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9 Kapitel IX - Förderung der Anpassung und Entwicklung von ländli-
chen Gebieten

In diesem Kapitel erfolgt die Bewertung der Maßnahmen zur Förderung der Anpassung
und Entwicklung von ländlichen Räumen. Da diese Maßnahmen im Artikel 33 der
VO (EG) Nr. 1257/1999 aufgeführt sind, wird der Ausdruck Artikel-33-Maßnahmen syn-
onym für die Gesamtheit der Maßnahmen dieses Kapitels verwendet.

9.1 Ausgestaltung des Kapitels

9.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahmen und ihre Förderhi-
storie

Tabelle 9.1 gibt einen Überblick über die im Rahmen des Kapitels IX angebotenen Maß-
nahmen, ihre wesentlichen Inhalte sowie ihre Förderhistorie.

Tabelle 9.1: Übersicht über die Maßnahmen

Maß-
nahme

Steckbrief Förderhistorie

k Flurbereinigung Wurde schon vor 1954 von
Bund und Land gefördert, wird
seit 1994 auch durch die EU
i.R.d. Ziel-5b-Programms
gefördert.

m Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnis-
sen: Bei dieser Maßnahme ist eine breite Förderung möglich.
Gefördert werden können Marktforschungstätigkeiten, Pro-
duktentwürfe und Produktentwicklungen, die Entwicklung von
Marketingkonzeptionen, der Anschub von Vermarktungspro-
jekten, Marken- und Zeichenentwicklung, die Vorbereitung der
Beantragung der Anerkennung von Ursprungsbezeichnungen
sowie die Einführung von Qualitätssicherungssystemen, Erst-
zertifizierungen im Rahmen von Qualitätssicherungs- und ähn-
lichen Systemen sowie die Aus- und Weiterbildung von Mitar-
beitern.

Als Vorgängerprogramme sind
das Ziel-5b-Programm und ein
Landesprogramm für
Öko-Betriebe zu sehen.

n Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die
ländliche Wirtschaft und Bevölkerung: Förderung von Ein-
richtungen zur Sicherung der Grundversorgung für den tägli-
chen Bedarf sowie für Information, Kommunikation und Wis-
senstransfer einschließlich der dazugehörigen Aufstellung von
Regionalen Entwicklungskonzepten sowie Gutachten, Analy-
sen, Information, Moderation, Organisation, Fortbildung, Be-
ratung, Planung etc.

Wurde bereits aus dem vor-
ausgegangenen Ziel-5b-
Programm (1994-1999) geför-
dert.
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o Dorferneuerung und –entwicklung sowie Schutz und Erhal-
tung des ländlichen Kulturerbes: Förderung der Dorferneue-
rung und der Umnutzung im Rahmen der GAK sowie als Lan-
desmaßnahme Dorferneuerung

Erste Ansätze der Dorferneue-
rung bereits vor 1970, seit
1989 Teil der Strukturförder-
programme, seit 1991 mit
finanzieller Unterstützung der
EU über das Ziel-5b-
Programm gefördert.

s Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit: Im Rahmen der
Maßnahme s ist sowohl die Förderung von privaten als auch
von öffentlichen Zuwendungsempfängern möglich. Inhalte
können die Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen für einzel-
betriebliche und kooperative touristische Maßnahmen, die
Schaffung geeigneter Tourismuseinrichtungen, der Neu-, Aus-
und Umbaumaßnahmen zum Aufbau eines an regionalen Be-
sonderheiten und zeitgemäßen Erfordernissen orientierten
Landtourismusangebotes, der Aufbau und die Entwicklung von
Kooperationen im Bereich der Angebotserstellung und –koope-
ration sowie projektbezogene Fortbildung und Beteiligung von
Kooperationen an Informations- und Verkaufsbörsen sein.

Die Maßnahme „Förderung
von Fremdenverkehrstätigkei-
ten“ ist in ihrer aktuellen Form
neu. Im Rahmen des
Ziel-5b-Programms gab es die
Maßnahme 1.3 „Neue Ein-
kommensquellen“, innerhalb
der die Stabilisierung und der
Aufbau eines regionaltypisch
ausgeprägten und ökologisch
verträglichen ländlichen Tou-
rismus förderungsfähig war.

Quelle: Eigene Darstellung.

Tabelle 9.1 macht deutlich, dass im Hessischen Entwicklungsplan mit fünf Maßnahmen
im Kapitel IX nur ein Teil des möglichen Maßnahmenspektrums des Artikels 33 der VO
(EG) Nr. 1257/99 genutzt wird. In der Verordnung sind insgesamt elf Tirets aufgeführt,
die bei Bedarf auch noch in Untermaßnahmen aufgeteilt werden können. Dies ist ein An-
zeichen dafür, dass das Land die Förderung auf wenige, die Problemlage treffende Maß-
nahmen konzentriert hat.

Die angebotenen Maßnahmen beinhalten keine gänzlich neuen Förderansätze. Es handelt
sich in fast allen Fällen um Maßnahmen, bei denen auch schon im Rahmen des
Ziel-5b-Programms vergleichbare Projekte gefördert werden konnten. Allerdings waren
die Maßnahme m, n und s im Ziel-5b-Programm nicht eigenständige Maßnahmen, son-
dern Teile größerer Maßnahmen.

9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten

Die Artikel-33-Maßnahmen sind insgesamt im Hessischen Entwicklungsplan dem Förder-
schwerpunkt C „Anpassung und Entwicklung der ländlichen Räume als Lebensraum“ zu-
geordnet. Im Rahmen dieses Förderschwerpunktes sollen mit den angebotenen Maßnah-
men die ländlichen Gebiete Hessens in den Bereichen weiterentwickelt werden, die von
der Wirtschaftsförderung und den Maßnahmen des EFRE im Ziel-2-Gebiet, den Maß-
nahmen des ESF, der betriebsbezogenen Agrarstrukturförderung sowie der übrigen Agrar-
strukturförderung nicht oder nur am Rande berührt sind.
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Die Förderung aus dem Hessischen Entwicklungsplan verfolgt folgende Aspekte:

– Die umfassende Erneuerung und Entwicklung der Dörfer und ihrer Landschaften soll
durch den Einsatz der Dorferneuerung sowie durch die Flurbereinigung erreicht wer-
den.

– Die Verbesserung der allgemeinen Lebensqualität ländlicher Gebiete soll im Rahmen
der Ländlichen Regionalentwicklung insbesondere durch die zeitgemäße Ausstattung
mit Dienstleistungseinrichtungen erfolgen.

– Die Verbesserung der Chancengleichheit von Männern und Frauen (Gendermainstre-
aming) als Strategie findet insbesondere in der Regionalentwicklung Beachtung. Es
werden verstärkt Projekte und Maßnahmen in die Förderung genommen, welche
wohnortnahe Arbeitsplätze schaffen bzw. präventive Angebote zur Stabilisierung und
zum Erhalt von Frauenarbeitsplätzen machen.

– Die Erschließung von Einkommensquellen aus dem endogenen Potenzial der ländli-
chen Gebiete soll durch die Maßnahmen Vermarktung landwirtschaftlicher Quali-
tätserzeugnisse sowie Förderung von Fremdenverkehrstätigkeiten erfolgen. Dem liegt
die Annahme zugrunde, dass es in allen ländlichen Gebieten vorhandene Potenziale
gibt, die bislang Möglichkeiten zur Erschließung zusätzlicher Einkommensquellen
und zur Einrichtung von wohnstättennahen Arbeitsplätzen ungenutzt lassen.

– Die nachhaltige Entwicklung auf der Grundlage integrierter Konzepte soll bei den
Maßnahmen o und k mit eigenen integrierten örtlichen Konzepten und bei den Maß-
nahmen n und s im Zusammenhang mit regionalen Entwicklungskonzepten umgesetzt
werden. (HMULF, 2000, S. 160f.)

Eine weitere Konkretisierung oder Quantifizierung der Ziele für den Förderschwerpunkt
C findet im Entwicklungsplan insgesamt nicht statt. Auf Ebene der Maßnahmen werden
dagegen konkretere Ziele formuliert (siehe Materialbände zu den einzelnen Maßnahmen).
Allerdings handelt es sich hier in erster Linie um die beschreibende Formulierung von
Ergebnissen und Wirkungen, die nicht quantifiziert werden. Nur auf der Outputebene fin-
den sich Quantifizierungen, die eine Zielvorstellung davon darstellen, welcher konkrete
Output mit den eingesetzten Fördermitteln erreicht werden soll (zumeist die Anzahl um-
gesetzter Projekte). Sie wurden vom geplanten Mitteleinsatz in den einzelnen Förderge-
genständen und den durchschnittlichen Kosten aus vorangegangenen Förderungen abge-
leitet.

Als einer der ersten Schritte der Halbzeitbewertung wurden die im Hessischen Entwick-
lungsplan und z.T. in den zugehörigen Richtlinien genannten Ziele auf Maßnahmenebene
zusammengestellt. Diese Zusammenstellung wurde für viele Maßnahmen noch einmal mit
den Fachreferenten abgestimmt, ob sie die Zielsetzungen des Landes korrekt wiedergibt.
Dabei gab es von Seiten der Fachreferate keinerlei nachträgliche Veränderungen und auch
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keine nachträgliche Quantifizierung. Ein Überblick über die Ziele der jeweiligen Maß-
nahmen findet sich im Materialbandtext der einzelnen Maßnahmen.

9.1.3 Einordnung der Maßnahmen in den Förderkontext

Flankierung der Maßnahmen mit zusätzlichen Landesmitteln

Die Artikel-33-Maßnahmen werden im Bereich der Dorferneuerung durch so genannte
Artikel-52-Maßnahmen1 flankiert (siehe Materialband, MB-Einl-Text 9).

Die Förderung der Dorferneuerung beispielsweise findet nicht ausschließlich mit EU-
Kofinanzierung statt. Neben der EU-geförderten Dorferneuerung wird die Dorferneuerung
auch – und dies in nicht zu vernachlässigendem Umfang – ausschließlich mit nationalen
Mitteln gefördert. Zwischen 2000 und 2002 wurden so mit der hessischen Dorferneue-
rungsförderung insgesamt ca. 6.600 Projekte mit einem Gesamtzuschuss von rund
80 Mio. Euro bewilligt. Der Anteil der EU-Mittel an diesem Gesamtzuschuss liegt bei
rund 21 Mio. Euro. Im Rahmen dieser Halbzeitbewertung werden aber auftragsgemäß nur
die Projekte bewertet, die mit EU-Kofinanzierung durchgeführt wurden. Bezogen auf die
oben genannten Mittelsummen bedeutet dies, dass bei einer erforderlichen Kofinanzie-
rung der EU-Mittel mit Landesmitteln – grob geschätzt – nur etwa jedes zweite geförderte
hessische Dorferneuerungsprojekt in diese Bewertung einfließt. Mit der vorliegenden
Bewertung wird daher nur ein Ausschnitt der gesamten hessischen Dorferneuerungsförde-
rung betrachtet. Die rein national geförderten Projekte sind folglich nicht in dieser Be-
wertung enthalten; dementsprechend werden ihre Effekte in diesem Bericht nicht darge-
stellt.

In der Flurbereinigung des Landes Hessen werden einzelne Projekte innerhalb der geför-
derten Verfahren auch ohne EU-Kofinanzierung, d.h. rein aus der GAK finanziert. Die
Größenordnung dieser Mittel beträgt ca. 2,5 Mio. Euro jährlich2. Daneben werden in Hes-
sen auch zahlreiche Verfahren durchgeführt, deren Ausführungskosten allein von den ver-
anlassenden Stellen (Straßenbau, Naturschutz, Wasserwirtschaft usw.) getragen werden.
Diese ergänzen das Spektrum der Flurbereinigung im Land, sind aber ebenfalls nicht Ge-
genstand der Evaluation.

                                                
1
 Gemäß Art. 52 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 sind im Programmplanungsdokument die Maß-

nahmen zu benennen, für die staatliche Beihilfen als zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
2
 Diese Fördermittel wurden bislang nicht als Art.-52-Maßnahmen ausgewiesen, sondern lediglich in

der Monitoring-Tabelle dargestellt. Nach unserem Verständnis würde die Darstellung als Art.-52-
Maßnahme jedoch dem Sinngehalt dieses Artikels entsprechen. Es wird daher angeregt, die Mittel zu-
künftig entsprechend auszuweisen.
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Inhaltlich in eine vergleichbare Richtung gehende Förderung innerhalb und außer-
halb des Programms

Innerhalb des Hessischen Entwicklungsplans findet sich mit der Förderung von „Urlaub
auf dem Bauernhof“ über das Agrarinvestitionsförderungsprogramm (Kap. I der VO (EG)
Nr. 1257/1999) eine weitere Maßnahme, die in eine inhaltlich ähnliche Richtung geht wie
die Artikel-33-Maßnahme s. Eine weitere touristische Fördermöglichkeit bietet zudem
das Ziel-2-Programm, welches wie die Maßnahme s über die Richtlinie des Landes Hes-
sen zur Förderung der regionalen Entwicklung abgewickelt wird. Eine eindeutige Ab-
grenzung der Maßnahmen wird dadurch erreicht, dass im Rahmen des Hessischen Ent-
wicklungsplans ausschließlich eine Förderung von touristischen Projekten erfolgt, die in
besonderer Weise dem Landtourismus dienen (z.B. Bauern- und Winzerhofrouten, bäuer-
liche Raststuben usw.).

Synergien

Innerhalb der Artikel-33-Maßnahmen sind vielfältige Synergien möglich. So können sich
beispielsweise durch die Kombination von Tourismus- und Dorferneuerungsprojekten
positive Wechselwirkungen ergeben. Die schriftliche Befragung von privaten Zuwen-
dungsempfängern der Dorferneuerung hat jedoch nur in Einzelfällen Hinweise auf die
gleichzeitige Nutzung verschiedener Fördermaßnahmen erbracht. Bei den öffentlichen
Zuwendungsempfängern kommt eine Nutzung anderer Förderprogramme häufiger vor,
vor allem die Inanspruchnahme von Mitteln aus LEADER+ oder der Städtebauförderung.

Bei der Befragung der Landratsämter als antragsannehmende Stellen der Dorferneuerung
wurde deutlich, dass die Mehrzahl der Befragten sinnvolle Möglichkeiten sieht, ihre
Maßnahme mit anderen Maßnahmen des Artikels 33 (z.B. Tourismus, Flurbereinigung)
oder auch anderer Fördermöglichkeiten (z.B. Denkmalpflege, Straßenbau) zu kombinie-
ren. Dorferneuerung und Flurbereinigung begünstigen den kombinierten Einsatz von För-
dermitteln durch die integrierende Funktion der Planungen (z.B. Dorfentwicklungskon-
zept, Plan nach § 41 FlurbG), den intensiven Abstimmungsprozess zwischen den Behör-
den und Institutionen sowie die koordinierende Funktion ihrer Dienststellen.

9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen

9.2.1 Skizzierung des Untersuchungsdesigns

Das Untersuchungsdesign wurde so konzipiert, dass die gemeinsamen Bewertungsfragen
der EU-Kommission beantwortet werden, soweit dies zum Zeitpunkt der Halbzeitbewer-
tung sinnvoll und möglich ist. Diese Bewertungsfragen sind nicht auf einzelne Maßnah-
men ausgerichtet (z. B. eine Frage für die Dorferneuerung), sondern sie sind über die
Maßnahmen hinweg zu beantworten (z.B. in Bezug auf durch die Förderung geschaffene



6 Kapitel 9        Kapitel IX - Förderung der Anpassung und Entwicklung von ländlichen Gebieten

Beschäftigungsmöglichkeiten). Eine übergeordnete Beantwortung der Fragen ist aufgrund
der Heterogenität der Artikel-33-Maßnahmen und ihrer sehr unterschiedlichen Wir-
kungsweisen nicht möglich. Daher wurden die Maßnahmen entsprechend ihrer Zielset-
zungen und möglichen Wirkungen den einzelnen Kriterien und Indikatoren der Bewer-
tungsfragen zugeordnet. Diese Zuordnung hat die weitere Untersuchung bestimmt. Für
jede Maßnahme wurden einzeln die detaillierten Bewertungsschritte festgelegt, soweit
bereits durchgeführte Projekte vorliegen. Dabei wurde insgesamt ein Methodenmix ein-
gesetzt, der nachfolgend vorgestellt wird.

Die ausführliche Darstellung der Bearbeitung der Maßnahmen und der Beantwortung der
Fragen erfolgt im Materialband. Im vorliegenden Textband werden die zusammengefass-
ten Ergebnisse der einzelnen Maßnahmen dargelegt. Sie stehen allerdings weitestgehend
nebeneinander und sind nur im Fazit zu den einzelnen Fragen zusammengefasst.

Aufbereitung und Analyse der Förderdaten

Zunächst haben wir in den einzelnen Maßnahmen Daten über die bisher durchgeführten
Förderprojekte von verschiedenen Stellen des Landes erhalten (Landratsämter, IBH) und
ausgewertet. Die Auswertung dieser Daten (zumeist handelt es sich um Basisinformatio-
nen zu den geförderten Projekten) reicht jedoch auch in Verbindung mit Koeffizienten
aus der Literatur nur in den seltensten Fällen aus, um Indikatoren für die Beantwortung
der Bewertungsfragen zu ermitteln. Daher sind zusätzlich verschiedene eigene Untersu-
chungen zur Abschätzung der Wirkungen nötig.

Schriftliche Befragungen

Schriftliche Befragungen stellen einen Hauptbaustein zur Beantwortung der Bewertungs-
fragen dar. Es wurden die folgenden Personenkreise befragt:

– Öffentliche und private Zuwendungsempfänger im Rahmen der Dorferneuerungsför-
derung, um mehr Informationen über die Umsetzung, die Ergebnisse und die ersten
Wirkungen der geförderten Projekte zu erhalten,

– Landratsämter, um Informationen über die Umsetzung der Förderung durch die
Agrarstrukturverwaltung zu bekommen,

– Bürger, Gewerbetreibende und Landwirte in einem geförderten Dorf, um Informatio-
nen über langfristige Wirkungen der Dorferneuerung vor Ort zu beschaffen und

– Verfahrensleiter und Sachbearbeiter für die Maßnahme Flurbereinigung, um mehr
Informationen über die geförderten Flurbereinigungsverfahren zu erhalten.

Zum Umfang und der Art der einzelnen Befragungen inklusive der verwendeten Fragebö-
gen finden sich detaillierte Beschreibungen im Materialband bei den jeweiligen Metho-
denbeschreibungen der Maßnahmen.
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Expertengespräche

Ein wichtiges methodisches Element, um die bei Befragungen und Fallstudien gewonne-
nen Informationen besser interpretieren zu können und zusätzliche Informationen zu er-
halten, stellen Expertengespräche dar. Im Rahmen der Halbzeitbewertung des Kapitels IX
wurden solche Gespräche auf den verschiedensten Ebenen geführt, z.B. im Ministerium,
bei Bewilligungsstellen, Zuwendungsempfänger, Planern und Kommunen.

Länderübergreifende Arbeitsgruppe „Artikel-33 Dorferneuerung“

Da die Zwischenbewertung für sechs Bundesländer durchgeführt wurde, wurde als Infor-
mations- und Diskussionsforum eine länderübergreifende Arbeitsgruppe „Artikel-33 Dor-
ferneuerung“ eingerichtet. Diese Arbeitsgruppe setzte sich aus FachreferentInnen der Mi-
nisterien und MitarbeiterInnen von nachgeordneten Behörden zusammen. Die Arbeits-
gruppe hat sich während des Bewertungszeitraums zwei Mal getroffen, um Vorgehens-
weise und Ergebnisse der Evaluierung zu diskutieren. Ursprünglich war geplant, zum ge-
samten Bereich der Artikel-33-Maßnahmen eine solche Arbeitsgruppe einzurichten. Dies
hat sich allerdings aufgrund der großen Bandbreite der Themen als nicht sinnvoll erwie-
sen.

Auswertung der vorhandenen Literatur

Die relevante Literatur für die einzelnen Maßnahmen wurde gesichtet und bei Eignung für
die Bewertung analysiert. Dies umfasste Forschungsvorhaben, frühere Bewertungen wie
auch sonstige Literaturquellen. Dabei lag das Augenmerk vor allem auf Hinweisen und
Untersuchungen zu den Wirkungen der angebotenen Maßnahmen.

Grenzen des methodischen Ansatzes

Die aufgeführten Methoden wurden je nach untersuchter Maßnahme und Fragestellung
unterschiedlich eingesetzt. Dabei hat sich ein eigener Mix für jede Maßnahme ergeben, je
nachdem welche Ziele sie verfolgt und für welche Bewertungsfragen, –kriterien und –in-
dikatoren sie relevant ist. Der genaue Mix ist jeweils im Materialband zu den Maßnahmen
beschrieben.

Grundsätzlich wurden die Methoden, die auf die Erhebung von Ergebnissen und Wirkun-
gen (schriftliche Befragungen und Fallstudien) abzielen, nur bei Maßnahmen eingesetzt,
bei denen auch schon (umfangreichere) Ergebnisse und Wirkungen zu erwarten waren.
Bei vergleichsweise kleinen Maßnahmen, bei denen bisher nur wenige Projekte bewilligt
und abgeschlossen wurden, kamen sie nicht zum Einsatz. Daher sind für diese Maßnah-
men auch nur wenige Aussagen möglich. Im Rahmen einer Ex-post-Bewertung bieten die
genannten Methoden aber auch für diese Maßnahmen den geeigneten Ansatz, um Wir-
kungen zu erheben.
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Besondere Möglichkeiten im Verlauf der Halbzeitbewertung bot der angewandte
6-Länder-Ansatz. Der ursprünglich angestrebte Effekt der Vereinheitlichung von Ele-
menten der Bewertung (z.B. gleicher Fragebogen für eine Maßnahme in allen Ländern)
hat sich zwar nur begrenzt umsetzen lassen, da bei der genaueren Analyse der Länderpro-
gramme und der Umsetzung der Maßnahmen in den Ländern zum Teil deutliche Unter-
schiede festgestellt wurden. Daher mussten oftmals umfangreiche Anpassungen der Fra-
gebögen usw. vorgenommen werden. Abgesehen von diesen Problemen bietet der
6-Länder-Ansatz jedoch die Möglichkeit über die Einzelbetrachtung einer Maßnahme in
einem Land hinaus die jeweiligen Unterschiede und Besonderheiten besser erkennen und
darstellen zu können. Dadurch haben die EvaluatorInnen ihren Blickwinkel bei der Bear-
beitung der Maßnahmen deutlich erweitert. Als Nutzen für jedes einzelne Bundesland
resultieren hieraus u.a. best-practice Beispiele der Implementation und Umsetzung der
Förderung sowie außergewöhnliche Ideen für Fördermaßnahmen und –projekte, die je-
weils hervorgehoben und z.B. als Empfehlung in andere Länder übertragen werden konn-
ten.

Ein grundlegendes Problem bei der Analyse der Wirkungen der Artikel-33-Maßnahmen
liegt in der Schwierigkeit, geeignete Referenzgruppen zu finden. Ein Mit-Ohne-Vergleich
scheidet zumeist aus methodischen Gründen aus. Es ist z.B. bei der Maßnahme Dorfer-
neuerung nicht möglich, noch nie geförderte Dörfer mit vergleichbaren Strukturen wie die
aktuell geförderten Dörfer zu finden. Der Schwerpunkt bei den Untersuchungen und der
anschließenden Auswertung der Daten und Informationen lag daher auf Vorher-Nachher-
Vergleichen und normativen Analysen.

9.2.2 Datenquellen

Die wichtigste sekundäre Datenquelle für die Bewertung der meisten Maßnahmen dieses
Kapitels stellen die Projektlisten mit den abgeschlossenen Projekten der Jahre 2000 bis
2002 dar. Für jede Maßnahme wurde in der Regel eine solche Projektliste bereitgestellt,
in der die grundlegenden Informationen zu den geförderten EU-kofinanzierten Projekten
enthalten sind (Ort des Projektes, Projektname, Finanzdaten usw.). Die erforderlichen
Angaben dieser Listen wurden zu Beginn der Halbzeitbewertung zwischen EvaluatorIn-
nen und Verantwortlichen im Land abgestimmt. Die Lieferung der Projektlisten erfolgte
bei den im Zuständigkeitsbereich der IBH durchgeführten Maßnahmen über das landes-
weit einheitliche SAP-R3-System. Die Daten zur Maßnahme Flurbereinigung wurden von
den Landratsämtern in vorbereitete Excel-Listen eingetragen und an die Programmbe-
werterInnen übersandt.

Weitere wichtige Datenquellen sind Tabelle 9.2 zu entnehmen. Eine ausführliche Dar-
stellung der Datenquellen und der verwendeten Fragebögen zu den einzelnen Maßnahmen
findet sich jeweils im Materialband im Anhang.
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9.3 Vollzugskontrolle

Tabelle 9.3 stellt den Auszahlungsstand 2000 bis 2002 in Bezug auf die ursprüngliche
Planung gemäß Programmgenehmigung dar.

Bei keiner Maßnahme wurden die eingeplanten Mittel tatsächlich komplett verausgabt.
Den höchsten Umsetzungsstand haben die Maßnahmen k und o erreicht, bei denen die
Ausgaben nur geringfügig unter dem geplanten Mitteleinsatz lag. Die anderen drei Maß-
nahmen weisen dagegen einen sehr geringen Umsetzungsstand auf. Es ist jedoch darauf
hinzuweisen, dass bei der Maßnahme m erst seit Frühjahr 2003 Projektbewilligungen
möglich sind, vorher also gar keine Mittel abfließen konnten.

Tabelle 9.3: Finanzielle Umsetzung 2000 bis 2002 in Mio. Euro

Öffentliche EU- Öffentliche EU- Öffentliche EU-
Haushaltslinie Kosten Beteiligung Kosten (1) Beteiligung Kosten (1) Beteiligung

k 12,03 6,01 11,43 5,71 95% 95%
m 4,60 2,30 0,00 0,00 0% 0%
n 12,65 6,33 2,04 1,02 16% 16%
o 29,04 14,52 27,28 13,64 94% 94%
s 6,57 3,28 0,40 0,20 6% 6%
Summe 64,88 32,44 41,14 20,57 63% 63%

Planansatz

Planansätze Anteil
Ausgaben von

 29.9.2000 (Tabelle 104) 

Tatsächlich getätigte
Ausgaben (o. Vorschuss)

EPLR-Genehmigung Rechnungsabschluss 
2000 bis 2002

(1) Ohne Vorschuss in 2000.
Quellen: (HMULF, 2003), (HMULF - EU-Zahlstelle, 2002), (HMULF, 2000).

Tabelle 9.4 stellt den finanziellen Gesamtansatz 2000 bis 2006 der Programmgenehmi-
gung den Summen aus der Programmänderung 2003 gegenüber. Entsprechend der in Ta-
belle 9.4 aufgezeigten Entwicklung wurden die finanziellen Ansätze bei allen Maßnah-
men mit Ausnahme der Flurbereinigung heruntergesetzt. Besonders deutlich fielen diese
Anpassungen bei den Maßnahmen aus, die bisher einen sehr geringen finanziellen Umset-
zungsstand aufweisen.
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Tabelle 9.4: Finanzieller Gesamtansatz 2000 bis 2006

Programm- Programm-
genehmigung änderung

2000 2003

Haushaltslinien absolut in %

k 14,69 14,66 -0,04 0%
m 5,62 4,21 -1,41 -25%
n 15,13 11,29 -3,84 -25%
o 36,93 35,21 -1,72 -5%
s 8,03 5,38 -2,64 -33%

Summe 80,40 70,76 -9,65 -12%

EAGFL-Mittel in Mio. Euro
2000 bis 2006

Differenz 

Programmgenehmigung
Programmänderung zu

Quelle: (HMULF, 2003), (HMULF, 2000).

9.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs

k - Flurbereinigung

Von rund 260 Flurbereinigungsverfahren, die zurzeit in Hessen in Bearbeitung sind, wur-
den bisher 80 mit Mitteln aus dem Hessischen Entwicklungsplan gefördert. Es wird be-
tont, dass alle Zahlenangaben sich nur auf diesen Teil der Verfahren beziehen und daher
keineswegs repräsentativ für die Flurbereinigung des Landes insgesamt sind.

Bei diesen 80 EU-kofinanzierten Verfahren wurde mehr als die Hälfte der förderfähigen
Gesamtsumme (17,5 Mio. Euro laut Projektliste, das entspricht 57 %) im Wegebau ver-
ausgabt. Rund 17 % der förderfähigen Gesamtsumme flossen in Maßnahmen zur Verbes-
serung der Wasserrückhaltung und Wasserqualität.

Die EU-geförderten Verfahren verfolgen einen umfassenden Aufgabenverbund mit im
Mittel drei bis vier Zielrichtungen pro Verfahren. Neben der Verbesserung der Agrar-
struktur (98 %) sind der Naturschutz (85 %), die Erholung (53 %) sowie der überörtliche
Verkehr (40 %) die am häufigsten genannten Aufgaben. Die Verfahren befinden sich in
sehr unterschiedlichen Stadien; 98 % der Verfahren sind z.T. weit vor Beginn des Hessi-
schen Entwicklungsplan eingeleitet worden. Das durchschnittliche Alter beträgt 15 Jahre.
Die Verfahrensflächen sind im Durchschnitt 719 ha groß, bei einem mittleren Anteil von
67 % landwirtschaftlicher Nutzfläche.

Der Output eines Flurbereinigungsverfahrens kann grob vereinfachend auf die zwei Wir-
kungsbereiche „Bodenmanagement“ und „Planung und Bau gemeinschaftlicher Anlagen“
aufgeteilt werden:
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Das Bodenmanagement hat in Bezug auf die Landwirtschaft das Ziel, größere, rationeller
zu bearbeitende landwirtschaftliche Flächen zu schaffen. In zehn darauf hin untersuchten
Verfahren wurden die Flurstücke um durchschnittlich 83 % vergrößert. Die bewirtschaf-
teten Schläge haben sich in den Verfahrensgebieten um durchschnittlich 38 % vergrößert,
außerhalb dagegen nur um 8 %. Auch die Länge der Schläge wurde in vielen Verfahren
um mehr als die Hälfte verlängert.

In Bezug auf nichtlandwirtschaftliche Zielsetzungen des Bodenmanagements (v. a. Lö-
sung von Nutzungskonflikten sowie fachspezifische Ziele) sind auch Flächen an andere
Beteiligte zugewiesen worden. In einer Stichprobe von 28 untersuchten Verfahren wurden
insbesondere für den Naturschutz und den überörtlichen Verkehr, aber auch für weitere
Zielsetzungen Flächenzuweisungen von durchschnittlich 38 ha (4,2 % der Verfahrensflä-
che) getroffen.

Den größten Anteil der Ausführungskosten in der Flurbereinigung nimmt die Schaffung
eines leistungsfähigen Wegenetzes ein. In den Verfahren der Stichprobe wurden im
Durchschnitt 15,8 km vorhandene Wege erneuert sowie 4 km Wege auf neuer Trasse ge-
baut, das sind 2,2 km Wegebaumaßnahmen pro 100 ha Verfahrensfläche. Zudem wurden
in 16 der 28 untersuchten Verfahren weitere gemeinschaftliche Bauten (u.a.
zwei Milchviehställe, neun Güllebehälter, sieben Maschinenhallen) zu Gunsten der land-
wirtschaftlichen Teilnehmer errichtet.

m - Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen

Die Maßnahme m in ihrer jetzigen Form wurde erst mit dem Programmänderungsantrag
2002 in den Hessischen Entwicklungsplan aufgenommen. Vorher wurden nur GAK-
Fördertatbestände angeboten. Da die Genehmigung der Programmänderung erst kurz vor
Ende des EU-Haushaltjahres 2002 erfolgte, konnten 2002 keine Projekte mehr bewilligt
werden. Daher wurden bisher keine Projekte abgeschlossen, eine Darstellung von Output
ist deshalb noch nicht möglich.

n - Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft
und Bevölkerung

In den ersten drei Programmjahren wurden in Maßnahme n 46 Projekte mit Gesamtkosten
von 1,53 Mio. Euro durchgeführt und abgeschlossen. Innerhalb der Maßnahme ist ein
großes Spektrum an Fördertatbeständen möglich:

(1) Projektbezogene regionale Entwicklungskonzepte sowie dazu erforderliche Analy-
sen, Gutachten, Informations- und Moderationsverfahren in der Trägerschaft von
Regionalforen,
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(2) für die Durchführung von Projekten erforderliche Evaluierungen von Projektideen,
Organisationsentwicklungen, Fortbildungs- und Beratungsleistungen, Ausführungs-
und Genehmigungsplanungen

(3) Einrichtungen zur Sicherung der Grundversorgung für den täglichen Bedarf (ausge-
nommen Einzelhandelsketten als Letztempfänger) oder mit sonstiger überörtlicher
Bedeutung,

(4) Einrichtungen für Information, Kommunikation und Wissenstransfer wie z.B.
Kommunikations- und Informationsstellen, Servicebörsen, Demonstrationseinrich-
tungen für regionale Produkte und Dienstleistungen (ausgenommen Technologie-
transfer, Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft und Tourismus),

(5) Kleinbetriebe zur Versorgung der regionalen Märkte mit Produkten und Dienstlei-
stungen (ausgenommen Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft und Tourismus),

(6) Gemeinschaftliche Marketinginvestitionen von Kleinbetrieben in ländlichen Gebie-
ten (ausgenommen Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft und Tourismus).
(HMULF, 2000, S. 391)

Es haben sich aber zwei Bereiche herausgebildet, in denen besonders zahlreich Projekte
durchgeführt werden.

– Dabei handelt es sich in 37 % der Fälle um Investitionen zur 'Erhaltung oder Neuein-
richtung von wohnstättennahen Arbeitsplätzen in Kleinunternehmen des Handwerks,
des Handels sowie des Dienstleistungs- und Kleingewerbes [...], soweit sie [...] inno-
vative Komponenten aufweisen' (alte Richtlinie, Ziffer 2.1.9).

– Mit 35 % der durchgeführten Projekte kommt ein fast genauso großer Teil der Pro-
jekte aus dem Bereich 'Informations-, Bildungs- und Beratungsdienstleistungen zur
Gründung und Organisationsentwicklung [...] von regionalen Initiativen und zur akti-
vierenden Konzeptentwicklung für Einzelprojekte' (alte Richtlinie, Ziffer 2.1.3).

Obschon bislang nur ein sehr geringer Teil der verfügbaren Fördermittel verausgabt wur-
de (vgl. Kapitel 9.3 und MB-IX-n 9.3), sind schon jetzt die gesteckten operationelle Ziele,
wie z.B. die Anzahl geschaffener Dienstleistungseinrichtungen, zur Hälfte erreicht; die
gesetzten operationellen Ziele werden daher bis zum Programmende voraussichtlich sogar
um ein Vielfaches übertroffen werden.

o - Dorferneuerung und –entwicklung sowie Schutz und Erhaltung des ländlichen
Kulturerbes

In den ersten drei Programmjahren wurden innerhalb Maßnahme o 1.308 EU-ko-
finanzierte Projekte mit Gesamtkosten in Höhe von rund 34 Mio. Euro durchgeführt und
abgeschlossen. Dabei stellen die mit EU-Mitteln kofinanzierten Projekte aber nur einen
Teil der gesamten Dorferneuerungsförderung in Hessen dar. Insgesamt wurden im glei-
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chen Zeitraum 6.600 Projekte bewilligt mit einem Gesamtzuschuss von rund 80 Mio. Eu-
ro. Der Anteil der EU-Mittel an diesem Zuschuss betrug 21 Mio. Euro. Danach handelt es
sich überschlägig bei rund jedem zweiten geförderten Dorferneuerungsprojekt um eines,
welches mit EU-Mittel bezuschusst wurde (vgl. Ausführungen unter 9.1.3).

Bei den mit EU-Mitteln kofinanzierten abgeschlossenen Projekten gab es drei Fördertat-
bestände, in denen in dieser Zeit besonders zahlreich Projekte durchgeführt wurden:

– Bei den Projekten, die am häufigsten durchgeführt wurden und auf die auch der
größte Anteil der förderfähigen Kosten entfiel, handelt es sich um solche zur Erhal-
tung von Bausubstanz gemäß Ziffer 2.1.4 des Landesprogramms Dorferneuerung.
42 % aller durchgeführten Projekte gehören in diese Kategorie. Konkret handelt es
sich dabei um Arbeiten an Dächern, Fassaden, Fenstern, Türen etc. von Wohnhäu-
sern, Nebengebäuden usw. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Projekte priva-
ter Zuwendungsempfänger (inklusive Kirchen und Vereinen).

– Am zweithäufigsten wurden Projekte gem. Ziffer 2.1.2 Landesprogramm gefördert;
dabei handelt es sich um die beratenden und gutachterlichen Tätigkeiten, die zur
Durchführung der Dorferneuerung notwendig sind. 19 % der geförderten und abge-
schlossenen Projekte fallen in diese Kategorie. Der Anteil der förderfähigen Kosten
bei diesen Projekten beträgt jedoch nur fünf Prozent. Im Vergleich zu den investiven
Projekten fallen hier im Durchschnitt wesentlich geringere Kosten an. Sie wurden in
der Regel in öffentlicher Trägerschaft durchgeführt.

– Mit 10 % der durchgeführten Projekte und 14 % der förderfähigen Kosten nehmen
Projekte gemäß Ziffer 2.1.5 Landesprogramm die dritthäufigste Kategorie ein. Hier-
bei handelt es sich um die Erhaltung und Neuanlage von Bauwerken. Anders als bei
Ziffer 2.1.4 muss es sich hierbei um ortstypische Bauwerke wie beispielsweise Kir-
chen, Brücken, Backhäuser oder um ortsprägende Gebäude mit "hohem Einzel- und
Situationswert" handeln. Obschon es sich um andere Objekte als bei Ziffer 2.1.4 han-
delt, sind die ausgeführten Arbeiten sehr ähnlich. Im Gegensatz zu Ziffer 2.1.4 wer-
den hier aber auch Projekte in öffentlicher Trägerschaft durchgeführt.

In die oben genannten drei Projektkategorien fallen insgesamt 72 % aller bislang abge-
schlossenen EU-kofinanzierten Dorferneuerungsprojekte. Allein jedes zweite Projekt ist
dabei insgesamt von erhaltendem oder gestaltendem Charakter.

Mit Blick auf die regionale Verteilung zeigt sich, dass es besonders die nordöstlichen
Landkreise in Hessen sind, die – gemessen an den Fördermitteln – sehr aktiv in der Dor-
ferneuerungsförderung aus dem Hessischen Entwicklungsplan sind. Viele dieser Land-
kreise waren bereits auch schon Ziel-5b-Programmgebiet. Der Grund für die hohe Inan-
spruchnahme des Programms durch die nordöstlichen Landesteile ist jedoch weniger in
einem unter Umständen gegebenen Erfahrungsvorsprung bezüglich der EU-Förderung zu
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sehen als vielmehr in dem Umstand, dass sich im nordöstlichen Hessen die meisten Dör-
fer des Landes befinden.

Als operationelles Ziel war die Förderung von 40 Dörfern vorgegeben worden. Dieses
Ziel wurde schon innerhalb der ersten drei Programmjahre erfüllt und sogar deutlich
überschritten. Bislang wurden Projekte in 259 Dörfern gefördert, so dass die Zielerrei-
chung die Zielvorgabe zum jetzigen Zeitpunkt bereits um das Fünfeinhalbfache übertrof-
fen hat.

s - Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit

Insgesamt wurden bisher 26 Projekte der Maßnahme Förderung von Fremdenverkehrstä-
tigkeit abgeschlossen. Der höchste Einsatz öffentlicher Fördergelder fand im Bereich Be-
wirtung (Bauernhofcafes, Vesperstuben u.ä.) mit rund 180.000 Euro (rund 38 % der För-
dermittel dieser Maßnahme) statt. Weitere geförderte Bereiche waren „Reiten“ (Bau von
Reithallen für Urlauber, Wanderreitstation usw.) sowie „Übernachtungen“ (Ferienwoh-
nungen, Gästezimmer, Schlafen im Heu) mit fünf bzw. sieben Projekten.

Die bisher abgeschlossenen Projekte wurden ausnahmslos von privaten Zuwendungsemp-
fängern durchgeführt. In der Umsetzung und Planung finden sich allerdings laut Aussage
des Fachreferates auch Projekte öffentlicher Träger, so dass diese zukünftig stärker in
Erscheinung treten werden.

9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der Maß-
nahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die administrative Umsetzung der Arti-
kel-33-Maßnahmen vor dem Hintergrund gegeben, welche Faktoren z.B. die Inanspruch-
nahme der Maßnahmen beeinflussen. Es geht nicht um eine Darstellung des kompletten
Verwaltungsablaufs jeder Maßnahme, sondern es werden die hauptsächlichen Problembe-
reiche herausgearbeitet und die Bereiche dargestellt, in denen es gut läuft.

9.5.1 Organisatorische und institutionelle Umsetzung

Tabelle 9.5 gibt einen Überblick darüber, welche Ministerien und welche Bewilligungs-
stellen für die einzelnen Maßnahmen zuständig sind.
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Tabelle 9.5: Zuständige Ministerien und Bewilligungsstellen

Maßnahme Zuständiges Ministerium Mittelbehörde Bewilligungsstelle
k HMWVL Hessisches Landes-

vermessungsamt – Obere
Flurbereinigungsbehörde

Flurbereinigungsbehörden bei 7
Landräten als Behörden der

Landesverwaltung
m HMULV RP Gießen, Außenstelle

Wetzlar
Hauptabteilungen für Landwirt-
schaft, Forsten und Naturschutz

der Landratsämter
n HMULV * - IBH
o HMULV * - IBH
s HMULV * - IBH

* Die Zuordnung zum HMULV erfolgte erst in Folge der letzten Landtagswahl, vorher lag die Zuständigkeit beim
HMWVL.

Quelle: Eigene Darstellung.

Bis zur vergangenen Landtagswahl (Frühjahr 2003) lag die Verantwortlichkeit der Maß-
nahmen n, o und s beim HMWVL. Aufgrund einer daraus resultierenden Veränderung der
Zuständigkeiten ist mittlerweile das HMULV für die Konzeption sowie Umsetzung aller
Artikel-33-Maßnahmen - bis auf die Flurbereinigung - verantwortlich. Die Verantwort-
lichkeit des Ministeriums drückt sich dergestalt aus, dass im Ministerium die zentrale
Fördermittelbewirtschaftung erfolgt und per Richtlinien, Dienstanweisungen und Erlassen
(unter Einhaltung der übergeordneten Regelungen) die grundsätzliche Vorgehensweise
der Förderung von Maßnahmen und Projekten festgelegt wird. Die Umstellung des Ver-
waltungs- und Kontrollverfahrens von den Vorgaben des EAGFL-Ausrichtung zu denen
des EAGFL-Garantie bzw. die erstmalige Umsetzung von Fördermaßnahmen in einem
EU-Programm hat für die beteiligten Fachreferate vielfältigen Regelungsbedarf nach sich
gezogen. Gerade bei den kleinen Maßnahmen mit nur wenigen jährlichen Förderfällen (m,
n, s) steht hier ein hoher Regelungsaufwand einer kleinen Zahl von Projekten gegenüber.

Zeitgleich mit der Umsetzung des Hessischen Entwicklungsplans erfolgte bei allen Maß-
nahmen auch die Umorganisation der Verwaltung. Die für die Abwicklung und Bewilli-
gung von Projekten des Ziel-5b-Programms zuständigen Ämter für Regionalentwicklung,
Landschaftspflege und Landwirtschaft wurden aufgelöst (ÄRLL) und die Verantwortlich-
keiten neu verteilt:

– Die Bewilligungsfunktion wurde bei den Maßnahmen der Dorf- und Regionalent-
wicklung (n, o, s) zentralisiert und erfolgt seit 2001 bei der IBH in Wetzlar. Die Be-
treuungsfunktion vor Ort (z.B. Antragsannahme und –bearbeitung, Beratung) wurde
auf 17 Landräte als Behörden der Landesverwaltung aufgeteilt, zuständig sind hier
die Hauptabteilungen Regionalentwicklung, Kataster und Flurneuordnung.

– Bei der Maßnahme k wurden die Flurbereinigungsbehörden aus den ÄRLL heraus
vollständig in die Hauptabteilungen Regionalentwicklung, Kataster und Flurneuord-
nung bei sieben Landräten als Behörden der Landesverwaltung eingegliedert.
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– Die Maßnahme m wird zusammen mit den weiteren landwirtschaftsbezogenen Maß-
nahmen des Hessischen Entwicklungsplans (z.B. AUM) in den Hauptabteilungen für
Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz der Landratsämter bearbeitet.

9.5.2 Information, Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung

Informationspolitik nach außen

Die Artikel-33-Maßnahmen stellen im Wesentlichen eine Fortsetzung von Maßnahmen
aus vorangegangenen Förderzeiträumen dar (siehe 9.1.1). Daher mussten in der Regel
keine neuen Informationsinstrumente geschaffen werden. Zudem sind je nach Zielgruppe
der Maßnahmen ganz unterschiedliche Informationswege sinnvoll. Bei den Maßnahmen,
bei denen Privatpersonen und Kommunen als Zielgruppen im Vordergrund stehen (n, o,
s), ist beispielsweise der direkte Kontakt zwischen den MitarbeiterInnen der Landratsäm-
ter, den vor Ort tätigen PlanerInnen und möglichen ZuwendungsempfängerInnen ent-
scheidend. Die Anlaufschwierigkeiten des Programms bei diesen Maßnahmen liegen aus
Sicht der EvaluatorInnen nicht in der fehlenden Information potenzieller Zuwendungs-
empfängerInnen, sondern mehr darin, dass durch die Umstrukturierung des Verwaltungs-
ablaufs Arbeitskraft gebunden wurde, die nicht für den intensiven Kontakt und die Bera-
tungsarbeit zur Verfügung stand.

Die Ergebnisse der Untersuchungen (Fallstudien, Expertengespräche) und auch die hohe
Zufriedenheit der befragten Zuwendungsempfänger (siehe MB-IX-o) lassen auf keine
größeren Defizite im Bereich der Informationspolitik nach außen schließen, auch wenn es
im Einzelfall Verbesserungsvorschläge gibt.

Informationspolitik nach innen

Neben der nach außen gerichteten Bekanntmachung der verschiedenen Fördermöglich-
keiten ist die Information innerhalb der Administration von Bedeutung. So benötigen
Fachreferate eindeutige Informationen über die EU-Vorgaben und deren Interpretation,
und die Bewilligungs- und Bearbeitungsstellen müssen in die Lage versetzt werden, die
EU-Vorgaben nach einheitlichen Standards umzusetzen. Auf Ebene der Fachreferate müs-
sen deshalb einheitliche Vorgaben für alle Bewilligungsstellen erstellt werden, wobei die
Zahlstellendienstanweisung hier den Rahmen vorgibt (siehe Kapitel 2.3.1.2). Für die Mit-
arbeiterInnen des Förderbereichs Dorferneuerung der Landratsämter war das EAGFL-
Garantie-Verfahren zumindest in einzelnen Aspekten neu. Bei den Antworten im Rahmen
der schriftlichen Befragung wurde deutlich, dass die in der Dienstanweisung festgelegten
Regelungen als wenig hilfreich empfunden werden, bestehende Unsicherheiten mit dem
neuen System abzubauen (siehe MB-IX-o 9.5). Da die Dienstanweisung neben der Dor-
ferneuerung auch noch weitere Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich der Landratsämter
regelt, ist diese Einschätzung sicher verallgemeinerbar. In Kenntnis dieses Umstandes
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wird die Dienstanweisung derzeit jedoch überarbeitet und an die speziellen Anforderun-
gen der Maßnahmen angepasst. Darüber hinaus wurde bei der Befragung deutlich, dass
zum Abbau bestehender Unsicherheiten vor allem die KollegInnen innerhalb des eigenen
Amtes, gefolgt von Schulungen in der Anwendersoftware, Hilfestellungen von KollegIn-
nen aus anderen Ämtern sowie interne Fortbildungsveranstaltungen beigetragen haben.

Antragstellung, -bearbeitung, -bewilligung

Im Bereich des Antragsverfahrens haben sich für die LetztempfängerInnen kaum Ände-
rungen seit Einführung des Hessischen Entwicklungsplans ergeben. Für die Verwaltung
im Bereich der Artikel-33-Maßnahmen waren die Änderungen insgesamt sehr umfang-
reich, was aber nur zum Teil auf die neuen Anforderungen durch das
EAGFL-Garantieverfahren zurückzuführen ist. Weitere Gründe waren:

– die Einführung neuer Richtlinien (Maßnahmen m, n, s),

– die Umorganisation der Verwaltung (siehe 9.5.1) sowie

– die Einführung eines SAP-Erfassungssystem für Projekte (Maßnahmen n, o, s).

Das Zusammenspiel dieser Gründe hat in den Anfangsjahren der aktuellen Förderperiode
die Umsetzung verlangsamt.

Die angestrebten Vorteile der Umorganisation der Verwaltung und der Einführung des
SAP-Erfassungssystems bei den Maßnahmen n, o und s sind z.B. noch nicht feststellbar.
Aus Sicht der beteiligten Fachreferate soll die neue Zuordnung in Verbindung mit dem
Erfassungssystem dazu führen, dass die MitarbeiterInnen in den Landratsämtern von ver-
waltungstechnischen Arbeiten entlastet werden und mehr Freiraum für die proaktive Be-
ratung von potenzieller Projektträger haben. Die IBH als Bewilligungsbehörde soll einen
Teil der Verwaltungsarbeit übernehmen und spezielles Fachwissen, das nicht bei allen 17
Landratsämtern vorgehalten werden kann, beisteuern. An den Antworten der befragten
MitarbeiterInnen der Landratsämter im Bereich Dorferneuerung lässt sich die Wahrneh-
mung diese Vorteils bislang jedoch noch nicht ablesen (siehe MB-IX-o 9.5). Auch die
zuständigen Fachreferate sehen hier noch weiteren Regelungsbedarf und die Notwendig-
keit, für noch mehr Transparenz in Bezug auf die jeweiligen Zuständigkeiten zu sorgen.
Dies wird auch aus Sicht der EvaluatorInnen als sinnvoll erachtet. Grundlegende Verän-
derungen der Struktur des jetzt eingeführten Systems sollten vermieden werden. Stattdes-
sen sollte die Feinabstimmung des bestehenden Systems weiter voran gebracht werden.
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9.5.3 Finanzmanagement

Es werden sowohl von Seiten der Fachreferenten als auch bei den befragten Mitarbeiter-
Innen in den Landratsämtern grundsätzliche finanztechnische Probleme in der Abwick-
lung von investiven Maßnahmen gesehen.

Bei den Artikel-33-Maßnahmen handelt es sich in der Mehrzahl um investive Projekte.
Hier ist die Umsetzung schwerer steuerbar als bei flächenbezogenen Agrarumweltmaß-
nahmen, bei denen 5-jährige Verpflichtungszeiträume eingegangen werden. Gründe für
diese schwer steuerbare Umsetzung sind zum einen die Mischfinanzierung der Projekte
aus EU-, nationalen und kommunalen Mitteln mit der Unterschiedlichkeit der jeweiligen
Haushaltsjahre, der unterschiedlichen Verabschiedung der Haushalte und möglichen
Haushaltssperren. Darüber hinaus gilt das Jährlichkeitsprinzip, bei dem jährlich bis zum
15.10. nicht ausgezahlte EU-Mittel nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden
können. In Verbindung mit einer späten Verabschiedung des Landeshaushaltes oder einer
Haushaltssperre verbleiben oft nur wenige Monate, in denen Bewilligungen ausgespro-
chen und die Projekte abgerechnet werden können. Die Zuwendungsempfänger müssen in
dieser Zeit aber z.B. Ausschreibungsvorschriften für die Durchführung von größeren
Projekten einhalten. Für die Zuwendungsempfänger bedeutet dies, dass sie mit der Um-
setzung ihres Projektes erst beginnen können, wenn sie den Bewilligungsbescheid erhal-
ten haben. Der verbleibende Zeitraum für die Umsetzung kann dadurch verringert werden,
insbesondere dann, wenn auch schlechte Witterungsbedingungen die Umsetzung weiter
verzögern. Oftmals stehen Projektträger daher vor dem Problem, ihr Projekt bis zum Ab-
rechnungstermin fertiggestellt zu bekommen. Diese Gründe führen zu einer schwierigeren
Planbarkeit des Mittelabflusses.

Aus Sicht der EvaluatorInnen führt daher vor allem der kurze Bewilligungs- und Abrech-
nungszeitraum der Projekte zu Problemen. Gerade bauliche Maßnahmen, wie z.B. die
Sanierung eines Hauses, lassen sich nicht im Detail auf wenige Monate planen und durch-
führen. Zumal es für den Zuwendungsempfänger schwer abschätzbar ist, wann der Bewil-
ligungsbescheid für die Maßnahme eintrifft und dann nur noch wenige Monate bis zur
Endabrechnung zur Verfügung stehen. Die ProgrammbewerterInnen empfehlen deshalb,
die Mittel aus den nationalen Haushalten zu einem früheren Zeitpunkt freizugeben und  -
um die Abrechnung zu vereinfachen - das EU-Haushaltsjahr an das nationale Haushalts-
jahr anzugleichen.



Kapitel 9 Kapitel IX - Förderung der Anpassung und Entwicklung von ländlichen Gebieten 21

9.6 Ziel- und Wirkungsanalyse anhand der kapitelspezifischen Bewer-
tungsfragen

In diesem Kapitel werden die kapitelspezifischen Bewertungsfragen, -kriterien und
-indikatoren der EU-Kommission beantwortet. Der Aufbau ist dabei bei jeder Frage iden-
tisch:

– Zunächst erfolgt anhand einer Tabelle die Angabe, inwieweit die im Land angebote-
nen Maßnahmen Haupt-/Oberziele bzw. Neben-/Unterziele haben, die auf die Inhalte
dieser Frage abzielen.

– Danach erfolgt eine zusammenfassende, textliche Beantwortung der Bewertungsfrage
insgesamt. Diese basiert auf den darauf folgenden Ergebnissen zu den Kriterien und
Indikatoren.

– Kriterien und Indikatoren: Zu jedem Kriterium und Indikator ist eine Checkliste bei-
gefügt, die Aufschluss darüber gibt, inwieweit der Indikator für die Bewertung geeig-
net ist, ob er neu eingeführt oder verändert wurde. Die Begründungen für diese Ver-
änderungen finden sich im Materialband bei den jeweiligen ausführlichen Darstellun-
gen der Bewertungsfragen.

– Indikatoren: Zu jedem bearbeiteten Indikator gibt es eine Antworttabelle, in der die
jeweils relevanten Maßnahmen mit einer kurzen Zusammenfassung der Ergebnisse
genannt sind. Ausführlichere Informationen zu den Ergebnissen der Maßnahmen fin-
den sich im Materialband bei den jeweiligen Bewertungsfragen; die Methode der Er-
hebung wird dort in den Beiträgen zu den einzelnen Maßnahmen geschildert.

– Einige von der EU-Kommission vorgegebene Indikatoren sind für dieses Kapitel ins-
gesamt nicht relevant, da sie auf Artikel-33-Maßnahmen abzielen, die in Hessen nicht
angeboten werden (z.B. Betriebsführungsdienste oder Bodenmelioration). Solche In-
dikatoren werden im vorliegenden Textband nicht mehr genannt, allerdings sind sie
im Materialband bei den Bewertungsfragen mit der Begründung für ihre Nicht-
Beantwortung aufgeführt.

Die Beantwortung der Bewertungsfragen erfolgt an dieser Stelle auf einem sehr hohen
Aggregationsniveau, was dem Ansatz einer Bewertung des gesamten Förderkapitels IX
entspricht. Detailinformationen über die Ergebnisse einzelner Maßnahmen sind bei dieser
aggregierten Darstellungsform nicht enthalten; hierfür wird auf die Ausführungen im
Materialband verwiesen.
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9.6.1 Frage IX.1 – In welchem Umfang ist das Einkommen der ländli-
chen Bevölkerung erhalten oder verbessert worden?

� � � �

k m n o s

���� - Hauptziel/-wirkung ❍- Nebenziel/-wirkung

Zusammenfassung

Im Hessischen Entwicklungsplan wurde in der Beschreibung der derzeitigen Lage darge-
stellt, dass die ländlichen Regionen Hessens zu den landesweit wirtschafts- und struktur-
schwachen Regionen gehören (HMULF, 2000, S. 33). Daher ist auch die Erschließung
neuer Einkommensquellen aus dem endogenen Potenzial der ländlichen Gebiete ein
wichtiger Bereich bei den Artikel-33-Maßnahmen (siehe 9.1.2). Das Ziel, Einkommen zu
verbessern, bzw. positiv auf die Einkommenssituation vor Ort zu wirken, haben unter den
Artikel-33-Maßnahmen die Maßnahmen k, n, o und s.

Die Bewertungsfrage der Kommission unterscheidet grundsätzlich in landwirtschaftliches
und nicht landwirtschaftliches Einkommen. Die von der EU-Kommission vorgeschlagene
Einheit zur Messung der Einkommenseffekte war in den meisten Fällen "Euro pro Begün-
stigtem". Da diese Angabe in keinem Fall dargestellt werden konnte, erfolgt die Beant-
wortung der Frage anhand von Hinweisen und Beschreibungen von Einkommenseffekten,
die für die Maßnahmen geleistet werden können.

Wirkungen auf landwirtschaftliches Einkommen können bisher nur für die Maßnahme k
festgestellt werden. Die Gesamtwirkungen sind allerdings aufgrund ihrer Vielschichtig-
keit nicht quantifizierbar, und der mit Kennzahlen berechnete Anteil weist eine hohe
Streuung zwischen den Verfahren auf. Für einzelne Betriebe werden die Einkommens-
wirkungen als sehr bedeutend eingeschätzt. Die Maßnahmen o und s können Einkom-
menswirkungen nur über Projekte entfalten, die von Landwirten durchgeführt werden.
Hier lassen sich aber aufgrund der bisherigen Erhebungen noch keine quantifizierbaren
Aussagen treffen.

Nicht landwirtschaftliches Einkommen kann als Wirkung der Maßnahmen n, o und s ent-
stehen. Bei den Maßnahmen k, n und s sind diese Wirkungen möglich, lassen sich zur
Zwischenbewertung aber noch nicht nachweisen. Maßnahme o kann

– direkt, als unmittelbare Wirkung der Projekte bei den privat Begünstigten,

– direkt über Einnahmen, die Kommunen aus der Vermietung geförderter Einrichtun-
gen erzielen sowie
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– indirekt, über die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen auf das Einkommen
der ländlichen, nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung wirken.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Maßnahme o grundsätzlich nicht in
besonders großem Umfang direkt einkommenswirksam ist. Allerdings verfolgt die Maß-
nahme auch nicht das alleinige und hauptsächliche Ziel, Einkommen zu schaffen, so dass
die Aussage vor diesem Hintergrund zu relativieren ist. Ob und in welchem Umfang Ein-
kommenseffekte auftreten, hängt stark von der Art der Projekte ab. Zu den Dorferneue-
rungsprojekten, die verstärkt positive Einkommenseffekte haben, gehören solche, die
durch Umnutzung Wohnraum schaffen und solche, die dem Erhalt/der Verbesserung der
dörflichen Nutzungsvielfalt dienen. Auf die Dorferneuerungsprojekte insgesamt bezogen,
machen diese einkommenswirksamen Projekte jedoch nur einen kleinen Anteil aus. Dazu
kommen die Einkommenseffekte, die durch Arbeitsplätze entstehen. In den Jahren 2000
und 2001 wurden nach Hochrechnung der Ergebnisse 165 Arbeitsplätze gesichert oder
geschaffen (siehe auch IX.3-3.1). Über die Höhe der hierdurch erhaltenen und geschaffe-
nen Haushaltseinkommen liegen keine Informationen vor. Einnahmen durch die Vermie-
tung geförderter Gebäude von öffentlichen Zuwendungsempfängern spielen dagegen bei
den EU-kofinanzierten Projekten nur eine untergeordnete Rolle.

Die direkten Einkommenswirkungen, die durch die Förderung im Artikel-33 bis zur
Halbzeitbewertung ausgelöst wurden, sind damit nach dem bisherigen Erhebungsstand
insgesamt im Hinblick auf die landesweite Situation eher unbedeutend. Bisher wurden bei
den Maßnahmen vor allem Projekte mit EU-Mitteln gefördert, die nicht auf direkte Ein-
kommenseffekte abzielen (z.B. gestalterische Projekte im Rahmen der Dorferneuerung,
Wege im Rahmen der Flurbereinigung). Durch diese Projekte soll vielmehr eine Steige-
rung der Attraktivität der ländlichen Räume und als Folge der gestiegenen Attraktivität
eine indirekte Einkommenssteigerung erreicht werden. Diese indirekten Einkommensef-
fekte sind methodisch sehr schwer nachzuweisen, da sie erst langfristig auftreten und zu-
meist nicht einzelnen Förderprojekten zuzuordnen sind. Auf Grundlage der Rahmen der
Halbzeitbewertung durchgeführten Untersuchungen lassen sie sich noch nicht quantifizie-
ren. Daher wird es besonders bei dieser Frage im Rahmen weiterer Evaluierungen ent-
scheidend sein, sich über Fallstudien möglichen indirekten Einkommenseffekten zu nä-
hern.
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9.6.1.1 Kriterium IX.1-1. Erhaltung/Verbesserung des Einkommens
aus landwirtschaftlichen Tätigkeiten

Checkliste
1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.1-1.1. Anteil des auf Grund von Fördermaßnahmen erzielten Einkom-
mens der landwirtschaftlichen Bevölkerung

a) davon Bruttoeinkommen der landwirtschaftlichen Bevölkerung

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

k Die durch Flurbereinigung bewirkten Kostenersparnisse der Landwirtschaft lassen sich einteilen
in
a) unmittelbare Kostenersparnisse als Folge des Bodenmanagements (Zusammenlegung und

Besserformung von Schlägen),
b) unmittelbare Kostenersparnisse durch den Bau gemeinschaftlicher Anlagen (erneuerte und

verbesserte Wege, gemeinschaftliche Gebäude)
c) mittelbare Einkommenssteigerungen durch betriebliche Anpassungsreaktionen an die verän-

derten Bedingungen.
Nur die unter a) genannten Effekte wurden in der Untersuchung teilweise berechnet. Auf Ebene
der Verfahren liegt die Spanne der Durchschnittswerte zwischen 0 und 128 Euro je ha LF und
Jahr. Die Ersparnisse variieren aber auch zwischen einzelnen Teilnehmern erheblich.
Wegen der sehr umfassenden Einkommenswirkungen kommt den in einigen Verfahren errichteten
gemeinschaftlichen Betriebsgebäuden (v.a. Milchviehställe, aber auch Güllebehälter, Maschinen-
hallen, Siloanlagen) eine herausragende Stellung zu.

s Ein Teil der bisher abgeschlossenen Projekte hatte die Förderung von Fremdenverkehrseinrich-
tungen auf landwirtschaftlichen Betrieben zum Inhalt (Ferienwohnungen, Bauernhofcafes). Dies
hat mit hoher Wahrscheinlichkeit zu positiven Einkommenseffekten geführt. Eine Quantifizierung
ist aktuell noch nicht möglich.
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9.6.1.2 Kriterium IX.1-2. Erhalt/Verbesserung des Einkommens aus
nicht-landwirtschaftlichen Tätigkeiten

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.1-2.2. Anteil der ländlichen, nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung, die
Einkommen aus Transaktionen/Beschäftigungsverhältnissen bezieht, welche auf
Grund von Beihilfen in nicht-landwirtschaftlichen Sektoren getätigt wurden bzw. ent-
standen sind

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

n Durch die Gründung neuer außerlandwirtschaftlicher Existenzen und Investitionen zur Bereit-
stellung bzw. Sicherung von Arbeitsplätzen außerhalb der Landwirtschaft werden im ländlichen
Raum (außerlandwirtschaftliche) Einkommen gesichert, verbessert und z.T. sogar neu geschaffen.
Durch die Förderung von Gutachten, Analysen etc. wird die Schaffung bzw. Sicherung regionaler
Arbeitsplätze – und damit auch regionaler Einkommen – vorbereitet. Der Anteil des auf Grund
der Beihilfe erzielten Bruttoeinkommens außerlandwirtschaftlich tätiger Personen variiert daher
stark; im Fall einer Existenzgründung kann er bei 100 % liegen, im Fall einer vorbereitenden
Studie bei 0 %. Detailliertere Informationen liegen nicht vor.
Wurden im Rahmen von Maßnahme n neue Existenzen geschaffen oder neue Betriebszweige
gegründet, können daraus in der Folge kurz- sowie mittel- bis langfristig auch neue Arbeitsplätze
für die ländliche Bevölkerung entstehen. Mittel- bis langfristig profitieren damit u.a. auch solche
Personen im ländlichen Raum von der Förderung, die selber nicht unmittelbar gefördert wurden,
z.B. Angestellte in einem geförderten Holzhandel.

o Die Förderung der Dorferneuerung kann im Sinne dieses Indikators in verschiedener Weise auf
das Einkommen der ländlichen nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung wirken:
(1) direkt, als unmittelbare Wirkung der Projekte bei den privat Begünstigten,
(2) direkt über Einnahmen, die Kommunen aus der Vermietung geförderter Einrichtungen

erzielen sowie
(3) indirekt, über die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Dorferneuerung grundsätzlich nicht in be-
sonders großem Umfang direkt einkommenswirksam ist. Allerdings verfolgt die Maßnahme auch
nicht primär das Ziel, Einkommen zu schaffen, so dass diese Aussage vor diesem Hintergrund zu
relativieren ist. Ob und in welchem Umfang Einkommenseffekte auftreten, hängt stark von der
Art der Projekte ab. Nicht alle Projekttypen sind dabei gleichermaßen geeignet, Einkommensef-
fekte hervorzubringen. Zu den Dorferneuerungsprojekten, die verstärkt positive Einkommensef-
fekte haben, gehören solche, die durch Umnutzung Wohnraum schaffen. Durch die Vermietung
der geförderten Wohnungen an Dauermieter oder Gäste/Touristen werden Einnahmen erzielt.
Darüber hinaus haben sich auch die Projekte, die dem Erhalt/der Verbesserung der dörflichen
Nutzungsvielfalt dienen als einkommenswirksam herausgestellt. Bei diesen Projekten werden
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Unternehmen in den Dörfern bei betrieblichen Investitionen unterstützt. Auf die Dorferneue-
rungsprojekte insgesamt bezogen, machen diese einkommenswirksamen Projekte jedoch nur ei-
nen kleinen Anteil aus.
Dazu kommen die Einkommenseffekte, die durch neue oder gesicherte Arbeitsplätze entstehen. In
den Jahren 2000 und 2001 wurden nach Hochrechnung der Ergebnisse 165 Arbeitsplätze gesi-
chert oder geschaffen (siehe auch IX.3-3.1). Über die Höhe der hierdurch erhaltenen und geschaf-
fenen Haushaltseinkommen liegen jedoch keine Informationen vor. Einnahmen durch die Ver-
mietung geförderter Gebäude von öffentlichen Zuwendungsempfängern spielen dagegen nur eine
untergeordnete Rolle.

s Ein Teil der bisher abgeschlossenen Projekte hatte die Förderung von Fremdenverkehrseinrich-
tungen außerhalb von landwirtschaftlichen Betrieben zum Inhalt (Ferienwohnungen, Vesperstu-
ben). Dies hat mit hoher Wahrscheinlichkeit zu positiven Einkommenseffekten geführt. Eine
Quantifizierung ist aktuell noch nicht möglich.

Indikator IX.1-2.3. Erhalt/Verbesserung des Einkommens der nicht-landwirt-
schaftlichen Bevölkerung als indirekte Wirkung der Attraktivitätssteigerung ländlicher
Räume.

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis
k, n, o,

s
Insgesamt bieten die bisher abgeschlossenen Projekte der Artikel-33-Maßnahmen ein breites
Spektrum von Möglichkeiten, positiv auf die Attraktivität ländlicher Räume zu wirken. Dies ge-
schieht z.B. durch
• die optische Aufwertung des Ortsbildes in den durch die Dorferneuerung geförderten Dörfern,
• die Verbesserung und Schaffung von Einrichtungen, z.B. der Grundversorgung im Rahmen der

Maßnahme n, des Tourismus im Rahmen der Maßnahme s oder der dörflichen Gemeinschaft im
Rahmen der Maßnahme o,

• die Verbesserung der Verkehrssituation in den Dörfern durch gestalterische Maßnahmen der
Dorferneuerung an Straßen und Plätzen sowie den Neubau von landwirtschaftlichen Gebäuden
und Ortsrandwegen im Rahmen der Flurbereinigung,

• die positive Beeinflussung des Landschaftsbildes durch die Flurbereinigung,
• die Steigerung des Freizeitwertes durch bessere Zugänglichkeit zur Landschaft durch Ausbau

von Wegen im Rahmen der Flurbereinigung.
Der ländliche Raum kann als Folge dieser Attraktivitätssteigerungen insgesamt schöner und inter-
essanter werden und dadurch sowohl vermehrt Besucher anziehen als auch für die Wohnbevölke-
rung neue wirtschaftliche Anreize bieten und eventuell sogar dazu führen, dass sich neue Ein-
wohner niederlassen. Dies kann insgesamt zu einer Belebung der Wirtschaft im ländlichen Raum
führen, aus der dann auch Einkommenseffekte für die Bevölkerung entstehen.
Auf der Grundlage der Untersuchungen im Rahmen der Halbzeitbewertung (z.B. Fallstudie, Ex-
pertengespräche) konnten diese Effekte nicht quantifiziert werden, es können nur Hinweise auf
die Steigerung der Attraktivität geleistet werden. Im Rahmen von Expertengesprächen wurde aber
immer wieder die Bedeutung indirekter Effekte für den ländlichen Raum betont. Daher sollte bei
späteren Bewertungen diesen Wirkungszusammenhängen verstärkt nachgegangen werden, z.B.
anhand der Untersuchung von Fallstudienregionen.



Kapitel 9 Kapitel IX - Förderung der Anpassung und Entwicklung von ländlichen Gebieten 27

9.6.2 Frage IX.2 – In welchem Umfang sind die Lebensbedingungen
und das Wohlergehen der ländlichen Bevölkerung als Ergebnis
der sozialen und kulturellen Aktivitäten, durch bessere Freizeit-
angebote oder durch die Verringerung der Abgelegenheit erhal-
ten worden?

� � � ❍

k m n o s

���� - Hauptziel/-wirkung ❍- Nebenziel/-wirkung

Zusammenfassung

Die Verbesserung der Lebensbedingungen und des Wohlergehens der Bevölkerung sind
bei der Mehrzahl der Artikel-33-Maßnahmen ein Ziel. Für die Beantwortung dieser Frage
wurden drei sehr unterschiedliche Kriterien mit je drei Indikatoren vorgegeben, die sich
alle nur sehr schwer quantifizieren lassen. Zudem sind die von der EU-Kommission ein-
geforderten Indikatoren in ihrer Aussagekraft oft sehr eingeschränkt. Zum Beispiel ist die
unter Indikator 2-3.1. vorgegebene Angabe des „Anteils der ländlichen Bevölkerung, die
auf Grund von Fördermaßnahmen Zugang zu öffentlichen Flächen hat (in %)“, wenig aus-
sagekräftig in Bezug darauf, ob die geschaffenen Wege auch tatsächlich von der Bevölke-
rung genutzt werden. Daher wurden einige Indikatoren in der Weise verändert, dass durch
eine qualitative Beschreibung ein aussagekräftigeres Ergebnis vorliegt.

Das erste Kriterium, die Verringerung der Abgelegenheit, hat in Hessen zudem nur eine
eingeschränkte Bedeutung. Durch die geförderten Projekte wurden in allen Regionen
Hessens Transporte und Wege sowohl für landwirtschaftliche Betriebe als auch für die
ländliche Bevölkerung erleichtert bzw. unnötig. Bei den landwirtschaftlichen Betrieben
wird dieser Effekt allerdings eher als nachrangig eingeschätzt. Die ländliche Bevölkerung
wird demgegenüber durch mehrere Maßnahmen erreicht. So werden die in der Maßnahme
k erstellten Wege auch von der ländlichen Bevölkerung genutzt. Zudem wird die gesamte
Verkehrssituation in den Dörfern durch Wegebau und Projekte der Dorferneuerung im
Straßenraum verbessert. Darüber hinaus profitiert die ländliche Bevölkerung durch die
Ansiedlung bzw. Sicherung und Erweiterung von Unternehmen und sozialen und kultu-
rellen Einrichtungen dahingehend, dass Wege zu weiter entfernten Einrichtungen entfal-
len können.

Im zweiten Kriterium wird nach dem Erhalt und der Verbesserung von sozialen und kul-
turellen Einrichtungen gefragt. Diese Einrichtungen und die dazugehörigen sonstigen
Aspekte des kulturellen und sozialen Lebens gelten heute als wesentliche Faktoren für
eine endogene Entwicklung ländlicher Räume. Um die Bevölkerung im ländlichen Raum
dauerhaft zu halten, müssen nicht nur die wirtschaftlichen Grundlagen gesichert werden,
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sondern es muss auch die Identifikation mit dem Ort (d.h, die Bereitschaft, „gerne in ei-
nem Ort zu leben“) verbessert werden (Kötter, 1989, S.168). In den Maßnahmen o und k
wurden Einrichtungen mit ganz unterschiedlichen inhaltlichen Ausrichtungen - vor allem
Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen, aber auch z.B. Jugendräu-
me, kulturelle Lehrpfade, landschaftsgebundene Freizeiteinrichtungen usw. - gefördert.
Darunter befinden sich auch vereinzelt Projekte, die besonders die Bedürfnisse von Ju-
gendlichen und älteren Menschen berücksichtigen.

Eine große inhaltliche Bandbreite an Wirkungen deckt das dritte Kriterium ab. Zum einen
wird dort nach Beiträgen zur Verbesserung von Freizeitaktivitäten gefragt. Hier ist es vor
allem die Maßnahme k, die einen Beitrag leistet, denn durch sie werden Wege geschaffen,
die den Zugang zur Landschaft und damit die Freizeitmöglichkeiten der ländlichen Be-
völkerung verbessern.

Die Schaffung und Verbesserung von Wohnraum für Tourismus und die ländliche Bevöl-
kerung insgesamt ist ein weiterer Indikator des dritten Kriteriums. Gerade die Maßnahme
Dorferneuerung hat auf diesen Aspekt in den vergangenen Jahren einen Schwerpunkt ge-
legt. Daraus resultiert auch, dass rund fünf Prozent der bisher geförderten Projekte Wohn-
raumschaffung vor allem für die ländliche Bevölkerung insgesamt zum Inhalt hatten. Zu-
sätzlich wird im Rahmen der Dorferneuerung auch der Innenausbau von Gebäuden geför-
dert (z.B. durch den erstmaligen Einbau einer Heizung) und dadurch die zukünftige Nut-
zung als Wohnraum sicherzustellen. Wohnraum in Form von Ferienwohnungen u.ä. wur-
de bisher nur in geringem Umfang durch die Maßnahme s geschaffen.

Des Weiteren haben viele Projekte der Dorferneuerung ihren Wirkungsschwerpunkt in
dem neu eingeführten Indikator „Verbesserung/Erhalt der Wohnstandortqualität und des
Wohnumfeldes“. Wohnbedingungen können anhand von drei Bereichen gemessen wer-
den:

– als Zufriedenheit mit der Wohnung

– als Zufriedenheit mit der Wohngegend und

– als Zufriedenheit mit den Verkehrsverhältnissen.

Die Vielzahl an gestalterischen Projekten der Dorferneuerung setzt genau an diesen Be-
reichen an. So sind es besonders die Maßnahmen privater Projektträger zu eigengenutzten
Wohn- und Wirtschaftgebäuden, die dazu beitragen, das Ortsbild zu verändern. Indem die
Funktionalität von Dächern und Fenstern privater Bausubstanz wieder hergestellt wird,
ergeben sich positive optische Veränderungen, so dass die Zufriedenheit der Bewohner
mit ihren Wohnbedingungen steigt. Gleiches gilt für die umliegenden Grundstücksflä-
chen. Mit den Arbeiten öffentlicher Projektträger wird hingegen unter anderem der Stra-
ßenraum neu gestaltet, und es kommt zu einer Aufwertung des öffentlichen Raums durch
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Begrünung, Platzgestaltung, Verkehrsberuhigung usw. Auch Projekte der Flurbereinigung
zur Verkehrsentflechtung und zur Verlagerung landwirtschaftlicher Gebäude in den Au-
ßenbereich wirken in diese Richtung.

9.6.2.1 Kriterium IX.2-1. Verringerung der Abgelegenheit

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.2-1.2. Transporte / Wege, die auf Grund von Fördermaßnahmen erleich-
tert oder unnötig wurden

a) davon Transporte/Wege, die landwirtschaftliche Betriebe betrafen

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. ✔

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

k Die Zahl der für landwirtschaftliche Transporte zurückzulegenden Wegstrecken wird sowohl
durch die Vergrößerung bewirtschafteter Schläge als auch durch den Wegebau auf neuer Trasse
und die Verkürzung der Hof-Feld-Entfernungen gesenkt. Daneben entstehen Zeitersparnisse auch
durch schnelleres Fahren auf erneuerten Wegen.
Das Fahren auf neuen Wegen bewirkt zudem eine körperliche Entlastung der Fahrer.
Eine Quantifizierung der Zeitersparnisse wurde nicht vorgenommen. In der Befragung der Ver-
fahrensbearbeiter wird in allen 28 Antworten angegeben, dass die Landwirtschaft sehr vom We-
gebau profitiert hat.

b) davon Transporte/Wege, die die ländliche Bevölkerung betrafen

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

k Im Rahmen der Flurbereinigung werden Wege erneuert oder neu gebaut, die für die ländliche
Bevölkerung eine Erleichterung ihrer täglichen Transporte bewirken. So wird mit finanzieller
Beteiligung der Gemeinden auch die Erneuerung von Ortsverbindungswegen, die als Schul- oder
Arbeitsweg dienen, gefördert.
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Eine besonders hohe Bedeutung haben Ortsrandwege, die häufig auf neuer Trasse gebaut werden,
und die eine rückwärtige Erschließung von Grundstücken ermöglichen. Damit kann privater Ver-
kehr aus der beengten Ortslage heraus verlagert und beschleunigt werden. Solche Ortsrandwege
wurden in acht der untersuchten 28 Verfahren mit einer Gesamtlänge von 9,7 km gebaut.
In 13 Verfahren wurden insgesamt 15,9 km Wirtschaftswege auf neuer Trasse gebaut, die eine
Umfahrung von viel befahrenen Straßen ermöglichen. Solche Wege tragen zur Verkehrssicherheit
und zum gleichmäßigeren Verkehrsfluss auf diesen Straßen bei, indem das Verschmutzungs- und
Gefährdungspotenzial sowie die Behinderung durch landwirtschaftlichen Verkehr reduziert wer-
den. Zudem sind die neu gebauten Wege auch für Fußgänger und Radfahrer nutzbar, die vorher
auch die viel befahrenen Landstraßen nutzen mussten.
In der Befragung (Frage 16) wurden die Verfahrensbearbeiter gebeten, den Vorteil der ortsansäs-
sigen Bevölkerung in Bezug auf alltägliche Nutzung der geförderten Wege zu beurteilen. Hierbei
gaben 14 % der Bearbeiter an, dass diese „sehr“ vom veränderten Wegenetz profitiert. Von 29 %
wurde „mittel“ angekreuzt und von 57 % „wenig“.

n Durch die Ansiedlung bzw. Sicherung und Erweiterung von verschiedenen Unternehmen sowie
von sozialen und kulturellen Einrichtungen (Begegnungsstätten, Therapiepraxen, Jugendhöfe,
Sternwarte, Museen etc.) im ländlichen Raum wurden dahingehend Wege für die ländliche Be-
völkerung verringert, als dass diese und ähnliche Einrichtungen nun nicht mehr in dem nächstge-
legenen Mittel- oder Oberzentrum aufgesucht werden müssen. Lange Fahrten bzgl. Wege und Zeit
können nun vielfach durch kürzere Fahrten ersetzt werden. Dies ist besonders dann relevant,
wenn es sich um tägliche Fahrten zum Arbeitsplatz handelt. Aber auch die Erreichbarkeit von
Einrichtungen der Freizeitgestaltung ist dann sinnvoll zu verbessern, wenn es sich um solche
handelt, die häufig von der Regionsbevölkerung besucht werden, wie z.B. Einrichtungen für Ju-
gendliche.

o Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Maßnahmen, die Wege für die ländliche Bevölkerung ver-
kürzen bzw. unnötig machen. Zum einen handelt es sich dabei um solche, die die Beschaffenheit
und Länge der physischen Wege verbessern, zum anderen um solche, die Einrichtungen in die
Dörfer holen, damit Wege in benachbarte Orte entfallen können.
Im Zuge der Dorferneuerung wurde insbesondere mit den Projekten zur Verbesserung der inner-
örtlichen Verkehrsverhältnisse erreicht, dass Wege für Fußgänger erleichtert wurden. So wurden
beispielsweise Wege verbreitert und neu gepflastert. Außerdem wurden vereinzelt neue Wegever-
bindungen angelegt, die eine Abkürzung gegenüber alten Wegeverbindungen darstellen. Die Er-
reichbarkeit innerhalb des Dorfes wird dadurch verbessert.
Mit Maßnahme o wurde außerdem der Aufbau und die Erweiterung von lokalen Geschäften im
Bereich Elektro, Baubedarf, Reisebüro etc. vorangetrieben. Außerdem wurden Einrichtungen des
Sozial- und Gesundheitswesens für Menschen und Tiere geschaffen, genauso wie Gastronomie-
betriebe (Cafés etc.) und Unterhaltungseinrichtungen (Kino) geschaffen bzw. gesichert wurden.
Um derartige Geschäfte bzw. Einrichtungen aufzusuchen kann fortan auf weite Wege verzichtet
werden. Kürzere Wege bedeuten dabei häufig auch eine höhere Frequentierung; dies gilt beson-
ders für Cafés und Kinos, die ein wichtiger Bestandteil der Freizeitkultur sind. Die Schaffung
derartiger Infrastrukturen wirkt sich besonders positiv auf die Lebensqualität der ländlichen Be-
völkerung aus.
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9.6.2.2 Kriterium IX.2-2. Erhalt/Verbesserung der sozialen und kul-
turellen Einrichtungen, insbesondere für Jugendliche und
junge Familien

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.2-2.1. Anteil der ländlichen Bevölkerung, die Zugang zu sozialen / kultu-
rellen / sportlichen und freizeitbezogenen Aktivitäten hat, die von geförderten Ein-
richtungen abhängen

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. ✔

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

k Flurbereinigung leistet einen wichtigen Beitrag zur Einrichtung oder Erweiterung z.B. von Sport-
plätzen, Festplätzen oder Friedhöfen, indem sie den Kommunen oder Vereinen das Eigentum an
dafür erforderlichen Flächen verschafft. Die genannten Beispiele wurden bei sechs der befragten
28 Verfahren ausdrücklich genannt, entsprechende Wirkungen können  aber auch noch in weite-
ren Verfahren vermutet werden.
Direkt gefördert wird zudem der Bau von gemeinschaftlichen Maschinenhallen, die z.T. so er-
schlossen und eingerichtet werden, dass sie auch als Mehrzweckhallen für Dorffeste und Veran-
staltungen der Vereine nutzbar sind. Solche Gemeinschaftshallen sind in sieben der untersuchten
28 Verfahren gefördert worden.
In vielen Verfahren werden kleinere landschaftsgebundene Freizeit- und Erholungseinrichtungen
gefördert, wie z.B. Aussichtspunkte, Grillplätze, Spielplätze bis hin zu kulturellen Lehrpfaden.

o Insgesamt wurden in den ersten drei Programmjahren 44 Projekte durchgeführt, die sich unmit-
telbar positiv auf die soziokulturelle Situation vor Ort auswirken. In zwölf Fällen wurde mit dem
Hessischen Entwicklungsplan die Planung derartiger Einrichtungen gefördert, bei 32 Projekten
handelt es sich um konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der soziokulturellen Infrastrukturen
vor Ort. Bei diesen Einrichtungen handelt es sich zum weit überwiegenden Teil um Arbeiten an
Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäusern. Außerdem wurden vereinzelt Jugendräume eingerichtet.
Aber auch Freizeitgelände und Kinderspielflächen wurden geschaffen. Seltener sind Arbeiten wie
z.B. die Errichtung von Bühnen oder die Modernisierung eines Kinos. In den Orten, in denen
derartige Einrichtungen geschaffen bzw. ihre Schaffung vorbereitet wurde, leben insgesamt
268.361 Einwohner, welche unmittelbar von der Förderung profitieren können.

s Es wurden bisher keine Projekte abgeschlossen, die die Schaffung von Einrichtungen mit einem
Angebot von sozialen, kulturellen, sportlichen oder freizeitbezogenen Aktivitäten für die ländli-
che Bevölkerung im Allgemeinen zum Ziel hatten.
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Indikator IX.2-2.2. Anteil der Einrichtungen, die soziale / kulturelle / sportliche und
freizeitbezogene Aktivitäten anbieten und in Tourismusregionen liegen

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

k Der Indikator wurde nicht ermittelt, weil die Zielsetzungen der Flurbereinigung innerhalb und
außerhalb von Tourismusregionen gleichermaßen relevant sind. Daher ist keine diesbezügliche
Auswertung der Projekte erfolgt.

o Wie bereits unter Indikator IX.2-2.1 dargestellt, wurden in den ersten drei Programmjahren 44
derartige Projekte durchgeführt. 26 Maßnahmen (60 %) lagen dabei in Orten, in denen auch der
Tourismus eine mehr oder weniger große Bedeutung hat. Nur sieben der 44 Maßnahmen lagen
jedoch in touristischen Schwerpunkten (mehr als 50.000 Übernachtungen jährlich in gewerblichen
Übernachtungseinrichtungen) dies entspricht einem Anteil von 16 %. Damit wird deutlich, dass
die Dorferneuerungsförderung nicht auf touristische Schwerpunktregionen konzentriert wird.

Indikator IX.2-2.3. Hinweise auf Projekte, die im Besonderen die Bedürfnisse von Ju-
gendlichen und älteren Menschen berücksichtigen

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

n Maßnahme n trägt dazu bei, dass das infrastrukturelle Angebot für junge und ältere Personen-
gruppen im Ländlichen verbessert wird. Für Jugendliche interessant und bereits umgesetzt sind
bspw. die Errichtung eines Jugendhofs oder die einer Lern- und Fördertherapiepraxis. Für ältere
Menschen interessant ist bspw. eine Begegnungsstätte, ein Café oder ein  Informationszentrum
mit Seminarräumen. Darüber hinaus wurden auch kulturelle Projekte (Museen, Sternwarte etc.)
verwirklicht. Hingewiesen werden muss auch auf den Umstand, dass zahlreiche Studien gefördert
wurden, die mittelfristig – möglicherweise sogar noch innerhalb der Programmlaufzeit – Ein-
richtungen für die genannten Zielgruppen nach sich ziehen. Zu nennen ist hier bspw. die Planung
für ein 'Haus der Generationen' oder eine Konzeption zur Förderung der Nahversorgung.

o Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser stellen ein wichtiges Element dar, junge und ältere Men-
schen zusammenzubringen und in die Dorfgemeinschaft zu integrieren. Indem zahlreiche Projekte
an Dorfgemeinschaftshäusern durchgeführt wurden, wurden indirekt auch für die o.g. Personen-
gruppen Verbesserungen erreicht. Im Rahmen der zuvor genannten Dorferneuerungsprojekte
wurden zudem spezielle Maßnahmen für Jugendliche durchgeführt; hierbei handelt es sich im
Wesentlichen um Arbeiten an Jugendräumen. Projekte ausschließlich für ältere Menschen sind im
bisherigen Programmverlauf nicht durchgeführt worden.
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9.6.2.3 Kriterium IX.2-3. Erhaltung/Verbesserung der öffentlichen
Einrichtungen in der unmittelbaren Umgebung, Erhaltung /
Verbesserung der Wohnbedingungen

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. ✔ 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.2-3.1. Anteil geförderter Wege, die einen Beitrag zur Verbesserung der
Freizeitaktivitäten leisten

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

k Die in der Flurbereinigung neu gebauten und erneuerten Wege sind grundsätzlich alle auch durch
Freizeit- und Erholungsverkehr nutzbar. Die Bevölkerung vor Ort kann asphaltierte Wege für
Ausflüge mit PKW, Fahrrad oder Inline-Skatern nutzen, und Wege mit ungebundener Bauweise
können auch für Spaziergänger interessant sein. Vielfach werden in der Flurbereinigung kombi-
nierte Rad-/Wirtschaftswege gebaut, die in das überörtliche Radwegenetz eingebunden werden.
Von den insgesamt 553 km Wegen, die in den 28 näher untersuchten Verfahren gefördert wurden,
ist allerdings nur ein Teil – je nach Lage und Anbindung der Wege - für die Freizeitnutzung in-
teressant. Die Verfahrensbearbeiter haben den Nutzen wie folgt beurteilt: In 11 % der Verfahren
wurde angegeben, dass die örtliche Bevölkerung in Bezug auf Freizeitnutzung und Naherholung
„sehr“ vom veränderten Wegenetz profitiert, in 79 % „mittel“ und in 11 % „wenig“. Die touristi-
sche Nutzung durch nicht Ortsansässige profitiert bei 21 % „sehr“, 46 % „mittel“ und 32 % „we-
nig“. Die Angaben lassen allerdings keinen Rückschluss auf die Anzahl und Länge der so ge-
nutzten Wege zu.

Indikator IX.2-3.2. Anteil der Unterbringungsmöglichkeiten im ländlichen Raum, die
auf Grund der Beihilfe geschaffen wurden oder sich verbessert haben

a) davon ländlicher Tourismus
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Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

o Innerhalb der Dorferneuerung wurden 69 Projekte zur Schaffung von Wohnraum gefördert (5 %
aller Dorferneuerungsprojekte). Angaben über die Nutzung dieses Wohnraums und die Anzahl
der Betten bei touristischer Nutzung existieren jedoch nicht. Im Rahmen der Fallstudie, die zwar
in der Nähe der deutschen Fachwerksstraße, aber doch nicht direkt in einem touristischen Gebiet
lag, wurde deutlich, dass der meiste Wohnraum nicht für Tourismuszwecke genutzt wird. Es muss
daher davon ausgegangen werden, dass der Anteil der Unterbringungsmöglichkeiten im ländli-
chen Raum, der durch die Dorferneuerung für Tourismuszwecke geschaffen wird, nur ein sehr
geringer ist, zumal auch Indikator IX.2-2.2 schon aufzeigt hat, dass nur ein geringer Teil der
Dorferneuerungen in stark vom Fremdenverkehr geprägten Gemeinden durchgeführt wurde.

s Bisher wurden acht Ferienwohnungen geschaffen, sechs Gästezimmer umgebaut und neu einge-
richtet sowie in einem Fall der Betriebszweig „Schlafen im Heu“ erweitert

b) davon zur Wohnraumnutzung

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden.

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

o Innerhalb der Dorferneuerung wurden 69 Projekte zur Schaffung von Wohnraum gefördert (gut
5 % aller Dorferneuerungsprojekte). Wie unter Punkt a) bereits ausgeführt wurde, muss davon
ausgegangen werden, dass der größte Teil dieses geschaffenen Wohnraums zur dauerhaften
Wohnraumnutzung durch Fremdmieter oder Familienangehörige bestimmt ist.
Zusätzlich können im Rahmen der Dorferneuerung auch Projekte geförderte werden, die den In-
nenausbau von Gebäuden zum Inhalt haben. Hierbei geht es um die Verbesserung der Wohnsi-
tuation für die Nutzer, z.B. in dem erstmals eine Heizanlage eingebaut wird. Durch diese Projekte
wird die zukünftige Wohnnutzung der Gebäude sichergestellt. Insgesamt wurden bisher ungefähr
40 Projekte gefördert, die einen entsprechenden Inhalt hatten (rund 2,5 aller Dorferneuerungs-
projekte).
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Indikator IX.2-3.3. Hinweise auf Aktivitäten, die den Zugang zu Flächen/natürlichen
Gebieten mit Freizeitaktivitäten verbessern helfen

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

s Es wurden bisher nur sehr wenige Projekte abgeschlossen, die den Zugang zu Flächen/natürlichen
Gebieten verbessern helfen (z.B. Reitstationenkarte, Freizeitführer). Dies wird sich vermutlich
zukünftig ändern, wenn auch vermehrt Projekte öffentlicher Zuwendungsempfänger gefördert
werden. Bei diesen Projekten wird wahrscheinlich der Inhalt dieses Indikators stärker zum Tragen
kommen.

Indikator IX.2-3.4. Hinweise auf die Verbesserung des Wohnumfeldes bzw. der Wohn-
standortqualität

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

k Flurbereinigung hat durch den Bau von gemeinschaftlichen Anlagen und auch durch die Bo-
denordnung in vielen der untersuchten Verfahren zur Verbesserung der Wohnstandortqualität in
den Dörfern beigetragen:
Durch den Neubau von 9,7 km Ortsrandwegen in acht der 28 untersuchten Verfahren wird land-
wirtschaftlicher und gewerblicher Verkehr aus der Ortsmitte herausgehalten. Damit wird die
Lärmbelastung und die Gefährdung von Anwohnern durch den fließenden Verkehr reduziert, und
Konflikte zwischen landwirtschaftlichem Durchgangsverkehr und parkenden Fahrzeugen, die in
vielen beengten Ortslagen ein Problem darstellen, werden vermieden.
In rund der Hälfte der untersuchten Verfahren wurde der Neubau von gemeinschaftlichen Ställen,
Güllebehältern, Siloanlagen oder Maschinenhallen an geeigneter Stelle außerhalb der Ortslage
gefördert. Diese Baumaßnahmen bewirken, dass die entsprechenden Gerüche und Lärm emittie-
renden einzelbetrieblichen Anlagen, die sich häufig in beengter Ortslage befinden, stillgelegt
werden können. Auch der damit verbundene landwirtschaftliche Verkehr, z.B. mit Güllefässern
und Futterwagen, wird aus der Ortslage herausgehalten.
In mehreren Verfahren wurde die Dorflage in das Flurbereinigungsgebiet aufgenommen, um
Maßnahmen der Dorferneuerung bodenordnerisch begleiten zu können. Häufig schafft die Bo-
denordnung die Voraussetzungen für raumbeanspruchende Projekte im Ort, wie z.B. die Anlage
von Spielplätzen, Dorfplätzen oder verkehrsberuhigenden Maßnahmen.
Auch für die außerhalb des Ortes liegenden landwirtschaftlichen Betriebe werden Maßnahmen
durchgeführt, die die Wohnstandortqualität verbessern. So werden z.B. Hofzufahrten innerhalb
der Flurbereinigung gefördert, wenn der betroffene Teilnehmer den Eigenanteil hierfür über-
nimmt.
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o Die Dorferneuerung hat mit ihren vielschichtigen Projekten dazu beigetragen, den öffentlichen
und privaten Raum nachhaltig zu verbessern. Erhaltungs- und Gestaltungsmaßnahmen an ortsprä-
gender Bausubstanz und ebensolchen Bauwerken sowie solche zur Verbesserung der innerörtli-
chen Verkehrsverhältnisse verändern das Ortsbild vieler geförderter Dörfer in nachhaltiger Wei-
se. Veränderungen des Ortsbildes fallen der Dorfbevölkerung besonders auf und werden von
dieser positiv wahrgenommen.
Eine Befragung der Dorfbewohner (n=36) im Rahmen der Fallstudie hat deutlich gemacht, dass
die Aufwertung des Ortsbildes für die Dorfbewohner eine wahrnehmbare Verbesserung der Le-
bensqualität darstellt. Auf die Frage, welche Bereiche der Dorfbevölkerung wichtig sind, um sich
im Dorf wohl zu fühlen, antworteten daher auch 95 % der Befragten mit dem ansprechenden
Ortsbild. Die Fallstudie hat des Weiteren deutlich gemacht, dass alle Bewohner des Fallstudien-
dorfes eine Verbesserung ihrer Lebensqualität verspüren, welche auf die Dorferneuerung zurück-
geführt wird. Obwohl dies kein repräsentatives Ergebnis ist, wird deutlich, in welcher Weise die
Dorferneuerung wirken kann.
Dies gilt in besonderer Weise für die privaten Zuwendungsempfänger (n=120), von denen laut
schriftlicher Befragung 84 % Verbesserungen ihrer Lebensqualität auf die von ihnen durchge-
führten Baumaßnahmen zurückzuführen. Neben der funktionalen wir optischen Sanierung und
Gestaltung von Dächern, Fenstern und Fassaden und Arbeiten des Innenausbaus (Sanitär- u.
Lichtanlagen) wurde vereinzelt auch der Hofraum in der Weise umgestaltet, dass er besser nutz-
bar ist (Begehen, Parken, Abstellen, Rangieren etc.). Bei landwirtschaftlichen Betrieben haben
sich so in geringem Umfang auch die Produktionsbedingungen verbessert. Bei Arbeiten im Ho-
fraum haben grünordnerische und andere ökologische Aspekte in der Regel einen hohen Stellen-
wert.
28 % der Projekte öffentlicher Träger haben laut schriftlicher Befragung dazu beigetragen, die
innerörtliche Verkehrssituation zu verbessern (n=29). Zu den deutlichsten Veränderungen gehört
auch hier zweifelsohne die optische Aufwertung des Straßenraumes. 4 der 8 Befragten, deren
Projekte positive Wirkungen auf die Verbesserung der innerörtlichen Verkehrssituation haben,
haben diese Wirkung als die wichtigste Wirkung ihres Projektes identifiziert. Die durchgeführten
Arbeiten an öffentlichen Gebäuden tragen dabei nicht nur zur Verbesserung des dörflichen Orts-
bildes bei, sondern beheben in erster Linie Funktionsschwächen in der dörflichen Siedlungs-
struktur und verbessern die Nutzbarkeit der geförderten Gebäude. Mit EU-Kofinanzierung wur-
den bisher nur wenige solcher Projekte durchgeführt (insgesamt 27), bei der rein nationaler För-
derung stellen sie jedoch einen Förderschwerpunkt dar (vgl. MB-IX-o Kapitel o 9.4).
Die Zufriedenheit der Dorfbewohner mit ihrem Dorf nach einer Dorferneuerung ist daher relativ
hoch. 67 % der im Rahmen der Fallstudie befragten Dorfbewohner gaben so auch an, mit ihrem
Dorf nach der Dorferneuerung im Großen und Ganzen zufrieden zu sein.

9.6.3 Frage IX.3 – In welchem Umfang sind die Beschäftigungsmög-
lichkeiten in ländlichen Gebieten erhalten worden?

� � � �

k m n o s

���� - Hauptziel/-wirkung ❍- Nebenziel/-wirkung

Zusammenfassung

Die Arbeitsmarktsituation in den ländlichen Gebieten Hessens ist in den 90er Jahren
durch einen stärkeren Rückgang der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und eine
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stärkere Betroffenheit von Arbeitslosigkeit im Vergleich zu den übrigen Teilräumen des
Landes charakterisiert gewesen. Die Arbeitsmarktentwicklung der letzten Jahre ist dage-
gen nicht so eindeutig verlaufen, sondern weist große Unterschiede zwischen den Regio-
nen auf (HMULF, 2000, S. 39).

Die Bewertungsfrage unterscheidet grundsätzlich zwischen landwirtschaftlichen und
nicht-landwirtschaftlichen Beschäftigungseffekten. Dabei sind drei Beschäftigungseffekte
möglich: Direkte, indirekte und konjunkturelle Effekte (zur Abgrenzung siehe auch Ka-
pitel 10.3.2).

– Bei direkten Beschäftigungseffekten handelt es sich um solche, die unmittelbar als
Folge der Förderung entstehen. Beispiel: Umnutzung einer alten Scheune zum Hofca-
fe. Um das Hofcafe zu betreiben, wird Personal benötigt. Dabei kann es sich um den
Betreiber/Besitzer des Hofcafes oder angestellte Personen handeln, in beiden Fällen
war das Projekt direkt beschäftigungswirksam. (Indikatoren IX.3-1.1. und IX.3-3.1.)

– Bei indirekten Beschäftigungswirkungen handelt es sich um solche, die als indirekte
(oftmals langfristige) Wirkung der Förderung eintreten. Beispiel: Im Rahmen der
Flurbereinigung wird das Rad- und Wanderwegenetz in einer Gemarkung verbessert.
Die verbesserten Wege werden verstärkt von der ländlichen Bevölkerung und Touri-
sten genutzt, wodurch die Gastronomie- und Hotelleriebetriebe der näheren Umge-
bung eine bessere Auslastung erfahren. Solche Infrastrukturmaßnahmen sind dafür
geeignet, indirekt die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen im Ort zu erhö-
hen. Als Reaktion auf die steigende Nachfrage kann dann mittelfristig auch das An-
gebot ausgebaut werden; neue Beschäftigungsmöglichkeiten können geschaffen wer-
den. Die Möglichkeiten der Artikel-33-Maßnahmen auf indirekte Beschäftigungsef-
fekte zu wirken werden im neu eingeführten Indikator IX.3-3.3. dargestellt.

– Die konjunkturellen Beschäftigungseffekte hingegen sind temporärer Art. Sie ent-
stehen während der Bauphase, wenn also beispielsweise das oben genannte Hofcafé
umgebaut oder die Wege angelegt werden. Für die Zeit der konkreten Projektumset-
zung werden die Arbeitsplätze in den beauftragten Unternehmen gesichert. Die kon-
junkturellen Beschäftigungseffekte der finanziell umfangreicheren Arti-
kel-33-Maßnahmen sind in Indikator IX.3-3.4. dargestellt.

Direkte Beschäftigungseffekte

Auf die Landwirtschaft wirkt vor allem Maßnahme k ein, die den allgemein zu verzeich-
nenden Rückgang von landwirtschaftlichen Betrieben zwar nicht nachhaltig beeinflussen
kann; in ertragsschwachen Regionen jedoch, die von einem Rückzug der landwirtschaftli-
chen Produktion bedroht sind, leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Sicherung von Ar-
beitsplätzen.
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Bezüglich nicht-landwirtschaftlicher Beschäftigungsmöglichkeiten haben die Maßnahmen
n, o und s das Ziel, Beschäftigung zu fördern und zu erhalten. Die Effekte der Maßnah-
men n und s können bisher noch nicht quantifiziert werden, da gerade in den ersten bei-
den Förderjahren nur eine geringe Anzahl von Projekten abgeschlossen wurde und daher
keine Erhebung durchgeführt wurde. Allerdings erscheint es aufgrund der Projektbe-
schreibungen und der Erfahrung aus anderen Untersuchungen sehr wahrscheinlich, dass
Arbeitsplätze direkt durch die geförderten Projekte geschaffen und gesichert wurden.
Messbare direkte Beschäftigungseffekte gibt es jedoch bei den Dorferneuerungsprojekten
privater Zuwendungsempfänger. Nach Angaben der schriftlichen Befragung im Rahmen
der Dorferneuerung wurden allein in den Jahren 2000 und 2001 ca. 48 Arbeitsplätze neu
geschaffen und ca. 68 gesichert (Vollzeitäquivalent). Durch die Förderung im Jahr 2002
dürfte sich diese Anzahl noch erhöht haben. Bei insgesamt rund 2,2 Mio. sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten in Hessen (Statistisches Bundesamt, 2002) erscheinen die
durch die Dorferneuerung geförderten Arbeitsplätze jedoch verschwindend gering.
Gleichwohl können die geschaffenen Arbeitsplätze vor dem Hintergrund der lokalen Si-
tuation, in der sie geschaffen oder gesichert werden, eine sehr hohe Bedeutung für das
jeweilige Dorf haben.

Indirekte Beschäftigungseffekte

Die indirekten Beschäftigungseffekte der Artikel-33-Maßnahmen lassen sich aufgrund der
bis zur Zwischenbewertung durchgeführten Untersuchungen noch nicht quantifizieren.
Daher wird der Beitrag beschrieben, den die Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung im
ländlichen Raum haben können und wie sich dieser indirekt auf die Beschäftigung aus-
wirken kann.

Konjunkturelle Beschäftigungseffekte

Umfangreich sind die konjunkturell auftretenden Arbeitsplatzeffekte. Insgesamt sind als
Ergebnis der Förderung durch die finanziell umfangreicheren Maßnahmen k und o in den
Jahren 2000 bis 2002 Beschäftigungseffekte in Höhe von rund 1.006 Beschäftigtenjahren
ausgelöst worden (Für die finanziell weniger umfangreichen Maßnahmen erfolgt keine
Darstellung). Diese Zahl wurde unter Zuhilfenahme von Koeffizienten aus den Auftrags-
summen der auftragnehmenden Betriebe errechnet; die Methodik ist ausführlich in Kapi-
tel 10 beschrieben. Die Angabe in Beschäftigtenjahren bedeutet, dass für die Zeit von
einem Jahr rund 1.006 Beschäftigte einen Arbeitsplatz in Folge der Förderung hatten.
Diese Arbeitsplätze sind vor allem in den Branchen Tiefbau (Maßnahmen k) sowie bei
Dachdeckern und Malern (Maßnahme o) entstanden. Die überwiegende Mehrheit der
Aufträge geht bei Maßnahme o, und in geringerem Umfang auch bei Maßnahme k, an
Unternehmen in der unmittelbaren Umgebung der durchgeführten Projekte (Dorf, Ge-
meinde, Landkreis). Dadurch wird die regionale Wertschöpfungskette im direkten Umfeld
des geförderten Projektes unterstützt. Die durch die Förderung beschäftigten Arbeitskräfte
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verausgaben beispielsweise einen Teil ihres Lohnes in der Region und stärken dadurch
die regionale Wirtschaft usw.

9.6.3.1 Kriterium IX.3-1. Erhaltung/Verbesserung der Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für die landwirtschaftliche Bevölkerung

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.3-1.1. Beschäftigungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft, die durch
Fördermaßnahmen geschaffen/erhalten wurden.

a) Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich durch verbesserte landwirtschaftliche Tätig-
keiten oder durch Transaktionen ergeben haben, die wiederum das Ergebnis geför-
derter nicht-landwirtschaftlicher Tätigkeiten sind

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden.

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

k Auf den Strukturwandel, d.h. den langfristig unvermeidlichen Abbau von landwirtschaftlichen
Beschäftigungsmöglichkeiten, hat Flurbereinigung laut der ausgewerteten Literatur keinen ein-
deutig hemmenden oder beschleunigenden Einfluss. Mit Blick auf zukünftige Entwicklungen der
Landwirtschaft (Senkung der Erzeugerpreise, Verringerung der Ausgleichszahlungen) besteht
jedoch die Gefahr, dass sich Landwirtschaft in ertragsschwachen Regionen künftig nicht mehr
lohnt, so dass großräumig Flächen aus der Bewirtschaftung fallen. Hiervon sind vor allem die
Grünlandregionen der hessischen Mittelgebirge betroffen. Hier kann die Flurbereinigung Impulse
geben, die den Landwirten die Entscheidung zur Aufrechterhaltung des Betriebs im Zuge der
Hofnachfolge erheblich erleichtern. Dabei können neben den Kostensenkungen (vgl. 1-1.1) und
der Bereitstellung einer zeitgemäßen Infrastruktur auch die in zahlreichen Verfahren in Hessen
geförderten gemeinschaftlichen Gebäude von entscheidender Bedeutung sein. Ein Beispiel hierfür
sind zwei gemeinschaftliche Milchviehställe, die jeweils von drei Milchvieh-
Haupterwerbsbetrieben, die aufgrund der Arbeitsüberlastung in den Einzelbetrieben keine Hof-
nachfolge gefunden hätten, gemeinsam bewirtschaftet werden. Hierdurch sind die Arbeitsplätze
erhalten und qualitativ verbessert worden, da die beteiligten Betriebsleiter Freiraum für eine
Weiterentwicklung ihrer eigenen Betriebe gewonnen haben. Folglich sichert Flurbereinigung die
Beschäftigung in landwirtschaftlichen Betrieben, insbesondere in solchen Regionen, die von ei-
nem Rückzug der landwirtschaftlichen Produktion bedroht sind.

b) Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich durch Mehrfachtätigkeiten ergeben haben, die
wiederum das Ergebnis geförderter nicht-landwirtschaftlicher Tätigkeiten sind.
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Checkliste

6. Der Indikator ist geeignet. ✔ 7. Der Indikator wurde modifiziert
8. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
9. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
10. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

o Da einem Teil der Beschäftigungsmöglichkeiten, die mit der Dorferneuerung verbunden sind,
nicht eindeutig zugeordnet werden kann, ob diese von landwirtschaftlichen oder nicht-
landwirtschaftlichen Personen besetzt werden, wird auf diese Beschäftigungseffekte unter den
Indikatoren IX.3-3.1. und IX.3-3.3. näher eingegangen.

s Ein Teil der bisher abgeschlossenen Projekte hatte die Förderung von Fremdenverkehrseinrich-
tungen auf landwirtschaftlichen Betrieben zum Inhalt (Ferienwohnungen, Bauernhofcafes). Dies
hat mit hoher Wahrscheinlichkeit zu positiven Beschäftigungseffekten geführt. Eine Quantifizie-
rung ist aktuell noch nicht möglich.

9.6.3.2 Kriterium IX.3-2. Die jahreszeitlichen Schwankungen der Tä-
tigkeiten konnten wirksamer ausgeglichen werden

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Dieses Kriterium ist in Hessen nicht relevant, da keine Maßnahmen mit entsprechenden
Wirkungen angeboten werden.

9.6.3.3 Kriterium IX.3-3. Die Diversifizierung der Tätigkeiten trägt
zur Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für die
nicht-landwirtschaftliche Bevölkerung bei

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.3-3.1. Auf Grund der Beihilfe erhaltene/geschaffene Beschäftigungsmög-
lichkeiten für Begünstigte, die nicht in der Landwirtschaft tätig sind
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Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

n Durch die Gründung neuer außerlandwirtschaftlicher Existenzen und Investitionen zur Bereit-
stellung bzw. Sicherung von Arbeitsplätzen außerhalb der Landwirtschaft werden im ländlichen
Raum (außerlandwirtschaftliche) Beschäftigungsmöglichkeiten gesichert, verbessert und z.T.
sogar neu geschaffen. Durch die Förderung von Gutachten, Analysen etc. wird die Schaffung
bzw. Sicherung weiterer regionaler Arbeitsplätze vorbereitet (vgl. auch IX.1-2.1.). Ein Teil der
geschaffenen oder gesicherten Arbeitsplätze wird bzw. ist dabei von Frauen besetzt; unter den
bereits durchgeführten Existenzgründungen sind bspw. solche von Frauen. Bei anderen Einrich-
tungen, besonders im sozialen Bereich, ist anzunehmen, dass hier auch ein großer Anteil von
Frauen beschäftigt wird.

o Der vorliegende Indikator stellt auf die direkten Beschäftigungseffekte der Dorfentwicklung ab.
Die nachfolgenden Zahlen wurden auf Basis einer stichprobenartigen schriftlichen Befragung der
privaten und öffentlichen Zuwendungsempfänger ermittelt und anschließend auf alle Zuwen-
dungsempfänger hochgerechnet. Die Zahlen sind somit mit gewissen Unsicherheiten behaftet und
bedürfen einer vorsichtigen Interpretation. Sie stellen daher nur eine Richtgröße dar.
Insgesamt haben in den ersten zwei Programmjahren die Arbeitsplätze von 165 Personen direkt
von der EU-geförderten Dorfentwicklung profitiert (geschaffene und gesicherte Arbeitsplätze).
Diese gehen fast ausschließlich auf Projekte privater Projektträger zurück; öffentlich Projektträ-
ger gaben im Rahmen der schriftlichen Befragung an, keine direkten Beschäftigungseffekte her-
vorgebracht zu haben. Bei 73 % der Arbeitsplätze handelt es sich um solche von Männern, bei
27 % um solche von Frauen. Damit haben deutlich mehr Männer von der Dorferneuerungsförde-
rung profitiert als Männer. Frauen haben besonders durch die Schaffung bzw. Sicherung von
Teilzeitstellen profitiert. Nicht alle Projektkategorien haben gleichermaßen Wirkungen auf Be-
schäftigung. Bei der Analyse, welche Projektkategorie besonders beschäftigungswirksam war,
waren es die Projekte der Richtlinienziffer 2.1.14 ‚Erhaltung und Verbesserung der dörflichen
Nutzungsvielfalt‘, welche vor allem bei den gesicherten Arbeitsplätzen zu deutlichen Beschäfti-
gungseffekten geführt haben. Bei allen anderen Projektkategorien wurden nur vereinzelt Arbeits-
plätze geschaffen.
Umgerechnet auf Vollzeitäquivalente (Annahme: Zwei Teilzeitstellen entsprechen einer Vollzeit-
stelle) ergibt sich eine Zahl von 116 geschaffenen bzw. gesicherten Arbeitsplätzen. Von diesen
werden 78 % von Männern und 22 % von Frauen besetzt. Von den Arbeitsplätzen für Frauen sind
43 % neu geschaffen und 57 % gesichert worden.
Obwohl die Anzahl von 116 geschaffenen bzw. gesicherten Vollzeitäquivalenten vergleichsweise
gering ist, muss vor dem Hintergrund der lokalen Beschäftigungssituation diese Anzahl von Ar-
beitsplätzen in den Dörfern, in denen sie entstanden sind, als guter Erfolg gewertet werden.

s Ein Teil der bisher abgeschlossenen Projekte hatte die Förderung von Fremdenverkehrseinrich-
tungen außerhalb von landwirtschaftlichen Betrieben zum Inhalt (Ferienwohnungen, Vesperstu-
ben). Dies hat mit hoher Wahrscheinlichkeit zu positiven Beschäftigungseffekten geführt. Eine
Quantifizierung ist aktuell noch nicht möglich.

Indikator IX.3-3.2. Kosten pro Arbeitsplatz, der für die nicht in der Landwirtschaft tä-
tigen Personen erhalten/geschaffen wurde
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Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

n Es können keine Kosten ermittelt werden, da aufgrund der Datenlage keine Verbindung zwischen
Fördermittelhöhe und Anzahl geschaffener bzw. gesicherter Arbeitsplätze hergestellt werden
kann.

o Bei diesem Indikator kann nur die Angabe eines groben Näherungswertes erfolgen. Die privaten
Zuwendungsempfänger wurden bei der schriftlichen Befragung gefragt, wie hoch die Kosten für
die komplette Baumaßnahme (eingeschlossen mögliche nicht geförderte Arbeiten) waren. Bei den
Projekten mit Arbeitsplatzeffekte wurden insgesamt rund 1,6 Mio. Euro investiert. Bei der An-
zahl von ca. 70 durch diese Projekte gesicherten und geschaffenen Arbeitsplätze (Vollzeitäqui-
valente) ergibt sich eine durchschnittliche Investitionssumme von rund 22.500 Euro pro gesi-
chertem/geschaffenem Arbeitsplatz.

Indikator IX.3-3.3. Erhalt/Verbesserung von Beschäftigungsmöglichkeiten für die
nicht-landwirtschaftliche Bevölkerung als indirekte Wirkung der Attraktivitätssteige-
rung ländlicher Räume

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis
k, n, o,

s
Insgesamt bieten die bisher abgeschlossenen Projekte der Artikel-33-Maßnahmen ein breites
Spektrum am Möglichkeiten, positiv auf die Attraktivität ländlicher Räume zu wirken. Dies ge-
schieht z.B. durch
• die optische Aufwertung des Ortsbildes in den durch die Dorferneuerung geförderten Dörfern,
• die Verbesserung und Schaffung von Einrichtungen, z.B. der Grundversorgung im Rahmen der

Maßnahme n, des Tourismus im Rahmen der Maßnahme s oder der dörflichen Gemeinschaft im
Rahmen der Maßnahme o,

• die Verbesserung der Verkehrssituation in den Dörfern durch gestalterische Maßnahmen der
Dorferneuerung an Straßen und Plätzen sowie den Neubau von landwirtschaftlichen Gebäuden
und Ortsrandwegen im Rahmen der Flurbereinigung,

• die positive Beeinflussung des Landschaftsbildes durch die Flurbereinigung,
• die Steigerung des Freizeitwertes durch bessere Zugänglichkeit zur Landschaft durch Ausbau

von Wegen im Rahmen der Flurbereinigung.
Der ländliche Raum kann als Folge dieser Attraktivitätssteigerungen insgesamt schöner und inter-
essanter werden und dadurch sowohl vermehrt Besucher anziehen als auch für die Wohnbevölke-
rung neue wirtschaftliche Anreize bieten und eventuell sogar dazu führen, dass sich neue Ein-
wohner niederlassen. Dies kann insgesamt zu einer Belebung der Wirtschaft im ländlichen Raum
führen, aus der auch Beschäftigungseffekte für die Bevölkerung entstehen.
Auf der Grundlage der Untersuchungen im Rahmen der Halbzeitbewertung (z.B. Fallstudie, Ex-
pertengespräche) konnten diese Effekte nicht quantifiziert werden, es können nur Hinweise auf
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die Steigerung der Attraktivität geleistet werden. Im Rahmen von Expertengesprächen wurde aber
immer wieder die Bedeutung indirekter Effekte für den ländlichen Raum betont. Daher sollte bei
späteren Bewertungen diesen Wirkungszusammenhängen verstärkt nachgegangen werden, z.B.
anhand der Untersuchung von Fallstudienregionen

Indikator IX.3-3.4. Umfang der Beschäftigung in der Planungs- und Realisierungs-
phase von Projekten

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

k In jeder Flurbereinigung treten die Teilnehmergemeinschaften als Arbeitgeber für Vermessungs-
gehilfen auf (ca. 16 Beschäftigtenjahre pro Verfahren) sowie für Angestellte, welche (oft verfah-
rensübergreifend) die Buchhaltung und die Baumaßnahmen betreuen. Darüber hinaus traten in
noch viel größerem Umfang Beschäftigungseffekte bei der Ausführung der Baumaßnahmen auf.
Hochrechnungen aufgrund der Befragung ergeben, dass im betrachteten Zeitraum umgerechnet
336 Arbeitskräfte ein Jahr lang beschäftigt waren. Nach Branchen sind diese überwiegend im
Tiefbau (zu 69 %), zu 25 % im Hochbau und zu 5 % im Garten- und Landschaftsbau zu verzeich-
nen. Die Arbeitsplätze verteilten sich zu 52 % auf den Landkreis, in dem das Verfahren liegt, zu
94 % auf ganz Hessen und zu 99 % auf ganz Deutschland.

o Berechnungen haben ergeben, dass mit der Dorferneuerungsförderung in Hessen konjunkturelle
Beschäftigungseffekte durch die Förderung in den Jahren 2000 bis 2002 in Höhe von 670 Be-
schäftigtenjahren aufgetreten sind. Dies bedeutet, dass ein Jahr lang 670 Arbeitskräfte durch
Aufträge zu Umsetzung der Dorferneuerungsmaßnahmen beschäftigt sind. Diese Effekte traten
vor allem bei Dachdeckern und Malereibetrieben auf.
Über 80 % der Auftragssummen gingen an Unternehmen, die in dem Landkreis ansässig sind, in
dem auch das geförderte Projekt lokalisiert ist.

9.6.4 Frage IX.4 – In welchem Umfang sind die Strukturmerkmale
der ländlichen Wirtschaft erhalten oder verbessert worden?

� � � �

k m n o s

���� - Hauptziel/-wirkung ❍- Nebenziel/-wirkung

Zusammenfassung

Frage 4 hat die Strukturmerkmale der ländlichen Wirtschaft zum Inhalt. Dies ist ein Ziel-
bereich, den im Hessischen Entwicklungsplan fast ausschließlich die Artikel-33-Maß-
nahmen haben, und hier insbesondere die Maßnahmen k, m, n und o. Diese Maßnahmen
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bieten einen breiten Ansatz, an verschiedenen Stellen direkt und indirekt Einfluss auf die
ländlichen Strukturmerkmale zu nehmen. Aus unserer Sicht greifen die durch die
EU-Kommission vorgegebenen Kriterien bei dieser Frage allerdings zu kurz. Daher haben
wir das Kriterium 4.4 „Erhalt/Verbesserung der Standortfaktoren in ländlichen Gebieten“
zusätzlich eingeführt.

Das erste Kriterium hat den Erhalt und die Verbesserung der mit der Landwirtschaft in
Zusammenhang stehenden Produktionsstrukturen zum Inhalt. Als Ergebnis profitieren
rund 8 % der landwirtschaftlichen Betriebe Hessens von der Maßnahme k dadurch, dass
sie in den Verfahrensgebieten der Flurbereinigung liegen. Auch im Hinblick auf Boden-
melioration und Bewässerung hat die Maßnahme positive Wirkungen. Für die Frage nach
den Strukturmerkmalen der ländlichen Wirtschaft insgesamt hat dieses Ergebnis jedoch
wenig Relevanz, da der Anteil der Landwirtschaft an der Gesamtwirtschaft (Erwerbstäti-
ge) selbst in den ländlichen Landkreisen nur zwischen drei und sechs Prozent liegt und
daher insgesamt eher niedrig ist (Statistisches Bundesamt, 2002).

Der Hochwasserschutz (zweites Kriterium) ist ein wichtiges Aktionsfeld der Flurbereini-
gung, die durch bodenordnerische und bauliche Maßnahmen zu einer Verminderung des
Gefährdungspotenzials im Verfahrensgebiet, aber auch darüber hinaus beiträgt.

Die durch die Förderung ausgelöste Dynamik (drittes Kriterium) stellt im Hinblick auf die
Strukturmerkmale einen wichtigen Aspekt dar. Insbesondere die Dorferneuerung hat ins-
gesamt deutliche Wirkungen auf die Dynamik in den geförderten Dörfern. Durch die pro-
zesshaften Elemente der Dorferneuerung können in den Dörfern dynamische Entwicklun-
gen angestoßen werden. Dies ist ein wichtiges Ergebnis, vor allem im Hinblick darauf,
dass in der Diskussion um die Entwicklung ländlicher Räume die Fähigkeit der Akteure
zur Zusammenarbeit einen immer höheren Stellenwert erhält.

Das neu eingeführte vierte Kriterium wird damit begründet, dass die Arti-
kel-33-Maßnahmen vielfach indirekt auf die Standortfaktoren wirken. Zum einen wirkt
die Flurbereinigung bei Projekten der örtlichen und überörtlichen Infrastrukturverbesse-
rung mit, indem sie den regionalen Akteuren das Eigentumsrecht an für sie interessante
Flächen verschafft. So gelangen z.B. Straßenbauer über die Flurbereinigung schneller an
benötigte Flächen, und Gemeinden erhalten Flächen, die sie für eine gewerbliche Ent-
wicklung benötigen. Zum anderen wirken die Maßnahmen k, n und o vor allem auf die so
genannten weichen Standortfaktoren, wie z.B. den Freizeit- und Erholungswert, die Aus-
stattung mit Dienstleistungseinrichtungen, die Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr
oder die Qualität des Wohnens und des Wohnumfeldes einer Region.
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9.6.4.1 Kriterium IX.4-1. Erhalt/Verbesserung der mit der Landwirt-
schaft in Zusammenhang stehenden Produktionsstrukturen

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.4-1.1. Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe, in denen sich auf Grund
der Fördermaßnahmen Verbesserungen ergeben haben

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

a) davon landwirtschaftliche Betriebe mit Bodenmelioration

Maß-
nahme Ergebnis

k In jedem Flurbereinigungsverfahren werden zu Beginn in einem Standortgutachten für bestimmte
Flächen auch Meliorationskalkungen empfohlen. Später entscheidet der Eigentümer des Flur-
stücks, ob die Kalkung durchgeführt werden soll, deren Kosten bezuschusst werden. Nach Aus-
kunft der OFB werden für rund 60 % der Ackerfläche Meliorationskalkungen empfohlen, und auf
80 % der empfohlenen Fläche nachher auch durchgeführt.

b) davon landwirtschaftliche Betriebe mit verbesserter Bewässerung

Maß-
nahme Ergebnis

k In den südhessischen Gemüsebaugebieten werden im Rahmen der Flurbereinigung auch gemein-
schaftliche Bewässerungsanlagen gebaut und gefördert.

c) davon landwirtschaftliche Betriebe mit Verbesserungen im Hinblick auf die Betriebs-
/Flächenstruktur

Maßna
hme Ergebnis

k Laut Angaben der Projektliste wirtschaften 24 Betriebe (ohne auswärtige Pächter, zum aktuellen
Zeitpunkt) pro Verfahren im Flurbereinigungsgebiet. Damit liegen landesweit rund 2.000 Betrie-
be (8 % aller Betriebe) in den Gebieten der geförderten Verfahren, zuzüglich einer unbekannten
Zahl auswärtiger Pächter.

Indikator IX.4-1.2. Geförderte neue/verbesserte Tätigkeiten, die mit der landwirt-
schaftlichen Erzeugung einschließlich der Vermarktung von landwirtschaftlichen
Qualitätserzeugnissen in Zusammenhang stehen
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Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

m Die Maßnahme m ist gerade erst angelaufen, es sind noch keine Projekte abgeschlossen. Daher
können noch keine Aussagen zu Wirkungen getroffen werden.

9.6.4.2 Kriterium IX.4-2. Das landwirtschaftliche Produktionspoten-
zial ist vor Naturkatastrophen geschützt bzw. nach Schädi-
gung hierdurch wieder aufgebaut worden.

Checkliste

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.4-2.1. Anteil bedrohter Flächen, die aufgrund von Fördermaßnahmen
geschützt werden konnten

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt..

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden.

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

k Flurbereinigung kann mit Maßnahmen auf mehreren Ebenen zur Vermeidung von Hochwasser-
schäden im Verfahrensgebiet sowie flussabwärts beitragen. In Hessen ist der Schutz von Ort-
schaften, die besonders von Hochwasser bedroht sind, mitunter auch der Hauptanlass eines Flur-
bereinigungsverfahrens. (HLVA, 2003)
Mit Hilfe des Bodenmanagements werden gefährdete Nutzungen aus dem Hochwasserbereich
herausgenommen, und im Bereich der Fließgewässer wird Raum für eine naturnahe Gewässer-
und Auenentwicklung geschaffen. Mit kleineren Maßnahmen wie Versickerungs- und Verdun-
stungsmulden, Flutmulden und Meliorationskalkungen wird eine Reduzierung der Abflussge-
schwindigkeit des Niederschlagwassers erreicht.
In den Weinbaugebieten wird mit sehr umfangreichen Maßnahmen (wie Rückhaltebecken, Fas-
sung von Quellen, Dränagen, Wegeseitengräben) einer zukünftigen Gefährdung der im Tal lie-
genden Orte durch Überschwemmungen und Erdrutsche vorgebeugt.
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9.6.4.3 IX.4-3. Die Dynamik der Wirtschaftsteilnehmer im ländlichen
Raum ist gefördert und das Potenzial für eine endogene Ent-
wicklung im ländlichen Raum ist aktiviert worden.

Indikator IX.4-3.1. Hinweise auf eine verstärkte Dynamik/ein verbessertes Potenzial
auf Grund der Fördermaßnahmen

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

o Von der Dorferneuerung geht ein wichtiger Impuls aus, die dörfliche Dynamik anzustoßen und
nachhaltig zu fördern. Besonders das Prozesshafte und Systematische der Dorferneuerung wirkt
sich förderlich auf die Dynamik aus.
Von großer Wichtigkeit ist die Phase der Konzeptentwicklung, in der sich die Dorfgemeinschaft
aktiv in den Prozess der Konzepterarbeitung einbringen kann (Bürgerversammlung, Arbeitsgrup-
pen etc.). So entstehen personelle Netze, welche die Dorfgemeinschaft zunehmends stärken.
Ein anderer Aspekt ist die Einbeziehung der Dorfgemeinschaft in die Umsetzung der Dorferneue-
rungsprojekte. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass im Rahmen der Dorferneuerung sehr viele
Arbeiten von der Dorfgemeinschaft in Eigenarbeit durchgeführt werden, was das dörfliche Zu-
sammengehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühl weiter stärkt. Auf der Basis dieses gemeinschaft-
lichen Engagements werden häufig auch nach Abschluss der Dorferneuerung noch weitere Pro-
jekte durchgeführt. Die Dorferneuerung stößt damit Entwicklungen an, die ohne sie nicht, nur
teilweise oder erst viel später in Gang gesetzt worden wären. Die Dorferneuerung wirkt in diesen
Fällen als „Beschleuniger“ und „Initiator“.
Wird im Rahmen der Dorferneuerung zudem ein Dorfgemeinschaftshaus saniert oder neu einge-
richtet, setzt dieses maßgeblich Impulse für die nachhaltige Verbesserung der dörflichen Kom-
munikation und Information.
Die Dorferneuerung kann aber auch auf andere Weise dynamische Entwicklungen auslösen. So
kann sie beispielsweise die Durchführung anderer Investitionen beschleunigen, indem diese (nicht
aus der Dorferneuerung geförderten) Arbeiten zeitgleich mit denen der Dorferneuerung durchge-
führt werden.
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9.6.4.4 Kriterium IX.4-4. Erhalt / Verbesserung der Standortfaktoren
in ländlichen Gebieten

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt. ✔

Indikator IX.4-4.1. Hinweise auf Erhalt/Verbesserung der Standortfaktoren in ländli-
chen Gebieten.

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

k Flurbereinigung dient der Entflechtung von Nutzungskonflikten und trägt damit zur wirtschaftli-
chen Belebung ländlicher Gemeinden bei. Ein wichtiges Instrument ist hierbei das Bodenmana-
gement. Kommunen und Unternehmen benötigen für ein Vorhaben häufig bestimmte Flächen, die
in der Flurbereinigung in einem zeitlich und wertmäßig festgelegten Rahmen eingetauscht werden
können. Laut Befragung der Flurbereinigungsbehörden wurde in 17 von 26 Verfahren Bodenma-
nagement zu Gunsten der Kommunen betrieben, insgesamt wurden rund 98 ha Fläche an die
kommunalen Körperschaften zugewiesen. Darunter sind Baulandumlegungen, Flächen für einen
Sportplatz, einen Friedhof, einen Lärmschutzwall, Maßnahmen der Dorferneuerung und Flächen
für kommunale Straßen.
Einen besonderen Stellenwert hat das Bodenmanagement in Unternehmensflurbereinigungsver-
fahren nach § 87 FlurbG (31 % der im Hessischen Entwicklungsplan geförderten Verfahren),
deren Anlass eine überörtliche Verbesserung der Infrastruktur ist. Mit Hilfe der Flurbereinigung
wird der Flächenbedarf des Großbauverhabens sozialverträglich gedeckt, was zu höherer Akzep-
tanz durch die Betroffenen und zu einer Beschleunigung des Bauvorhabens beiträgt.
Auch der Wegebau in der Flurbereinigung trägt zur Steigerung der Attraktivität eines Standorts
bei. Die Baumaßnahmen zur Entflechtung des Verkehrs – innerorts durch den Neubau von Orts-
randwegen, auf Landstraßen durch den Bau von parallelen Wirtschaftswegen – bewirken eine
verbesserte Anbindung der Gewerbebetriebe an das Straßennetz und erhöhen den Verkehrsfluss
und die Verkehrssicherheit auf den Straßen.
Ein weiterer Standortfaktor ist die Berichtigung oder flächenhafte Erneuerung des Liegenschafts-
katasters, die zu einer Erleichterung des Grundstücksverkehrs führt, da sich die Rechtssicherheit
aufgrund der Neufeststellung von Flurstücksgrenzen und der Aufhebung entbehrlicher Rechte im
Grundbuch deutlich erhöht.

n Durch die Förderung von Maßnahme n konnten die Standortfaktoren im ländlichen Raum verbes-
sert werden, indem die Ansiedlung neuer sowie der Erhalt und die Verbesserung bestehender
Infrastrukturen vorangebracht wurde. Bei diesen Infrastrukturen handelt es sich sowohl um Un-
ternehmen als auch um soziale, kulturelle, medizinische oder andere Einrichtungen, die die Nah-
versorgung der lokalen und regionalen Bevölkerung verbessern können. Die Förderung von
Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und Bevölkerung
zielt damit auf die unmittelbare Verbesserung der Lebensqualität vor Ort ab.

o Wie bereits umfassend unter Indikator IX.2-3.4. dargestellt wurde, verbessert die Dorferneuerung
die weichen personenbezogenen Standortfaktoren. Die Dorferneuerung führt dazu, dass besonders
die Bausubstanz und der Straßenraum im Ort nachhaltig verbessert werden. Dies reicht von
Aspekten des schöneren Ortsbildes über die Wiederherstellung von Funktionalität bis zu persön-
lichen Verbesserungen der Dorfbewohner im Alltagsleben. Wege sind besser zu begehen, Straßen
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gefahrloser zu kreuzen, Autos einfacher zu parken oder zu wenden, Geschäfte einfacher zu belie-
fern. Durch die Verbesserung der Wohnqualität kann der Ort attraktiver für potenzielle Neubür-
ger und unter bestimmten Bedingungen auch für Gewerbebetriebe werden. Die Expertengesprä-
che haben die Ergebnisse der schriftlichen Befragungen in diesem Punkt bestätigt (siehe auch
Indikator IX.2-3.4.).
Ferner wurde mit den Untersuchungen deutlich, dass die Attraktivitätssteigerung des Dorfes einen
positiven Einfluss auf die Gewerbebetriebe hat. So sind beispielsweise Parkflächen und eine gute
Erreichbarkeit für Kunden und Lieferanten wichtige betriebliche Faktoren, die die Dorferneue-
rung positiv beeinflussen kann. Indem die betrieblichen Standortfaktoren verbessert werden, kann
der Laden für Kunden attraktiver werden. Ein Lebensmittelgeschäft in einem nicht hessischen
Fallstudiendorf formulierte es daher so: "Wer sich im Dorf wohl fühlt, gibt sein Geld hier aus."

9.6.5 Frage IX.5 – In welchem Umfang ist die Umwelt im ländlichen
Raum erhalten oder verbessert worden?

���� - - ❍ -
k m n o s

���� - Hauptziel/-wirkung ❍- Nebenziel/-wirkung

Zusammenfassung

Im Hessischen Entwicklungsplan wurde in der Beschreibung der derzeitigen Lage aus-
führlich auf die Umweltsituation in Hessen eingegangen. Dargestellt wurden der Verlust
spezifischer Lebensraumtypen und –eigenschaften sowie die Belastungen von Boden,
Wasser und Luft. An den dargestellten Stärken und Schwächen setzen in erster Linie die
flächenbezogenen Agrarumweltmaßnahmen an (siehe Kapitel 6). Die Arti-
kel-33-Maßnahmen ergänzen die flächenbezogenen und durch Landwirte umzusetzenden
Agrarumweltmaßnahmen in sinnvoller Weise oder schaffen Voraussetzungen für Natur-
schutzmaßnahmen, die mit vertraglichen Regelungen nicht mehr zu gewährleisten wären.

Die EU-Kommission zielt mit ihrer Frage auf unterschiedliche Aspekte der Erhaltung
oder Verbesserung der Umwelt auf landwirtschaftlich und nicht landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen im ländlichen Raum ab. Diese Unterscheidungen halten wir in dieser
Form jedoch nicht für geeignet. Diese haben sich die ProgrammbewerterInnen bei der
Neustrukturierung der Kriterien und Indikatoren der Frage daher stärker an den Schutz-
gütern orientiert (siehe auch MB-IX-9.6.5 Frage 5) und betrachten die Aspekte Verbesse-
rung und Erhalt weitgehend gemeinsam.

Die Zielanalyse zeigt, dass die Maßnahme k als prioritäres Ziel die Umwelt hat. Bei der
Maßnahme o tritt dieser Aspekt als Nebenziel auf. Hinter diesen beiden Maßnahmen ver-
bergen sich allerdings ganz unterschiedliche Wirkmechanismen und Instrumente.
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Die Maßnahme o hat zahlreiche Umweltwirkungen. Sie gehen jedoch deutlich über die
Bereiche hinaus, die von der Europäischen Kommission mit dieser Bewertungsfrage ab-
gefragt werden. Die tendenziell enge Fragestellung der Europäischen Kommission führt
dabei an dem breiten Spektrum der Umweltwirkungen vorbei, welche im Land durch die
Verfolgung des Nachhaltigkeitsprinzips in der Dorferneuerung erreicht werden. Da die in
der Dorferneuerung erzielten Umweltwirkungen also wenig bis gar nicht auf die vorgege-
benen Umweltbereiche abzielen, lassen sie sich deshalb auch nicht mit den vorgegebenen
Umweltkriterien und –indikatoren abdecken. Aus diesem Grund sind die wesentlichsten
Umweltwirkungen der Dorferneuerung im Materialband unter Punkt o 9.6/Unterpunkt
'Umweltwirkungen' genauer dargestellt. Bezogen auf die unter Bewertungsfrage IX.5 vor-
gegebenen Umweltkriterien und –indikatoren kann festgehalten werden, dass die Dorfer-
neuerung folgendermaßen wirkt:

– Durch die Bestandssicherung, die Entsiegelung und die Bepflanzung mit ortstypi-
schen Gehölzen wirkt die Dorferneuerung auf den Schutz der Ressource Landschaft
und damit indirekt auch auf die Umweltressourcen Artenvielfalt, Boden und Wasser.

– Außerdem trägt die Dorferneuerung durch verschiedene Maßnahmen, wie z.B. eine
bessere Wärmedämmung, zur besseren Ausnutzung von nicht-erneuerbaren Energien
bei. Gleichzeitig fördert die Dorferneuerung die Substitution von nicht-erneuerbaren
Ressourcen durch erneuerbare Ressourcen; so wird beispielsweise der Einsatz von in
der Region geschlagenem Holz unterstützt.

– Die Dorferneuerung spielt außerdem eine wichtige Rolle zur Umweltsensibilisierung.
Durch die kostenlose Beratung der Dorfbewohner für umweltfreundliche Baumate-
rialien und Bauausführungen bietet sie auch ein Forum über die nachhaltige Weiter-
entwicklung des Dorfes nachzudenken und bietet dadurch Anregungen für einen ge-
meinschaftlichen und verantwortungsvollen Umgang mit dem Dorf.

Die Flurbereinigung hat ein breites Spektrum an Instrumenten und Wirkmechanismen in
Bezug auf die Umwelt:

– Vor allem entfaltet sie positive Umweltwirkungen in Bezug auf den Erhalt und die
Verbesserung nicht landwirtschaftlicher Flächen, wobei das für Umweltleistungen
maßgebliche Instrument die Flächenbereitstellung ist. Erfahrungen im Bereich der
AUM zeigen, dass gerade Maßnahmen, die auf eine nachhaltige Veränderung der
Nutzung abzielen, auf eine geringe Akzeptanz stoßen, weil ein Verlust der Prämien-
rechte befürchtet wird (siehe Kapitel 6). Die Flächenbereitstellung und die damit ver-
bundene Neuregelung der Eigentumsrechte können die für nachhaltige Veränderun-
gen in der Landnutzung erforderlichen Grundvoraussetzungen schaffen und so zur
Realisierung von Umweltschutzkonzepten beitragen. Dazu gehören z.B. die Anlage
von Gewässerrandstreifen, die Sicherung von Flächen in NSG, LSG, WSG sowie
Überschwemmungsgebieten oder das Erreichen von großflächigen Wiedervernässun-
gen durch die Flurbereinigung.
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– Neben dem dazu erforderlichen Bodenmanagement werden in Maßnahme k auch In-
vestitionsmittel für die Anlage und Gestaltung von Biotopen – als Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahme für anderweitige Eingriffe in die Umwelt, aber auch als zusätzliche
freiwillige Leistung der Teilnehmergemeinschaft - bereitgestellt.

– Wichtig ist auch die Moderationstätigkeit der Flurbereinigungsbehörden, die dazu
beiträgt, Konflikte zwischen unterschiedlichen Landnutzungsansprüchen zu entschär-
fen, indem sie eine Vermittlerrolle zwischen Interessen der Landwirtschaft und ande-
ren Nutzern einnimmt und mit ihren Instrumenten Lösungsmöglichkeiten anbietet.

– Im Bereich der landwirtschaftlich genutzten Flächen setzt die Maßnahme k an, indem
bei der Neuordnung der Feldflur Fragen der Bodenerosion Beachtung finden.

– Insgesamt greift die Flurbereinigung in der Regel auf vorhandene Fachplanungen zu-
rück, z.B. die Landschaftsplanung sowie Pflege- und Entwicklungspläne. Dies erhöht
insgesamt die Effizienz der Maßnahmen aufgrund ihrer räumlichen Konzentration
sowie ihrer Kohärenz mit anderen nationalen und kommunalen Maßnahmen.

9.6.5.1 Kriterium IX.5-1. Verbesserungen in der Landwirtschaft ha-
ben Umweltvorteile bewirkt

Checkliste

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.5-1.1. Anteil der Flächen, auf denen der Bodenschutz verbessert wurde,
insbesondere durch eine auf Grund von Fördermaßnahmen ermöglichte Verringerung
der Bodenerosion

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. ✔
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

k In 25 von 28 näher untersuchten Gebieten wurden strukturelle Erosionsschutzmaßnahmen umge-
setzt. Nach Schätzungen der befragten Verfahrensbearbeiter wurde im Schnitt auf 14 % der land-
wirtschaftlichen Nutzfläche der Verfahren die Bodenerosion verringert. Maßnahmen sind z.B. die
Kammerung der Landschaft durch Anlage von Hecken und Feldgehölzen, die Verkürzung der
Hanglängen und die Änderung der Bearbeitungsrichtung.
Daneben ist auch die Förderung der Bodenkalkung als wichtige Erosionsschutzmaßnahme anzu-
sehen. Nach Auskunft der OFB werden auf durchschnittlich 48 % der Ackerflächen in Flurberei-
nigungsgebieten Meliorationskalkungen durchgeführt.
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9.6.5.2 Kriterium IX.5-2. Vermeidung von Verschmutzun-
gen/Emissionen, besserer Ausnutzungsgrad von natürli-
chen/nicht erneuerbaren Ressourcen

Checkliste

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.5-2.3. Bessere Nutzung nichterneuerbarer Ressourcen

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

k Bodenordnung und Wegebau in der Flurbereinigung tragen zu einer Rationalisierung der Feld-
wirtschaft bei, die auch verringerte Laufzeiten der Schlepper nach sich zieht. Die damit verbun-
dene Treibstoffersparnis ist wegen der vielschichtigen Wirkungen der Flurbereinigung jedoch
nicht quantifizierbar.

o Innerhalb der Expertengespräche wurde darauf hingewiesen, dass innerhalb der Dorferneuerung
darauf geachtet wird, dass die geförderten Arbeiten an Bausubstanz energiesparend und ökolo-
gisch ausgeführt werden. Diese Arbeiten beziehen sich dabei z.B. auf eine verbesserte Wärme-
dämmung, die zu verringertem Heizenergieverbrauch führt. Im Rahmen der schriftlichen Befra-
gung der Zuwendungsempfänger haben wir daher gefragt, ob Aspekte des umweltgerechten und
energiesparenden Bauens berücksichtigt wurden. Gerade bei den privaten Projektträgern, die
zahlreiche Arbeiten an Gebäuden durchgeführt haben, ist der Anteil derer, die Umweltaspekte
berücksichtigt haben, mit 55 % relativ hoch.
Gleichzeitig fördert die Dorferneuerung die Substitution von nicht-erneuerbaren Ressourcen
durch erneuerbare Ressourcen; so wird beispielsweise der Einsatz von in der Region geschlage-
nem Holz unterstützt. Dieses wird z.B. eingesetzt um Holzfenster, Holzschindeln oder Holzhei-
zungen zu produzieren bzw. zu betreiben. Die Dorferneuerung verbessert damit nicht nur die
regionale Ökobilanz sondern wirkt auch positiv auf den Klimaschutz. Gerade bei Gebäuden in der
Landwirtschaft werden zahlreiche Umwelt- und Energiesparmaßnahmen durchgeführt. Diese ent-
falten oftmals eine Vorreiterrolle.
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9.6.5.3 Kriterium IX.5-3. Erhaltung/Verbesserung nicht-
landwirtschaftlicher Flächen im Sinne von biologischer Viel-
falt, Landschaften oder natürlichen Ressourcen

Checkliste

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.5-3.1. Erhalt/Verbesserung nicht-landwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Artenvielfalt

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

k Biotopgestaltende Maßnahmen, die in jeder Flurbereinigung eine Rolle spielen, wirken grund-
sätzlich positiv auf die Artenvielfalt. Eine messbare Wirkung geht von dem Flächenzuwachs der
nicht landwirtschaftlich genutzten Biotoptypen aus, der in der untersuchten Stichprobe durch-
schnittlich 9,5 ha pro Verfahren (1,9 % der Verfahrensfläche) beträgt. Dem stehen 0,6 ha Verlust
von Biotoptypen durch Baumaßnahmen gegenüber.
Bedeutend sind auch die positiven Wirkungen des Bodenmanagements als Beitrag zum Erhalt,
zur Neuausweisung oder Erweiterung von Natur-, Landschafts- und anderen Schutzgebieten. So
leistete die Flurbereinigung in den untersuchten Verfahren auf insgesamt 1.583 ha einen wichti-
gen Beitrag zur Umsetzung von naturschutzfachlichen Maßnahmen in Schutzgebieten. Darüber
hinaus wurden 411 ha für spezifische Umweltbelange außerhalb von Schutzgebieten zur Verfü-
gung gestellt.

Indikator IX.5-3.2. Erhalt/Verbesserung nicht-landwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Landschaften

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

k Nach Einschätzung der Verfahrensbearbeiter wurden in 18 von 28 näher untersuchten Flurberei-
nigungsverfahren insgesamt positive Wirkungen für das Landschaftsbild erreicht, für die verblei-
benden Gebiete wird von neutralen Wirkungen ausgegangen. Es wurde kein Verfahren mit insge-
samt negativen Auswirkungen benannt.
Die auf durchschnittlich 60 % der Verfahrensgebietsflächen erreichten positiven Veränderungen
betrafen sowohl die Natürlichkeit als auch die Vielfalt der Landschaft. In einzelnen Gebieten hat
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auch die Wiederkenntlichmachung und der Erhalt kulturhistorischer Landschaftselemente eine
große Bedeutung.

o Mit der schriftlichen Befragung der öffentlichen Projektträger hat der Programmbewerter erfragt,
ob die durchgeführten Projekte einen direkten Beitrag zur Verbesserung der Umweltsituation im
Dorf geleistet haben. 38 % der öffentlichen Zuwendungsempfänger haben dies bejaht (n=29). Als
einige der wichtigsten Wirkungen nannten mehr als die Hälfte der Befragten, dass mit der Dor-
ferneuerung der Grünflächenanteil gesteigert werden kann (55 %); dies wird u.a. sowohl durch
die Entsiegelungen als auch durch die Pflanzung ortstypischer Gehölze erreicht. 18 % dieser Be-
fragten gaben auch an, dass mit ihrer Maßnahme naturnahe Lebensräume geschützt bzw. geschaf-
fen werden konnten, 27 % sagten dies in Bezug auf dörfliche Lebensräume für Tiere und Pflan-
zen.

Indikator IX.5-3.3. Erhalt/Verbesserung nicht-landwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Wasser

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

k Für die Anlage von Fließgewässerrandstreifen wurden in 24 der 28 ausgewählten Verfahren ins-
gesamt 133 ha Flächen bereitgestellt. Durch Bodenordnung und Lenkung bestimmter Maßnahmen
in Wasserschutz- und Überschwemmungsgebiete konnte in den untersuchten Verfahren auf 427
ha ein indirekter Beitrag zum Gewässerschutz geleistet werden.
Alle Maßnahmen, die sich auf den Bereich Artenvielfalt auswirken, haben auch positive Wirkun-
gen auf die Verringerung von diffusen Stoffeinträgen und tragen somit zur Verbesserung oder
zum Erhalt der Qualität von Grund- und Oberflächengewässer bei.

Indikator IX.5-3.4. Erhalt/Verbesserung nicht-landwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Boden

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

k Auf den Flächen, die in eine extensivere Nutzung überführt werden, sind indirekte positive Wir-
kungen auf das Schutzgut „Boden“ möglich. Dies betrifft in besonderer Weise die für die Neuan-
lage von Biotopen vorgesehenen Flächen, die der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden.
Auf diesen Flächen wird der Stoffeintrag, die Bodenerosion sowie die Gefahr der Bodenverdich-
tung verringert.
Im gesamten Verfahrensgebiet werden durch den verbesserten Zuschnitt der Flächen die Anteile,
die für das Wenden und Rangieren im Zuge der Bodenbearbeitung und Ernte benötigt werden,
minimiert. Das Risiko für die Entstehung schädlicher Bodenverdichtungen wird hierdurch verrin-
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gert.

Indikator IX.5-3.5. Erhalt/Verbesserung nicht-landwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Klima/Luft

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maßnahme Ergebnis
k Positive Effekte werden z.B. durch die Vernässung von Niedermoorgebieten (Verringerung

der CO2-Freisetzung) im Rahmen einzelner Flurbereinigungsverfahren erreicht.

9.6.5.4 Kriterium IX.5-4. Verbesserte Kenntnisse über Umweltpro-
bleme und –lösungen im ländlichen Raum bzw. größeres Be-
wusstsein hierfür

Checkliste

1. Der Indikator ist relevant. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Indikator IX.5-4.1. Die Wirtschaftsteilnehmer im ländlichen Raum haben den Infor-
mationsaustausch oder den Zugang zu Informationen über umweltfreundliche Tätig-
keiten auf Grund von Fördermaßnahmen verbessern können.

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

k Im Verlauf eines Flurbereinigungsverfahrens haben die beteiligten Grundstückseigentümer in
mehreren Phasen die Möglichkeit, sich über umweltbezogene Planungen zu informieren und eige-
ne Vorstellungen einzubringen. Hervorzuheben sind die Auslage und die Erörterungstermine des
Wege- und Gewässerplans sowie des Flurbereinigungsplans, in denen Naturschutz und Land-
schaftspflege einen großen Raum einnehmen.
Von großer Bedeutung ist auch die Vorbildfunktion von im Verfahren durchgeführten Maßnah-
men der Landschaftspflege (wie z.B. Gehölzpflanzungen oder Anlage von Gewässerrandstreifen),
die das Bewusstsein der Bevölkerung für ein intaktes Landschaftsbild sensibilisieren.

o Im Rahmen des Dorferneuerungsprozesses, insbesondere während der Phase der Konzeptent-
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wicklung und bei der persönlichen Beratung potenzieller Antragsteller durch den Dorfplaner,
werden der Dorfbevölkerung häufig umweltfreundliche Alternativen für die Bauausführung vor-
geschlagen und erklärt. Der Umfang dieser Beratungsleistungen hängt jedoch stark von den Fä-
higkeiten des Dorfplaners ab. Seit Programmbeginn wurden mit Maßnahme o bislang 274 Mal
Betreuungsarbeiten/Objektplanungen bzw. Dorferneuerungsplanungen gefördert. Dies bedeutet,
dass bei den meisten dieser Projekte ein qualifizierter Planer tätig war und die Dorfbewohner in
der oben beschriebenen Weise beraten hat.

9.6.6 Zusätzliche kapitelspezifische Fragen

Zusätzliche kapitelspezifische Fragen wurden für die Artikel-33-Maßnahmen nicht for-
muliert. Das Spektrum der von der EU-Kommission vorgegebenen Bewertungsfragen
deckt einen großen Teil der im Kapitel IX formulierten Ziele und möglichen Wirkungen
der angebotenen Maßnahmen ab. Allerdings sind nicht alle Bewertungskriterien und –
indikatoren für die Bewertung des Hessischen Entwicklungsplans sinnvoll einsetzbar.
Daher wurde das System der Kriterien und Indikatoren an die Struktur der Maßnahmen
des Kapitels IX des Hessischen Entwicklungsplans angepasst.

Dazu wurde das neue Kriterium „IX.4-4. Erhalt/Verbesserung der Standortfaktoren in
ländlichen Gebieten“ eingeführt. Durch dieses Kriterium wird ein wichtiger Ziel- und
Wirkungsbereich der hessischen Artikel-33-Maßnahmen abgedeckt, der durch die Kom-
missionsfragen vorher noch nicht erfasst war. Besonders die Vielzahl von Projekten, die
den Ausbau von Infrastruktur (z.B. öffentliche Maßnahmen in der Dorferneuerung, Flur-
bereinigung) sowie die optisch ansprechendere Gestaltung von Gebäuden betreffen, führt
indirekt zur Verbesserung von (weichen) Standortfaktoren. Diesem Umstand wird mit
dem neuen Kriterium Rechnung getragen, auch wenn es zur Halbzeitbewertung nur in
ersten Ansätzen möglich war, Aussagen hierzu zu treffen. Für die Ex-Post-Bewertung
wird dies ein wichtiger zu verfolgender Aspekt sein.

Darüber hinaus wurde ein Kriterium nicht bearbeitet („IX.3-2. Die jahreszeitlichen
Schwankungen der Tätigkeiten konnten wirksamer ausgeglichen werden“). Der Ausgleich
der jahreszeitlichen Schwankungen der Tätigkeiten ist bei keiner Artikel-33-Maßnahme
in Hessen als Ziel genannt. Zudem gibt es auch keine Wirkungen in diese Richtung, da
auch insgesamt nur geringe Beschäftigungseffekte auftreten. Die Bearbeitung dieses Kri-
teriums hätte somit zu keinem verwertbaren Ergebnis für die Bewertung des Hessischen
Entwicklungsplans geführt.
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9.6.7 Kritische Wertung des vorgegebenen Bewertungsrasters und
Überlegungen für die Ex-post-Bewertung

Das von der EU-Kommission vorgegebene Bewertungsraster hat eine Struktur von Be-
wertungsfragen, Kriterien und zu quantifizierenden Indikatoren vorgegeben. Einen wich-
tigen Arbeitsschritt in der Zwischenbewertung der Artikel-33-Maßnahmen hat die Anpas-
sung der Ebene der Indikatoren an die Maßnahmenstruktur des Hessischen Entwicklungs-
plans dargestellt. Dazu wurden die von der EU-Kommission vorgegebenen Interventi-
onslogiken kritisch im Hinblick auf die Ziele und Wirkungen der Artikel-33-Maßnahmen
überprüft und verändert. Dies führte bei einer Vielzahl von Indikatoren zu Veränderun-
gen. Hierbei handelte es sich vor allem um die Veränderung von Maßeinheiten und die
Ergänzung um zusätzliche Indikatoren.

Die von der Kommission geforderten Indikatoren bezogen sich vor allem auf quantitative
Aussagen mit unterschiedlichsten Maßeinheiten. Diese Angaben sind bei den im Rahmen
dieses Kapitels angebotenen Maßnahmen nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem
Erhebungsaufwand ermittelbar. Daher fand in einigen Fällen eine Veränderung hin zu
qualitativen Beschreibungen statt. Zusätzlich wurden einige Indikatoren neu eingeführt,
wenn dies zu einer besseren Beantwortung der Bewertungsfragen beiträgt. Dies betrifft
zum einen Indikatoren, die indirekte Wirkungen auf Einkommen und Beschäftigung ha-
ben. Dies sind Wirkungsbereiche, die von den Fachbehörden und Experten im Land als
sehr wichtig eingeschätzt werden, in den Bewertungsfragen aber zuvor nicht enthalten
waren. Zum anderen wurden Indikatoren ergänzt, die Informationen zum Wohnumfeld
und den Standortfaktoren im ländlichen Raum beinhalten. Zu anderen Indikatoren werden
wiederum keine Angaben gemacht, da sie für die Maßnahmen dieses Kapitels nicht rele-
vant sind. Die einzelnen Veränderungen sind im Materialband jeweils genau beschrieben
und begründet.

Insgesamt wurde das von der EU-Kommission vorgegebene Bewertungsraster somit an
die besondere Maßnahmenstruktur des Hessischen Entwicklungsplans angepasst. Diese
angepasste Struktur bildet die Grundlage für die vorliegende Halbzeitbewertung und für
die weiteren Bewertungen des Hessischen Entwicklungsplans. Dabei muss jedoch die
grundsätzliche Struktur und Herangehensweise der Bewertungsfragen für das Förderka-
pitel IX in Frage gestellt werden. Die Halbzeitbewertung hat gezeigt, dass es für Maß-
nahmen eines Förderkapitels, die keine gemeinsamen Zielsetzungen und Strategien ver-
folgen, nur sehr eingeschränkt möglich ist, eine gemeinsame Bewertung durchzuführen.
In weiten Teilen stehen die Ergebnisse und Wirkungen der Maßnahmen nebeneinander
und können aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit kaum zusammengefasst werden. Gesamt-
aussagen für das Förderkapitel sind daher nur sehr eingeschränkt möglich. Die spezifi-
schen Ansätze der einzelnen Maßnahmen mit ihren besonderen Herangehensweisen und
Zielsetzungen können demgegenüber in einer gemeinsamen Bewertung nur unzureichend
gewürdigt werden.
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9.7 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich In-
anspruchnahme und erzielten Wirkungen

Tabelle 9.6 gibt einen Überblick über die Ergebnisse der Maßnahmen.

Tabelle 9.6: Gesamtüberblick über die Ergebnisse
A

nt
ra

gs
te

llu
ng

, 
B

ew
ill

ig
un

g,
 K

on
tro

lle

Fi
na

nz
te

ch
ni

sc
he

 
A

bw
ic

kl
un

g

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9)

k 80  ++ + (ok) 95% x x x x x
Die Maßnahme ist gerade  
erst angelaufen.

n 46 + + (ok) 16% x x x

o 1.308 + + (ok) 93% x x x x

s 26 + + (ok) 6% x x

(3) ++ ohne Probleme + in Teilen Probleme - gravierende Probleme feststellbar
(4) ++ ohne Probleme + in Teilen Probleme - gravierende Probleme feststellbar
(5) (ok) RL-Gestaltung den Anforderungen angemessen (-) RL sollte in Teilen überarbeitet werden
(6) Mittelabfluss in % der ursprünglich gemäß EPLR eingestellten EU-Mittel 2000 bis 2002 
(7) bez. auf die Fragenkomplexe der kapitelbezogenen Fragen: x positive Wirkungen feststellbar

0%

B
es

ch
äf

tig
un

g

St
ru

kt
ur

m
er

km
al

e

U
m

w
el

t
m 0

Maßnahmen

Verwaltungs-
umsetzung

(Ist) Geförderte, 
abgeschlossene 

Projekte BemerkungenR
ic

ht
lin

ie
ng

es
ta

ltu
ng

V
ol

lz
ug

WirkungenImplementation

Ei
nk

om
m

en

Le
be

ns
qu

al
itä

t

Quelle: Eigene Darstellung.

Gemessen am Mittelabfluss, ist die Inanspruchnahme der Artikel-33-Maßnahmen eher
zurückhaltend. Dies zeigt sich insbesondere an dem weit unterplanmäßigen Mittelabfluss
in den Maßnahmen n, m und s. Bei den finanziell umfangreichen Maßnahmen k und o
werden die eingeplanten Summen annährend erreicht. Der geringe Mittelabfluss ist zu
einem großen Teil aus den Anlaufschwierigkeiten der Artikel-33-Maßnahmen in den Jah-
ren 2000 und 2001 zu erklären. Zeitgleich mit dem Inkrafttreten des Entwicklungsplans
wurde die Verwaltung teilweise erheblich umstrukturiert, neue Richtlinien erlassen und
ein neues EDV-System eingeführt. Das Zusammenspiel dieser Aspekte hat dazu geführt,
dass Arbeitskraft gebunden wurde, die nicht für die proaktive Beratung von potenziellen
Zuwendungsempfängern und die Umsetzung des Programms insgesamt zur Verfügung
stand.
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Die Ergebnisse der fünf, durch die Bewertungsfragen thematisierten Wirkungsbereiche
stehen bisher ungewichtet nebeneinander. Die vergleichsweise größten Erfolge konnten
aus Sicht der BewerterInnen bei der Verbesserung der Lebensqualität (Frage 2) ermittelt
werden. Hier wirkt insbesondere die Maßnahme Dorferneuerung durch die Schaffung von
Wohnraum und zahlreiche gestalterische Projekte positiv auf die Wohnzufriedenheit und
Wohnumfeldqualität. In diese Richtung wirken auch Projekte der Flurbereinigung (z.B.
Ortsrandwege und gemeinschaftliche Gebäude), die den Ortskern von belastenden land-
wirtschaftlichen Aktivitäten freihalten. Beide Maßnahmen verfolgen dabei grundsätzlich
das Ziel, die Lebensqualität im ländlichen Raum über die Stabilisierung der Strukturen im
ländlichen Raum zu steigern, um so Abwanderungen der Bevölkerung entgegenzuwirken.
Darüber hinaus werden im Rahmen der Maßnahmen k, n und o Einrichtungen geschaffen,
die durch soziale, kulturelle, sportliche oder freizeitbezogene Aktivitäten die Lebensqua-
lität in den jeweiligen Dörfern und Regionen steigern können. In diesem Wirkungsbereich
entfalten die Artikel-33-M aßnahmen Wirkungen, die in dieser Form durch kein anderes
Förderkapitel des Hessischen Entwicklungsplans erreicht werden können.

Dies trifft auch auf die in Frage 4 thematisierten Strukturelemente der ländlichen Wirt-
schaft zu. Vor allem bei den Aspekten Dynamik und Standortfaktoren bieten die Arti-
kel-33-Maßnahmen Ansatzpunkte für eine Verbesserung der Situation im ländlichen
Raum. Im Rahmen der Zwischenbewertung konnten zahlreiche Hinweise auf solche Ver-
besserungen festgestellt werden, die allerdings nicht in quantitative Aussagen gefasst
werden können.

Bei den Umweltwirkungen ergänzen die Artikel-33-Maßnahmen die flächenbezogenen
und durch Landwirte umzusetzenden Agrarumweltmaßnahmen, indem sie Voraussetzun-
gen für Maßnahmen schaffen, die mit vertraglichen Regelungen nicht mehr zu gewährlei-
sten wären. Den Hauptanteil an den bisherigen Ergebnissen und Wirkungen hat dabei die
Flurbereinigung. Sie entfaltet vor allem positive Umweltwirkungen in Bezug auf den Er-
halt und die Verbesserung nicht landwirtschaftlicher Flächen, wobei das für Umweltlei-
stungen maßgebliche Instrument - neben den investiven Maßnahmen und der Koordina-
tions- und Moderationstätigkeit der Behörden - das Bodenmanagement ist. Auch die Dor-
fentwicklung hat vielfältige Umweltwirkungen, die bei der Bearbeitung der Bewertungs-
frage nur teilweise dargestellt werden können. Durch die Beachtung von ökologischen
und energiesparenden Aspekten bei Baumaßnahmen, die Steigerung des Grünflächenan-
teils in den Dörfern und die Umweltsensibilisierung im Planungsprozess werden vielfälti-
ge Impulse für die Dorfökologie gegeben.

Die Wirkungen in den Bereichen Einkommen und Beschäftigung fallen bisher, verglichen
mit gesamtwirtschaftlichen Indikatoren, insgesamt gering aus. Die einzige Maßnahme, bei
der bisher strukturelle Beschäftigungseffekte gemessen werden konnten, ist die Dorfer-
neuerung, und auch hier sind die Effekte eher gering; hierbei ist jedoch zu berücksichti-
gen, dass die Dorferneuerung nicht primär das Ziel verfolgt, Beschäftigungseffekte her-
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vorzubringen. Das Hauptziel ist vielmehr die Verbesserung der Lebensqualität vor Ort.
Darüber hinaus ist es sehr wahrscheinlich, dass auch durch die Maßnahmen k, n und s
Beschäftigungs- und Einkommenseffekte entstanden sind, diese wurden jedoch zur Zwi-
schenbewertung nicht quantifiziert. Ein Teil der Förderung im Artikel-33-Bereich kann
auch indirekte Beschäftigungseffekte durch die Verbesserung der ländlichen Infrastruktur
auslösen. Solche indirekten Effekte entstehen jedoch erst mittel- bis langfristig und sind
zudem schwer messbar. Hier wird es die Aufgabe einer weiteren Evaluation zu einem
späteren Zeitpunkt sein, diese Effekte, soweit es möglich ist, darzustellen.

Zusätzlich zu den strukturellen Beschäftigungseffekten wurden von uns die konjunktu-
rellen Beschäftigungseffekte in der Bauphase dargestellt. Diese sind keine Besonderheit
der Artikel-33-Maßnahmen, sondern treten bei jeder investiven Förderung auf. Die Be-
sonderheit bei den Maßnahmen dieses Förderkapitels ist es jedoch, dass die Effekte vor
allem in der direkten Umgebung des Dorfes, in dem die Förderung stattfindet, auftreten.
Mit der baulichen Umsetzung der Förderprojekte werden somit vor allem Firmen im
ländlichen Raum beauftragt.

9.8 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die in diesem Kapitel formulierten Schlussfolgerungen und Empfehlungen stellen ein
Ergebnis der Bearbeitung und Bewertung der einzelnen Maßnahmen dar. Einzelheiten
sind daher den Materialbänden zu den Maßnahmen zu entnehmen. Schlussfolgerungen
und Empfehlungen, die über mehrere Maßnahmen hinweg gültig sind, werden jeweils zu
Beginn der Unterkapitel dargestellt.

9.8.1 Programmatische Ausrichtung und Prioritätensetzung

(1) Flurbereinigung (k): Flurbereinigung ist ein sehr vielfältiges Instrument, sowohl
bezüglich seiner Zielsetzungen als auch seiner Wirkungen. Neben der Verbesserung
der Agrarstruktur im engeren Sinne rückt bei neueren Verfahren mehr und mehr die
Harmonisierung unterschiedlicher Nutzungsansprüche an den ländlichen Raum in
den Mittelpunkt. Sie stellt durch die Verbindung einer Vielzahl gesetzlich vorgege-
bener Verfahrensalternativen mit einer integrierenden und koordinierenden Planung
ein in seiner Vielfalt und Wirkungstiefe einzigartiges Instrumentarium zur Lösung
von Flächennutzungskonflikten zur Verfügung. Für das einzelne bearbeitete Gebiet
wird dabei zur Lösung der konkreten Problemstellungen jeweils eine spezifische
Kombination einzelner Instrumente zusammengestellt.

(2) Dienstleistungseinrichtungen (n): Um in der verbleibenden Programmlaufzeit alle
verfügbaren Mittel zu binden, sollte vor Ort die Projektentwicklung intensiviert
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werden. Außerdem sollte geprüft werden, ob die Fördergegenstände aufgeweitet
werden können. Um für neue potenzielle Projektträger Investition in Dienstlei-
stungseinrichtungen attraktiver zu gestalten und damit neue Projekte anzuschieben,
könnte beispielsweise darüber nachgedacht werden, auch solche Maßnahmen zu
fördern, die für einen begrenzten Zeitraum dazu beitragen, die Wirtschaftlichkeit
der Projekte zu verbessern. Hierzu wäre möglicherweise eine vorübergehende Be-
triebskostenunterstützung, z. B. gerade in der Anfangsphase von Existenzgründun-
gen, hilfreich.

(3) Dorferneuerung (o): In den Gesprächen vor Ort wurde u.a. darauf hingewiesen, dass
das Dorferneuerungsprogramm in seiner derzeitigen Ausprägung z.T. als unüber-
sichtlich und in seinen Vorgaben oftmals als sehr starr wahrgenommen wird und
dass angeregt wurde, das Dorferneuerungsprogramm zu überarbeiten und an die
Entwicklungen vor Ort besser anzupassen. Von Seiten des Landes wird hingegen die
Meinung vertreten, dass durch die gewollte Breite der Fördermöglichkeiten eine
größtmögliche Flexibilität vorhanden ist, so dass den Problemen vor Ort individuell
begegnet werden kann. Ein grundsätzlicher Änderungsbedarf von Seiten des Landes
besteht daher nicht.

9.8.2 Durchführungsbestimmungen

(4) Insgesamt sind die Artikel-33-Maßnahmen durch finanztechnische Probleme bei der
Umsetzung ihrer vornehmlich investiven Projekte geprägt. Diese resultieren vor al-
lem aus dem Jährlichkeitsprinzip in Verbindung mit den unterschiedlichen Haus-
haltsjahren und Mittelfreigabe von EU, Bund und Land sowie den besonderen Be-
dingungen (Ausschreibungen, Witterungseinflüsse usw.), unter denen Baumaßnah-
men umgesetzt werden. Gerade bauliche Maßnahmen, wie z.B. die Sanierung eines
Hauses, lassen sich nicht im Detail auf wenige Monate planen und durchführen.
Zumal es für den privaten Zuwendungsempfänger schwer abzuschätzen ist, wann
der Bewilligungsbescheid für die Maßnahme eintrifft und dann nur noch wenige
Monate bis zur Endabrechnung zur Verfügung stehen. Daher lautet hier die Emp-
fehlung, die Mittel aus den nationalen Haushalten zu einem früheren Zeitpunkt frei-
zugeben, um größere Planungssicherheit zu erreichen. Zudem sollte, um die Ab-
rechnung der Projekte zu vereinfachen, das EU-Haushaltsjahr an das nationale
Haushaltsjahr angeglichen werden.

(5) Dorferneuerung (o), Dienstleistungseinrichtungen (n), Tourismus (s): Die admini-
strative Umsetzung der Dorferneuerung und ländlichen Regionalentwicklung sollte
dauerhaft in verlässlichen Strukturen organisiert werden, da die Reformen und Um-
strukturierungen der letzen Jahre zu Untersicherheiten bei der Abwicklung der
Maßnahme geführt haben. Vor Ort wird dabei die zuletzt eingeführte Trennung der
beratenden und bewilligenden Stellen als wenig glücklich empfunden. Wichtiger als



62 Kapitel 9        Kapitel IX - Förderung der Anpassung und Entwicklung von ländlichen Gebieten

eine erneute Umstrukturierung erscheint dem Programmbewerter jedoch die Tatsa-
che, dass die bestehenden Strukturen, die sich mittlerweile langsam eingespielt ha-
ben, nicht so bald wieder geändert werden, sondern die Gelegenheit bekommen,
sich mittel- bis langfristig zu bewähren. Zudem sollte die Feinabstimmung innerhalb
der bestehenden Strukturen weiter voran gebracht werden.
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Inhalt und Aufbau von Endbericht und Materialband 

Im Textband des Endberichts erfolgt eine zusammenfassende Darstellung aller Maß-
nahmen des Kapitels IX „Maßnahmen zur Förderung der Anpassung von ländlichen Ge-
bieten“ des hessischen Entwicklungsplans. Im Textband ist es aufgrund des hierfür erfor-
derlichen hohen Aggregationsniveaus nur sehr eingeschränkt möglich, Aussagen und In-
halte zu einzelnen Maßnahmen darzustellen. Der Endbericht gibt somit einen Überblick 
über den Gesamtumsetzungsstand des Kapitels. Um die Besonderheiten von Maßnahmen 
darstellen zu können und die Bewertungsfragen ausführlich beantworten zu können, ha-
ben wir uns daher entschlossen, dem Textband einen umfangreichen Materialband beizu-
fügen. 

Der Materialband enthält: 

– Texte zu jeder Maßnahme und 

– Texte zu jeder EU-Bewertungsfrage mit den Ergebnissen aller Maßnahmen. 

Jeder Text zu einer Maßnahme hat grundsätzlich den gleichen Aufbau. Dabei werden 
nicht bei jeder Maßnahme zu allen Gliederungspunkten Aussagen gemacht; die Numme-
rierung und Struktur ist jedoch in den Texten zu allen Maßnahmen identisch. In den ein-
zelnen Maßnahmentexten ist jeweils das Maßnahmenkürzel den Gliederungspunkten vor-
angestellt, um so eine bessere Unterscheidung der Texte untereinander zu gewährleisten. 
Die Gliederung der Maßnahmentexte sieht folgendermaßen aus:  

9.1  Ausgestaltung der Maßnahme 

9.1.1 Übersicht über die angebotene Maßnahme 

9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten  

9.1.3 Einordnung der Maßnahme in den Förderkontext  

9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen 

9.3 Vollzugskontrolle 

9.4  Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs  

9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der Maßnahme vor dem 
Hintergrund der Inanspruchnahme 

9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahme hinsichtlich Inanspruchnahme 
und erzielten Wirkungen 

9.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Die Bewertungsfragen werden im Anschluss an die Texte zu den Maßnahmen in der von 
der EU-Kommission vorgegebenen Reihenfolge mit den Ergebnissen der einzelnen Maß-
nahmen dargestellt. Ein Überblick über die Fragen, die Kriterien und die Beiträge der 
einzelnen Maßnahmen findet sich vor der ersten Bewertungsfrage. Analog zu ihrer Num-
merierung im Textband beginnt ihre Nummerierung im Materialband mit MB-IX 9.6. 
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Maßnahme k 

k 9 Flurbereinigung 

k 9.1  Ausgestaltung der Maßnahme 

k 9.1.1 Übersicht über die angebotene Maßnahme und ihre Förder-
historie 

Förderhistorie 

Das Instrument Flurbereinigung ist so alt wie die staatliche Agrarstrukturpolitik insge-
samt; seine Geschichte lässt sich bis in das 18. Jahrhundert zurück verfolgen. Auch in der 
neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland gehörte die Flurbereinigung zu den ersten 
agrarpolitischen Maßnahmen, die schon 1953 mit der ersten Fassung des Flurbereini-
gungsgesetzes rechtlich neu geordnet wurde. Die Flurbereinigung wurde seitdem immer 
durch Bund und Land gemeinsam finanziert, zunächst im so genannten „Grünen Plan“ der 
Bundesrepublik, und seit 1969 in der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes“ (GAK). 

Zudem wird die Flurbereinigung seit 1994 auch innerhalb der EU-Strukturförderung im 
Rahmen des Ziel-5b-Programms gefördert. Nach Angaben des hessischen Entwicklungs-
plans wurden in der Förderperiode 1994 bis 1999 im hessischen Ziel-5b-Gebiet Maßnah-
men der Flurbereinigung in insgesamt 21 Verfahren mit EU-Mitteln kofinanziert 
(HMULF, 2000). Mit dem hessischen Entwicklungsplan kommt die Maßnahme erstmals 
landesweit in die EU-Strukturförderung.  

Übersicht über die Maßnahme 

Rechtliche Grundlage der Flurbereinigung in Deutschland ist das Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG). Danach umfasst Flurbereinigung eine Vielzahl von Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft sowie 
zur Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung. Grundsätzlich 
fällt das Instrument in den Aufgabenbereich des jeweiligen Landes. Dieses trägt nach 
§ 104 FlurbG die Verfahrenskosten, d.h. die Personal- und Sachkosten der Behördenorga-
nisation. Die zur Ausführung des Verfahrens erforderlichen Kosten (§ 105 FlurbG) trägt 
dagegen die Teilnehmergemeinschaft. Dabei handelt es sich um einen für die Dauer des 
Verfahrens bestehenden Zusammenschluss aller Grundstückseigentümer im Verfahrens-
gebiet.  

Alle Ausführungskosten, die der Zielsetzung des FlurbG dienlich sind, einschließlich der 
Maßnahmen zur Sicherung eines nachhaltig leistungsfähigen Naturhaushalts, werden im 



4  Kapitel 9        MB-IX - Flurbereinigung 

 

Rahmen der GAK mit bis zu 80 % bezuschusst. In den Grundsätzen der GAK für die För-
derung der Flurbereinigung und des ländlichen Wegebaus, Teil A, wird festgelegt, dass 
die Teilnehmergemeinschaft nach Maßgabe ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eine 
Eigenleistung von mindestens 20 % der zuwendungsfähigen Ausführungskosten zu 
erbringen hat, in Verfahren mit besonderer ökologischer Zielsetzung mindestens 10 %. 

Maßgebliche Rechtsgrundlage des Landes Hessen sind die „Richtlinien für die Festle-
gung, Förderung und Finanzierung von Ausführungsmaßnahmen in Verfahren nach dem 
Flurbereinigungsgesetz“ (Finanzierungsrichtlinien), welche im Jahr 2001 neu aufgestellt 
wurden. Diese nehmen die Fördertatbestände der GAK in vollem Umfang auf und regeln 
die Höhe der Zuwendungen in differenzierter Weise. Die Eigenleistung der Teilnehmer 
darf dabei grundsätzlich nicht unter 20 % der zuwendungsfähigen Ausführungskosten 
liegen und wird in einem Korridor zwischen 20 und 40 % festgelegt. Für die Verfahren 
gilt der jeweils zum Zeitpunkt der Anordnung gültige Zuschusssatz (bis zu 90 % bei älte-
ren Verfahren). 

Für Weinbergsverfahren gilt eine Mindestbeteiligung von 25 %. Maßnahmen der Dorfer-
neuerung in der Flurbereinigung werden mit maximal 50 % bei öffentlichen und 30 % bei 
privaten Maßnahmenträgern bezuschusst.  

Zudem wird in den neuen Richtlinien eine Höchstgrenze je Hektar beitragspflichtiger Flä-
che bestimmt, bis zu der die Ausführungskosten im Regelfall zuwendungsfähig sind. Die-
se liegt bei  

– 2.000 Euro/ha in Verfahren nach § 1 FlurbG 

– 1.250 Euro/ha in Verfahren nach § 86 FlurbG 

– 1.000 Euro/ha in Verfahren nach § 91 FlurbG. 

Die Maßnahme k schafft innerhalb der bestehenden Förderung der Flurbereinigung eine 
Erweiterung der Finanzierungsmöglichkeiten, indem sie öffentliche Aufwendungen in den 
Verfahren mit 50 % EAGFL-Anteil kofinanziert. Da jedes einzelne Verfahren einen Fi-
nanzierungsbedarf über mehrere Jahre bis Jahrzehnte hat, fließen die EAGFL-Mittel (fast) 
ausschließlich in Verfahren, die bereits vor Beginn des Hessischen Entwicklungsplans 
eingeleitet wurden. Diese Mittel machen im Vergleich zum Gesamtbudget der einzelnen 
Verfahren daher häufig nur einen geringen Anteil aus. 

k 9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten  

Die Flurbereinigung wird in Hessen heute unter dem Oberbegriff „Flurneuordnung“ ge-
führt. Unter diesem Begriff werden die Verfahren nach dem FlurbG, der freiwillige Nut-
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zungstausch und alle weiteren Aktivitäten der Flurbereinigungsbehörden für die Gestal-
tung und Entwicklung des ländlichen Raums subsumiert. In diesem Bericht wird dennoch
weiterhin der bundesweit gültige Begriff „Flurbereinigung“ verwendet.

Die Ziele der Flurbereinigung, wie sie im hessischen Entwicklungsplan formuliert sind,
werden in Tabelle k 9.1, aufgeteilt auf Hauptziele sowie operationelle Ziele, dargestellt.

Tabelle k 9.1: Ziele der Maßnahme „Flurbereinigung“

Hauptziele Operationelle Ziele

- Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen und Um-
setzung von Maßnahmen der Agrarstrukturverbesserung, der Sied-
lung und der Dorferneuerung

- Verbesserung des Umweltschutzes, d.h. Umsetzung von Maßnah-
men des Ressourcenschutzes, des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege

- Auflösung von Konflikten in Folge widerstreitender Landnutzungs-
ansprüche

- Umfassende Erneuerung
und Entwicklung von 50
Verfahrensgebieten

Quelle: Eigene Darstellung (HMULF, 2000).

Die hier formulierten Ziele entsprechen der Aufgabe der Flurbereinigung laut Gesetz und
geben im Wesentlichen die Fördergrundsätze der Flurbereinigung in der GAK wieder. Sie
bedeuten insofern keine Neuausrichtung der Maßnahme Flurbereinigung, und auch keine
Einschränkung auf bestimmte Teilbereiche. Hingegen wird durch diese Zielformulierun-
gen unterstrichen, dass die Flurbereinigung insgesamt als Instrument der integrierten
Landentwicklung besonders geeignet ist, einen Beitrag zur Zielerreichung des Hessischen
Entwicklungsplans zu leisten.

k 9.1.3 Einordnung der Maßnahme in den Förderkontext

Die Bandbreite der Flurbereinigung im Land Hessen ist sehr viel größer, als es durch die-
se Evaluation dargestellt werden kann:

– Alle Verfahren, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe förderfähig sind,
sind auch nicht Bestandteil des Hessischen Entwicklungsplans. Dies sind in erster Li-
nie die rein fremd finanzierten Verfahren zur Bereitstellung von Land in größerem
Umfang, sowohl für Unternehmensträger nach § 87 FlurbG als auch für Maßnahmen
des Naturschutzes und der Wasserwirtschaft. Diese Verfahren würden das Spektrum
der Wirkungen in Kapitel 9.6 wesentlich erweitern, sind aber kein Gegenstand dieser
Evaluation.
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– Die GAK-förderfähigen Verfahren werden entsprechend des Hessischen Entwick-
lungsplans gefördert. Die nicht EU-kofinanzierten Maßnahmen sind inhaltlich nicht
anders ausgerichtet als die Artikel-33-Maßnahmen, und auch die Durchführung und
die Finanzierung der Maßnahmen geschehen zu den gleichen Modalitäten. Daher ist
es eine Frage der jeweiligen Haushaltsführung, welche Verfahren im betrachteten
Zeitraum mit EAGFL-Mitteln des hessischen Entwicklungsplans gefördert wurden,
und welche nicht. Der finanzielle Umfang dieser Maßnahmen wird in Hessen nicht
unter den so genannten Artikel-52-Maßnahmen aufgeführt. Nach mündlicher Aus-
kunft werden pro Jahr rund 6,5 Mio. Euro Fördermittel für die Flurbereinigung einge-
setzt. Der Anteil der EU-kofinanzierten Maßnahmen beträgt davon 60 % (4,0 Mio.
Euro) (OFB Wetzlar, 2002).

Im Rahmen der Evaluation wurden die EU-kofinanzierten Verfahren betrachtet.

Vom Finanzvolumen her nimmt die Flurbereinigung innerhalb der Artikel-33-
Maßnahmen einen mittleren Stellenwert ein. Auf die Maßnahme k entfallen im Pro-
grammzeitraum 29,39 Mio. Euro. Das sind rund 18 % der im hessischen Entwicklungs-
plan eingeplanten Mittel des Artikels 33.

k 9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen

k 9.2.1 Skizzierung des Untersuchungsdesigns

In Anbetracht der langen Dauer der geförderten Verfahren und des vergleichsweise gerin-
gen Umfangs, den die EU-Förderung im Vergleich zu den Gesamtkosten eines Verfahrens
ausmacht, stellten sich zwei Grundsatzentscheidungen bei der Auswahl der Untersu-
chungsmethode:

1. Evaluierung des geförderten Projekts oder des gesamten Verfahrens?

Der Vorteil einer Evaluierung nur des jeweils kofinanzierten Projekts wäre die gute Ver-
fügbarkeit von Daten, da alle Projekte zeitnah realisiert und vermutlich gut dokumentiert
wurden. Dagegen spricht jedoch, dass die Wirkungen eines Einzelprojekts nicht losgelöst
vom ganzen Verfahren betrachtet werden können. Flurbereinigung begreift sich explizit
als Bündelung von Maßnahmen zur Erreichung übergeordneter Ziele, daher ist nicht die
Wirkung z.B. eines einzelnen neu gebauten Weges maßgeblich, sondern die Wirkung des
neu geschaffenen Wegenetzes in Verbindung mit der Neuordnung des Grundbesitzes. Um
den vielfältigen Wirkungen der Flurbereinigung gerecht zu werden, entschieden sich die
ProgrammbewerterInnen für die Betrachtung von ganzen Verfahren.
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2. Fallstudien oder breite empirische Erhebung? 

Um ein Flurbereinigungsverfahren mit seinen vielfältigen Abhängigkeiten und Wechsel-
wirkungen zu begreifen, eignen sich nur tief angelegte Fallstudien. Diese haben jedoch 
den Nachteil, dass die Auswahl des Untersuchungsobjekts das Ergebnis weitgehend vor-
herbestimmt. In der Literatur, vor allem auch in den Veröffentlichungen der Flurbereini-
gungsbehörden, gibt es eine Vielzahl von Falldarstellungen, die als Ergebnis jeweils sehr 
spezifische Wirkungen herausstellen, welche mit anderen Verfahren nicht zu vergleichen 
sind. Da die Anlässe der geförderten Verfahren so vielfältig sind, und wir angesichts der 
begrenzten Zeit nur wenige Fallstudien hätten betreiben können, entschieden wir uns da-
zu, eine Erhebung relevanter Daten von möglichst vielen Verfahren durchzuführen.  

Vorgehensweise 

Der Untersuchung liegt ein dreistufiger Aufbau zugrunde. Stufe 1 bildet die Auswertung 
von Projektlisten, die den ProgrambewerterInnen einen Überblick über Umfang und Vari-
ationsbreite der geförderten Verfahren und der darin realisierten Projekte verschafften.  

Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf der zweiten Stufe, einer Erhebung von Da-
ten bei einer Stichprobe von Verfahren. Unter Berücksichtigung der Evaluationsfragen 
der EU-Kommission wurden die jeweils zuständigen Verfahrensleiter bzw. Sachbearbei-
ter der Flurbereinigungsbehörden (FB) zu Zielen und bestimmten Wirkungen ihres Ver-
fahrens schriftlich befragt.  

Die dritte Stufe sah Fallstudien und Expertengespräche in einzelnen Verfahren vor, die 
aber aus Zeitgründen unterbleiben mussten. Zwecks Einordnung der gefundenen Ergeb-
nisse sowie zur Vertiefung einzelner Aspekte wurden jedoch Gespräche mit den zuständi-
gen Referenten des Ministeriums und der Oberen Flurbereinigungsbehörde (OFB) sowie 
mit Vertretern einzelner FBen geführt. Zudem wurde im Juni 2003 auf der Grundlage ers-
ter Bewertungsergebnisse ein Workshop mit Vertretern der genannten Behörden durchge-
führt, der zur Vervollständigung der Aussagen beigetragen hat. 

k 9.2.2 Datenquellen 

Projektliste 

Als Datengrundlage dient eine Liste aller im Rahmen des hessischen Entwicklungsplans 
in den Jahren 2000 bis 2002 geförderten Verfahren. Diese wurde nach unseren mit der 
OFB abgestimmten Anforderungen durch die einzelnen Flurbereinigungsbehörden zu-
sammen gestellt und enthält folgende Daten:  

– zur Einordnung des Verfahrens: zuständige FB, Landkreis, Name und Aktenzeichen 
des Verfahrens sowie Name und Anschrift des TG-Vorsitzenden  
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– zur Charakterisierung des Verfahrens: Art, Verfahrensziele und Aufgabenschwer-
punkt, Jahreszahlen der wichtigsten Verfahrensschritte 

– zur Größe des Verfahrens: Gebietsgröße in ha und Zahl der Verfahrensteilnehmer; 
außerdem Größe der LF und Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe (zum aktuellen 
Zeitpunkt). 

– zu den im Rahmen des hessischen Entwicklungsplans geförderten Projekten: Länge 
der gebauten Wege insgesamt und auf neuer Trasse;  

– zu den Finanzdaten der Förderung: Summe der zuwendungsfähigen Kosten und ihre 
Aufteilung auf Mittelgeber (EAGFL-, nationaler und Eigenanteil, private und öffent-
liche Drittmittel) sowie auf die Maßnahmengruppen (gemäß der Einteilung im Aus-
führungsplan/Kostenvoranschlag).  

Die Projektliste umfasst nach der letzten Datenlieferung insgesamt 80 Verfahren. Aus 
diesen wurde eine Stichprobe von 28 Verfahren gezogen, zu denen die Programbewerte-
rInnen weiter gehende Informationen bekommen wollten. Diese Stichprobe wurde dahin 
gehend gelenkt, dass die Verfahren hinreichend gleichmäßig auf alle FBen und ihre Au-
ßenstellen verteilt waren; außerdem wurden vor dem Hintergrund möglichst guter Daten-
verfügbarkeit die ältesten und jüngsten sowie die flächengrößten und –kleinsten Verfah-
ren ausgeschlossen.  

Die im Hessischen Entwicklungsplan geförderten sowie die in der Stichprobe befindli-
chen Verfahren sind in Anhang 1 aufgeführt. 

Befragung der Flurbereinigungsbehörden 

Der zehnseitige Fragebogen zur Wirkungserhebung von Flurbereinigungsverfahren wurde 
Ende Februar 2003 als elektronisches MS-Word-Formular per E-Mail an die Flurbereini-
gungsbehörden geschickt mit der Bitte, diesen an die für die ausgewählten Verfahren zu-
ständigen Bearbeiter zu verteilen und die ausgefüllten Bögen innerhalb von drei Wochen 
per E-Mail zurück zu schicken. Wir unterstützten die Befragung mit telefonischen Nach-
fragen zu möglichen Problembereichen, um die Daten möglichst zeitnah zu erhalten und 
Missverständnissen vorzubeugen. Die zurück kommenden ausgefüllten Fragebögen wur-
den unmittelbar auf Lücken und für die ProgrammbewerterInnen unplausible Angaben 
überprüft und nötigenfalls mit telefonischer Nachfrage ergänzt, so dass Mitte April die 
Fragebögen zu allen Verfahren in ausreichender Beantwortungstiefe vorlagen. 
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Der Fragebogen enthält 35 Fragen zu folgenden Themenbereichen (vgl. Anhang 3):  

– verbale Beschreibung der Verfahrensziele 

– Art der Beteiligten, für die Eigentumsregelungen getroffen wurden, mit Größe der 
zugewiesenen Fläche und einer Einschätzung der Wichtigkeit des Verfahrens für die 
Beteiligten 

– Aufgliederung der Bausummen auf Art der Gewerke und regionale Zugehörigkeit der 
beauftragten Unternehmen 

– zu landwirtschaftlichen Wirkungen: LF in ha, Anzahl der Betriebe, Flurstücks- und 
Schlagabmessungen sowie Hof-Feld-Entfernung vor und nach der vorläufigen Besitz-
einweisung, weitere Wirkungen (verbal) 

– Aufschlüsselung der Wegebaumaßnahmen auf km nach Bauweisen zum Beginn und 
nach Beendigung des Wegebaus, weitere Verbesserungen am Wegenetz, Nutznießer 
des veränderten Wegenetzes 

– Art und Größe von Natur-, Landschafts- und anderen Schutzgebieten sowie die Wir-
kungen des Verfahrens auf solche Gebiete 

– Problemlage und Wirkungen des Verfahrens zum Erosionsschutz 

– Wirkungen des Verfahrens zum Arten- und Biotopschutz (Neuanlage, Erhalt ver-
schiedener Biotoptypen sowie Abgrenzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
von den freiwilligen Biotopschutzmaßnahmen) 

– Wirkungen auf das Landschaftsbild. 

Alle Fragen beziehen sich auf das gesamte Verfahren, d.h. die bereits durchgeführten wie 
auch die noch geplanten Maßnahmen und Wirkungen des Verfahrens, sofern sie absehbar 
sind. Bei den einzelnen Fragen wurden, sofern es möglich erschien, Antwortkategorien 
bzw. Felder zum Eintragen von Zahlenwerten vorgegeben, um eine standardisierte Aus-
wertung zu ermöglichen. Die Bearbeiter wurden von uns ermutigt, eigene Einschätzungen 
zu Größenordnungen zu geben, falls genaue Zahlenwerte (z.B. wegen der langen Verfah-
rensdauer oder wegen der mangelnden Vorausschaubarkeit zukünftiger Ereignisse) nicht 
ermittelbar waren.  

Die befragten Behördenvertreter äußerten zum Teil deutliche Kritik an der Befragung. 
Bemängelt wurde die kurze Bearbeitungsfrist in Anbetracht des Personalmangels und vie-
ler anderer termingebundener Aufgaben. Insbesondere in älteren Verfahren, deren Bear-
beiter gewechselt hatte, hatten die Befragten nicht immer ausreichende Informationen zu 
allen erfragten Werten, und hatten andererseits nicht die Zeit, diese durch umfangreiches 
Akten- oder Kartenstudium zu ermitteln. Diese Feststellung soll die Leistung der befrag-
ten Behörden nicht herabwürdigen, sondern - im Gegenteil - verdeutlichen, dass der ge-
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wählte Untersuchungsansatz an Grenzen stößt, die bei der Interpretation zu berücksichti-
gen sind. 

Nach Rücklauf der Fragebögen bietet sich insgesamt das erwartete breite und heterogene 
Bild der Flurbereinigung, deren unzählige verfahrensspezifische Einzelaspekte durch eine 
summarische Betrachtung nur unzureichend ans Licht gebracht werden können. Es wer-
den jedoch Grundtendenzen und Basisgrößen deutlich, die einen Rückschluss auf einzelne 
Wirkungen dieses Instruments zulassen. 

Auswertung von Flurstücks- und Schlaggrößen aus InVeKoS-Daten 

Für die Verfahren aus der Stichprobe, in denen die (vorläufige) Besitzeinweisung (v.B.) 
in den Jahren 1998, 1999 oder 2000 stattgefunden hat, wurde eine spezielle Auswertung 
der Flurstücks- und Schlaggrößen aus den Antragsdaten auf Agrarförderung (InVeKoS-
Daten) vorgenommen. Die Datensätze enthalten folgende für die Auswertung relevante 
Daten: 

– Betriebsnummer des beantragenden Betriebs 

– Katasterbezeichnungen der bewirtschafteten Flurstücke: Name und Nummer der Ge-
markung, Flurnummer, Flurstückszähler und –nenner 

– Flurstücksgröße in m² laut Liegenschaftskataster 

– Bezeichnung (mit fortlaufenden Buchstaben) der Teilflurstücke, die mit landwirt-
schaftlichen Kulturen bestellt sind, sowie Größe dieser Teilstücke in m² 

– Nummerierung der bewirtschafteten Schläge, d.h. alle (Teil-) Flurstücke, die gemein-
sam als Bewirtschaftungseinheit mit der selben Kultur bestellt werden, erhalten die 
gleiche Nummer 

– Codenummer der auf den Schlägen angebauten Kulturen. 

Diese Datensätze stehen der FAL von ganz Hessen aus den Antragsjahrgängen 1998 und 
2002 zur Verfügung, so dass die Auswertung des Jahrgangs 1998 für die Gruppe der aus-
gewählten Verfahren die Situation vor der v.B. wiedergibt, der Jahrgang 2002 die Situati-
on nach der v.B.. 

Hierzu wurde im Fragebogen gebeten, für die relevanten Verfahren die Bezeichnungen 
der Gemarkungen und die Flurnummern vor und nach der v.B. einzutragen, auf welche 
sich das Verfahrensgebiet hauptsächlich erstreckt (Frage 9). In der Regel umfasst das 
Kerngebiet eines Verfahrens Teile von ein bis maximal drei Gemarkungen, innerhalb de-
rer einzelne Fluren mehr oder weniger vollständig einbezogen sind. Diese Angaben er-
möglichen es uns, aus den InVeKoS-Daten zunächst die relevanten Gemarkungen auszu-
wählen, und die darin befindlichen Flurstücke nach den Flurnummern in solche zu tren-
nen, die innerhalb und außerhalb des Verfahrensgebiets liegen.  
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Einschränkend muss an dieser Stelle bemerkt werden, dass nicht jedes Verfahrensgebiet 
zwingend die Flurgrenzen des Liegenschaftskatasters einhält, und dass häufig zumindest 
einzelne Schläge von „außerhalb“ liegenden Fluren zum Verfahrensgebiet hinzugezogen 
werden. Die Trennung der Flurstücke gelingt damit nicht absolut genau, sie bietet aber 
hinreichende Anhaltspunkte, um die mit der Flurbereinigung verbundene Zusammenle-
gungswirkung darstellen zu können. Folgende Daten konnten mit Hilfe der InVeKoS-
Auswertung jeweils für die Jahre 1998 (vor der v.B.) und 2002 (nach der v.B.) gewonnen 
werden: 

– Zahl der (durch EU-Betriebsnummern unterscheidbaren) Landwirte, die im Gebiet 
Flächen bewirtschaften 

– durchschnittliche Größe der Flurstücke 

– durchschnittliche Größe der bewirtschafteten Schläge. Dabei wurden alle Schläge 
eliminiert, die über Flurgrenzen hinweg gehen (um die Trennschärfe von Schlägen 
„innerhalb“ und „außerhalb“ aufrechtzuerhalten). 

– Anteile von Grünland und Ackerland sowie Anteile der einzelnen Ackerfrüchte. 

Diese Angaben liegen für zwölf Verfahren, die im erwähnten Zeitraum besitzeingewiesen 
wurden, vor. 

k 9.3 Vollzugskontrolle 

In Tabelle k 9.2 sind die im ursprünglichen Programmdokument und im Änderungsantrag 
2003 geplanten sowie die in den EU-Haushaltsjahren 2000 bis 2002 tatsächlich ausge-
zahlten Mittel für die Maßnahme k dargestellt. Danach sind innerhalb des Entwicklungs-
plans in den drei vergangenen Jahren 11,43 Mio. Euro an öffentlichen Mitteln für die 
Maßnahme Flurbereinigung geflossen. Gegenüber dem Planansatz des hessischen Ent-
wicklungsplans (12,03 Mio. Euro) bedeutet dies eine um 5 % geringere Ist-Auszahlung, 
die vor allem auf eine größere Minderausgabe im Jahr 2001 zurückzuführen ist. Für die 
kommenden Jahre wurde der ursprüngliche Finanzplan bislang nicht geändert, so dass die 
Summe über alle sechs Jahre dem anfangs geplanten Mittelvolumen gleichkommt.  
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Tabelle k 9.2: Geplante und tatsächliche Investitionen (öffentliche Ausgaben) und EU-
Beteiligungen der Maßnahme k 

KOM-Entscheidung 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Plan:EPLR K (2000) 2625 endg. 3,91 4,01 4,11 4,19 4,29 4,39 4,49 29,39
Plan: Änderung 2003 geplant 4,32 3,53 4,11 4,19 4,29 4,39 4,49 29,31
Ist: Auszahlungen (1) 3,79 3,53 4,11

Plan: EPLR K (2000) 2625 endg. 1,96 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,24 14,69
Plan: Änderung 2003 geplant 2,16 1,76 2,05 2,10 2,15 2,20 2,24 14,66
Ist: Auszahlungen (1) 1,90 1,76 2,05

Öffentliche Ausgaben, Mio. Euro insgesamt

EU-Beteiligung, Mio. Euro insgesamt

 
(1) Ohne Vorschuss in 2000. 

 Quellen: (HMULF, 2003) (HMULF - EU-Zahlstelle, 2002) (HMULF, 2000). 

k 9.4  Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs  

k 9.4.1 Output der Maßnahme insgesamt  

Am Jahresende 2001 waren in Hessen 266 Flurbereinigungsverfahren in verschiedenen 
Stadien anhängig (BMVEL, 2002). Knapp ein Drittel davon, nämlich 80 Verfahren, wur-
den in den vergangenen drei Jahren im Rahmen des hessischen Entwicklungsplans geför-
dert. Diese werden in Abbildung k 9.1, aufgeschlüsselt nach Zuständigkeit der Flurberei-
nigungsbehörden und nach Art des Verfahrens, dargestellt.  

In Bezug auf die Verfahrensart sind die Regelflurbereinigungsverfahren nach § 1 FlurbG 
mit 39 Verfahren (49 %) am stärksten vertreten. Es folgen 25 Unternehmensflurbereini-
gungsverfahren nach § 87 (31 %) sowie 16 vereinfachte Verfahren nach § 86 (20 %). Be-
schleunigte Zusammenlegungsverfahren nach § 91 wurden in keinem Fall gefördert. Die 
regionale Verteilung ist dadurch gekennzeichnet, dass §-87-Verfahren stärker in Nordhes-
sen vertreten sind und §-1-Verfahren stärker im mittleren und südlichen Landesteil. Die 
§-86-Verfahren treten in einzelnen Behörden (Reichelsheim, Lauterbach, Wetzlar) stärker 
in Erscheinung, in anderen dagegen (fast) gar nicht. 
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Abbildung k 9.1: Anzahl der im Rahmen des hessischen Entwicklungsplans geförderten 
Verfahren nach Flurbereinigungsbehörde und Verfahrensart  
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Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der FBen. 

Die zu erledigenden Aufgaben wurden in der Projektliste nach Einschätzung der einzel-
nen FBen angegeben (Abbildung k 9.2), dabei sind Mehrfachnennungen möglich. Die am 
meisten genannte Aufgabe liegt mit 98 % aller Verfahren in der Verbesserung der Agrar-
struktur, gefolgt von Naturschutzzwecken mit 85 % und Erholungszwecken mit 53 %. 
Der überörtliche Verkehr wird in 40 % der Verfahren genannt; hierbei handelt es sich 
meistens um §-87-Verfahren, die zwecks Verbesserung der überörtlichen Infrastruktur 
beantragt und eingeleitet werden. Schon am Aufgabenverbund wird die multifunktionale 
Herangehensweise der Flurbereinigung deutlich, denn im Durchschnitt werden 3,4 zu er-
ledigende Aufgaben pro Verfahren genannt. 

Die geförderten Verfahren befinden sich in sehr unterschiedlichen Verfahrensstadien, wie 
aus Abbildung k 9.3 deutlich wird. Auffällig ist einerseits ein relativ kleiner Anteil alter 
Verfahren. 14 % der Verfahren sind vor 1980 angeordnet worden, weitere 48 % zwischen 
1980 und 1990. Das Durchschnittsalter aller Verfahren liegt bei 15 Jahren. Zwischen den 
Verfahrensarten sind deutliche Unterschiede erkennbar, denn die §-1-Verfahren sind im 
Durchschnitt 20 Jahre, die §-87-Verfahren 15 und die §-86-Verfahren nur neun Jahre alt. 
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Abbildung k 9.2: Zu erledigende Aufgaben der im Rahmen des hessischen Entwick-
lungsplans geförderten Verfahren (Nennungen in %, Mehrfachnen-
nungen sind möglich)  
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Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der FBen. 

Auf der anderen Seite gibt es relativ viele junge Verfahren. Zwei Verfahren wurden nach 
1999, d.h. innerhalb der Laufzeit des Entwicklungsplans, eingeleitet. In 13 Verfahren 
wurde bis 2002 noch kein Wege- und Gewässerplan festgestellt oder genehmigt, und in 
58 % der Verfahren ist noch keine vorläufige Besitzeinweisung erfolgt.  
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Abbildung k 9.3: Verfahrensstand und zeitliche Abfolge der im Rahmen des hessischen 
Entwicklungplans geförderten Verfahren  
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Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der FBen. 

Die Flächengröße der Verfahren weist eine sehr hohe Variationsbreite auf (vgl. Abbil-
dung k 9.4), sie reicht von 2.513 ha bis 33 ha, bei einem Mittelwert von 719 ha. Es gibt 
eine auffällig hohe Zahl kleinerer Verfahrensgebiete, denn 41 % der Verfahren umfassen 
weniger als 500 ha, und nur ein Verfahren ist größer als 2.000 ha. Die Verfahren umfas-
sen insgesamt eine Fläche von 57.509 ha. 

Der Anteil landwirtschaftlicher Nutzfläche zum aktuellen Zeitpunkt beträgt nach den Da-
ten der Projektliste im Verfahrensdurchschnitt rund 67 %, in einer Spanne zwischen 19 % 
und 95 % (bei drei Verfahren, zu denen die LF nicht angegeben wurde). Zwischen den 
Verfahren unterschiedlicher Schwerpunktzielsetzungen ist kein systematischer Unter-
schied bezüglich des LF-Anteils erkennbar. Insgesamt sind damit in Hessen rund 38.000 
ha LF von den im Rahmen des hessischen Entwicklungsplans geförderten Flurbereini-
gungsverfahren betroffen. 

Die Zahl der Teilnehmer am Verfahren beträgt im Durchschnitt 360 Teilnehmer, bei 
einer Schwankungsbreite von 30 bis 1.800 (wobei nur ein Verfahren über 1.000 Teilneh-
mer hat). Jeder Teilnehmer bringt rechnerisch im Durchschnitt aller Verfahren 2,0 ha Flä-
che in die Verfahren ein (wobei der Durchschnitt in einzelnen Verfahren zwischen 0,1 
und 9,9 ha pro Teilnehmer liegt).  
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Abbildung k 9.4: Fläche des Verfahrensgebiets und landwirtschaftliche Nutzfläche der 
im Rahmen des hessischen Entwicklungsplans geförderten Verfahren 
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Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der FBen. 

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die zum aktuellen Zeitpunkt Flächen im 
Flurbereinigungsgebiet bewirtschaften, wird in der Projektliste im Durchschnitt der Ver-
fahren mit 24 angegeben (bei drei Verfahren ohne Angabe). Auch diese Zahl schwankt 
sehr stark zwischen einem und 133 Betrieben. Landesweit liegen demnach ungefähr 2.000 
Betriebe in den geförderten Verfahrensgebieten. 

Die Summe der zuwendungsfähigen Kosten in allen Verfahren (soweit sie als EAGFL-
kofinanzierte Maßnahmen abgerechnet wurden) beträgt laut Projektliste 17,46 Mio. Euro 
(siehe Tabelle k 9.3). Davon sind 33 % EAGFL-Mittel und 40 % nationale Mittel. Neben 
dem Eigenanteil der Teilnehmergemeinschaften (23 %) wurden in 17 Verfahren auch 
Drittmittel anderer Träger zur Finanzierung eingesetzt.  

Die regionale Verteilung der Gesamtkosten auf Landkreise ist in der nachfolgenden Ab-
bildung k 9.5 dargestellt. Fast die Hälfte aller Mittel flossen im betrachteten Zeitraum in 
die drei Landkreise Rheingau-Taunus, Vogelsberg und Odenwald. Während im Rheingau-
Taunus-Kreis wenige Verfahren jeweils sehr hohe Fördersummen (die höchsten Einzel-
summen: 2,26 Mio. und 0,88 Mio. Euro für zwei Weinbergsverfahren) erhielten, sind es 
im Odenwaldkreis sechs und im Vogelsbergkreis fünf Verfahren, die jeweils über 0,2 
Mio. Euro erhielten. Bei dieser Darstellung ist zu beachten, dass es sich um eine Mo-
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mentaufnahme der Fördersituation von drei Jahren handelt, die nicht auf eine generelle 
Ungleichverteilung der Förderung zwischen den Landkreisen schließen lässt. 

Tabelle k 9.3: Aufteilung der zuwendungsfähigen Kosten auf Mittelgeber 

Mittelgeber

Gesamtsumme der zuwendungsfähigen Kosten 17.463.451 100%

davon EAGFL 5.712.144 33%
National (Bund, Land) 7.027.580 40%
Eigenmittel 4.003.245 23%
Drittmittel, Sonstige 720.482 4%

Zuwendungsfähige 
Kosten (Euro)

Anteil an 
Gesamt

 
Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der FBen. 

Abbildung k 9.5: Aufteilung der zuwendungsfähigen Kosten (nur EAGFL-kofinanziert) 
auf die Landkreise (in Klammern die Zahl der geförderten Verfahren) 
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Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der FBen. 
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In Bezug auf die Maßnahmenarten (vgl. die nachfolgende Abbildung k 9.6) ist der weit-
aus größte Teil, nämlich 9,85 Mio. Euro oder 57 % der Mittel, in den Wegebau geflossen. 
Für diese Baumaßnahmen wurden in den drei Jahren in einzelnen Verfahren bis zu 
540.000 Euro verausgabt, und nur in sieben Verfahren wurde in dieser Zeit kein Wegebau 
gefördert. Die zweite bedeutende Rolle spielen Maßnahmen zur Verbesserung der Was-
serrückhaltung und Wasserqualität, die in einzelnen Verfahren große Mittelvolumen (ins-
besondere in den Weinbergsverfahren) gebunden haben. Die übrigen Bereiche sind von 
der Gesamtsumme her eher nachrangig, wobei Maßnahmen der Dorferneuerung nur in 
sechs Verfahren abgerechnet wurden, sonstige Ausbaumaßnahmen in 20 und landeskultu-
relle Maßnahmen in 23 Verfahren.  

Abbildung k 9.6: Aufteilung der zuwendungsfähigen Kosten auf Maßnahmengruppen 
gemäß Ausführungsplan (in % der Gesamtsumme 19,7 Mio. Euro) 

Wegebau
57%

Dorferneuerung
4%

Landschaftsentwicklung
4%

Sonstige Ausbaumaßnahmen
5%

Bodenordnung
5%

Landeskulturelle Maßnahmen
3%

Wasserwirtschaft
17%

Sonstige 
Ausführungsmaßnahmen

5%

 
Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der FBen. 

An dieser Stelle ist nochmals zu betonen, dass diese Mittelaufteilung keineswegs die ge-
samte Finanzierung der Flurbereinigung in Hessen widerspiegelt. Zum einen handelt es 
sich bei der Darstellung um eine Momentaufnahme der Finanzierung aus drei Jahren, zum 
anderen sind hier lediglich die EU-kofinanzierten Maßnahmen ausgewertet 
(Wirtschaftsministerium Wiesbaden, 2003).  
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k 9.4.2 Outputgrößen der Verfahren 

Der Output eines Flurbereinigungsverfahrens kann grob vereinfachend auf zwei Wir-
kungsbereiche aufgeteilt werden: 

(1) Bodenmanagement für die Landwirtschaft und für außerlandwirtschaftliche Zielset-
zungen; hierzu zählen Planung, Tauschverhandlungen, Neuvermessungen und die 
katastermäßige Abwicklung der Neuverteilung der Flurstücke 

(2) Planung und Bau gemeinschaftlicher Anlagen auf der Basis der neu geordneten Flur; 
hierzu zählen insbesondere der Wegebau und die Durchführung von Maßnahmen für 
Naturschutz und Landschaftsgestaltung, sowie weitere Baumaßnahmen, z.B. an Ge-
wässern, Gemeinschaftsplätzen, -gebäuden und vieles mehr. 

In den folgenden Abschnitten werden wesentliche Outputgrößen der in der Stichprobe 
befindlichen Verfahren dargestellt. Aus den Werten lassen sich generell nur Tendenzen, 
aber keine Kenngrößen für die Flurbereinigung insgesamt ableiten, da alle Zahlenwerte 
eine sehr große Streubreite aufweisen. 

Grunddaten der Stichprobe 

In der Stichprobe, die der Befragung zugrunde liegt, sind 28 Verfahren, ein bis drei aus 
jeder FB (bzw. VwSt.) vertreten. Nach Aufgabenschwerpunkt sind es 16 agrarische Ver-
fahren – davon elf nach § 1 und fünf nach § 86 - und zwölf mit dem Hauptziel Überörtli-
cher Verkehr (§ 87). Eines der agrarischen Verfahren ist ein Weinbergsverfahren. 

Die Verfahren sind durchschnittlich 16 Jahre alt; sie wurden zwischen 1974 und 1993 
angeordnet. Der Wege- und Gewässerplan wurde zwischen 1989 und 1999 aufgestellt, 15 
Verfahren haben die vorläufige Besitzeinweisung durchlaufen, und bei sechs Verfahren 
lag bereits ein Flurbereinigungsplan vor. In den Stichprobenverfahren sind in den drei 
abgelaufenen Jahren 9,4 Mio. Euro investiert worden, das entspricht 54 % der zuwen-
dungsfähigen Gesamtsumme der Maßnahme k. 

Die Flächengröße der Verfahren liegt zwischen 1.774 und 108 Hektar, bei einem Mittel-
wert von rund 900 ha. Davon sind zum aktuellen Zeitpunkt rund 562 ha (63 %) landwirt-
schaftliche Nutzfläche.  

Zahl der betroffenen Betriebe 

Die Zahl der vom Verfahren betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe kann unterschied-
lich definiert werden. Als eine Zielgruppe der Flurbereinigung ist die „Zahl der Betriebe 
(ab 2 ha) mit Grundeigentum im Gebiet, ohne auswärtige Pächter“ relevant. Nach dieser 
Zahl wurde in der Befragung (Frage 5) gefragt, und zwar zum Zeitpunkt der Einleitung 
des Verfahrens und zum aktuellen Zeitpunkt. Danach sind zum aktuellen Zeitpunkt 
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durchschnittlich 18,1 Betriebe im Verfahrensgebiet ansässig, bei einer weiten Spannbreite 
von 2 bis 60. Zum jeweiligen Zeitpunkt der Einleitung waren es 25,6 Betriebe, und die 
Zahl hat pro Verfahrensjahr um durchschnittlich 0,5 Betriebe abgenommen. 

Die Betriebe ohne Grundeigentum im Gebiet, d.h. Pächter einzelner Schläge, die ihren 
Betriebssitz außerhalb der betroffenen Ortschaft haben, gehören der Teilnehmergemein-
schaft nicht an. Sie sind den FBen in Hessen als Nebenbeteiligte des Verfahrens bekannt, 
ihre Zahl wurde in der Untersuchung jedoch nicht abgefragt. Stattdessen wurde sie für 
einzelne Verfahren mit Hilfe der InVeKoS-Auswertung ermittelt (vgl. Tabelle k 9.4). In 
der Auswertung der InVeKoS-Daten sind alle Betriebe enthalten, die für (mindestens) 
einen Schlag im Verfahrensgebiet in den Jahren 1998 und 2002 Agrarförderung beantragt 
haben. Dabei werden allerdings Betriebe doppelt gezählt, die (aus Gründen des Steuer-
rechts oder der Erbfolge) mehr als eine EU-Betriebsnummer haben und in ihrem Selbst-
verständnis eigentlich ein einheitlicher Betrieb sind.  

Tabelle k 9.4: Zahl der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe in ausgewählten Ver-
fahren nach unterschiedlichen Quellen 

Quelle

Verfahren bei Einleitung aktueller Zeitpunkt 1998 2002

Bad Nauheim-Nord 21 18 57 44
Büdingen-Vonhausen (+B457) 24 24 38 32
Großenlüder 66 60 62 55
Laubach-Gonterskirchen 41 25 41 25
Mühltal-Nieder-Ramstadt 12 5 10 11
Sontra-Breitau 19 14 27 23
Hungen-Utphe 18 15 70 64
Mossautal-Hiltersklingen 8 2 16 14
Mossautal-Unter-Mossau 8 5 21 22
Schlüchtern-Hutten 20 10 54 50

Mittelwert 24 18 40 34

Befragung der FB InVeKoS-Auswertung

 
Quelle: Eigene Berechnung nach Befragungsdaten (Frage 5) und Daten des InVeKoS. 

Im Vergleich wird deutlich, dass in einzelnen Verfahren zu den vom Bearbeiter genannten 
Zahlen noch eine erhebliche Anzahl an Betrieben hinzu kommt, die entweder kleiner als 
2 ha sind oder keine Eigentumsflächen im Gebiet haben. Hierbei ist eine breite Streuung 
zwischen dem Siebenfachen und der exakt gleichen Anzahl zu verzeichnen. Aus diesen 
Zahlen kann geschlossen werden, dass die „Zahl betroffener Betriebe“ je nach zu Grunde 
gelegter Definition sehr unterschiedlich hoch ist. Einschließlich der auswärtigen Pächter 
liegt sie häufig um einiges höher als die Zahl der in der TG vertretenen Landwirte. Solche 
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Pächter sind allerdings nur unerheblich „betroffen“, da ihr Bewirtschaftungsschwerpunkt 
außerhalb des Verfahrensgebiets liegt. 

Bodenmanagement für die Landwirtschaft 

Bodenmanagement für die Landwirtschaft verfolgt das Ziel, die landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen in Bezug auf Größe, Form, Lage im Raum und Erreichbarkeit für die Be-
triebe möglichst günstig zu gestalten. Hierfür sind mehrere Parameter bedeutsam, deren 
Gesamtwirkung für jeden einzelnen Betrieb sich nur durch kartografische Auswertungen 
erschließen lässt.  

Die Größe der Flächen kann prinzipiell auf drei Ebenen dargestellt werden: 

– Flurstücke sind die grundbuchmäßigen Einheiten, die einzeln vermessen und mit un-
terscheidbaren Katasterbezeichnungen versehen sind. Ihre Größe ist leicht zu erheben 
(z.B. aus Flurstücksregistern oder auch aus dem InVeKoS), sie hat jedoch primär sta-
tistischen Wert, da Vermessungsgrenzen z.B. auch aus Gründen des Erbrechts oder 
wegen einer grundbuchlichen Kreditabsicherung bestehen.  

– Besitzstücke bestehen aus räumlich zusammenliegenden Flurstücken eines Eigentü-
mers, die nicht durch unüberwindbare Grenzen (Straßen, Wasserläufe) getrennt sind. 
Ihre Größe wurde nicht abgefragt, ist aber in Hessen den Flurbereinigungsunterlagen 
zu entnehmen. Sie ist aber für den Eigentümer von zentraler Bedeutung, da er inner-
halb der Besitzstücke (z.B. in Bezug auf Schlagaufteilung) langfristig unabhängig a-
gieren kann. 

– Schläge sind die Bewirtschaftungseinheiten, d.h. mehrere Flurstücke (oder Teile von 
Flurstücken), auch unterschiedlicher Eigentümer, die ein Landwirt gemeinsam bear-
beitet und mit derselben Kultur bestellt. Damit ist die Schlaggröße maßgeblich für die 
variablen Bewirtschaftungskosten, vornehmlich im Ackerbau. Schlaggrößen können 
aus dem InVeKoS ermittelt werden, sie ändern sich jedoch hin und wieder aufgrund 
betrieblicher Entscheidungen, so dass eine Auswertung der Größen streng genommen 
nur für das jeweilige Jahr Gültigkeit hat. 

Die Flurbereinigung beeinflusst die Größe der Flurstücke und Besitzstücke, indem sie die 
Grenzen neu vermisst und Flurstücke zusammenfasst. Zudem legt sie Flurstücke unter-
schiedlicher Eigentümer nach den Wünschen der Beteiligten räumlich zusammen. Für 
diese Änderungen gibt es einen eindeutigen Zeitpunkt, nämlich die vorläufige Besitzein-
weisung. Dagegen können sich die Schlaggrößen überdies von Jahr zu Jahr aufgrund der 
Anbauentscheidungen der Betriebe ändern. 

Neben der Größe ist auch die Form der Schläge für Bewirtschaftungskosten im Ackerbau 
maßgeblich. Sie wird sowohl durch die Länge der Schläge bestimmt als auch durch den 
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Zuschnitt, d.h. die Abweichung von der Idealform eines Rechtecks. Je kürzer und je we-
niger rechtwinklig ein Schlag ist, umso höher sind die Bewirtschaftungskosten. 

Die Lage im Raum und die Erreichbarkeit der Schläge ist entscheidend für Zeitaufwand 
und Kosten der Fahrten zwischen dem Betriebsstandort und den einzelnen Schlägen sowie 
von einem zum nächsten Schlag. Wichtigste Größe ist die durchschnittliche Hof-Feld-
Entfernung (Wegstrecke in km), während die Feld-Feld-Entfernung (mittlere Entfernung 
der Schläge untereinander) nur bei kleinen Schlägen wichtig ist. Daneben ist aber auch 
die Art der Wege (Bauweise, Steigungen, Anzahl der Kreuzungen, Aufkommen anderer 
Verkehrsteilnehmer) von Bedeutung.  

Die Vielzahl der Parameter lässt erkennen, dass die im Rahmen dieser Evaluation erheb-
baren Daten nur Anhaltspunkte für das landwirtschaftliche Bodenmanagement liefern 
können, womit die Wirkung der Verfahren auf die Betriebe bei weitem nicht erschöpfend 
erfasst ist. 

In der Befragung wurden die Bearbeiter derjenigen Verfahren, deren vorläufige Besitz-
einweisung bereits stattgefunden hat, um die Angabe einiger Kenngrößen zum Bodenma-
nagement gebeten. Die wichtigsten Ergebnisse sind in Tabelle k 9.5 zusammengefasst. 

Tabelle k 9.5: Ergebnisse der Befragung zum landwirtschaftlichen Bodenmanagement; 
nur Verfahren mit vorläufiger Besitzeinweisung 

vor v.B. nach v.B.

Größe der landw. genutzten Flurstücke ha 0 15 0,55 1,04 -

Größe der Schläge ha 12 3 (1,91) (5,21) -

Länge der Schläge m 0 15 121 192 6
Anteil der besser geschnittenen Schläge % 2 13 -
Hof-Feld-Entfernung km 12 3 3

0-10% (7x), 10-25% (6x)

unbe-
kannt/ 
k.Ang.

Ein-
heit

Kenngröße 
(Durchschnittswerte im 
Verfahrensgebiet)

davon
Mittelwert* keine 

Änderung

Anzahl 
verwertbarer 

Antworten

 
Quelle: Auswertung von Befragungsdaten (Fragen 6 – 12), n = 15 (ohne das Verfahren Kiedrich). 
* Mit der jeweiligen LF gewichtete Mittelwerte der Antworten. In Klammern: Mittelwerte aus < 5 Antworten.  

Die 16 Bearbeiter der relevanten Verfahren haben Angaben zu den durchschnittlichen 
Flurstücksgrößen vor und nach der Besitzeinweisung gemacht. Das Weinbergsverfahren 
wird jedoch nicht mit ausgewertet, da die Rebflächen das Bild verzerren würden. Die 
Flurstücksgrößen von 15 Verfahren sind in der nachfolgenden Abbildung k 9.7 darge-
stellt. Danach liegt die Ausgangsgröße der landwirtschaftlich genutzten Flurstücke zwi-
schen 0,18 und 1,4 ha bei einem (mit der LF gewichteten) Mittelwert von 0,55 ha; die 
Endgröße liegt zwischen 0,62 und 2,4 ha bei einem Mittelwert von 1,02 ha. Die Flurstü-
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cke werden im (gewichteten) Durchschnitt aller Verfahren um 89 % vergrößert, also fast 
verdoppelt, bei einer Spanne je nach Verfahren zwischen 14 % und 300 %. 

Abbildung k 9.7: Durchschnittliche Flurstücksgröße vor und nach der vorläufigen Be-
sitzeinweisung nach Angaben der Verfahrensbearbeiter 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Verfahren 

F
lu

rs
tü

ck
sg

rö
ße

 (
ha

)

vor der v.B.

nach der v.B.

 
Quelle: Eigene Berechnung nach Befragungsdaten (Frage 7). 

Im Unterschied zur Flurstücksgröße ist die durchschnittliche Schlaggröße in den meisten 
Verfahren nicht bekannt, da sie als Zielgröße des Bodenmanagements eine nachrangige 
Rolle spielt (Wirtschaftsministerium Wiesbaden, 2003). Auch zur Hof-Feld-Entfernung 
wurde überwiegend keine Angabe gemacht. Die Länge der Schläge ist besser ermittelbar, 
da sie aus dem Abstand zwischen den Wegen in der Feldflur hervorgeht. Sie wurde in 
sechs Verfahren nicht verändert. In neun Verfahren wurde sie um 10 bis 100 % erhöht, im 
gewichteten Durchschnitt der neun Verfahren um 59 %. Auch der Zuschnitt der Schläge 
wurde verbessert: In sieben Verfahren geringfügig (0-10 % der Schläge) und in sechs 
Verfahren stärker (10-25 %). Insgesamt lassen die Angaben den Schluss zu, dass die Bo-
denordnung in großem Umfang dazu genutzt wird, die Schlagstrukturen im Sinne einer 
rationelleren Bewirtschaftbarkeit zu verbessern.    

In den Verfahren, deren Besitzeinweisung in den Jahren 1998, 1999 und 2000 lag, wurden 
die durchschnittlichen Flurstücks- und Schlaggrößen auch anhand der InVeKoS-Daten 
ausgewertet. Da der Strukturwandel der Landwirtschaft tendenziell auch außerhalb von 
Flurbereinigungsverfahren zur Vergrößerung von Schlägen führt (indem nämlich wach-
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sende Betriebe die Flurstücke von aufgebenden Betrieben zupachten und mit eigenen 
Flurstücken zusammenfassen), wurden zwecks Schaffung von Referenzgrößen jeweils die 
restlichen Gemarkungsteile außerhalb der Verfahrensgebiete mit ausgewertet. Die Ergeb-
nisse sind aus Tabelle k 9.6 ersichtlich. 

Die Werte des Weinbergsverfahrens sind auch hier nicht mit dargestellt. In Büdingen-
Vonhausen sind die Werte zweier Verfahren zusammengefasst. Ferner sind in drei Ver-
fahren, die im unteren Teil der Tabelle dargestellt sind, jeweils die gesamten Gemarkun-
gen (soweit sie die LF betreffen) flurbereinigt worden, so dass keine Daten für eine Refe-
renzgruppe vorhanden waren.  

Tabelle k 9.6: Flurstücks- und Schlaggrößen 1998 und 2002 in ausgewählten Verfah-
rensgebieten im Vergleich zu benachbarten Fluren 

Verfahren
Fläche 

(ha)
Fläche 

(ha)

Flurstück Schlag Flurstück Schlag Flurstück Schlag

Bad Nauheim-Nord 414 0,58 0,99 409 0,85 2,09 47% 110%

Bad Nauheim außerhalb 1.793 0,61 1,00 1.759 0,60 1,14 -2% 14%

Büdingen-Vonhausen (+B457) 429 0,46 0,91 463 0,82 1,12 77% 23%

Vonhausen außerhalb 480 0,67 1,12 481 0,68 1,18 0% 6%

Großenlüder 391 0,76 1,07 366 1,20 1,27 59% 19%

Großenlüder außerhalb 625 0,78 1,04 626 0,78 1,09 0% 5%

Laubach-Gonterskirchen 276 0,23 0,35 288 0,76 0,75 227% 115%

Gonterskirchen außerhalb 413 1,06 1,30 402 1,08 1,44 2% 10%

Mühltal-Nieder-Ramstadt 196 0,38 1,73 182 0,76 1,84 100% 7%

Nieder-Ramstadt außerhalb 219 0,26 0,86 274 0,24 0,79 -6% -8%

Sontra-Breitau 214 0,81 0,87 255 1,22 1,02 52% 18%

Breitau außerhalb 346 1,04 1,12 306 0,95 1,18 -9% 5%

Hungen-Utphe 898 1,30 1,65 989 2,31 2,58 78% 56%

Utphe außerhalb 815 1,11 1,63 745 1,10 1,70 -1% 4%

Mossautal-Hintersklingen 183 0,74 1,00 199 1,27 1,25 70% 25%

Mossautal-Untermossau 439 1,18 2,27 433 2,07 2,43 76% 7%

Schlüchtern-Hutten 630 1,21 1,09 648 1,55 1,05 28% -4%

Summe / Mittel Verfahren 4.070 0,68 1,02 4.231 1,25 1,41 83% 38%

Summe / Mittel außerhalb 4.692 0,70 1,12 4.592 0,66 1,20 -5% 8%

Vergrößerung 
in % von 1998

durchschnittliche 
Größe (ha)

durchschnittliche 
Größe (ha)

1998 2002

 
Quelle: Eigene Auswertung von InVeKoS-Daten. 



Kapitel 9 MB-IX - Flurbereinigung 25 

Generell ist eine Vergrößerung der Flurstücke erkennbar, die in einer ähnlichen Größen-
ordnung wie die Angaben aus der Befragung liegt. Der größte Effekt ist im Verfahren 
Laubach-Gonterskirchen erkennbar, wo die Flurstücksgröße um 227 % (von 0,23 auf 
0,76 ha) ansteigt. In allen anderen Verfahrensgebieten liegt die Vergrößerung zwischen 
47 % und 100 %, bei allerdings sehr unterschiedlichen Ausgangsgrößen der Flurstücke 
zwischen 0,4 und 1,3 ha. Im (mit der Flächensumme gewichteten) Mittel vergrößern sich 
die Flurstücke um 83 % von 0,68 auf 1,25 ha. In der Referenzgruppe „außerhalb“ sind die 
Flurstücksgrößen durchweg praktisch unverändert geblieben. 

Die Entwicklung der Schlaggrößen weicht überraschend stark von diesen Ergebnissen ab. 
Während in der Referenzgruppe „außerhalb“ eine relativ gleichmäßige Vergrößerung der 
Schläge um durchschnittlich 8 % feststellbar ist, vergrößern sich die Schläge „innerhalb“ 
in sehr unterschiedlichem Ausmaß. In Bad Nauheim übersteigt der Vergrößerungseffekt 
mit 110 % sogar den der Flurstücke. Auf der anderen Seite ist die Schlaggröße in den 
Verfahren Schlüchtern-Hutten und Nieder-Ramstadt praktisch gleich geblieben. Im ge-
wichteten Durchschnitt sind die Schläge in den Verfahrensgebieten um 38 % größer ge-
worden. Dieser Effekt ist deutlich geringer als bei den Flurstücken, andererseits aber 
deutlich höher als bei den Schlägen außerhalb der Verfahrensgebiete. 

Die InVeKoS-Auswertung liefert eindeutige Hinweise, die Zahlen geben die Gesamtwir-
kung jedoch nur annähernd wieder. So wird die Aussagekraft dadurch eingeschränkt, dass 
die insgesamt beantragten Flächen (ha) 1998 und 2002 in einzelnen Verfahren deutlich 
voneinander abweichen. Dies kann verfahrensbedingt sein (z.B. Flurstücke wurden wegen 
Baumaßnahmen 1998 vorübergehend nicht genutzt, unwirtschaftlich kleine Flurstücke 
wurden vor der Zusammenlegung nicht beantragt), kann jedoch auch zufällige Ursachen 
haben. 

Zudem wurde von Behördenvertretern gegen diese Ergebnisse eingewandt, dass sich das 
Bodenmanagement auf die größeren, zukunftsfähigen Betriebe konzentriert, und dass eine 
Durchschnittsbetrachtung des gesamten Verfahrensgebiets daher die Wirkung für diese 
Betriebe unterschätzt (Wirtschaftsministerium Wiesbaden, 2003). Daher haben die Pro-
grammbewerterInnen in weiteren, selektiven Auswertungen nur die Schlaggrößen der Be-
triebe ermittelt, die mehr als 5, 10 und 20 ha im Verfahrensgebiet (bzw. außerhalb) ha-
ben. Die Ergebnisse (vgl. Tabelle k 9.7 sowie die Tabellen in Anhang 2) widerlegen je-
doch den genannten Einwand: Sie zeigen zwar einen Anstieg der durchschnittlichen 
Schlaggröße mit zunehmender Betriebsgröße, dieser ist aber sowohl 1998 als auch 2002 
zu verzeichnen und der Vergrößerungseffekt ist sogar geringer als in der Durchschnittsbe-
trachtung. 
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Tabelle k 9.7: Durchschnitt der Schlaggrößen in allen 11 Verfahrensgebieten bei Selek-
tion unterschiedlicher Betriebsgrößen* 

Betriebsgröße* Zahl Betriebe Schlaggröße (ha) Zahl Betriebe Schlaggröße (ha) vergrößerung

alle Betriebe 396 1,02 340 1,41 38%
Betriebe über 5 ha 166 1,12 152 1,51 35%
Betriebe über 10 ha 101 1,17 99 1,54 32%
Betriebe über 20 ha 49 1,27 46 1,61 27%

1998 2002
Schlag-

 
Quelle: Eigene Auswertung von InVeKoS-Daten. 
*Mit „Betriebsgröße“ ist hier die Gesamtfläche der einzelnen Betriebe im Verfahrensgebiet gemeint.  
Vergleiche die detaillierte Darstellung der Auswertung in Anhang 2. 

Daher kann zusammenfassend festgehalten werden, dass sich auch die Schlaggröße als 
Ergebnis der Flurbereinigung erhöht, allerdings in geringerem Maße als die Flurstücks-
größe (und die Größe der Besitzstücke). Kurzfristig ist die Schlaggröße jedoch ein ent-
scheidender Parameter für die Veränderung von Bewirtschaftungskosten bei den Betrie-
ben. Möglicherweise fassen die Landwirte langfristig in der neuen Flächenstruktur wie-
derum verstärkt Flurstücke zu Schlägen zusammen, und kommen so zu weiteren Größen-
effekten. Dieser Nachweis könnte jedoch erst in einer Ex-Post-Evaluation geführt werden. 

Bodenmanagement für außerlandwirtschaftliche Zielsetzungen 

Neben der Zusammenlegung des landwirtschaftlichen Grundbesitzes ist die zweite 
Grundaufgabe des Bodenmanagements die Lösung von Flächennutzungskonflikten. Zu 
diesem Zweck werden in vielen Verfahren auch Flächen an Beteiligte zugewiesen, die 
außerlandwirtschaftliche Zielsetzungen vertreten. In der Befragung wurde diese Rolle der 
Verfahren mit Frage 2 erhoben, bei der je Zielrichtung bis zu zwei Teilnehmer (oder 
Gruppen von Teilnehmern) benannt werden sollten, für die im Verfahren Eigentumsrege-
lungen getroffen wurden. Dabei sollte die Wichtigkeit des Verfahrens für die Beteiligten 
auf einer dreistufigen Skala eingeschätzt sowie die Größe der zugewiesenen Fläche ange-
geben werden.  

Die Auswertung der Antworten geht aus Abbildung k 9.8 und Tabelle k 9.7 hervor. Von 
zwei Verfahrensbearbeitern wurden hier keine Angaben gemacht, da das Verfahren nach 
ihren Angaben noch nicht in dem Stadium ist, in dem man Flächenzuweisungen vorhersa-
gen könnte. Dagegen wurden in allen anderen Verfahren detaillierte Angaben hierzu ge-
macht, wobei zwischen den Verfahren mit und ohne durchgeführter Besitzeinweisung in 
der Gesamtaussage kein Unterschied erkennbar ist. Daher werden alle 26 Verfahren aus-
gewertet.  
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Abbildung k 9.8: Antworten auf Frage 2: „Für welche Beteiligten wurden im Verfahren 
Eigentumsregelungen getroffen, und wie schätzen Sie jeweils die Rol-
le des Flurbereinigungsverfahrens bei der Lösung von Nutzungskon-
flikten ein?“ 
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Quelle: Eigene Erhebung (n = 26 von 28,  2 Nennungen je Kategorie möglich). 

Im Durchschnitt wurden pro Verfahren 4,9 Beteiligte mit außerlandwirtschaftlichen Ziel-
setzungen genannt. Die Leistung des Verfahrens in Bezug auf Konfliktlösung wird für 
durchschnittlich 2,4 Beteiligte als „unentbehrlich“ eingestuft, für 2,1 als „wichtig“ und 
für 0,4 Beteiligte „weniger wichtig“. Von allen im Fragebogen vorgegebenen Zielrichtun-
gen werden Beteiligte genannt, für die die Rolle des Verfahrens „unentbehrlich“ ist. 

Im Vergleich der Zielrichtungen liegen Naturschutz und Verkehr mit jeweils mehr als 1,0 
Beteiligten je Verfahren vorne. Für 19 Beteiligte der Zielrichtung Verkehr ist das Boden-
management der Flurbereinigung „unentbehrlich“; dies sind neben den Unternehmensträ-
gern der §-87-Verfahren auch Straßenbaulastträger in sechs agrarisch geprägten Verfah-
ren. Auch der Naturschutz profitiert enorm von der Flurbereinigung. Für 17 Beteiligte ist 
die Rolle des Verfahrens „unentbehrlich“ und für weitere 15 „wichtig“. 

Auch kommunaler Gemeinbedarf, Erholung und Wasserwirtschaft werden in mehr als der 
Hälfte aller Verfahren genannt, für die das Verfahren „unentbehrlich“ oder „wichtig“ ist, 
während Vertreter des Städtebaus eine vergleichsweise geringere Rolle spielen. 
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In Tabelle k 9.8 ist die Zahl der Verfahren ausgewiesen, in denen die unterschiedlichen 
Beteiligten Flächenzuweisungen erhalten haben. Die obige Rangfolge der Zielrichtungen 
wird in den Flächensummen eindeutig widergespiegelt. Am meisten profitiert der Natur-
schutz, der in 20 Verfahren durchschnittlich 20 ha zugewiesen bekommt, mit einem Ma-
ximalwert von 100 ha in einem Verfahren. Dem überörtlichen Verkehr wurden in 20 Ver-
fahren durchschnittlich 17,5 ha zugeteilt, maximal 53 ha. Es folgen in weitem Abstand 
mit je 14 Nennungen die Bereiche Wasserwirtschaft und Kommunaler Gemeinbedarf, 
dahinter Erholung und letztlich Städtebau. 

Tabelle k 9.8: In den Verfahren zugewiesene Fläche an Teilnehmer mit außerlandwirt-
schaftlichen Zielrichtungen  

Zielrichtung der Teilnehmer
Anzahl 

Verfahren Summe Mittelwert Minimum Maximum

V = Überörtlicher Verkehr 20 350,12 17,51 0,25 53,00
W = Überörtliche Wasserwirtschaft 14 120,90 8,64 0,40 18,00
S = Städtebau, Gewerbe 5 15,00 3,00 0,50 7,00
G = Kommunaler Gemeinbedarf 14 82,80 5,91 0,72 51,00
L = Naturschutz, Landschaftspflege 20 399,71 19,99 1,85 100,00
E = Erholung 12 25,55 2,13 0,02 6,00

Zugewiesene Fläche (in ha)

 

Quelle: Eigene Erhebung (n = 26 von 28). 

Insgesamt wurden in den 26 Verfahren 994 ha Land an außerlandwirtschaftliche Beteilig-
te zugewiesen, das sind gut 38 ha pro Verfahren und 4,2 % der durchschnittlichen Verfah-
rensfläche. Hierdurch wird die bedeutende Leistung der Flurbereinigung für die Lösung 
von Nutzungskonflikten bestätigt. Insbesondere für Naturschutz und Verkehr, und in ge-
ringerem Ausmaß auch für weitere Zielrichtungen finden Flächenneuzuteilungen in teil-
weise erheblichem Umfang statt.  

Bau gemeinschaftlicher Anlagen 

Die Leistung des Wegebaus in den Stichprobenverfahren wurde mit Hilfe der in Tabelle 
k 9.8 ersichtlichen Matrix abgefragt. Jeweils aufgeschlüsselt nach Bauweisen, sollten die 
Wegelängen vor Beginn des Wegebaus, davon die Längen der im Verfahren erneuerten 
und rekultivierten Wege, sowie die Längen nach Abschluss des Wegebaus, und davon die 
km auf neuer Trasse, dargestellt werden.  

Zu den Antworten ist zu bemerken, dass die Bearbeiter kurzfristig häufig keine Gesamt-
längen aller Wege der älteren Verfahren zusammen stellen konnten, so dass insbesondere 
die Werte der Kategorien „Befestigung ohne Bindemittel“ und „unbefestigter Erdweg“ 
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nicht vollständig erhoben wurden. In der nachfolgenden Tabelle sind daher nur die Werte 
aus 16 Fragebögen abgebildet, die insgesamt plausibel erschienen.  

Tabelle k 9.9: Wegelängen und Wegebau in ausgewählten Verfahren nach Art der 
Bauweise, Angaben in km  

Bauweise
Gesamtlänge 

vor Beginn des 
Wegebaus

davon im 
Verfahren 
erneuert

davon 
rekultiviert

Gesamtlänge 
nach Ende des 

Wegebaus

davon auf 
neuer 
Trasse

Asphaltdecke 115,21 22,33 0,38 143,93 9,89
Betondecke 9,35 0,00 0,00 9,35 0,00
Decke aus Pflaster-/Rasenverbundstein 0,29 0,00 0,07 1,83 0,06
Betonspurbahn 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00
Spurbahn aus Pflaster-/Verbundstein 0,00 0,60 0,00 0,83 0,00
Bef. m. hydraulischem Bindemittel 0,00 0,00 0,00 1,35 1,10
Befestigung ohne Bindemittel 207,71 96,76 8,57 220,56 17,88
unbefestigter Erdweg 459,13 104,29 74,44 388,58 30,35

Summe 791,69 223,98 83,46 766,92 59,27
 

Quelle: Eigene Erhebung (n = 16 von 28). 

Insgesamt wurden demnach pro Verfahren rund 14 km Wege erneuert und 3,7 km auf 
neuer Trasse gebaut. Bezogen auf die Gesamtfläche der Stichprobenverfahren, sind dies 
rund 2,2 km Wegebaumaßnahmen pro 100 ha. Zwischen den einzelnen Verfahren tun sich 
erhebliche Unterschiede auf. Das Minimum liegt bei 4,9 km Wegebau in einem Verfahren 
bzw. bei 1,3 km je 100 ha. Das Maximum beträgt 47,8 km in einem Verfahren bzw. bei 
9,8 km je 100 ha Verfahrensfläche.  

Nur drei Bauweisen haben über alle Verfahren eine nennenswerte Bedeutung, wobei eine 
deutliche Verschiebung im Laufe der Verfahren stattfand. Die anteilsmäßig am stärksten 
vertretenen unbefestigten Erdwege wurden in großem Umfang rekultiviert oder durch die 
Befestigung ohne Bindemittel, und insbesondere durch Asphaltdecken ersetzt. Die Ge-
samtlänge der Asphaltwege ist um rund 25 % von 7,2 km auf 9 km pro Verfahrensgebiet 
angestiegen. Bemerkenswert ist zudem, dass von den Wegen auf neuer Trasse weniger als 
17 % in vollversiegelnder Bauweise erstellt wurden. Die allermeisten (81 %) wurden als 
Erdweg oder mit Befestigung ohne Bindemittel angelegt. Dies lässt darauf schließen, dass 
der umweltschonende und Kosten sparende Wegebau in der Flurbereinigung eine hohe 
Priorität hat. 

Die besondere Stärke des Wegebaus in der Flurbereinigung liegt in der Verbindung mit 
dem Bodenmanagement, da durch die Neuausweisung von Trassen oder die Verbreiterung 
vorhandener Trassen weitere qualitative Verbesserungen des Wegenetzes möglich sind. 
Diese Verbesserungen wurden in Frage 15 erfragt, und die Antworten sind im Folgenden 
aufsummiert dargestellt: 
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– 360 km Verbreiterung von Wegen auf Kronenbreiten zwischen 3 und 6 m 
(21 Verfahren) 

– Umfahrung von stark befahrenen Straßen durch 16 km Neubau (13 Verfahren) 

– Umfahrung von Ortslagen durch 10 km Neubau (8 Verfahren) 

– Lückenschluss, Vermeidung von Stichwegen durch 16 km Neubau (14 Verfahren)  

– Anpassung des Wegenetzes an die Bahntrasse (1 Verfahren) 

– Erstmalige Erschließung aller Grundstücke durch neu gebaute Wege (3 Verfahren) 

– Bau oder Erneuerung von Brückenbauwerken (3 Verfahren). 

Insbesondere die Umfahrung von Ortslagen und stark befahrenen Straßen kann Wirkun-
gen entfalten, die weit über die Funktion des Wegenetzes an sich hinaus gehen (vgl. Kap. 
9.6.2).  

Ähnliches bewirken die weiteren gemeinschaftlichen Baumaßnahmen, die in den hessi-
schen Flurbereinigungsverfahren einen großen Stellenwert haben. In insgesamt 16 Ver-
fahren wurden nach den Antworten auf Frage 17 unter anderem folgende Baumaßnahmen 
gefördert: 

– 9 gemeinschaftliche Güllebehälter 

– 7 gemeinschaftliche Maschinen- oder Mehrzweckhallen 

– 3 Wasserzapfstellen und wassersparende Waschplätze 

– 2 gemeinschaftliche Aufstallungsgebäude für Milchvieh 

– 2 gemeinschaftliche Siloanlagen. 

Diese Baumaßnahmen haben deshalb eine besondere Bedeutung, weil die Gebäude außer-
halb der Ortslage errichtet werden und mehreren Landwirten zu Gute kommen. Damit 
werden oft mehrere alte Ställe, Güllebehälter oder Siloanlagen ersetzt, die in der beengten 
Ortslage nicht erweiterbar und schlecht erreichbar sind und zudem durch Geruchs- und 
Lärmemissionen auf die Bevölkerung störend gewirkt haben. Näheres zu den Wirkungen 
wird bei der Beantwortung der Evaluationsfragen  (Kap. 9.6.) ausgeführt. 

k 9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der 
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme 

Flurbereinigung wird wie keine andere Maßnahme des gesamten hessischen Entwick-
lungsplans durch Behörden geleitet und gesteuert. Jeder einzelne Schritt des Verfahrens 
wird in einem intensiven Austauschprozess zwischen Flurbereinigungsbehörde, Teilneh-
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mergemeinschaft und evtl. mit der Verwaltung der TG-Geschäfte oder der Planung der 
Anlagen beauftragten Dritten herbeigeführt.  

Dies beginnt bei der Einleitung des Verfahrens, die nur aufgrund einer behördlichen An-
ordnung (Flurbereinigungsbeschluss) erfolgen kann. Der Beschluss erfolgt durch die Obe-
re Flurbereinigungsbehörde in Regel- und Unternehmensflurbereinigungsverfahren bzw. 
durch die Flurbereinigungsbehörde in vereinfachten Verfahren und beschleunigten Zu-
sammenlegungen. Bei der Bearbeitung der Verfahren ist die Einstufung nach einer Priori-
tätenliste des Landes zu beachten, die bestimmten Verfahren in bestimmten Stadien 
grundsätzlich Vorrang einräumt. 

Die Durchführung von konkreten Maßnahmen innerhalb laufender Verfahren ist von ei-
nem Ausführungsplan und Kostenvoranschlag abhängig, der durch die Flurbereinigungs-
behörde aufgestellt und durch die OFB geprüft und genehmigt wird. 

Insofern arbeiten die TGen als Zuwendungsempfänger mit den Flurbereinigungsbehörden 
Hand in Hand zusammen, und die (Nicht-) Inanspruchnahme von Fördermitteln wird wei-
testgehend von den Behörden gesteuert. Daher muss die administrative Umsetzung vor 
diesem Hintergrund nicht weiter bewertet werden. 

k 9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich 
Inanspruchnahme und erzielten Wirkungen 

Die Wirkungen der Maßnahme werden anhand der kapitelbezogenen Bewertungsfragen 
(MB-IX-Kapitel 9.6) im Einzelnen dargestellt. 

Flurbereinigung ist ein sehr vielfältiges Instrument, sowohl bezüglich seiner Zielsetzun-
gen als auch seiner Wirkungen. Neben der Verbesserung der Agrarstruktur im engeren 
Sinne rückt bei neueren Verfahren mehr und mehr die Harmonisierung unterschiedlicher 
Nutzungsansprüche an den ländlichen Raum in den Mittelpunkt (Bund-Länder-
Arbeitsgemeinschaft Landentwicklung, o.J.). 

Der Flurbereinigung steht durch die Verbindung einer Vielzahl gesetzlich vorgegebener 
Verfahrensalternativen mit einer integrierenden und koordinierenden Planung ein in sei-
ner Vielfalt und Wirkungstiefe einzigartiges Instrumentarium zur Lösung von Flächen-
nutzungskonflikten zur Verfügung. Für das einzelne bearbeitete Gebiet wird dabei zur 
Lösung der konkreten Problemstellungen jeweils eine spezifische Kombination einzelner 
Instrumente zusammengestellt. 
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Die erreichbaren Wirkungen für die unterschiedlichsten Nutzungen sind abhängig von der 
Zielsetzung und der Vorgehensweise sowie von den jeweiligen topografischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Bedingungen vor Ort. Diese Wirkungen insgesamt quantifizie-
ren zu wollen, wäre nur über einen umfassenderen, den Rahmen dieser Evaluation spren-
genden Untersuchungsansatz möglich. 

Ziel dieser Evaluation war es daher, anhand der kapitelspezifischen Bewertungsfragen 
einen Überblick über mögliche Wirkungsweisen der Flurbereinigung zu geben. So weit 
möglich, werden mit statistischen Methoden und Kennzahlen belegbare Wirkungen auch 
quantifiziert. Die vielfältigen, nur für einzelne Beteiligte entstandenen Wirkungen sowie 
die indirekten und langfristigen Effekte können dagegen nur verbal umrissen werden. Als 
Ergebnis bleibt festzuhalten, dass Flurbereinigung in jedem der durch die Kommission 
thematisierten Zielbereiche positive Wirkungen auslöst. 

– Wirkungen auf das Einkommen sind nur zu einem Bruchteil der insgesamt entste-
henden Effekte berechenbar. Landwirtschaftliches Einkommen wird durch das Bo-
denmanagement und durch den Bau von Wegen und gemeinschaftlichen Gebäuden 
unmittelbar und mittelbar erhöht, je nach Verfahren und Teilnehmer allerdings in 
sehr unterschiedlichem Ausmaß. Auf nichtlandwirtschaftliches Einkommen wirkt die 
Flurbereinigung indirekt positiv mit ihren Beiträgen zur Erhaltung und Belebung der 
Kulturlandschaft und der Dörfer.  

– Die ländliche Bevölkerung profitiert in vielfacher Hinsicht von der Flurbereinigung. 
Sie nutzt die in der Flurbereinigung geschaffenen Wege für alltägliche Zwecke und 
weitaus mehr noch für lokale und überörtliche Freizeit- und Erholungsaktivitäten. 
Der Wegebau bewirkt aber auch eine Entflechtung von landwirtschaftlichem, PKW- 
und Freizeitverkehr, die sich positiv auf die Verkehrssicherheit und die Wohnqualität 
in den Dörfern auswirkt. Auch die gemeinschaftlich errichteten Gebäude, die land-
wirtschaftliche Aktivitäten aus der beengten Ortslage heraus halten, wirken in diese 
Richtung. Nicht zuletzt schafft die Flurbereinigung auch Freizeit-, Erholungs- und 
kulturelle Einrichtungen in den bearbeiteten Landschaftsräumen. 

– Beschäftigungswirkungen auf die Landwirtschaft sind nicht messbar, doch erhält 
die Flurbereinigung Arbeitsplätze besonders in ertragsschwachen Regionen, die von 
einem Rückzug der landwirtschaftlichen Produktion bedroht sind. Da auf diese Weise 
auch die Kulturlandschaft erhalten bleibt, treten indirekt auch nichtlandwirtschaftli-
che Beschäftigungswirkungen ein. Umfangreiche Wirkungen hat die Flurbereinigung 
darüber hinaus als Arbeitgeber und Auftraggeber für Baumaßnahmen während der 
Projektlaufzeit. 

– Wirkungen auf die regionale Wirtschaftsstruktur sind vielfältig. Neben der Agrar-
struktur, deren Verbesserung in den vorgenannten Indikatoren zum Ausdruck kommt, 
sind die außerlandwirtschaftlichen Wirkungen hier hervorzuheben. Vielen am Ver-
fahren teilnehmenden Akteuren verhilft das Bodenmanagement zu Flächen, die sie 



Kapitel 9 MB-IX - Flurbereinigung 33 

für ihr Vorhaben benötigen. Eine Verbesserung der „harten“ Standortfaktoren wird 
daneben auch durch die Entflechtung und Beschleunigung von Verkehrsströmen mit 
Hilfe des Wegebaus erreicht. Die durch die Grundbucherneuerung bewirkte Rechtssi-
cherheit im Grundstücksverkehr ist ein wichtiger „weicher“ Standortfaktor, ebenso 
die Verbesserung des Wohn- und Freizeitwerts der Region.  

– Den Umweltbelangen wird in allen Verfahren ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt. 
Für die Verhinderung der Bodenerosion ist die Flurbereinigung ein besonders geeig-
netes Instrument, da strukturelle Erosionsschutzmaßnahmen zielgerichtet durchge-
führt werden können. Für die einzelnen Schutzgüter des Naturhaushalts bringt die 
Flurbereinigung vielfältige Verbesserungen, sowohl mit der Neuanlage von Biotopty-
pen wie auch mit der Flächenbereitstellung für Umweltbelange innerhalb und außer-
halb von Schutzgebieten. Der besondere Vorteil der Flurbereinigung liegt in der 
Möglichkeit, Naturschutzmaßnahmen wie auch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
der unterschiedlichen Träger sinnvoll in einem raumspezifischen Gesamtkonzept ein-
zubinden. 

Empfehlungen 

Flurbereinigung bietet ein einzigartiges Instrumentarium zur Lösung unterschiedlichster 
Nutzungskonflikte im ländlichen Raum. Insofern ist sie als Bestandteil einer Politik für 
den ländlichen Raum unverzichtbar. Sie sollte daher auch weiterhin gefördert werden.  
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m 9 Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen 

m 9.1  Ausgestaltung der Maßnahme 

m 9.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahme und ihre 
Förderhistorie 

Die Maßnahme „Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen“ ist in ih-
rer eigenständigen heutigen Form neu. Allerdings gab es bereits im Rahmen des 
Ziel-5b-Programms die Maßnahme 1.2 Vermarktung mit der Möglichkeit, gemäß der 
„Richtlinie zur Förderung von Marketingprojekten in der Landwirtschaft“ zu fördern. 
Durch das Ziel-5b-Programm wurden rund 30 Projekte im Rahmen dieser Richtlinie mit 
einem EU-Fördermittelvolumen von 0,35 Mio. DM gefördert. 

In der aktuellen Fördermaßnahme ist ein breites Spektrum an förderfähigen Gegenstän-
den vorhanden: 

– Marktforschungstätigkeiten, Produktentwürfe und Produktentwicklungen, Entwick-
lung von Marketingkonzeptionen, Anschub von Vermarktungsprojekten, Marken- 
und Zeichenentwicklung. 

– Vorbereitung der Beantragung der Anerkennung von Ursprungsbezeichnungen oder 
für die Bescheinigungen über besondere Merkmale der Erzeugnisse. 

– Einführung von Qualitätssicherungssystemen oder Verfahren auf der Grundlage der 
Gefahrenanalyse und der Bestimmungen der kritischen Kontrollpunkte oder für Um-
weltverträglichkeitsprüfungen. Erstzertifizierungen im Rahmen von Qualitätssiche-
rungs- und ähnlichen Systemen. Kontrollen, die von oder im Namen von Dritten 
durchgeführt werden oder von unabhängigen Institutionen, die für die Kontrolle und 
Überwachung der Verwendung von Ursprungsbezeichnungen, Kennzeichen des öko-
logischen Landbaus oder Gütezeichen zuständig sind, in den ersten fünf Jahren nach 
Erstzertifizierung. 

– Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern im Hinblick auf die Anwendung von Quali-
tätssicherungssystemen und HACCP-Verfahren. (Vermarktungsrichtlinie) 

Zuwendungsempfänger können neben landwirtschaftlichen Betrieben und deren Zu-
sammenschlüssen Unternehmen der Ernährungswirtschaft/des Handels sowie Vermark-
tungs- sowie Absatzförderungsorganisationen sein. 

Die Zuwendungen erfolgen in Form von Zuschüssen. Bei den Kontrollen ist eine degres-
siv gestaffelte Förderung über fünf Förderjahre möglich. Bei allen andern Fördergegens-
tänden können bis zu 50 % der förderfähigen Kosten bezuschusst werden. 
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m 9.1.2 Beschreibung der Ziele   

Die Ziele der Maßnahme m sind in der Richtlinie formuliert: „Im Vordergrund steht das 
Ziel, Verbraucherinnen und Verbraucher mit Produkten hoher und definierter Qualität im 
Sinne einer gezielten Nachfragebefriedigung zu versorgen, um damit die wachsende 
Nachfrage nach diesen Produkten zu erfüllen. Um die Transparenz für die Verbraucherin-
nen und Verbraucher zu erhöhen, müssen diese Produkte im Rahmen eines Qualitätssi-
cherungssystems erzeugt, verarbeitet und vermarktet werden. Zusätzlich ist die Angabe 
der Herkunft der Produkte in untergeordneter Form möglich“ (Vermarktungsrichtlinie). 

m 9.1.3 Einordnung der Maßnahmen in den Förderkontext  

Die Maßnahme beinhaltet Fördergegenstände, die über die Bestimmungen im Rahmen-
plan der GAK hinausgehen. Durch die Förderung sollen Betriebe der Land- und Ernäh-
rungswirtschaft sowie des Handels, die Lebensmittel erzeugen, verarbeiten und vermark-
ten, in den Bereichen Qualitätskontrollen, Aufbau von Qualitätsmanagementsystemen und 
Marketingaktivitäten unterstützt werden. Zusätzlich zur GAK-Förderung ist bei dieser 
Maßnahme die Förderung des einzelnen Landwirts und von Zusammenschlüssen mit we-
niger als fünf Beteiligten möglich. Damit wird der Struktur Hessens mit vielen kleinen 
Betrieben entsprochen, die über die Förderung den Einstieg in die Einführung von Quali-
tätskontrollen finden können.  

m 9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen 

Da die Umsetzung der Maßnahme m gerade erst begonnen hat, war es noch nicht mög-
lich, Bewertungsschritte über die Wirkung der Maßnahme durchzuführen. Dies wird Auf-
gabe der Ex-Post-Bewertung oder möglicherweise eines Up-Dates der Halbzeitbewertung 
sein. 

Zur Erfassung qualitativer Informationen über die Maßnahme (beispielsweise hinsichtlich 
der Zielsetzung und des Umsetzungsstandes) fand ein Expertengespräch mit dem zustän-
digen Fachreferat im HMULV statt.  

m 9.3 Vollzugskontrolle 

Einen Überblick über die ursprünglich im hessischen Entwicklungsplan 2000 und im Än-
derungsantrag 2003 geplanten und die in den Jahren 2000 bis 2002 tatsächlich ausgezahl-
ten öffentlichen und EU-Mittel stellt Tabelle m 9.1 dar.  
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Tabelle m 9.1: Geplante und tatsächlich ausgezahlte Mittel 

KOM-Entscheidung 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Plan:EPLR K (2000) 2906 endg. 1,50 1,53 1,57 1,60 1,65 1,68 1,72 11,25
Plan: Änderung 2003 geplant 0,20 0,00 0,00 1,60 3,22 1,68 1,72 8,42
Ist: Auszahlungen (1) 0,00 0,00 0,00

Plan: EPLR K (2000) 2906 endg. 0,75 0,77 0,79 0,80 0,82 0,84 0,86 5,62
Plan: Änderung 2003 geplant 0,10 0,00 0,00 0,80 1,61 0,84 0,86 4,21
Ist: Auszahlungen (1) 0,00 0,00 0,00

Öffentliche Ausgaben, Mio. Euro insgesamt

EU-Beteiligung, Mio. Euro insgesamt

 
 (1) Ohne Vorschuss in 2000.  
Quelle: (HMULF, 2000).  

Da die Maßnahme erst mit der Genehmigung des Änderungsantrages 2002 im Herbst 
2002 endgültig notifiziert wurde, konnten in den Jahren 2000 bis 2002 keine Projekte 
bewilligt und ausgezahlt werden. Nach in Kraft treten der zugehörigen Richtlinie sollen 
ab 2003 Projekte durchgeführt werden. Nach Aussage des Fachreferates werden vermut-
lich Projekte, die für die Kontrolle und Überwachung der Verwendung von Ursprungsbe-
zeichnungen, Kennzeichen des ökologischen Landbaus oder Gütezeichen durchgeführt 
werden, zu den ersten Bewilligungsfällen gehören. 

m 9.4  Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs  

Da bisher noch kein Projekt der Maßnahme m abgeschlossen wurde, liegt noch kein Out-
put vor. 

m 9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der 
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme 

Die administrative Umsetzung erfolgt die Hauptabteilungen „Landwirtschaft, Umwelt und 
Naturschutz“ bei den Landratsämtern. Hier werden die Förderanträge entgegengenommen 
und bewilligt. Da hier auch weitere landwirtschaftsbezogene Maßnahmen des hessischen 
Entwicklungsplans bearbeitet werden (z.B. AUM, Verarbeitung- und Vermarktung), die 
inhaltliche Zusammenhänge zur Maßnahme m aufweisen, sind Synergieeffekte durch die-
se Zuordnung zu erwarten.  

Die Koordination (z.B. der Finanzmittel) der Maßnahme findet über das Regierungspräsi-
dium Gießen als Mittelbehörde statt. 
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Auf Ministeriumsebene ist das HMULV zuständig. Für das zuständige Fachreferat hat die 
Konzeptionierung der Maßnahme aufgrund der Nachfragen der EU-Kommission und der 
Abwicklung über das EAGFL-Garantieverfahrens einen wesentlichen höheren Aufwand 
bedeutet, als dies vorher erwartet wurde.  

m 9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich 
Inanspruchnahme und erzielten Wirkungen 

Zu der Wirkungen der Maßnahme m können noch keine Aussagen getroffen werden, da 
die Umsetzung gerade erst angelaufen ist. 
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n 9 Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländli-
che Wirtschaft und Bevölkerung 

n 9.1  Ausgestaltung der Maßnahme 

n 9.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahme und ihre 
Förderhistorie 

Folgende Fördergegenstände können innerhalb der Maßnahme n bezuschusst werden: 

(1) Projektbezogene regionale Entwicklungskonzepte sowie dazu erforderliche Analy-
sen, Gutachten, Informations- und Moderationsverfahren in der Trägerschaft von 
Regionalforen, 

(2) für die Durchführung von Projekten erforderliche Evaluierungen von Projektideen, 
Organisationsentwicklungen, Fortbildungs- und Beratungsleistungen, Ausführungs- 
und Genehmigungsplanungen, 

(3) Einrichtungen zur Sicherung der Grundversorgung für den täglichen Bedarf (ausge-
nommen Einzelhandelsketten als Letztempfänger) oder mit sonstiger überörtlicher 
Bedeutung, 

(4) Einrichtungen für Information, Kommunikation und Wissenstransfer wie z.B. 
Kommunikations- und Informationsstellen, Servicebörsen, Demonstrationseinrich-
tungen für regionale Produkte und Dienstleistungen (ausgenommen Technologie-
transfer, Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft und Tourismus), 

(5) Kleinbetriebe zur Versorgung der regionalen Märkte mit Produkten und Dienstleis-
tungen (ausgenommen Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft und Tourismus), 

(6) Gemeinschaftliche Marketinginvestitionen von Kleinbetrieben in ländlichen Gebie-
ten (ausgenommen Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft und Tourismus). 
(HMULF, 2000, S. 391). 

Aufgrund von Vorgaben der Europäischen Kommission wurden die Fördergegenstände 
(4) bis (6) um den Zusatz „ausgenommen Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft und Tou-
rismus“ ergänzt. Damit sollen Bereiche, für die „eigene“ Fördermaßnahmen existieren, 
nicht über Maßnahme n gefördert werden. Indem die Ernährungswirtschaft explizit bei 
den o.g. Fördergegenständen ausgenommen ist, wird beispielsweise sichergestellt, dass 
Maßnahmen von Einrichtungen bzw. Unternehmen zur Verarbeitung landwirtschaftlicher 
Produkte zu Ernährungszwecken nicht über Maßnahme n förderfähig sind; der kleine 
„Tante-Emma“-Laden hingegen fällt nicht unter diese Beschränkung. Landwirte bei-
spielsweise können nur in der Weise von Maßnahme n profitieren, als dass sie z.B. einen 
Hofladen gewerblich betreiben. 
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Voraussetzung für Vorhaben gem. Maßnahme n ist, dass das Vorhaben in einer ausge-
wählten Entwicklungsregion liegt. Dabei handelt es sich nicht um die Förderschwerpunk-
te der Dorferneuerung, sondern um größere Regionen, für die Regionale Entwicklungs-
konzepte (REK) aufgestellt worden sind. Das Vorhandensein eines REK, welches von den 
sog. Regionalforen – Zusammenschlüssen gesellschaftlich relevanter Gruppierungen einer 
Region – getragen wird, gehört damit in der Regel auch zu den Fördervoraussetzungen. 

Förderhistorie: Dienstleistungseinrichtungen werden in Hessen seit Anfang der 90er Jahre 
gefördert. Dies erfolgte im Rahmen des Programms zur ländlichen Regionalentwicklung 
in Hessen, welches innerhalb des hessischen Ziel-5b-Programms weiterentwickelt wurde. 
Der Unterschied zwischen der Förderung der Dienstleistungseinrichtungen aus dem vo-
rausgegangenen Ziel-5b-Programm und dem aktuellen hessischen Entwicklungsplan be-
steht im Wesentlichen darin, dass im Entwicklungsplan bei bestimmten Fördergegenstän-
den die Bereiche „Ernährung, Landwirtschaft und Tourismus“ ausgeschlossen wurden, da 
für diese Zwecke eigene Maßnahmen vorhanden sind. 

n 9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten  

Die Ziele der Maßnahme n lassen sich in Ober-, Unter- und operationelle Ziele aufteilen 
(vgl. Tabelle n 9.1). Sie sind an verschiedenen Stellen im hessischen Entwicklungsplan 
und in der der Förderung zu Grunde liegenden Richtlinie niedergelegt. Außerdem wurden 
sie vom zuständen Fachreferat auf ihre Richtig- und Vollständigkeit sowie Aktualität ü-
berprüft. Änderungen bzw. Ergänzungen wurden nicht vorgenommen. 

Tabelle n 9.1: Ziele der Maßnahme „Dienstleistungseinrichtungen“ 

Oberziele Unterziele Operationelle Ziele 
• Erhalt und Weiterentwicklung 

der Dörfer als Lebensraum 
• Sicherung oder Verbesserung 

der allgemeinen Lebensqualität 
• Stärkung der regionalen Zu-

sammengehörigkeit 
• Unterstützung einer eigenstän-

digen Entwicklung 
• Ausbau der wirtschaftlichen 

Kompetenz 

• Verbesserung der Lebensquali-
tät durch neue Dienstleistungs-
einrichtungen 

• Versorgung der regionalen 
Märkte durch Kleinbetriebe mit 
Produkten und Dienstleistungen 
aus der Region 

• ca. 50 neu geschaffene 
Dienstleistungseinrichtungen 
verschiedener Art  

• neu geschaffenes Einkom-
men in Kleinbetrieben zur 
Versorgung regionaler Märk-
te in einem Äquivalent von 
insg. 70 Vollzeitarbeitsplät-
zen 

Quelle: Eigene Darstellung nach (HMULF, 2000), (RE-Richtlinie). 
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n 9.1.3 Einordnung der Maßnahmen in den Förderkontext  

Es bestehen Verbindungen zwischen Maßnahme n und Maßnahme o „Dorferneuerung“. 
Während die Dorferneuerung jedoch im großen Umfang gestalterisch wirkt, liegt der Fo-
kus der Maßnahme n in der Verbesserung örtlicher Versorgungsinfrastrukturen; dabei 
handelt es sich besonders um die Schaffung oder Weiterentwicklung von Infrastrukturen 
der ländlichen Wirtschaft. Durch die Vorbereitung bzw. Schaffung oder Sicherung regio-
naler Arbeitsplätze in den geförderten Unternehmen profitiert die regionale Bevölkerung. 
Maßnahme n ist damit jedoch besser als Maßnahme o geeignet, strukturelle Arbeitsplatz-
effekte hervorzubringen. 

n 9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen 

n 9.2.1  Skizzierung des Untersuchungsdesigns  

Da es sich bei Maßnahme n mit bislang 46 abgeschlossenen Projekten um eine eher „klei-
ne“ Maßnahme innerhalb des Gesamtprogramms handelt, erfolgen die Untersuchungen 
der Zwischenbewertung im Wesentlichen auf Basis der zur Verfügung gestellten Projekt-
daten abgeschlossener Projekte inklusive der dazugehörigen Finanzdaten. Ferner wurden 
Gespräche mit den zuständigen Stellen geführt. Hierzu gehört das Referat für Dorf- und 
Regionalentwicklung beim Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landes-
entwicklung sowie die Investitionsbank Hessen mit Sitz in Wetzlar als Bewilligungsbe-
hörde. Ergänzend fließen in die Bewertung von Maßnahme n Erkenntnisse ein, die im 
Rahmen der verschiedenen Untersuchungen zu Maßnahme o (Dorferneuerung) gewonnen 
wurden. 

n 9.2.2 Datenquellen 

Die Grundlage für die inhaltliche Bewertung der Maßnahme n ist eine Projektliste mit den 
im Zeitraum 2000 bis 2002 abgeschlossenen Projekten. Von der Investitionsbank Hessen 
(IBH) wurde eine solche Projektliste mit Informationen zu jedem mit EAGFL-Mitteln 
kofinanzierten und abgeschlossenen Projekt dieser Maßnahme zusammengestellt.  

Diese Projektliste enthält verschiedene Angaben zum Zuwendungsempfänger, zum Pro-
jektinhalt, zu den Projektfinanzen und zum Zeitpunkt des Projektabschlusses. Für die 
Zwischenbewertung sind besonders folgenden Informationen relevant: Angaben zum Sta-
tus des Zuwendungsempfängers (privat oder öffentlich), die Einordnung der Projekte in 
den Förderkatalog gemäß der Ziffer in der zugrunde liegenden Richtlinie, eine stichwort-
artige Projektbeschreibung zum Inhalt der durchgeführten Projekte, die Höhe der förder-
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fähigen Kosten und des EU-Zuschusses sowie das Jahr des Projektabschlusses. Auf Basis 
dieser Angaben lässt sich der gegenwärtige Umsetzungsstand der Maßnahme n hinrei-
chend beschreiben. 

Ergänzend wurden telefonische oder persönliche Gespräche mit den zuständigen Personen 
im Ministerium und bei der Bewilligungsbehörde geführt. 

n 9.3 Vollzugskontrolle 

Tabelle n 9.2 gibt einen Überblick über die verfügbaren und tatsächlich ausgezahlten öf-
fentlichen Mittel. 

Tabelle n 9.2: Geplante und tatsächlich ausgezahlte Mittel 

KOM-Entscheidung 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Plan:EPLR K (2000) 2906 endg. 4,16 4,22 4,27 4,32 4,38 4,43 4,48 30,26
Plan: Änderung 2003 geplant 1,03 1,01 0,54 4,32 6,78 4,43 4,48 22,58
Ist: Auszahlungen (1) 0,49 1,01 0,54

Plan: EPLR K (2000) 2906 endg. 2,08 2,11 2,14 2,16 2,19 2,22 2,24 15,13
Plan: Änderung 2003 geplant 0,51 0,50 0,27 2,16 3,39 2,22 2,24 11,29
Ist: Auszahlungen (1) 0,24 0,50 0,27

Öffentliche Ausgaben, Mio. Euro insgesamt

EU-Beteiligung, Mio. Euro insgesamt

 
 (1) Ohne Vorschuss in 2000.  
Quellen: (HMULF, 2003), (HMULF, 2000). 

Im hessischen Entwicklungsplan war für Maßnahme n ursprünglich ein EU-Mittel-Budget 
von rund 15 Mio. Euro eingestellt worden; dies entspricht einer Summe von rund 30 Mio. 
Euro an Öffentlichen Mitteln. Aufgrund einer zögerlichen Inanspruchnahme der Maß-
nahme zu Beginn des Programmzeitraums wurde 2003 beantragt, das Mittelbudget um ein 
Viertel zu reduzieren, so dass ein vollständiger Mittelabfluss gewährleistet werden kann.  

Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind nur rund 5 % der (nach Änderungsantrag) verfügbaren 
Mittel für Maßnahme n ausgezahlt worden. Der Grund für die zurückhaltende Inan-
spruchnahme der Maßnahme n in den ersten drei Programmjahren ist in vier Faktoren zu 
sehen:  

– Zum einen wurde eine neue Richtlinie aufgestellt, welche nicht unmittelbar zum Pro-
grammbeginn vorlag; bis ins Jahr 2002 hatte so noch die alte Richtlinie von 1993 
Gültigkeit.  
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– Zum anderen wurden im Land die Verwaltungsstrukturen reformiert, was zu einigen 
Unklarheiten führte. Seit der Jahresmitte 2002 sind die Störungen, die aus dieser 
Verwaltungsreform resultieren, jedoch weitestgehend behoben.  

– Der dritte Grund für die zögerliche Inanspruchnahme ist in der kommunalen Haus-
haltssituation zu sehen, welche grundsätzlich die Finanzierung von Projekten er-
schwert.  

– Nicht zuletzt fehlte es zu Programmbeginn an großvolumigen Projekten, was auf 
Schwierigkeiten bei der Projektentwicklung zurückzuführen ist. Besonders im ersten 
Programmjahr war die Nachfrage nach der Maßnahme daher sehr gering. Aber bereits 
im zweiten Programmjahr wurden deutliche Verbesserungen sichtbar. Zwischenzeitig 
ist die Projektentwicklung derart verstärkt worden, dass das Land hofft, alle verfüg-
baren Mittel auch binden zu können. 

Der Mittelabfluss wird sich jedoch in den nächsten Programmjahren, nachdem nun die 
Anlaufschwierigkeiten beseitigt werden konnten, verstetigen. Ob jedoch die gesamten 
11,29 Mio. Euro verfügbare EU-Mittel bzw. 22,58 Mio. Euro Öffentliche Mittel bis zum 
Programmende abfließen werden, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt schwer voraussagen. 

n 9.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs  

In den ersten drei Programmjahren (bis einschließlich 2002) wurden innerhalb Maßnahme 
n 46 Projekte mit Gesamtkosten in Höhe von 1,53 Mio. Euro durchgeführt und abge-
schlossen. 

Inhaltliche Ausrichtung 

Am häufigsten wurden Projekte gemäß Ziffer 2.1.9 der alten Richtlinie durchgeführt; 
hierbei handelt es sich um „Investitionen zur Erhaltung oder Neueinrichtung von wohn-
stättennahen Arbeitsplätzen in Kleinunternehmen des Handwerks, des Handels sowie des 
Dienstleistungs- und Kleingewerbes zur wirtschaftlichen Nutzung regionaler Ressourcen 
und Potenziale im Zusammenhang mit der Gründung von Unternehmen durch Privatper-
sonen, der Gründung von Zusammenschlüssen und Kooperationen bestehender Kleinun-
ternehmen und der Erweiterung oder Umstrukturierung bestehender Unternehmen, wenn 
sie mit den einer Gründung gleichkommenden Existenzrisiken verbunden sind, soweit sie 
hinsichtlich Produkt, Dienstleistung, Vermarktungsform, Organisation oder regionaler 
Problembewältigung innovative Komponenten aufweisen“. (RE-Programm) 37 % der 
durchgeführten Projekte (17 Stück) fallen unter diese Ziffer und kommen aus den Berei-
chen produzierendes Gewerbe, Handel, Handwerk und Dienstleistung. Entsprechend groß 
ist die Bandbreite der Projekte; sie reicht von der Anschaffung von Büroausstattung, spe-
zieller Maschinen und Transportgeräte über die Einrichtung einer Keramikwerkstatt und 
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einer Saalgastronomie, die Errichtung von Verkaufs- und Schauräumen für Fliesen und 
Baustoffe und die Übernahme einer Buchhandlung bis zur Einrichtung eines Computer-
Training-Centers und einer Schaubäckerei sowie der Erstellung einer Homepage. 

In etwa der gleichen Größenordnung wurden Projekte durchgeführt, die der Ziffer 2.1.3 
der alten Richtlinie zugeordnet werden, denn 35 % der durchgeführten Projekte (16 
Stück) fallen unter „Informations-, Bildungs- und Beratungsdienstleistungen zur Grün-
dung und Organisationsentwicklung [...] von regionalen Initiativen und zur aktivierenden 
Konzeptentwicklung für Einzelprojekte“. (RE-Programm) Die Informations- und Bera-
tungsleistungen werden dabei in den Bereichen Kulturlandschaftsentwicklung, Naherho-
lung, Nahversorgung, Produktvermarktung, Forstwirtschaft, traditionelles Handwerk so-
wie im kulturellen Bereich nachgefragt. 

13 % der durchgeführten Projekte (6 Stück) kommen aus dem Bereich „Ausgaben zum 
Aufbau von Einrichtungen für Kommunikationsvermittlung und Wissenstransfer im länd-
lichen Raum“ (Ziffer 2.1.8 der alten Richtlinie). Hier kam es zur Errichtung bzw. Erwei-
terung von Ausstellungsflächen, Seminarräumen und Geschäftsstellenräumen sowie zur 
Einrichtung eines europäischen Freiwilligennetzwerkes und zur Errichtung einer Volks-
sternwarte. 

Abbildung n 9.1:  Anzahl der Projekte nach Häufigkeit der in Anspruch genommenen 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Projektdaten. 
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Die Praxis bestätigt, dass innerhalb der Maßnahme n ein großes Spektrum an Fördertatbe-
ständen möglich ist. Abbildung n 9.1 zeigt in einer Übersicht die Häufigkeitsverteilung 
der Projektarten innerhalb der Maßnahme n gemäß den Ziffern des Förderkatalogs in der 
Richtlinie von 1993. 

Die nachfolgende Abbildung n 9.2 stellt dem eine Rangfolge nach der Höhe der förderfä-
higen Kosten gegenüber. Es wird deutlich, dass es sich bei den sechs „Einrichtungen für 
Kommunikationsvermittlung und Wissenstransfer“ um relativ kostenintensive Projekte 
handelt; durchschnittlich liegen diese bei rund 50.000 Euro pro Projekt. Beratungsleis-
tungen gem. Ziffer 2.1.3, der zweithäufigste Fördertatbestand, kosten dagegen durch-
schnittlich nur 6.200 Euro je Projekt. (eigene Berechnungen auf Basis der Projektdaten) 

Abbildung n 9.2:  Projekte nach Höhe des Mittelvolumens (auf der Basis förderfähiger 
Kosten) 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Projektdaten. 

Zielerreichung 

Im hessischen Entwicklungsplan wurde festgelegt, dass für den Programmzeitraum 2000 
bis 2006 innerhalb der Maßnahme n insgesamt 50 Dienstleistungseinrichtungen verschie-
dener Art neu geschaffen werden sollen. Außerdem sollen in Kleinbetrieben zur Versor-
gung regionaler Märkte neue Einkommensmöglichkeiten in einem Äquivalent von insge-
samt 70 Vollzeitarbeitsplätzen geschaffen werden (operationelle Ziele). 

Von den 46 abgeschlossenen Projekten handelt es sich bei 25 Projekten um die Schaffung 
oder Sicherung von Dienstleistungseinrichtungen für die ländliche Wirtschaft bzw. Be-
völkerung. Damit ist nach weniger als der halben Programmlaufzeit und bei Berücksichti-
gung der deutlichen Anlaufschwierigkeiten der Maßnahme die Zielerreichung in diesem 
Punkt bereits zur Hälfte erreicht. Es ist daher zu erwarten, dass in den verbleibenden vier 
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Programmjahren und bei erwartetem Abfluss aller bislang noch nicht ausgezahlten aber 
verfügbaren Kofinanzierungsmittel dieses operationelle Ziel um ein vielfaches überschrit-
ten werden kann. 

Des Weiteren wurden in den ersten drei Programmjahren mit Maßnahme n 100 Arbeits-
plätze gesichert bzw. geschaffen (Schätzung der IBH). Die bedeutet, dass das gesteckte 
Ziel bereits nach weniger als der halben Programmzeit erreicht und sogar um 43 % über-
schritten wurde.  

n 9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der 
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme 

Durch die inhaltliche Nähe zu Maßnahme o ist die verwaltungstechnische Abwicklung 
der Maßnahme n bei den gleichen Stellen angesiedelt, die auch für die Förderung der 
Dorferneuerung zuständig sind. Auch der Verwaltungsablauf ist der Gleiche wie bei der 
Dorferneuerung, weshalb nähere Ausführungen im Materialband-Kapitel o 9.5 nachzule-
sen sind.  

Die Auswahlkriterien für Projekte der Maßnahme n sind jedoch andere. Die Projekte der 
Maßnahme o werden im Rahmen der Dorferneuerungsprozesse in ausgewählten Dörfern 
unter Beteiligung der örtlichen Bevölkerung erarbeitet und in Dorfkonzepten festgehalten. 
Bei der Maßnahme n erfolgt die Umsetzung über regionale Gruppen in bestimmten För-
derregionen. In diesen Regionen existieren Regionale Entwicklungskonzepte und Regio-
nalforen. Als ein Ergebnis der Arbeit der regionalen Akteure gibt es Prioritätenlisten, die 
die umzusetzenden Projekte beinhalten. Die Fördermittelkontingente werden den Region-
gen zugewiesen und diese können dann entsprechend ihrer Prioritätenlisten über die kon-
kreten Projekte mitbestimmen. Bei der Umsetzung der Maßnahme n werden daher Ansät-
ze des LEADER-Umsetzungsgedankens bereits in die Mainstreamförderung integriert. 

n 9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich 
Inanspruchnahme und erzielten Wirkungen 

Maßnahme n verbessert die Qualität ländlicher Räume in der Weise, dass in den Dörfern 
das Angebot an Waren und Dienstleistungen gesichert bzw. vergrößert wird. Gleichzeitig 
werden durch Existenzgründungen und Betriebserweiterungen zahlreiche Arbeitsplätze 
für die ländliche Bevölkerung geschaffen. Die Standortvorteile ländlicher Räume werden 
dadurch nachhaltig gestärkt. Diese wiederum sind wichtig, damit sich die Dorfbewohner 
in ihrem Dorf wohl fühlen; hier können sie arbeiten, einkaufen und leben. Indem neue 
Einrichtungen in die Dörfer kommen, werden diese spürbar belebt. Dieses subjektive 



Kapitel 9 MB-IX – Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche ... 47 

 

Empfinden kann sich positiv auf die Dorfgemeinschaft auswirken und eine gemeinschaft-
liche Dynamik auslösen. Durch die Förderung zahlreicher Konzeptentwicklungen wurde 
der Grundstein für eine derartige Entwicklung der ländlichen Räume gelegt. Die Förde-
rung von Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft 
und Bevölkerung zielt damit auf die unmittelbare Verbesserung der Lebensqualität vor 
Ort ab. 

n 9.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Da mit Maßnahme n zahlreiche Arbeitsplätze im ländlichen Raum gesichert bzw. ge-
schaffen werden können und große Synergien zur Dorferneuerung (Maßnahme o) beste-
hen, empfiehlt der Programmbewerter, die Maßnahme auch weiterhin über den hessischen 
Entwicklungsplan zu fördern.  

Um in der verbleibenden Programmlaufzeit alle verfügbaren Mittel zu binden, sollte vor 
Ort die Projektentwicklung weiter intensiviert werden. Außerdem sollte geprüft werden, 
ob die Fördergegenstände aufgeweitet werden können. Um für neue potenzielle Projekt-
träger Investition in Dienstleistungseinrichtungen attraktiver zu gestalten und damit neue 
Projekte anzuschieben, sollte beispielsweise darüber nachgedacht werden, auch solche 
Maßnahmen zu fördern, die für einen begrenzten Zeitraum dazu beitragen, die Wirtschaft-
lichkeit der Projekte zu verbessern. Hierzu wäre beispielsweise eine vorübergehende Be-
triebskostenunterstützung, z. B. gerade in der Anfangsphase von Existenzgründungen, 
hilfreich. 
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o 9 Dorferneuerung und –entwicklung sowie Schutz und Erhaltung 
des ländlichen Kulturerbes 

o 9.1 Ausgestaltung der Maßnahme 

o 9.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahme und ihre 
Förderhistorie 

In Hessen wird die Dorferneuerung auf zweierlei Grundlage gefördert. Zum einen wird 
nach den nationalen Rahmenregelungen der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) gefördert, zum anderen 
hat das Land Hessen ein eigenes Landesprogramm zur Dorferneuerungsförderung aufge-
stellt. Entsprechend umfangreich ist die Liste der Fördergegenstände. 

Bezüglich der Dorferneuerungsförderung nach GAK gelten die jeweils gültigen Do-
kumente (Rahmenplan und Förderungsgrundsätze). Die Fördergegenstände der Dorfer-
neuerung gem. GAK im Einzelnen sind in den „Grundsätzen für die Förderung der Dorf-
erneuerung und der Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung 
ihrer Bausubstanz“ niedergelegt. Förderfähig sind danach (z.T. gekürzt): 

im Rahmen der Dorferneuerung 

(1) Vorarbeiten (Untersuchungen, Erhebungen), 

(2) die Dorferneuerungsplanung, 

(3) die Betreuung der Zuwendungsempfänger (von anderen als öffentlichen Stellen), 

(4) die Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse, 

(5) die Abwehr von Hochwassergefahren für den Ortsbereich und die Sanierung 
innerörtlicher Gewässer, 

(6) kleinere Bau- und Erschließungsmaßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung des dörf-
lichen Charakters (exklusive Wasserversorgungs- und Kanalisationsarbeiten in neu-
en oder geplanten Siedlungs- und Industriegebieten), 

(7) die Erhaltung und Gestaltung (ehemals) land- und forstwirtschaftlich genutzter Bau-
substanz mit ortsbildprägendem Charakter einschließlich der dazugehörigen Hof-, 
Garten- und Grünflächen, 

(8) Maßnahmen, die geeignet sind, land- und forstwirtschaftliche Bausubstanz ein-
schließlich Hofräume und Nebengebäude (a) an die Erfordernisse zeitgemäßen 
Wohnens und Arbeitens anzupassen, (b) vor Einwirkungen von außen zu schützen 
oder (c) in das Ortsbild oder in die Landschaft einzubinden, 
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(9) der Neu-, Aus- oder Umbau von land- und forstwirtschaftlichen Gemeinschaftsanla-
gen, 

(10) der Erwerb von Grundstücken und Abbruchmaßnahmen sowie 

im Rahmen der Umnutzung 

(11) investive Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung ihrer 
Bausubstanz insbesondere für Wohn-, Handels-, Gewerbe-, Dienstleistungs-, kultu-
relle, öffentliche oder gemeinschaftliche Zwecke, die dazu dienen, Arbeitsplätze zu 
sichern, neue Arbeitsplätze zu schaffen oder Zusatzeinkommen zu erschließen,  

(12) Leistungen von Architekten, Ingenieuren und Betreuern in Verbindung mit dem zu-
vor genannten Punkt sowie 

(13) in begründeten Einzelfällen der Landankauf in Verbindung mit Punkt (11). 

(DorfRL, S. 11f) 

Folgende Fördergegenstände können innerhalb des hessischen Landesprogramms be-
zuschusst werden.  

Im Bereich der Dorferneuerung gehören dazu: 

1. Ausarbeitung des Dorfentwicklungskonzeptes und damit einhergehende Moderati-
ons- und Informationsveranstaltungen sowie ergänzende Fachplanungen, 

2. für die Durchführung von Projekten erforderliche Beratungsleistungen, Gutachten, 
Publikationen, Ausführungs- und Genehmigungspläne, 

3. Grünordnungsmaßnahmen mit Freizeit- und Erholungseinrichtungen, 

4. Freiflächengestaltung, 

5. Gewässerneuanlage und –gestaltung, 

6. Sanierung, Erhaltung, Gestaltung oder Wiederherstellung von kulturhistorisch wert-
vollen, ortsbildprägenden Gebäuden, Bauwerken und Anlagen, die zur kulturellen 
Identität des Dorfes beitragen, 

7. Umnutzung leer stehender Gebäude, bauliche Erweiterungen und Neubauten für 
Kommunal- und Gemeinschaftseinrichtungen oder Wohnraum mit sozialen Bindun-
gen, 

8. Erhaltung und Verbesserung der Wohnqualität und Versorgungsfunktion der Orts-
kerne durch (a) ökonomische, soziale und kulturelle Grundversorgung, (b) wohn-
stättennahe Arbeitsplätze in Kleinbetrieben und (c) soziale Selbsthilfeeinrichtungen 
sowie 



Kapitel 9 MB-IX – Dorferneuerung und -entwicklung sowie Schutz und Erhaltung des ... 51 

 

9. Investitionen zur Energieeinsparung und Nutzung regenerativer Energiequellen im 
Zusammenhang mit baulichen Dorferneuerungsmaßnahmen. 

Im Bereich des Schutzes und der Erhaltung des ländlichen Kulturerbes kommen hinzu: 

10. Gebäude, Bauwerke, Anlagen und Informationseinrichtungen mit landschafts- und 
kulturgeschichtlicher Bedeutung sowie 

11. Einrichtungen zur Belebung des ländlichen Kulturerbes oder zur Verbesserung des 
regionalkulturellen Angebots. 

(HMULF, 2000, S. 395, 397) 

Die Dorferneuerung wird in Hessen grundsätzlich nur in ausgewiesenen Orten, den so 
genannten "Förderschwerpunkten", gefördert. Für diese Förderschwerpunkte muss zu-
nächst ein Dorfentwicklungskonzept erstellt werden, welches zwingend zu den Förder-
voraussetzungen gehört. Nur auf der Basis dieses Konzeptes können schließlich Projekte 
gefördert werden. Gefördert wird in Gemeinden und Ortsteilen mit ländlicher Siedlungs-
struktur, in Weilern, in landschaftsbestimmenden Gehöftgruppen sowie auf Einzelhöfen. 
(HMULF, 2000, S. 396). Detailliertere Angaben enthält die zu Grunde liegende Richtlinie 
„Landesprogramm und Richtlinien zur Erneuerung der hessischen Dörfer – Dorferneue-
rungsprogramm“ von 1992. 

Förderhistorie: Die Förderung der Dorferneuerung hat in Hessen eine lange Tradition. 
Erste Ansätze von Dorferneuerung zeigten sich bereits vor 1970; zu dieser Zeit wurden 
punktuell Wegebaumaßnahmen und Ortsauflockerungen durchgeführt, um die landwirt-
schaftliche Erwerbssituation zu verbessern. 1970 wurden dann erste Dorfentwicklungs-
pläne aufgestellt, um klassische Sanierungsmaßnahmen und die Bauleitplanung besser 
durchführen zu können. Die erste Förderung der Dorferneuerung erfolgte dann mit dem 
Zukunftsinvestitionsförderprogramm (ZIP), welches zwischen 1977 und 1980 vom Bund 
aufgelegt worden war, um mittel- bis langfristig das Wirtschaftswachstum anzukurbeln 
und die Umweltbedingungen zu verbessern. Entsprechend wurden die Tätigkeitsfelder der 
Dorferneuerung erweitert. In Hessen gehörten fortan der Straßenbau, die Platz- und Fas-
sadengestaltung sowie städtebauliche Konzepte zur Dorferneuerung. Zu dieser Zeit hielt 
auch die Bürgerbeteiligung Einzug in die Dorferneuerung; sie wurde insbesondere in den 
80er Jahren als kultureller Lernprozess begriffen. Parallel dazu wurden die inhaltlichen 
Tätigkeitsfelder weiter ausgeweitet; aus der Dorferneuerung war die integrierte Dorfent-
wicklungsplanung geworden, die nun auch im Hochbau und in der Grünordnung tätig 
wurde. Seit 1989 wird die Dorferneuerung im Rahmen der Strukturförderprogramme ge-
fördert. Seit 1991 beteiligt sich auch die Europäische Union - im Rahmen des so genann-
ten Ziel-5b-Programms - an der Dorferneuerungsförderung in Hessen. Parallel zu den ad-
ministrativen Veränderungen in der Dorferneuerung in den letzten Jahren hat sich auch 
die inhaltliche Ausrichtung der Dorferneuerung weiter vergrößert. (vgl. Schüttler, 1999) 
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S. 54ff und Schüttler, 1994, S. 250) Die langjährige Entwicklungsgeschichte der Dorfer-
neuerung bzw. Dorfentwicklung in Hessen ist dann auch ein Grund für die Vielzahl der 
hessischen Fördergegenstände und der zahlreichen nachfolgend dargestellten Ziele. 

o 9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten  

Die Ziele der Maßnahme o lassen sich in Ober-, Unter- und operationelle Ziele aufteilen 
(vgl. Tabelle o 9.1). Sie sind an verschiedenen Stellen im hessischen Entwicklungsplan 
und in der der Förderung zugrunde liegenden Richtlinie von 1992 niedergelegt. Des Wei-
teren sind die Ziele der GAK-Grundsätze zur Dorferneuerung berücksichtigt worden. Die 
Ziele wurden außerdem vom zuständen Fachreferat auf ihre Richtig- und Vollständigkeit 
sowie Aktualität überprüft. Änderungen bzw. Ergänzungen wurden nicht vorgenommen. 

Tabelle o 9.1: Ziele der Maßnahme „Dorferneuerung“ 

Oberziele Unterziele Operationelle 
Ziele 

• Erhalt und Weiterent-
wicklung der Dörfer als 
Lebensraum für die länd-
liche Bevölkerung/Erhalt 
und Weiterentwicklung 
der ökonomischen, so-
zialen und kulturellen 
Funktionen der Dörfer 
entsprechend den örtli-
chen Erfordernissen  

• Schutz und Erhaltung 
des ländlichen Kulturer-
bes 

• Verbesserung der Pro-
duktions- und Arbeitsbe-
dingungen in der Land- 
und Forstwirtschaft so-
wie der Lebensverhält-
nisse der bäuerlichen 
Familien 

• Förderung der Umnut-
zung zur Schaffung und 
Sicherung zusätzlicher 
Einkommen außerhalb 
der landwirtschaftlichen 
Produktion sowie zur 
Unterstützung des Struk-
turwandels in der Land-
wirtschaft 

• Weiterentwicklung und Wahrung der Vielfalt dörflicher 
Lebensformen in Lebensräumen mit sicherer wirtschaftli-
cher Grundlage und hoher Umweltqualität 

• Erhalt und Stärkung des individuellen Charakters des 
jeweiligen Ortes 

• Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse und der 
Umweltqualität durch die Behebung von siedlungsstruk-
turellen Mängeln, vor allem in den alten Ortskernen 

• Erhalt regionaltypischer Bausubstanz und deren Zufüh-
rung zu einer neuen sinnvollen Nutzung  

• Erhalt, Verbesserung und Neuschaffung von Einrichtun-
gen für den Gemeinbedarf und für Dienstleistungen im 
öffentlichen und privaten Bereich 

• Gestaltung der innerörtlichen Straßen und Wege, dass das 
Ortsbild gewahrt, das Wohnumfeld verbessert und die 
Nutzungsvielfalt gewährleistet wird 

• Verbesserung der landwirtschaftlichen, handwerklichen 
und kleingewerblichen Betriebsbedingungen 

• Wahrung ökologischer Zusammenhänge in der Sied-
lungsentwicklung und Einbindung des Dorfes in seine 
Umgebung unter Berücksichtigung von Natur und Land-
schaft 

• Auslösung von Impulsen für wirtschaftliche und kulturel-
le Eigeninitiative auf Ortsebene  

• Gezielte Hilfe an Unternehmen, damit diese Arbeitsplätze 
bereitstellen 

• Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur (einschließlich 
der touristischen Infrastruktur) 

• 40 geförderte 
Dörfer 

Quelle: Eigene Darstellung nach (HMULF, 2000), (Dorferneuerungsprogramm), (DorfRL). 
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o 9.1.3 Einordnung der Maßnahmen in den Förderkontext  

Die Förderung der Dorferneuerung ist innerhalb des hessischen Entwicklungsplans für 
den ländlichen Raum einzigartig. Es gibt keine andere Maßnahme, mit der die beschrie-
benen Fördergegenstände in dieser Weise gefördert werden können. Die Förderung der 
Dorferneuerung findet grundsätzlich aber nicht ausschließlich nur mit EU-Kofinanzierung 
statt. Daneben wird die Dorferneuerung auch – und dies in nicht zu vernachlässigendem 
Umfang – mit rein nationalen Mitteln gefördert. Zwischen 2000 und 2002 wurden bei-
spielsweise insgesamt mit der hessischen Dorferneuerungsförderung ca. 6.600 Projekte 
mit einem Gesamtzuschuss von rund 80 Mio. Euro bewilligt. Der Anteil der EU-Mittel an 
diesem Gesamtzuschuss liegt bei rund 21 Mio. Euro. Im Rahmen dieser Halbzeitbewer-
tung werden aber auftragsgemäß nur die Projekte betrachtet, die mit EU-Kofinanzierung 
durchgeführt wurden, was bezogen auf die oben genannten Mittelsummen bedeutet, dass 
bei einer erforderlichen Kofinanzierung der EU-Mittel mit Landesmitteln – grob geschätzt 
– nur etwa jedes zweite geförderte hessische Dorferneuerungsprojekt in diese Bewertung 
einfließt. Bei dem viel größeren Umfang der Dorferneuerungsförderung in Hessen kann 
mit der vorliegenden Bewertung daher nur ein Ausschnitt der Dorferneuerungsförderung 
dargestellt werden.  

Zu anderen Maßnahmen des hessischen Entwicklungsplans, bestehen Synergien, beson-
ders zu den anderen Maßnahmen des Artikel-33-Bereichs. Hier ist zum einen Maßnahme 
n (Dienstleistungseinrichtungen) zu nennen, die – wie die Dorferneuerung – nur in den 
ausgewählten Förderschwerpunkten gefördert wird und damit die Dorferneuerung in ge-
eigneter Weise ergänzen kann. Außerdem bestehen Verbindungen mit der Flurbereini-
gung, mit der die Dorferneuerung mitunter kombiniert durchgeführt wird. Zum Dritten 
fördert Maßnahme s ergänzend zu den Maßnahmen o und n gerade auch in den Dörfern 
mit bzw. nach Dorferneuerung Fremdenverkehrstätigkeiten.  

o 9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen 

Bei der „Dorferneuerung“ handelt es sich aufgrund des Mittelvolumens und der Anzahl 
geförderter Projekte um eine sehr bedeutende Maßnahme, was auch die Schilderung der 
(Förder-) Historie und die Darstellung der Ziele und Fördergegenstände deutlich macht. 

Aus diesem Grund wurden verschiedene Analysen und Untersuchungen durchgeführt. 
Dabei haben sich die ProgrammbewerterInnen für die vorliegende Arbeit nur auf die be-
reits abgeschlossenen Projekte im Zeitraum 2000 bis 2002 konzentriert. Dies erfolgte 
auch vor dem Hintergrund, Ergebnisse und erste Wirkungen nachweisen zu können, die 
i.d.R. erst nach Fertigstellung der Projekte eintreten. Die Anzahl der abgeschlossenen 
Projekte liegt dabei niedriger als die Anzahl der im gleichen Zeitraum bewilligten Projek-
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te, da von diesen erfahrungsgemäß immer einige nicht zum Abschluss kommen bzw. über 
mehrere Jahre umgesetzt werden. So muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, 
dass mit dieser Zwischenbewertung weniger Effekte erfasst und dargestellt werden, als 
tatsächlich nach Abschluss aller bewilligten Projekte der Förderjahre 2000 bis 2002 ent-
stehen werden.  

Tabelle o 9.2: Überblick über die Untersuchungsschritte im Rahmen der Halbzeitbe-
wertung 

Verwendung bei der Analyse 
und Bewertung von/vom 

Untersuchungsschritte V
ol

lz
u

g 

O
u

tp
u

t 

A
d

m
in

. 
U

m
se

tz
u

n
g 

E
rg

eb
n

is
se

n
, 

W
ir

k
u

n
ge

n
 

Statistische Auswertung der Förder-/Projektdaten ✔ ✔  ✔ 
Schriftliche Befragung der Zuwendungsempfänger (Stichprobe)   ✔ ✔ 
Untersuchung einer abgeschlossenen Dorferneuerung (Fallstudie)    ✔ 
Begleitung einer neu begonnenen Dorferneuerung   ✔ ✔ 
Schriftliche Befragung der Bewilligungsstellen   ✔  
Länderübergreifende Arbeitsgruppe Dorferneuerung   ✔ ✔ 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Die einzelnen Untersuchungsschritte verfolgen dabei unterschiedliche Ziele. Während die 
statistische Auswertung der Förder- und Projektdaten vor allem auf Aussagen zum Voll-
zug und zum Output abzielt, sind die weiteren Bewertungsschritte eher mit dem Ziel der 
Analyse der administrativen Umsetzung und der Erhebung von Ergebnissen und ersten 
Wirkungen durchgeführt worden. Die genauen Vorgehensweisen bei den einzelnen Unter-
suchungsschritten sind im Folgenden aufgeführt. 

Statistische Auswertung der Förder-/Projektdaten  

Die statistischen Auswertungen der Förderdaten basiert auf Projektlisten mit den im Zeit-
raum 2000 bis 2002 abgeschlossenen Projekten. Diese wurden dem Programmbewerter 
durch die Investitionsbank Hessen (IBH) bereitgestellt. In diesen Datensätzen sind Anga-
ben zum Status des Zuwendungsempfängers (öffentlicher, privater), zur geografischen 
Lage des Projektes, zum Kalenderjahr des Projektabschlusses, eine kurze stichwortartige 
Projektbeschreibung sowie die Finanzdaten des Projekts enthalten. Die Übersendung der 
Daten erfolgte gemeinsam mit den Daten zu den Haushaltslinien n und s, die ebenfalls 
über die IBH abgewickelt werden. Bei den Daten ist anzumerken, dass es im laufenden 
Förderzeitraum eine Umstellung des EDV-Systems hin zu einer Abwicklung über SAP-
R3 gegeben hat. Datensätze, die vor dieser Umstellung in das vorherige System eingege-
ben wurden, enthalten keine Angaben zu Gesamtkosten, förderfähigen Kosten und Ei-
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genmitteln, da nur die Zuschüsse von EAGFL und Bund/Land mit in das neue SAP Sys-
tem übernommen wurden. Die förderfähigen Kosten mussten daher aufgrund der Zu-
schüsse geschätzt werden, was die Gefahr großer Ungenauigkeiten birgt und bei der In-
terpretation beachtet werden muss. 

Durchgeführt bzw. erstellt wurden Häufigkeitsauszählungen und Analysen der Mittel-
summen. Die abgeschlossenen Förderfälle der Jahre 2000 bis 2002 wurden bzgl. der Häu-
figkeit von Projekten ausgewertet nach Landkreisen, nach Projektkategorien, nach Pro-
jektkategorien und Landkreisen (Kreuztabellen), nach Programmjahren und nach konkre-
ten Fördergegenständen (Dächer, Türe, Fenster etc.).  

Schriftliche Befragung der Zuwendungsempfänger (Stichprobe) 

Um von den Zuwendungsempfängern, welche Dorferneuerungsprojekte im Rahmen der 
des hessischen Entwicklungsplans gefördert bekommen haben, Aussagen zu erhalten, wie 
diese die Dorferneuerungsförderung erfahren, wurde aus der Vielzahl von Zuwendungs-
empfängern eine Teilmenge (Stichprobe) ausgewählt, die anschließend schriftlich befragt 
wurde. Die Befragung unterschied öffentliche und private Projektträger, für die jeweils 
ein gesonderter Fragebogen erstellt wurde (s. Anlagen 7 und 9). 

Die Ziehung der Stichprobe erfolgte in einem kontrollierten Stichprobenverfahren. Ein 
solches Verfahren ist nötig, um von den Ergebnissen der Stichprobenbefragung auf die 
Grundgesamtheit schließen zu können (Diekmann, 1996).  

Da die Grundgesamtheit gerade der privaten Dorferneuerungsprojekte sehr unterschied-
lich strukturiert ist, wurde sie anhand der Projektkategorien vor der Stichprobenziehung 
in so genannte Schichten aufgeteilt. Schichten sind in sich jeweils sehr ähnlich (Abgren-
zung anhand der Ziffer in der zu Grunde liegenden Richtlinie) und untereinander stark 
unterschiedlich. Durch diese Schichtung wurde sichergestellt, dass Projekttypen, die in 
der Gesamtheit aller Projekte eher selten vorhanden sind, auch in der Stichprobe enthalten 
sind. Durch dieses Vorgehen wird die Genauigkeit der Aussage über die Grundgesamtheit 
erhöht, die Größe der Stichprobe insgesamt reduziert und die gezieltere Auswertung ein-
zelner Schichten ermöglicht. Die Stichprobe wurde im vorliegenden Fall disproportional 
geschichtet, d. h. die Fallzahlen der aus jeder Schicht gezogenen Zufallsstichprobe ent-
sprach nicht dem Anteil der Schichten an der Grundgesamtheit.  

Nach der Auswertung der Befragungsergebnisse erfolgte die Hochrechnung der Ergebnis-
se aus den einzelnen Schichten auf die Grundgesamtheit durch eine Gewichtung. Da so-
wohl die Größe der Grundgesamtheit jeder Schicht als auch die Größe der Stichprobe be-
kannt ist, wurde der Gewichtungsfaktor errechnet, indem die Größe der Grundgesamtheit 
durch die Größe der Stichprobe geteilt wurde. 
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An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass eine Stichprobe immer nur bedingt die tat-
sächliche Grundgesamtheit wiederspiegeln kann. Bei Ziehung einer neuen Zufallstichpro-
be würden sich leicht andere Ergebnisse ergeben. Daher sollte bei der Interpretation der 
Ergebnisse nicht zu viel Aussagekraft in kleine absolute oder prozentuale Unterschiede 
gelegt werden. 

Die Fragebögen hatten je nach Zielgruppe (öffentlicher oder privater Zuwendungsemp-
fänger) unterschiedliche Inhalte. Die Hauptbereiche sind in Tabelle o 9.3 dargestellt. 

Tabelle o 9.3: Überblick über die Hauptinhalte der Fragebögen der schriftlichen Befra-
gung 

Öffentliche Zuwendungsempfänger Private Zuwendungsempfänger 

• Fragen zur mit EU-Mitteln geförderten Maß-
nahme 

• Fragen zum Dorferneuerungsverfahren insge-
samt 

• Fragen zum geförderten Dorf 

• Fragen zum Förderverfahren 

• Fragen zur mit EU-Mitteln geförderten Maß-
nahme 

• Fragen zu Beschäftigung und Einkommen 

• Allgemeines zur Person 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Untersuchung einer abgeschlossenen Dorferneuerung (Fallstudie) 

Ziel dieser Fallstudie war es, die langfristigen Wirkungen der Dorferneuerung zu ermit-
teln. Sie wurde daher in einem Dorf durchgeführt, welches bereits seit einigen Jahren die 
Dorferneuerung abgeschlossen hat. Dadurch ergab sich, dass das Dorf nicht aus dem hes-
sischen Entwicklungsplan, sondern im Rahmen der vorausgegangenen Ziel-5b-
Programms gefördert wurde. 

Die nachfolgende Tabelle o 9.4 geht detailliert auf die einzelnen Aspekte dieser Fallstudie 
ein. 
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Tabelle o 9.4: Elemente der Fallstudie  

Arbeitsschritt Erläuterung 

Experten-
gespräche  

Durchgeführt wurden Expertengespräche mit an der Dorferneuerung beteiligten Per-
sonen wie dem Bürgermeister, einem Verwaltungsvertreter, dem Ortsvorsteher, dem 
Planer, dem Vorsitzenden des Arbeitskreises Dorferneuerung und einerVertreterin der 
ehemaligen ÄRLL in ihrer Funktion als ehemalige Bewilligungsstelle. 
Die Gespräche wurden auf der Basis eines Leitfadens von einer Bewerterin der FAL 
durchgeführt und bei Einverständnis der Befragten mit einem Audiogerät aufgezeich-
net. Je nach Vorkenntnissen aus zuvor geführten Gesprächen bzw. dem Studium der 
im Vorfeld zugeschickten Informationen (Dorferneuerungskonzept, Informationen 
zum Ort etc.) und in Abhängigkeit der verfügbaren Zeit von Seiten der Befragten 
wurden nicht bei jedem Gespräch alle gelisteten Fragen beantwortet; dies war in der 
Planungsphase der Fallstudie so beabsichtigt worden.  

Ortsbesichtigung Um einen Eindruck von der Situation vor Ort zu erhalten, hat die Bewerterin das Dorf 
mehrfach „durchwandert“. Dabei wurden wichtige bzw. markante Gegebenheiten 
fotografisch dokumentiert und gleichzeitig die Wurfsendungen an die Haushalte ver-
teilt. In einigen Fällen ergaben sich dabei Gespräche mit den Dorfbewohnern zur 
Situation im Dorf und zur durchgeführten Dorferneuerung. Außerdem wurde eine 
Ortsbegehung in Begleitung des Ortsvorstehers durchgeführt, die zu besonderen Plät-
zen/Einrichtungen, wie bspw. dem geförderte Dorfgemeinschaftshaus (DGH) führte. 
So wurde das DGH auch von innen zugänglich. Die geführte Ortsbegehung ergab 
damit weitere Zusatzinformationen und ermöglichte konkrete Rückfragen zu bestimm-
ten Gegebenheiten. 

Schriftliche Be-
fragung der 
Haushalte 
(Wurfsendung) 

Im Rahmen der ungeführten Ortsbesichtigung wurde ein kurzer, 3-seitiger Fragebogen 
an die Dorfbewohner verteilt (s. Anlage 12). Die Anzahl der Wurfsendungen richtete 
sich nach der geschätzten Anzahl der Haushalte, die aus der Einwohnerzahl abgeleitet 
wurde. Landwirte erhielten diese Wurfsendung nicht, da sie zu einem geringfügig 
späteren Zeitpunkt mündlich befragt wurden (s.u.).  

Schriftliche Be-
fragung der Ge-
werbetreibenden 
(Wurfsendung) 

Die Befragung ist vom Vorgehen mit der schriftliche Befragung der Haushalte (s.o.) 
identisch. Verteilt wurde ein speziell auf Gewerbetreibende zugeschnittener 3-seitiger 
Fragebogen mit entsprechendem Anschreiben und Rückumschlag. 

Mündliche Be-
fragung der 
Landwirte 

Um die Dorferneuerung besonders auch aus Sicht der Landwirtschaft bewerten zu 
können, wurden die Landwirte persönlich dazu befragt. Dies erfolgte durch eine Stu-
dentin der Agrarwissenschaften (mit Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften) von der Justus-Liebig-Universität Gießen anhand eines von dem Programm-
bewerter erarbeiteten Gesprächsleitfadens. Die Landwirte wurden dazu im Vorlauf 
vom Programmbewerter persönlich angeschrieben und benachrichtigt, dass sie zum 
Zweck der Terminfindung telefonisch kontaktiert werden. Die Resonanz zeigt, dass 
diese Vorgehensweise die richtige war. Die Anzahl der erreichen Landwirte war hoch. 

Ankündigungen 
in der Presse 

Um vor Ort die anstehenden Untersuchungen anzukündigen, wurden kurze Meldungen 
an die lokale Presse (Tageszeitung, kostenloses Wochenblatt) gegeben. 

Untersucht wurde das Dorf Mörshausen, ein Ortsteil der Stadt Spangenberg im Schwalm-
Eder-Kreis, für welches das Landratsamt in Fritzlar zuständig ist. Die Auswahl eines ge-
eigneten Dorfes erfolgte in Abstimmung mit der zuständigen Agrarstrukturverwaltung.  

Die ursprünglichen Auswahlkriterien für das Dorf waren: 

– Abschluss der Dorferneuerung zwischen 1995 und 2000  
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– Durchführung von öffentlichen und privaten Projekten  

– Mittelgebirgslage
1
 

– Periphere Lage
1  

– Strukturschwäche
1  

Da nur eine begrenzte Anzahl von Dörfern für die Fallstudie in Frage kam, konnten nicht 
alle Kriterien in Gänze erfüllt werden. Bezüglich der peripheren Lage mussten daher Ab-
striche toleriert werden. 

Begleitung einer neu begonnenen Dorferneuerung  

Um Erkenntnisse über die Dynamik zu erhalten, die mit einer Dorferneuerung vor Ort 
ausgelöst werden kann, wurde eine neu beginnende Dorferneuerung durch ihre Konzept-
entwicklungsphase begleitet. Die Begleitung erfolgte in Form einer teilnehmende Beo-
bachtung, für die ein Beobachtungsprotokoll erstellt wurde. Aus Zeitgründen war nicht 
geplant, alle stattfindenden Termine zu besuchen; stattdessen kam die Programmbewerte-
rin in regelmäßigen Abständen zu bestimmten Veranstaltungen hinzu. Vom Moderator 
der Konzeptentwicklungsphase erhielt die Programmbewerterin aber Protokoll und Teil-
nehmerliste von jeder durchgeführten Veranstaltung. 

Begleitet wurde die Dorferneuerung Todenhausen. Todenhausen ist ein Ortsteil der Ge-
meinde Frielendorf im Schwalm-Eder-Kreis. Zuständig ist das Landratsamt in Fritzlar.  

Die Auswahl eines geeigneten Dorfes erfolgte in Abstimmung mit der IBH als Bewilli-
gungsstelle. Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Dorfes waren: 

– ein Dorf zu Beginn des Dorferneuerungsverfahrens, in dem der Auftakt zur Konzept-
entwicklungsphase noch bevorsteht 

– Lage des Dorfes außerhalb des Großraums Frankfurt und anderer größerer Städte 

– aufgeschlossene(r), kooperative(r) Gemeindevertretung, Bürgermeister(in) und Mode-
rator/Dorferneuerungsplaner 

– interessierte, aktive und engagierte Bevölkerung (potenziell „dynamisch“) 

                                                 
1
  Manche Auswahlkriterien richteten sich danach, welche Auswahlkriterien in den anderen Bundeslän-

dern (Erinnerung: Gemeinsame Zwischenbewertung von sechs Bundesländern) angelegt wurden. Um 
möglichst unterschiedliche Dorftypen abzudecken, wurde in Schleswig-Holstein ein touristisch ge-
prägtes Dorf an der Schlei, in Niedersachsen ein stark landwirtschaftlich geprägtes Dorf im Landkreis 
Cloppenburg, in Nordrhein-Westfalen ein verdichtungsraumnahes Dorf an der Grenze zum östlichen 
Ruhrgebiet und in Hessen ein möglichst peripheres Dorf in Mittelgebirgslage gesucht. 
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Zur Information der beteiligten Personen über den Hintergrund und die Tätigkeit des Pro-
grammbewerters innerhalb der Dorferneuerung Todenhausen wurde ein Informationsblatt 
angefertigt. 

Im Nachgang wird festgestellt, dass die Erwartungen, die mit dieser teilnehmenden Beo-
bachtung verbunden waren, nur zum Teil erfüllt wurden. Mit der teilnehmenden Beobach-
tung sollten Merkmale einer beginnenden Dynamik erkannt und ggf. analysiert werden. 
Da sich aber die Dynamik einer Dorferneuerung über einen längeren Zeitraum entwickelt, 
die teilnehmende Beobachtung aber auf die ersten Monate einer Dorferneuerung be-
schränkt war, wurden hieraus nur sehr wenig Erkenntnisse gezogen. Stattdessen waren es 
besonders die Expertengespräche im Rahmen der Fallstudie, die in Punkto Dynamik 
wichtige Erkenntnisse brachten. Hinderlich für die teilnehmende Beobachtung war auch 
der Umstand, dass nicht alle Veranstaltungen besucht wurden, um von Mal zu Mal Ver-
änderungen feststellen zu können. Erschwerend ist auch der Umstand, dass durch die rei-
ne Beobachtung einer Veranstaltung noch keine informellen Verknüpfungen zwischen 
den Teilnehmen sichtbar werden (personelle Netze), welche jedoch als ganz wesentlich 
für die Initiierung von Dynamik sind.  

Schriftliche Befragung der Bewilligungsstellen 

Die Abfrage von Informationen und Einschätzungen der Landratsämter in Bezug auf die 
Abwicklung und Umsetzung der Förderung - vor allem in Bezug auf die neuen Anforde-
rungen durch das EAGFL-Garantieverfahren - erfolgte im Rahmen einer schriftlichen Be-
fragung der antragsannehmenden Stellen. Dafür wurden den Landratsämtern Fragebögen 
zugesandt. Von diesen kamen 13 ausgefüllte Fragebögen zurück. 

Länderübergreifende Arbeitsgruppe „Artikel-33 Dorferneuerung“ 

Als Informations- und Diskussionsforum wurde eine länderübergreifende Arbeitsgruppe 
„Artikel-33 Dorferneuerung“ eingerichtet. Diese Arbeitsgruppe setzte sich aus Fachrefe-
rentInnen der zuständigen Ministerien und MitarbeiterInnen von nachgeordneten Behör-
den der vier Flächenländer Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein zusammen. Die Arbeitsgruppe hat sich im Verlauf der Zwischenbewertung zwei 
mal getroffen, um Vorgehensweise und Ergebnisse der Evaluierung zu diskutieren.  

Sonstiges 

– Gespräch mit dem Referat für Dorf und Regionalentwicklung beim Hessischen Mi-
nisterium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 

– Außerdem wurde vorhandene Literatur ausgewertet. 
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o 9.3 Vollzugskontrolle 

Tabelle o 9.5 gibt einen Überblick über die verfügbaren und tatsächlich ausgezahlten öf-
fentlichen Mittel. 

Tabelle o 9.5: Geplante und tatsächlich ausgezahlte Mittel 

KOM-Entscheidung 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Plan:EPLR K (2000) 2906 endg. 8,36 10,19 10,49 10,74 11,07 11,36 11,65 76,86
Plan: Änderung 2003 geplant 5,49 9,58 13,53 10,74 8,07 11,36 11,65 70,42
Ist: Auszahlungen (1) 4,17 9,58 13,53

Plan: EPLR K (2000) 2906 endg. 4,18 5,10 5,24 5,37 5,53 5,68 5,83 36,93
Plan: Änderung 2003 geplant 2,74 4,79 6,76 5,37 4,03 5,68 5,83 35,21
Ist: Auszahlungen (1) 2,09 4,79 6,76

Öffentliche Ausgaben, Mio. Euro insgesamt

EU-Beteiligung, Mio. Euro insgesamt

 
(1) Ohne Vorschuss in 2000.  
Quelle: (HMULF, 2000), (HMULF, 2003). 

Im hessischen Entwicklungsplan war für Maßnahme o ursprünglich ein EU-Mittel-Budget 
von rund 37 Mio. Euro vorgesehen. Dies entspricht Öffentlichen Mitteln in Höhe von 
rund 77 Mio. Euro. Innerhalb des Artikels 33 der VO (EG) 1257/1999 hatte die Dorfer-
neuerung damit ursprünglich 46 % der verfügbaren Mittel an sich gebunden, was ihre 
große Bedeutung für die Entwicklung und Anpassung von ländlichen Gebieten unter-
streicht. 

Besonders zu Beginn des Programms konnten jedoch nicht alle vorgesehenen Mittel ver-
ausgabt werden. Die zögerliche Umsetzung der Maßnahme resultierte nicht zuletzt aus 
den Unsicherheiten, die mit der Verwaltungsstrukturreform in Verbindung zu bringen 
sind; zum Jahreswechsel 2000/2001 wurde zum Zweck der Zentralisierung die Bewilli-
gung der Förderanträge umorganisiert. An Stelle der Ämter für Regionalentwicklung, 
Landschaftspflege und Landwirtschaft (ÄRLL) ist nun die Investitionsbank Hessen (IBH) 
zuständig. Außerdem wurde ein neues EDV-System eingeführt, dessen Einsatz nicht 
gleich von Beginn an völlig reibungslos verlief und ebenfalls erst einer Eingewöhnungs-
zeit bedurfte.  

Aus diesem Grund wurden die EU-Mittel für die Dorferneuerung um insgesamt 4,7 % 
verringert. Bezogen auf die Öffentlichen Mittel beträgt die Verringerung 8,4 %. Wird 
dem Änderungsantrag 2003 von Seiten der Kommission stattgegeben, werden Hessen 
35,21 Mio. Euro an EU-Kofinanzierungsmitteln bzw. 70,42 Mio. öffentliche Kofinanzie-
rungsmittel zur Verfügung stehen. 
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o 9.4  Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs  

Unter Punkt o 9.1.3 wurde bereits darauf hingewiesen, dass mit der vorliegenden Zwi-
schenbewertung nur die EU-kofinanzierten Dorferneuerungsprojekte bewertet werden. Da 
diese aber gemessen an der Höhe der ausgezahlten Zuschüsse nur rund ein Viertel dessen 
ausmachen, was insgesamt in Hessen in der Dorferneuerung gefördert wird, soll an dieser 
Stelle zunächst ein kurzer Überblick über die gesamte Dorferneuerungsförderung in Hes-
sen – die mit EU-Zuschüssen und die aus reinen Landesmitteln – gegeben werden. 

Die nachfolgende Abbildung o 9.1 gibt dazu einen Überblick, in welcher Höhe zwischen 
den Jahren 2000 und 2002 die EU-Fördermittel und die nationalen Fördermittel (GAK- 
und Landesmittel) innerhalb der einzelnen Förderbereiche/Richtlinienziffern (= Ziffern 
gemäß zugrunde liegender Richtlinie) bewilligt wurden.  

Es wird deutlich, dass die Verteilung der Mittel auf die Richtlinienziffern sehr unter-
schiedlich ist. Während der größte Teil der EU-Mittel bei der Ziffer 2.1.4 'Bausubstanz 
mit ortsbildprägendem oder landschaftsbestimmendem Charakter' (Landesprogramm) 
eingesetzt wird, liegen die Schwerpunkte der nationalen Förderung bei den Ziffern 2.1.6 
'Behebung von Funktionsschwächen in der Siedlungs- und Baustruktur' gefolgt von 1.2.7 
'Bausubstanz mit ortsbildprägendem oder landschaftsbestimmendem Charakter'“ (GAK).  

Die EU-Mitteln dienen der Kofinanzierung der öffentlichen Fördermittel. Das bedeutet, 
dass sie bei der Förderung von Projekten zusätzlich zu den Landesmitteln eingesetzt wer-
den. Bei Projekten privater Zuwendungsempfänger beträgt der Anteil der EU-Mittel am 
öffentlichen Gesamtzuschuss 50 %, bei den Projekten öffentlicher Zuwendungsempfänger 
kann der Anteil 70 bis 90 % betragen.  

Projekte mit rein nationaler Förderung können gem. Abbildung o 9.1 also nur aus den 
nationalen Mitteln finanziert werden, die über den Anteil hinausgehen, welcher gemein-
sam mit den EU-Mitteln zur Förderung benötigt wird.  

Bei den Richtlinienziffern, die vor allem von privaten Zuwendungsempfängern durchge-
führt werden, wie z.B. LP 2.1.4, werden demnach die rund 2 Mio. Euro, die die nationa-
len Mittel höher sind als die EU-Mittel, dazu eingesetzt, Projekte ohne 
EU-Kofinanzierung – also rein national – zu fördern. Bei den Richtlinienziffern, die vor 
allem von öffentlichen Zuwendungsempfängern in Anspruch genommen werden, wie z.B. 
LP 2.1.10, ist der Anteil der nationalen Mittel, mit denen Projekte ohne EU-Mitteln um-
gesetzt werden, noch höher. Aufgrund des höheren EU-Anteils an den Fördersummen 
werden hier nur 10 bis 30 % der nationalen Mittel mit EU-Mitteln zusammen eingesetzt.  
Alles was "darüber hinaus geht" wird für die rein nationale Förderung genutzt.  
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Abbildung o 9.1: Eingesetzter Gesamtzuschuss (unterschieden nach EU-Mitteln und 
nationalen Mitteln) in den Jahren 2000 bis 2002 in Mio. Euro auf Ba-
sis der bewilligten Projekte 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Bausubstanz mit ortspräg. oder landschaftsbest. Charakter LP 2.1.4

Behebung v.Funktionsschwächen i.d.Siedlungs- und Baustruktur LP 2.1.6

Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse LP 2.1.10

Bauwerken m.Beitrag zur Gestalt.d. Orts- u. Landschaftsbildes LP 2.1.5

Sonstige Leistungen für DE LP 2.1.2

Dörfliche Nutzungsvielfalt, Zentralfunktion der Ortskerne LP 2.1.14

Dienstleistungen im Vorfeld von Maßnahmen LP 2.1.13

Schaffung von Wohnraum LP 2.1.8

Grünordnung LP 2.1.3

Soziokulturelle Initiativen RE 2.1.7

Dorfentwicklungsplanung LP 2.1.1

Erwerb von Grundstücken für öffentliche Zwecke LP 2.1.7

Bausubstanz mit ortspräg. oder landschaftsbest. Charakter GA 1.2.7

Erhaltung und Gestaltung des dörflichen Charakters GA 1.2.6

Mio. Euro

GAK/Landesmittel

EU-Mittel

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Förderdaten. 

Abbildung o 9.2 verdeutlich diesen Umstand nochmals über die Darstellung des Anteils 
der Projekte mit EU-Kofinanzierung an allen geförderten Projekten.  

Einschränkend muss hier aber angemerkt werden, dass die Anzahl der abgeschlossenen 
Projekte mit EU-Kofinanzierung auf alle bewilligten Projekte bezogen wurde. Informati-
onen zur Anzahl der bewilligten Projekte mit EU-Kofinanzierung oder zur Gesamtzahl 
der abgeschlossen Projekte lagen nicht vor, daher wurde diese Darstellung gewählt.  

Der Anteil der bewilligten Projekte mit EU-Kofinanzierung dürfte insgesamt höher liegen 
als hier dargestellt, da mehr Projekte bewilligt als abgeschlossen werden. Dies liegt zum 
einen daran, dass bewilligte Projekte nicht durchgeführt werden und zum anderen bewil-
ligte Projekte über mehrere Jahre realisiert werden und noch nicht abgeschlossen sind. 
Trotzdem zeigt die Abbildung, dass bei allen dargestellten Richtlinienziffern die 
EU-kofinanzierten Projekte wahrscheinlich nur einen Anteil von weniger als der Hälfte an 
allen geförderten Projekten ausmachen werden.   
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Abbildung o 9.2:  Anteil der abgeschlossenen Förderfälle mit EU-Kofinanzierung an 
allen bewilligten Förderfällen  
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Förderdaten.         

Um Missverständnissen vorzubeugen soll an dieser Stelle daher nochmals nachdrücklich 
auf Folgendes hingewiesen werden: Die mit EU-Mitteln geförderten Projekte stellen nur 
einen Ausschnitt der gesamten Dorferneuerungsförderung im Land dar und ergeben damit 
kein repräsentatives Bild der Dorferneuerungsförderung in Hessen insgesamt. Da im 
Rahmen dieser Halbzeitbewertung auftragsgemäß aber nur die Projekte mit 
EU-Kofinanzierung untersucht werden, sind Ergebnisse und Wirkungen der Projekte mit 
rein nationaler Kofinanzierung in die folgenden Betrachtungen nicht einbezogen. 

Bezogen auf die Förderung aus dem hessischen hessischen Entwicklungsplan wurden 
in den ersten drei Programmjahren (bis einschließlich 2002) innerhalb der Maßnahme o 
mit EU-Kofinanzierung 1.308 Projekte mit Gesamtkosten in Höhe von rund 34 Mio. Eu-
ro durchgeführt und abgeschlossen.  
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Inhaltliche Ausrichtung 

Abbildung o 9.3 zeigt in einer Übersicht die Häufigkeitsverteilung der Projektkategorien 
nach der Anzahl der Projekte und der förderfähigen Kosten innerhalb der Maßnahme o in 
Anlehnung an die Ziffern der jeweils zugrunde liegenden Richtlinien.  

Abbildung o 9.3:  Häufigkeit der Förderfälle und Anteil der förderfähigen Kosten nach 
Projektkategorien (n= 1.308 Projekte, n=34 Mio. Euro) 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Förderdaten. 

Bei den Projekten, die am häufigsten durchgeführt wurden und auf die auch der größte 
Anteil der förderfähigen Kosten entfiel, handelt es sich um solche zur Erhaltung von Bau-
substanz gem. Ziffer 2.1.4 des Landesprogramms Dorferneuerung. 42 % aller durchge-
führten Projekte gehören in diese Kategorie. Konkret handelt es sich dabei um Arbeiten 
an Dächern, Fassaden, Fenstern, Türen etc. von Wohnhäusern, Nebengebäuden usw. 
Hierbei handelt es sich ausschließlich um Projekte privater Zuwendungsempfänger (in-
klusive Kirchen und Vereinen). 
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Am zweithäufigsten wurden Projekte gem. Ziffer 2.1.2 Landesprogramm gefördert; dabei 
handelt es sich um die beratenden und gutachterlichen Tätigkeiten, die zur Durchführung 
der Dorferneuerung notwendig sind. 19 % der geförderten und abgeschlossenen Projekte 
fallen in diese Kategorie. Der Anteil der förderfähigen Kosten bei diesen Projekten be-
trägt jedoch nur 5 %. Im Vergleich zu den investiven Projekten fallen hier im Durch-
schnitt wesentlich geringere Kosten an. Sie wurden in der Regel in öffentlicher Träger-
schaft durchgeführt. 

Mit 10 % der durchgeführten Projekte und 14 % der förderfähigen Kosten nehmen Pro-
jekte gemäß Ziffer 2.1.5 Landesprogramm die dritthäufigste Kategorie ein. Hierbei han-
delt es sich um die Erhaltung und Neuanlage von Bauwerken. Anders als bei Ziffer 2.1.4 
muss es sich hierbei um ortstypische Bauwerke wie beispielsweise Kirchen, Brücken, 
Backhäuser oder um ortsprägende Gebäude mit „hohem Einzel- und Situationswert“ 
(Dorferneuerungsprogramm) handeln. Obschon es sich um andere Objekte als bei Ziffer 
2.1.4 handelt, sind die ausgeführten Arbeiten sehr ähnlich. Im Gegensatz zu Ziffer 2.1.4 
werden hier aber auch Projekte in öffentlicher Trägerschaft durchgeführt.  

Die beiden Projektkategorien 2.1.4 und 2.1.5 dominiert die EU-kofinanzierte Förderung 
eindeutig. 50 % der förderfähigen Kosten und 52 % der Projekte entfallen auf diese bei-
den Förderziffern. Es wird deutlich, dass etwa jedes zweite mit EU-Mitteln geförderte 
Projekt von erhaltendem oder gestaltendem Charakter ist. 

Neben den drei dominierenden Förderziffern gibt es einige weitere, die zwar nur ver-
gleichsweise wenig Projekte von der Anzahl her beinhalten, aber sieben bis neun Prozent 
der förderfähigen Kosten auf sich vereinen. Hierbei handelt es sich somit um durch-
schnittlich eher kostenintensive Projekte. Die betreffenden Ziffern sind: 

– 2.1.8 Schaffung von Wohnraum, 

– 2.1.10 Ausbau und Gestaltung von Straßen und Plätzen, 

– 2.1.14 Erhalt/Verbesserung der dörflichen Nutzungsvielfalt sowie 

– 2.1.6 Beseitigung von Funktionsschwächen der Siedlung. 

Bei einem Blick in Abbildung o 9.2 wird aber auch deutlich, dass neben den erhaltenden 
und gestaltenden Projekten an Bausubstanz und Bauwerken Projekte in zahlreichen weite-
ren Kategorien durchgeführt werden. Weiterhin fällt auf, dass nur ein vergleichsweise 
kleiner Anteil von Projekten auf Basis der GAK-Grundsätze durchgeführt wird (rund 7 % 
aller Projekte). Die meisten Projekte werden auf Basis des hessischen Landesprogramms 
gefördert.  

Bei der Betrachtung, welche Projekte von privaten und öffentlichen Projektträgern durch-
geführt wurden, ergibt sich folgendes Bild: 
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Abbildung o 9.4:  Verteilung der Projektkategorien (Häufigkeit) auf private und öffent-
liche Projektträger (Gegenüberstellung ausschließlich von privatrecht-
lichen Personen und kommunalen Körperschaften) (n= 1.308 Projek-
te, n=34 Mio. Euro) 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Projektdaten. 

Es wird deutlich, dass private und öffentliche Projektträger in sehr unterschiedlichen Be-
reichen tätig sind. Private Projektträger nehmen besonders zahlreich Ziffer 2.1.4 des Lan-
desprogramms in Anspruch. 58 % aller Projekte privater Projektträger fallen in den Be-
reich zur Erhaltung von Bausubstanz. Bei den von öffentlichen Zuwendungsempfängern 
durchgeführten und geförderten Dorferneuerungsprojekten handelt es sich dagegen zu 
einem sehr großen Teil um Beratungsarbeit (46 %). Konkret investiv sind Maßnahmen 
öffentlicher Projektträger im Bereich der Grünordnung (12 %) und beim Ausbau und der 
Gestaltung von Straßen und Plätzen (12 %). Aber auch im Bereich der Bauwerke sind 
öffentliche Zuwendungsempfänger tätig (9 %).  
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Regionale Ausrichtung 

Es sind besonders die nordöstlichen Landkreise, die – gemessen an den Mitteln – sehr 
aktiv in der Dorferneuerungsförderung sind. Die drei aktivsten Landkreise sind der 
Schwalm-Eder-Kreis und der Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit jeweils rund 11 % der 
förderfähigen Kosten sowie der Vogelsberg-Kreis mit 10 %. Auch gemessen an der An-
zahl abgeschlossener Projekte liegen diese drei Landkreise auf den ersten drei Plätzen 
(HR: 13 % aller Projekte; VB: 10 %; HEF: 9 %). 

Auf den nachfolgenden Rängen folgen die anderen nordhessischen Landkreise, die – mit 
Ausnahme des Marburg-Biedenkopf-Kreises – bereits schon im vorausgegangenen Ziel-
5b-Programmgebiet lagen. Weniger aktiv in der Dorferneuerungsförderung sind hingegen 
die südlichen, agglomerationsnahen Landkreise. Hier liegen anteilig weniger Dörfer als in 
Nordhessen. Bezogen auf die gesamte Projektanzahl wurden in den ehemaligen Ziel-5b-
Landkreisen 65 % aller Dorferneuerungsprojekte durchgeführt. Diese Tatsache sollte we-
niger darauf zurückgeführt werden, dass die ehemaligen Ziel-5b-Landkreise bereits Erfah-
rung in der Förderung mit EU-Mittel gesammelt haben, als vielmehr auf den Umstand, 
dass der Norden Hessens ländlicher strukturiert ist und sich hier deutlich mehr Dörfer 
finden lassen als in der südlichen Landeshälfte. Die nachfolgende Abbildung o 9.5 gibt 
einen Überblick über die Aktivität der einzelnen hessischen Landkreise innerhalb der 
Maßnahme o gemessen an der Höhe förderfähiger Kosten (FFK). 

Zielerreichung 

Im hessischen Entwicklungsplan wurde festgelegt, dass für den Programmzeitraum 2000 
bis 2006 innerhalb der Maßnahme o 40 Dörfer gefördert werden sollen (operationelles 
Ziel). 

Dieses Ziel wurde schon allein innerhalb der ersten drei Programmjahre erfüllt und sogar 
deutlich überschritten. Die Zielerreichung hat die Zielvorgabe damit zum jetzigen Zeit-
punkt bereits um das fünfeinhalbfache übertroffen. Bislang wurden Projekte in 259 Dör-
fern gefördert. 
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Abbildung o 9.5:  Anteil an förderfähigen Kosten je Landkreis (n=34 Mio. Euro) 
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(Anmerkung: Die mit einem * gekennzeichneten Landkreise lagen in der Gebietskulisse des Ziel-5b-Programms.) 

o 9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der 
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme 

Innerhalb Hessens kam es in den letzten zehn Jahren zu zahlreichen Verwaltungsrefor-
men, die nicht ohne Auswirkung auf die Dorferneuerung und ihre Förderung geblieben 
sind, da es über einen langen Zeitraum an Kontinuität und Zuverlässigkeit gemangelt hat. 
Die erste wesentliche Reform fand zu Beginn der 90er Jahre (des 20. Jhd.) statt. Zu dieser 
Zeit wurden aus den Ämtern für Landwirtschaft und Landentwicklung 16 neu strukturier-
te Ämter für Regionalentwicklung, Landschaftspflege und Landwirtschaft (ÄRLL). Da 
das Prinzip der Dezentralisierung verfolgt wurde, waren diese auf Ebene der Landkreise 
angesiedelt (Schüttler, 1994, S. 254). Diese ÄRLL waren dann bis Ende 2000 die Bewil-
ligungsstellen für die Dorferneuerungsförderung. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte eine wei-
tere Umstrukturierung. Seit Ende 2000 ist die Investitionsbank Hessen (IBH) mit ihrer 
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Niederlassung in Wetzlar zuständige zentrale Bewilligungsstelle. Die Betreuungsfunktion 
der ÄRLL ist zeitgleich auf 17 Landratsämter aufgeteilt worden. Zuständig sind nun die 
Hauptabteilungen „Regionalentwicklung, Kataster und Flurneuordnung“ bei den Landrä-
ten.  

Abschließend muss darauf hingewiesen werden, dass sich in Folge der Landtagswahlen 
im Februar 2003 Änderungen ergeben werden, die in der restlichen Programmlaufzeit 
auch die Verwaltung der Dorferneuerung betreffen. So wird das Referat für Dorf und Re-
gionalentwicklung, welches seit einigen Jahren beim Hessischen Ministerium für Wirt-
schaft, Verkehr und Landesentwicklung angesiedelt ist, zurück in das Hessische Ministe-
rium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz (HMULV) verlegt. Ob und 
welche Auswirkungen diese Umorganisation hat, kann zum derzeitigen Zeitpunkt jedoch 
nicht im Detail beurteilt werden. 

Auch die Durchführung der Dorferneuerung änderte sich im zeitlichen Verlauf. Wäh-
rend der 90er Jahre (des 20. Jhd.) erprobte man verschiedene Varianten der Durchfüh-
rung. Ende der 90er Jahre unterschied man schließlich folgende Phasen der Dorferneue-
rungsförderung: Nachdem im Vorfeld der Antrag auf Aufnahme in das Dorferneuerungs-
programm gestellt wurde und das Dorf erfolgreich durch das Ministerium als Förder-
schwerpunkt anerkannt worden war, begann die zweimonatige Startphase mit Öffentlich-
keitsarbeit, an deren Ende ein Moderationsauftrag vergeben wurde. Anschließend ging es 
in die 6-monatige Klärungsphase, in der der beauftragte Moderator bzw. Gemeinwesenar-
beiter mit Bürgern und Gemeinde ein örtliches Handlungskonzept erarbeitete. In der fol-
genden ebenfalls 6-monatigen Umsetzungsphase 1 wurde dann ein Fachbüro für Stadtpla-
nung oder Architektur mit der konkreten Planung und Projektentwicklung beauftragt. Das 
Ergebnis dieser Phase war dann das örtliche Entwicklungskonzept. In der letzten so ge-
nannten Umsetzungsphase 2 ging es dann in die konkrete Projektrealisierung. (Schüttler, 
1999, S. 52f). 

Heute unterscheidet man nur noch zwei Phasen: Nach Anerkennung des Dorfes als För-
derschwerpunkt beginnt die 6-monatige Konzeptentwicklungsphase, die durch einen Mo-
derator begleitet wird und die in Fachfragen ggf. durch einen Architekten ergänzt wird. 
Am Ende dieser Phase steht das fertige Dorfentwicklungskonzept; außerdem hat sich aus 
der Bürgerschaft heraus ein begleitender Arbeitskreis Dorferneuerung gebildet. Danach 
geht es direkt in die konkrete Umsetzungsphase. Beide Phasen zusammen dauern längs-
tens 9 Jahre. Die Vereinfachung der Durchführung ist ein Ergebnis der Erkenntnis, dass 
es im Nachhinein nicht als besonders glücklich zu bewerten ist, dass es in der ehem. Klä-
rungs- und Umsetzungsphase zwei unterschiedliche Bezugspersonen gab, so dass sich die 
Bürgerschaft nach nur relativ kurzer Zeit wieder umgewöhnen und zu einer neuen frem-
den Person Vertrauen fassen musste. Die Vielzahl von Phasen führt zudem in Kombinati-
on mit weiteren gängigen Bezeichnungen dieser alten Phasen noch heute zu begrifflichen 
Unstimmigkeiten. 
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o 9.5.1 Informationswege 

Interne Information über die Abwicklung der Förderung 

Bei einzelnen Aspekten des EAGFL-Garantieverfahrens bestanden für die meisten befrag-
ten Mitarbeiter bei den Landratsämtern laut Ergebnis der schriftlichen Befragung Unsi-
cherheiten in Bezug auf die Abwicklungsschritte. Dies betraf vor allem den Umgang mit 
den Sanktionsregelungen, dem SAP-Erfassungsprogramm und der Durchführung der 
Verwaltungskontrolle. Die Weitergabe der für die Abwicklung erforderlichen Regelungen 
erfolgte für rund die Hälfte der Befragten erst einige Zeit nach der Programmgenehmi-
gung, die andere Hälfte gab an, bereits vor oder kurz nach der Genehmigung des Pro-
gramms darüber Kenntnis erhalten zu haben. Allerdings hält die Mehrzahl der Befragten 
noch immer nicht alle Verfahrensfragen für abschließend geklärt; dies betrifft vor allem 
die Dienstanweisung. Diese Dienstanweisung, die bislang nicht alle Punkte bis ins letzte 
Detail regelt, wird jedoch in Kenntnis dieser Umstände derzeit überarbeitet. 

Um Unsicherheiten in der Abwicklung der Dorferneuerungsmaßnahmen abzubauen, wa-
ren vor allem Kollegen und Vorgesetzte aus dem eigenen Landratsamt sehr wichtig. Dar-
über hinaus wurden die Schulung in der Anwendersoftware, die Hilfestellung von Kolle-
gen aus anderen Ämtern sowie interne Fortbildungsveranstaltungen als sehr wichtig beim 
Abbau von Unsicherheiten eingeschätzt.  

Information möglicher Zuwendungsempfänger 

Die Information von potenziellen Antragssteller kann auf ganz unterschiedliche Art- und 
Weise geschehen. Die Landratsämter nutzen hierfür vor allem die Möglichkeit  

– an Informationsveranstaltungen teilzunehmen,  

– im Rahmen von Besuchen zu informieren,  

– den direkten persönlichen Kontakt zu nutzen sowie 

– über Artikel in der örtlichen Presse / im Gemeindeblatt Informationen zu verbreiten. 

Die Gemeinden als Träger der Dorferneuerungsplanung informieren darüber hinaus über 
die Dorferneuerung in extra hierfür durchgeführten Bürgerversammlungen sowie auch 
über Artikel und Ankündigungen in Tageszeitungen und dem Gemeindeblatt. 

Für die befragten privaten Zuwendungsempfänger bei Dorferneuerungsprojekten waren 
dies auch die wichtigsten Quellen für Informationen über die Förderung: die Bürgerver-
sammlung und das Gemeindeblatt. Darüber hinaus wurden häufig direkte persönliche 
Kontakte zu Nachbarn und Freunde genannt (siehe Ergebnisse der Zuwendungsempfän-
gerbefragung, Anlagen 8 und 10). Bei einem integrierten Prozess wie der Dorferneuerung, 
der stark auf die Aktivierung der Bevölkerung der geförderten Dörfer abzielt, erscheinen 
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die gewählten Informationsinstrumente sinnvoll und werden auch angenommen, wie die 
Befragung der Zuwendungsempfänger zeigt.  

o 9.5.2 Nachfrage nach Fördermitteln und Auswahlverfahren 

Die Nachfrage nach Fördermitteln wird laut Ergebnis der schriftlichen Befragung der 
Landratsämter sowohl im öffentlichen Bereich als mittel (mittleres Interesse/mäßige An-
zahl von Anträgen) bis stark (großes Interesse, viele Anträge) und im privaten Bereich 
fast durchgängig als stark (großes Interesse, viele Anträge) eingeschätzt. Daher wird von 
fast allen Landratsämtern eine Aufstockung der Fördermittel zu Ungunsten weniger stark 
nachgefragter Förderbereiche gefordert. Das Fachreferat vertritt hier einen anderen An-
satz. Ein gewisser Überhang an Anträgen gehört zu einem Förderprogramm dazu, mehr 
Geld als eingeplant ist kann nicht eingesetzt werden. Zudem wird im Fachreferat vermu-
tet, dass ein Teil der vorliegenden Anträge aus bereits ausgelaufenen Förderschwerpunk-
ten stammt und aus verschiedenen Gründen noch nicht negativ beschieden wurde. 

Wenn Anträge im öffentlichen Bereich abgelehnt werden, wurde als Hauptgrund genannt, 
dass die Maßnahme den Belangen des Dorferneuerungskonzeptes nicht entspricht. Ein 
weiterer wichtiger Grund sind nicht ausreichende Fördermittel. Dies sind auch im priva-
ten Bereich die wichtigsten Gründe, allerdings mit einer anderen Schwerpunktsetzung. 
Hier gaben fast alle Landratsämter die fehlenden Fördermittel an, einige wenige, dass sie 
den Belangen des Dorferneuerungskonzeptes nicht entsprachen. Formelle Ausschlusskri-
terien wurden auch häufiger genannt, allerdings waren dies ganz verschiedene, über feh-
lende Antragsunterlagen bis hin zum nicht genehmigten vorzeitigem Maßnahmenbeginn.  

Die Landratsämter gehen auch zukünftig nicht davon aus, dass alle Anträge, die den for-
malen Kriterien genügen, auch bewilligt werden können. Als Auswahlkriterien werden 
dann  

– eine Rangfolgenbildung durch die Dienststelle selbst, 

– ein Vorrang für Projekte zur Existenzgründung sowie 

– eine Rangfolgenbildung nach Prioritätenlisten im Dorferneuerungskonzept 

herangezogen – soweit sie heute noch nicht genutzt werden. 

o 9.5.3 Antragstellung, Bearbeitung, Bewilligung und Kontrolle 

Ein Ablaufschema zur administrativen Abwicklung eines EU-geförderten Dorferneue-
rungsprojektes in Hessen ist als Anlage 6 beigefügt. 
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Antragsstellung 

Für die Antragssteller haben sich - was die Antragsstellung betrifft - keine größeren Ver-
änderungen durch die heutige Abwicklung der Förderung nach dem EAGFL-
Garantieverfahren ergeben. Der Mantelbogen für die Beantragung einer Förderung ist für 
alle Maßnahmen des hessischen Entwicklungsplans identisch. 

Antragsbearbeitung und –bewilligung 

In Hessen wurde mit der Umsetzung des hessischen Entwicklungsplans auch eine neue 
Organisationsstruktur für die Abwicklung der Dorferneuerungsförderung eingeführt. Da-
her sind die neuen Anforderungen, die sich durch das EAGFL-Garantieverfahren für die 
Antragsbearbeitung ergeben haben, nicht losgelöst davon zu analysieren. Aspekte des 
EAGFL-Garantieverfahrens waren den Bearbeitern teilweise schon bekannt (z.B. 4-
Augen-Prinzip oder Prüfvermerke). Durch die Trennung von Antragsannah-
me/-bearbeitung und Bewilligung und die Einführung des SAP-Erfassungssystems haben 
sich allerdings Unsicherheiten in den Kompetenzverteilungen und Zuständigkeiten erge-
ben, die immer noch nicht komplett ausgeräumt sind (siehe MB-IX o 9.5.1).  

Bei Gesprächen vor Ort und auch durch Kommentare in den Fragebögen der öffentlichen 
Zuwendungsempfänger wurde deutlich, dass diese bewusste Trennung von Bewilligung 
und Beratung als wenig zweckdienlich empfunden wird; bemängelt werden beispielswei-
se, dass durch die Einschaltung einer Mittlerinstanz die Nähe zum Projekt verloren geht, 
wodurch ggf. Mehrarbeit nötig wird und Abstimmungsschwierigkeiten entstehen können. 
Dies wiederum kann sich ungünstig auf die Motivation der beteiligten Akteure auswirken.  

Insgesamt befindet sich das System der Abwicklung der Dorferneuerungsförderung immer 
noch in der Feinabstimmung. Sowohl am SAP-Erfassungssystem als auch an der Transpa-
renz der Zuständigkeiten auf den verschiedenen Ebenen wird laut Aussage des Fachrefe-
rates noch Entwicklungsarbeit geleistet. Daher kann diese neue Struktur noch nicht die 
erhofften Stärken (Entlastung der Mitarbeiter bei den Landräten, vereinfachte Arbeitsab-
läufe durch ein einheitliches EDV-System usw.) entfalten. Aus Sicht der EvaluatorInnen 
sollte weiterhin daran gearbeitet werden, die Bemühungen um die Feinabstimmung und 
die Transparenz voranzutreiben. Von grundlegenden strukturellen Veränderungen im be-
stehenden System ist aus unserer Sicht eher abzuraten, da dies erneut zu Unruhe führen 
würde und die Transparenz für Mitarbeiter und Zuwendungsempfänger wieder ver-
schlechtern würde. 
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Zufriedenheit der Zuwendungsempfänger mit dem Förderverfahren 

Die Zufriedenheit der Zuwendungsempfänger mit verschiedenen Aspekten des Ablaufes 
wurde im Rahmen der schriftlichen Befragung erhoben. In Abbildung o 9.6 sind die zu-
friedenen und sehr zufriedenen Angaben zu den einzelnen Aspekten zusammengefasst 
dargestellt.  

Abbildung o 9.6: Aspekte, mit denen die privaten und öffentlichen Zuwendungsempfän-
ger zufriedenen und sehr zufriedene waren 
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Quelle. Eigene Darstellung. 

Abbildung o 9.6 macht deutlich, dass die Zufriedenheit mit der Förderung von Seiten der 
Zuwendungsempfänger insgesamt sehr hoch ist. Alle Zuwendungsempfänger, die auf die 
Frage geantwortet haben, waren mit den Aspekten über 60 % zufrieden oder sehr zufrie-
den. Deutlich wird allerdings auch, dass die privaten Zuwendungsempfänger durchgängig 
etwas weniger zufrieden waren als die öffentlichen Zuwendungsempfänger.  
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Am wenigsten zufrieden waren die Privaten mit den Aspekten Wartezeit bis zum Bewilli-
gungsbescheid, terminliche Vorgaben für die Endabrechnung und Beratung durch das 
Landratsamt. Gerade die ersten beiden Aspekte sind auch in den Kommentaren der priva-
ten Zuwendungsempfänger mehrfach noch einmal betont worden. Dies deckt sich auch 
mit den Aussagen aus der Befragung der Landratsämter. Sie sehen ein Probleme für die 
Abwicklung der Dorferneuerungsförderung in der Ungleichzeitigkeit des nationalen und 
des europäischen Haushaltsjahres und im Jährlichkeitsprinzip. Dadurch werden die Zeit-
räume, in denen die Fördermittel frei bewirtschaftet werden können, relativ kurz, z.T. 
umfassen sie nur wenige Monate. Nur in dieser Zeit können sie Bewilligungen vornehmen 
(was dann oft die langen Wartezeiten für die Privaten erklärt). Die Abrechnung von Pro-
jekten auf Basis ausgezahlter Rechnungen erfolgt witterungsbedingt zudem meistens in 
der zweiten Jahreshälfte, so dass es in diesem Zeitraum besondere Anstrengungen erfor-
dert, die verfügbaren Fördermittel vollständig auszuzahlen und gleichzeitig die geförder-
ten Projekte abzurechnen. 

Verwaltungs- und Kontrollaufwand 

Fast alle befragten Mitarbeiter bei den Landratsämtern sehen bei den EAGFL-
kofinanzierten Dorfentwicklungsmaßnahmen einen höheren (aus Sicht des Fachreferates 
vor allem komplexerer) Verwaltungs- und Kontrollaufwand als bei rein national finan-
zierten Maßnahmen oder der vorhergehenden Ziel-5b-Förderung. Dieser wird vor allem 
durch die Installation von vielen Prüfstellen / Prüfverfahren begründet. Sowohl bei der 
Antragsbearbeitung bei den Landratsämtern als auch in der IBH finden solche Prüfverfah-
ren statt, zudem ist durch die Anforderungen des EAGFL-Ausrichtungsverfahrens die 
Vor-Ort-Kontrolle neu dazugekommen. Diese wird für einen festgelegten Anteil von fer-
tig gestellten Projekten vor deren Schlussauszahlung vorgenommen. Für die 
Vor-Ort-Kontrolle der Dorfentwicklungsmaßnahmen wurde ein zentraler Prüfdienst bei 
der IBH eingerichtet. Auch dies hat zu Unsicherheiten bei der Antragsbearbeitung ge-
führt, da für die Mitarbeiter der Landratsämter die genaue Vorgehensweise und die Kom-
petenzen dieses Prüfdienstes nicht deutlich waren.  

Wie dieses Verfahren zu vereinfachen ist, lässt sich aus Sicht der Evaluation nicht beant-
worten. Die vorliegenden Probleme sind zu komplex, als dass einfache Lösungsvorschlä-
ge von außen möglich wären.  

o 9.5.4 Finanzmanagement 

Die Mitarbeiter in den Landratsämtern sehen als wichtigste finanztechnische Probleme, 
welche die Umsetzung der Maßnahme erschweren:  

– die Unterschiedlichkeit der Haushaltsjahre (EU- zu nationalem Haushaltsjahr),  
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– die Haushaltssperre des Landes, 

– die Kürzungen der nationalen Kofinanzierungsmittel sowie 

– kommunale Finanzengpässe.  

Auch von Seiten des Fachreferates im Ministerium werden diese Probleme gesehen. Sie 
führen dazu, dass nur wenige Monate im Jahr (z.B. von Mai bis August) für die Bewilli-
gung und Auszahlung von Mitteln zur Verfügung stehen, da vorher der Landeshaushalt 
nicht freigegeben ist und jeweils zum 15.10. aufgrund des Ende des EU-Haushaltsjahres 
die Projekte abgerechnet sein müssen. Das Jährlichkeitsprinzip führt darüber hinaus dazu, 
dass Mittel nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden können. Im entspre-
chenden Jahr nicht ausgegebene EU-Mittel können somit im nächsten Jahr nicht mehr mit 
eingesetzt werden.  

Der mittlerweile gute Umsetzungsstand zeigt, dass in Hessen Wege gefunden wurden, mit 
diesen Schwierigkeiten umzugehen. Trotzdem führt aus Sicht der EvaluatorInnen vor al-
lem der kurze Bewilligungs- und Abrechnungszeitraum der Projekte zu unnötigen Prob-
lemen. Gerade bauliche Maßnahmen, wie z.B. die Sanierung eines Hauses, lassen sich 
nicht im Detail auf wenige Monate planen und durchführen. Zumal es für den Zuwen-
dungsempfänger schwer abschätzbar ist, wann der Bewilligungsbescheid für die Maß-
nahme eintrifft und dann nur noch wenige Monate bis zur Endabrechnung zur Verfügung 
stehen. Die EvaluatorInnen empfehlen deswegen, die Mittel aus den nationalen Haushal-
ten zu einem früheren Zeitpunkt freizugeben. Zudem sollten - um die Abrechnung zu ver-
einfachen - Anstrengungen unternommen werden, das EU-Haushaltsjahr an das nationale 
Haushaltsjahr anzugleichen. 

o 9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich 
Inanspruchnahme und erzielten Wirkungen 

Die Darstellung der Wirkungen erfolgt auf Basis verschiedener Untersuchungen / Befra-
gungen. Zu nennen ist an dieser Stelle besonders die Fallstudie mit ihrem umfangreichen 
Ansatz (vgl. o 9.2). Außerdem geht die schriftlichen Befragung der Zuwendungsempfän-
ger mit ein. 

Grundsätzlich sei auch an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass die im Fol-
genden dargestellten Ergebnisse und Wirkungen fast ausschließlich auf die 
EU-kofinanzierten Projekte bezogen sind. Wie in Kapitel o 9.4 und o 9.1.3 aufgezeigt 
wurde, machen diese Projekte nur einen Teil der gesamten Dorferneuerungsförderung aus. 
Eine Bewertung der gesamten hessischen Dorferneuerungsförderung kann im Rahmen 
dieser Zwischenbewertung nicht geleistet werden. 
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Wirkungen auf das Ortsbild 

Die schriftliche Befragung der Dorfbewohner im Rahmen der Fallstudie hat gezeigt, dass 
die Dorfbewohner die Dorferneuerung im Großen und Ganzen als Bereicherung für sich 
und ihr Dorf erleben. Dabei sind es besonders die erhaltenden und gestaltenden Maßnah-
men an Bauwerken und im Straßenraum, die das Ortsbild verbessern und dazu führen, 
dass sich die Dorfbewohner selber wohler im Ort fühlen. Defizite im Ortsbild, bei der 
Bausubstanz und bei der innerörtlichen Verkehrssituation werden von ihnen vielfach als 
störend wahrgenommen, weshalb die Förderung dieser Maßnahmen von den Dorfbewoh-
nern auch sehr begrüßt wird, auch von denen, die selber keine Förderung erhalten haben. 
Durch die Verbesserung des Ortsbildes können neue Leute ins Dorf ziehen, was auch da-
zu beiträgt, dass das Dorf mit neuem Leben erfüllt wird. Dabei sind es besonders die zahl-
reichen privaten Projekte, die sich positiv auf das Ortsbild auswirken. Daneben wurden 
vereinzelt auch öffentliche Projekte gefördert, die in erster Linie durch Arbeiten an öf-
fentlichen Gebäuden dazu beigetragen haben, dörfliche Funktionsschwächen zu beheben. 
Zusätzlich haben sich diese Projekte aber auch positiv auf das dörfliche Ortsbild ausge-
wirkt. 

Wirkungen auf die Dorfgemeinschaft 

Daneben werden auch andere investive Projekte durchgeführt. Hier sind besonders die 
Dorfgemeinschaftshäuser (DGH) zu nennen, die im Mittelpunkt vieler Dorferneuerungen 
stehen. Sie dienen als Begegnungsstätte für die Dorfbewohner. Hier treffen sich alte und 
junge Dorfbewohner; für die Jugend werden oftmals eigene Jugendräume eingerichtet. 
Die DGHs übernehmen häufig die Kommunikations- und Informationsfunktion, die in 
früheren Zeiten der Kaufmannsladen ausgefüllt hat. Außerdem erleichtern sie das dörfli-
che Sozialleben, indem sie beispielsweise geeignete Räumlichkeiten für Feiern und Ver-
einstreffen zur Verfügung stellen. In den Gesprächen mit den Experten wurde dieser As-
pekt mehrfach betont. 

Außerdem erfahren die Dorfbewohner den Prozess der Dorferneuerung als sehr förderlich 
für ihre Dorfgemeinschaft, welche zwar oft schon vor der Dorferneuerung bestand und 
gepflegt wurde, durch den Dorferneuerungsprozess aber häufig aktiver wird und sich von 
einem „harten Kern“ auf einen größeren Personenkreis ausdehnt. Manche Dorffeste haben 
so ihren Ursprung in der Dorferneuerung; aus der feierlichen Einweihung eines geförder-
ten Objektes (Dorfplatzes, Dorfgemeinschaftshaus usw.) werden leicht regelmäßig wie-
derkehrende Ereignisse. Engagement und Zusammengehörigkeitsgefühl halten dabei häu-
fig länger als die Dorferneuerung gefördert oder offiziell betrieben wird. Oftmals werden 
in den Dörfern auch nach Abschluss der geförderten Dorferneuerung neue Projekte wie 
z.B. die Umgestaltung von Gemeinschaftsanlagen, das Aufstellen von Sitzbänken und 
Beschilderung, das Anbringen von Mülleimern etc. angegangen und in Eigenregie umge-
setzt. Dies geschieht besonders häufig vor dem Hintergrund des Wettbewerbs „Unser 
Dorf soll schöner werden – Unser Dorf hat Zukunft.“ Die geförderte Dorferneuerung 
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greift eng mit diesem Wettbewerb ineinander. Die Umsetzung der geförderten Dorferneu-
erungsmaßnahmen versetzt das Dorf dabei häufig erst in eine siegesträchtige Position und 
ist der Anstoß, sich erstmals am Dorfwettbewerb zu beteiligen. Das erstellte Dorferneue-
rungskonzept dient mitunter als richtungsweisende Grundlage für die Durchführung er-
gänzender Maßnahmen, welche besonders im Rahmen der Dorfwettbewerbs erfolgsver-
sprechend scheinen. Hat ein Dorf erst einmal am Dorfwettbewerb teilgenommen, ist häu-
fig der Ehrgeiz der Dorfgemeinschaft geweckt, bessere Plätze zu erzielen oder gute Plätze 
zu halten. Damit verbunden ist automatisch die eigenverantwortliche „Weiterarbeit“ am 
Dorf, welches die Dorfgemeinschaft weiter stärkt und das Dorfbild weiter verbessert. 
Durch die gemeinsame Tätigkeit erfahren die beteiligten Personen eine Wertschätzung; 
außerdem wird das Verantwortlichkeitsgefühl gestärkt. Die Durchführung vieler Arbeiten 
in Eigenleistung stärkt daher das Gemeinschaftsgefühl ganz erheblich. Neben den befrag-
ten Dorfbewohnern wurde dieser Aspekt auch von den befragten Experten hervorgehoben. 
Damit lässt sich festhalten, dass die Förderung der Dorferneuerung auf dieses Weise eine 
eigenverantwortliche, eigenständige und nachhaltige Dorfentwicklung auf lokaler Ebene 
anschiebt. 

Wirkungen im öffentlichen Raum 

Projekte öffentlicher Projektträger haben dazu beigetragen, die Grünstrukturen im Dorf zu 
verbessern sowie Straßen und Plätzen umzugestalten. Bei den Projekten zur Verbesserung 
der innerörtlichen Verkehrssituation, die rund ein Drittel der öffentlichen Projekte aus-
machen, werden besonders optische Verbesserungen im Straßenbild erzielt. Das Straßen-
begleitgrün wird aufgewertet, Sitzmöglichkeiten werden geschaffen und kürzere Wege 
insbesondere für Fußgänger werden eingerichtet. Außerdem wird z.B. durch Aufpflaste-
rungen oder Verkehrsinseln die Geschwindigkeit an den Ortseingängen verringert, die 
Parkplatzsituation entspannt, der Lärm im Straßenraum verringert und die Aufenthalts-
qualität insgesamt verbessert. Diese Maßnahmen führen auch zu einer verbesserten Ver-
kehrssicherheit. Für die Dorfbewohner sind dies wahrnehmbare Veränderungen, die ihre 
Wohnqualität erheblich verbessern. Allen öffentlichen Projekten ist gemeinsam, dass sie 
neben temporären, konjunkturellen Beschäftigungseffekten keinerlei dauerhafte, struktu-
relle Arbeitsplätze schaffen oder sichern.  

Umweltwirkungen  

Mit den Dorferneuerungsprojekten werden zahlreiche Umweltwirkungen erreicht. Die 
erzielten Umweltwirkungen gehen dabei jedoch deutlich über die Bereiche hinaus, die 
von der Europäischen Kommission mit ihren Bewertungsfragen zum Umweltbereich ab-
gefragt werden. Die tendenziell enge Fragestellung der Europäischen Kommission führen 
dabei an dem breiten Spektrum der Umweltwirkungen vorbei, welche im Land durch die 
Verfolgung des Nachhaltigkeitsprinzips auch in der Dorferneuerung erreicht werden. Da 
die in der Dorferneuerung erzielten Umweltwirkungen also wenig bis gar nicht auf die 
vorgegebenen Umweltbereiche abzielen, lassen sie sich deshalb auch nicht mit den vor-
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gegebenen Umweltkriterien und –indikatoren abdecken. Aus diesem Grund werden sie an 
dieser Stelle genauer dargestellt. 

Die Umweltwirkungen der Dorferneuerung finden sich in erster Linie außerhalb des tech-
nischen Umweltschutzes. Sie resultieren aus einem nachhaltigen Umgang mit den Res-
sourcen und sind daher sehr vielfältig. 

Zunächst einmal wirkt die Dorferneuerung darauf hin, dass vorhandene wertvolle ökolo-
gische Strukturen, wie z.B. eine alte Linde oder eine Trockenmauer, erhalten werden. 
Damit ist sie ein wichtiges Instrument zur Umweltsicherung. Darüber hinaus leistet die 
Dorferneuerung aber auch wichtige Beiträge, den Umweltschutz in den Dörfern aktiv zu 
verbessern. 

In Bezug auf den Schutz der Ressource „Fläche“ trägt die Dorferneuerung maßgeblich zur 
Entsiegelung bei. Dadurch kann Regenwasser besser versickern, was sich förderlich auf 
die Grundwasserneubildung und auf die Abwehr von Hochwasser auswirkt. Außerdem 
können auf den entsiegelten Flächen neue Lebensräume für Pflanzen und Tiere entstehen. 

Ebenfalls sehr häufig im Zuge der Dorferneuerung durchgeführt wird die Bepflanzung 
von dörflichen Flächen mit ortstypischen Gehölzen. Dies geschieht zum einen im Rahmen 
der Aufwertung des zuvor angesprochenen Straßenbegleitgrüns, aber auch bei der Gestal-
tung im Umfeld privater und öffentlicher Gebäude. Durch ortstypische Bepflanzungen 
wird häufig auch die Einbindung der Dörfer in den Freiraum erreicht. 

Durch die Begleitung der Dorferneuerung durch einen qualifizierten Planer und fachkun-
dige Mitarbeiter bei den zuständigen Ämtern und Kommunen erhalten des Weiteren viele 
Dorfbewohner eine kostenlose (Umwelt-) Beratung und werden so für Umweltprobleme 
und ihre Lösungen sensibilisiert. Neben der Beratung zur Auswahl umweltverträglicher 
Baumaterialien und zur umweltverträglichen Ausführung der Bauarbeiten bietet die Dorf-
erneuerung den Dorfbewohnern aber auch ein Forum, sich mit ihrem Lebensraum Dorf 
und seiner nachhaltigen Weiterentwicklung auseinander zusetzen. So wurde beispielswei-
se in der Vergangenheit als Folge vorausgegangener Umweltsensibilisierung von mehre-
ren Personen eine Gemeinschaftsweide eingerichtet; diese bieten neben einem geringen 
Pflegeaufwand pro Flächeneinheit auch den Vorteil einer geringeren Flächenzerschnei-
dung. 

Als Erfolg der Dorferneuerungsförderung und der vorausgegangenen Beratung im Um-
weltbereich ist des Weiteren zu sehen, dass oftmals nicht erneuerbare Ressourcen durch 
erneuerbare Ressourcen substituiert werden können. Als Beispiel sei hier der Verzicht auf 
Kunststoff-Fenster genannt, wenn stattdessen Holzfenster verwendet werden. Auch die 
Verwendung von Holzschindeln ist aus Umweltsicht positiv. Bei dem verwendeten Holz 
handelt es sich zudem oftmals um regionale Produkte / Materialien. Die Dorferneuerung 
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trägt auf diese Weise dazu bei, die (regionale) Ökobilanz zu verbessern. In gleicher Weise 
fördert die Dorferneuerung auch den Einsatz erneuerbarer Energien, z.B. in Form einer 
mit Holzpellets betriebenen Heizung oder in Form von Solaranlagen. Gerade bei Gebäu-
den im landwirtschaftlichen Bereich kommen diese Technologien zum Einsatz und neh-
men oftmals eine wichtige Vorreiterrolle für die weitere Verbreitung ein. 

Wirkungen aus Sicht der Landwirte 

Die Fallstudie hat gezeigt, dass in Hessen zahlreiche Landwirte von der Dorferneuerung 
profitiert haben

2
, indem sie Arbeiten an Dächern und Fenstern von Wohnhäusern und 

Scheunen sowie auch Umnutzungen durchgeführt haben. Dies ist u.a. darauf zurückzufüh-
ren, dass sich die örtlichen Landwirte aktiv in die Dorferneuerung einbringen, beispiels-
weise durch die Teilnahme am Arbeitskreis. Auf diese Weise können auch die Belange 
der Landwirtschaft in der Dorferneuerung verankert werden. Auf Basis der Fallstudie 
wird so auch deutlich, dass die Dorferneuerung bei den Landwirten dazu beiträgt, die Zu-
friedenheit mit dem eigenen Dorf z.T. deutlich zu verbessern und die Lebensqualität ins-
gesamt zu erhöhen. Dabei treten Landwirte in ihrer Funktion als „normale“ Dorfbewohner 
auf. Gestalterische Maßnahmen erfahren vor diesem Hintergrund eine große Akzeptanz, 
auch wenn ein Landwirt selber nicht gefördert wird. Die Möglichkeiten der Dorferneue-
rung werden von Seiten der Landwirte zudem sehr realistisch eingeschätzt; zwar würde 
eine Verbesserung der infrastrukturellen Situation im Dorf die Lebensqualität weiter 
verbessern, sie selber halten dies aber nicht für umsetzbar. Veränderungen hinsichtlich 
der Einkommens- und Beschäftigungssituation treten bei den Landwirten infolge der 
Dorferneuerung nicht oder nur in sehr geringem Umfang ein; einzig durch Umnutzungen 
können Landwirte ein zusätzliches Einkommen erwirtschaften. Betriebliche Veränderun-
gen sind in der Regel nicht mit der Dorferneuerung in direkten Zusammenhang zu brin-
gen. 

Wirkungen aus Sicht der Gewerbetreibenden 

Laut Fallstudie zählen die Dorfbewohner die Beschäftigungssituation vor Ort jedoch zu 
den vordringlichsten Problemen. Für das lokale Gewerbe, soweit es noch im Dorf vor-
handen ist, ist die Dorferneuerung jedoch von unterschiedlicher Bedeutung. Zum einen 
kann die Dorferneuerung durch die Vergabe von (Bau-) Aufträgen konkret beschäfti-
gungsfördernd wirken (konjunkturell), zum anderen kann sie durch ihre öffentlichen Ges-
taltungsprojekte die Standortattraktivität des Unternehmens für Kunden und Mitarbeiter 
verbessern. In Abhängigkeit verschiedener Faktoren können lokale Betriebe jedoch stark 
bis gar nicht von der Dorferneuerung profitieren. Zu diesen Faktoren gehören beispiels-

                                                 
2
  67 % der Landwirte im Fallstudiendorf wurden im Rahmen der Dorferneuerung gefördert. Zum Ver-

gleich: In den drei untersuchten Dörfern der anderen (Flächen-) Bundesländer wurden z.T. keine, 
25 % oder nur 42 % der Landwirte gefördert. 
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weise der Betriebszweig, die Angebotspalette, der Einzugsbereich, die Außenwirksamkeit 
des Betriebs, die Intensität des Kundengeschäftsverkehrs sowie sonstige Repräsentations-
pflichten. Die optische Verbesserung des Dorfes ist deshalb besonders für repräsentative 
Betriebe wichtig, die viel Kundenverkehr haben. Hinzuweisen ist an dieser Stelle aber 
auch auf den Umstand, dass infolge der Dorferneuerung vereinzelt auch negative Effekte 
auftreten können; wenn beispielsweise durch die Umgestaltung des Straßenraums Kun-
denparkplätze wegfallen, deren Verlust nicht anderweitig kompensiert wird und auch 
sonst keine positiven Effekte beim lokalen Gewerbe auftreten, wird die Dorferneuerung 
vereinzelt in Frage gestellt.  

Neben den gestalterischen Wirkungen sind die Beschäftigungswirkungen der Dorferneue-
rung ein sehr wesentlicher Aspekt. Zu unterscheiden sind konjunkturelle (temporäre) und 
strukturelle (dauerhafte) Beschäftigungseffekte. Grundsätzlich sind im Rahmen der Dorf-
erneuerung besonders konjunkturelle Beschäftigungseffekte festzustellen, die sich z.B. im 
lokalen Handwerk niederschlagen, welches während der Bauphase beauftragt wird. Ähn-
liches gilt auch für lokal ansässige Planer, Architekten und andere Ingenieure, die vor der 
eigentlichen Bauphase mit der Planerarbeitung betraut werden.  

Gründe für die Inanspruchnahme der Förderung  

Die schriftliche Befragung der privaten Zuwendungsempfänger (n=120) ergab, dass viele 
Personen ein Projekt durchgeführt haben, weil sie dafür Zuschüsse bekommen haben 
(64 % der befragten Zuwendungsempfänger) und / oder weil sie meinten, mittelfristig 
ohnehin hätten tätig werden müssen (52 %). Bei den geförderten Arbeiten handelt es sich 
besonders um solche an Dächern, Fenstern und Fassaden. Die Dorferneuerungsförderung 
gibt also den Anreiz, die geplanten Maßnahmen zeitlich vorzuziehen. 43 % der Befragten 
sagten daher auch, ohne Förderung hätten sie ihre Projekte zu einem späteren Zeitpunkt 
durchgeführt, ein Drittel der Befragten gab an, ohne Förderung nur einen Teil gemacht zu 
haben. Ohne Förderung würden die Maßnahmen zudem häufig in einer anderen Ausfüh-
rung gemacht: 20 % gaben an, ohne Förderung andere Materialien eingesetzt zu haben 
und 14 % hätten eine andere bauliche Ausführung gewählt. Die Förderung der Dorferneu-
erung gibt damit einen Anschub, notwendige Investitionen vorzuziehen. Außerdem trägt 
die Förderung dazu bei, eine ortstypische Ausführung zu wählen; so werden oft infolge 
der Auflagen, die mit der Förderung verbunden sind, statt den Fenstern aus dem Bau-
markt orts- / regionaltypische Holzfenster eingesetzt, die von lokalen / regionalen Hand-
werkern hergestellt werden. Neben konjunkturellen Effekten besonders für das regionale 
Handwerk führt die Dorferneuerungsförderung damit auch zur qualitativen Verbesserung 
der Standortattraktivität. Die Dorferneuerungsförderung ist demzufolge eine sehr wichtige 
Anschubfinanzierung; auf die Frage, ob die bereits geförderten Zuwendungsempfänger 
beabsichtigen, noch weitere Maßnahmen durchzuführen, antworteten 35 % daher auch mit 
„ja, jedoch nur mit weiteren Zuschüssen“.  



Kapitel 9 MB-IX – Dorferneuerung und -entwicklung sowie Schutz und Erhaltung des ... 81 

 

Ergänzende Wirkungen aus Sicht der Dorferneuerungsexperten 

Die Befragung der Experten vor Ort bestätigte weitestgehend die Ergebnisse der schriftli-
chen Befragungen und ist damit ein Indiz, dass die vor Ort mit der Dorferneuerung 
betrauten Personen ein gutes Gespür für die lokale Situation entwickelt haben und diese 
richtig einschätzen. Die Experten hoben in den Gesprächen nochmals die große Bedeu-
tung der Dorferneuerungsförderung hervor und machten dies am Beispiel der Gebäude-
leerstände deutlich, die in machen Dörfern nach der Dorferneuerung deutlich, z.T. sogar 
bis auf Null, zurückgegangen ist. Leer stehende Gebäude werden dabei überwiegend zu 
Wohnzwecken, in ausgesprochenen Tourismus- bzw. Kurregionen auch zur Vermietung 
an Touristen und Kurgäste umgenutzt. 

Als die Personen, die am ehesten über einen übergeordneten Blickwinkel verfügen, wie-
sen die Experten besonders auf die dynamischen Aspekte der Dorferneuerung hin: Zum 
einen löst die Förderung der Dorferneuerung i.R. eines Verfahrens häufig vorzeitige 
nichtgeförderte Investitionen aus, so beispielsweise wenn die notwendige Sanierung der 
Wasser- und Abwasserversorgung im Vorlauf zur geförderten Straßenumgestaltung 
durchgeführt wird. Außerdem wird durch das Prozesshafte der Dorferneuerung die Dorf-
gemeinschaft aktiviert, welche während und nach Abschluss der Dorferneuerung viele 
Projekte in Eigenregie verwirklicht. Durch die Förderung von Begegnungsstätten wird die 
Kommunikation innerhalb der Dorfgemeinschaft auf eine nachhaltige Basis gestellt. (vgl. 
Kap. 9.6.4, Frage IX.4-3.)  

Übersicht über die Wirkungen der Dorferneuerung 

Abschließend kann zusammengefasst werden, dass die Dorferneuerung zahlreiche positi-
ve Wirkungen besitzt. Zu den bedeutendsten gehören ihren positiven Wirkungen auf das 
Ortsbild, die Wohnbedingungen für die einzelnen Dorfbewohner, die Dorfgemeinschaft 
und die Funktionsverbesserung der dörflichen Siedlungsstruktur. Die wichtigsten Wir-
kungen  der Dorferneuerung sind in Tabelle o 9.6 stichwortartig zusammengetragen. 
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Tabelle o 9.6: Übersicht über die Wirkungen der Maßnahme „Dorferneuerung“ 

Wirkungen der geförderten Dorferneuerung 
• stößt private Investitionen an, die das Ortsbild verbessern und Wohnraum schaffen oder verbessern; 

ohne Förderung wären diese Investitionen gar nicht, nur zum Teil, in anderer Ausführung oder erst 
viel später getätigt worden 

• stößt öffentliche Investitionen an, die das Ortsbild, die Verkehrssicherheit, die Dorfökologie, die 
Funktionsverbesserung der Siedlungsstruktur u.a. – also die Aufenthaltsqualität im Allgemeinen – 
verbessern; ohne Förderung wären diese Investitionen aufgrund der kommunalen Haushaltslage nicht 
oder erst später getätigt worden 

• mobilisiert durch Synergieeffekte auch ungeförderte Investitionen in anderen Bereichen (z.B. Sanie-
rung der Kanalisation in zeitlicher Abstimmung mit Straßenumgestaltungen) 

• verbessert die Standortattraktivität der Dörfer, so dass sich die Dorfbewohner wieder wohler in ihrem 
Dorf fühlen; neben Verbesserungen des Ortsbildes und der Verkehrssicherheit tragen besonders die 
Gemeinschaftseinrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser) zur Zufriedenheit der Dorfbewohner bei 

• verbessert die dörfliche Umweltsituation bzw. Ökobilanz in vielfältiger Weise, z.B. durch Entsiege-
lung, Bepflanzung mit ortstypischen Gehölzen, Schutz und Schaffung von Lebensräumen für  Pflan-
zen und Tiere, bessere Ausnutzung bzw. Substitution nicht-erneuerbarer Ressourcen/Energien, den 
Einsatz von Umwelttechnologien (besonders in landwirtschaftlichen Gebäuden) sowie über den Weg 
der Umweltsensibilsierung und Bewusstseinsbildung durch umweltverträgliche Baumaterialien (z.T. 
regional produziert) und umweltschonenede Bauausführungen etc. 

• verbessert die Standortattraktivität für „repräsentative“ Gewerbebetriebe mit zahlreichem Kunden-
verkehr; die Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Rahmen der Dorferneuerung kann zudem durch 
die Förderung von Umbauarbeiten an Gebäuden erleichtert werden 

• stabilisiert vielfach die Bevölkerungszahlen als Folge verbesserter Standortattraktivität; mancherorts 
entwickeltn sich die Bevölkerungszahlen sogar wieder positiv; ohne Veränderungen im Dorf wären 
Wegzüge nicht auszuschließen gewesen 

• stärkt nachhaltig Gemeinschaftssinn und Zusammengehörtigkeitsgefühl der Dorfgemeinschaft durch  
Eigenverantwortung und Eigenarbeit zur Umsetzung von Projekten für die Dorfgemeinschaft 

• wirkt durch den prozesshaften Ansatz auch positiv auf die Integration von Neudörflern 

• führt auf Basis der gestärkten Dorfgemeinschaft häufig zu gemeinschaftlichen Folgeprojekten außer-
halb der geförderten Dorferneuerung 

• greift eng mit dem Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden – Unser Dorf hat Zukunft“ 
ineinander, was wiederum ergänzende ungeförderte Dorferneuerungsmaßnahmen hervorbringt, die 
sich insbesondere positiv auf des Ortsbild auswirken 

• hat konjunkturelle Beschäftigungseffekte, besonders  für das lokale und regionale Handwerk, den 
Hoch- u. Tiefbau sowie das beratende Ingenieur- und Sozialwesen (Architekten, Planer, Gemeinwe-
senarbeiter u.ä.) 

• erarbeitete Dorferneuerungskonzepte dienen mitunter als richtungsweisende Grundlage für die 
Durchführung ergänzender Maßnahmen (s.o.) 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Doch nicht mit jeder geförderten Dorferneuerung werden auch immer alle der hier be-
schriebenen Wirkungen erreicht. Jedes Dorf ist anderes und hat seine eigenen Merkmale 
und Probleme. Außerdem ist der Erfolg der Dorferneuerung von vielen Faktoren abhän-
gig. Die Kombination von dörflichen Merkmalen und Problemen sowie die dorfeigene 
Umsetzung der „Erfolgsfaktoren“ bestimmt die jeweiligen Wirkungen der Dorferneue-
rung. 
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Zu den „Erfolgsfaktoren“ zählen beispielsweise:  

– gute Betreuung durch das zuständige Amt 

– engagierter Ortsvorsteher oder andere Personen, die die Dorfgemeinschaft mobilisiert 
und informiert, der ggf. auch vermittelt („Motor“/„Vermittler“) 

– strategische Vorgehensweise: 
• „Vom Kleinen ins Große“ (denken und handeln) 
• Alle mit ins Boot holen, alle müssen mitmachen und an einem Strang ziehen /die 

Bevölkerung von Anfang an in den Prozess mit einbinden 
• Projekte auswählen und durchführen, die im Interesse möglichst vieler Dorfbe-

wohner sind 
• Fachwissen einholen / gute Planer engagieren 
• Rechtzeitige Einbindung der Kommunalpolitik und der kommunalen Verwaltung 
• Innovativ denken / nicht gleich alles als nicht praktikabel abtun 

Die durchgeführten Untersuchungen ergaben jedoch auch, dass die Dorferneuerung für 
die systematische Schaffung von strukturellen Arbeitsplätzen und auch für die Schaffung 
von Infrastruktureinrichtungen, z.B. zur Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs, 
nicht ausreichend geeignet ist. Zwar würde das Vorhandensein von Grundversorgungsein-
richtungen und Arbeitsmöglichkeiten im Ort deutlich zur Verbesserung der Lebensquali-
tät beitragen und es werden von den Dorfbewohnern auch dahingehend Wünsche formu-
liert, ihr Fehlen stößt jedoch bei der Bevölkerung vor Ort in der Regel auf Verständnis, 
auch wenn es als problematisch angesehen wird. So bleibt das Pendeln in die nähere Um-
gebung auch nach der Dorferneuerung meistens ein Bestandteil des dörflichen Lebens. Es 
gilt zu bedenken, dass durch eine Attraktivierung der Dörfer dem Pendeln sogar Vorschub 
geleistet werden kann; wenn neue Personen in die erneuerten Dörfer ziehen, welche dann 
ebenfalls zur Arbeit pendeln müssen. 

o 9.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Es wird die Empfehlung ausgesprochen, die administrative Umsetzung der Dorferneue-
rung dauerhaft in verlässlichen Strukturen zu organisieren, da die Reformen und Um-
strukturierungen der letzen Jahre zu Untersicherheiten bei der Abwicklung der Maßnahme 
geführt haben. Vor Ort wird dabei die zuletzt eingeführte Trennung der beratenden und 
bewilligenden Stellen als wenig glücklich empfunden. Wichtiger als eine erneute Um-
strukturierung erscheint den ProgrammbewerterInnen jedoch die Tatsache, dass die beste-
henden Strukturen, die sich mittlerweile langsam eingespielt haben, nicht so bald wieder 
geändert werden, sondern die Gelegenheit bekommen, sich mittel- bis langfristig zu 
bewähren. 
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Der mittlerweile gute Umsetzungsstand zeigt, dass in Hessen Wege gefunden wurden, mit 
den finanzierungstechnischen Schwierigkeiten umzugehen. Trotzdem führt aus Sicht der 
EvaluatorInnen vor allem der kurze Bewilligungs- und Abrechnungszeitraum der Projekte 
zu unnötigen Problemen. Gerade bauliche Maßnahmen, wie z.B. die Sanierung eines 
Hauses, lassen sich nicht im Detail auf wenige Monate planen und durchführen. Zumal es 
für den Zuwendungsempfänger schwer abschätzbar ist, wann der Bewilligungsbescheid 
für die Maßnahme eintrifft und dann nur noch wenige Monate bis zur Endabrechnung zur 
Verfügung stehen. Daher lautet hier die Empfehlung, dass die Mittelfreigabe aus den na-
tionalen Haushalten zu einem früheren Zeitpunkt und mit größerer Planungssicherheit 
erfolgen sollte. Zudem sollte, um die Abrechnung der Projekte zu vereinfachen, das 
EU-Haushaltsjahr an das nationale Haushaltsjahr angeglichen werden. 

Der Programmbewerter macht abschließend darauf aufmerksam, dass in den Gesprächen 
vor Ort u.a. darauf hingewiesen wurde, dass das Dorferneuerungsprogramm in seiner der-
zeitigen Ausprägung z.T. als unübersichtlich und in seinen Vorgaben oftmals als sehr 
starr wahrgenommen wird und dass angeregt wurde, das Dorferneuerungsprogramm zu 
überarbeiten und an die Entwicklungen vor Ort besser anzupassen. Von Seiten des Landes 
wird hingegen die Meinung vertreten, dass durch die gewollte Breite der Fördermöglich-
keiten eine größtmögliche Flexibilität vorhanden ist, so dass den Problemen vor Ort indi-
viduell begegnet werden kann. Ein grundsätzlicher Änderungsbedarf von Seiten des Lan-
des wird daher nicht gesehen. 
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s 9 Förderung von Fremdenverkehrstätigkeiten 

s 9.1  Ausgestaltung der Maßnahme 

s 9.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahme und ihre 
Förderhistorie 

Die Maßnahme „Förderung von Fremdenverkehrstätigkeiten“ ist in ihrer eigenständigen 
aktuellen Form neu. Allerdings gab es bereits im Rahmen des Ziel-5b-Programms die 
Maßnahme 1.3 „Neue Einkommensquellen“, innerhalb der die Stabilisierung und der 
Aufbau eines regionaltypisch ausgeprägten und ökologisch verträglichen ländlichen Tou-
rismus förderungsfähig war. Durch das Ziel-5b-Programm wurden rund 50 solcher Pro-
jekte gefördert. 

In der aktuellen Fördermaßnahme ist ein breites Spektrum an förderfähigen Gegenstän-
den vorhanden: 

– Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen für einzelbetriebliche und kooperative Maß-
nahmen. 

– Schaffung geeigneter Tourismuseinrichtungen, die durch die Verknüpfung touristi-
scher Bausteine, wie z.B. Landschaft, Natur, Landwirtschaft, ländliche Kultur und 
Küche der Weiterentwicklung des ländlichen Tourismus dienen, einschließlich der 
entsprechenden Aktivprogramme (z.B. Bauern- und Winzerhofrouten, Lehrpfade, 
Reitwege). 

– Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen zum Aufbau eines an regionalen Besonderheiten 
und zeitgemäßen Erfordernissen orientierten Landtourismusangebotes (z.B. Ferien-
wohnungen, Gästezimmer, bäuerliche Raststuben, zielgruppenorientierte Freizeitan-
gebote auf Bauernhöfen). 

– Aufbau und Entwicklung von Kooperationen im Bereich der Angebotserstellung und 
-kooperation (z.B. Radlerpackages von Hof zu Hof, Kooperation von Heuhotels, Ba-
bybauernhöfen, Gesundheitshöfen). 

– Entwicklung und Durchführung von projektbezogenen Qualifizierungs- und Schu-
lungsmaßnahmen. 

– Beteiligung regionaler und überregionaler Kooperationen an Informations- und Ver-
kaufsbörsen. (HMULF, 2000). 

Zuwendungsvoraussetzung für die Förderung ist, dass in der Regel nur auf der Grundla-
ge eines regionalen touristischen Leitbildes gefördert wird und dass Antragsberechtigte 
des öffentlichen Rechts nur gefördert werden können, wenn sie Projekte zu Gunsten des 
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Landtourismus entwickeln und durchführen und diese in besonderer Weise der Landwirt-
schaft dienen. 

Zuwendungsempfänger können Gemeinden, Gemeindeverbände, natürliche Personen, 
sonstige juristische Personen und Personengemeinschaften sein. 

Die Zuwendungen erfolgen in Form von Zuschüssen. Sind Gemeinden, Gemeindeverbän-
de oder sonstige juristische Personen Zuwendungsempfänger, liegt der Fördersatz grund-
sätzlich bei 50 %. Natürliche, juristische Personen und Personengemeinschaften des pri-
vaten Rechts werden mit einem Fördersatz von maximal 40 % (höchstens 50.000 Euro) 
gefördert.  

s 9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten  

Die Ziele der Maßnahme Förderung der Fremdenverkehrstätigkeit sind aufgeteilt nach 
Ober-, Unter- und operationellen Zielen in Abbildung s 9.1 dargestellt. Sie sind im hessi-
schen Entwicklungsplan für den ländlichen Raum formuliert. Der Unterteilung in Ober- 
und Unterziele wurde vom zuständigen Fachreferat zugestimmt, eine Modifikation der 
Ziele fand nachträglich nicht statt. 

Tabelle s 9.1: Ziele der Maßnahme Förderung der Fremdenverkehrstätigkeit 

Oberziel Unterziele Operationelle Ziele 
• Sicherung und Wei-

terentwicklung des 
Tourismusstandortes 
Hessen. 

• Auslösung positiver 
Arbeitsmarkt- und 
Einkommenseffekte. 

• Stärkung struktur-
schwacher Regionen 
in Hessen. 

• Erhaltung einer lebendigen Kulturland-
schaft als Erholungsraum. 

• Schaffung einer möglichst hohen wirt-
schaftlichen Wertschöpfung als Grundlage 
für die Behebung oder Reduzierung struk-
turpolitischer Probleme/Erschließung neu-
er Einkommensquellen aus den Potenzia-
len der ländlichen Gebiete. 

• Bereitstellung eines an den Bedürfnissen 
und Wünschen der Gäste orientierten Frei-
zeit und Tourismusangebots. 

• Ca. 50 Tourismusprojekte 
unterschiedlicher Art und 
Größenordnung. 

• Steigerung der Übernach-
tungszahlen um 5 % im För-
dergebiet. 

Quelle: Eigene Darstellung nach (HMULF, 2000). 

Für die Landesregierung ist es nach wie vor ein Ziel, den Wirtschaftsbereich Tourismus 
zu fördern (Hessischer Landtag, o.J.). Er wird als wichtiger Faktor für die hessische Wirt-
schaft, insbesondere in wirtschaftliche schwächeren Regionen gesehen. 
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s 9.1.3 Einordnung der Maßnahmen in den Förderkontext  

Im hessischen Entwicklungsplan für den ländlichen Raum gibt es keine weiteren Maß-
nahmen, die Förderung in eine vergleichbare Richtung wie Maßnahme s ermöglichen.  

Touristische Förderung ist in Hessen zusätzlich zum hessischen Entwicklungsplan über 
das Ziel-2-Programm möglich. Über dieses Programm sind drei Maßnahmen förderfähig:  

– Investitionen in touristische Infrastruktureinrichtungen, 

– Erarbeitung regionaler touristischer Leitbilder einschließlich Marktuntersuchungen 
sowie 

– Regionale Marketing- und Vertriebsprojekte (jeweils einschließlich konzeptioneller 
und planerischer Vorarbeiten). 

Bisher gibt es laut Aussage des Fachreferates ca. 80 Projekte, die mit EFRE-Mitteln in 
Ziel-2-Regionen gefördert wurden. Die Abgrenzung zum hessischen Entwicklungsplan ist 
durch die inhaltliche Beschränkung des Entwicklungsplans auf Projekte mit landwirt-
schaftlichem Bezug gewährleistet. Eine gute Abstimmung zwischen beiden Fördersträn-
gen ist durch die enge Verzahnung bei der Abwicklung garantiert. Sowohl die Maßnahme 
s als auch die touristische Förderung des Ziel-2-Programms werden über die Richtlinie 
des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung geregelt und die Bewilli-
gung findet bei der IBH statt. Bis zum Frühjahr 2003 war auch die ministerielle Zustän-
digkeit über ein Referat im HMWVL zugeordnet, dieses wurde aber in Folge der letzten 
Landtagswahl geändert. Aktuell liegt die Zuständigkeit für die Maßnahme s beim 
HMULV. 

s 9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen 

Die Maßnahme Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit ist aufgrund ihrer finanziellen 
Ausstattung und auch dem operationellen Ziel von ca. 50 Projekten im Vergleich zu ande-
ren Maßnahmen des hessischen Entwicklungsplans eher als kleine Maßnahme anzusehen. 
In den für eine Untersuchung geeigneten Jahren 2000 und 2001 wurden nur wenige Pro-
jekte abgeschlossen. Eine Bewertung auf der Grundlage von fertig gestellten Projekten, 
die bereits erste Wirkungen entfalten, wäre nur anhand von dieser Einzelprojekten mög-
lich gewesen und erschien daher nicht sinnvoll. Zudem können gerade die wirtschaftli-
chen Wirkungen solcher Projekte noch nicht so kurz nach Ende der Förderung belastbar 
festgestellt werden. Die Bewertung stützt sich daher auf die Auswertung der zur Verfü-
gung gestellten Projektlisten in Verbindung mit Ergebnissen aus der Literatur und Unter-
suchungen in anderen Maßnahmen. 
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Zur Erfassung qualitativer Informationen über die Maßnahme (beispielsweise hinsichtlich 
der Inanspruchnahme und der Verwaltungsumsetzung) wurde ein Expertengespräch mit 
dem zuständigen Fachreferat im HMWVL geführt.  

Datenquelle 

Von der Investitionsbank Hessen (IBH) wurden Datensätze mit Informationen zu jedem 
mit EAGFL-Mitteln kofinanzierten und abgeschlossenen Projekt dieser Maßnahme zu-
sammengestellt. In diesen Datensätzen sind Angaben zum Status des Zuwendungsemp-
fängers (öffentlicher, privater), zur geografischen Lage des Projektes, zum Kalenderjahr 
des Projektabschlusses, eine kurze Projektbeschreibung und Finanzdaten enthalten. Die 
Übersendung der Daten erfolgte gemeinsam mit den Daten zu den Haushaltslinien n und 
o, die ebenfalls über die IBH abgewickelt werden. Bei den Daten ist anzumerken, dass es 
im laufenden Förderzeitraum eine Umstellung des EDV-Systems hin zu einer Abwicklung 
über SAP-R3 gegeben hat. Datensätze, die vor dieser Umstellung in das vorherige System 
eingegeben wurden, enthalten keine Angaben zu Gesamtkosten, förderfähigen Kosten und 
Eigenmitteln, da nur die Zuschüsse von EAGFL und Bund/Land mit in das neue SAP Sys-
tem übernommen wurden. Die förderfähigen Kosten mussten daher aufgrund der Zu-
schüsse geschätzt werden, was die Gefahr großer Ungenauigkeiten birgt und bei der In-
terpretation beachtet werden muss. 

s 9.3 Vollzugskontrolle 

Einen Überblick über die ursprünglich im hessischen Entwicklungsplan 2000 und im Än-
derungsantrag 2003 geplanten und die in den Jahren 2000 bis 2002 tatsächlich ausgezahl-
ten öffentlichen und EU-Mittel stellt Tabelle s 9.2 dar.  

Tabelle s 9.2: Geplante und tatsächlich ausgezahlte Mittel 

KOM-Entscheidung 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Plan:EPLR K (2000) 2906 endg. 2,13 2,19 2,24 2,29 2,35 2,40 2,45 16,05
Plan: Änderung 2003 geplant 0,29 0,00 0,40 2,29 2,95 2,40 2,25 10,77
Ist: Auszahlungen (1) 0,00 0,00 0,40

Plan: EPLR K (2000) 2906 endg. 1,07 1,10 1,12 1,14 1,17 1,20 1,23 8,03
Plan: Änderung 2003 geplant 0,14 0,00 0,20 1,14 1,47 1,20 1,23 5,38
Ist: Auszahlungen (1) 0,00 0,00 0,20

Öffentliche Ausgaben, Mio. Euro insgesamt

EU-Beteiligung, Mio. Euro insgesamt

 
(1) Ohne Vorschuss in 2000.  
Quelle: (HMULF, 2000), (HMULF, 2003). 
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In den Jahren 2000 und 2001 lief die Maßnahme sehr schleppend an. Dies hatte mehrere 
Gründe. Es gab grundlegende Veränderungen der organisatorischen Struktur des Förder-
ablaufs mit einer Verlagerung der Bewilligung zur IBH und der Einführung des EDV-
Erfassungssystems SAP-R3 zur Abwicklung der Förderung. Zusätzlich wurde die neue 
Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung erarbeitet und 
trat im Januar 2002 in Kraft. Hierin ist die von Seiten der Kommission geforderte Kon-
zentration auf Projekte verankert, die einen unmittelbaren Bezug zur Landwirtschaft auf-
weisen. Diese Vielzahl von Veränderungen musste in der zuständigen Verwaltung erst 
umgesetzt werden. Trotzdem gab es bereits einige Projektbewilligungen und ab 2002 er-
folgten Auszahlungen, allerdings auf einem wesentlich niedrigeren Niveau als ursprüng-
lich geplant. Die ursprünglichen Planungen für die Jahre 2003 bis 2006 wurden jedoch 
beibehalten, da mittlerweile die Maßnahme gut angelaufen ist und ausreichend Projektan-
träge vorliegen. Der Mittelansatz für die Maßnahme insgesamt wurde von 16,05 Mio. um 
33 % auf 10,77 Mio. reduziert.  

s 9.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs  

Insgesamt wurden bisher 26 Projekte der Maßnahme Förderung von Fremdenverkehrstä-
tigkeit abgeschlossen. 

Projektinhalte 

Die Projekte wurden anhand ihrer Maßnahmenbezeichnung in grobe Kategorien einge-
teilt, um einen besseren Überblick zu gewähren. Die gewählten Kategorien sind: 

– Bewirtung (Projekte, die einen Bezug zur Bewirtung aufweisen, Beispiele: Bauern-
hof- und Gartencafes, Vesperstuben) 

– Übernachtung (Projekte die der Schaffung und Verbesserung von touristischen Ü-
bernachtungsmöglichkeiten dienen, Beispiele: Ferienwohnungen, Heuhotels, Gäste-
zimmer) 

– Reiten (Projekte, die einen eindeutigen Bezug zum Thema Reiten/Pferde in Verbin-
dung mit Tourismus aufweisen, Beispiele: Reithalle oder Reitplatz für Urlaubsgäste, 
Wanderreitstation, Reitstationenkarte) 

– Sonstiges (Projekte, die in keine der vorher genannten Kategorien passen. Hierbei 
handelt es sich um sehr unterschiedliche Projekte, die sich in keiner eigenständigen 
Kategorie zusammenfassen lassen.) 

Die Anzahl der Projekte pro Kategorie und die eingesetzten öffentlichen Finanzmittel 
zeigt Abbildung s 9.1. 
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Abbildung s 9.1: Anzahl von Projekten und öffentliche Fördergelder nach Kategorien 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Daten der IBH. 

Abbildung s 9.1 zeigt, dass keine der gewählten Kategorien zahlenmäßig übermäßig stark 
vertreten ist, alle liegen zwischen fünf und sieben abgeschlossenen Projekten. Der höchs-
te Einsatz öffentlicher Fördergelder fand in der Kategorie Bewirtung mit rund 180.000 
Euro (rund 38 % der Fördermittel dieser Maßnahme) statt. Da die Anzahl von sechs Pro-
jekten nicht besonders hoch ist, wurde hier bei den Projekten im Durchschnitt höher in-
vestiert als in den anderen Kategorien und daher auch mehr öffentliche Fördergelder ein-
gesetzt. Genau gegenteilig verhält es sich bei der Kategorie Sonstiges. Hier wurden bisher 
sieben Projekte abgeschlossen, aber mit rund 75.000 Euro die geringsten öffentlichen 
Mittel eingesetzt. Die durchschnittliche öffentliche Fördersumme betrug mit rund 11.000 
Euro nur ein drittel der in der Kategorie Gastronomie eingesetzten Mittel. 

Zielgruppenerreichung 

Als Zielgruppe für diese Maßnahme wurden sowohl öffentliche als auch private Zuwen-
dungsempfänger genannt. Die bisher durchgeführten abgeschlossenen Projekte wurden 
jedoch nur von privatrechtlichen Zuwendungsempfängern durchgeführt. Öffentliche Zu-
wendungsempfänger hatten in der Anfangsphase der Förderung Probleme mit dem gefor-
derten landwirtschaftlichen Bezug, den die Projekte aufweisen sollen. Mittlerweile sind 
diese Probleme aber behoben. Laut Aussage des zuständigen Fachreferates im HMWVL 
sind aktuell bewilligte Projekte öffentlicher Zuwendungsempfänger vorhanden und auch 
weitere geplant. 
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Zielerreichung 

Als Hauptziel wurde die Sicherung und Weiterentwicklung des Tourismusstandortes Hes-
sen genannt. Dies ist insgesamt das Ziel der gesamten Tourismusförderung des Landes 
Hessen mit allen dafür durchgeführten Fördermaßnahmen (Hessischer Landtag, o.J.). 
Durch die geförderten Projekte ist es generell möglich, einen Beitrag zu diesem Ziel zu 
erreichen. Mit den zahlen- und kostenmäßig aber sehr beschränkten bisherigen Projekten 
kann dieses Ziel aber nicht alleine erreicht werden.  

Das Ziel der Auslösung positiver Arbeitsmarkt- und Einkommenseffekte dürfte durch 
einen Teil der bisher abgeschlossenen Projekte erreicht worden sein. Befragungen von 
Zuwendungsempfängern im benachbarten Nordrhein-Westfalen haben ergeben, dass Bau-
ernhofcafes und auch neu geschaffene Übernachtungsmöglichkeiten zu Arbeitsplatz- und 
Einkommenseffekten führen. Bei den Arbeitsplätzen werden vor allem solche für Frauen 
in Teilzeitbeschäftigung geschaffen. Der Einkommenseffekt wurde von den Zuwendungs-
empfängern in NRW bisher als eher gering eingeschätzt. Die Tendenz dieser Ergebnisse 
dürften auch auf die Projekt in Hessen übertragbar sein. Über weiter gehende Effekte, die 
über die bei den Zuwendungsempfänger direkt geschaffenen hinausgehen, lässt sich zum 
aktuellen Zeitpunkt noch nichts sagen. 

Das dritte Oberziel, die Stärkung strukturschwacher Regionen in Hessen wird durch die 
Maßnahme s dahingehend erfüllt, dass die Projekte insgesamt nur in den eher ländlichen 
Regionen Hessens angesiedelt sein können. Dies sind in Hessen auch die Regionen, die 
auch zu den strukturschwächeren zählen. 

Auf die Unterziele wird an dieser Stelle nicht näher eingegangen.  

Für die Maßnahme s wurden zwei operationelle Ziele formuliert:  

1. Ca. 50 Tourismusprojekte unterschiedlicher Art und Größenordnung. 

2. Steigerung der Übernachtungszahlen um 5 % im Fördergebiet. 

Die Anzahl von 50 Projekten erscheint angesichts der bisher bereits abgeschlossenen 
26 Projekte generell trotz des reduzierten Mittelansatzes noch erreichbar. Allerdings wur-
den bisher nur Projekte privater Zuwendungsempfänger mit vermutlich niedrigeren för-
derfähigen Gesamtkosten als die Projekte öffentlicher Zuwendungsempfänger umgesetzt. 
Wenn also in den nächsten Jahren verstärkt Projekte in öffentlicher Trägerschaft mit hö-
herem Mitteleinsatz umgesetzt werden, ist die Erreichung des Ziel bis 2006 möglicher-
weise doch noch fraglich.  

Eine Steigerung der Übernachtungszahlen um 5 % im gesamten Fördegebiet (gesamt Hes-
sen ohne Rhein-Main-Verdichtungsraum und seinen unmittelbarem wirtschaftlichen Ein-
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zugsbereich) erscheint als Folge der bisher durchgeführten Projekte unrealistisch. Insge-
samt steigt die Anzahl der Übernachtungen in Hessen zwar nach jahrelangem Rückgang 
seit 1997 kontinuierlich an (Hessischer Landtag, o.J.), auf die touristische Förderung im 
Rahmen der Maßnahme s kann dies allerdings nicht zurückgeführt werden. Jedoch kann 
die Maßnahme für den Ort, an dem die konkreten Projekte stattfinden, eine solche Steige-
rung räumlich begrenzt durchaus hervorrufen.  

s 9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der 
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme 

Der administrative Ablauf eines Förderprojektes von der Beratung über die Antragsan-
nahme bis hin zur Bewilligung ist identisch mit dem Ablauf in der Dorferneuerung (siehe 
MB-IX o 9.5) und wird daher hier nicht noch einmal gesondert dargestellt. 

Allerdings sind einige Besonderheiten bei der Umsetzung der Maßnahme s vorhandenen, 
die im Folgenden dargestellt werden sollen: 

Projektauswahl 

Die Umsetzung der Maßnahme s erfolgt im Rahmen der Richtlinie des Landes Hessen zur 
Förderung der regionalen Entwicklung. In diese Richtlinie sind alle Fördertatbestände 
integriert, die dem Ziel der Bewältigung des Strukturwandels in Regionen mit unter-
durchschnittlicher Wirtschaftskraft dienen sollen. Diese Richtlinie trat 2002 in Kraft und 
vereint Programme wie Betriebliche Investitionen, Regionales Standortmarketing, Infra-
strukturen für die Ansiedlung und Entwicklung von Unternehmen, Tourismus sowie Ei-
genständige ländliche Entwicklung und Lebensqualität unter einem „Dach“. 

In den Einzelbestimmungen zum Tourismus werden die Förderbestimmungen für die 
Tourismusförderung insgesamt (nach Ziel-2-Programm und hessischem Entwicklungs-
plan) geregelt.  

Für die Projekte des Landtourismus ist hier formuliert, dass sie einen Bezug zur Land-
wirtschaft haben müssen. Dieser Bezug macht die Abgrenzung zum Ziel-2-Programm und 
der dort erfolgenden Tourismusförderung aus. Eine solche deutliche Abgrenzung wurde 
von Seiten der EU-Kommission im Programmaufstellungsverfahren gefordert. Für den 
Förderalltag vor Ort war dieser Bezug zur Landwirtschaft laut Aussage des Fachreferates 
jedoch problematisch. Er musste  potenziellen AntragstellerInnen und auch den Mitarbei-
terInnen bei den Landratsämtern vermittelt werden. Dies hat auch mit zur anfänglichen 
Verzögerung der Umsetzung der Maßnahme beigetragen.  
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Finanzmanagement 

Die Verteilung der Fördermittel auf die Regionen erfolgt über eine Bedarfsabfrage der 
IBH. Entsprechend der hier ermittelten Bedarfe werden die Fördergelder auf die Regionen 
und Landkreise verteilt. Eine feste Kontigentierung für die jeweiligen Landkreise / Regi-
onen gibt es nicht, da hierdurch die Umsetzung von weniger sinnvollen Projekten in 
Landkreisen mit noch zur Verfügung stehenden Mitteln im Gegensatz zu nicht zu Stande 
kommenden Projekten in anderen Landkreisen mit fehlenden Mittelkontigentierungen 
befürchtet wird. 

s 9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich 
Inanspruchnahme und erzielten Wirkungen 

Die Inanspruchnahme der Maßnahme ist bis zur Halbzeitbewertung hinter den ursprüngli-
chen Planungen zurückgeblieben. Die Ursachen hierfür liegen zum einen in der Umstruk-
turierung der Verwaltung und der Einführung eines neuen EDV-Systems für die Antrags-
bearbeitung zu Beginn der Förderperiode. Darüber hinaus hat aber auch der geforderte 
Bezug der Projekte zur Landwirtschaft verhindert, dass passende Projektideen bei poten-
ziellen Zuwendungsempfängern entstehen und zur Umsetzungsreife gebracht werden. 
Mittlerweile sind diese Anlaufschwierigkeiten jedoch überwunden, so dass sich der Um-
setzungsstand wesentlich verbessert hat. Für die nächsten Jahre wird von Seiten des Fach-
referates eine vollständige Auszahlung der EU-Mittel erwartet. 

Aufgrund der Tatsache, dass in den ersten Programmjahren sehr wenige Projekte abge-
schlossen wurden, sind die darstellbaren Wirkungen der Maßnahme bis zur Halbzeitbe-
wertung sehr begrenzt. Die bisher geförderten Projekte wurden vor allem von privaten 
Zuwendungsempfängern durchgeführt und hatten touristische Einrichtungen wie Ferien-
wohnungen, Vesperstuben, Heuhotel, Gartencafe, Reithallen usw. zum Inhalt. Solche Pro-
jekte führen in erster Linie zu direkten Einkommenseffekte bei den Begünstigten und 
oftmals werden durch sie auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Darüber hinaus machen 
diese neuen Einrichtungen den ländlichen Raum insgesamt für Touristen attraktiver. Der 
Umfang dieser Wirkungen wird sich aber erst in einer Bewertung zu einem späteren Zeit-
punkt darstellen lassen.  
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9.6 Ziel- und Wirkungsanalyse anhand der kapitelspezifischen Bewer-
tungsfragen 

Die EU-Kommission hat für die Bewertung der Artikel-33-Maßnahmen einen Katalog 
von Bewertungsfragen, -kriterien und -indikatoren vorgegeben, anhand dem die Bewer-
tung stattfinden soll. Dieser Katalog wird in den folgenden Kapiteln abgearbeitet. Im Ma-
terialband erfolgt dabei keine zusammenfassende Darstellung über alle Maßnahmen – 
dies geschieht ausschließlich im Endbericht – stattdessen werden in diesem Materialband 
die Ergebnisse der jeweiligen Maßnahmen den Indikatoren zugeordnet und jeweils 
nacheinander dargestellt.  

Dabei findet sich nicht jede Maßnahme unter jedem Indikator; Aussagen zu den Maß-
nahmen sind stattdessen nur bei den Indikatoren dargestellt, auf welche die Maßnahme 
abzielt bzw. bei denen die Maßnahme eine entsprechende Wirkung entfaltet.  

In dem hier abgearbeiteten Katalog von Bewertungsfragen zu Kapitel IX finden sich Aus-
sagen zu allen EU-Bewertungsfragen in ihrer Originalfassung. Die ProgrammbewerterIn-
nen haben einen Teil der Kriterien und Indikatoren im Rahmen des Bewertungsprozesses 
verändert oder ergänzt. Die Begründungen hierfür finden sich jeweils bei den veränderten 
Bewertungskriterien und -indikatoren.  

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Maßnahmen zu welchen EU-
Bewertungsfragen und –kriterien einen Beitrag leisten.  

 
Maßnahmenkürzel EU Bewertungsfragen k m n o s 

IX.1 In welchem Umfang ist das Einkommen der ländlichen Bevölkerung 
erhalten oder verbessert worden? 

     

IX.1-1. Erhaltung / Verbesserung des Einkommens aus landwirtschaftlichen Tä-
tigkeiten 

X   X X 

IX.1-2. Erhaltung / Verbesserung des Einkommens aus nicht-landwirtschaftlichen 
Tätigkeiten 

X  X X X 

IX.2 In welchem Umfang sind die Lebensbedingungen und das Wohlerge-
hen der ländlichen Bevölkerung als Ergebnis der sozialen und kultu-
rellen Aktivitäten, durch bessere Freizeitangebote oder durch die 
Verringerung der Abgelegenheit erhalten worden? 

     

IX.2-1. Verringerung der Abgelegenheit X  X X  
IX.2-2. Erhaltung / Verbesserung der sozialen und kulturellen Einrichtungen, 

insbesondere für Jugendliche und junge Familien 
X  X X X 

IX.2-3. Erhaltung / Verbesserung der öffentlichen Einrichtungen in der unmittel-
baren Umgebung, Erhaltung / Verbesserung der Wohnbedingungen 

X  X X X 
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Maßnahmenkürzel EU Bewertungsfragen k m n o s 
IX.3 In welchem Umfang sind die Beschäftigungsmöglichkeiten in ländli-

chen Gebieten erhalten worden? 
     

IX.3-1. Erhaltung / Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für die land-
wirtschaftliche Bevölkerung 

X   X X 

IX.3-2. Die jahreszeitlichen Schwankungen der Tätigkeiten konnten wirksamer 
ausgeglichen werden 

     

IX.3-3. Die Diversifizierung der Tätigkeiten trägt zur Verbesserung der Beschäf-
tigungsmöglichkeiten für die nicht-landwirtschaftliche Bevölkerung bei 

X  X X X 

IX.4 In welchem Umfang sind die Strukturmerkmale der ländlichen Wirt-
schaft erhalten oder verbessert worden? 

     

IX.4-1. Erhaltung / Verbesserung der mit der Landwirtschaft in Zusammenhang 
stehenden Produktionsstrukturen 

X X    

IX.4-2. Das landwirtschaftliche Produktionspotenzial ist vor Naturkatastrophen 
geschützt bzw. nach Schädigung hierdurch wieder aufgebaut worden. 

X     

IX.4-3. Die Dynamik der Wirtschaftsteilnehmer im ländlichen Raum ist gefördert 
und das Potenzial für eine endogene Entwicklung im ländlichen Raum ist 
aktiviert worden. 

   X  

IX.4-4. Erhalt / Verbesserung der Standortfaktoren in ländlichen Gebieten X  X X  
IX.5 In welchem Umfang ist die Umwelt im ländlichen Raum erhalten 

oder verbessert worden? 
     

IX.5-1. Verbesserungen in der Landwirtschaft haben Umweltvorteile bewirkt. X     
IX.5-2. Vermeidung von Verschmutzung / Emissionen, besserer Ausnutzungsgrad 

von natürlichen/nicht erneuerbaren Ressourcen 
X   X  

IX.5-3. Erhaltung / Verbesserung nicht-landwirtschaftlicher Flächen im Sinne 
von biologischer Vielfalt, Landschaften oder natürlichen Ressourcen 

X   X  

IX.5-4. Verbesserte Kenntnisse über Umweltprobleme und -lösungen im ländli-
chen Raum bzw. größeres Bewusstsein hierfür 

X   X  

X = Ein Beitrag wird geleistet. 
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9.6.1 Frage IX.1 – In welchem Umfang ist das Einkommen der ländli-
chen Bevölkerung erhalten oder verbessert worden? 

     

k m n o s 

 - Hauptziel/-wirkung  ❍- Nebenziel/-wirkung 

9.6.1.1 Kriterium IX.1-1. Erhaltung / Verbesserung des Einkommens 
aus landwirtschaftlichen Tätigkeiten 

Checkliste 
   

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  

Indikator IX.1-1.1. Anteil des auf Grund von Fördermaßnahmen erzielten Einkom-
mens der landwirtschaftlichen Bevölkerung 

a) davon Bruttoeinkommen der landwirtschaftlichen Betriebe (das auf Grund von Ver-
besserungen der landwirtschaftlichen Tätigkeiten oder auf Grund von Transaktionen 
erzielt wurde, die wiederum auf Beihilfen im nicht-landwirtschaftlichen Sektor zu-
rückzuführen sind) (in % und Beschreibung) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator wurde modifiziert, da Einkommenswirkungen 
nur bei Maßnahme k - und dort auch nur teilweise - beziffert werden konnten. Die ande-
ren Artikel-33-Maßnahmen wirken sich erst langfristig auf das regionale Einkommen aus, 
so dass eine Quantifizierung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist. In diesen Fällen 
erfolgt eine Beschreibung. 

k - Flurbereinigung 

Flurbereinigung hat positive Einkommenswirkungen für die beteiligten Landwirte, indem 
sie die Produktionsstrukturen der Außenwirtschaft (Acker-, Grünlandbewirtschaftung) in 
einem umgrenzten Gebiet verbessert und so eine Senkung der Produktionskosten bewirkt. 
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Es können drei Arten von Einkommenseffekten unterschieden werden, die nachfolgend 
dargestellt werden: 

(3) unmittelbare Kostensenkungen durch Bodenmanagement, 

(4) unmittelbare Kostensenkungen durch den Bau gemeinschaftlicher Anlagen, 

(5) mittelbare Einkommenswirkungen durch betriebliche Anpassungsreaktionen.  

Das Bodenmanagement bewirkt direkt und unmittelbar Kostensenkungen, da es die Grö-
ße und Form der bewirtschafteten Schläge sowie deren Entfernung zum Hof günstiger 
gestaltet (vgl. Kap. k 9.4.2). Hierdurch sinkt auf den Betrieben der Zeitbedarf zur Erledi-
gung der Außenwirtschaft, und damit einhergehend nehmen die Lohnkosten und die vari-
ablen Maschinenkosten (Treibstoff-, Reparaturaufwand) ab. Zudem sinken die Aufwand-
mengen an Saatgut, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln und die Naturalerträge steigen, da 
der Anteil der Vorgewende- und Feldrandfläche an der Nutzfläche mit steigender Schlag-
größe abnimmt.  

In der Literatur finden sich zahlreiche, überwiegend ältere Berechnungsbeispiele für diese 
Wirkungen. Jüngere Auswertungen haben folgende jährliche Einkommenssteigerungen 
als Ergebnis: 

– in Bayern im Durchschnitt 118,5 DM/ha für Nebenerwerbs- und 84 DM/ha für 
Haupterwerbsbetriebe (Keymer et al., 1989), zuzüglich unbewerteter Arbeitszeiter-
sparnisse von 5,5 (Nebenerwerb) beziehungsweise 4,0 AKh/ha. Die einzelbetriebli-
chen Ergebnisse streuen zwischen 17 und 274 DM/ha und Jahr. 

– in Baden-Württemberg durchschnittlich 191,52 DM/ha für Ackerland und 134,15 
DM/ha für Grünland (einschließlich bewerteter AKh) (Burgmaier, 1993) 

– in Niedersachsen zwischen 24,61 und 50,46 Euro/ha im Verfahrensdurchschnitt, wo-
bei Einzelbetriebe zwischen 0 und 103 Euro liegen (Klare et al., o.J.).  

Den Ergebnissen gemeinsam ist eine erhebliche Spanne zwischen Betrieben mit sehr ge-
ringen und sehr hohen Kostenersparnissen. Je nach der topografischen Ausgangslage und 
den individuellen Zusammenlegungserfolgen profitieren Landwirte in sehr unterschiedli-
chem Ausmaß von der Flurbereinigung, weshalb Durchschnittswerten in diesem Zusam-
menhang grundsätzlich nur eine begrenzte Aussagekraft zukommt. 

Zum Zweck überschlägiger Berechnungen enthält die niedersächsische Studie Tabellen 
mit variablen Bewirtschaftungskosten (variable Maschinen- und Lohnkosten, Feldrandef-
fekte) bei unterschiedlichen Schlaggrößen, Schlaglängen und Hof-Feld-Entfernungen. 
Diese basieren auf Kalkulationsdaten des KTBL und werden für unterschiedliche Acker- 
und Grünlandfruchtfolgen dargestellt (Klare et al., o.J.). Nach der dort beschriebenen 
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– die Ausgangsgröße der Schläge (je kleiner, umso höher die Ersparnisse: Beispiels-
weise sind die Ersparnisse bei gleichem Zusammenlegungsverhältnis in Laubach-
Gonterskirchen viel höher als in Bad Nauheim-Nord.)  

– die Änderungen der Schlaglängen (z.B. sind die Ersparnisse in Büdingen-Vonhausen 
aufgrund der Schlagverlängerung höher als in Sontra-Breitau).  

Die so quantifizierten Einkommenseffekte liegen zum Teil im Rahmen der aus der Litera-
tur zitierten Ergebnisse, zum Teil aber auch deutlich darunter. Es wird daher nochmals 
betont, dass die Ergebnisse auf den im InVeKoS ein bis drei Jahre nach der Besitzeinwei-
sung ausgewiesenen Schlaggrößen basieren. Veränderte Schlaglängen und Hof-Feld-
Entfernungen, die in der Befragung vielfach nicht beziffert wurden, tragen zu weiteren 
Ersparnissen bei. Es ist auch denkbar, dass sich in den folgenden Jahren innerhalb der 
durch die Flurbereinigung geschaffenen Besitzstücke noch größere Schläge bilden (vgl. 
Kap. k 9.4.2). Überdies sind die Kostenersparnisse einer Zusammenlegung in Grünland-
gebieten (wie z.B. in Mossautal) mit der verwendeten Methode nur unzureichend dar-
stellbar.  

Weitere unmittelbare Kostensenkungen werden mit dem Bau gemeinschaftlicher Anla-
gen erreicht. Auf erneuerten Wegen entstehen Zeitersparnisse, wenn die Tragfähigkeit 
und die Oberflächenbeschaffenheit von bestehenden Wegen verbessert wurden und damit 
die mögliche Fahrgeschwindigkeit erhöht wird. Waren die Wege in einem sehr schlechten 
Zustand, so hat eine Erneuerung auch Einfluss auf die Reparaturkosten der Maschinen. 
Höhere Kosteneinsparungen werden erreicht, wenn durch den Wegebau auf neuer Trasse 
Abkürzungen möglich sind oder Ortschaften und viel befahrene Straßen umfahren werden 
können.  

Ein ausgebautes Wegenetz erleichtert darüber hinaus den Einsatz von größeren Maschi-
nen durch Lohnunternehmer oder Maschinengemeinschaften, die eine weitere Kostensen-
kung der Außenwirtschaft nach sich ziehen (mittelbarer Effekt). 

Sehr umfassende Einkommenswirkungen bringt der Bau gemeinschaftlicher Gebäude mit 
sich. Ein gemeinschaftlicher Milchviehstall, wie er in zwei der untersuchten Verfahren 
gebaut wurde, ersetzt mehrere alte Ställe einzelner Teilnehmer und hat u.a. folgende be-
triebswirtschaftliche Vorteile: 

– ein einzelnes neues Gebäude mit entsprechend geringeren Unterhaltungs- und Repa-
raturaufwendungen gegenüber mehreren alten Ställen, 

– eine zeitgemäße Stalleinrichtung, d.h. enorme Arbeitserleichterungen beim Melken 
und bei der Versorgung der Tiere, tiergerechtere Unterbringung, damit höhere Milch-
leistung, 
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– eine bessere Lage zu den umgebenden Grünlandflächen, dadurch Ersparnisse bei der 
Futterversorgung, Gülleausbringung und beim Weidegang. 

– Durch den gemeinschaftlichen Betrieb ist darüber hinaus eine arbeitsteilige, rationelle 
Bewirtschaftung der Milchviehherde möglich. 

Die gleichen Wirkungen - wenn auch weniger ausgeprägt - haben die gemeinschaftlichen 
Güllebehälter, die in neun der 28 Verfahren gebaut wurden, die Maschinen- oder Mehr-
zweckhallen (in sieben Verfahren) und die Siloanlagen (in zwei Verfahren). Auch Was-
serzapfstellen und wassersparende Waschplätze (in drei Verfahren) führen zu Arbeitser-
leichterung und Kostenersparnissen bei den beteiligten Landwirten. Eine Quantifizierung 
dieser Wirkungen wäre jedoch nur mit Hilfe umfassender betriebswirtschaftlicher Erhe-
bungen bei den Betrieben möglich gewesen. 

Mittelbare Einkommenseffekte entstehen in den Folgejahren nach der Besitzeinweisung 
beziehungsweise dem Bau gemeinschaftlicher Anlagen dadurch, dass einzelne zukunfts-
orientierte Betriebe aufgrund der neuen Bedingungen Anpassungsreaktionen vornehmen. 
Diese entstehen, indem die verbesserte Produktionsstruktur z.B. 

– eine Einführung größerer Maschinen, rationellerer Arbeitsverfahren oder Verfahren 
der überbetrieblichen Maschinenverwendung nach sich zieht, 

– dem Betrieb zu Freiräumen verhilft, die dieser zu betrieblichem Wachstum oder zur 
Aufnahme neuer Betriebszweige nutzen kann, aber auch zu außerbetrieblicher Ver-
wendung von Arbeitskraft und Kapital, 

– dem Betrieb zu einem Standort für den Neubau von Stallungen oder anderen Be-
triebsgebäuden (bis hin zur Aussiedlung) verhilft. 

Solche Einkommenswirkungen sind immer nur für einzelne Betriebe im Flurbereini-
gungsgebiet zu erwarten; sie sind nur langfristig beobachtbar und können zudem nur 
schwer von anderen Einflussgrößen isoliert werden. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Einkommenswirkungen von Flurbereini-
gung auf landwirtschaftliche Betriebe vielfältig sind und sich nur zu einem geringen Teil 
mit den gewählten Methoden darstellen lassen. Unmittelbare Kostenersparnisse aufgrund 
des Bodenmanagements sind berechenbar, insoweit sie die Schlaggröße und –form betref-
fen. Sie sind sehr unterschiedlich ausgeprägt, doch schon auf dieser Ebene sind nicht alle 
Wirkungen erfasst. Eine umfassende Berechnung könnte nur auf Ebene einzelner Betriebe 
erfolgen und würde zu einer breiten Streuung von Ergebnissen führen. Mittelbare Wir-
kungen können stets nur deskriptiv skizziert werden, da der Einfluss der Flurbereinigung 
nicht von anderen Einflüssen isoliert werden kann. 
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s – Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit 

Landwirte werden als Zuwendungsempfänger bei Projekten der Maßnahme s nicht expli-
zit ausgewiesen. Aufgrund der Projektbeschreibung liegt jedoch der Rückschluss nahe, 
dass es sich bei neun der bisher 26 abgeschlossenen Projekte um Landwirte als Zuwen-
dungsempfänger handelt (Urlaub auf dem Bauernhof, Bauerhofcafe). Befragungen von 
Landwirten in Nordrhein-Westfalen, die Umnutzungsmaßnahmen mit z.T. ähnlichen In-
halten durchgeführt haben, haben einen positiven Einkommensbeitrag durch die durchge-
führten Projekte ergeben. Zudem schätz das zuständige hessische Fachreferat ein, dass es 
sich bei den meisten Projekten bei Landwirten nicht um die grundsätzlich neue Einfüh-
rung der Idee von landwirtschaftlichem Tourismus auf den Betrieben handelt, sondern 
dass vielmehr schon bestehende Ansätze ausgebaut werden, z.B. also zusätzliche Ferien-
wohnungen geschaffen werden (dies lässt sich z.T. auch aus den vorhandenen Projektbe-
schreibungen ableiten). Die geförderten Projekte finden somit auf Betrieben statt, die be-
reits Marketingstrategien für ihre Angebote und wahrscheinlich auch Stammgäste haben. 
Die Auslastung der geschaffenen Einrichtungen dürfte damit vergleichsweise schnell er-
folgen und zu positiven Einkommenseffekten führen. 

b) Anzahl/Anteil von Projekten mit positiven Einkommenseffekten an allen Dorferneue-
rungsprojekten. 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. 

 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator hieß ursprünglich: „Davon Einkommen aus 
Mehrfachtätigkeiten, die auf Grund von Beihilfen in nicht-landwirtschaftlichen Sektoren 
verrichtet wurden (in %)“. Wirkungen hierzu sind nur bei der Maßnahme o zu erwarten. 
Aufgrund der Langfristigkeit der Wirkungen können Einkommenseffekte bisher nicht 
quantifiziert werden, stattdessen schätzen die ProgrammbewerterInnen die Zahl der Pro-
jekte ab, die solche Effekte erwarten lassen. 

o - Dorferneuerung 

Da bei den Einkommenseffekten nicht klar getrennt werden kann, ob diese bei Personen 
eintreten, die außerhalb der Landwirtschaft beschäftigt sind oder bei solchen, die in der 
Landwirtschaft tätig sind, werden die direkten Einkommenseffekte ausführlicher bei Kri-
terium IX.1-2. (Einkommen aus nicht-landwirtschaftlicher Tätigkeit) dargestellt. 



Kapitel 9 MB-IX - Einkommen 103 

 

Indikator IX.1-1.2. Verhältnis von {Kosten} zu {Umsatzerlösen} der geförderten, mit 
den landwirtschaftlichen Betrieben in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten 

Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator wurde gestrichen, weil die Förderung von 
„Tätigkeiten“ im gesamten Bereich des Artikels 33 eine völlig untergeordnete Rolle 
spielt. Die meisten Maßnahmen zielen auf eine Förderung von Infrastruktur und Ausstat-
tung, die sich nicht auf bestimmte, abgrenzbare Tätigkeiten bezieht. Um die Frage zu be-
antworten, hätten die ProgrammbewerterInnnen die Umsatzerlöse ganzer Betriebe ermit-
teln oder herleiten sowie die Auswirkungen der Förderung auf die Umsatzerlöse von allen 
sonstigen Einflüssen abgrenzen müssen. Diese Abgrenzung ist nicht möglich. Sofern die 
ProgrammbewerterInnnen Zahlen zu Einkommen darstellen, argumentieren sie aus-
schließlich von der Kostenseite her. 

9.6.1.2 Kriterium IX.1-2. Erhalt / Verbesserung des Einkommens 
aus nicht-landwirtschaftlichen Tätigkeiten 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  

Indikator IX.1-2.1. Anteil des auf Grund der Beihilfe erzielten Bruttoeinkommens von 
nicht in landwirtschaftlichen Betrieben tätigen Begünstigten (Euro/Begünstigter, An-
zahl betreffender Personen) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. 

 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator bezieht sich auf die Höhe der Einkommens-
effekte, die bei den direkt Begünstigten als Wirkung der Förderung auftreten. Darunter 
sind z.B. Bruttoeinkünfte aus der Vermietung einer mit Fördermitteln geschaffenen Fe-
rienwohnung zu fassen. Damit findet bei diesem Indikator - im Gegensatz zum nächsten 
Indikator (IX.1-2.2.) - eine Fokussierung auf die Einkommenseffekte bei den direkt Be-
günstigten statt. Der nachfolgende Indikator IX.1-2.2. beinhaltet darüber hinaus auch 
Einkommenseffekte für Teile der ländlichen Bevölkerung, die nicht direkt Begünstigte 
sind, aber dennoch positive Einkommenseffekte haben, beispielsweise durch im Rahmen 
der geförderten Projekte neu geschaffene Arbeitsplätze. 
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Die Bearbeitung dieses Indikators mit seinem Fokus auf die Höhe der Einkommenseffekte 
bei direkt Begünstigten macht ausschließlich bei solchen Maßnahmen Sinn, deren erklär-
tes Hauptziel es ist, auf direkte Weise Einkommen außerhalb der Landwirtschaft zu si-
chern und/oder neu zu schaffen. Bei den Artikel-33-Maßnahmen sind dies nur die Maß-
nahmen o (Teilbereich Umnutzung) und s. Nur bei Projekten dieser (Teil-) Maßnahmen 
macht eine detailliertere Erhebung der Höhe von direkt bei den Begünstigten auftretenden 
Einkommenswirkungen Sinn. Bei beiden Maßnahmen wurden bisher jedoch nur sehr we-
nige Projekte abgeschlossen; bei der Maßnahme s waren dies ca. 20 Projekte, bei der 
Teilmaßnahme Umnutzung im Rahmen der Dorferneuerung ca. 69 Projekte. Diese Projek-
te wurden zudem überwiegend erst im Jahr 2002 abgeschlossen, weshalb davon auszuge-
hen ist, dass Einkommenswirkungen bei diesen Projekten bislang in kaum nennenswertem 
Umfang aufgetreten sind. Eine Erhebung von Einkommenseffekten bei dieser vergleichs-
weise geringen Anzahl von Projekten und so kurz nach Abschluss der Projekte erscheint 
daher nicht sinnvoll, so dass dieser Indikator zur Halbzeitbewertung nicht beantwortet 
wird. 

Als Basis für die von der Europäischen Kommission eingeforderte Beantwortung dieses 
Indikators sind grundsätzlich Informationen sowohl über das Bruttoeinkommen der Be-
günstigen als auch über den Einkommensbeitrag, der auf die Förderung zurückgeht, er-
forderlich. Diese Informationen müssten direkt bei den Begünstigten ermittelt werden, da 
keine statistische Quelle vorhanden ist, die entsprechende Informationen beinhaltet. Die 
Erfahrungen der schriftlichen Zuwendungsempfänger-Befragung innerhalb der Maßnahme 
o geben jedoch zu bedenken, ob es überhaupt möglich ist, Einkommenseffekte derart dif-
ferenziert im Rahmen einer (schriftlichen) Befragung zu erheben. Auf die Frage, ob infol-
ge der Dorferneuerungsförderung überhaupt Einkommenseffekte eingetreten sind, hat 
beispielsweise rund die Hälfte der befragten privaten Zuwendungsempfänger nicht ge-
antwortet. Daher kann eine detaillierte Erhebung der Einkommenseffekte zukünftig ver-
mutlich nur über intensive mündliche Befragungen erfolgen, wobei hier bei späteren Be-
wertungen zu diskutieren sein wird, ob ein solch hoher Erhebungsaufwand gerechtfertigt 
ist.  

Indikator IX.1-2.2. Anteil der ländlichen, nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung, die 
Einkommen aus Transaktionen/Beschäftigungsverhältnissen bezieht, welche auf 
Grund von Beihilfen in nicht-landwirtschaftlichen Sektoren getätigt wurden bezie-
hungsweise entstanden sind (Anteil und Beschreibung) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    
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Erläuterung zum Indikator: Zur Beantwortung dieses Indikators wird die Anzahl der Pro-
jekte und der geschaffenen Arbeitsplätze herangezogen, die positive direkte Einkom-
menseffekte hervorgebracht haben beziehungsweise welche entstanden sind. Außerdem 
wird beschrieben, welcher Art diese Einkommenseffekte sind und wie sie zustande kom-
men. Dabei geht es sowohl um die direkten Effekte bei den Zuwendungsempfängern als 
auch um die Effekte bei den Beschäftigten, für die im Rahmen eines geförderten Projektes 
ein neuer Arbeitsplatz entstanden ist oder deren Arbeitsplatz erhalten wurden.  

n - Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung 

Durch die Gründung neuer außerlandwirtschaftlicher Existenzen und Investitionen zur 
Bereitstellung beziehungsweise Sicherung von Arbeitsplätzen außerhalb der Landwirt-
schaft werden im ländlichen Raum (außerlandwirtschaftliche) Einkommen gesichert, ver-
bessert und z.T. sogar neu geschaffen. Durch die Förderung von Gutachten, Analysen etc. 
wird die Schaffung beziehungsweise Sicherung regionaler Arbeitsplätze – und damit auch 
regionaler Einkommen – vorbereitet. Der Anteil des auf Grund der Beihilfe erzielten Ein-
kommens außerlandwirtschaftlich tätiger Personen variiert daher stark; im Fall einer E-
xistenzgründung kann er bei 100 % liegen, im Fall einer vorbereitenden Studie bei 0 %. 
Genauere Informationen liegen nicht vor, da aufgrund der geringen Anzahl bislang durch-
geführter Projekte im Rahmen der Halbzeitbewertung darauf verzichtet wurde, detaillier-
tere Untersuchungen durchzuführen.  

o - Dorferneuerung 

Die Förderung der Dorferneuerung kann im Sinne dieses Indikators in verschiedener Wei-
se auf das Einkommen der ländlichen, nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung wirken: 

(1) direkt, als unmittelbare Wirkung der Projekte bei den privat Begünstigten, 

(2) direkt über Einnahmen, die Kommunen aus der Vermietung geförderter Einrichtun-
gen erzielen sowie 

(3) indirekt, über die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen  
 
(1) Direkte Einkommenswirkungen bei privaten Zuwendungsempfängern 

Grundsätzlich verfolgt nur ein Teil der im Rahmen der Dorferneuerung geförderten Pro-
jekte von Privatpersonen das Hauptziel, positive Einkommenswirkungen hervorzubrin-
gen: 

– Zu den Dorferneuerungsprojekten, die unmittelbar positive Einkommenseffekte ha-
ben, gehören zweifelsohne solche, die Umnutzungen zum Inhalt haben und z.B. 
Wohnraum schaffen. Wenn diese geförderten Wohnungen an Dauermieter oder Gäs-
te/Touristen vermietet werden, können Einnahmen erzielt werden. Im Zeitraum 2000 
bis 2002 wurden 69 Projekte zur Wohnraumschaffung durchgeführt, dies entspricht 
rund 5 % aller durchgeführten Dorferneuerungsprojekte.  
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– Daneben gibt es auch andere Projektarten, die einkommenswirksam sein können. 
Hierbei handelt es sich beispielsweise um Projekte zum „Aufbau soziokultureller Ini-
tiativen“ (Ziffer 2.1.7 der Regionalentwicklungsrichtlinie, 4 Projekte, 0,3 % an allen 
Projekten) oder um solche zum „Erhalt oder zur Verbesserung der dörflichen Nut-
zungsvielfalt“ (Ziffer 2.1 das Landesprogramms Dorferneuerung, 37 Projekte, rund 
3 %). Bei den durchgeführten Projekten in diesen zwei Bereichen ging es z.B. um 
Umbau- und Modernisierungsarbeiten an einem Kino, die Inbetriebnahme eines psy-
chosozialen Zentrums, die Errichtung eines Reisebüros, die Anschaffung von Ma-
schinen für einzelne Unternehmen etc. Dies sind Projekte, bei denen sowohl bei An-
gestellten als auch bei Unternehmern Einkommenseffekte auftreten können. Damit 
sind weitere 41 Projekte potenziell beschäftigungswirksam; in erster Linie für die 
nicht-landwirtschaftliche Bevölkerung. 

Um diese potenziellen Einkommenswirkungen bei den bisher geförderten Projekten über-
prüfen zu können, wurden einige Zuwendungsempfänger dazu befragt. Dies erfolgte im 
Rahmen einer schriftlichen Befragung. Dazu wurde eine Stichprobe aus der Gruppe der 
abgeschlossenen Projekte der Jahre 2000 und 2001 gezogen. Innerhalb dieser Befragung 
wurden jedoch nicht nur Zuwendungsempfänger aus den oben beschriebenen „deutlich 
einkommenswirksamen“ Projektkategorien sondern alle Zuwendungsempfänger nach ih-
ren Einkommenswirkungen befragt. Dieses Vorgehen wurde gewählt, da es durchaus 
möglich ist, dass auch bei Projekten, die auf Grund der bei uns vorliegenden Daten kein 
Einkommensziel vermuten lassen (z.B. bei der Sanierung einer Fassade oder eines Da-
ches), trotzdem Einkommenswirkungen eintreten. Das geförderte Gebäude kann bei-
spielsweise nach der äußeren Sanierung insgesamt neu genutzt werden. 

Im Rahmen der schriftlichen Befragung der privaten Zuwendungsempfänger haben wir 
daher alle Zuwendungsempfänger der Stichprobe (n=120) gefragt, ob sie infolge der ge-
förderten Maßnahme dauerhafte Veränderungen des Haushaltseinkommens erwarten:  

– Die große Mehrheit der Befragten (59 %) gab an, dass ihr Haushaltseinkommen 
gleich bleiben wird.  

– Rund 20 % der Befragten haben auf die Frage nicht geantwortet.  

– Die Anteil derer, die positive Einkommenseffekte angegeben haben, und derer, die 
negative Effekte verspürt haben, ist in etwa gleich groß; 6 % der Befragten gaben ei-
nen geringfügigen Anstieg, 8 % der Befragten eine geringfügige Verringerungen an.  

– Der Anteil derer, die deutliche Veränderungen des Haushaltseinkommens angaben, 
liegt bei 3 % im positiven und 4 % im negativen Bereich.  

Bei näherer Betrachtung, bei welchen Projektkategorien vor allem positive Einkommens-
wirkungen angegeben wurden, sind es schwerpunktmäßig die Umnutzungen und die Pro-
jekte zum Erhalt beziehungsweise zur Verbesserung der dörflichen Nutzungsvielfalt. Bei 
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beiden Kategorien haben rund ein Drittel der Befragten eine dauerhafte Zunahme erwar-
tet. An den Gesamtprojekten machen diese beiden Kategorien jedoch nur einen sehr ge-
ringen Anteil aus (2000 bis 2002 wurden von insgesamt rund 1.300 Dorferneuerungspro-
jekten 69 Umnutzungsprojekte und 37 Projekte zur Nutzungsvielfalt abgeschlossen).  

Bei der großen Gruppe der befragten Zuwendungsempfänger, die gestalterische Projekte 
gefördert bekommen haben, wurde dagegen von nur ca. 5 % eine Zunahme des Haus-
haltseinkommens, jedoch von rund 15 % eine Abnahme erwartet. Diese Abnahme des 
Einkommens resultiert dabei vermutlich aus der Tilgung von Krediten, die zur Durchfüh-
rung der Projekte aufgenommen wurden, insofern nicht ausreichend Eigenkapital vorhan-
den war. Dieser Abnahme des aktuellen Haushaltseinkommens steht die Wertsteigerung 
des geförderten Gebäudes gegenüber; es gibt Gründe zu vermuten, dass dieser Aspekt 
möglicherweise bei der Beantwortung der Frage von den Zuwendungsempfänger nicht in 
ihre Überlegungen miteinbezogen wurde. Daher muss das Ergebnis an dieser Stelle relati-
viert werden; tatsächliche Einkommensrückgänge spielen daher wahrscheinlich nur bei 
den allerwenigsten Projekten eine Rolle. Einkommenserhöhungen bei gestalterischen Pro-
jekten können sich wiederum dann ergeben, wenn nach Durchführung der Maßnahme 
Mieteinnahmen aus dem geförderten Objekt an den Projektträger zurückfließen und diese 
höher sind als die Tilgung eines möglicherweise aufgenommenen Kredits. Dies ist aber 
nur bei wenigen Projekten der Fall. 

Der Bitte, die erwarteten Einkommenseffekte näher zu quantifizieren, hat ein großer Teil 
der Befragten nicht entsprochen; jeder Zweite machte hierzu keine Angaben. Die Antwor-
ten derjenigen, die auf die Frage geantwortet haben, sind in Abbildung 9.1 dargestellt. Sie 
machen deutlich, dass die positiven wie negativen Einkommenseffekte in einem breiten 
Spektrum angesiedelt sind; diese reichen von Jahreseinkommen, die nach Durchführung 
der Maßnahme um mehr als 2.500 Euro niedriger liegen als zuvor bis zu Jahreseinkom-
men, die mehr als 10.000 Euro über dem ehemaligen Einkommen liegen. 

(2) Einnahmen bei öffentlichen Zuwendungsempfängern 

Die schriftliche Befragung ergab, dass bei vier der 29 befragten öffentlichen Zuwen-
dungsempfänger Arbeiten an einem Gebäude gefördert wurden, aus dem die Gemeinde 
Einnahmen erzielt. Nur bei einem Projekt reichen diese Einnahmen heute und auch zu-
künftig, um die Betriebskosten des Gebäudes zu decken. Damit spielt der Aspekt der Ein-
nahmen bei den öffentlichen Projekten eine untergeordnete Rolle. 

 

(3) Einkommen durch Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen 

Die erhaltenen und geschaffenen Arbeitsplätze in Folge der im Rahmen der Dorferneue-
rung geförderten Projekte werden bei der EU-Bewertungsfrage IX.3 (Beschäftigung) aus-
führlich dargestellt. Die dort ermittelten 165 Arbeitsplätze, die durch die in den Jahren 
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2000 und 2001 geförderten Projekte erhalten wurden beziehungsweise entstanden sind, 
haben für die betroffenen Beschäftigten zu Einkommenseffekten geführt. Über die Höhe 
dieser Einkommenseffekte können im Rahmen dieser Zwischenbewertung noch keine 
Aussagen getroffen werden. 

Abbildung 9.1: Ungefähr erwartete Netto-Veränderung pro Jahr (Antworten privater 
Zuwendungsempfänger) 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Dorferneuerung grundsätzlich 
nicht in besonders großem Umfang direkt einkommenswirksam ist, was aber auch nicht 
zu ihren Hauptzielen zählt. Bei einzelnen Projektkategorien (Umnutzung, Projekte zum 
Erhalt beziehungsweise zur Verbesserung der dörflichen Nutzungsvielfalt) lassen sich 
jedoch verstärkt positive Einkommenswirkungen feststellen; dies sind auch die Projektka-
tegorien, die innerhalb der Maßnahme Dorferneuerung ein Einkommensziel haben. Dar-
über hinaus treten noch Einkommenseffekte bei den Beschäftigten ein, für die durch die 
Dorferneuerungsförderung Arbeitsplätze erhaltenen oder geschaffenen wurden. Über die 
Höhe dieses Einkommens lassen sich aber gegenwärtig keine Aussagen treffen. Einnah-
men durch die Vermietung geförderter Gebäude von öffentlichen Zuwendungsempfängern 
spielen dagegen nur eine untergeordnete Rolle.  
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s – Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit 

Wie bereits unter Indikator IX.1-1.1. dargestellt, ist die Einteilung der Zuwendungsemp-
fänger in Landwirte und Nicht-Landwirte in den Projektlisten nicht enthalten, da diese 
Information bei der Antragstellung nicht mit abgefragt wird. Daher kann nur eine Schät-
zung anhand der Projektbeschreibungen erfolgen. Demnach wären ca. 17 der bisher 26 
abgeschlossenen Projekte von Nicht-Landwirten durchgeführt worden. Hierbei handelt es 
sich zum einen, ähnlich wie bei den Landwirten um Ferienwohnungen, Gästezimmer, 
Gartencafes und ähnliches. Bei diesen Projekten ist ein positiver Einkommenseffekt, wie 
bereits bei den Landwirten unter IX.1-1.1. beschrieben, wahrscheinlich. Bei den restli-
chen Projekten handelt es sich zumeist um kleinere Ergänzungsmaßnahmen, bei denen 
keine umfangreichen Einkommenswirkungen zu erwarten sind.  

Bei den Projekten, die die Schaffung neuer Einrichtungen (Unterkünfte, Cafes) zum In-
halt hatten, ist es möglich, dass zusätzlich zum Einkommenseffekt bei den Begünstigten 
auch Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen wurden. Die Befragung von Umnutzungs-
projekten mit vergleichbaren Inhalten in Nordrhein-Westfalen hat ergeben, dass hierdurch 
dies vor allem Arbeitsplätze für Frauen sind. Genauere Ergebnisse zu diesem Indikator 
können jedoch erst Befragungen und Fallstudien bei einer späteren Evaluation erbringen. 

Indikator IX.1-2.3. Erhalt / Verbesserung des Einkommens der nicht-landwirtschaft-
lichen Bevölkerung als indirekte Wirkung der Attraktivitätssteigerung der ländlichen 
Räume (Beschreibung) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔   

Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator wurde neu eingeführt, weil viele Arti-
kel-33-Maßnahmen eine Steigerung der Attraktivität des ländlichen Raums zur Folge ha-
ben. Dies ist auch ein wichtiges Ziel einiger Maßnahmen, z.B. der Dorferneuerung und 
der Flurbereinigung. Die Artikel-33-Maßnahmen bieten insgesamt ein breites Spektrum 
an Möglichkeiten, positiv auf die Attraktivität der ländlichen Räume zu wirken, z.B. 
durch 

– die optische Aufwertung des Ortsbildes in den geförderten Dörfern, 

– neue Einrichtungen, z.B. der Grundversorgung oder des Tourismus, 

– die Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse in den Dörfern, 

– die positive Beeinflussung des Landschaftsbildes, 

– die Steigerung des Freizeitwertes der Landschaft durch bessere Zugänglichkeit usw. 
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Der ländliche Raum kann als Folge dieser Attraktivitätssteigerungen insgesamt schöner 
und interessanter werden und dadurch vermehrt Besucher anziehen. Unter günstigen Vor-
aussetzungen können sich dort sogar neue Einwohner niederlassen. 

Neudörfler und Gäste kaufen im Dorf ein, lassen sich bewirten oder übernachten in Gast-
wirtschaften vor Ort. Als Folge steigender Nachfrage können Preise erhöht und/oder auch 
das Angebot (z.B. an Ferienwohnungen) ausgeweitet werden. Beides führt über größeren 
Umsatz beziehungsweise höhere Umsatzerlöse zu steigendem Einkommen. Auf diese 
Weise vergrößert sich zunächst das Einkommen eines Betriebsinhabers. Möglicherweise 
gibt dieser die Einkommenssteigerung über Lohnerhöhungen oder die Ausweitung der 
Beschäftigung zumindest zum Teil auch an seine Angestellten weiter. Über diese Wir-
kungsketten kann es somit zu indirekten Einkommenseffekten im ländlichen Raum kom-
men.  

Diese indirekten Effekte sind von den direkten Wirkungen der vorgegebenen Indikatoren 
zu trennen. Sie betreffen sowohl landwirtschaftliche als auch nicht-landwirtschaftliche 
Betriebe. Die Effekte können aber nicht getrennt werden und sind daher nur an dieser 
Stelle beschrieben. 

Indirekte Einkommenseffekte treten ein, ohne dass man sie planen oder exakt vorausbe-
rechnen kann. Ihr Eintreffen hängt von Voraussetzungen ab, die lokal sehr unterschiedlich 
ausgeprägt sind. Dazu zählt z.B. das touristische Potenzial und die Aufenthaltsqualität 
eines Orts, das Vorhandensein von Verkehrs- und anderer Infrastruktur, die Nähe zu grö-
ßeren Städten, die regionale Kaufkraft usw. Auch ihre Messung ist schwierig, da sie zu-
meist erst mittel- bis langfristig auftreten und keinen konkreten Förderprojekten zugeord-
net werden können.  

Im Rahmen der Halbzeitbewertung können nur Hinweise und Beschreibungen auf die 
Steigerung der Attraktivität geleistet werden, die wie hier beschrieben indirekt auf Ein-
kommen im ländlichen Raum wirken kann. Gleichwohl wurde von den Fachbehörden in 
Expertengesprächen die Bedeutung der indirekten Einkommens- und Beschäftigungswir-
kungen für die ländlichen Räume hervorgehoben und z.B. für die Dorferneuerung höher 
gewichtet, als die direkten Effekte. Durch die Förderung sollen den ländlichen Regionen 
insgesamt neue Entwicklungsmöglichkeiten und –impulse gegeben werden, die sich dann 
in diesen indirekten Effekten niederschlagen. Daher sollte bei späteren Bewertungen die-
sen Wirkungszusammenhängen nachgegangen werden, z.B. anhand der Untersuchung von 
Fallstudienregionen.  

k – Flurbereinigung 

Der Beitrag der Flurbereinigung zur Steigerung der Attraktivität von Dorf und Umgebung 
ist vielfältig und wird an den entsprechenden Stellen ausführlicher geschildert: 
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– Der Neubau von Ortsrandwegen und gemeinschaftlichen landwirtschaftlichen Gebäu-
den außerhalb der Ortslage vermindert innerorts Emissionen, landwirtschaftlichen 
und gewerblichen Verkehr (vgl. IX 2-3.4). 

– Durch Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung der Bewirtschaftung beitragen, wird 
insbesondere in Mittelgebirgsräumen die Kulturlandschaft erhalten (vgl. IX 3-1.1). 

– Das Landschaftsbild wird durch landschaftsgestaltende Maßnahmen positiv beein-
flusst (vgl. IX 5-3.2), und multifunktional nutzbare Wege sorgen für eine bessere Zu-
gänglichkeit der Landschaft (vgl. IX 2-3.1).  

– Auch Flächenzuweisungen können direkt zu einer gesteigerten Attraktivität führen, 
wie z.B. im Verfahren Herborn-Uckersdorf (FB Wetzlar), in dem für den dort ansäs-
sigen Vogelpark ein Parkplatz geschaffen wurde, der spürbar positive Auswirkungen 
auf den Besucherzustrom hat (Obere Flurbereinigungsbehörde Wetzlar, 2003).  

Alle genannten Aspekte, die in vielen der näher untersuchten Verfahren genannt wurden, 
können die beschriebenen indirekten Einkommenseffekte zur Folge haben. Die Wirkun-
gen ließen sich aber durch die bisherige Untersuchung nicht quantifizieren.  

n - Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung 

Durch die sozialen und kulturellen Einrichtungen (Begegnungsstätten, Therapiepraxen, 
Jugendhöfe, Sternwarte, Museen etc.), die erhalten oder neu geschaffen wurden, wird ein 
Beitrag zur Attraktivitätssteigerung erbracht. 

o – Dorferneuerung 

Im Rahmen der Fallstudie wurde versucht, indirekte Einkommenseffekte in einem geför-
derten Dorf herauszuarbeiten. Die Expertengespräche sowie die Befragungen der Gewer-
betreibende und der Landwirte im Dorf führten jedoch nicht zu quantifizierbaren Ergeb-
nissen. Auch in der Literatur finden sich nur relativ allgemeine Angaben bezüglich der 
indirekten Effekte. Kötter verweist beispielsweise auf die verbesserte Standortgunst eines 
Dorfes infolge der Dorferneuerung, insbesondere was die Attraktivität als Gewerbestand-
ort oder als Wohnstandort für Unternehmensangehörige angeht. (vgl. Kötter, 1989, S.145)  

Die Dorferneuerung bietet eine Reihe von Ansatzpunkten für die Attraktivitätssteigerung 
im Dorf: 

– Durch gestalterische Projekte an öffentlichen und privaten Gebäuden sowie im Stra-
ßenraum (vgl. IX 2-3.4) trägt die Dorferneuerung zur Verbesserung der Wohnum-
feld-/Wohnstandortqualität bei.  

– Durch die Förderung von verschiedensten Einrichtungen und Aktivitäten in den Dör-
fern (z.B. Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser, Spielplätze, Unternehmen usw.) er-
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hält und schafft sie neue Infrastrukturangebote für die ländliche Bevölkerung (vgl. 
IX.2-2.1., IX.2-2.3.). 

– Die Förderung von Wohnraum und Ferienwohnungen im Rahmen der Dorferneuerung 
trägt zu besseren Möglichkeiten zur Ansiedlung und zum Verweilen in den Dörfern 
bei (vg. IX.2-3.2.). 

– Durch die prozesshaften Elemente der Dorferneuerung (Erarbeitung des Dorfentwick-
lungskonzepts unter Beteiligung der Bürger, Anstoßeffekte durch die durchgeführten 
Projekte) wird die Dynamik in den Dörfern gefördert (IX.4-3.1.). 

Alle diese Aspekte werden im Rahmen der Dorferneuerung gefördert. In den Expertenge-
sprächen im Land wurde betont, dass die Dorferneuerung insgesamt zu indirekten Be-
schäftigungs- und Einkommenseffekten führt. In Folge der bis zur Halbzeitbewertung 
durchgeführten Untersuchungen ließen sich diese Effekte aber nicht quantifizieren. 

s – Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit 

Die bisher abgeschlossenen Projekte wurden von privatrechtlichen Zuwendungsempfän-
gern durchgeführt und hatten zumeist konkrete touristische Einrichtungen zum Inhalt (Fe-
rienwohnungen, Heuhotel, Vesperstube usw.). Diese Einrichtungen erhöhen die Attrakti-
vität des ländlichen Raums vor allem für Touristen, die diese Einrichtungen schwer-
punktmäßig nutzen. 
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9.6.2 Frage IX.2 – In welchem Umfang sind die Lebensbedingungen 
und das Wohlergehen der ländlichen Bevölkerung als Ergebnis 
der sozialen und kulturellen Aktivitäten, durch bessere Freizeit-
angebote oder durch die Verringerung der Abgelegenheit erhal-
ten worden? 

    ❍ 
k m n o s 

 - Hauptziel/-wirkung  ❍- Nebenziel/-wirkung 

9.6.2.1 Kriterium IX.2-1. Verringerung der Abgelegenheit 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  

Indikator IX.2-1.1. Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe/Haushalte/Unternehmen, 
die Zugang zu geförderten Telekommunikationseinrichtungen/-diensten haben 

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator ist für die (Zwischen-) Bewertung nicht rele-
vant, da bislang keine Projekte gefördert wurden, die Telekommunikationseinrichtungen 
in landwirtschaftlichen Haushalten oder Unternehmen eingesetzt hätten oder ihnen den 
zentralen Zugang zu IuK-Einrichtungen ermöglicht hätten, um auf diese Weise deren ggf. 
periphere Lage zu verbessern. Insofern es sich bei IuK-Einrichtungen auch um internetfä-
hige Computer handelt, hatten sich die meisten landwirtschaftlichen wie außerlandwirt-
schaftlichen Haushalte und Unternehmen ohnehin seit Mitte der 90er Jahre (des 20. Jhd.) 
selbstständig um ihre Ausstattung mit diesen Geräten gekümmert. Ein Bedarf für die zent-
rale Bereitstellung von IuK-Technologien in Form sog. Telehäuser ist daher nicht zu re-
gistrieren. Zum Zweiten muss darauf hingewiesen werden, dass es im europäischen Ver-
gleich in Hessen keine derartig peripheren Räume gibt, als dass Abgelegenheit ein zentra-
les Problem darstellt. 

Indikator IX.2-1.2. Transporte/Wege, die auf Grund von Fördermaßnahmen erleichtert 
oder unnötig wurden (Beschreibung sowie Angabe der Kilometer und/oder Stunden, 
die pro Jahr nicht zurückgelegt werden mussten) 

a) davon Transporte/Wege, die landwirtschaftliche Betriebe betrafen (Beschreibung und 
Angabe der Kilometer und/oder Stunden, die pro Jahr nicht zurückgelegt werden 
mussten). 
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Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. ✔ 
4. Der Indikator kann im Rahmen der 

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

k – Flurbereinigung 

Die für Landwirte eingesparten Transportzeiten sind ein Teilaspekt der unter Frage 1-1.1 
dargestellten Wirkungen der Flurbereinigung auf die Arbeitszeit. Je größer die einzelnen 
Schläge sind, umso weniger oft muss der Landwirt bei konstanter Flächenausstattung 
Wege zwischen Schlägen zurücklegen. Weitere Zeitersparnisse werden durch Wegever-
bindungen auf neuer Trasse, Ortsumgehungen oder Umfahrung viel befahrener Straßen 
ermöglicht. Ferner entsteht Zeitersparnis auch durch die Erneuerung von Wegen auf be-
stehender Trasse, die eine höhere Transportgeschwindigkeit ermöglicht. Eine gesonderte 
Quantifizierung dieser Teilaspekte der Zeitersparnis an dieser Stelle halten wir nicht für 
sinnvoll.  

In der Befragung der Verfahrensbearbeiter wurde in Frage 16 gefragt, inwieweit die 
Landwirtschaft von dem veränderten Wegenetz profitiert hat. In allen 28 Antworten wur-
de auf einer dreistufigen Skala durchweg die höchste Kategorie („sehr“) angekreuzt. 
Hierdurch wird das oben Gesagte eindrucksvoll bestätigt. 

Die Erneuerung von Wegen bewirkt nicht zuletzt auch eine Entlastung der landwirtschaft-
lichen Nutzer, da das Fahren auf alten, unebenen, mit Schlaglöchern besetzten Wegen 
eine starke körperliche Belastung für die Fahrer darstellt und einen höheren Verschleiß 
der Fahrzeuge nach sich zieht. 

b) davon Transporte/Wege, die die ländliche Bevölkerung betrafen (Beschreibung) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Geändert in „Beschreibung“, da ähnlich wie bei Indikator 
IX.2-1.2. a) weder die eingesparten Zeit- und Wegeeinheiten bereits durch Dritte erfasst 
noch im Rahmen der Zwischenbewertung durch die ProgrammbewerterInnen erfassbar 
sind. Eine potenzielle Erhebung würde mit dem Problem konfrontiert, dass die befragte 
ländliche Bevölkerung geförderte Wege in der Regel nicht identifizieren kann. Außerdem 
gibt es zahlreiche externe Faktoren, die dafür verantwortlich sein können, dass Wege 
bzw. Transporte länger oder kürzer ausfallen als ursprünglich. 
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k – Flurbereinigung 

Im Rahmen der Flurbereinigung werden Wege erneuert oder neu gebaut, die für die länd-
liche Bevölkerung eine Erleichterung ihrer täglichen Transporte bewirken. So wird mit 
finanzieller Beteiligung der Gemeinden auch die Erneuerung von Ortsverbindungswegen, 
die als Schul- oder Arbeitsweg dienen, gefördert. Der Nutzen für die ländliche Bevölke-
rung hängt stark von den örtlichen Gegebenheiten und Siedlungsstrukturen ab und kann 
daher hier nicht beziffert werden. 

Eine besonders hohe Bedeutung haben Ortsrandwege, die häufig auf neuer Trasse gebaut 
werden, und die eine rückwärtige Erschließung von Grundstücken ermöglichen. Damit 
kann privater Verkehr, aber auch der Transportverkehr zu den ortsansässigen Gewerbebe-
trieben, aus der beengten Ortslage heraus verlagert und beschleunigt werden. Solche Orts-
randwege wurden in acht der untersuchten 28 Verfahren mit einer Gesamtlänge von 9,7 
km gebaut. 

In 13 Verfahren wurden insgesamt 15,9 km Wirtschaftswege auf neuer Trasse gebaut, die 
eine Umfahrung von viel befahrenen Straßen ermöglichen. Solche Wege tragen zur Ver-
kehrssicherheit und Beschleunigung auf diesen Straßen bei, indem das Verschmutzungs- 
und Gefährdungspotenzial sowie die Behinderung durch langsamen landwirtschaftlichen 
Verkehr reduziert werden. Zudem sind die neu gebauten Wege auch für Fußgänger und 
Radfahrer nutzbar, die vorher auch die viel befahrenen Landstraßen nutzen mussten. 

In der Befragung (Frage 16) wurden die Verfahrensbearbeiter gebeten, den Vorteil der 
ortsansässigen Bevölkerung in Bezug auf alltägliche Nutzung der geförderten Wege zu 
beurteilen. Hierbei gaben 14 % der Bearbeiter an, dass diese „sehr“ vom veränderten We-
genetz profitiert. Von 29 % wurde „mittel“ angekreuzt, und von 57 % „wenig“. Vergli-
chen mit der Landwirtschaft, wird der Nutzen für die nicht-landwirtschaftliche Bevölke-
rung also eher nachrangig beurteilt. Rein quantitativ (von der geförderten Wegelänge her) 
ist diese Bewertung nachvollziehbar, sie bringt aber den beschriebenen hohen Nutzen 
einzelner Wege auf neuer Trasse nicht zum Ausdruck. 

n – Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung  

Durch die Ansiedlung bzw. Sicherung und Erweiterung von verschiedenen Unternehmen 
sowie von sozialen und kulturellen Einrichtungen (Begegnungsstätten, Therapiepraxen, 
Jugendhöfe, Sternwarte, Museen etc.) im ländlichen Raum wurden dahingehend Wege für 
die ländliche Bevölkerung verringert, als dass diese und ähnliche Einrichtungen nun nicht 
mehr in dem nächstgelegenen Mittel- oder Oberzentrum aufgesucht werden müssen. Lan-
ge Fahrten bzgl. Wege und Zeit können nun vielfach durch kürzere Fahrten ersetzt wer-
den. Dies ist besonders dann relevant, wenn es sich um tägliche Fahrten zum Arbeitsplatz 
handelt. Aber auch die Erreichbarkeit von Einrichtungen der Freizeitgestaltung ist dann 
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sinnvoll zu verbessern, wenn es sich um solche handelt, die häufig von der Regionsbe-
völkerung besucht werden, wie z.B. Einrichtungen für Jugendliche. 

o - Dorferneuerung 

Im Zuge der Dorferneuerung wurde insbesondere mit den Projekten zur Verbesserung der 
innerörtlichen Verkehrsverhältnisse erreicht, dass Wege für Fußgänger erleichtert wurden. 
Durch neue Pflasterung und Verbreiterung beispielsweise lassen diese sich besser bege-
hen, was gerade für ältere Menschen ein wichtiger Aspekt ist. Die Trennung von Rad- 
und Fußwegen bringt zudem mehr Sicherheit. Derartige Wege werden häufiger frequen-
tiert als solche, die als unkomfortabel empfunden werden. Außerdem wurden im Rahmen 
der Dorferneuerung u.a. Fuß- und Radwege angelegt, die neue, direkte Wegeverbindun-
gen darstellen und für manche Personen eine Abkürzung gegenüber alten Wegeverbin-
dungen sind. Die Erreichbarkeit von Einrichtungen u.ä. wird dadurch verbessert, weil 
weniger Zeit für den Weg dorthin notwendig ist (vgl. Indikator IX.2-3.4.). Zu den Projek-
ten, welche die Wege für die ländliche Bevölkerung verkürzen, gehören aber nicht nur 
solche, die die Nutzbarkeit der Wege verbessern oder neue Abkürzungen darstellen, son-
dern auch solche, die Infrastrukturen in den Ort holen und auf diese Weise Wege in ent-
fernte Orte überflüssig machen. Mit Maßnahme o wurde beispielsweise der Aufbau und 
die Erweiterung von lokalen Geschäften im Bereich Elektro, Baubedarf, Reisebüro etc. 
vorangetrieben. Außerdem wurden Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens für 
Menschen und Tiere geschaffen, genauso wie Gastronomiebetriebe (Cafés etc.) und Un-
terhaltungseinrichtungen in Form eines Kinos geschaffen bzw. gesichert wurden. Kürzere 
Wege bedeuten dabei häufig auch eine höhere Frequentierung; dies gilt besonders für Ca-
fés und Kinos, die ein wichtiger Bestandteil der Freizeit sind. Die Schaffung derartiger 
Infrastrukturen wirkt sich besonders positiv auf die Lebensqualität der ländlichen Bevöl-
kerung aus. 

Indikator IX.2-1.3. Hinweise auf wirtschaftliche Tätigkeiten, die sich aus der geförder-
ten, verbesserten Telekommunikations- oder Transporteinrichtungen ergeben haben 

Erläuterung zum Indikator: Es gelten die Aussagen wie bei Indikator IX.2-1.1. Der Indi-
kator ist nicht relevant, da aus bereits genannten Gründen keine Projekte durchgeführt 
wurden, die die Versorgung mit IuK-Technologien vorgesehen haben. Aus diesem Grund 
können keine wirtschaftlichen Tätigkeiten entstehen, die auf geförderte IuK-
Einrichtungen zurückgehen. 
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9.6.2.2 Kriterium IX.2-2. Erhalt / Verbesserung der sozialen und kul-
turellen Einrichtungen, insbesondere für Jugendliche und 
junge Familien 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  

Indikator IX.2-2.1. Anteil der ländlichen Bevölkerung, die Zugang zu sozialen / kultu-
rellen / sportlichen und freizeitbezogenen Aktivitäten hat, die von geförderten Einrich-
tungen abhängen (in %) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. ✔ 
4. Der Indikator kann im Rahmen der 

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-2.1. wurde um sportliche und freizeitbezo-
gene Aktivitäten bzw. Einrichtungen erweitert. Hingegen wurde die ursprünglich in den 
Bewertungsfragen vorgesehene Aufgliederung in (a) Anteil Landwirte, die aufgrund ge-
förderter Vertretungsdienste Urlaub nehmen und (b) Anteil Jugendliche und Jungfamilien 
aufgelöst, da Vertretungsdienste in Hessen nicht angeboten werden und die Berücksichti-
gung der Jugendlichen und jungen Familien im neuen, ergänzten Indikator IX.2-2.3. er-
folgt. 

k – Flurbereinigung 

Flurbereinigung leistet einen wichtigen Beitrag zur Einrichtung oder Erweiterung z.B. 
von Festplätzen, Sportplätzen oder Friedhöfen, indem sie den Kommunen oder Vereinen 
das Eigentum an dafür erforderlichen Flächen verschafft. Diese Wirkung des Bodenma-
nagements geht aus den Antworten zu Frage 2 der Befragung hervor, in der gefragt wur-
de, für welche Beteiligten die Flurbereinigung Eigentumsregelungen getroffen hat. Die 
oben genannten Beispiele wurden bei sechs der befragten Verfahren ausdrücklich ge-
nannt. In vielen Antworten wurde der Zweck der zugewiesenen Flächen aber nicht näher 
erläutert, so dass freizeitbezogene Wirkungen auch noch in weiteren Verfahren vermutet 
werden können. 

Direkt gefördert wird zudem der Bau von gemeinschaftlichen Maschinenhallen, die z.T. 
so erschlossen und eingerichtet werden, dass sie auch als Mehrzweckhallen für Dorffeste 
und Veranstaltungen der Vereine nutzbar sind (Obere Flurbereinigungsbehörde Wetzlar, 
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2003). Solche Gemeinschaftshallen sind in sieben der untersuchten 28 Verfahren geför-
dert worden. 

In vielen Verfahren werden kleinere landschaftsgebundene Freizeit- und Erholungsein-
richtungen gefördert, wie z.B. Aussichtspunkte, Grillplätze, Spielplätze bis hin zu kultu-
rellen Lehrpfaden. Beispiele hierfür sind der „Brunnenweg“ im Weinbergsverfahren Elt-
ville-Hattenheim, der restaurierte Denkmäler, Brunnenplätze und Aussichtspunkte für 
interessierte Besucher erschließt, sowie ein Wanderweg mit Schautafeln zu Kulturdenk-
mälern aus der Römerzeit im Verfahren Lich-Muschenheim (HLVA, 2003). 

o - Dorferneuerung 

Wie bereits unter Indikator IX.2-1.2. dargestellt, wurden im Rahmen der Dorferneuerung 
auch Projekte gefördert, die sich unmittelbar positiv auf die soziokulturelle Situation vor 
Ort auswirken und die für die Freizeitgestaltung der Dorfbewohner wichtig sind. Insge-
samt wurden in den ersten drei Programmjahren 44 derartige Projekte durchgeführt. In 
zwölf Fällen wurde mit dem EPLR die Planung derartiger Einrichtungen gefördert, bei 32 
Projekten handelt es sich um konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der soziokulturellen 
Infrastrukturen vor Ort. Bei diesen Einrichtungen handelt es sich zum weit überwiegen-
den Teil um Arbeiten an Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäusern. Außerdem wurden ver-
einzelt Jugendräume und Sportlerheime eingerichtet. Aber auch Freizeitgelände und Kin-
derspielflächen wurden geschaffen. Seltener sind Arbeiten wie z.B. die Errichtung von 
Bühnen oder die Modernisierung eines Kinos. In den Orten, in denen derartige Einrich-
tungen geschaffen bzw. ihre Schaffung vorbereitet wurde, leben insgesamt 268.361 Ein-
wohner, welche unmittelbar von der Förderung profitiert haben. 

s – Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit 

Es wurden bisher keine Projekte abgeschlossen, die die Schaffung von Einrichtungen mit 
einem Angebot von sozialen, kulturellen, sportlichen oder freizeitbezogenen Aktivitäten 
für die ländliche Bevölkerung im Allgemeinen zum Ziel hatten. 

Indikator IX.2-2.2. Anteil der Einrichtungen, die soziale / kulturelle / sportliche und 
freizeitbezogene Aktivitäten anbieten und in Tourismusregionen liegen (in %) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔   

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-2.2. wurde neu aufgenommen, da soziale, 
kulturelle, sportliche und freizeitbezogene Einrichtungen nicht nur für die Bevölkerung 
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vor Ort von Bedeutung sind, sondern auch vor dem Hintergrund der Naherholung und des 
Tourismus zu betrachten sind. Ihr Einzugsbereich geht daher vielfach über den Nahbe-
reich hinaus, so dass eine größere Anzahl Personen von der Förderung dieser Einrichtun-
gen profitiert. 

k – Flurbereinigung 

Der Indikator wurde nicht ermittelt, weil die Zielsetzungen der Flurbereinigung innerhalb 
und außerhalb von Tourismusregionen gleichermaßen relevant sind. Daher ist keine dies-
bezügliche Auswertung der Projekte erfolgt.  

o - Dorferneuerung 

Wie bereits unter Indikator IX.2-2.1. dargestellt wurden in den ersten drei Programmjah-
ren 44 derartige Projekte durchgeführt. 26 Maßnahmen (60 %) lagen dabei in Orten, in 
denen auch der Tourismus eine mehr oder weniger große Bedeutung hat. Nur sieben der 
44 Maßnahmen lagen jedoch in touristischen Schwerpunkten

3
, dies entspricht einem An-

teil von 16 %. Damit wird deutlich, dass die Dorferneuerungsförderung nicht auf touristi-
sche Schwerpunktregionen konzentriert wird. 

Indikator IX.2-2.3. Hinweise auf Projekte, die im Besonderen die Bedürfnisse von Ju-
gendlichen und älteren Menschen berücksichtigen (Beschreibung) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. 

 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔   

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-2.3. wurde in Abhängigkeit der Änderung 
von Indikator IX.2-2.1. ebenfalls neu aufgenommen, da er die Bedürfnisse junger Bevöl-
kerungsschichten umfassender abfragt, als dies ursprünglich mit Indikator IX.2-2.1. b) 
möglich gewesen wäre. Zudem erfasst er eine weitere Zielgruppe, deren Bedeutung in 
Anbetracht des demografischen Wandels weiter zunehmen wird: Die älteren Bevölke-
rungsschichten. Durch den Wegzug jüngerer Personengruppen besteht in den ländlichen 
Räumen zudem die Gefahr einer Überalterung; verstärkt durch die Tendenz von ehemals 
städtischen Ruheständlern, ihren Lebensabend bevorzugt im ländlichen Raum zu verbrin-
gen. 

                                                 
3
  Als touristische Schwerpunktgemeinden werden solche definiert, die jährlich mehr als 50.000 Über-

nachtungen aufweisen. Es ist darauf hinzuweisen, dass in der zugrunde gelegten Statistik nur (gewerb-
liche) Betriebe erfasst werden, die mehr als acht Gästebetten haben. Private Zimmervermieter mit we-
niger als acht Betten werden in der amtlichen Statistik nicht erfasst. 
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n – Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung  

Maßnahme n trägt dazu bei, dass sich das infrastrukturelle Angebot für junge und ältere 
Personengruppen im ländlichen Raum verbessert. Für Jugendliche interessant und bereits 
umgesetzt sind beispielsweise die Errichtung eines Jugendhofs oder die einer Lern- und 
Fördertherapiepraxis. Für ältere Menschen interessant ist beispielsweise eine Begeg-
nungsstätte, ein Café oder ein  Informationszentrum mit Seminarräumen. Darüber hinaus 
wurden auch kulturelle Projekte (Museen, Sternwarte etc.) verwirklicht. Hingewiesen 
werden muss auch auf den Umstand, dass zahlreiche Studien gefördert wurden, die mit-
telfristig – möglicherweise sogar noch innerhalb der Programmlaufzeit – Einrichtungen 
für die genannten Zielgruppen nach sich ziehen. Zu nennen ist hier beispielsweise die 
Planung für ein „Haus der Generationen“ oder eine Konzeption zur Förderung der Nah-
versorgung. 

o - Dorferneuerung 

Bürger- und Dorfgemeinschaftshäusern stellen ein wichtiges Element dar, junge und älte-
re Menschen zusammenzubringen und in die Dorfgemeinschaft zu integrieren. Indem 
zahlreiche Projekte an Dorfgemeinschaftshäusern durchgeführt wurden, wurden indirekt 
auch für die o.g. Personengruppen Verbesserungen erreicht. Im Rahmen der zuvor ge-
nannten Dorferneuerungsprojekte wurden zudem spezielle Maßnahmen für Jugendliche 
durchgeführt; hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Arbeiten an Jugendräumen. 
Projekte ausschließlich für ältere Menschen sind im bisherigen Programmverlauf nicht 
durchgeführt worden.  

9.6.2.3 Kriterium IX.2-3. Erhaltung / Verbesserung der öffentlichen 
Einrichtungen in der unmittelbaren Umgebung, Erhaltung / 
Verbesserung der Wohnbedingungen 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert. ✔ 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  

Indikator IX.2-3.1. Anteil geförderter Wege, die einen Beitrag zur Verbesserung der 
Freizeitaktivitäten leisten (km, %) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    
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Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-3.1. wurde geändert, da sein ursprüngli-
cher Inhalt aus Sicht der ProgrammbewerterInnen zu wenig konkret war. Ursprünglich 
hieß es: „Anteil der ländlichen Bevölkerung, die auf Grund von Fördermaßnahmen Zu-
gang zu öffentlichen Flächen/natürlichen Gebieten oder Gebieten mit zu erhaltenden 
Merkmalen/Standorten des ländlichen Erbes hat (in %)“. Dabei war unklar, was sowohl 
unter Zugang als auch unter beispielsweise Gebieten mit zu erhaltenden Merkmalen zu 
verstehen ist bzw. wie diese einheitlich abzugrenzen seien. Da der Indikator so von den 
ProgrammbewerterInnen verstanden wurde, als dass damit in erster Linie auf Elemente 
der (Nah-) Erholung abgestellt wird, haben wir den Indikator entsprechend konkretisiert 
und die Länge der geförderten Wege, die als Zugang zu den Erholungsflächen dienen, als 
zu Grunde liegenden Indikator eingesetzt. 

k – Flurbereinigung 

Die in der Flurbereinigung neu gebauten und erneuerten Wege sind grundsätzlich alle 
auch durch Freizeit- und Erholungsverkehr nutzbar. Bei der Planung des Wegenetzes wird 
auf eine multifunktionelle Nutzbarkeit der Wirtschaftswege geachtet; daran haben insbe-
sondere die Kommunen als Eigentümer der Wege ein Interesse. Die Bevölkerung vor Ort 
kann asphaltierte Wege für Ausflüge mit PKW, Fahrrad oder Inline-Skatern nutzen und 
Wege mit ungebundener Bauweise können auch für Spaziergänger interessant sein.  

Vielfach werden für den überörtlichen Freizeitverkehr kombinierte Rad-/Wirtschaftswege 
eingerichtet. Ein Beispiel hierfür ist der Lahntal-Radweg, ein Bestandteil des überregio-
nalen Radwanderwegenetzes. Im Bereich des Vogelsbergs (FB Lauterbach) wurde der 
Radwanderweg R7 an mehreren Stellen mit Hilfe der Flurbereinigung gebaut, mitfinan-
ziert und ausgewiesen (Obere Flurbereinigungsbehörde Wetzlar, 2003). 

Von den insgesamt 553 km Wegen, die in den 28 näher untersuchten Verfahren gefördert 
wurden, wird allerdings nur ein unterschiedlich großer Anteil – je nach Lage und Anbin-
dung der Wege - für die Freizeitnutzung interessant sein. Daher wurden die Verfahrens-
bearbeiter gebeten, den Nutzen der geförderten Wege in Bezug auf Freizeitnutzung und 
Tourismus zu beurteilen. In 11 % der befragten Verfahren wurde angegeben, dass die ört-
liche Bevölkerung in Bezug auf Freizeitnutzung und Naherholung „sehr“ vom veränder-
ten Wegenetz profitiert, in 79 % „mittel“ und in 11 % „wenig“. Die touristische Nutzung 
durch nicht Ortsansässige profitiert bei 21 % „sehr“, 46 % „mittel“ und 32 % „wenig“. 
Die Angaben lassen allerdings keinen Rückschluss auf die Anzahl und Länge der so ge-
nutzten Wege zu.  

Indikator IX.2-3.2. Anteil der Unterbringungsmöglichkeiten im ländlichen Raum, die 
auf Grund der Beihilfe geschaffen wurden oder sich verbessert haben (Anzahl und %) 

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-3.2. wurde um den Zusatz „geschaffen 
wurden“ ergänzt, da das Förderprogramm nicht nur die Möglichkeit bietet, bereits vor-
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handene Unterbringungsmöglichkeiten zu verbessern, sondern auch neue Unterbrin-
gungsmöglichkeiten zu schaffen. 

a) davon ländlicher Tourismus (Anzahl) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

o - Dorferneuerung 

Innerhalb der Dorferneuerung wurden 69 Projekte zur Schaffung von Wohnraum geför-
dert (5,3 % aller Dorferneuerungsprojekte). Angaben über die Nutzung dieses Wohn-
raums und die Anzahl der Betten bei touristischer Nutzung existieren jedoch nicht. Im 
Rahmen der Fallstudie, die zwar in der Nähe der deutschen Fachwerksstraße, aber doch 
nicht direkt in einem touristischen Gebiet lag, wurde deutlich, dass der meiste Wohnraum 
nicht für Tourismuszwecke genutzt wird. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass 
der Anteil der Unterbringungsmöglichkeiten im ländlichen Raum, der durch die Dorfer-
neuerung für Tourismuszwecke geschaffen wird, nur ein sehr geringer ist. 

s – Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit 

Die Auswertung der Projektbeschreibungen der bisher abgeschlossenen 26 Projekte ergab 
folgende Anzahl: Acht Ferienwohnungen geschaffen, sechs Gästezimmer umgebaut und 
neu eingerichtet sowie in einem Fall der Betriebszweig „Schlafen im Heu“ erweitert. 

b) davon zur Wohnraumnutzung (Anzahl) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. 

 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-3.2. b) lautete ursprünglich „Unterbrin-
gungsmöglichkeiten, die einen Anreiz zum Verweilen / zur Ansiedlung in dem Gebiet 
bieten“ und wurde deshalb geändert, um seine Formulierung präziser auf den Umstand 
auszurichten, dass neu geschaffener Wohnraum („Unterbringungsmöglichkeiten“) nicht 
nur für den Tourismus (wechselnde Belegung) von Bedeutung sein kann (vgl. IX.2-3.2. 
a)), sondern auch auf dauerhafte Nutzung durch nur eine unveränderliche Personengrup-
pe. 
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o - Dorferneuerung 

Innerhalb der Dorferneuerung wurden 69 Projekte zur Schaffung von Wohnraum geför-
dert (rund 5 % aller Dorferneuerungsprojekte). Wie unter Punkt a) bereits ausgeführt 
wurde, muss davon ausgegangen werden, dass der größte Teil dieses geschaffenen Wohn-
raums zur dauerhaften Wohnraumnutzung durch Fremdmieter oder Familienangehörige 
bestimmt ist. 

Zusätzlich können im Rahmen der Dorferneuerung auch Projekte geförderte werden, die 
den Innenausbau von Gebäuden zum Inhalt haben. Hierbei geht es um die Verbesserung 
der Wohnsituation für die Nutzer, z.B. in dem erstmals eine Heizanlage eingebaut wird. 
Durch diese Projekte wird die zukünftige Wohnnutzung der Gebäude sichergestellt. Ins-
gesamt wurden bisher umgefähr 40 Projekte gefördert, die einen entsprechenden Inhalt 
hatten (rund 2,5 % aller Dorferneuerungsprojekte).  

Indikator IX.2-3.3. Hinweise auf Aktivitäten, die den Zugang zu Flächen / natürlichen 
Gebieten mit Freizeitaktivitäten verbessern helfen (Beschreibung) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔   

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-3.3. wurde hinzugefügt, um damit diejeni-
gen Aktivitäten abzudecken, mit denen die Nutzung des ländlichen Raums zu Zwecken 
der Freizeitgestaltung gefördert werden soll. 

s – Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit 

Es wurden bisher nur sehr wenige Projekte abgeschlossen, die den Zugang zu Flä-
chen/natürlichen Gebieten verbessern helfen (z.B. Reitstationenkarte, Freizeitführer). 
Dies wird sich vermutlich zukünftig ändern, wenn auch vermehrt Projekte öffentlicher 
Zuwendungsempfänger gefördert werden. Bei diesen Projekten wird wahrscheinlich der 
Inhalt dieses Indikators stärker zum Tragen kommen. 

Indikator IX.2-3.4. Hinweise auf die Verbesserung des Wohnumfeldes bzw. der Wohn-
standortqualität (Beschreibung) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔   
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Erläuterung zum Indikator: Ebenfalls neu eingeführt wurde der Indikator IX.2-3.4. Hier-
unter fallen all die Wirkungen, die bisher noch nicht unter Frage IX.2 aufgeführt wurden, 
die aber ebenfalls von großer Bedeutung zur Verbesserung der Wohnstandortqualität sind. 

k – Flurbereinigung 

Flurbereinigung hat durch den Bau von gemeinschaftlichen Anlagen und auch durch die 
Bodenordnung in vielen der untersuchten Verfahren zur Verbesserung der Wohnstandort-
qualität in den Dörfern beigetragen:  

Durch den Neubau von 9,7 km Ortsrandwegen in acht der 28 untersuchten Verfahren wird 
landwirtschaftlicher und gewerblicher Verkehr aus der Ortsmitte herausgehalten. Damit 
wird die Lärmbelastung und die Gefährdung von Anwohnern durch den fließenden Ver-
kehr reduziert, und Konflikte zwischen landwirtschaftlichem Durchgangsverkehr und 
parkenden Fahrzeugen, die in vielen beengten Ortslagen ein Problem darstellen, werden 
vermieden. 

In rund der Hälfte der untersuchten Verfahren wurde der Neubau von gemeinschaftlichen 
Ställen, Güllebehältern, Siloanlagen oder Maschinenhallen an geeigneter Stelle außerhalb 
der Ortslage gefördert. Diese Baumaßnahmen bewirken, dass die entsprechenden, Gerü-
che und Lärm emittierenden einzelbetrieblichen Anlagen, die sich häufig in beengter 
Ortslage befinden, stillgelegt werden können. Auch der damit verbundene landwirtschaft-
liche Verkehr, z.B. mit Güllefässern und Futterwagen, wird aus der Ortslage herausgehal-
ten. 

In mehreren Verfahren wurde die Dorflage in das Flurbereinigungsgebiet aufgenommen, 
um Maßnahmen der Dorferneuerung bodenordnerisch begleiten zu können. Häufig schafft 
die Bodenordnung die Voraussetzungen für raumbeanspruchende Projekte im Ort, wie 
z.B. die Anlage von Spielplätzen, Dorfplätzen oder verkehrsberuhigenden Maßnahmen. 

Auch für die außerhalb des Ortes liegenden landwirtschaftlichen Betriebe werden Maß-
nahmen durchgeführt, die die Wohnstandortqualität verbessern. So werden z.B. Hofzu-
fahrten innerhalb der Flurbereinigung gefördert, wenn der betroffene Teilnehmer den Ei-
genanteil hierfür übernimmt (Obere Flurbereinigungsbehörde Wetzlar, 2003). 

o – Dorferneuerung 

Nach Diewald und Zapf (1994) kann die Zufriedenheit der Anwohner mit ihren Wohnbe-
dingungen in drei Bereichen gemessen werden: Als Zufriedenheit mit der Wohnung, als 
Zufriedenheit mit der Wohngegend und als Zufriedenheit mit den Verkehrsverhältnissen. 
Diese Aspekte bilden u.a. die Grundlage für die vorgenommenen Befragungen in Sachen 
Lebensqualität. 
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Nachfolgend wird insbesondere auf folgende Aspekte näher eingegangen:  

– Umfang der auf die Dorferneuerung zurückzuführenden Veränderungen der dörfli-
chen Lebensqualität,  

– Identifizierung der Bereiche, auf welche die Veränderungen zurückzuführen sind ein-
schließlich der Darstellung der wesentlichsten Wirkungen 

– private Baumaßnahmen an eigen- oder fremdgenutzten Wohnhäusern 

– private Baumaßnahmen an Hofflächen, Zufahren, Plätzen 

– öffentliche Baumaßnahmen im Straßenraum 

– Zufriedenheit mit dem eigenen Dorf nach der Dorferneuerung 

– Bedeutung des Ortsbilds und Bewertung von optischen Veränderungen 

Kapitel o 9.4 hat bereits aufgezeigt, dass innerhalb der Maßnahme o sehr viele Projekte 
durchgeführt werden, die das Ortsbild der Dörfer nachhaltig verändern. Maßnahmen zur 
Erhaltung, Gestaltung und Verbesserung der ortsprägenden Bausubstanz und zum Erhalt 
und zur Wiederherstellung ortsprägender Bauwerke sowie solche zur Verbesserung der 
innerörtlichen Verkehrsverhältnisse geben den geförderten Dörfern häufig ein neues Aus-
sehen. Mit den durchgeführten Untersuchungen wurden daher besonders das Ausmaß und 
die Wirkungen der ortsbildverändernden Projekte näher erhoben. 

Die nachfolgenden Aussagen basieren im Wesentlichen auf den schriftlichen Befragungen 
der öffentlichen und privaten Zuwendungsempfänger sowie den Befragungen der Dorf-
bewohner, Gewerbetreibenden und Landwirte, welche im Rahmen der Fallstudie in einem 
hessischen Dorf durchgeführt wurden.  

Die Befragung der Dorfbewohner im Rahmen der Fallstudie hat unterstrichen, was aus 
der Literatur hinlänglich bekannt ist und bei den Expertengesprächen immer wieder her-
vorgehoben wurde: Die Aufwertung des Ortsbildes bringt für die Dorfbewohner eine 
wahrnehmbare Verbesserung der Lebensqualität mit sich. Auch andere Maßnahmen tra-
gen zur Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität in den Dörfern bei; das Ortsbild 
prägt jedoch den ersten Eindruck von einem Dorf und trägt damit entscheidend dazu bei, 
sich ein Bild davon zu machen, ob man sich im Ort wohl fühlt oder nicht. Dieses Gefühl 
wiederum beeinflusst die Entscheidung, ob Bewohner, Ansiedlungsinteressierte, Gäste, 
Touristen usw. gerne oder ungerne an diesen Ort zurückkehren.  

Das Ortsbild ist deshalb ein wichtiges Kriterium für das eigene Wohlbefinden im Dorf. 
Auf die Frage, welche Bereiche der Dorfbevölkerung wichtig sind, um sich im Dorf wohl 
zu fühlen, antworteten daher im Rahmen der Fallstudie auch 95 % der Befragten mit dem 
ansprechenden Ortsbild. Arbeitsmöglichkeiten im Ort hielten dagegen nur 21 % der Be-
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fragten für wichtig; offensichtlich haben sich viele Dorfbewohner damit abgefunden, re-
gelmäßig zur Arbeit zu pendeln.  

Durch die geförderte Dorferneuerung konnte die Lebensqualität der Dorfbewohner zum 
Teil erheblich verbessert werden, was MB-IX Abbildung 9.2 verdeutlicht. 

Abbildung 9.2: „Haben Sie den Eindruck, dass sich Ihre Lebensqualität insgesamt 
durch die Dorferneuerung verändert hat?“ (Häufigkeit der Nennungen 
im Rahmen der Fallstudie, n = 36) 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Befragungsdaten. 

Es wird anschaulich, in welchem Umfang die Lebensqualität der meisten Dorfbewohner 
durch die Dorferneuerung verbessert wurde. Die Veränderungen reichen dabei von einer 
leichten bis zu einer sehr deutlichen Verbesserung. Weiterhin fällt auf, dass von den be-
fragten Dorfbewohnern im Fallstudiendorf niemand eine Verschlechterung seiner Le-
bensqualität erfahren hat, die auf die Dorferneuerung zurückgeführt wird. 

Auf welche Bereiche geht die Verbesserung der Lebensqualität zurück? Da sehr viele Ar-
beiten an Wohnhäusern durchgeführt wurden, haben wir im Rahmen der schriftlichen Be-
fragung der privaten Zuwendungsempfänger (n=120) gefragt, wie sich die Wohnsituation 
durch die Dorferneuerung verbessert hat. Es zeigt sich, dass 84 % der Befragten Verbes-
serungen ihrer Lebensqualität auf die von ihnen durchgeführten Baumaßnahmen zurück-
zuführen. Durch erneuerte Dächer, neue Fenster oder instandgesetzte Fassaden steigt die 
eigene Wohnqualität unmittelbar, beispielsweise durch dichte und funktionierende Fens-
ter, die geringere Heizkosten nach sich ziehen. Neben diesen Arbeiten spielt aber auch 
der Innenausbau eine wichtige Rolle: Hierbei handelt es sich vielfach um Arbeiten an der 
Innenbeleuchtung und im Sanitärbereich. 

[stark verschlechtert] [stark verbessert] 
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Abbildung 9.3: „Haben die (Bau-) Maßnahmen dazu beigetragen, dass sich Ihre Zu-
friedenheit oder die Ihrer Mieter mit den Wohnverhältnissen verbes-
sert hat?“ (n=120) 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Neben dem Wohngebäude oder deren Nebengebäuden wurden mitunter auch andere Ar-
beiten am Grundstück durchgeführt, welche die o.g. Maßnahmen häufig ergänzen. Des-
halb haben wir mit der schriftlichen Befragung der privaten Zuwendungsempfänger ge-
fragt: 

Abbildung 9.4: „Wie haben sich die Hofflächen, Plätze oder sonstige Flächen verän-
dert?“ (n=120) 
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Quelle: Eigene Darstellung. 
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Abbildung 9.4 macht deutlich, dass die optische Verbesserung einen hohen Stellenwert 
hat. Für 15 % der Befragten waren dies die markantesten Veränderungen.  

An dieser Stelle weist der Programmbewerter darauf hin, dass optische Verbesserungen 
jedoch nicht allein auf optische Aspekte zu reduzieren sind; durch Erneuerungsarbeiten, 
die optische Veränderungen zwangsläufig mit sich bringen, wird jedoch in erster Linie die 
Funktionsfähigkeit zuvor maroder Gebäude- oder Grundstücksteile wieder hergestellt. 
Defekte Dächer beispielsweise erfüllen ihre Funktion nur noch bedingt, wenn es regelmä-
ßig durchregnet. Defekte Fenster erfüllen ihre Funktion nicht mehr, wenn es durchregnet, 
der Wind durchzieht oder man sie nicht mehr öffnen kann. Optische Verbesserungen be-
deuten also häufig auch immer eine nachhaltige Wiederherstellung der Funktionalität. 

Neben den optischen Verbesserungen von Zufahrten und Hofplätzen, die zumeist neu ge-
pflastert wurden, hat Maßnahme o dazu beigetragen, die Regenwasserversickerung zu 
verbessern und Hofflächen besser begehbar zu machen. Grundsätzlich haben  grünordne-
rische und andere ökologische Aspekte bei derartigen Projekten im Hof- und Grund-
stücksraum immer einen relativ hohen Stellenwert.  

Außerdem wurden vielfach bei Arbeiten im Hofraum die Abstellmöglichkeiten, die Zu-
fahrt mit KFZ und die Rangiermöglichkeiten verbessert. Bei landwirtschaftlichen Betrie-
ben haben sich so in geringem Umfang auch die Produktionsbedingungen verbessert. Da 
diese Wirkungen häufig eintreten, ohne das diese primäres Ziel sind, sind sie jedoch vor-
dringlich als sekundäre Wirkungen zu klassifizieren. 

Des Weiteren haben wir die öffentlichen Zuwendungsempfänger schriftlich befragt, ob 
die von ihnen durchgeführten Projekte zur Verbesserung der innerörtlichen Verkehrssi-
tuation beigetragen haben. 28 % der Befragten (n=29) bestätigten dies. Die Wirkungen, 
die mit diesen Projekten erzielt werden, werden in der nachfolgenden Abbildung 9.5 dar-
gestellt. 
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Abbildung 9.5: „Leistet die geförderte Maßnahme einen Beitrag zur Verbesserung der 
innerörtlichen  Verkehrssituation? Falls ja, welche der im Folgenden 
aufgeführten Wirkungen treffen zu?“ (n=8) 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Befragungsdaten. 

Zu den deutlichsten Veränderungen gehört auch hier die optische Aufwertung des Stra-
ßenraumes, die mit Umgestaltungs- und Instandsetzungsarbeiten im gesamten Straßen-
raum einhergeht. 50 % der Befragten haben diese Wirkung somit als eine der wichtigsten 
Wirkungen identifiziert. Des Weiteren sind kürzere Wege für Fußgänger, bessere Sitz-
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möglichkeiten im Straßenraum und die Aufwertung des Straßenbegleitgrüns (je 38 %) 
wichtige Effekte. Außerdem wurden zahlreiche weitere Aspekte genannt, auf die hier 
nicht näher eingegangen werden soll (vgl. Abb. 5). 

Daneben führen öffentlichen Projektträger auch Arbeiten an öffentlichen Gebäuden wie 
z.B. Rathäusern und anderen Außenstellen durch. Diese verbessern zwar u.a. auch das 
dörfliche Ortsbild, in erster Linie aber tragen sie deutlich zur Behebung von örtlichen 
Funktionsschwächen in der Siedlungsstruktur bei und wirken sich daher in dieser Funkti-
on weit mehr auf die Lebensqualität der Dorfbewohner aus, als über ihren Beitrag zur 
Verbesserung des Ortsbildes. Aus diesem Grund stellen derartige (kostenintensive) Pro-
jekte auch einen deutlichen Schwerpunkt des Landes in der Dorferneuerung dar. Jedoch 
wurden diese Projekte in den zurückliegenden zwei Jahren nicht mit EU-Mittel gefördert, 
weshalb auf die bereits angesprochenen Wirkungen an dieser Stelle nicht näher eingegan-
gen wird. 

Zum Abschluss haben wir die Dorfbewohner im Fallstudiendorf Folgendes gefragt: 

Abbildung 9.6: „Sind Sie mit Ihrem Dorf - so wie es jetzt ist - zufrieden?“ (n=39) 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Grundsätzlich besteht nach Abschluss der Dorferneuerung eine große Zufriedenheit mit 
dem Dorf. Neben einer Gruppe, die sehr zufrieden ist (23 %), gibt es eine sehr große 
Gruppe (67 %), die im Großen und Ganzen mit ihrem Dorf zufrieden ist.  
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In den Gesprächen vor Ort wurde deutlich, dass die „Restunzufriedenheit“ mit dem Dorf 
häufig auf Bereiche zurückgeht, die mit der Dorferneuerung nicht bearbeitet werden kön-
nen. Grundsätzlich muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass negative Veränderungen 
der Situation vor Ort häufig auf die Dorferneuerung zurückgeführt werden, obwohl diese 
nicht in Zusammenhang stehen. Schließt beispielsweise ein Laden zeitgleich zur Dorfer-
neuerung, weil der Besitzer in den Ruhestand geht und keinen Nachfolger gefunden hat, 
wird die Verschlechterung der lokalen Versorgungssituation häufig dann auf die Dorfer-
neuerung zurückgeführt, wenn beides zeitgleich geschieht. Im Rahmen der Fallstudie 
konnten derartige Zusammenhänge erkannt werden; die Befragungsergebnisse der schrift-
lich befragten Zuwendungsempfänger hingegen konnten nicht in derartiger Weise hinter-
fragt werden.  

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Dorferneuerung mit ihren vielschichtigen Pro-
jekten dazu beigetragen hat, den öffentlichen und privaten Raum nachhaltig zu verbes-
sern. Veränderungen des Ortsbildes fallen der Dorfbevölkerung dabei besonders auf und 
werden von dieser positiv wahrgenommen. 
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9.6.3 Frage IX.3 – In welchem Umfang sind die Beschäftigungsmög-
lichkeiten in ländlichen Gebieten erhalten worden? 

     

k m n o s 

 - Hauptziel/-wirkung  ❍- Nebenziel/-wirkung 

9.6.3.1 Kriterium IX.3-1. Erhaltung / Verbesserung der Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für die landwirtschaftliche Bevölkerung 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  

Indikator IX.3-1.1. Beschäftigungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft, die durch 
Fördermaßnahmen geschaffen / erhalten wurden (vollzeitäquivalente Beschäftigungs-
möglichkeiten [FTE], Anzahl der betreffenden Betriebe) 

a) Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich durch verbesserte landwirtschaftliche Tätigkei-
ten oder durch Transaktionen ergeben haben, die wiederum das Ergebnis geförderter 
nicht-landwirtschaftlicher Tätigkeiten sind (Beschreibung) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. 

 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator wurde in Beschreibung geändert, da keine An-
gaben in Vollzeitäquivalenten möglich sind. Der Teil d) des Indikators, der die Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Frauen betrifft, wird nicht eigenständig dargestellt, sondern im 
Rahmen dieses Indikators mit bearbeitet und ausgeführt. 

k – Flurbereinigung 

Beschäftigungswirkungen der Flurbereinigung auf die Landwirtschaft lassen sich eintei-
len in  

(1) hemmende bzw. beschleunigende Wirkung auf den Strukturwandel, d.h. den lang-
fristig unvermeidlichen Abbau von landwirtschaftlichen Beschäftigungsmöglichkei-
ten, und 

(2) den Erhalt von landwirtschaftlicher Beschäftigung in ertragsschwachen Regionen.  
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Bezüglich der Wirkung auf den Strukturwandel können keine eindeutigen Aussagen 
gemacht werden. Einerseits hat Flurbereinigung eine rationellere Bewirtschaftung der 
landwirtschaftlichen Fläche zum Ziel, und damit sinkt die Zahl der für die Außenwirt-
schaft benötigten Arbeitskräfte, so dass ein Betrieb nach der Flurbereinigung mehr Fläche 
in der selben Zeit bewirtschaften kann wie vorher. 

Dies würde darauf schließen lassen, dass Betriebe in flurbereinigten Gebieten schneller 
wachsen können als außerhalb. Auch in der Literatur wird vielfach eine höhere Flächen-
mobilität und eine Verbesserung der Wachstumsmöglichkeiten großer Betriebe festge-
stellt (z.B. Burgmaier, 1993; Henkes, 1998). Dies führt jedoch nicht zwangsläufig zu ei-
ner Beschleunigung des Strukturwandels im Verfahrensgebiet. Ältere Untersuchungen 
haben sogar eine hemmende Wirkung auf den Strukturwandel festgestellt und kritisiert 
(Hantelmann, 1978). Hingegen kann in einem langfristigen Vergleich von agrarstrukturel-
len Daten zwischen flurbereinigten und nicht flurbereinigten Gebieten (Klare et al., o.J.) 
kein eindeutiger Einfluss der Flurbereinigung auf den Strukturwandel diagnostiziert wer-
den.  

Mit Blick auf zukünftige Entwicklungen der Landwirtschaft (Senkung der Erzeugerprei-
se, Verringerung der Ausgleichszahlungen) besteht jedoch die Gefahr, dass sich Land-
wirtschaft in ertragsschwachen Regionen künftig nicht mehr lohnt, so dass großräumig 
Flächen aus der Bewirtschaftung fallen oder aber nur noch extensiv mit geringst mögli-
chem Einsatz von Arbeitskräften bewirtschaftet werden. Diese Entwicklung, die in den 
vergangenen Jahrzehnten bereits zum Brachfallen von Grenzertragsstandorten geführt hat, 
wird sich ohne entsprechende Gegenmaßnahmen möglicherweise großflächig ausbreiten 
(Linckh et al., 1997). Hiervon sind vor allem die Grünlandregionen der hessischen Mit-
telgebirge betroffen. 

Hier kann die Flurbereinigung Impulse geben, die den Landwirten die Entscheidung zur 
Aufrechterhaltung des Betriebs im Zuge der Hofnachfolge erheblich erleichtern. Dabei 
können neben den Kostensenkungen (vgl. 1-1.1) und der Bereitstellung einer zeitgemäßen 
Infrastruktur auch die in zahlreichen Verfahren in Hessen geförderten gemeinschaftlichen 
Gebäude von entscheidender Bedeutung sein. Ein Beispiel hierfür sind die in den Verfah-
ren Mossautal-Untermossau und Obermossau errichteten zwei gemeinschaftlichen Milch-
viehställe, die in überregionalen Veröffentlichungen beschrieben sind (Wagner et al., 
1996). Hier haben sich jeweils drei Milchvieh-Haupterwerbsbetriebe, die aufgrund der 
Arbeitsüberlastung in den Einzelbetrieben keine Hofnachfolge gefunden hätten, zu Be-
wirtschaftungsgemeinschaften zusammengeschlossen. Hierdurch sind die Arbeitsplätze 
nicht nur erhalten, sondern auch qualitativ verbessert worden, da die beteiligten Betriebs-
leiter Freiraum für eine Weiterentwicklung ihrer eigenen Betriebe gewonnen haben.  

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass Flurbereinigung Beschäftigung in landwirtschaftlichen 
Betrieben sichert, insbesondere in solchen Regionen, die von einem Rückzug der land-
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wirtschaftlichen Produktion bedroht sind. Es kann jedoch nicht quantifiziert werden, in 
welchem Umfang dies der Fall ist. 

b) Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich durch Mehrfachtätigkeiten ergeben haben, die 
wiederum das Ergebnis geförderter nicht-landwirtschaftlicher Tätigkeiten sind (voll-
zeitäquivalente Beschäftigungsmöglichkeiten) 

Checkliste 
   

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  

3. Der Indikator wurde durch weitere 
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 

 
4. Der Indikator kann im Rahmen der 

Halbzeitbewertung ermittelt werden. 
 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

o - Dorferneuerung 

Mit der Befragung der Landwirte im Rahmen der Fallstudie konnten die Programmbewer-
terInnen bislang keine direkten Beschäftigungseffekte für landwirtschaftliche Haushalte 
feststellen. Da einem Teil der Beschäftigungsmöglichkeiten, die mit der Dorferneuerung 
verbunden sind, nicht eindeutig zugeordnet werden kann, ob diese von landwirtschaftli-
chen oder nicht-landwirtschaftlichen Personen besetzt werden, wird auf diese Beschäfti-
gungseffekte unter den Indikatoren IX.3-3.1. und IX.3-3.3. näher eingegangen. 

s – Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit 

Landwirte werden als Zuwendungsempfänger bei Projekten der Maßnahme s nicht expli-
zit ausgewiesen. Aufgrund der Projektbeschreibung liegt jedoch der Rückschluss nahe, 
dass es sich bei neun der bisher 26 abgeschlossenen Projekte um Landwirte als Zuwen-
dungsempfänger handelt (Urlaub auf dem Bauernhof, Bauerhofcafe). Befragungen von 
Landwirten in Nordrhein-Westfalen, die Umnutzungsmaßnahmen mit z.T. ähnlichen In-
halten durchgeführt haben, haben ergeben, dass zumeist auch die Schaffung von Arbeits-
plätzen (vor allem für Frauen) durch die durchgeführten Projekte stattfand. Dieses Ergeb-
nis dürfte auf die hessischen Projekte übertragbar sein. Quantitative Angaben lassen sich 
allerdings erst nach einer Befragung der Zuwendungsempfänger darstellen.    

c) davon Beschäftigungsmöglichkeiten für die landwirtschaftliche Bevölkerung, die jün-
ger als 30 Jahre ist. 

Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator wird nicht bearbeitet, da die Ausweisung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten eine Vielzahl von methodischen Problemen mit sich bringt 
und nur sehr eingeschränkt möglich ist. Daher wurde auf die noch stärkere Differenzie-
rung der Ergebnisse verzichtet.  

d) davon Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen 

Erläuterung zum Indikator: Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen werden nicht geson-
dert ausgewiesen, sondern jeweils bei den vorhergehenden Indikatoren (wo dies möglich 
ist) mit dargestellt. 
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Indikator IX.3-1.2. Kosten pro Arbeitsplatz, der für die landwirtschaftliche Bevölke-
rung erhalten/geschaffen wurde (Euro/FTE) 

Checkliste 
   

1. Der Indikator ist geeignet.  2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 4. Der Indikator kann im Rahmen der 

Halbzeitbewertung ermittelt werden. 
 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Da die Zahl der erhaltenen bzw. geschaffenen Arbeitsplätze 
nicht ermittelbar ist bzw. sich von denen der nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung 
nicht trennen lässt, wird der Indikator nicht bearbeitet. 

9.6.3.2 Kriterium IX.3-2. Die jahreszeitlichen Schwankungen der Tä-
tigkeiten konnten wirksamer ausgeglichen werden 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet.  2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  

Indikator IX.3-2.1. Arbeitnehmer, die auf Grund der Beihilfe während der Zeiträume 
mit geringer landwirtschaftlicher Aktivität eine Beschäftigung fanden 

Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator wird nicht bearbeitet, da die Schaffung von 
Beschäftigung während der Zeiträume geringer landwirtschaftlicher Aktivitäten in keiner 
im EPLR genannten Maßnahme als Ziel aufgeführt ist. Darüber hinaus hat keine der an-
gebotenen Maßnahmen Wirkungen, die auf diesen Indikator abzielen.  

Indikator IX.3-2.2. Verlängerung der Fremdenverkehrssaison 

Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator wird nicht bearbeitet, da die Verlängerung 
der Fremdenverkehrssaison  in keiner im EPLR genannten Maßnahme als Ziel aufgeführt 
ist. Darüber hinaus hat keine der angebotenen Maßnahmen Wirkungen, die auf diesen 
Indikator abzielen.  



136  Kapitel 9        MB-IX - Beschäftigung 

 

9.6.3.3 Kriterium IX.3-3. Die Diversifizierung der Tätigkeiten trägt 
zur Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für die 
nicht-landwirtschaftliche Bevölkerung bei. 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  

Indikator IX.3-3.1. Auf Grund der Beihilfe erhaltene/geschaffene Beschäftigungsmög-
lichkeiten für Begünstigte, die nicht in der Landwirtschaft tätig sind (FTE, Anzahl der 
betreffenden Personen) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Die Teilindikator a) bis d) werden nicht bearbeitet, da die 
Ausweisung von Beschäftigungsmöglichkeiten eine Vielzahl von methodischen Proble-
men mit sich bringt und nur sehr eingeschränkt möglich ist. Daher wurde auf die noch 
stärkere Differenzierung dieser Beschäftigungsmöglichkeiten verzichtet. Beschäftigungs-
möglichkeiten für Frauen (Teilindikator e) ) werden nicht gesondert ausgewiesen, sondern 
jeweils beim Hauptindikatoren, wo dies möglich ist, mit dargestellt. 

n – Dienstleistungseinrichtungen  

Durch die Gründung neuer außerlandwirtschaftlicher Existenzen und Investitionen zur 
Bereitstellung bzw. Sicherung von Arbeitsplätzen außerhalb der Landwirtschaft werden 
im ländlichen Raum zahlreiche (außerlandwirtschaftliche) Beschäftigungsmöglichkeiten 
gesichert, verbessert und z.T. sogar neu geschaffen. Durch die Förderung von Gutachten, 
Analysen etc. wird die Schaffung bzw. Sicherung weiterer regionaler Arbeitsplätze vorbe-
reitet (vgl. auch IX.1-2.1.). Ein Teil der geschaffenen oder gesicherten Arbeitsplätze wird 
bzw. ist dabei von Frauen besetzt; gerade Frauen sind im Bereich der Existenzgründungen 
aktiv. Bei anderen Einrichtungen, besonders im sozialen Bereich, ist anzunehmen, dass 
hier auch ein großer Anteil von Frauen beschäftigt wird. 

o - Dorferneuerung 

Grundsätzlich kann die Förderung von Dorferneuerungsprojekten auch zu Arbeitsplatzef-
fekten führen, obwohl dies kein Hauptziel der Dorferneuerung ist. Dabei sind dreierlei 
Arten von Beschäftigungseffekten zu unterscheiden: Direkte, indirekte und konjunkturelle 
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Beschäftigungseffekte. Bei diesem Indikator werden die direkten Beschäftigungseffekte 
dargestellt. 

Nicht alle Dorferneuerungsprojekte sind gleichermaßen geeignet, Beschäftigungseffekte 
hervorzubringen. Der Erhalt bzw. die Schaffung von Arbeitsplätzen ist aber beispielswei-
se bei der Richtlinienziffer 2.1.14 ‚Erhaltung und Verbesserung der dörflichen Nutzungs-
vielfalt“ formuliert. Hier können unter anderem Investitionen zur Erhaltung oder Neuein-
richtung von wohnstättennahen Arbeitsplätzen in Kleinunternehmen des Handwerks, des 
Handels sowie des Dienstleistungs- und Kleingewerbes gefördert werden. In den Jahren 
2000 bis 2002 wurden 37 Projekte im Rahmen dieser Richtlinienziffer mit EU-Mittel ge-
fördert und abgeschlossen. 

Um die Beschäftigungswirkungen bei den bisher geförderten Projekten überprüfen zu 
können, haben die ProgrammbewerterInnen dazu einige Zuwendungsempfänger schrift-
lich befragt. Aus der Grundgesamtheit der abgeschlossenen Projekte der Jahre 2000 und 
2001 wurde dazu eine Stichprobe gezogen. Innerhalb dieser Befragung wurden jedoch 
nicht nur die Zuwendungsempfänger aus der oben beschriebenen „beschäftigungswirksa-
men“ Projektkategorie, sondern auch Zuwendungsempfänger aus allen anderen (auch 
nicht explizit beschäftigungswirksamen) Projektkategorien befragt. Dieses Vorgehen 
wurde gewählt, da es durchaus möglich ist, dass auch bei Projekten, die auf Grund der bei 
uns vorliegenden Daten kein Beschäftigungsziel vermuten lassen (z.B. bei der Sanierung 
einer Fassade oder eines Daches), trotzdem Beschäftigungswirkungen eintreten. Das ge-
förderte Gebäude kann beispielsweise nach der äußeren Sanierung insgesamt gewerblich 
genutzt werden. 

Auf die Frage: „Konnten nach Fertigstellung der (Bau-) Maßnahme für Sie selbst oder für 
andere Personen neue Arbeitsplätze geschaffen oder bestehende Arbeitsplätze gesichert 
werden?“ haben 10 % der Befragten mit „ja“ geantwortet (n=120). Die Art dieser Be-
schäftigungseffekte stellt MB-IX Abbildung 9.7 dar. Für diese Abbildung wurden die Er-
gebnisse der schriftlichen Befragung, bei der nur eine Stichprobe aus der Gesamtheit der 
Projekte befragt wurde, auf alle Projekte der Jahre 2000 und 2001 hochgerechnet. 

Insgesamt haben hochgerechnet auf die zu Grunde liegenden Projekte der Jahre 2000 und 
2001 165 Arbeitsplätze von der geförderten Dorferneuerung profitiert. 

Es wird deutlich, dass besonders Männer direkte Beschäftigungseffekte infolge der Dorf-
erneuerung hatten. Diese resultieren stark aus der Förderung betrieblicher Investitionen. 
So konnten insgesamt 121 Männer unmittelbar von der Maßnahme profitieren. Für 46 
Männer wurden Vollzeitarbeitsplätze gesichert, für 45 Männer wurden neue Teilzeitstel-
len geschaffen. Außerdem wurden für Männer 14 Vollzeitstellen neu geschaffen und 16 
Teilzeitstellen gesichert.  
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Abbildung 9.7:  Anzahl der geschaffenen oder gesicherten Arbeitsplätze (Angaben 
privater Zuwendungsempfänger) 
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Quelle: Eigene Darstellung. (n=120, hochgerechnet auf alle Projekte privater Zuwendungsempfänger in den Jahren 
2000 und 2001). 

Frauen haben zu einem weit geringeren Teil von der Dorferneuerung profitiert. Insgesamt 
wurden 44 Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen gesichert bzw. geschaffen. Besonders 
der Teilzeitbereich hat bei Frauen von der Dorferneuerung profitiert; hier wurden 18 Teil-
zeitstellen gesichert und gleich viele neu geschaffen. Zudem wurden sechs Vollzeitstellen 
gesichert und zwei neu geschaffen. 

Bei der Analyse, welche Projektkategorie besonders beschäftigungswirksam war, waren 
es die Projekte der Richtlinienziffer 2.1.14 ‚Erhaltung und Verbesserung der dörflichen 
Nutzungsvielfalt“ die vor allem bei den gesicherten Arbeitsplätzen zu deutlichen Beschäf-
tigungseffekten für Männer und Frauen geführt haben. Von den 19 befragten Zuwen-
dungsempfängern, die Projekte gemäß dieser Ziffer durchgeführt haben, haben 13 ange-
geben, dass in Folge der Förderung Arbeitsplätze gesichert und geschaffen wurden. Ein 
großer Teil der in Abbildung 9.9 dargestellten Arbeitsplatzeffekte ist diesen Projekte zu-
zuordnen. Bei allen anderen Projektkategorien wurden nur vereinzelt Arbeitsplätze ge-
schaffen. 

Die Projekte öffentlicher Zuwendungsempfänger haben dagegen in der Regel keine struk-
turellen Beschäftigungseffekte. Auf die Frage, ob nach Fertigstellung der Maßnahme Ar-
beitsplätze geschaffen oder gesichert werden konnten, antworteten alle befragten öffentli-
chen Projektträger mit „nein“ (n=29). 

Um die quantifizierten direkten Beschäftigungseffekte besser einordnen zu können, haben 
wir die öffentlichen Projektträger in ihrer Funktion als Gebietskörperschaft gefragt, wie 
sie die Beschäftigungssituation im Dorf einschätzen. Auf die Frage „Welche Qualitätsbe-
schreibung trifft Ihrer Meinung nach am ehesten auf das Arbeitsplatzangebot des Dorfes 



Kapitel 9 MB-IX - Beschäftigung 139 

 

zu?“ antworteten 52 % der Befragten, dass die Dorfbewohner überwiegend in der näheren 
Umgebung arbeiten. Im Dorf selber arbeitet dagegen kaum noch jemand.  

Vor diesem Hintergrund ist die Anzahl von insgesamt 48 neu geschaffenen und 69 gesi-
cherten Vollzeitäquivalenten (Annahme: zwei Teilzeitstellen entsprechen eine Vollzeit-
stelle) für die lokale Situation in den Dörfern des ländlichen Raums sehr positiv zu be-
werten. Zudem hat sich gezeigt, dass Arbeitsplätze vor allem durch die Projekte gesichert 
und geschaffen werden, die dies auch als Ziel beinhalten und bei denen Unternehmen 
durch betriebliche Investitionen direkt von der Förderung profitieren. 

Abbildung 9.8:  Dörfliche Arbeitsplatzsituation, Einschätzung öffentlicher Zuwen-
dungsempfänger (Mehrfachnennungen inklusive) 
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Quelle: Eigene Darstellung. (n=29). 

s – Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit 

Wie bereits unter Indikator IX.3-1.1. dargestellt, ist die Einteilung der Zuwendungsemp-
fänger in Landwirte und Nicht-Landwirte in den Projektlisten nicht enthalten, da diese 
Information bei der Antragstellung nicht mit abgefragt wird. Daher kann nur eine Schät-
zung anhand der Projektbeschreibungen erfolgen. Demnach wären ca. 17 der bisher 26 
abgeschlossenen Projekte von Nicht-Landwirten durchgeführt worden. Hierbei handelt es 
sich zum einen, ähnlich wie bei den Landwirten, um Ferienwohnungen, Gästezimmer, 
Gartencafes und ähnliches. Bei diesen Projekten sind Beschäftigungseffekte, wie bereits 
bei den Landwirten unter IX.3-1.1. beschrieben, wahrscheinlich. Bei den restlichen Pro-
jekten handelt es sich zumeist um kleinere Ergänzungsmaßnahmen, bei denen keine um-
fangreichen Beschäftigungswirkungen zu erwarten sind.  
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Indikator IX.3-3.2. Kosten pro Arbeitsplatz, der für die nicht in der Landwirtschaft tä-
tigen Personen erhalten / geschaffen wurde (Euro/FTE) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

n – Dienstleistungseinrichtungen  

Es können keine Kosten ermittelt werden, da aufgrund der Datenlage keine Verbindung 
zwischen Fördermittelhöhe und Anzahl geschaffener bzw. gesicherter Arbeitsplätze her-
gestellt werden kann. 

o - Dorferneuerung 

Die Kosten pro Arbeitsplatz im Sinne von eingesetzten Fördergeldern oder förderfähigen 
Kosten pro Arbeitsplatz können für die Dorferneuerung nicht angegeben werden, da diese 
Aspekte bei der schriftlichen Befragung nicht mit erhoben wurden. Für die Projekte, die 
im Rahmen der schriftlichen Befragung angaben, Arbeitsplätze geschaffen zu haben, lie-
gen daher keine Informationen zu den Fördergeldern oder zum förderfähigen Finanzvo-
lumen vor. Ein Abgleich zwischen den Projektdaten von der IBH, die diese Angaben ent-
halten und den Ergebnissen der schriftlichen Befragung kann aus Datenschutzgründen 
nicht erfolgen.  

Die Angabe eines groben Näherungswertes ist jedoch möglich, da die Zuwendungsemp-
fänger mit der schriftlichen Befragung gefragt wurden, wie hoch die Kosten für die kom-
plette Baumaßnahme (eingeschlossen mögliche nicht geförderte Arbeiten) waren. Bei den 
Projekten mit Arbeitsplatzeffekten wurden insgesamt rund 1,6 Mio. Euro investiert. Bei 
einer Anzahl von ca. 70 durch diese Projekte gesicherten bzw. geschaffenen Arbeitsplätze 
(Vollzeitäquivalente) ergibt sich eine durchschnittliche Investitionssumme von 
22.500 Euro pro gesicherten/geschaffenen Arbeitsplatz.  

Indikator IX.3-3.3 Erhalt/Verbesserung von Beschäftigungsmöglichkeiten für die 
nicht-landwirtschaftliche Bevölkerung als indirekte Wirkung der Attraktivitätssteige-
rung ländlicher Räume (Beschreibung). 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔   
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Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator wurde neu eingeführt, weil viele Arti-
kel-33-Maßnahmen eine Steigerung der Attraktivität des ländlichen Raums zur Folge ha-
ben. Dies ist auch ein wichtiges Ziel einiger Maßnahmen, z.B. der Dorferneuerung und 
der Flurbereinigung. Die Artikel-33-Maßnahmen bieten insgesamt ein breites Spektrum 
an Möglichkeiten, positiv auf die Attraktivität der ländlichen Räume zu wirken, z.B. 
durch 

– die optische Aufwertung des Ortsbildes in den geförderten Dörfern, 

– neue Einrichtungen, z.B. der Grundversorgung oder des Tourismus, 

– die Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse in den Dörfern, 

– die positive Beeinflussung des Landschaftsbildes, 

– die Steigerung des Freizeitwertes der Landschaft durch bessere Zugänglichkeit usw. 

Der ländliche Raum kann als Folge dieser Attraktivitätssteigerungen insgesamt schöner 
und interessanter werden und dadurch vermehrt Besucher anziehen. Unter günstigen Vor-
aussetzungen können sich dort sogar neue Einwohner niederlassen. 

Neudörfler und Gäste kaufen im Dorf ein, lassen sich bewirten oder übernachten in Gast-
wirtschaften vor Ort. Die steigende Nachfrage führt einerseits bei den bestehenden Be-
trieben zu mehr Arbeit und Einkommen, und möglicherweise zu zusätzlichen oder erwei-
terten Arbeitsplätzen für abhängig Beschäftigte. Auch Landwirte schaffen unter Umstän-
den mit Direktvermarktung oder Urlaub auf dem Bauernhof einen neuen Betriebszweig, 
zu dem sie Personal benötigen. Letztlich bietet das erhöhte Kundenpotenzial auch den 
Anreiz für Existenzgründer oder größere Unternehmen, ein neues Geschäft oder eine Fili-
ale in dem Ort einzurichten.  

Diese indirekten Effekte sind von den direkten Wirkungen der vorgegebenen Indikatoren 
zu trennen. Sie betreffen sowohl landwirtschaftliche als auch nicht-landwirtschaftliche 
Betriebe, die Effekte können aber nicht getrennt werden und sind daher nur an dieser 
Stelle beschrieben. 

Indirekte Beschäftigungseffekte treten ein, ohne dass man sie planen oder exakt vorausbe-
rechnen kann. Ihr Eintreffen hängt von Voraussetzungen ab, die lokal sehr unterschiedlich 
ausgeprägt sind. Dazu zählt z.B. das touristische Potenzial und die Aufenthaltsqualität 
eines Orts, das Vorhandensein von Verkehrs- und anderer Infrastruktur, die Nähe zu grö-
ßeren Städten, die regionale Kaufkraft usw. Auch ihre Messung ist schwierig, da sie zu-
meist erst mittel- bis langfristig auftreten und keinen konkreten Förderprojekten zugeord-
net werden können.  
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Im Rahmen der Halbzeitbewertung können nur Hinweise und Beschreibungen auf die 
Steigerung der Attraktivität geleistet werden, die wie hier beschrieben indirekt auf Be-
schäftigung im ländlichen Raum wirken kann. Gleichwohl wurde von den Fachbehörden 
in Expertengesprächen die Bedeutung der indirekten Einkommens- und Beschäftigungs-
wirkungen für die ländlichen Räume hervorgehoben und z.B. für die Dorferneuerung hö-
her gewichtet als die direkten Effekte. Durch die Förderung sollen den ländlichen Regio-
nen insgesamt neue Entwicklungsmöglichkeiten und –impulse gegeben werden, die sich 
dann in diesen indirekten Effekten niederschlagen. Daher sollte bei späteren Bewertungen 
diesen Wirkungszusammenhängen nachgegangen werden, z.B. anhand der Untersuchung 
von Fallstudienregionen. 

k – Flurbereinigung 

Der Beitrag der Flurbereinigung zur Steigerung der Attraktivität von Dorf und Umgebung 
ist vielfältig und wird an den entsprechenden Stellen ausführlicher geschildert: 

– Der Neubau von Ortsrandwegen und gemeinschaftlichen landwirtschaftlichen Gebäu-
den außerhalb der Ortslage vermindern innerorts Emissionen, landwirtschaftlichen 
und gewerblichen Verkehr (vgl. 2-3.4). 

– Das Landschaftsbild wird durch landschaftsgestaltende Maßnahmen positiv beein-
flusst (vgl. 5-3.2), und multifunktional nutzbare Wege sorgen für eine bessere Zu-
gänglichkeit der Landschaft (vgl. 2-3.1).  

– Auch Flächenzuweisungen können direkt zu einer gesteigerten Attraktivität führen, 
wie z.B. im Verfahren Herborn-Uckersdorf (FB Wetzlar), in dem für den dort ansäs-
sigen Vogelpark ein Parkplatz geschaffen wurde, der spürbar positive Auswirkungen 
auf den Verkehr hat (Obere Flurbereinigungsbehörde Wetzlar, 2003).  

– Wie in 3-1.1 dargestellt, kann Flurbereinigung zur Aufrechterhaltung der Bewirt-
schaftung von Grünlandflächen in Mittelgebirgsräumen beitragen. Das Offenhalten 
der Landschaft ist die notwendige Voraussetzung für den Erhalt der Kulturlandschaft, 
der Freizeitfunktion und der touristischen Attraktivität der Region, und erhält oder 
schafft damit Beschäftigungsmöglichkeiten über den landwirtschaftlichen Sektor hin-
aus.  

Alle genannten Aspekte, die in vielen der näher untersuchten Verfahren genannt wurden, 
können indirekte Beschäftigungseffekte zur Folge haben. Die Wirkung lässt sich jedoch 
nicht quantifizieren und könnte nur durch einzelne Fallstudien belegt werden.  

o - Dorferneuerung 

Im Rahmen der Fallstudie wurde versucht, indirekte Beschäftigungseffekte in einem ge-
förderten Dorf herauszuarbeiten. Die Expertengespräche sowie die Befragungen der Ge-
werbetreibenden und der Landwirte im Dorf führten jedoch nicht zu quantifizierbaren 
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Ergebnissen. Die zwei Gewerbebetriebe des Fallstudiendorfes wurden z.B. gefragt, ob 
sich infolge der Dorferneuerung für sie neue Beschäftigungseffekte ergeben haben. Beide 
Gewerbebetrieben gaben an, keine positiven oder negativen Beschäftigungseffekte gehabt 
zu haben. Aufgrund der äußerst geringen Zahl vorhandener Gewerbebetriebe sind diese 
Aussagen jedoch grundsätzlich nicht repräsentativ. 

Die Ergebnisse der Befragungen von Gewerbebetrieben in den anderen Bundesländern 
haben jedoch gezeigt, dass die Förderung ländlicher Infrastrukturen, welche das Ortsbild 
verbessern, auch für die Gewerbebetriebe von Vorteil sein kann. Befragungen dort erga-
ben, dass durch die Zuzüge von Neudörflern und steigende Gästezahlen infolge verbesser-
ter Standortattraktivität das Kundenpotenzial lokaler Gewerbebetriebe ansteigt. Mittel- 
bis langfristig kann sich dieses auch in positiven Beschäftigungseffekten äußern.  

Auch in der Literatur finden sich nur relativ allgemeine Angaben bezüglich der indirekten 
Effekte. Kötter verweist beispielsweise auf die verbesserte Standortgunst eines Dorfes 
infolge der Dorferneuerung, insbesondere was die Attraktivität als Gewerbestandort oder 
als Wohnstandort für Unternehmensangehörige angeht. (vgl. Kötter, 1989, S.145).  

Die Dorferneuerung bietet eine Reihe von Ansatzpunkten für die Attraktivitätssteigerung 
im Dorf: 

– Durch gestalterische Projekte an öffentlichen und privaten Gebäuden sowie im Stra-
ßenraum (vgl. IX 2-3.4) trägt die Dorferneuerung zur Verbesserung der Wohnum-
feld-/Wohnstandortqualität bei.  

– Durch die Förderung von verschiedensten Einrichtungen und Aktivitäten in den Dör-
fern (z.B. Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser, Spielplätze, Unternehmen usw.) er-
hält und schafft sie neue Infrastrukturangebote für die ländliche Bevölkerung (vgl. 
IX.2-2.1., IX.2-2.3.). 

– Die Förderung von Wohnraum und Ferienwohnungen im Rahmen der Dorferneuerung 
trägt zu besseren Möglichkeiten zur Ansiedlung und zum Verweilen in den Dörfern 
bei (vg. IX.2-3.2.). 

– Durch die prozesshaften Elemente der Dorferneuerung (Erarbeitung des Dorfentwick-
lungskonzepts unter Beteiligung der Bürger, Anstoßeffekte durch die durchgeführten 
Projekte) wird die Dynamik in den Dörfern gefördert (IX.4-3.1.). 

Alle diese Aspekte werden im Rahmen der Dorferneuerung gefördert. In den Expertenge-
sprächen im Land wurde betont, dass die Dorferneuerung insgesamt zu indirekten Be-
schäftigungs- und Einkommenseffekten führt. In Folge der bis zur Halbzeitbewertung 
durchgeführten Untersuchungen ließen sich diese Effekte aber nicht quantifizieren. 
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s – Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit 

Die bisher abgeschlossenen Projekte wurden von privatrechtlichen Zuwendungsempfän-
gern durchgeführt und hatten zumeist konkrete touristische Einrichtungen zum Inhalt (Fe-
rienwohnungen, Heuhotel, Vesperstube usw.). Diese Einrichtungen erhöhen die Attrakti-
vität des ländlichen Raums vor allem für Touristen, die diese Einrichtungen schwer-
punktmäßig nutzen. 

Indikator IX.3-3.4. Umfang der Beschäftigung in der Planungs- und Realisierungs-
phase von Projekten (in Beschäftigtenjahren) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔   

Erläuterung zum Indikator: Die Darstellung von Beschäftigungseffekten in der Planungs- 
und Realisierungsphase erfolgt auch bei den kapitelübergreifenden Fragen. Die Methodik 
der Berechnung ist daher in Kapitel 10 dargestellt. Da konjunkturelle Beschäftigungsef-
fekte aber bei der Argumentation für oder gegen eine Förderung und in der politischen 
Diskussion immer wieder eine wichtige Rolle spielen, werden sie auch an dieser Stelle für 
die finanziell umfangreichen Maßnahmen dargestellt.  

k – Flurbereinigung 

In jeder Flurbereinigung treten die Teilnehmergemeinschaften selbst als Arbeitgeber auf. 
Das Verfahren ist in der Regel mit der Neuvermessung des Verfahrensgebiets verbunden. 
Die ausführenden Vermessungsstellen benötigen lokale Hilfskräfte, die von den Teilneh-
mergemeinschaften angestellt werden und deren Löhne als Ausführungskosten förderfä-
hig sind. Auch für die eigenen kaufmännischen Geschäfte und für die Baubetreuung 
(Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung) stellen die Teilnehmergemeinschaften vorüberge-
hend (oft verfahrensübergreifend) Angestellte ein. Es wird geschätzt, dass für diese Auf-
gaben pro Verfahren drei bis vier Vollzeitarbeitsplätze für einen Zeitraum von vier Jahren 
geschaffen werden (Wirtschaftsministerium Wiesbaden, 2003). 

Darüber hinaus treten in noch viel größerem Umfang Beschäftigungseffekte bei der Aus-
führung der Baumaßnahmen auf. Diese wurden in der Befragung der 28 Stichprobenver-
fahren untersucht. Um die regionale Herkunft und die Branchen der ausführenden Unter-
nehmen zu ermitteln, wurden die Verfahrensbearbeiter gebeten, die insgesamt vergebenen 
Auftragssummen aller Baumaßnahmen (ohne Planungsleistungen) auf die genannten Ka-
tegorien aufzuteilen. Die Antworten sind in Tabelle 9.2 dargestellt.  
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Tabelle 9.2: Antworten auf die Frage 3: „Woher kamen die Unternehmen, die mit den 
Baumaßnahmen beauftragt wurden, und wie hoch waren ungefähr die 
Auftragssummen?“ (Angaben in Euro)  

Art der Branche aus dem 
eigenen 

Landkreis

aus dem 
eigenen 

Bundesland

von außerhalb 
des eigenen 

Bundeslandes

von außerhalb 
Deutschlands

Tiefbau 7.122.825 6.715.535 439.615 0
Garten- und Landschaftsbau 377.819 630.403 69.355 0
Hochbau 3.265.334 1.396.109 252.893 247.000
Sonstige 81.581 25.339 195.355 0

Summe 10.847.558 8.767.385 957.219 247.000
 

Quelle: Eigene Erhebung (n = 28). 

In den 28 Verfahren wurde eine Gesamtsumme von rund 21 Mio. Euro angegeben, im 
Mittel 744.000 mit einer Streubreite zwischen 119.000 und 1,7 Mio. Euro. Die Ausgaben 
verteilen sich zu 69 % auf Tiefbau-, zu 25 % auf Hochbau-, zu 5 % auf Garten- und Land-
schaftsbau- sowie zu 1 % auf sonstige Unternehmen.  

Diese Anteile an der gesamten Auftragssumme sind die Grundlage für eine Hochrechnung 
der Beschäftigungseffekte, die auf den Umsatzzahlen je Arbeitsplatz für einzelne Bran-
chen basiert (Statistisches Bundesamt, 1996; zur Methode vgl. Kapitel 10 im Endbericht). 
Dabei werden als Ausgangswert die zuwendungsfähigen Ausgaben aller Verfahren nach 
den Angaben der Projektliste zu Grunde gelegt, die eine Gesamthöhe von rund 
17,5 Mio. Euro haben (vgl. Kap. k 9.4.1).  

Das Ergebnis der Hochrechnung ist in Tabelle 9.3 dargestellt. Für die drei Jahre und über 
alle EAGFL-geförderten Projekte ergeben sich als konjunktureller Effekt rund 336 Be-
schäftigtenjahre. Dies bedeutet, dass umgerechnet ein Jahr lang 336 Arbeitskräfte durch 
Aufträge zur Umsetzung der Baumaßnahmen in der Flurbereinigung beschäftigt sind. 
Diese Arbeitsplätze verteilen sich zu 52 % auf Unternehmen im jeweiligen Landkreis des 
Verfahrens, zu 42 % auf weitere hessische Unternehmen und zu 5 % auf deutsche Unter-
nehmen außerhalb des Bundeslandes, wohingegen die ausländischen Unternehmen nur 
mit einem Anteil von 1 % vertreten sind. 
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Tabelle 9.3: Konjunkturelle Beschäftigungseffekte der Maßnahme k, hochgerechnet 
auf die gesamten zuwendungsfähigen Ausgaben (in Beschäftigtenjahren)  

Art der Branche Landkreis Bundesland Deutschland Ausland

Tiefbau 117,1 110,4 7,2 0,0
Garten- und Landschaftsbau 5,7 9,6 1,1 0,0
Hochbau 49,8 21,3 3,9 3,8
Sonstige 1,8 0,6 4,3 0,0

Summe 174,4 141,8 16,4 3,8
 

Quelle: Hochrechnung nach Beschäftigungskoeffizienten aus (Statistisches Bundesamt, 1996), Eigene Erhebung, 
Daten der Fben. 

Da die Hochrechnung auf der Summe der zuwendungsfähigen Ausführungskosten beruht, 
sind die anfangs erwähnten Arbeitsplätze bei den Teilnehmergemeinschaften (die ja eben-
falls förderfähig sind) in dieser Summe enthalten. Die regionale Gewichtung verschiebt 
sich jedoch unter Beachtung dieser Arbeitsplätze etwas zu Gunsten des Landkreises. 

o - Dorferneuerung 

Den 165 Vollzeit- und Teilzeitstellen, die direkt durch die Dorferneuerungsförderung 
durch die EU-kofinanzierten Projekte der Jahre 2000 und 2001 entstanden sind bzw. die 
gesichert wurden (116 Vollzeitäquivalente), sind nun die konjunkturellen Beschäfti-
gungseffekte gegenüber zu stellen. Berechnungen haben ergeben, dass mit der 
EU-kofinanzierten Dorferneuerungsförderung der Jahre 2000 bis 2002 in Hessen kon-
junkturelle Beschäftigungseffekte in Höhe von 670 Beschäftigtenjahren aufgetreten sind 
(zur Berechnung siehe Kapitel 10). Dies bedeutet, dass ein Jahr lang 670 Arbeitskräfte 
durch Aufträge zu Umsetzung der Dorferneuerungsmaßnahmen beschäftigt sind. In die-
sem Zusammenhang weist bereits Kötter darauf hin, dass über 50 % der direkten Beschäf-
tigungseffekte im Baugewerbe und im Handwerk anfallen, so dass je nach Wirtschafts-
struktur vor allem örtliche Unternehmen und ihre Mitarbeiter unmittelbar von den Erneu-
erungsmaßnahmen profitieren. (vgl. Kötter, 1989, S. 147) Dies bestätigen die Untersu-
chungen im Rahmen der Zwischenbewertung, wonach vor allem Dachdecker- und Ma-
lereibetriebe von der Förderung profitiert haben. 

Die Untersuchungsergebnisse bestätigen auch folgende Aussage in der Literatur. „Für die 
Sicherung der Handwerksbetriebe weist indessen der Anteil der privaten Erneuerungsin-
vestitionen eine besondere Bedeutung auf. Diese umfassen im Wesentlichen Instandset-
zungs-, Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten an Gebäuden und tragen daher eher 
als Tiefbaumaßnahmen im öffentlichen Bereich gerade auch zur Sicherung qualifizierter 
Arbeitsplätze kleinerer örtlicher Betriebe unterschiedlicher Branchen bei.“  (Kötter, 1989, 
145) 
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Die Befragung der Zuwendungsempfänger bestätigt diesbezüglich, dass ein Großteil der 
beauftragten Unternehmen aus dem näheren räumlichen Umfeld kommt. Abbildung 9.9 
zeigt, dass vor allem von den privaten Zuwendungsempfänger Unternehmen aus dem di-
rekten räumlichen Umfeld beauftragt werden. In allen Fällen verbleibt aber der größte 
Anteil von Auftragssumme innerhalb der Landkreise, in denen das Projekt angesiedelt ist. 

Abbildung 9.9: Antworten auf die Frage: „Woher kamen die Unternehmen, die mit 
den Baumaßnahmen beauftragt wurden, und wie hoch waren ungefähr 
die Auftragssummen?“ (Öff n=29, Priv n=120) 
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Quelle: Eigene Erhebung (PRIV: n=120; ÖFF: n=29). 

Schüttler bewertet die Dorferneuerung daher wie folgt: „Sämtliche Maßnahmen der Dorf-
erneuerung sind in hohem Maße arbeitsplatzintensiv, d.h. es wird im Vergleich zu ande-
ren Infrastrukturinvestitionen ein vergleichsweise hoher Anteil menschlicher Arbeitskraft 
eingesetzt. Dies hat sich auf die Beschäftigungslage des Handwerks und der klein- und 
mittelständischen Betriebe im Hoch-, Tief- und Ausbaugewerbe stabilisierend ausge-
wirkt.“ (Schüttler, 1999, S.55)  

Die konjunkturellen Beschäftigungswirkungen der Dorferneuerung werden jedoch nicht 
von allen durchweg positiv bewertet. So wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass 
von der Dorferneuerung besonders die regionale Bauwirtschaft (vgl. Herrenknecht, 1999, 
S.43) und die regionalen Ingenieurs- und Planungsbüros (vgl. Henckel, 1997, S.6) profi-
tieren und dass die Gelder, die in diese Wirtschaftszweige fließen, möglicherweise einer 
alternativen Verendung entzogen werden (vgl. Kötter, 1989, S.146f). In diesem 
Zusammenhang sollte jedoch Folgendes berücksichtigt werden: 

– Die konjunkturellen Beschäftigungseffekte sind – anders als zu Beginn der Dorfer-
neuerungsförderung in den 70er und frühen 80er Jahren (des 20. Jhd.) – nicht mehr 
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das Hauptziel der Dorferneuerungsförderung. Sie entstehen quasi zwangsläufig durch 
alle Formen von Baumaßnahmen, die, wie bereits an anderer Stelle ausführlich darge-
stellt wurde (z.B. vgl. Indikator IX.2-3.4.), wesentliche andere Wirkungen entfalten 
(Wohnumfeldverbesserung, soziale Funktion u.v.m.). Die konjunkturellen Effekte 
sind daher nur einer von vielen Effekten der Dorferneuerung. Trotzdem sind sie nicht 
zu vernachlässigen, da sie in ihrer Größenordnung durchaus beachtenswert sind und 
besonders im räumlichen Nahbereich der Baumaßnahme auftreten, und damit die re-
gionale Wirtschaft, insbesondere im kleingewerblichen Bereich, stärken. 

– Die andauernde Kritik der Dorferneuerungsförderung als Konjunkturprogramm wird 
z.T. auch dadurch abgeschwächt, als dass neben den konjunkturellen Beschäftigungs-
effekten trotz allem auch strukturelle Beschäftigungseffekte auftreten, die ebenfalls 
nicht zu vernachlässigen sind. 

– Außerdem gilt es zu überlegen, wie die Gelder, die in die Dorferneuerungsförderung 
fließen, alternativ verwendet werden können. Dabei ist zu fragen, wie viele Arbeits-
plätze die klassische Wirtschaftsförderung mit diesen Mitteln schaffen bzw. sichern 
könnte und wie diese im ländlichen Raum angesiedelt werden könnten. 

Aus Sicht der BewerterInnen sind die zusätzlich auftretenden konjunkturellen Effekte 
daher berechtigterweise ein wichtiger Effekt, um die ländliche Wirtschaft und damit den 
ländlichen Raum zu stärken. 
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9.6.4 Frage IX.4 – In welchem Umfang sind die Strukturmerkmale 
der ländlichen Wirtschaft erhalten oder verbessert worden? 

     
k m n o s 

 - Hauptziel/-wirkung  ❍- Nebenziel/-wirkung 

9.6.4.1 Kriterium IX.4-1. Erhalt / Verbesserung der mit der Land-
wirtschaft in Zusammenhang stehenden Produktionsstruktu-
ren 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  

Indikator IX.4-1.1. Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe, in denen sich auf Grund 
der Fördermaßnahmen Verbesserungen ergeben haben (Anzahl und % der Betriebe 
sowie der ha) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

a) davon landwirtschaftliche Betriebe mit Bodenmelioration   

k – Flurbereinigung 

Die Notwendigkeit von Bodenmelioration wird in den hessischen Flurbereinigungsverfah-
ren umfassend geprüft. In jedem Verfahren wird zu Beginn ein Standortgutachten durch 
die OFB angefertigt, in dem auch Meliorationskalkungen für bestimmte Flächen empfoh-
len werden. Nach der Besitzeinweisung entscheidet der neue Eigentümer des Flurstücks 
selbst darüber, ob die Kalkung, deren Kosten bezuschusst werden, durchgeführt werden 
soll. Nach Auskunft der OFB werden für rund 60 % der Ackerfläche Meliorationskalkun-
gen empfohlen und auf 80 % der empfohlenen Fläche nachher auch durchgeführt (Obere 
Flurbereinigungsbehörde Wetzlar, 2003). 

b) davon landwirtschaftliche Betriebe mit verbesserter Bewässerung (Anzahl und % 
der ha) 
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k – Flurbereinigung 

In den südhessischen Gemüsebaugebieten werden im Rahmen der Flurbereinigung auch 
gemeinschaftliche Bewässerungsanlagen gebaut und gefördert (Obere Flurbereinigungs-
behörde Wetzlar, 2003). In der Stichprobe der näher untersuchten Verfahren ist jedoch 
kein Beispiel für diese Maßnahme enthalten.  

c) davon landwirtschaftliche Betriebe mit Verbesserungen im Hinblick auf die Be-
triebs/Flächenstruktur (Anzahl und % der Betriebe) 

k – Flurbereinigung 

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die zum aktuellen Zeitpunkt Flächen im Flur-
bereinigungsgebiet bewirtschaften, wurde in der Projektliste der Flurbereinigungsbehör-
den im Durchschnitt der Verfahren mit 24 angegeben. Diese Zahl schwankt sehr stark 
zwischen einem und 133 Betrieben. Landesweit werden nach dieser Liste insgesamt ca. 
2.000 Betriebe von den im EPLR geförderten Flurbereinigungsverfahren berührt. Gemes-
sen an 27.429 Betrieben, die im Jahr 2001 im Land Hessen gezählt wurden (Statistisches 
Bundesamt, 2001), sind dies 8,0 % aller Betriebe in Hessen. 

Die von den FBen genannten Zahlen berücksichtigen allerdings entsprechend der Abfrage 
nur die Betriebe mit mindestens 2 ha Grundeigentum im Gebiet. Für zehn Verfahren 
konnte anhand der Auswertung von InVeKoS-Daten die Zahl der Betriebe (nach EU-
Betriebsnummer) ermittelt werden, die für (mindestens) einen Schlag im Verfahrensge-
biet in den Jahren 1998 und 2002 Agrarförderung beantragt haben. Die Zahlen sind im 
Durchschnitt etwa doppelt so hoch wie die Angaben der FBen. Dabei werden allerdings 
Betriebe doppelt gezählt, die (aus Gründen des Steuerrechts oder der Erbfolge) mehr als 
eine EU-Betriebsnummer haben, aber ihrem Selbstverständnis nach eigentlich ein einheit-
licher Betrieb sind.  

Daraus kann geschlossen werden, dass die Zahl betroffener Betriebe einschließlich der 
auswärtigen Pächter in vielen Flurbereinigungsgebieten bedeutend höher ist als die Zahl 
der in der Teilnehmergemeinschaft vertretenen Landwirte mit Grundbesitz im Gebiet. 

d) davon landwirtschaftliche Betriebe mit einer fachlich kompetenteren Betriebsführung 

Dieser Indikator ist in Hessen nicht relevant, da keine Maßnahmen mit entsprechenden 
Wirkungen oder Zielen angeboten werden. 



Kapitel 9 MB-IX - Strukturmerkmale 151 

 

Indikator IX.4-1.2. Geförderte neue / verbesserte Tätigkeiten, die mit der landwirt-
schaftlichen Erzeugung einschließlich der Vermarktung von landwirtschaftlichen Qua-
litätserzeugnissen in Zusammenhang stehen (Beschreibung) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. 

 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

m – Vermarktung landwirtschaftlicher Qualitätserzeugnisse 

Da bisher noch keine Projekte im Rahmen der Maßnahme m gefördert wurden, können zu 
diesem Indikator noch keine Aussagen gemacht werden.  

Indikator IX.4-1.3. Nutzung von Kapazitäten für geförderte nicht-landwirtschaftliche 
Einrichtungen (in %)  

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. 

 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Zu diesem Indikator wird zur Halbzeitbewertung noch keine 
Aussagen getroffen, da in der bisherigen Programmlaufzeit erst wenige für diesen Indika-
tor relevante Einrichtungen (z.B. Ferienwohnungen, Bauernhofcafes, Dorfgemeinschafts-
häuser) gefördert wurden. Zudem sind die bisher abgeschlossenen Projekte erst ver-
gleichsweise kurz in Betrieb. Eine Wirkung im Sinne dieses Indikator ist daher noch nicht 
in belastbarer Form zu erheben. Die Bearbeitung dieses Indikators wird daher erst zur Ex-
post-Bewertung erfolgen. 

9.6.4.2 Kriterium IX.4-2. Das landwirtschaftliche Produktionspoten-
zial ist vor Naturkatastrophen geschützt bzw. nach Schädi-
gung hierdurch wieder aufgebaut worden. 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  
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Indikator IX.4-2.1. Anteil bedrohter Flächen, die auf Grund von Fördermaßnahmen 
geschützt werden konnten (in ha und %) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. 

 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator wurde geändert in Beschreibung, da eine poten-
ziell durch Überschwemmungen gefährdete Fläche nicht ermittelbar ist. Zudem wird der 
Indikator nicht auf landwirtschaftliche Flächen eingeschränkt, sondern für den gesamten 
Raum geprüft. 

k - Flurbereinigung 

Flurbereinigung kann mit Maßnahmen auf mehreren Ebenen zur Vermeidung von Hoch-
wasserschäden beitragen, nicht nur im Verfahrensgebiet selbst, sondern auch in den fluss-
abwärts gelegenen Gebieten, die von einer längeren Verweildauer von Niederschlagswas-
ser im Verfahrensgebiet profitieren. In Hessen ist der Schutz von Ortschaften, die beson-
ders von Hochwasser bedroht sind, mitunter auch der Hauptanlass eines Flurbereini-
gungsverfahrens (Obere Flurbereinigungsbehörde Wetzlar, 2003). (HLVA, 2003) 

Mit Hilfe des Bodenmanagements werden gefährdete Nutzungen aus dem Hochwasserbe-
reich herausgenommen, und im Bereich der Fließgewässer wird Raum für eine naturnahe 
Gewässer- und Auenentwicklung geschaffen. Eine weitere Strategie ist die „dezentrale 
Wasserrückhaltung“, durch die mit kleinen Maßnahmen wie Versickerungs- und Verduns-
tungsmulden, Flutmulden und Meliorationskalkungen eine Reduzierung der Abflussge-
schwindigkeit des Niederschlagwassers erreicht wird (HLVA, 2003). 

In den Weinbaugebieten stellen starke Regenfälle ein besonderes Problem dar, da sie ne-
ben Überschwemmungen in der Vergangenheit auch Erdrutsche verursacht haben. In den 
dort angesiedelten Verfahren der VSt. Eltville wird mit sehr umfangreichen Maßnahmen 
(wie Rückhaltebecken, Fassung von Quellen, Dränagen, Wegeseitengräben) einer zukünf-
tigen Gefährdung der im Tal liegenden Orte vorgebeugt (Amt für Landentwicklung und 
Landwirtschaft Wiesbaden, 1987). 

Indikator IX.4-2.2. Anteil geschädigter Fläche, die auf Grund von Fördermaßnahmen 
wieder regeneriert werden können 

Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator ist in Hessen nicht relevant, da keine Maß-
nahmen mit entsprechenden Wirkungen oder Zielen angeboten werden. 
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9.6.4.3 Kriterium IX.4-3. Die Dynamik der Wirtschaftsteilnehmer 
im ländlichen Raum ist gefördert und das Potenzial für eine 
endogene Entwicklung im ländlichen Raum ist aktiviert wor-
den. 

Indikator IX.4-3.1. Hinweise auf eine verstärkte Dynamik / ein verbessertes Potenzial 
auf Grund der Fördermaßnahmen (Beschreibung) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔   

o - Dorferneuerung  

Die Befragungen der Experten im Rahmen der Fallstudien, die in den Bundesländern 
durchgeführt wurden, haben deutlich gemacht, dass von der Dorferneuerung ein wichtiger 
Impuls ausgeht, die dörfliche Dynamik anzustoßen und nachhaltig zu fördern. 

Besonders das Prozesshafte und Systematische der Dorferneuerung fördern die Dynamik. 
Von großer Wichtigkeit ist die Phase der Konzeptentwicklung, in der die Dorfgemein-
schaft aufgefordert ist, sich umfassend zur Situation im Dorf zu äußern, Verbesserungs-
vorschläge zu machen und sich aktiv in den Prozess der Konzepterarbeitung einzubrin-
gen. Die Auftaktveranstaltung, zu der das gesamte Dorf eingeladen wird, fördert bereits 
das erste Mal das Gemeinschaftsgefühl. Durch regelmäßige Treffen und die Arbeit in den 
Arbeitsgruppen werden diese Kontakte weiter intensiviert. Die Dorfbewohner lernen sich 
gegenseitig besser kennen und entwickeln ein Zusammengehörigkeitsgefühl. So entstehen 
personelle Netze, welche die Dorfgemeinschaft zunehmend stärken. Auch eine bereits 
vorhandene und funktionsfähige Dorfgemeinschaft profitiert von der Dorferneuerung; in 
der Regel wird sie durch den Dorferneuerungsprozess noch aktiver. Außerdem findet oft 
eine Ausdehnung des aktiven Personenkreises statt. Zu dem „harten Kern“ derjenigen, die 
sich schon immer für das Dorf engagiert haben, kommen neue Personen hinzu.  

Im Rahmen der schriftlichen Befragung der öffentlichen Zuwendungsempfänger haben 
wir in diesem Zusammenhang Folgendes gefragt: 
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Abbildung 9.10:  „Wie hat sich der soziale Zusammenhalt in der Region/im Dorf durch 
den Prozess der Dorfentwicklung verändert?“ Antworten öffentlicher 
Zuwendungsempfänger (Häufigkeit der Nennungen; n= 29) 
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er ist gleich geblieben

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Befragungsergebnisse. 

Abbildung 9.10 verdeutlicht noch einmal, dass infolge der Dorferneuerung der soziale 
Zusammenhalt erheblich intensiviert wurde und Kontakte häufiger stattfanden als vor der 
Dorferneuerung. 

Abbildung 9.11 zeigt, dass die Mehrheit der Dorfbevölkerung in diesen Prozess einge-
bunden ist. In etwa jedem zweiten geförderten Dorf beteiligen sind mehr als die Hälfte 
der Dorfbewohner an der Dorferneuerung. Bei 14 % der Dörfern sind sogar fast alle 
Dorfbewohner aktiv beteiligt. 

Ein anderer Aspekt ist die Einbeziehung der Dorfgemeinschaft in die Umsetzung der 
Dorferneuerungsprojekte. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass im Rahmen der Dorf-
erneuerung sehr viele Arbeiten von der Dorfgemeinschaft in Eigenarbeit durchgeführt 
werden; Hintergrund ist oft die Senkung von Projektkosten, um vor dem Hintergrund ei-
nes in der Regel festen Finanzrahmens einer jeden Dorferneuerung „eingesparte“ Gelder 
für andere Projekte im Ort verwenden zu können. Hierbei kommt das ehrenamtliche En-
gagement stark zum Tragen bzw. wird durch derartige Projekte weiter gefördert. Auf der 
Basis dieses gemeinschaftlichen Engagements werden häufig auch nach Abschluss der 
Dorferneuerung noch weitere Projekte durchgeführt. Dabei handelt es sich z.B. um Pro-
jekte, die im Rahmen der geförderten Dorferneuerung aufgrund bereits ausgeschöpfter 
Fördermittel nicht mehr umgesetzt werden konnten oder die zu dem Zeitpunkt noch nicht 
umsetzungsfähig waren. Die Dorferneuerung stößt damit Entwicklungen an, die ohne sie 
nicht, nur teilweise oder erst viel später in Gang gesetzt worden wären. Die Dorferneue-
rung wirkt in diesen Fällen als „Beschleuniger“ und „Initiator“.  
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Abbildung 9.11:  „Wie war die Resonanz auf die Dorferneuerung von Seiten der Bür-
ger?“ Antworten öffentlicher Zuwendungsempfänger (Häufigkeit der 
Nennungen; n= 29) 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Befragungsergebnisse. 

Wird im Rahmen der Dorferneuerung zudem ein Dorfgemeinschaftshaus saniert oder neu 
eingerichtet, setzt dieses maßgeblich Impulse für die nachhaltige Verbesserung der dörfli-
chen Kommunikation und Information.  

9.6.4.4 Kriterium IX.4-4. Erhalt / Verbesserung der Standortfaktoren 
in ländlichen Gebieten 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt. ✔ 

Erläuterung zum Indikator: Dieses Kriterium wurde neu eingeführt. Der Grund für die 
Einführung dieses Kriterium ist in der Vielzahl von Maßnahmen und Projekten zu finden, 
deren Förderung die Verbesserung der Standortfaktoren in ländlichen Gebieten zum In-
halt hat. Dies sind z.B. Projekte wie  

– gestalterische Maßnahmen an Gebäuden, die das Ortsbild ländlicher Siedlungen 
verbessern, 
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– die Verbesserung der Verkehrssituation in Dörfern durch gestalterische Maßnahmen 
an Straßen und außerhalb von Dörfern durch Verbesserung des Wegenetzes und des 
Ausbaus der Wege, 

– durch die Schaffung von Entwicklungsmöglichkeiten für Dörfer durch die Flurberei-
nigung (z.B. wenn in Folge der Flurbereinigung Gewerbegebiete geschaffen werden), 

und somit zu einer Attraktivitätssteigerung für Unternehmensansiedlungen und Touris-
mus führen. Da dieser Zusammenhang in keinem anderen Kriterium dargestellt wird, 
wurde dieses Kriterium neu eingeführt. Die Darstellung des zugehörigen Indikators er-
folgt als Beschreibung eindeutiger Hinweise, da dies die beste Form der Darstellung von 
so vielfältigen und komplexen Wirkungen ist. 

Indikator IX.4-4.1. Hinweise auf Erhalt / Verbesserung der Standortfaktoren in ländli-
chen Gebieten (Beschreibung) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔   

k – Flurbereinigung 

Die Instrumente der Flurbereinigung dienen der Entflechtung von Nutzungskonflikten 
und der Infrastrukturverbesserung, und können damit durchaus zur wirtschaftlichen Bele-
bung ländlicher Gemeinden beitragen (Henkes, 1998). Gemäß Flurbereinigungsgesetz 
(§ 86.1) kann es auch der Hauptanlass eines Verfahrens sein, Maßnahmen der Siedlung, 
der Dorferneuerung oder der städtebaulichen Entwicklung zu ermöglichen. 

Ein wichtiges Instrument der Flurbereinigung ist hierbei das Bodenmanagement. Kom-
munen und Unternehmen benötigen für ihre Investitionstätigkeiten häufig ganz bestimmte 
Flächen, deren Erwerb auf dem freien Markt mit hohem Zeitaufwand und Preisaufschlä-
gen verbunden sein kann, und die in der Flurbereinigung in einem zeitlich und wertmäßig 
festgelegten Rahmen eingetauscht werden können. Das Bodenmanagement zu Gunsten 
der Kommunen wurde in der Befragung der Flurbereinigungsbehörden erhoben (Frage 2). 
In 17 der 26 Verfahren aus der Stichprobe wurde Bodenmanagement zu Gunsten der 
Kommunen betrieben, insgesamt wurden rund 98 ha Fläche an die kommunalen Körper-
schaften zugewiesen. Darunter werden Baulandumlegungen, Flächen für einen Sportplatz, 
einen Friedhof, einen Lärmschutzwall, Maßnahmen der Dorferneuerung, aber auch Flä-
chen für kommunale Straßen genannt.  
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Einen besonderen Stellenwert hat das Bodenmanagement in Unternehmensflurbereini-
gungsverfahren nach § 87 FlurbG, deren Anlass eine überörtliche Verbesserung der Infra-
struktur ist. Mit Hilfe der Flurbereinigung kann der Flächenbedarf des Großbauvorhabens 
sozialverträglich gedeckt werden, was zu höherer Akzeptanz durch die Betroffenen und 
zu einer Beschleunigung des Bauvorhabens beiträgt. 31 % der im EPLR geförderten Ver-
fahren fallen unter diese Kategorie. 

Auch der Wegebau in der Flurbereinigung trägt zur Steigerung der Attraktivität des 
Standorts für Unternehmen bei. Die Baumaßnahmen zur Entflechtung des Verkehrs – in-
nerorts durch den Neubau von Ortsrandwegen, auf Landstraßen durch den Bau von paral-
lelen Wirtschaftswegen – tragen zu einer verbesserten Anbindung der Gewerbebetriebe an 
das Straßennetz bei und erhöhen den Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit auf den 
Straßen. 

Ein weiterer Standortfaktor ist die Berichtigung oder flächenhafte Erneuerung des Lie-
genschaftskatasters, die bei den meisten Flurbereinigungsverfahren zwangsläufig – quasi 
als Kuppelprodukt - erfolgt (Henkes, 1998). Diese führt zum einen zu Ersparnissen der 
öffentlichen Hand bei der Kataster- und Grundbuchführung, da sich die Zahl der Flurstü-
cke durch die Flurbereinigung meistens erheblich verringert. Als Standortfaktor noch 
wichtiger ist die Erleichterung des Grundstücksverkehrs, da die Rechtssicherheit aufgrund 
der Neufeststellung von Flurstücksgrenzen und der Aufhebung entbehrlicher Rechte im 
Grundbuch deutlich erhöht wird. 

n – Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung 

Durch die Förderung von Maßnahme n konnten die Standortfaktoren im ländlichen Raum 
verbessert werden, indem die Ansiedlung neuer sowie der Erhalt und die Verbesserung 
bestehender Infrastrukturen vorangebracht wurde. Bei diesen Infrastrukturen handelt es 
sich sowohl um Unternehmen als auch um soziale, kulturelle, medizinische oder andere 
Einrichtungen, die die Nahversorgung der lokalen und regionalen Bevölkerung verbes-
sern. Die Förderung von Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die länd-
liche Wirtschaft und Bevölkerung zielt damit auf die unmittelbare Verbesserung der Le-
bensqualität vor Ort ab. 

o – Dorferneuerung 

Wie bereits umfassend unter Indikator IX.2-3.4. dargestellt wurde, verbessert die Dorfer-
neuerung die weichen personenbezogenen Standortfaktoren

4
. Die Dorferneuerung führt 

                                                 
4
  Man unterscheidet harte und weiche Standortfaktoren. Harte Standortfaktoren orientieren sich am Ziel 

der Gewinnmaximierung und umfassen im Wesentlichen natürlich-technische und vom Menschen ge-
schaffene Faktoren wie z.B Eigenschaften der Fläche, Arbeitskräftepotenzial, Marktnähe, Verkehrs-
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dazu, dass besonders die Bausubstanz und der Straßenraum im Ort nachhaltig verbessert 
werden. Dies reicht von Aspekten des schöneren Ortsbildes über die Wiederherstellung 
von Funktionalität bis zu persönlichen Verbesserungen der Dorfbewohner im Alltagsle-
ben. Wege sind besser zu begehen, Straßen gefahrloser zu kreuzen, Autos einfacher zu 
parken oder zu wenden, Geschäfte einfacher zu beliefern, Wohnungen angenehmer zu 
bewohnen. Durch die Verbesserung der Wohnqualität wird der Ort attraktiver für poten-
zielle Neubürger und Gewerbebetriebe.  

Um zu erfahren, wie die Wirtschaftsteilnehmen im Dorf die Dorferneuerung erfahren ha-
ben, haben wir im Rahmen der Fallstudie die ansässigen Gewerbebetriebe gefragt, wie 
sich die Dorferneuerung auf den gewerblichen Sektor auswirkt. Es wurde deutlich, dass 
die Attraktivitätssteigerung des Dorfes einen positiven Einfluss auf die Gewerbebetriebe 
hat. Außerdem sind Parkflächen und eine gute Erreichbarkeit für Kunden und Lieferanten 
wichtige betriebliche Faktoren, die die Dorferneuerung positiv beeinflussen kann. Indem 
die betrieblichen Standortfaktoren verbessert werden, vergrößert sich auch der Kunden-
kreis der Gewerbebetriebe; entweder durch den Zuzug von Neudörflern oder durch an-
steigende Gästezahlen. Dies wirkt sich positiv auf den Umsatz der Gewerbebetriebe aus. 
Ein Lebensmittelgeschäft im niedersächsischen Fallstudiendorf formulierte es so: „Wer 
sich im Dorf wohl fühlt, gibt sein Geld hier aus.“ 

Die Expertengespräche haben die Ergebnisse der schriftlichen Befragungen in diesem 
Punkt bestätigt. 

                                                                                                                                                         
anbindung, Fühlungsvorteile, Steuern und Auflagen, Ver- und Entsorgungssituation u.ä. Weiche 
Standortfaktoren unterteilt man in weiche unternehmensbezogene und weiche personenbezogene Fak-
toren. Die weichen unternehmensbezogenen Faktoren sind von unmittelbarer Wirksamkeit für die Un-
ternehmenstätigkeit. Dazu zählen z.B. das Verhalten der öffentlichen Verwaltung oder politischer 
Entscheidungsträger, die Arbeitnehmermentalität, das Wirtschaftsklima und „Bilder“, wie z.B. das 
Image der Region oder Stadt dazu. Zu den weichen personenbezogenen Faktoren gehören die persön-
lichen Präferenzen der Entscheider und die Präferenzen der Beschäftigten. Beides sind subjektive 
Einschätzungen über die Lebens- und Arbeitsbedingungen am Standort. Es zählen dazu: Der Freizeit- 
und Erholungswert, die zentralörtliche Versorgung, die Qualität des Wohnens und des Wohnumfelds, 
die Qualität der sozialen Infrastruktur, die Umweltqualität, die Bildungsmöglichkeiten und das 
Kulturangebot. (vgl. u.a. Grabow et. al. 1995) 
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9.6.5 Frage IX.5 – In welchem Umfang ist die Umwelt im ländlichen 
Raum erhalten oder verbessert worden? 

   ❍  

k m n o s 

 - Hauptziel/-wirkung  ❍- Nebenziel/-wirkung 

9.6.5.1 Kriterium IX.5-1. Verbesserungen in der Landwirtschaft ha-
ben Umweltvorteile bewirkt 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  

Indikator IX.5-1.1. Anteil der Flächen, auf denen der Bodenschutz verbessert wurde, 
insbesondere durch eine auf Grund von Fördermaßnahmen ermöglichte Verringerung 
der Bodenerosion (in ha und %) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. ✔ 
4. Der Indikator kann im Rahmen der 

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Ergänzt wird der Indikator um die Ermittlung der tatsächlich 
durchgeführten strukturellen Erosionsschutzmaßnahmen, um diese beschreibend aufzei-
gen und interpretieren zu können.  

k -Flurbereinigung 

Von den Flurbereinigungsbehörden wurde für 28 ausgewählte Verfahrensgebiete erfragt, 
welche Maßnahmen zur Verhinderung der Bodenerosion mit welchem Umfang durchge-
führt wurden. Diese Ergebnisse werden zusammenfassend dargestellt.  

Danach wurden in 25 der berücksichtigten Verfahrensgebiete Maßnahmen umgesetzt, die 
dem Erosionsschutz dienen. Die am häufigsten angegebene Maßnahme ist die Änderung 
der Bearbeitungsrichtung (14 Nennungen). Daneben spielen die Kammerung der Land-
schaft durch Anpflanzung von Hecken (12 Nennungen), die Aufforstung erosionsgefähr-
deter Lagen (10 Nennungen), eine Verkürzung der Hanglänge (4 Nennungen) und der 
Erhalt oder die Neuanlage von Terrassen (4 Nennungen) eine Rolle.  
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Nach Schätzungen der befragten Mitarbeiter der Flurbereinigungsbehörden wurde in den 
Gebieten, in denen Maßnahmen umgesetzt wurden (n=25), die Bodenerosion auf 14% der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche des Verfahrensgebietes verringert (Auswertung Frage 24, 
flächengewichteter Mittelwert). In den betroffenen Gebieten handelt es sich hierbei in der 
Summe um 1.832 ha.  

Neben der Umsetzung struktureller Erosionsschutzmaßnahmen ist die Förderung der Bo-
denkalkung im Rahmen der Flurbereinigung als wichtige Erosionsschutzmaßnahme anzu-
sehen. Dabei ist von erheblichen positiven Wirkungen auszugehen, da die geringe Struk-
turstabilität versauerter Böden als eine wichtige Ursache für deren Verschlämmungsnei-
gung und die nachfolgende Bodenerosion anzusehen ist (Frede et al., 1998). Nach Aus-
kunft der OFB werden auf durchschnittlich 48 % der Ackerflächen in Flurbereinigungs-
gebieten Meliorationskalkungen durchgeführt (vgl. Indikator 4-1.1). 

Indikator IX.5-1.2. Verringerte Wasserverluste der Bewässerungsinfrastrukturen auf 
Grund der Beihilfe 

Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator ist in Hessen nicht relevant, da keine Maß-
nahmen mit entsprechenden Wirkungen angeboten werden. 

Indikator IX.5-1.3. Hinweise auf positive Entwicklungen im Umweltbereich, die mit 
den Bewirtschaftungsmethoden und –praktiken sowie der ökologischen Infrastruktur 
oder der Bodennutzung in Zusammenhang stehen und auf Fördermaßnahmen 
zurückzuführen sind 

Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator ist in Hessen nicht relevant, da keine Maß-
nahmen mit entsprechenden Wirkungen angeboten werden. 

9.6.5.2 Kriterium IX.5-2. Vermeidung von Verschmutzun-
gen/Emissionen, besserer Ausnutzungsgrad von natürli-
chen/nicht erneuerbaren Ressourcen 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  

Indikator IX.5-2.1. Abfälle/Abwasser, die auf Grund von Fördermaßnahmen gesam-
melt/behandelt wurden 

Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator ist in Hessen nicht relevant, da keine Maß-
nahmen mit entsprechenden Wirkungen angeboten werden. 
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Indikator IX.5-2.2. Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe/Haushalte, die auf Grund 
von Fördermaßnahmen Zugang zu erneuerbaren Energien haben 

Dieser Indikator ist in Hessen nicht relevant, da keine Maßnahmen mit entsprechenden 
Wirkungen angeboten werden. 

Indikator IX.5-2.3. Bessere Nutzung nichterneuerbarer Ressourcen (Anzahl und Art 
der Projekte, die hierzu beitragen) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔   

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator wurde neu eingeführt, um auf weitere indirekt 
entstehende Wirkungen aufmerksam machen zu können. Hier sollen Wirkungen erfasst 
werden, die z.B. zu einem geringeren Verbrauch oder zur Nichtinanspruchnahme nicht 
erneuerbarer Ressourcen führen. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang auch, dass 
nachgelagert weitere indirekte, positive Wirkungen für die Umwelt entstehen, z.B. trägt 
ein geringerer Öl- oder Benzinverbrauch zur Reinhaltung der Luft durch verringerten 
Schadstoffausstoß bei.  

k – Flurbereinigung 

Wie in Indikator 1-1.1 ausführlich dargestellt, tragen Bodenordnung und Wegebau in der 
Flurbereinigung zu einer Rationalisierung der Feldwirtschaft bei, die auch verringerte 
Laufzeiten der Schlepper nach sich zieht. So führt z.B. die Verdoppelung der Schlaggröße 
von 1 auf 2 ha im Getreidebau zu einer Verringerung der Schlepperlaufzeit von 15,8 auf 
13,5 Schlepperstunden pro ha (Janinhoff, 1999), und damit werden (bei einem Verbrauch 
von 8,1 Liter Diesel pro Stunde für 74-kW-Schlepper, (KTBL, 2002) auch 18,6 Liter bzw. 
15 % weniger Diesel je ha verbraucht. Wegen der vielschichtigen Wirkungen der Flurbe-
reinigung ist eine Gesamtabschätzung jedoch nicht möglich. 

o - Dorferneuerung 

Innerhalb der Expertengespräche wurde darauf hingewiesen, dass innerhalb der Dorfer-
neuerung darauf geachtet wird, dass die geförderten Arbeiten an Bausubstanz energiespa-
rend und ökologisch ausgeführt werden. Diese Arbeiten beziehen sich beispielsweise auf 
eine verbesserte Wärmedämmung, die zu verringertem Heizölverbrauch führt.  

Im Rahmen der schriftlichen Befragung der Zuwendungsempfänger haben wir daher ge-
fragt, ob Aspekte des umweltgerechten und energiesparenden Bauens berücksichtigt wur-
den. Die Ergebnisse sind in Abbildung 9.12 dargestellt. 
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Abbildung 9.12: Berücksichtigung von Aspekten des umweltgerechten und energiespa-
renden Bauens (ÖFF n=29, PRIV n=120)
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Quelle: Eigene Darstellung.

Gerade bei den privaten Projektträgern, die zahlreiche Arbeiten an Gebäuden durchge-
führt haben, ist der Anteil derer, die Umweltaspekte berücksichtigt haben, mit 55 % rela-
tiv hoch. Es muss dabei bedacht werden, dass nicht alle Projekte privater Zuwendungs-
empfänger Gebäude zum Inhalt hatten, so dass Baumaßnahmen energiesparend und um-
weltgerecht hätten ausgeführt werden können.

9.6.5.3 Kriterium IX.5-3. Erhaltung / Verbesserung nicht-
landwirtschaftlicher Flächen im Sinne von biologischer Viel-
falt, Landschaften oder natürlichen Ressourcen

Checkliste

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Erläuterung zum Kriterium: Das Kriterium ist geeignet, allerdings wurde es inhaltlich neu
gegliedert. Die neuen Indikatoren beziehen sich auf die einzelnen Schutzgüter, die die
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes bestimmen, nämlich Arten- und Lebensgemein-
schaften, Landschaften/Landschaftsbild, Boden, Wasser sowie Klima/Luft.
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Für Arten –und Lebensgemeinschaften werden - soweit möglich - Flächengrößen sowie
Prozentanteile an Verfahrensflächen ermittelt. Die Wirkungen auf die Schutzgüter Land-
schaftsbild, Boden, Wasser und Klima/Luft werden beschrieben.

Grundsätzlich führt die für die Frage 5 vorgegebene Unterscheidung zwischen landwirt-
schaftlichen und nicht landwirtschaftlichen Nutzflächen zu Bewertungsproblemen, da
eine solche Trennung in diesem Zusammenhang nicht sauber zu vollziehen ist. Nachfol-
gend werden unter nicht-landwirtschaftlicher Fläche auch solche Flächen verstanden, die
zwar landwirtschaftlich bewirtschaftet werden, die aber nicht primär der Produktion
landwirtschaftlicher Erzeugnisse dienen, sondern deren Nutzung in erster Linie aufgrund
spezifischer Naturschutzziele erfolgt (wie z.B. extensiv genutzte Grünlandflächen im
Rahmen halb offener Weidesysteme).

Indikator IX.5-3.1. Erhalt / Verbesserung nicht-landwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Artenvielfalt (ha)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

k - Flurbereinigung

Die nachfolgenden Aussagen zu den Wirkungen der Flurbereinigung auf den Biotop- und
Artenschutz beruhen auf einer Analyse der Wirkungen in 28 ausgewählten Verfahrensge-
bieten. Die Gesamtzahl aller anhängigen Verfahren mit EAGFL-Beteiligung beträgt der-
zeit 80. Aufgrund der großen Heterogenität der Gebiete und der unterschiedlichen Ziel-
setzungen ist eine repräsentative Auswahl von Gebieten nicht möglich. Es wurde daher
darauf verzichtet, die nachfolgenden Flächenangaben auf sämtliche Verfahrensgebiete
hochzurechnen.

Die Hinwendung der Flurbereinigung zum Naturschutz wurde spätestens mit der Auf-
nahme des Fördergrundsatzes „Maßnahmen zur Sicherung eines nachhaltig leistungsfähi-
gen Naturhaushaltes“ in das Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe bundesweit endgültig
vollzogen (Kliewer, 1996). Mit der Weiterentwicklung der Flurneuordnung zu einem In-
strument der integrierten Entwicklung ländlicher Räume (Wagner, 2003) wird dieser As-
pekt weiter an Bedeutung gewinnen.

Die große Bedeutung, die dem Naturschutz in der Flurbereinigung heute in Hessen zu-
kommt, wird dadurch verdeutlicht, dass der Naturschutz und die Landschaftspflege in
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nahezu sämtlichen Verfahren (85 % der Verfahren in der Projektliste) als zu bearbeitende
Aufgabe aufgeführt wurde.

Die Bedeutung der Flurbereinigung für den Artenschutz liegt in der Neuanlage und Ver-
netzung von Biotopen sowie in der Bereitstellung von Flächen, auf denen übergeordnete
naturschutzfachliche Planungen umgesetzt werden können. Durch den Flächentausch wird
es ermöglicht, dass Flächen dem Naturschutz gewidmet werden, die aufgrund ihrer
Standortbedingungen oder ihrer Lage von besonderem Wert für den Artenschutz sind und
in besonderer Weise der Biotopvernetzung dienen (z.B. NSG Stollwiese im Verfahrens-
gebiet Reichelsheim-Stollwiese). Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusam-
menhang den bestehenden Natur- und Landschaftsschutzgebieten sowie den Natura-2000
Gebieten zu.

Die nachfolgende Tabelle 9.4 gibt einen Überblick über den Beitrag der 28 ausgewählten
Flurbereinigungsverfahren zu der Sicherung und Neuausweisung von Schutzgebieten
(Frage 19).

Tabelle 9.4: Beitrag der Flurbereinigung zur Sicherung und Neuausweisung von
Schutzgebieten“ (n = Zahl der Nennungen)

Schutzkategorie Beitrag zur Sicherung vorhandener
Schutzgebiete

Beitrag zur Neuausweisung eines
Schutzgebietes / Erweiterung der
Schutzgebietsfläche

Insgesamt ha n = Durchschnitt
Verfahren ha

Insgesamt
ha

n = Durchschnitt
Verfahren ha

NSG 31 4 8 281 4 70

LSG 112 3 37 327 1 327

WSG 7 1 7 398 3 133

Überschwemmungsgebiet 53 3 18 - - -

Natura 2000 74 3 25 300 1 300

Quelle: Eigene Berechnung, n = 28, Mehrfachnennungen möglich.

Die Flurbereinigung lieferte in den untersuchten Verfahren auf insgesamt 1.583 ha einen
wichtigen indirekten Beitrag zur Umsetzung von naturschutzfachlichen Maßnahmen in
Schutzgebieten. Die direkten Wirkungen für den Artenschutz ergeben sich in den jeweili-
gen Schutzgebieten aus der Art der umgesetzten Maßnahmen.

Daneben wurden weitere 411 ha für spezifische Umweltschutzbelange auf größeren Flä-
chen außerhalb von Schutzgebieten zur Verfügung gestellt (Frage 20).

In diesem Zusammenhang besonders hervorzuheben ist beispielsweise die Anlage von
Biotopverbundsystemen und die Entwicklung von Auenschutzgebieten in den Verfah-
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rensgebieten Hungen-Utphe und Rodheim/Steinheim. Die genannten Gebiete liegen in
dem Auenverbund Wetterau, einem der bedeutendsten Naturschutzprojekte in Hessen.
Einen zentralen Schwerpunkt innerhalb des Auenverbundes bildet hierbei die Horloffaue
mit ihren weitflächigen Feuchtwiesensystemen. Im Rahmen der durchgeführten Flurbe-
reinigungsverfahren wurden u.a. Flachwasserbiotope angelegt und Feuchtwiesenbereiche
wiedervernässt. Ein besonderes Ziel ist hier auch die Schaffung von Nutzungsregelungen
zur Rekultivierung von Braunkohletagebauflächen (Hessische Flurneuordnungsverwal-
tung, 2001)

Biotopgestaltende Maßnahmen mit einem Flächenumfang unter 3.000 m2 wurden im
Rahmen der Befragung gesondert erfasst. In den 28 untersuchten Flurbereinigungsverfah-
ren sind danach u.a. 30 ha Hecken, 36 ha Obstwiesen und 21 ha Sukzessionsflächen ein-
gerichtet worden. Im Durchschnitt wurden in jedem Verfahren 9,5 ha nicht primär land-
wirtschaftlich genutzter Kleinbiotope neu geschaffen. Das macht einen Zuwachs des Flä-
chenanteils naturschutzfachlich wertvoller Biotoptypen von ca. 1,9 % bezogen auf die
durchschnittliche Verfahrensflächengröße aus.

Dem steht ein Verlust von Biotoptypen von durchschnittlich 0,6 ha pro Verfahren gegen-
über (Frage 28, Beseitigung von Laubgehölzstrukturen und sonstigen Biotoptypen). Hier-
bei handelt es sich um die Beseitigung von Biotopen beispielsweise im Rahmen des We-
gebaus, die aber durch Kompensationsmaßnahmen auszugleichen ist. Der reale Flächen-
zuwachs für naturschutzfachlich wertvolle Biotoptypen beträgt demnach im Schnitt ca.
8,9 ha pro Verfahren. Hiervon beruhen im Mittel 4,1 ha auf Kompensationsmaßnahmen
im Rahmen der Eingriffsregelung. Zusätzlich zu der Neuanlage wurden in den untersuch-
ten Verfahren auf insgesamt 44 ha Maßnahmen zum Erhalt, zur Sicherung und Verbesse-
rung naturschutzfachlich wertvoller Biotope umgesetzt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Flurbereinigung durch die Neuanlage von
Biotopen auf im Mittel 8,9 ha pro Verfahrensgebiet in erheblichem Umfang zur Struktur-
anreicherung der Agrarlandschaft und zur Biotopvernetzung beiträgt. Die biotopgestal-
tenden Maßnahmen gehen damit deutlich über die nach der Eingriffsregelung vorge-
schriebenen Kompensationsmaßnahmen (im Mittel 4,1 ha) hinaus. Ebenfalls bedeutend
sind die positiven Wirkungen durch den Beitrag zum Erhalt und zur Neuausweisung von
Schutzgebieten sowie zur Erweiterung der Schutzgebietsfläche und durch Flächenbereit-
stellungen für sonstige Umweltbelange.

o – Dorferneuerung

Mit der schriftlichen Befragung der öffentlichen Projektträger hat der Programmbewerter
erfragt, ob die durchgeführten Projekte einen direkten Beitrag zur Verbesserung der Um-
weltsituation im Dorf geleistet haben. 38 % der öffentlichen Zuwendungsempfänger ha-
ben dies bejaht. Als einige der wichtigsten Wirkungen nannten mehr als die Hälfte dieser
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Personengruppe, dass mit der Dorferneuerung der Grünflächenanteil gesteigert werden
kann (55 %); dies wird u.a. sowohl durch die Entsiegelungen als auch durch die Pflan-
zung ortstypischer Gehölze erreicht. 18 % dieser Befragten gaben auch an, dass mit ihrer
Maßnahme naturnahe Lebensräume geschützt bzw. geschaffen werden konnten, 27 % sag-
ten dies in Bezug auf dörfliche Lebensräume für Tiere und Pflanzen.

Indikator IX.5-3.2. Erhalt / Verbesserung nicht-landwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Landschaften (ha)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

k - Flurbereinigung

Im Rahmen der Flurbereinigung werden in erheblichem Umfang strukturierende Land-
schaftselemente wie Hecken, Feldgehölze und Sukzessionsflächen neu angelegt. Diese
haben oftmals eine stark landschaftsbildprägende Funktion und entfalten eine weitaus
stärkere Wirkung, als ihrer alleinigen Flächengröße entsprechen würde. Eine zusammen-
fassende Quantifizierung des insgesamt positiv beeinflussten Bereiches ist aufgrund der
Heterogenität der umgesetzten Maßnahmen nicht möglich. Die nachfolgende Bewertung
stützt sich daher insbesondere auf die Ergebnisse einer Befragung bei den Mitarbeitern
der Flurbereinigungsbehörden.

Nach deren Einschätzungen wurden in 18 von 28 ausgewählten Verfahren überwiegend
positive Wirkungen auf das Landschaftsbild erreicht. Für die restlichen Verfahrensgebiete
wird von neutralen Wirkungen ausgegangen. Es wurde kein Verfahren mit überwiegend
negativen Auswirkungen benannt. (Frage 31 „Wie schätzen Sie generell die Wirkungen
des Verfahrens auf das Landschaftsbild ein?“). Bezogen auf die Fläche wurden nach Ein-
schätzung der Befragten auf durchschnittlich 60 % der Verfahrensgebietsflächen (n=28,
flächengewichteter Mittelwert) positive Veränderungen des Landschaftsbildes erreicht
(Frage 32 „Wie groß schätzen Sie den Wirkbereich der positiven Veränderungen ein?").
Dem stehen negative Veränderungen des Landschaftsbildes auf 7,6% der Verfahrensflä-
che gegenüber (Frage 33, flächengewichtetes Mittel).

In Frage 34 wurde versucht zu differenzieren, worauf sich die Bewertung der Befragten
stützt. Hierbei wurde das Schutzgut „Landschaft/Landschaftsbild“ in drei Elemente un-
tergliedert:

– Kohärenz der Landschaft (Natürlichkeit)

– Unterschiedlichkeit der Landschaft (Homogenität/Vielfalt)
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– kulturelle Eigenart

Die Natürlichkeit der Landschaft wird u.a. bestimmt von dem Flächenanteil, auf dem
eine standortangepasste Nutzung stattfindet, sowie durch den Anteil von Flächen, auf de-
nen natürliche eigendynamische Prozesse ablaufen können (z.B. Sukzessionsflächen).
Nach Einschätzung der Befragten entfaltet die Flurbereinigung in 24 von 28 Gebieten
große und mittlere positive Wirkungen bezüglich der standortangepassten Nutzung im
Gebiet. Hinsichtlich der eigendynamischen Prozesse schätzen 22 von 28 Befragten die
Wirkungen als positiv ein (große und mittlere positive Wirkungen).

Die Vielfalt einer Landschaft wird insbesondere von dem Anteil naturraumtypischer Bio-
topstrukturen und deren Vielfalt bestimmt. Daneben spielt die Zugänglichkeit und Erleb-
barkeit der Landschaft eine große Rolle. Da sich der Anteil naturnaher Biotopstrukturen
in den meisten der untersuchten Verfahrensgebieten erhöht hat, sind auch diesbezüglich
von positiven Wirkungen zu erwarten. Dies sahen auch 24 von 28 Befragten so. Die Zu-
gänglichkeit der Landschaft und das Landschaftserleben profitieren durch den Wegebau
im Rahmen der Flurbereinigungsverfahren und durch Optimierung von An- und Verbin-
dungen in der Landschaft. Hier gaben 21 von 28 Befragten an, dass die Flurbereinigung
große und mittlere positive Wirkungen entfaltet.

Obwohl nicht in jedem Flurbereinigungsgebiet Landschaftsbereiche mit kulturhistori-
schen Eigenarten vorhanden sind, gaben immerhin 10 bzw. 16 von 28 Befragten an, dass
die Wiederkenntlichmachung und der Erhalt dieser Landschaftselemente in den von ihnen
betreuten Gebieten eine große oder mittlere Rolle spielten. Als Beispiel kann die Anlage
des „Brunnenweges“ im Verfahrensgebiet Eltville-Hattenheim genannt werden. Im Zuge
der Weinbergsflurbereinigung entstand hier ein kultureller Lehrpfad. Es wurden alte
Denkmäler restauriert sowie Aussichtspunkte und Brunnenplätze neu geschaffen (HLVA,
2003).

Generell ist mit einer Flurbereinigung eine Veränderung des Landschaftsbildes verbun-
den, die ihrem Ausmaß nach von der jeweiligen Zielsetzung des Verfahrens abhängt. Der
Tendenz von kleinräumigen hin zu großräumigeren Nutzungsmosaiken steht die Neuanla-
ge von Strukturelementen mit großer landschaftsbildprägender Funktion gegenüber.

Indikator IX.5-3.3. Erhalt / Verbesserung nicht-landwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Wasser (Beschreibung)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔



168 Kapitel 9 MB-IX - Umwelt

k - Flurbereinigung

Die Anlage von Fließgewässerrandstreifen sowie die Beiträge zur Sicherung oder Neu-
ausweisung von Wasserschutzgebieten führen zu indirekten Verbesserungen der Fließge-
wässergüte und der Grundwasserqualität.

– Für die Anlage von Fließgewässerrandstreifen wurden in 24 der 28 untersuchten Ver-
fahren insgesamt 133 ha Fläche bereitgestellt.

– Durch die Bodenordnung und die Lenkung bestimmter Maßnahmen in die Wasser-
schutz- und die Überschwemmungsgebiete konnte in den untersuchten Verfahrensge-
bieten auf 427 ha ein indirekter Beitrag zum Gewässerschutz geleistet werden.

Alle Maßnahmen, die sich auf den Bereich Artenvielfalt auswirken, haben auch zumin-
dest indirekte positive Wirkungen auf das Schutzgut Wasser. Die mit diesen Maßnahmen
verbundenen eher extensive Nutzungen, z.B. durch Nutzungsauflagen oder –einschränk-
ungen in Schutzgebieten und die erhöhten Flächenanteile von nicht landwirtschaftlich
genutzten Biotoptypen haben Einfluss auf die Verringerung von diffusen Stoffeinträgen
und tragen somit zur Verbesserung oder zumindest zum Erhalt der Qualität von Grund-
und Oberflächengewässer bei.

Indikator IX.5-3.4. Erhalt / Verbesserung nicht-landwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Boden (Beschreibung)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

k - Flurbereinigung

Auf den Flächen, die in eine extensivere Nutzung überführt werden, sind indirekte positi-
ve Wirkungen auf das Schutzgut „Boden“ möglich. Dies betrifft in besonderer Weise die
für die Neuanlage von Biotopen vorgesehenen Flächen, die der landwirtschaftlichen Nut-
zung entzogen werden. Auf diesen Flächen wird der Stoffeintrag, die Bodenerosion sowie
die Gefahr der Bodenverdichtung verringert.

Im gesamten Verfahrensgebiet werden durch den verbesserten Zuschnitt der Flächen die
Anteile, die für das Wenden und Rangieren im Zuge der Bodenbearbeitung und Ernte be-
nötigt werden, minimiert. Das Risiko für die Entstehung schädlicher Bodenverdichtungen
wird hierdurch verringert. Eine genauere Quantifizierung dieses Effektes ist nicht mög-
lich.
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Indikator IX.5-3.5. Erhalt / Verbesserung nicht-landwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Klima / Luft (Beschreibung)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

k - Flurbereinigung

In den untersuchten Verfahren wurden keine Maßnahmen mit dem ausdrücklichen Ziel,
das Schutzgut Klima/Luft zu verbessern oder zu erhalten, durchgeführt. Positive Effekte
werden aber erreicht, da durch die Bodenordnung im Rahmen einzelner Flurbereini-
gungsverfahren (z.B. im Bereich Hungen) die Vernässung von Niedermoorgebieten er-
möglicht und hiermit die CO2-Freisetzung aufgrund der Torfmineralisation verringert
wird. Eine Quantifizierung ist nicht möglich.

9.6.5.4 Kriterium IX.5-4. Verbesserte Kenntnisse über Umweltprob-
leme und –lösungen im ländlichen Raum bzw. größeres Be-
wusstsein hierfür

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Indikator IX.5-4.1. Die Wirtschaftsteilnehmer im ländlichen Raum haben den Infor-
mationsaustausch oder den Zugang zu Informationen über umweltfreundliche Tätig-
keiten auf Grund von Fördermaßnahmen verbessern können (Anzahl, %)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

a) davon Informationen über landwirtschaftliche Methoden/Praktiken/Systeme,

b) davon Informationen über nicht-landwirtschaftliche Tätigkeiten
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Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator ist nur für wenige Maßnahmen relevant. Eine
so starke Differenzierung ist daher nicht zielführend. Es wird zusammengefasst nur der
Informationsaustausch und der Zugang zu Umweltinformationen im Rahmen der Maß-
nahme betrachtet.

k - Flurbereinigung

Im Verlauf eines Flurbereinigungsverfahrens haben die beteiligten Grundstückseigentü-
mer in mehreren Phasen die Möglichkeit, sich über umweltbezogene Planungen zu infor-
mieren und eigene Vorstellungen einzubringen. Hervorzuheben sind die Auslage und die
Erörterungstermine des Wege- und Gewässerplans sowie des Flurbereinigungsplans, in
denen Naturschutz und Landschaftspflege einen großen Raum einnehmen. Häufig werden
in diesem Zusammenhang auch spezielle naturschutzfachliche Erhebungen und Planungen
durchgeführt, deren Ergebnisse hier einfließen und veröffentlicht werden.

Von großer Bedeutung ist auch die Vorbild- und Anstoßfunktion, die im Verfahren
durchgeführte Maßnahmen der Landschaftspflege entfalten können. So wird z.B. durch
Gehölzpflanzungen oder Anlage von Gewässerrandstreifen das Bewusstsein der Bevölke-
rung für ein intaktes Landschaftsbild sensibilisiert, und dies kann unter Umständen auch
private Initiativen (z.B. private Pflanzmaßnahmen) auslösen.

o – Dorferneuerung

Im Rahmen des Dorferneuerungsprozesses, insbesondere während der Phase der Konzept-
entwicklung und bei der persönlichen Beratung potenzieller Antragsteller durch den
Dorfplaner, werden der Dorfbevölkerung häufig umweltfreundliche Alternativen für die
Bauausführung vorgeschlagen und erklärt. Dabei können Umweltaspekte im Vordergrund
stehen oder aber indirekt erzielt werden. Wenn es beispielsweise um die Pflasterung einer
Hofeinfahrt geht, kann vom Planer auf die geringere Versiegelung durch Rasengitter- o-
der Pflastersteine hingewiesen werden. Wenn es um den Einbau neuer Fenster geht, kann
möglicherweise der Hinweis, dass Kunststofffenster nicht förderfähig sind, helfen, einen
Projektträger zur Auswahl von Holzfenstern zu bewegen. Damit wurden Umweltvorteile
erzielt (Substitution von Kunststoff durch Holz), ohne dass diese im Zentrum der Ent-
scheidung gestanden hätten. Der Umfang dieser Beratungsleistungen hängt auch von den
Fähigkeiten des Dorfplaners ab. Seit Programmbeginn wurden mit Maßnahme o bislang
274 Mal Betreuungsarbeiten / Objektplanungen bzw. Dorferneuerungsplanungen geför-
dert. Dies bedeutet, dass bei den meisten dieser Projekte ein qualifizierter Planer tätig war
und die Dorfbewohner in der o.g. Weise beraten hat.
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)UDJHERJHQ I�U 3URMHNWEHDUEHLWHU )OXUEHUHLQLJXQJ �

%XQGHVIRUVFKXQJVDQVWDOW I�U /DQGZLUWVFKDIW �)$/�

,QVWLWXW I�U %HWULHEVZLUWVFKDIW� $JUDUVWUXNWXU XQG OlQGOLFKH 5lXPH

%XQGHVDOOHH ��� ����� %UDXQVFKZHLJ

'LSO� ,QJ� ,UHQH :ROOHQZHEHU 7HO� ������ �������� LUHQH�ZROOHQZHEHU#IDO�GH

'LSO� ,QJ� DJU� $QGUHDV 7LHW] 7HO� ������ �������� DQGUHDV�WLHW]#IDO�GH

����������	
��	���������������	���	�����������������������	

$QODVV� =LHOVHW]XQJ�

8P GLH :LUNXQJHQ GHU JHI|UGHUWHQ 0D�QDKPH JHPl� GHQ $QIRUGHUXQJHQ GHU (8 EHZHUWHQ ]X

N|QQHQ� EHQ|WLJHQ ZLU ,KUH 0LWKLOIH�

'LH $XVZDKO GLHVHV 9HUIDKUHQ HUIROJWH �EHU HLQH 6WLFKSUREH DXV GHU *HVDPWKHLW GHU JHI|UGHUWHQ

9HUIDKUHQ GHV /DQGHV�

2EZRKO GLH )|UGHUPLWWHO LQ GHU 5HJHO QXU LQ HLQ]HOQH 0D�QDKPHQ RGHU 0D�QDKPHQJUXSSHQ

JHIORVVHQ VLQG� VLHKW XQVHU 8QWHUVXFKXQJVDQVDW] YRU� GLH :LUNXQJHQ GHV JHVDPWHQ 9HUIDKUHQV ]X

EHWUDFKWHQ�

9RUJHKHQVZHLVH�

:LU ELWWHQ 6LH GDKHU� GLHVHQ )UDJHERJHQ EH]RJHQ DXI Ä,KU³ 9HUIDKUHQ DXV]XI�OOHQ� 'LH LQKDOWOLFKH

8QWHUWHLOXQJ EHUXKW DXI NRQNUHWHQ 9RUJDEHQ� )UDJHVWHOOXQJHQ XQG ,QGLNDWRUHQ GHU (8� (V

HUVFKOLH�W VLFK GDKHU I�U 6LH QLFKW LQ MHGHP )DOOH VRIRUW� ZHOFKH $XVVDJHQ GDPLW YHUEXQGHQ ZHUGHQ�

:LU VWHKHQ JHUQH ]XU .OlUXQJ HLQ]HOQHU )UDJHQ VRZLH ]XU (UOlXWHUXQJ GHU +LQWHUJU�QGH WHOHIRQLVFK

]XU 9HUI�JXQJ�

0RWWR YRQ XQV I�U 6LH� /LHEHU DQUXIHQ DOV ]X ODQJH JU�EHOQ�

%LWWH VHQGHQ 6LH GHQ DXVJHI�OOWHQ )UDJHERJHQ P|JOLFKVW SHU (�0DLO ELV ]XP ��� 0lU] ���� ]XU�FN�

'LHVH NQDSSH )ULVW LVW EHGLQJW GXUFK lX�HUVW HQJH 9RUJDEHQ GHU (8� ZRI�U ZLU ,KU 9HUVWlQGQLV
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(UKDOW� 6LFKHUXQJ� 9HUEHVVHUXQJ

�]�%� 3IOHJHPD�QDKPHQ�

3IOHJHQXW]XQJ� 3XIIHU]RQHQ HWF��
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:DOOKHFNH

%DXPUHLKH�$OOHH

)HOGJHK|O] �DOOHV �EHU HLQH NOHLQH

%DXPJUXSSH KLQDXVJHKHQGH

*HK|O]VWUXNWXU�

2EVWZLHVH

/DXEZDOG

1DGHOZDOG

6WLOOJHZlVVHU

)OLH�JHZlVVHUUDQGVWUHLIHQ

)OLH�JHZlVVHU

6XN]HVVLRQVIOlFKH

6DXPVWUXNWXUHQ

$FNHU �5DQGVWUHLIHQ�

5HNXOWLYLHUXQJ Y� :HJHQ�

%HZLUWVFKDIWXQJVDXIODJHQ�

*U�QODQG

0RRU

+RFKPRRU

+HLGH

.HQQ]HLFKQHQ 6LH ]XGHP� ZLH YLHO KD GHU XQWHU GHQ YHUVFKLHGHQHQ .DWHJRULHQ DXIJHI�KUWHQ %LRWRSW\SHQ DXI

$XVJOHLFKV� XQG (UVDW]PD�QDKPH �.RPSHQVDWLRQVPD�QDKPH� EHUXKHQ�

)DOOV ,KQHQ ]�%� EHL +HFNHQ QXU GLH /lQJHQDQJDEH LQ NP ]XU 9HUI�JXQJ VWHKHQ VROOWH� NDQQ DXIJUXQG GHU

YRQ ,KQHQ �EOLFKHUZHLVH DQJHZHQGHWHQ %HSIODQ]XQJVVFKHPDWD DXI GLH Pð JHVFKORVVHQ ZHUGHQ�
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:LUNXQJ

.DWHJRULH GHV /DQGVFKDIWVELOGHV�/DQGVFKDIWVHUOHEHQV JUR�H PLWWOHUH JHULQJH NHLQH

.RKlUHQ] GHU ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ )OlFKHQ PLW GHQ QDW�UOLFKHQ�ELRORJLVFKHQ 0HUNPDOHQ HLQHV *HELHWHV

(UK|KXQJ GHV )OlFKHQDQWHLOV� DXI GHP VWDQGRUWDQJHSDVVWH 1XW]XQJHQ

VWDWWILQGHQ �/DXEZDOG� H[WHQVLYH ODQGZ� 1XW]XQJ� 6WUHXREVWZLHVH�

)OLH�JHZlVVHUUDQGVWUHLIHQ� *U�QODQG� :LHGHUYHUQlVVXQJ� 8PZDQGOXQJ

$FNHU LQ *U�QODQG�

(UK|KXQJ GHV )OlFKHQDQWHLOV� DXI GHQHQ

$OWHUXQJVSUR]HVVH�6HOEVWRUJDQLVLHUWKHLW GHU 1DWXU VWDWWILQGHQ NDQQ

�6XN]HVVLRQ� %UDFKH� 5HQDWXULHUXQJ YRQ )OLH�JHZlVVHUQ�

(UKDOW GHU )OlFKHQDQWHLOH� DXI GHQHQ $OWHUXQJVSUR]HVVH XQG

VWDQGRUWDQJHSDVVWH 1XW]XQJHQ VWDWWILQGHQ

/DQGVFKDIWOLFKH 9LHOIDOW� (UOHEQLVZHUW

(UK|KXQJ GHU 9LHOIDOW QDWXUUDXPW\SLVFKHU %LRWRSVWUXNWXUHQ

(UKDOW GHU 9LHOIDOW QDWXUUDXPW\SLVFKHU %LRWRSVWUXNWXUHQ

9HUEHVVHUXQJ GHU =XJlQJOLFKNHLW�(UOHEEDUNHLW GHU /DQGVFKDIW

.XOWXUHOOH (LJHQDUW�KLVWRULVFKH .RQWLQXLWlW

:LHGHUNHQQWOLFKPDFKXQJ NXOWXUKLVWRULVFKHU /DQGVFKDIWVHOHPHQWH

(UKDOW NXOWXUKLVWRULVFKHU /DQGVFKDIWVHOHPHQWH 

.XOWXUKLVWRULVFKH /DQGVFKDIWVHOHPHQWH VLQG ]�%�� 7ULIW� +RKOZHJH� +XWHZlOGHU� 7URFNHQUDVHQ�

+XWHODQGVFKDIWHQ� %ORFNIOXUHQ� :|OElFNHU� VWUHLIHQI|UPLJH *HPHQJHIOXU� :HLQEHUJH PLW 7HUUDVVHQ�

0RRUKXIHQIOXU� 6WHLQEU�FKH� :DOOKHFNHQ� 'lPPH� 6FKQHLWHOElXPH�
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)UDJH �� %LWWH QHQQHQ 6LH GLH =LHOH GHV 9HUIDKUHQV

%DG 1DXKHLP 1RUG % �D � 'XUFK GLH )OXUEHUHLQLJXQJ VROOHQ GHU /DQGYHUOXVW� GHU I�U GLH %HWURIIHQHQ LP

JUR�HQ 8PIDQJ GXUFK

� GHQ %DX GHU 2UWVXPJHKXQJ %DG 1DXKHLP LP =XJH GHU %XQGHVVWUD�H % �D

�1RUGDEVFKQLWW� HQWVWHKW�

� DXI HLQHQ JU|�HUHQ .UHLV YRQ (LJHQW�PHUQ YHUWHLOW XQG GLH GXUFK GDV 8QWHU�

QHKPHQ I�U GLH DOOJHPHLQH

� /DQGHVNXOWXU HQWVWHKHQGHQ 1DFKWHLOH YHUPLHGHQ ZHUGHQ�

%HHUIHOGHQ�(W]HDQ � 9HUEHVVHUXQJ GHU $JUDUVWUXNXWXU

� )|UGHUXQJ GHV 1DWXUVFKXW]HV XQG GHU /DQGVFKDIWVSIOHJH

� 9HUEHVVHUXQJ GHV 2UWVELOGHV

� %HVHLWLJXQJ ODQGHVNXOWXUHOOHU 1DFKWHLOH

%�GLQJHQ�9RQKDXVHQ � =XVDPPHQOHJXQJ GHU *UXQGVW�FNH QDFK EHWULHEVZLUWVFKDIWOLFKHQ *HVLFKWV�

SXQNWHQ

� :HJHQHW] LQ /LQLHQI�KUXQJ XQG %HIHVWLJXQJVDUW YHUEHVVHUQ

� )|UGHUXQJ GHU DOOJHPHLQHQ /DQGHVNXOWXU (UKDOWXQJ GHU .XOWXUODQGVFKDIW

VRZLH 6LFKHUXQJ XQG 9HUEHVVHUXQJ GHV 1DWXUKDXVKDOWHV

%�GLQJHQ�9RQKDXVHQ % ��� � /DQGYHUOXVW GXUFK 6WUD�HQEDXPD�QDKPH DXI JU|�HUHP .UHLV YRQ (LJHQW��

PHUQ

� %HVHLWLJXQJ GHU 'XUFKVFKQHLGXQJVVFKlGHQ

� $QODJH XQG $XVEDX HLQHV IXQNWLRQVJHUHFKWHQ ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ :HJH�

XQG *UDEHQQHW]HV

� 'XUFKI�KUXQJ ODQGZLUWVFKDIWOLFKHU 0D�QDKPHQ

%XUJKDXQ�/DQJHQVFKZDU] � 9HUEHVVHUXQJ GHU $JUDUVWUXNWXU

� %HUHLWVWHOOXQJ YRQ /DQG LQ JU|�HUHP 8PIDQJ I�U GLH '%�1HXEDXVWUHFNH

+DQQRYHU�:�U]EXUJ

� 9HUPHLGXQJ ODQGHVNXOWXUHOOHU 1DFKWHLOH

)UDQNHQEHUJ ,� �� 7HLODE�

VFKQLWW

� � �� )OXUE*� 9HUWHLOXQJ GHV /DQGYHUOXVWHV� %HVHLWLJXQJ ODQGHVNXOWXUHOOHU

6FKlGHQ

� $JUDUVWUXNWXUYHUEHVVHUXQJ

� $XVZHLVXQJ YRQ 8IHUUDQGVWUHLIHQ

)XOGDEU�FN � ) ��� � %HUHLWVWHOOXQJ YRQ )OlFKHQ LQ JU|�HUHP 8PIDQJ I�U 0D�QDKPHQ GHV 9HU�

NHKUV �9HUEUHLWHUXQJ GHU %$% .DVVHO�)UDQNIXUW � XQG I�U 9HUEHVVHUXQJ GHU

,QIUDVWUXNWXU GHU *HPHLQGH )XOGDEU�FN� %HVHLWLJXQJ GHU KLHUGXUFK HLQWUHWHQ�

GHQ ODQGHVNXOWXUHOOHQ 1DFKWHLOH

� 9HUWHLOXQJ GHV DXV GHP %DX GHU %XQGHVEDKQVWUHFNH +DQQRYHU�:�U]EXUJ

HQWVWHKHQGHQ /DQGYHUOXVWHV DXI HLQHQ JU|�HUHQ .UHLV YRQ (LJHQW�PHUQ XQG

9HUPHLGXQJ GHU GXUFK GDV 8QWHUQHKPHQ I�U GLH DOOJHPHLQH /DQGHVNXOWXU

HQWVWHKHQGHQ 1DFKWHLOH

*UHEHQKDLQ�&UDLQIHOG � 9HUEHVVHUXQJ GHU 3URGXNWLRQV�XQG $UEHLWVEHGLQJXQJHQ LQ GHU /DQG�XQG

)RUVWZLUWVFKDIW

� )|UGHUXQJ GHU DOOJHPHLQHQ /DQGHVNXOWXU XQG GHU /DQGHQWZLFNOXQJ

*UHEHQKDLQ�*UHEHQKDLQ � 9HUEHVVHUXQJ GHU 3URGXNWLRQV�XQG $UEHLWVEHGLQJXQJHQ LQ GHU /DQG�XQG

)RUVWZLUWVFKDIW

� )|UGHUXQJ GHU DOOJHPHLQHQ /DQGHVNXOWXU XQG GHU /DQGHQWZLFNOXQJ

� 1DFKKDOWLJH 6LFKHUXQJ GHU ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ %RGHQQXW]XQJ

$1+$1* � �0D�QDKPH N�
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� (UKDOWXQJ XQG 3IOHJH GHU .XOWXUODQGVFKDIW

*UR�HQO�GHU � $XIEULQJXQJ YRQ /DQG I�U 8PJHKXQJVVWUD�H

� 9HUEHVVHUXQJ ODQGHVNXOWXUHOOHU 1DFKWHLOH

� %HVVHUH =XVDPPHQOHJXQJ

+DGDPDU�1LHGHUKDGDPDU � 9HUEHVVHUXQJ GHU 3URGXNWLRQV� XQG $UEHLWVEHGLQJXQJHQ LQ GHU /DQGZLUW�

VFKDIW

� 9HUEHVVHUXQJ GHU ZDVVHUZLUWVFKDIWOLFKHQ 9HUKlOWQLVVH

� 'XUFKI�KUXQJ YRQ ODQGHVSIOHJHULVFKHQ 0D�QDKPHQ

� 9HUEHVVHUXQJ GHU :RKQYHUKlOWQLVVH �2UWVUHJXOLHUXQJ�� (QWODVWXQJ GHV UX�

KHQGHQ XQG IOLH�HQGHQ 9HUNHKUV YRP ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ 9HUNHKU

+XQJHQ�8WSKH � 8PVHW]XQJ YHUVFKLHGHQHU |IIHQWOLFKHU %HODQJH ]�%� I�U 6WDGW +XQJHQ� *H�

PHLQGH :|OIHUVKHLP� 6WUD�HQEDXYHUZ�

� %HVHLWLJXQJ GHU 1DFKWHLOH GXUFK GHQ %UDXQNRKOHWDJHEDX

� 9HUEHVVHUXQJ GHU $JUDUVWUXNWXU� $XIZHUWXQJ E]Z� +HUULFKWXQJ YHUVFKLHGH�

QHU %LRWRSH

� *HZlVVHUVFKXW]� 6LFKHUXQJ XQG $XIZHUWXQJ GHV /6*

.LHGULFK � 9HUEHVVHUXQJ GHU $UEHLWV � XQG 3URGXNWLRQVEHGLQJXQJHQ LQ GHU /DQGZLUW�

VFKDIW �:HLQEDX�

� 9HUEHVVHUXQJ GHU ODQGHVNXOWXUHOOHQ6LWXDWLRQ� 1XW]XQJVNRQIOLNWHQWIOHFKWXQJ

� 9HUEHVVHUXQJ GHU *UXQGVW�FNVIRUPHQ XQG GHV :HJHQHW]HV

� %HVHLWLJXQJ YRQ 0lQJHOQ LQ GHU :DVVHUI�KUXQJ

.LUFKKDLQ , � 9HUWHLOXQJ GHV /DQGYHUOXVWHV YRQ FD� �� KD /1 SULYDWHU (LJHQW�PHU� GLH I�U

6WUD�HQEDX LQ $QVSUXFK JHQRPPHQ ZHUGHQ� $QSDVVXQJ GHV OGZ� :HJHQHW]HV

DQ GLH QHXH 6WUD�HQI�KUXQJ XQG 1HXRUGQXQJ GHU)OlFKHQ QDFK QHX]HLWOLFKHQ

EHWULHEVZLUWVFKDIWOLFKHQ *HVLFKWVSXQNWHQ�

� =XU 'DPPHUZHLWHUXQJ XQG �VDQLHUXQJ GHV +RFKZDVVHUU�FNKDOWHEHFNHQV PLW

HUKHEOLFKHQ (LQJULIIHQ LQ GDV (LJHQWXP XQG bQGHUXQJ GHV :HJH� XQG *H�

ZlVVHUQHW]HV� %HVHLWLJXQJ YRQ 1DFKWHLOHQ I�U GLH DOOJ /DQGHVNXOWXU� 'XUFK�

I�KUXQJ YRQ 0D�QDKPHQ GHV 1DWXUKDXVKDOWHV XQG ]XU 9HUEHVVHUXQJ GHU $J�

UDUVWUXNWXU

.LUFKKDLQ ,, � 9HUWHLOXQJ GHV /DQGYHUOXVWHV YRQ FD� �� KD /1 SULYDWHU (LJHQW�PHU� GLH I�U

6WUD�HQEDX LQ $QVSUXFK JHQRPPHQ ZHUGHQ� $QSDVVXQJ GHV OGZ� :HJHQHW]HV

DQ GLH QHXH 6WUD�HQI�KUXQJ XQG 1HXRUGQXQJ GHU )OlFKHQ QDFK QHX]HLWOLFKHQ

EHWULHEVZLUWVFKDIWOLFKHQ *HVLFKWVSXQNWHQ�

/DXEDFK � *RQWHUVNLUFKHQ � 9HUEHVVHUXQJ GHU 3URGXNWLRQV� XQG $UEHLWVEHGLQJXQJHQ LQ GHU /DQG� XQG

)RUVWZLUWVFKDIW� 1DWXUVFKXW] �)OlFKHQEHUHLWVWHOOXQJ I�U 1DWXUVFKXW]JHELHW��

=X]LHKXQJ GHU 2UWVODJH DXV ODQGHVNXOWXUHOOHQ *U�QGHQ� )|UGHUVFKZHUSXQNW

LP 'RUIHUQHXHUXQJVSURJUDPP ���� GHV /DQGHV +HVVHQ

� 'XUFKI�KUXQJ HLQHU 2UWVUHJXOLHUXQJ

� (UQHXHUXQJ GHV /LHJHQVFKDIWVNDWDVWHUV

/DXWHUEDFK�$OOPHQURG � 9HUEHVVHUXQJ GHU 3URGXNWLRQV� XQG $UEHLWVEHGLQJXQJHQ LQ GHU /DQGZLUW�

VFKDIW VRZLH GLH )|UGHUXQJ GHU DOOJHPHLQHQ /DQGHVNXOWXU XQG GHU /DQGHQW�

ZLFNOXQJ

� =XVDPPHQOHJXQJ GHU (LJHQWXPVIOlFKHQ XQG 9HUJU|�HUXQJ GHU 6FKODJOlQJHQ

XQG �IOlFKHQ

� $QSDVVXQJ GHV :LUWVFKDIWVZHJHQHW]HV DQ GLH QHX]HLWOLFKHQ %HZLUWVFKDI�

WXQJVZHLVHQ� $XVEDX GHU +DXSWZLUWVFKDIWVZHJH I�U HLQH JDQ]MlKULJH JXWH

%HIDKUEDUNHLW� 9HUEHVVHUXQJ GHV :HJHQHW]HV E]JO� 5DG� XQG :DQGHUZHJH�



�

� 0D�QDKPHQ ]XU :DVVHUU�FNKDOWXQJ XQG 9HUEHVVHUXQJ GHU |NRORJLVFKHQ

)XQNWLRQ GHU *HZlVVHU VRZLH GHUHQ QDW�UOLFKHV (UVFKHLQXQJVELOG� 9HUEHVVH�

UXQJ GHU YRUKDQGHQ /DQGVFKDIWVVWUXNWXUHQ GXUFK (UJlQ]XQJVSIODQ]XQJHQ ]XU

(UUHLFKXQJ HLQHU 9HQHW]XQJ PLW |NRORJLVFK ZHUYROOHQ 6WUXNWXUHQ� $XVZHL�

VXQJ YRQ 8IHUUDQGVWUHLIHQ DQ GHQ LQ GHU *HPDUNXQJ YRUKDQGHQHQ )OLH�JH�

ZlVVHUQ QDFK GHP 3URJUDPP )|UGHUXQJ YRQ 0D�QDKPHQ GLH GHU :LHGHUKHU�

VWHOOXQJ QDWXUQDKHU *HZlVVHU HLQVFKOLH�OLFK LKUHU 8IHU XQG $XHQ GLHQHQ

QDFK =LHO �E GHV (8 6WUXNWXUIRQGV�($*)/�

/|KQEHUJ�1LHGHUVKDXVHQ � 9HUEHVVHUXQJ GHU |NRORJLVFKHQ 6LWXDWLRQ LQ GHU )HOGIOXU

� 9HUEHVVHUXQJ GHU 3URGXNWLRQVEHGLQJXQJHQ

� 9HUEHVVHUXQJ GHV :DVVHUKDXVKDOWV

� 9HUEHVVHUXQJ GHU :RKQYHUKlOWQLVVH

0RVVDXWDO�+LOWHUVNOLQJHQ � 9HUEHVVHUXQJ GHU $JUDUVWUXNWXU

� %HVHLWLJXQJ ODQGHVNXOWXUHOOHU 1DFKWHLOH

� )|UGHUXQJ YRQ 1DWXUVFKXW] XQG /DQGVFKDIWVSIOHJH� )|UGHUXQJ YRQ )UHPGHQ�

YHUNHKU XQG 1DKHUKROXQJ

� (UKDOWXQJ GHU .XOWXUODQGVFKDIW

0RVVDXWDO�8QWHU�0RVVDX � 9HUEHVVHUXQJ GHU 3URGXNWLRQVEHGLQJXQJHQ LQ GHU /DQG�XQG )RUVWZLUWVFKDIW

� %HVHLWLJXQJ ODQGHVNXOWXUHOOHU 1DFKWHLOH

� )|UGHUXQJ YRQ 1DWXUVFKXW] XQG /DQGVFKDIWVSIOHJH

� )|UGHUXQJ YRQ 1DKHUKROXQJ XQG )UHPGHQYHUNHKU� (UKDOWXQJ GHU .XOWXUODQG�

VFKDIW GXUFK ODQGZLUVFKDIWOLFKH 1XW]XQJ

0�KOWDO � 1LHGHU�5DPVWDGW � %HVHLWLJXQJ GHU GXUFK GDV 8QWHUQHKPHQ �8PJHKXQJ % ���� HQWVWDQGHQHQ

1DFKWHLOH

� 9HUWHLOXQJ GHV GXUFK GDV 8QWHUQHKPHQ HQWVWDQGHQHQ /DQGYHUOXVWHV DXI HLQHQ

JU|�HUHQ .UHLV YRQ (LJHQW�PHUQ

� 9HUEHVVHUXQJ GHU 3URGXNWLRQV� XQG $UEQHLWVEHGLQJXQJHQ LQ GHU /DQGZLUW�

VFKDIW

� )|UGHUXQJ GHU /DQGHVNXOWXU

1HXHQVWHLQ � 2EHUJHLV � �� %HUHLWVWHOOXQJ YRQ )OlFKHQ I�U GLH 'HXWVFKH %DKQ � $* � IU�KHU 'HXWVFKH

%XQGHVEDKQ � ]XU 5HDOLVLHUXQJ GHU 1HXEDXVWWUHFNH +DQQRYHU � :�U]EXUJ

XQG %HVHLWLJXQJ GHU GXUFK GHQ %DX HQWVWHKHQGHQ 1DFKWHLOH I�U GLH

/QGHVNXOWXU

� �� (LQEH]LHKXQJ GHU 2UWVODJH DXV NDWDVWHUWHFKQLVFKHQ *U�QGHQ� DNWXDOOLVLHUW

GXUFK (UIRUGHUQLVVH GHU 'RUIHUQHXHUXQJ

1LHGHUDXOD )���� � *UXQG GHV 9HUIDKUHQV� 1HXEDXVWUHFNH +DQQRYHU � :�U]EXUJ� 7UlJHU GHU

0D�QDKPH� 'HXWVFKH %XQGHVEDKQ

� (LQOHLWXQJ DXI GHU *UXQGODJH GHV 3ODQIHVWVWHOOXQJVEHVFKOXVVHV QDFK � ��

)OXUE* LQ 9HUELQGXQJ PLW � � )OXUE* ]XU 9HUEHVVHUXQJ GHU DOOJHPHLQHQ

/DQGHV�XQG $JUDUVWUXNWXU

� =LHOH� $XVJOHLFK GHU YRQ GHP 8QWHUQHKPHQ YHUXUVDFKWHQ 1DFKWHLOH� %HVHLWL�

JXQJ GHU =HUVSOLWWHUXQJ GHV *UXQGEHVLW]WHV XQG 9HUEHVVHUXQJ GHU OlQGOLFKHQ

,QIUDVWUXNWXU�

� +LQ]XJHNRPPHQH =LHOVHW]XQJ� 0LWKLOIH EHL GHU 8PVHW]XQJ GHV )XOGDDXHQ�

SURMHNWHV LP PLWWOHUZHLOH VLFKHUJHVWHOOWHQ /DQGVFKDIWVVFKXW]JHELHW $XHQYHU�

EXQG )XOGD�



�

5HLFKHOVKHLP � +HXFKHO�

KHLP�:HFNHVKHLP

� 9HUEHVVHUXQJ GHU 3URGXNWLRQV� XQG $UEHLWVEHGLQJXQJHQ LQ GHU /DQGZLUW�

VFKDIW� %RGHQRUGQXQJ GHV VWDUN ]HUVSOLWWHUWHQ *UXQGEHVLW]HV� $XVJOHLFK YRQ

1DFKWHLOHQ� GLH GXUFK GHQ %UDXQNRKOHWDJHEDX HQWVWDQGHQ VLQG� )|UGHUXQJ GHU

%HODQJH GHV 1DWXUVFKXW]HV XQG GHU DOOJHPHLQHQ /DQGHVNXOWXU� *HVWDOWXQJ

GHV /DQGVFKDIWVELOGHV� 'XUFK GHQ %UDXPNRKOHWDJHEDX XQG GLH YHUEOHLEHQGHQ

5HVWO|FKHU ZXUGH GDV ODQGZLUWVFKDIWOLFKH :HJHQHW] XQG GLH . ��� EHVHLWLJW

E]Z ]HUVFKQLWWHQ� GXUFK GLH 3ODQXQJ HLQHU QHXHQ 2UWVYHUELQGXQJ ]ZLVFKHQ

:HFNHVKHLP XQG 'RUQ�$VVHQKHLP XQG HLQHV QHXHQ :HJHQHW]HV VROOHQ GLH

1DFKWHLOH I�U GLH %HY|ONHUXQJ XQG GLH /DQGZLUWH JHPLOGHUW XQG GLH (U�

VFKOLH�XQJ GHU ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ )OlFKHQ LQVJHVDPW JHVLFKHUW ZHUGHQ�

$XVWDXVFK YRQ *UXQGVW�FNHQ XQG GLH =XWHLOXQJ YRQ (UVDW]JUXQGVW�FNHQ I�U

)OlFKHQ LP %HUHLFK GHU 5HVWO|FKHU�

� ,P /DQGVFKDIWVVFKXW]JHELHW $XHQYHUEXQG :HWWHUDX XQG KLHU LQVEHVRQGHUH

LP EHUHLWV DXVJHZLHVHQHQ 1DWXUVFKXU]JHELHW %LQJHQKHLPHU 5LHG VROOHQ )Ol�

FKHQ LP 3ULYDWEHVLW] YRQ *UXQGVW�FNVHLJHQW�PHUQ DXVJHWDXVFKW ZHUGHQ� XP

GLH .HUQ]RQH GHV 1DWXUVFKXW]JHELHWHV GHP /DQG +HVVHQ �)RUVWYHUZDOWXQJ�

]XWHLOHQ ]X N|QQHQ� ,P HLQVWZHLOLJ VLFKHUJHVWHOOWHQ 1DWXUVFKXW]JHELHW 0lK�

ULHG YRQ 5HLFKHOVKHLP VROO GHQ *UXQGVW�FNVHLJHQW�PHUQ GLH 0|JOLFKNHLW JH�

JHEHQ ZHUGHQ� LKUH *UXQGVW�FNH DXV GHQ .HUQ]RQHQ GHV 1DWXUVFKXW]JHELHWHV

KHUDXVOHJHQ ]X ODVVHQ� XP GRUW GDV /DQG +HVVHQ DE]XILQGHQ�

� (UULFKWXQJ HLQHU 9RUIOXWOHLWXQJ� 1HXJHVWDOWXQJ YRQ 2UWVUlQGHUQ XQG 2UWV�

UDQGZHJHQ� 8PVHW]XQJ GHV LQ GHQ )OlFKHQQXW]XQJVSODQ LQWHJULHUWHQ /DQG�

VFKDIWVSODQ� $XVZHLVXQJ YRQ 8IHUUDQGVWUHLIHQ�

� *HPHLQGHJUHQ]lQGHUXQJ LP %HUHLFK HLQHV YHUEOHLEHQGHQ 5HVWORFKV� )HVWOH�

JXQJ QHXHU *HPHLQGH� E]Z *HPDUNXQJVJUHQ]HQ LQ %HUHLFKHQ� ZR GLH *H�

PHLQGH� E]Z *HPDUNXQJVJUHQ]H LQ GHU 0LWWH YRQ :HJHQ YHUOlXIW�

6FKO�FKWHUQ�+XWWHQ � =XVDPPHQOHJXQJ GHU *UXQGVW�FNH QDFK EHWULHEVZLUWVFKDIWOLFKHQ*HVLFKWV�

SXQNWHQ

� =XVDPPHQOHJXQJ YRQ (LJHQWXP� XQG 3DFKWIOlFKHQ

� :HJHQHW] LQ /LQLHQI�KUXQJ XQG %HIHVWIHVWLJXQJVDUW YHUEHVVHUQ

� 5HJXOLHUXQJ GHU :DVVHUYHUKlOWQLVVH� (UKDOWXQJ XQG *HVWDWWXQJ HLQHV RUWVW\�

SLVFKHQ /DQGVFKDIWVELOGHV GXUFK ODQGVFKDIWVSIOHJHULVFKH 0D�QDKPHQ� 6FKDI�

IXQJ YRQ $XVJOHLFKVIOlFKHQ I�U UHJLRQDOH (LQJULIIH �$XWREDKQEDX�

6FKZDU]HQERUQ�*UHEHQKDJHQ � 9HUEHVVHUXQJ GHU 3URGXNWLRQV � XQG $UEHLWVEHGLQJXQJHQ I�U /DQG � XQG

)RUVWZLUWVFKDIW

� 9HUEHVVHUXQJ GHV ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ :HJHQHW]HV

� 2UGQXQJVJHPl�H (UVFKOLH�XQJ GHU JHPHLQVFKDIWOLFKHQ :DOGZHJH

� %HUHLFKHUXQJ GHV /DQGVFKDIWVELOGHV

6HQVEDFKWDO� 8QWHU�6HQVEDFK � (UKDOWXQJ GHU 2GHQZlOGHU .XOWXUODQGVFKDIW

� 6WlUNXQJ GHU ,QIUDVWUXNWXU GHV OlQGOLFKHQ 5DXPHV

� 8PVHW]XQJ YRQ 0D�QDKPHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ

� 1HXYHUPHVVXQJ� %HVHLWLJXQJ YRQ =HUVFKQHLGXQJVVFKlGHQ GXUFK :HJHEDX

�EHU 3ULYDWJUXQGVW�FNH LQ GHQ ��HU -DKUHQ

6RQWUD�%UHLWDX � 9HUWHLOXQJ GHV DXV $QODVV GHV %DXV GHU 2UWVXPJHKXQJ %UHLWDX LP =XJH GHU

/DQGHVVWUD�H / ���� �MHW]W % ���� HQWVWHKHQGHQ /DQGYHUOXVWHV DXI HLQHQ

JU|�HUHQ .UHLV YRQ (LJHQW�PHUQ �8QWHUQHKPHQVIOXUEHUHLQLJXQJ QDFK � ��

)OXUE*�

� 9HUPHLGXQJ YRQ 1DFKWHLOHQ I�U GLH DOOJHPHLQH /DQGHVNXOWXU



�

)UDJH �� )�U ZHOFKH %HWHLOLJWHQ ZXUGHQ LP 9HUIDKUHQ (LJHQWXPVUHJHOXQJHQ JHWURIIHQ� XQG ZLH

VFKlW]HQ 6LH MHZHLOV GLH 5ROOH GHV )OXUEHUHLQLJXQJVYHUIDKUHQV EHL GHU /|VXQJ YRQ 1XW�

]XQJVNRQIOLNWHQ HLQ"

$XVZHUWXQJ D�� 5ROOH GHU )OXUEHUHLQLJXQJ

5ROOH GHU )OXUEHUHLQLJXQJ9HUIDKUHQVEHWHLOLJWH

�ELV ]X � 7HLOQHKPHU RGHU *UXSSHQ�

QDFK =LHOULFKWXQJ

$Q]DKO

1HQQXQJHQ
XQHQW�

EHKUOLFK
ZLFKWLJ

ZHQLJHU

ZLFKWLJ

9HUEHVVHUXQJ GHU $JUDUVWUXNWXU �� �� �� �

�� � � �

hEHU|UWOLFKHU 9HUNHKU �� �� � �

� � � �

hEHU|UWOLFKH :DVVHUZLUWVFKDIW �� � � �

� � � �

6WlGWHEDX � � � �

� � � �

.RPPXQDOHU *HPHLQEHGDUI �� � � �

� � � �

1DWXUVFKXW]� /DQGVFKDIWVHQWZLFNOXQJ �� �� � �

�� � � �

)UHL]HLW XQG (UKROXQJ �� � �� �

� � � �

$XVZHUWXQJ E�� =XJHZLHVHQH )OlFKH

=XJHZLHVHQH )OlFKH KD9HUIDKUHQVEHWHLOLJWH

�ELV ]X � 7HLOQHKPHU RGHU *UXSSHQ�

QDFK =LHOULFKWXQJ
6XPPH 0LWWHOZHUW 0LQLPXP 0D[LPXP

hEHU|UWOLFKHU 9HUNHKU ����� ����� ���� �����

���� ���� ���� �����

hEHU|UWOLFKH :DVVHUZLUWVFKDIW ����� ���� ���� �����

��� ���� ���� ����

6WlGWHEDX ���� ���� ���� ����

��� ���� ���� ����

.RPPXQDOHU *HPHLQEHGDUI ���� ���� ���� �����

���� ���� ���� ����

1DWXUVFKXW]� /DQGVFKDIWVHQWZLFNOXQJ ����� ����� ���� ������

����� ���� ���� �����

)UHL]HLW XQG (UKROXQJ ���� ���� ���� ����

��� ���� ���� ����



�

)UDJH �� :RKHU NDPHQ GLH 8QWHUQHKPHQ� GLH PLW GHQ %DXPD�QDKPHQ EHDXIWUDJW ZXUGHQ� XQG ZLH

KRFK ZDUHQ XQJHIlKU GLH $XIWUDJVVXPPHQ �%DXVXPPHQ RKQH 3ODQXQJVOHLVWXQJHQ�"

(LJHQHU /DQGNUHLV %XQGHVODQG 5HVWO� 'HXWVFKODQG $XVODQG
$UW GHV 8QWHU�

QHKPHQV
6XPPH ¼ $Q]DKO 6XPPH ¼ $Q]DKO 6XPPH ¼ $Q]DKO 6XPPH ¼ $Q]DKO

7LHIEDX ��������� �� ��������� �� ������� � � �

*DUWHQ� XQG

/DQGVFKDIWVEDX
������� � ������� �� ������ � � �

+RFKEDX ��������� �� ��������� � ������� � ������� �

6RQVWLJH � � � ������ � ������ � ������� �

6RQVWLJH � � � ������ � ������ � � �

)UDJH �� :HOFKHQ 8PIDQJ KDW�WH� GLH ODQGZLUWVFKDIWOLFK JHQXW]WH )OlFKH LP 9HUIDKUHQVJHELHW ]XP

=HLWSXQNW GHU (LQOHLWXQJ XQG ]XP DNWXHOOHQ =HLWSXQNW E]Z� QDFK GHU %HVLW]HLQZHLVXQJ"

KD ]XP =HLWSXQNW GHU (LQOHLWXQJ

$Q]DKO 1HQQXQJHQ 0LWWHOZHUW 0LQLPXP 0D[LPXP

�� ��� �� �����

KD ]XP DNWXHOOHQ =HLWSXQNW

$Q]DKO 1HQQXQJHQ 0LWWHOZHUW 0LQLPXP 0D[LPXP

�� ��� �� �����

)UDJH �� :LH YLHOH ODQGZLUWVFKDIWOLFKH %HWULHEH DE � KD �%HWULHEH PLW (LJHQWXP LP *HELHW� RKQH

DXVZlUWLJH 3lFKWHU� ZLUWVFKDIWH�WH�Q LP *HELHW GHU )OXUEHUHLQLJXQJ" �6FKlW]XQJHQ VLQG

HUODXEW� LQVEHVRQGHUH EHL ODQJMlKULJHQ 9HUIDKUHQ�

%HWULHEH ]XP =HLWSXQNW GHU (LQOHLWXQJ GHV 9HUIDKUHQV

$Q]DKO 0LWWHOZHUW 0LQLPXP 0D[LPXP

�� ����� � ��

%HWULHEH ]XP DNWXHOOHQ =HLWSXQNW

$Q]DKO 0LWWHOZHUW 0LQLPXP 0D[LPXP

�� ����� � ��

)UDJH �� +DW HLQH �YRUOlXILJH� %HVLW]HLQZHLVXQJ EHUHLWV VWDWWJHIXQGHQ"

$Q]DKO

MD ��

QHLQ ��

1XU LQ 7HLOEHUHLFKHQ �

)UDJH �� %LWWH JHEHQ 6LH GLH GXUFKVFKQLWWOLFKH *U|�H GHU ODQGZLUWVFKDIWOLFK JHQXW]WHQ )OXUVW�FNH

YRU XQG QDFK GHU %HVLW]HLQZHLVXQJ �%(� DQ�

$Q]DKO *HZLFKWHWHU 0LWWHOZHUW

9RU GHU %( �� ����

1DFK GHU %( �� ����



�

)UDJH �� +lXILJ EHZLUWVFKDIWHQ /DQGZLUWH PHKUHUH )OXUVW�FNH ]XVDPPHQKlQJHQG DOV HLQHQ

6FKODJ� %LWWH JHEHQ 6LH GLH GXUFKVFKQLWWOLFKH 6FKODJJU|�H DQ�

$Q]DKO *HZLFKWHWHU 0LWWHOZHUW

9RU GHU %( � ����

1DFK GHU %( � ����

XQEHNDQQW ��

'LH $XVZHUWXQJ YRQ )UDJH � ZLUG QLFKW GDUJHVWHOOW

)UDJH ��� :XUGH GLH GXUFKVFKQLWWOLFKH /lQJH GHU 6FKOlJH LP 9HUIDKUHQ HUK|KW"

$Q]DKO *HZLFKWHWHU 0LWWHOZHUW P

-D YRQ B P � ���

$XI B P � ���

QHLQ �

)UDJH ��� :LH JUR� LVW GHU $QWHLO GHU 6FKOlJH� GHUHQ )RUP LP 9HUIDKUHQ YHUEHVVHUW ZXUGH �G�K�

PHKU UHFKWHFNLJH 6FKOlJH DQVWHOOH YRQ XQUHJHOPl�LJ JHIRUPWHQ 6FKOlJHQ�"

$Q]DKO

���� � �

����� � �

������ �

0HKU DOV �� � �

)UDJH ��� :XUGH GLH GXUFKVFKQLWWOLFKH +RI�)HOG�(QWIHUQXQJ GHU %HWULHEH YHUN�U]W"

$Q]DKO

-D YRQ B NP �

$XI B NP �

QHLQ �

XQEHNDQQW ��

'LH $XVZHUWXQJ YRQ )UDJH �� ZLUG QLFKW GDUJHVWHOOW�



�

)UDJH ��� %LWWH JHEHQ 6LH GLH *HVDPWOlQJH GHU ODQG� XQG IRUVWZLUWVFKDIWOLFKHQ :HJH DQ� GLH GXUFK

GDV 9HUIDKUHQ SODQIHVWJHVWHOOW RGHU SODQJHQHKPLJW ZXUGHQ �E]Z� QRFK ZHUGHQ��

.DWHJRULH
$Q]DKO

1HQQXQJHQ

6XPPH

NP

0LWWHOZHUW

NP

0LQLPXP

NP

0D[LPXP

NP

$VSKDOWGHFNH

*HVDPWOlQJH YRU %HJLQQ GHV :HJHEDXV �� ������ ���� ���� �����

GDYRQ LP 9HUIDKUHQ HUQHXHUW �� ����� ���� ���� ����

GDYRQ UHNXOWLYLHUW � ���� ���� ���� ����

*HVDPWOlQJH QDFK %HHQGLJXQJ GHV :HJHEDXV �� ������ ���� ���� �����

GDYRQ DXI QHXHU 7UDVVH �� ����� ���� ���� ����

%HWRQGHFNH

*HVDPWOlQJH YRU %HJLQQ GHV :HJHEDXV � ����� ����� ���� �����

GDYRQ LP 9HUIDKUHQ HUQHXHUW � ���� ���� ���� ����

GDYRQ UHNXOWLYLHUW � � � � �

*HVDPWOlQJH QDFK %HHQGLJXQJ GHV :HJHEDXV � ����� ����� ���� �����

GDYRQ DXI QHXHU 7UDVVH � � � � �

'HFNH DXV 3IODVWHU�5DVHQYHUEXQGVWHLQ � NHLQH $QJDEHQ �

%HWRQVSXUEDKQ

*HVDPWOlQJH YRU %HJLQQ GHV :HJHEDXV � � � � �

GDYRQ LP 9HUIDKUHQ HUQHXHUW � � � � �

GDYRQ UHNXOWLYLHUW � � � � �

*HVDPWOlQJH QDFK %HHQGLJXQJ GHV :HJHEDXV � ���� ���� ���� ����

GDYRQ DXI QHXHU 7UDVVH � ���� ���� ���� ����

6SXUEDKQ DXV 3IODVWHU � 5DVHQYHUEXQGVWHLQ

*HVDPWOlQJH YRU %HJLQQ GHV :HJHEDXV � � � � �

GDYRQ LP 9HUIDKUHQ HUQHXHUW � ���� ���� ���� ����

GDYRQ UHNXOWLYLHUW � � � � �

*HVDPWOlQJH QDFK %HHQGLJXQJ GHV :HJHEDXV � ���� ���� ���� ����

GDYRQ DXI QHXHU 7UDVVH � � � � �

%HIHVWLJXQJ PLW K\GUDXOLVFKHQ %LQGHPLWWHOQ

*HVDPWOlQJH YRU %HJLQQ GHV :HJHEDXV � � � � �

GDYRQ LP 9HUIDKUHQ HUQHXHUW � ���� ���� ���� ����

GDYRQ UHNXOWLYLHUW � � � � �

*HVDPWOlQJH QDFK %HHQGLJXQJ GHV :HJHEDXV � ���� ���� ���� ����

GDYRQ DXI QHXHU 7UDVVH � ���� ���� ���� ����

%HIHVWLJXQJ RKQH %LQGHPLWWHO

*HVDPWOlQJH YRU %HJLQQ GHV :HJHEDXV �� ������ ����� ���� �����

GDYRQ LP 9HUIDKUHQ HUQHXHUW �� ������ ���� ���� �����

GDYRQ UHNXOWLYLHUW �� ����� ���� ���� ����

*HVDPWOlQJH QDFK %HHQGLJXQJ GHV :HJHEDXV �� ������ ����� ���� �����

GDYRQ DXI QHXHU 7UDVVH �� ����� ���� ���� ����

XQEHIHVWLJWHU (UGZHJ

*HVDPWOlQJH YRU %HJLQQ GHV :HJHEDXV �� ������ ����� ���� �����

GDYRQ LP 9HUIDKUHQ HUQHXHUW �� ������ ����� ���� �����

GDYRQ UHNXOWLYLHUW �� ������ ���� ���� �����

*HVDPWOlQJH QDFK %HHQGLJXQJ GHV :HJHEDXV �� ������ ����� ���� �����

GDYRQ DXI QHXHU 7UDVVH �� ����� ���� ���� �����



�

)UDJH ��� :HOFKH ZHLWHUHQ 9HUEHVVHUXQJHQ ZXUGHQ EHL GHQ :HJHQ HUUHLFKW"

9HUEUHLWHUXQJ GHU )DKUEDKQ

$Q]DKO 6XPPH NP 0LWWHOZHUW

$XI B P .URQHQEUHLWH �� ����

$XI B NP :HJ �� ������

$XI B P .URQHQEUHLWH � ����

$XI B NP :HJ � �����

9HUEHVVHUXQJ GHU (UVFKOLH�XQJVIXQNWLRQ GHV :HJHQHW]HV�

$Q]DKO 6XPPH 0LWWHOZHUW 0LQLPXP 0D[LPXP

8PIDKUXQJ YRQ VWDUN EHIDKUHQHQ

6WUD�HQ GXUFK B NP 1HXEDX

�� ����� ���� ���� ����

8PIDKUHQ YRQ 2UWVODJHQ GXUFK B NP

1HXEDX

� ���� ���� ���� ����

/�FNHQVFKOXVV� 9HUPHLGXQJ YRQ

6WLFKZHJHQ GXUFK B NP 1HXEDX

�� ����� ���� ���� ����

6RQVWLJHV� ��

6RQVWLJH 9HUEHVVHUXQJHQ :HJHEDX�

%DG 1DXKHLP 1RUG % �D %U�FNHQLQVWDQGVHW]XQJ

%HHUIHOGHQ�(W]HDQ 6FKDIIXQJ YRQ QHXHQ 9HUELQGXQJHQ LQQHUKDOE GHV YRUKDQGHQHQ :HJHQHW]HV

%XUJKDXQ�/DQJHQVFKZDU] DOOH *UXQGVW�FNH DXI GLUHNWHP :HJ RKQH 8PZHJH HUUHLFKEDU

)XOGDEU�FN � ) ��� $QSDVVXQJ GHV :HJHQHW]HV DQ %DKQWUDVVH

*UR�HQO�GHU HQWIDOOHQH :HJH ��� NP

.LUFKKDLQ , (UK|KXQJ GHU 7UDJIlKLJNHLW YRQ ����� NP YRUKDQGHQHQ $VSKDOWZHJHQ GXUFK

)UlV�5HV\FOLQJ�9HUIDKUHQ�

.LUFKKDLQ ,, (UK|KXQJ GHU 7UDJIlKLJNHLW YRQ ����� NP YRUKDQGHQHQ $VSKDOWZHJHQ GXUFK

)UlV�5HV\FOLQJ�9HUIDKUHQ�

0RVVDXWDO�+LOWHUVNOLQJHQ 5HJHOXQJ GHV (LJHQWXPV XQG GHU 8QWHUKDOWXQJ� UHFKWOLFKH 6LFKHUXQJ GHU (U�

VFKOLH�XQJ� 6LFKHUXQJ GHU +RO]DEIXKU

0RVVDXWDO�8QWHU�0RVVDX 5HJHOXQJ GHU (LJHQWXPVYHUKlOWQLVVH XQG GHU 8QWHUKDOWXQJ DQ GHQ :HJHQ

0�KOWDO � 1LHGHU�5DPVWDGW (UVFKOLH�XQJ DOOHU *UXQGVW�FNH GXUFK :HJH

5HLFKHOVKHLP � +HXFKHO�

KHLP�:HFNHVKHLP

$XVEDX PLW $VSKDOW ]XU JXWHQ (UUHLFKEDUNHLW GHU ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ )OlFKHQ

� =XFNHUU�EHQDEIXKU � DXI ���� NP�

6HQVEDFKWDO� 8QWHU�6HQVEDFK $XVEDX� XQG ,QVWDQGVHW]XQJ HLQHV *UXQGZHJHQHW]HV DXI GHP DOOH QHXHQ

*UXQGVW�FNH HUUHLFKEDU VLQG�

)UDJH ��� ,Q ZHOFKHP 0D� SURILWLHUHQ GLH LQ GHU 7DEHOOH JHQDQQWHQ 1XW]XQJHQ YRP YHUlQGHUWHQ

:HJHQHW]"

1XW]XQJ VHKU PLWWHO ZHQLJ

1XW]XQJ GXUFK GLH /DQG� XQG )RUVWZLUWVFKDIW �� � �

$OOWlJOLFKH 1XW]XQJ GXUFK GLH RUWVDQVlVVLJH %HY|ONHUXQJ

�]� %� DOV 6FKXOZHJ� $UEHLWVZHJ� ]XP (LQNDXIHQ����
� � ��

)UHL]HLWQXW]XQJ XQG 1DKHUKROXQJ GXUFK GLH |UWOLFKH %HY|ONHUXQJ � �� �

WRXULVWLVFKH 1XW]XQJ GXUFK QLFKW 2UWVDQVlVVLJH � �� �

1XW]XQJ I�U 1DWXUVFKXW]� XQG /DQGVFKDIWVSIOHJHDUEHLWHQ � �� ��



��

)UDJH ��� :XUGHQ ZHLWHUH JHPHLQVFKDIWOLFKH EDXOLFKH $QODJHQ GHU 7HLOQHKPHUJHPHLQVFKDIW �]�%�

JHPHLQVFKDIWOLFKH %HUHJQXQJ� :DVFKSOlW]H� *HElXGH ���� HUVWHOOW RGHU HQWVSUHFKHQGH )Ol�

FKHQ EHUHLWJHVWHOOW"

MD QHLQ

$Q]DKO �� ��

:HLWHUH %DXPD�QDKPHQ ��

)OlFKHQEHUHLWVWHOOXQJHQ ��

:HLWHUH %DXPD�QDKPHQ�

%HHUIHOGHQ�(W]HDQ 2UWVPLWWHOSXQNWJHVWDOWXQJ PLW )HXHUO|VFKWHLFK XQG 6FKXW]K�WWH

)UDQNHQEHUJ , � *�OOHEHKlOWHU� � 0DVFKLQHQKDOOH� 7UlJHU� %RGHQYHUEDQG :DOGHFN�

)UDQNHQEHUJ

*UHEHQKDLQ�&UDLQIHOG *HPHLQVFKDIWOLFKH $QODJH $XIVWDOOXQJVJHElXGH I�U 0LOFKYLHK� $XVEDX GHU

*HPHLQVFKDIWVPDVFKLQHQKDOOH

*UHEHQKDLQ�*UHEHQKDLQ 0DVFKLQHQKDOOH� :DVVHU]DSIVWHOOH

+XQJHQ�8WSKH *HPHLQVFKDIWVPDVFKLQHQKDOOH

.LUFKKDLQ , *HPHLQVFKDIWOLFKH 6LORDQODJH XQG *�OOHEHKlOWHU� *�OOHEHFNHQ

.LUFKKDLQ ,, *HPHLQVFKDIWOLFKH 6LORDQODJH PLW *�OOHEHKlOWHU

/DXWHUEDFK�$OOPHQURG � *HPHLQVFKDIWVJ�OOHDQODJHQ

/|KQEHUJ�1LHGHUVKDXVHQ JHPHLQVFKDIWOLFKH ODQGZLUWVFKDIWOLFKH 0HKU]ZHFNKDOOH

0RVVDXWDO�+LOWHUVNOLQJHQ � %U�FNHQEDXZHUNH

0RVVDXWDO�8QWHU�0RVVDX *HPHLQVFKDIWOLFKHV $XIVWDOOXQJVJHElXGH I�U 0LOFKN�KH� � %U�FNHQEDXZHUNH

1HXHQVWHLQ � 2EHUJHLV *HPHLQVFKDIWOLFKH 0DVFKLQHQKDOOH

1LHGHUDXOD )���� � *�OOHEHKlOWHU PLW LQVJHVDPW ���� FEP .DSD]LWlW

5HLFKHOVKHLP � +HXFKHO�

KHLP�:HFNHVKHLP

ZDVVHUVSDUHQGHU :DVFKSODW]� *HPHLQVFKDIWV�0DVFKLQHQKDOOH

6FKZDU]HQERUQ�*UHEHQKDJHQ :DVVHU]DSIVWHOOH� %RO] � XQG )HVWSODW]� 4XHOOIDVVXQJ� '*+

6HQVEDFKWDO� 8QWHU�6HQVEDFK *�OOHVLOR

6RQWUD�%UHLWDX +RO]ODJHUSODW]

)UDJH ��� /DJHQ GDV 9HUIDKUHQVJHELHW RGHU 7HLOH GDYRQ ]XP =HLWSXQNW GHU (LQOHLWXQJ LQ UHFKWOLFK

JHVLFKHUWHQ 6FKXW]JHELHWHQ RGHU LQ 1DWXUD �����*HELHWHQ"

$Q]DKO

MD ��

QHLQ �

:HQQ QHLQ �ZHLWHU PLW )UDJH ���

ZHQQ MD� ELWWH GLH LP 9HUIDKUHQVJHELHW OLHJHQGH *U|�H LQ KD DQJHEHQ �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK��

$Q]DKO 1HQ�

QXQJHQ
6XPPH KD 0LWWHOZHUW 0LQLPXP 0D[LPXP

1DWXUVFKXW]JHELHW �16*� � ������ ����� ���� ������

/DQGVFKDIWVVFKXW]JHELHW �/6*� �� �������� ������ ����� ��������

1DWXUD ���� *HELHW � ������ ������ ������ ������

:DVVHUVFKXW]JHELHW �:6*� �� �������� ������ ���� ������

hEHUVFKZHPPXQJVJHELHW �� �������� ������ ����� ������



��

)UDJH ��� *HEHQ 6LH GHQ )OlFKHQXPIDQJ DQ� I�U GHQ GDV 9HUIDKUHQ HLQHQ %HLWUDJ ]XU 6LFKHUXQJ �

1HXDXVZHLVXQJ YRQ 6FKXW]JHELHWHQ JHOHLVWHW KDW��%LWWH VFKlW]HQ 6LH EHL GHQ GXUFKJHI�KU�

WHQ 0D�QDKPHQ GLH )OlFKHQJU|�HQ LQ )RUP YRQ (LQZLUNXQJVEHUHLFKHQ�

6FKXW]�NDWHJRULH $Q]DKO 6XPPH KD 0LWWHOZHUW KD 0LQLPXP KD 0D[LPXP KD

%HLWUDJ ]XU 6LFKHUXQJ YRUKDQGHQHU 6FKXW]JHELHWH

�(LJHQWXPV�EHUWUDJXQJ� 'XUFKI�KUXQJ IUHL�ZLOOLJHU E]Z� .RPSHQVDWLRQVPD�QDKPHQ�

16* � ����� ���� ���� �����

/6* � ������ ����� ���� �����

1DWXUD ���� � ���� ���� ���� ����

:6* � ����� ����� ���� �����

h�*HELHW � ����� ����� ���� �����

%HLWUDJ ]XU 1HXDXVZHLVXQJ HLQHV 6FKXW]JHELHWHV � (UZHLWHUXQJ GHU 6FKXW]JHELHWVIOlFKH

16* � ������ ����� ����� ������

/6* � ������ ������ ������ ������

1DWXUD ���� � ������ ������ ����� ������

:6* � � � � �

h�*HELHW � � � � �

)UDJH ��� +DEHQ � DEJHVHKHQ YRQ GHQ REHQ JHQDQQWHQ %HLWUlJHQ � ZHLWHUH )OlFKHQEHUHLW�VWHOOXQJHQ

�JU|�HU DOV ���� Pð� I�U 8PZHOWVFKXW]EHODQJH VWDWWJHIXQGHQ"

$Q]DKO 1HQ�

QXQJHQ
6XPPH KD 0LWWHOZHUW KD 0LQLPXP KD 0D[LPXP KD

gNRNRQWR�)OlFKHQSRRO � ����� ���� ���� �����

)OLH�JHZlVVHUUDQG�

VWUHLIHQ

�� ������ ���� ���� �����

SULYDWH $UWHQ� XQG %LRWRS�

VFKXW]PD�QDKPHQ

� ������ ����� ���� ������

6RQVWLJH �ELWWH QHQQHQ XQG KD

DXIVXPPLHUHQ

�� ����� ���� ���� �����

6RQVWLJH %LRWRSH�

%XUJKDXQ�/DQJHQVFKZDU] 'HSRQLH I�U *U�QDEIlOOH

)XOGDEU�FN � ) ��� NRPPXQDOH %LRWRSYHUQHW]XQJ

*UHEHQKDLQ�&UDLQIHOG :LHVHQEU�WHUELRWRS

*UHEHQKDLQ�*UHEHQKDLQ )OlFKHQDQNDXI I�U =ZHFNH GHV 1DWXUVFKXW]HV �]�%�%LRWRSYHUQHW]XQJ�

.LHGULFK +RFKZDVVHUVFKXW]

.LUFKKDLQ , )OlFKHQPDQDJHPHQW I�U $XVJOHLFK 6WUD�HQEDX

.LUFKKDLQ ,, )OlFKHQPDQDJHPHQW I�U $XVJOHLFK 6WUD�HQEDX

/DXWHUEDFK�$OOPHQURG 3IHUFKIOlFKHQ X� 6FKDIWVWULHEZHJ DP 16*

6FKO�FKWHUQ�+XWWHQ %LRWRSVFKXW] �EHU )RUVWYHUZDOWXQJ� VRZLH �EHU .RPSHQVDWLRQVNRQ]HSW .LQ]LJ

�$XWREDKQEDX�

6HQVEDFKWDO� 8QWHU�6HQVEDFK )OlFKHQ LQ GHU 7DODXH GLH GHU 1$%8 LP 9HUIDKUHQ DQJHNDXIW KDW� (QWILFK�

WXQJVPD�QDKPHQ LQ GHU 7DODXH� )OlFKHQ JHKHQ DQ *HPHLQGH XQG +HVVHQ )RUVW

)UDJH ��� /LHJHQ I�U GDV 9HUIDKUHQVJHELHW .HQQWQLVV �EHU GHQ *UDG GHU %RGHQHURVLRQV�

HPSILQGOLFKNHLW YRU"

MD QHLQ

�� �

:HUGHQ GLH .HQQWQLVVH JHZRQQHQ DXV�

$Q]DKO



��

$OOJHPHLQ ]XJlQJOLFKHQ 7KHPHQNDUWHQ ��

(LJHQHQ (UKHEXQJHQ ��

9RUKDQGHQHV :LVVHQ EHLP %HDUEHLWHU �

)UDJH ��� 2UGQHQ 6LH GLH ODQGZLUWVFKDIWOLFK JHQXW]WH )OlFKH GHP *UDG GHU (URVLRQVHPSILQGOLFKNHLW

]X �IDOOV YHUI�JEDU��

(URVLRQVDUW 6HKU KRFK +RFK 0LWWHO *HULQJ

:DVVHU ������ ������ ������ ��������

:LQG ���� ���� ����� ��������

6XPPH :LQG�:DVVHU ������ ����� ������ ��������

)UDJH ��� :HOFKH (URVLRQVVFKXW]PD�QDKPHQ ZXUGHQ GXUFKJHI�KUW"

�1HQQHQ 6LH GLH )OlFKHQJU|�HQ� 6FKlW]XQJHQ VLQG ]XU (UPLWWOXQJ GHV :LUNEHUHLFKHV HU�

ODXEW� 0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK��

6WUXNWXUHOOH (URVLRQVVFKXW]PD�QDKPHQ $Q]DKO
)OlFKH�

6XPPH KD

.HLQH GXUFKJHI�KUW �

�� bQGHUXQJ GHU %HDUEHLWXQJVULFKWXQJ DXI +DQJODJHQ �KDQJSDUDOOHO�

��� +DQJQHLJXQJ� � � �� �� ������

��� +DQJQHLJXQJ JU|�HU DOV �� � ������

�� (UKDOW RGHU 1HXDQODJH YRQ 7HUUDVVHQ XQG �NDQWHQ ]XU 9HUULQJHUXQJ
GHU 1HLJXQJ GHU $FNHUIOlFKHQ �:LUNEHUHLFK�

� ������

�� 9HUN�U]XQJ GHU +DQJOlQJH GXUFK 8QWHUWHLOXQJ YRQ $FNHUIOlFKHQ
GXUFK +HFNHQ� *UDVVVWUHLIHQ XQG *UlEHQ �JHVFKlW]WHU :LUNEHUHLFK�

� ������

� $XIIRUVWXQJ RGHU 1XW]XQJVXPZDQGOXQJ LQ %UDFKIOlFKHQ RGHU GXUFK
$QODJH YRQ *U�QODQG� 6WUHXREVWZLHVHQ

�� �����

��� LQ +DQJODJHQ � �����

��� LQ HEHQHP *HOlQGH � �����

�� 0HKUUHLKLJH $QSIODQ]XQJHQ YRQ +HFNHQ �.QLFNV ]XU .DPPHUXQJ GHU
/DQGVFKDIW �JHVFKlW]WHU :LUNEHUHLFK�

�� ������

�� )OLH�JHZlVVHUUDQGVWUHLIHQ
/lQJH XQG GXUFKVFKQLWWOLFKH %UHLWH LQ P

�� �����

)UDJH ��� 6FKlW]HQ 6LH� ZLH YLHO +HNWDU RGHU 3UR]HQW GHU *HVDPWIOlFKH GHV 9HUIDKUHQVJHELHWV YRQ

GLHVHQ (URVLRQVVFKXW]PD�QDKPHQ �)UDJH ��� SURILWLHUHQ�

$Q]DKO 6XPPH 0LWWHOZHUW

KD �� ����� �����

� GHU 9HUIDKUHQVIOlFKH �� ��� �����

)UDJH ��� :LH YLHO +HNWDU XQG�RGHU 3UR]HQW GHU LQ )UDJH �� JHQDQQWHQ 0D�QDKPHQ OLHJHQ LQ %H�

UHLFKHQ PLW VHKU KRKHQ ELV PLWWOHUHQ (URVLRQVHPSILQGOLFKNHLWHQ" �:HQQ HV RKQH JU|�HUHQ

$XIZDQG P|JOLFK LVW� GLIIHUHQ]LHUW QDFK *UDG GHU (PSILQGOLFKNHLW�

$Q]DKO 6XPPH 0LWWHOZHUW

+RFK KD �� ��� �����

+RFK � �� ��� �����

)UDJH ��� :HOFKHQ 8PIDQJ KDW�WH� GLH *HVDPWIOlFKH GHU QLFKW ODQGZLUWVFKDIWOLFK JHQXW]WHQ %LRWRS�

W\SHQ �]�%� +HFNHQ� )HXFKWELRWRSH���� ]XP =HLWSXQNW GHU (LQOHLWXQJ XQG ]XP DNWXHOOHQ

=HLWSXQNW E]Z� QDFK GHU %HVLW]HLQZHLVXQJ"



��

$Q]DKO 6XPPH 0LWWHOZHUW 0LQLPXP 0D[LPXP

KD ]XP =HLWSXQNW

GHU (LQOHLWXQJ

�� ��� ����� ���� ����

KD ]XP DNWXHOOHQ

=HLWSXQNW

�� ��� ����� ���� ������

)UDJH ��� *HEHQ 6LH GHQ )OlFKHQXPIDQJ GHU NOHLQIOlFKLJHQ %LRWRSW\SHQ DQ� GLH QHX DQJHOHJW RGHU

GXUFK DQGHUH 0D�QDKPHQ GHU )OXUEHUHLQLJXQJ �]�%� )OlFKHQEHUHLWVWHOOXQJ NOHLQHU

���� Pð� HUKDOWHQ� YHUEHVVHUW RGHU ODQJIULVWLJ JHVLFKHUW ZXUGHQ�

%LRWRSW\S 1HXDQODJH (UKDOW� 6LFKHUXQJ� 9HUEHVVHUXQJ

KD KD

,QVJHVDPW GDYRQ .RPSHQVDWLRQ ,QVJHVDPW GDYRQ .RPSHQVDWLRQ

$Q]DKO 6XPPH $Q]DKO 6XPPH $Q]DKO 6XPPH $Q]DKO 6XPPH

+HFNH �� ����� �� ����� � ���� � ����

.QLFN � � � � � � � �

:DOOKHFNH � � � � � � � �

%DXPUHLKH�$OOHH �� ����� �� ���� � ���� � �

)HOGJHK|O] �� ����� �� ����� � ���� � ����

2EVWZLHVH �� ����� � ���� � ���� � �

/DXEZDOG � ���� � ���� � � � �

1DGHOZDOG � � � � � � � �

6WLOOJHZlVVHU �� ���� � ���� � � � �

*HZlVVHUUDQGVWU� �� ������ �� ����� � ���� � ����

)OLH�JHZlVVHU �� ����� � ���� � ���� � ����

6XN]HVV�IOlFKH �� ����� �� ����� � ���� � ����

6DXPVWUXNWXUHQ �� ����� �� ����� � ���� � ����

$FNHU � ����� � ���� � � � �

*U�QODQG � ���� � ���� � ����� � ����

0RRU � ���� � ���� � ���� � �

+RFKPRRU � � � � � ���� � �

+HLGH � � � � � ���� � �

)UDJH ��� :HOFKH GHU IROJHQGHQ GXUFK .RPSHQVDWLRQVPD�QDKPHQ DXVJHJOLFKHQHQ (LQJULIIH LQ 1D�

WXU XQG /DQGVFKDIW ZDUHQ PLW GHP 9HUIDKUHQ YHUEXQGHQ"

$Q]DKO 6XPPH 0LWWHOZHUW 0LQLPXP 0D[LPXP

NHLQH �

9HUJU|�HUXQJ GHU YHUVLH�

JHOWHQ 2EHUIOlFKH XP����P
� �� ���������� ��������� ������ ���������

%HVHLWLJXQJ YRQ /DXE�

JHK|O]VWUXNWXUHQ P
� � �������� ������ ����� ������

8PZDQGOXQJ YRQ *U�QODQG

LQ $FNHU P
� � ��������� �������� �������� ���������

%HVHLWLJXQJ VRQVWLJHU %L�

RWRSW\SHQ P
� � ���������� ��������� �������� ���������

%HVHLWLJXQJ VRQVWLJHU %LRWRSW\SHQ�

*UHEHQKDLQ�*UHEHQKDLQ %DX YRQ :HJ DXI 0DJHUVDXPVWUHLIHQ �(QWZLFNOXQJ HLQHV QHXHQ YHUlQGHUWHQ %LR�

WRSV�

+DGDPDU�1LHGHUKDGDPDU :HJHHLQ]XJ

.LHGULFK +HFNHQ XQG )HOGJHK|O]

.LUFKKDLQ , *UDVZHJH� *UlEHQ

.LUFKKDLQ ,, *UDVZHJH� *UlEHQ



��

/DXWHUEDFK�$OOPHQURG 6XN]HVVLRQ DP :DOGUDQG� %DX YRQ :HJ E]Z� :VJ� DXI %UDFKIOlFKH E]Z� 0DJHUUD�

VHQVDXP

0�KOWDO � 1LHGHU�5DPVWDGW 6WUHXREVWZLHVH

1HXHQVWHLQ � 2EHUJHLV ([WHQVLYJU�QODQG

)UDJH ��� :LH KRFK LVW GHU ]X HUZDUWHQGH ILQDQ]LHOOH 8PIDQJ DOOHU $XVJOHLFKV� XQG (UVDW]PD�QDK�

PHQ HLQVFKOLH�OLFK GHU )OlFKHQEHUHLWVWHOOXQJHQ"

$Q]DKO 6XPPH 0LWWHOZHUW 0LQLPXP 0D[LPXP

(XUR �� ������������ ���������� ��������� ������

)UDJH ��� :LH KRFK LVW GHU ]X HUZDUWHQGH ILQDQ]LHOOH 8PIDQJ DOOHU IUHLZLOOLJHQ 0D�QDKPHQ I�U

8PZHOWEHODQJH HLQVFKOLH�OLFK GHU )OlFKHQEHUHLWVWHOOXQJHQ I�U 'ULWWH XQG GLH |IIHQWOLFKH

+DQG"

$Q]DKO 6XPPH 0LWWHOZHUW 0LQLPXP 0D[LPXP

(XUR �� ������������ ���������� ��������� ����������

)UDJH ��� :LH VFKlW]HQ 6LH JHQHUHOO GLH :LUNXQJHQ GHV 9HUIDKUHQV DXI GDV /DQGVFKDIWVELOG HLQ"

$Q]DKO

SRVLWLY ��

QHXWUDO ��

QHJDWLY �

)UDJH ��� :LH JUR� VFKlW]HQ 6LH GHQ :LUNEHUHLFK GHU SRVLWLYHQ 9HUlQGHUXQJHQ HLQ"

$Q]DKO

*HVDPWHV *HELHW �

7HLOEHUHLFK YRQ LQVJHVDPW FD����� ��

)UDJH ��� :LH JUR� VFKlW]HQ 6LH GHQ :LUNEHUHLFK GHU QHJDWLYHQ 9HUlQGHUXQJHQ HLQ"

$Q]DKO

*HVDPWHV *HELHW �

7HLOEHUHLFK YRQ LQVJHV� FD����� ��

)UDJH ��� :LH VFKlW]HQ 6LH GLH :LUNXQJHQ DXI GDV /DQGVFKDIWVELOG � /DQGVFKDIWVHUOHEHQ LQ %H]XJ

DXI GLH IROJHQGHQ $VSHNWH HLQ"

:LUNXQJ � $Q]DKO
.DWHJRULH GHV /DQGVFKDIWVELOGHV�/DQGVFKDIWVHUOHEHQV

JUR�H PLWWOHUH JHULQJH NHLQH

.RKlUHQ] GHU ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ )OlFKHQ PLW GHQ QDW�UOLFKHQ�ELRORJLVFKHQ 0HUNPDOHQ HLQHV *HELHWHV

(UK|KXQJ GHV )OlFKHQDQWHLOV� DXI GHP VWDQGRUWDQJHSDVVWH 1XW�

]XQJHQ VWDWWILQGHQ
� �� � �

(UK|KXQJ GHV )OlFKHQDQWHLOV� DXI GHQHQ $OWHUXQJVSUR]HV�

VH�6HOEVWRUJDQLVLHUWKHLW GHU 1DWXU VWDWWILQGHQ NDQQ
� �� � �

(UKDOW GHU )OlFKHQDQWHLOH� DXI GHQHQ $OWHUXQJVSUR]HVVH XQG

VWDQGRUWDQJHSDVVWH 1XW]XQJHQ VWDWWILQGHQ
� �� � �

/DQGVFKDIWOLFKH 9LHOIDOW� (UOHEQLVZHUW

(UK|KXQJ GHU 9LHOIDOW QDWXUUDXPW\SLVFKHU %LRWRSVWUXNWXUHQ �� �� � �

(UKDOW GHU 9LHOIDOW QDWXUUDXPW\SLVFKHU %LRWRSVWUXNWXUHQ � �� � �

9HUEHVVHUXQJ GHU =XJlQJOLFKNHLW�(UOHEEDUNHLW GHU /DQGVFKDIW � �� � �

.XOWXUHOOH (LJHQDUW�KLVWRULVFKH .RQWLQXLWlW

:LHGHUNHQQWOLFKPDFKXQJ NXOWXUKLVWRULVFKHU /DQGVFKDIWVHOHPHQWH � � � �



��

(UKDOW NXOWXUKLVWRULVFKHU /DQGVFKDIWVHOHPHQWH � �� � �

)UDJH ��� :HLWHUH %HPHUNXQJHQ ]XP 9HUIDKUHQ RGHU ]XP )UDJHERJHQ�

%DG 1DXKHLP 1RUG

% �D

� ]X �� 'DV YRUOLHJHQGH 9HUIDKUHQ XPIDVVW LQVJHVDPW � *HPDUNXQJVWHLOH� GLH DOOH PLW � ��

� LKUHU *HPDUNXQJVIOlFKH GHP 9HUIDKUHQ XQWHUOLHJHQ� ,P �EULJHQ LVW GLH )UDJHVWHOOXQJ

YHUZLUUHQG� GD QLFKW NODU GDUDXV KHUYRUJHKW� RE �� � GHU *HPDUNXQJ RGHU �� � GHU )OX�

UHQ JHPHLQW LVW�

� ]X ��� 'LH ZHLWHUHQ KLHULQ JHIRUGHUWHQ $QJDEHQ ZXUGHQ EHZXVVW QLFKW JHPDFKW� GD GLHVH

EHUHLWV PLW GHU 3ODQIHVWVWHOOXQJ GHU %XQGHVVWUD�H % �D XQG QLFKW PLW GHP :HJH� XQG

*HZlVVHUSODQ ]XP 7UDJHQ NDPHQ� 6LH VLQG GDKHU GHP %HVWDQG ]X]XUHFKQHQ�

� ]XP )UDJHERJHQ� %HL GHU (UVWHOOXQJ YRQ )RUPXODUIHOGHUQ EHVWHKW GLH 0|JOLFKNHLW� +LO�

IHWH[WH ]X LQWHJULHUHQ� GLH GHP %HQXW]HU KHOIHQ� PLVVYHUVWlQGOLFKH )UDJHQ RKQH ODQJH ��

EHUOHJHQ ]X P�VVHQ EHVVHU ]X YHUVWHKHQ RKQH GHQ RKQHKLQ UHGX]LHUWHQ 7HOHIRQNRVWHQHWDW

ZHLWHU ]X VWUDSD]LHUHQ� )HUQHU VROOWH PDQ VLFK VFKRQ PDO *HGDQNHQ �EHU GHQ $UEHLWVDXI�

ZDQG PDFKHQ� GHQ GLH %HDQWZRUWXQJ HLQHV VROFK XPIDQJUHLFKHQ )UDJHERJHQV PLW VLFK

EULQJW�

%HHUIHOGHQ�(W]HDQ � 'LH SRWHQWLHOOH (URVLRQVJHIlKUGXQJ NRPPW QLFKW ]XP 7UDJHQ� GD LQ GHQ OHW]WHQ -DKU�

]HKQWHQ GLH $FNHUIOlFKHQ DXV EHWULHEVZLUWVFKDIWOLFKHQ *U�QGHQ LQ 'DXHUJU�QODQG XP�

JHZDQGHOW ZXUGHQ� 'XUFK GLH %HGHFNXQJ GHV %RGHQV PLW HLQHU *UDVQDUEH HQWVWHKW DXFK

LP KlQJLJHQ *HOlQGH NHLQH (URVLRQ GXUFK 2EHUIOlFKHQZDVVHU�

� ]X 3NW� �� VLHKH )UDJHERJHQ 8QWHU�0RVVDX

)UDQNHQEHUJ ,� ��

7HLODEVFKQLWW

� ]X )UDJH �� XQG ��� GLH PLW XQEHNDQQW EH]HLFKQHWHQ $QJDEHQ ODVVHQ VLFK QLFKW RGHU

QLFKW DXVVFKOLH�OLFK DXV YRUKDQGHQHQ 8QWHUODJHQ HUPLWWHOQ� HLQH DXIZlQGLJH ]XVlW]OLFKH

|UWOLFKH (UKHEXQJ ZlUH QRWZHQGLJ

� ]X )UDJH ��� HLQH 6WDWLVWLN I�U GDV 9HUIDKUHQVJHELHW LVW QLFKW YHUI�JEDU� GLH YRUKDQGHQH

6WDWLVWLN LVW JHPDUNXQJVEH]RJHQ� GDV 9HUIDKUHQVJHELHW XPIDVVW MHGRFK 7HLOH PHKUHUHU

*HPDUNXQJHQ� 'DV *URV GHV *HELHWHV LVW ZHQLJ HURVLRQVJHIlKUGHW�

)XOGDEU�FN � ) ��� � ,P %HUHLFK HLQHV .LHV�$EEDXJHELHWHV YHUOLHIHQ PHKUHUH 3ULYDWZHJH� GHUHQ 0LWHLJHQW��

PHU �FD� ��� JU|�WHQWHLOV YHUVWRUEHQ VLQG� 'HU ZHLWHUH %HWULHE GHU .LHVJUXEH ZDU YRP

(UZHUE GHU 3ULYDWZHJH DEKlQJLJ� 'HU (UZHUE ZDU SULYDWUHFKWOLFK QLFKW UHDOLVLHUEDU XQG

NRQQWH �EHU 9HU]LFKW DXI /DQGDEILQGXQJ QDFK � �� )OXUEHUHLQLJXQJVJHVHW] HUIROJHQ �,QI�

UDVWUXNWXU��

� 'LH LP *UXQGEXFK HLQJHWUDJHQHQ %HODVWXQJHQ ZXUGHQ QHX JHUHJHOW� 'DEHL NRQQWHQ YLHOH

HQWEHKUOLFKH 5HFKWH DXIJHKREHQ ZHUGHQ �:LHGHUNDXIVUHFKWH� $OWHQWHLOVUHFKWH� :HJH�

UHFKWH� /HLWXQJVUHFKWH XVZ���

)XOGDEU�FN � ) ��� � )�U GHQ 8QWHUQHKPHQVWUlJHU '% ZXUGHQ QLFKW QXU GLH )OlFKHQ LP )OXUEHUHLQLJXQJVYHU�

IDKUHQ EHUHLWJHVWHOOW� 'DU�EHU KLQDXV HUIROJWH DXFK GLH JUXQGEXFKOLFKH 6LFKHUXQJ GHU

7XQQHO XQG %U�FNHQ�

*UHEHQKDLQ�

&UDLQIHOG

� 'LH YRUOlXILJH %HVLW]HLQZHLVXQJ IDQG QRFK QLFKW VWDWW� 9LHOH 0D�QDKPHQ ZXUGHQ ]ZDU

SODQIHVWJHVWHOOW� DEHU ILQDQ]LHOO QLFKW JHQHKPLJW

*UHEHQKDLQ�

*UHEHQKDLQ

� 9HUIDKUHQ VWHKW QRFK YRU GHU YRUOlXILJHQ %HVLW]HLQZHLVXQJ� YLHOH ODQGVFKDIWVJHVW� 0D��

QDKPHQ N|QQHQ HUVW VSlWHU XPJHVHW]W ZHUGHQ�

+XQJHQ�8WSKH � �$7 QDFK 7HOHIRQDW�� %UDXQNRKOH ZXUGH DXI FD� ��� KD DEJHEDXW� GDYRQ YHUEOLHEHQ �

6HHQ D �� KD� XQG �� KD ZXUGHQ UHNXOWLYLHUW� :HJH [LQG GXUFK GLH )OXUE WDWVlFKOLFK QLFKW

JHEDXW ZRUGHQ�

.LHGULFK � 'DV 9UHUIDKUHQ ZLUG LQ �� � 7HLOJHELHWHQ GXUFKJHI�KUW� ELV KHXWH VLQG � 7HLOJHELHWH QHX

JHRUGQHW� 'LH *U|�H GHU 7HLOJHELHWH EHWUlJW FD� �� KD�ZHOFKH MlKUOLFK ]XU %HVLW]HLQZHL�

VXQJ JHODQJHQ�

.LUFKKDLQ , � 9LHOH $QJDEHQ VLQG GHU]HLW QRFK QLFKW P|JOLFK� GD HUVW HLQ 'ULWWHO GHU JHSODQWHQ 0D��

QDKPHQ DXVJHI�KUW LVW XQG QRFK NHLQH %HVLW]HLQZHLVXQJ HUIROJW LVW� GDKHU HLJQHQ VLFK GLH

9HUIDKUHQ .LUFKKDLQ , XQG .LUFKKDLQ ,, QRFK QLFKW I�U HLQH VROFKH %HIUDJXQJ�

� )UDJHQ VROOWHQ WOZ� JHQDXHU GHILQLHUW ZHUGHQ� ]�%� ZLH JUR� VROOHQ :LUNEHUHLFKH DQJH�

QRPPHQ ZHUGHQ� ��P EHLGHUVHLWV YRQ +HFNHQ RGHU ���P����"

.LUFKKDLQ ,, � 9LHOH $QJDEHQ VLQG GHU]HLW QRFK QLFKW P|JOLFK� GD HUVW HLQ 'ULWWHO GHU JHSODQWHQ 0D��

QDKPHQ DXVJHI�KUW LVW XQG QRFK NHLQH %HVLW]HLQZHLVXQJ HUIROJW LVW� GDKHU HLJQHQ VLFK GLH

9HUIDKUHQ .LUFKKDLQ , XQG .LUFKKDLQ ,, QRFK QLFKW I�U HLQH VROFKH %HIUDJXQJ�



��

� )UDJHQ VROOWHQ WOZ� JHQDXHU GHILQLHUW ZHUGHQ� ]�%� ZLH JUR� VROOHQ :LUNEHUHLFKH DQJH�

QRPPHQ ZHUGHQ� ��P EHLGHUVHLWV YRQ +HFNHQ RGHU ���P����"

/DXWHUEDFK�

$OOPHQURG

� 9RUOlXILJH %HVLW]HLQZHLVXQJ LVW QRFK QLFKW HUIROJW

0RVVDXWDO�

+LOWHUVNOLQJHQ

� +LQVLFKWOLFK GHU $XVVDJHQ ]XU (URVLRQ ZLUG DXI GLH $XVI�KUXQJHQ LP 9HUIDKUHQ %HHU�

IHOGHQ�(W]HDQ YHUZLHVHQ�

� ]X 3NW� �� VLHKH )UDJHERJHQ 8QWHU�0RVVDX

0RVVDXWDO�8QWHU�

0RVVDX

� +LQVLFKWOLFK GHU $XVVDJHQ ]XU (URVLRQ ZLUG DXI GLH $XVI�KUXQJHQ LP 9HUIDKUHQ %HHU�

IHOGHQ�(W]HDQ YHUZLHVHQ�

� ]X 3NW� ��� GLHVH 'DWHQ ZHUGHQ QLFKW HUKREHQ� ]XGHP LVW GDEHL ]X EHGHQNHQ� GDVV LP

ODXIH HLQHV PHKUMlKULJHQ 9HUIDKUHQV VLFK GHU 8PIDQJ YRQ %LRWRSW\SHQ DXFK RKQH ]XWXQ

GHU )OXUEHUHLQLJXQJ YHUlQGHUW

0�KOWDO � 1LHGHU�

5DPVWDGW

� ]X ��� NHLQH $QDJDEHQ YRUKDQGHQ � HUPLWWHOEDU

� ]X ��� NHLQH $QDJDEHQ YRUKDQGHQ � HUPLWWHOEDU

1HXHQVWHLQ � 2EHU�

JHLV

� )UDJH �� � XQNODU� ZHVVHQ )LQDQ]HQ KLHU JHPHLQW VLQG

� )UDJH �� 1U� � � VWDWW KD VLQG GLH $QJDEHQ LQ 0HWHUQ JHPDFKW� ZLH JHIRUGHUW

� )UDJH �� � VWDWW 0RRU LVW KLHU HLQ )HXFKWELRWRS JHPHLQW�

1LHGHUDXOD )���� � =X ��� %HL GHQ $UWHQ � XQG %LRWRSVFKXW]PD�QDKPHQ KDQGHOW HV VLFK XP SIOLFKWLJH (U�

VDW]PD�QDKPHQ GHU |IIHQWOLFKHQ +DQG� QLFKW XP SULYDWH ,QLWLDWLYHQ�

� =XVDW]EHPHUNXQJHQ� 'LH YRUDQJHJDQJHQHQ $QJDEHQ EDVLHUHQ ]X FD� ��� DXI EHUHLWV

HUUHLFKWH =LHOH� ]X ��� DXI EHVWHKHQGH 3ODQXQJHQ�GHUHQ 8PVHW]XQJ XQG (UIROJ YRU DO�

OHP LP XQPLWWHOEDUHQ =XVDPPHQKDQJ PLW GHU QRFK DXVVWHKHQGHQ OLHJHQVFKDIWVUHFKWOL�

FKHQ %RGHQRUGQXQJ �%HVLW]HLQZHLVXQJ� VWHKHQ�

5HLFKHOVKHLP � � =X )UDJH �� (V ZXUGHQ ELVODQJ QRFK NHLQH (LJHQWXPVUHJHOXQJHQ JHWURIIHQ

+HXFKHOKHLP�

:HFNHVKHLP

� =X )UDJH �� (QWQRPPHQ DXV GHP WH[WOLFKHQ 7HLO GHV :HJH� XQG *HZlVVHUSODQHV� �6WDQG

����� *HPDUNXQJ 5HLFKHOVKHLP �� ODQGZLUWVFKDIWOLFKH %HWULHEH�GDYRQ �� +DXSWHU�

ZHUEVEHWULHEH XQG � 1HEHQHUZHUEVEHWULHEH�� *HPDUNXQJ +HXFKHOKHLP � ODQGZLUWVFKDIW�

OLFKH %HWULHEH �GDYRQ � +DXSWHUZHUEVEHWULHE XQG � 1HEHQHUZHUEVEHWULHEH�� *HPDUNXQJ

:HFNHVKHLP � ODQGZLUWVFKDIWOLFKH %HWULHEH �GDYRQ � +DXSWHUZHUEVEHWULHEH XQG � 1H�

EHQHUZHUEVEHWULHEH�� *HPDUNXQJ 'RUQ�$VVHQKHLP �� ODQGZLUWVFKDIWOLFKH %HWULHEH �GD�

YRQ � +DXSWHUZHUEVEHWULHEH XQG � 1HEHQHUZHUEVEHWULHEH�

� =X )UDJH ��� 'LH 'DWHQ ZXUGHQ DXV GHP :HJH� XQG *HZlVVHUSODQ HQWQRPPHQ� 'LH

:HJH ZDUHQ WOZ DEHU QLFKW PHKU YRUKDQGHQ� GD LQ 7HLOHQ GHV )OXUEHUHLQLJXQJVJHELHWHV

%UDXQNRKOHWDJHEDX VWDWWJHIXQGHQ KDW� (V LVW QLFKW PHKU QDFK]XYROO]LHKHQ ZHOFKH :HJH

]XU (LQOHLWXQJ GHV 9HUIDKUHQV YRUKDQGHQ ZDUHQ E]Z ZLHGHU KHUJHVWHOOW ZRUGHQ VLQG�

� =X )UDJH ������ 'LH 8PVHW]XQJ GHV JU|�WHQ 7HLOV� GHU LP ODQGVFKDIWVSOHJHULVFKHP %H�

JOHLWSODQ ]XP :HJH� XQG *HZlVVHUSODQ IHVWJHVHW]HQ /DQVFKDIWVSIOHJHPD�QDKPHQ HU�

IROJW QDFK GHU %HVLW]HLQZHLVXQJ� =X )UDJH ��� 'HU $QWHLO QLFKW ODQGZLUWVFKDIWOLFK JH�

QXW]WHU %LRWRSW\SHQ KDW VLFK ZHVHQWOLFK HUK|KW GXUFK GLH 6FKDIIXQJ YRQ 6HNXQGlUELRWR�

SHQ � 5HVWORFKVHHQ � QDFK %HHQGLJXQJ GHV %UDXQNRKOH�7DJHEDXV� *HQHUHOO NRQQWHQ HLQL�

JH )OlFKHQDQJDEHQ QXU QlKHUXQJVZHLVH HUPLWWHOW ZHUGHQ� GD QRFK NHLQH DNWXHOOHQ 'DWHQ

YRUODJHQ � QRFK NHLQH (LJHQWXPVUHJHOXQJ�� =X )UDJH �� %HL GHQ 7LHIEDXPD�QDKPHQ LVW

GHU ZDVVHUVSDUHQGH 0DVFKLQHQZDVFKSODW] HQWKDOWHQ� .RVWHQ I�U %RKUNHUQH XQG $Q]HL�

JHQ VLQG EHL GHQ *HOGEHWUlJHQ QLFKW HQWKDOWHQ� %HL GHQ +RFKEDXPD�QDKPHQ LVW GLH *H�

PHLQVFKDIWV�0DVFKLQHQKDOOH DXIJHI�KUW� 'LH 6WDGW 5HLFKHOVKHLP �:HWWHUDX� KDW GDI�U GLH

|IIHQWOLFK� UHFKWOLFKH 7UlJHUVFKDIW �EHUQRPPHQ�

6FKZDU]HQERUQ�

*UHEHQKDJHQ

� ]X )UDJH ��� (V JDE (UKHEXQJHQ ]X (URVLRQVJHIlKUGXQJ� GRFK GLH .DUWHQ VLQG QLFKW

DXIILQGEDU� *HQHUHOO LVW GDV *HELHW 0LWWHOJHELUJH �.Q�OO� PLW VWHLOHUHQ /DJHQ� VR GDVV

:DVVHUHURVLRQVJHIlKUGXQJ ]X EHDFKWHQ LVW�

� 0LW (UODVV GHV %HVFKOXVVHV IRUWODXIHQG ZlUH GLH $EIUDJH HLQIDFKHU XQG VLQQYROOHU �G�K�

VWDWLVWLVFKH (UKHEXQJHQ N|QQHQ HLQIDFKHU JHOHLVWHW ZHUGHQ� ZHQQ PDQ HV YRQ YRUQKHUHLQ

ZHL���

� ]X )UDJH �� (V IDQGHQ NHLQH (LJHQWXPV � 0HKUDXVZHLVXQJHQ ]XU 1XW]XQJVHQWIOHFKWXQJ

VWDWW

6HQVEDFKWDO� 8QWHU�

6HQVEDFK

� 'LH )OXUEHUHLQLJXQJVYHUIDKUHQ LP 2GHQZDOG GLHQHQ LQ HUVWHU /LQLH GHU 3IOHJH� XQG 2I�

IHQKDOWXQJ GHU /DQGVFKDIW� GLHV LVW ODQJIULVWLJ VLFKHU ]X VWHOOHQ� 9RQ JUR�HU %HGHXWXQJ

LVW HEHQVR GLH )|UGHUXQJ GHU OlQGOLFKHQ ,QIUDVWUXNWXU XQG GLH (UKDOWXQJ GHU ODQGZLUW�



��

VFKDIWOLFKHQ %HWULHEH�

� 0D�QDKPHQ GHV 1DWXUVFKXW]HV XQG GHU /DQGVFKDIWVSIOHJH HUKDOWHQ HLQHQ KRKHQ 6WHOOHQ�

ZHUW XP GLH 5HJLRQ DOV 1DKHUKROXQJVUDXP ]X VLFKHUQ�

6RQWUD�%UHLWDX � )�U GHQ %HDUEHLWHU VWHOOW VLFK GLH )UDJH� ZHOFKHV (UJHEQLV GLH (UKHEXQJ JHEUDFKW KDW� GD

PDQ YRQ VROFKHQ (UKHEXQJHQ QLHPDOV HLQ (UJHEQLV HUKlOW� (V ZlUH VFK|Q� ZHQQ PDQ

QDFK $XVZHUWXQJ DOOHU 'DWHQ $XVVDJHQ GDU�EHU HUKlOW� ZHOFKH (UNHQQWQLVVH DXV GHU (U�

KHEXQJ JHZRQQQHQ ZXUGHQ�
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6L+D �6HLWH ��

,QYHVWLWLRQVEDQN +HVVHQ �,%+�� :HW]ODU
3ULYDWSHUVRQ

�SULYDWHU $QWUDJVWHOOHU�
*HPHLQGH� 6WDGW X�D�

�|IIHQWOLFKHU $QWUDJVWHOOHU�

/DQGUDWVDPW� +DXSWDEWHLOXQJ 
5HJLRQDOHQW�

ZLFNOXQJ� .DWDVWHU XQG )OXUQHXRUGQXQJ
�

$EWOJ� 'RUI� XQG 5HJLRQDOHQWZLFNOXQJ %HZLOOLJXQJVVWHOOH ,QQHUH 5HYLVLRQ

=DKOVWHOOH

�EHLP 5HJ��3UlV�

*,� 'H]� �����

4XHOOH� 6SH]LILVFKH $XVI�KUXQJVEHVWLPPXQJHQ ]XU 'LHQVWDQZHLVXQJ GHU =DKOVWHOOHQRUJDQLVDWLRQ �$XJXVW ������
*HVSUlFK PLW +HUUQ 6FK�WWOHU XQG +HUUQ 5HLKPDQQ LP +0:9/ LQ ������

EHUlW $QWUDJVWHOOHU

VFKUHLEW )|UGHUDQWUDJ
XQG UHLFKW GLHVHQ EHLP
/DQGUDWVDPW HLQ

VFKUHLEW )|UGHUDQ�
WUDJ XQG UHLFKW GLH�
VHQ EHLP /DQG�
UDWVDPW HLQ

3URMHNWDXVI�KUXQJ3URMHNWDXVI�KUXQJ

$QWUDJVSU�IXQJ �9HUZDOWXQJVNRQWUROOH��
3U�IXQJ DXI 9ROOVWlQGLJNHLW� )|UGHUIlKLJNHLW
XVZ�

%HZLOOLJXQJ �=XZHQ�

GXQJVEHVFKHLG�

HUVWHOOHQ XQG YHUVFKL�

FNHQ

9HUZHQGXQJVQDFKZHLVSU�IXQJ
�|UWOLFKH ,QDXJHQVFKHLQQDKPH X�D��

(LQJDQJ 6FKOXVV�
]DKOXQJ

(LQJDQJ 6FKOXVV�
]DKOXQJ

JJI� $QZHLVXQJ YRQ

7HLODXV]DKOXQJ�HQ� DXI

%DVLV EHUHLWV JH]DKO�

WHU 5HFKQXQJHQ

$QWUDJVDQQDKPH� 'DWHQHUIDVVXQJ XQG 'D�
WHQDEJOHLFK PLW 6$3 �'DWXP� 1DPH� 2EMHNW�
EHDQWUDJWH 6XPPH�

.RVWHQ� XQG )LQDQ]LHUXQJVEHUHFKQXQJ

(UVWHOOXQJ $XV]DKOXQJVSODQ

JJI� bQGHUXQJ GHU

.RVWHQ� XQG )LQDQ]LH�

UXQJVEHUHFKQXQJ

JJI� (UWHLOXQJ GHV YRU�
]HLWLJHQ 0D�QDKPHQ�
EHJLQQV

9RUSU�IXQJ GHV $Q�

WUDJV �3U�IXQJ GH�
PLQLPLV�5HJHOXQJ X�D��

7HFKQLVFKH 3U��

IXQJ � 9RU�2UW�

.RQWUROOH

JJI� 2UWVEHVLFKWLJXQJ �YRU %HZLOOLJXQJ�

$QZHLVXQJ 6FKOXVV�

]DKOXQJ

JJI� (LQJDQJ 7HLO�
DXV]DKOXQJ�HQ�

JJI� (LQJDQJ 7HLO�
DXV]DKOXQJ�HQ�

JJI� $XV]DK�
OXQJ YRQ 7HLO�
DXV]DKOXQJHQ

$XV]DKOXQJ
GHU 6FKOXVV�
]DKOXQJ

(LQUHLFKXQJ DOOHU
%HOHJH

(LQUHLFKXQJ DOOHU
%HOHJH

$1+$1* � �0D�QDKPH R�
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)UDJHERJHQ I�U |IIHQWOLFKH =XZHQGXQJVHPSIlQJHU )%�=(�+(�g))�'(

%HL )UDJHQ ZHQGHQ 6LH VLFK ELWWH DQ� %� .RFK 	 6� +DUWWKDOHU Â %XQGHVIRUVFKXQJVDQVWDOW I�U /DQGZLUWVFKDIW �)$/� Â

,QVWLWXW I�U %HWULHEVZLUWVFKDIW� $JUDUVWUXNWXU XQG OlQGOLFKH 5lXPH �%$/� Â %XQGHVDOOHH �� Â ����� %UDXQVFKZHLJ Â

7HO�� ���� � �������� RGHU ����� Â )D[� ���� � ��������
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%LWWH VHQGHQ 6LH GHQ )UDJHERJHQ DQVFKOLH�HQG RKQH MHJOLFKHV $QVFKUHLEHQ LP

EHLOLHJHQGHQ EHUHLWV IUDQNLHUWHQ 5�FNXPVFKODJ RGHU SHU )D[ �)D[�1U�� ���� � ���������

ELV )UHLWDJ� GHQ !"#�$���	�
�%&&% DQ XQV ]XU�FN� %HL 5�FNIUDJHQ ZHQGHQ 6LH VLFK

ELWWH DQ GLH LQ GHU )X�]HLOH JHQDQQWHQ $QVSUHFKSDUWQHU�

+LQZHLV ]XP $XVI�OOHQ GHV )UDJHERJHQV� 'LHVHU )UDJHERJHQ HQWKlOW GUHL $EVFKQLWWH�

� ,P HUVWHQ $EVFKQLWW EHIUDJHQ ZLU 6LH ]X ,KUHU PLW (8�0LWWHOQ JHI|UGHUWHQ 0D�QDKPH�
� ,P ]ZHLWHQ $EVFKQLWW VFKOLH�HQ VLFK )UDJHQ ]XP 'RUIHUQHXHUXQJVYHUIDKUHQ LQVJHVDPW DQ�
� 'HU GULWWH XQG OHW]WH $EVFKQLWW EHLQKDOWHW )UDJHQ ]XU 6WUXNWXU GHV JHI|UGHUWHQ 'RUIHV�

��������������
����'�
������()*���������+
��
����*�,�����

%LWWH EHVFKUHLEHQ 6LH GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPH QlKHU�

:DV ZDU GHU $QODVV I�U GLH 'XUFKI�KUXQJ GHU 0D�QDKPH"

6WHKW GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPH LQ HQJHP

LQKDOWOLFKHQ XQG � RGHU UlXPOLFKHQ =X�

VDPPHQKDQJ PLW DQGHUHQ JHSODQWHQ RGHU

EHUHLWV GXUFKJHI�KUWHQ 0D�QDKPHQ"

QHLQ �ELWWH ZHLWHU PLW )UDJH ��� ������������������������

MD� PLW JHSODQWHQ 0D�QDKPHQ������������������������ �

MD� PLW EHUHLWV UHDOLVLHUWHQ 0D�QDKPHQ����������� �

:HQQ MD� XP ZDV I�U JHSODQWH RGHU UHDOL�

VLHUWH 0D�QDKPHQ KDQGHOW HV VLFK"

+DEHQ 6LH I�U GLH EHUHLWV UHDOLVLHUWHQ 0D��

QDKPHQ )|UGHUPLWWHO HUKDOWHQ"

QHLQ���������������������������������������������������������������� �

MD� WHLOZHLVH������������������������������������������������������

MD�������������������������������������������������������������������� �

:HQQ MD� DXV ZHOFKHP 3URJUDPP"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

(QWZLFNOXQJSODQ I�U GHQ OlQGOLFKHQ 5DXP
�]� %� )|UGHUXQJ GHU 'RUI� XQG

5HJLRQDOHQWZLFNOXQJ��������������������������������������� �

/($'(5�����������������������������������������������������������

,17(55(*�������������������������������������������������������

=LHO �E �ELV ��������������������������������������������������

=LHO �����������������������������������������������������������������

*$. ����������������������������������������������������������������

$1+$1* � �0D�QDKPH R�
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7HO�� ���� � �������� RGHU ����� Â )D[� ���� � ��������

/DQGHVSURJUDPP 'RUIHUQHXHUXQJ �������������������

'HQNPDOVFKXW]PLWWHO �������������������������������������� �

DQGHUH������������������������������������������������������������ �
XQG ]ZDU�

:R OLHJHQ GLH JHI|UGHUWHQ 2EMHNWH"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

LP DOWHQ 2UWVNHUQ����������������������������������������������

DP 'RUIUDQG�����������������������������������������������������

LQ HLQHP 0LVFKJHELHW����������������������������������������

DQ HLQHU 'XUFKJDQJVVWUD�H����������������������������� �

DX�HUKDOE GHU 2UWVODJH ������������������������������������

VRQVWLJHV����������������������������������������������������������
XQG ]ZDU�

:XUGH ,KUH 0D�QDKPH LQ YROOHP 8PIDQJ

JHI|UGHUW"

MD �ELWWH ZHLWHU PLW )UDJH ��������������������������������

QHLQ �����������������������������������������������������������������

)DOOV QHLQ� ZDV KDEHQ 6LH RKQH )|UGHUXQJ

GXUFKJHI�KUW"

:LH KRFK ZDU GHU ILQDQ]LHOOH 8PIDQJ

GLHVHU QLFKW JHI|UGHUWHQ $UEHLWHQ"

(85

:LH ZXUGH GLH gIIHQWOLFKNHLW �EHU GLH JH�

I|UGHUWH 0D�QDKPH LQIRUPLHUW"

$UWLNHO LQ /RNDO]HLWXQJ������������������������������������� �

$UWLNHO LQ )DFKPDJD]LQHQ�������������������������������� �

,QIRUPDWLRQHQ LP ,QWHUQHW ���������������������������������

)O\HU� %URVFK�UHQ X�l� �������������������������������������

%HULFKW LP 5XQGIXQN ����������������������������������������

%HULFKW LP �/RNDO�� )HUQVHKHQ ��������������������������

LP 5DKPHQ |IIHQWOLFKHU 9HUDQVWDOWXQJHQ �������� �

VRQVWLJHV����������������������������������������������������������
XQG ]ZDU�

+DEHQ LP 5DKPHQ ,KUHU 0D�QDKPH

$VSHNWH GHV XPZHOWJHUHFKWHQ XQG HQHU�

JLHVSDUHQGHQ %DXHQV HLQH EHVRQGHUH

5ROOH JHVSLHOW" �]�%� 1XW]XQJ 6RODUHQHUJLH�

3KRWRYROWDLN� 8PZHOWZlUPH RGHU $EZlUPH�
:lUPHGlPPXQJ� )DVVDGHQEHJU�QXQJ� 5HJHQ�
ZDVVHUQXW]XQJ� (QWVLHJHOXQJ XVZ��

QHLQ �����������������������������������������������������������������

MD ���������������������������������������������������������������������
XQG ]ZDU�

:DV KlWWHQ 6LH JHPDFKW� ZHQQ 6LH NHLQH

)|UGHUXQJ I�U ,KUH �%DX�� 0D�QDKPH HU�

KDOWHQ KlWWHQ"

:LU KlWWHQ VLH QLFKW GXUFKJHI�KUW����������������������

:LU KlWWHQ VLH QXU ]XP 7HLO GXUFKJHI�KUW����������

:LU KlWWHQ VLH ]X HLQHP VSlWHUHQ

=HLWSXQNW GXUFKJHI�KUW �������������������������������������

:LU KlWWHQ PHKU LQ

(LJHQDUEHLW � 1DFKEDUVFKDIWVKLOIH JHPDFKW�������

:LU KlWWHQ VLH DXFK RKQH )|UGHUXQJ

GXUFKJHI�KUW ����������������������������������������������������

'LH )|UGHUXQJ ZDU PLW $XIODJHQ YHUEXQ�

GHQ� +lWWHQ 6LH GLHVH $XIODJHQ DXFK EH�

U�FNVLFKWLJW� ZHQQ 6LH NHLQH )|UGHUXQJ EH�

NRPPHQ KlWWHQ" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

MD� ZHLO GDV *HElXGH

XQWHU 'HQNPDOVFKXW] VWHKW�������������������������������

MD� ZHLO HV RUWVW\SLVFK LVW��������������������������������� �

QHLQ� ZLU KlWWHQ DQGHUH 0DWHULDOLHQ HLQJHVHW]W��

QHLQ� ZLU KlWWHQ HLQH

DQGHUH EDXOLFKH $XVI�KUXQJ JHZlKOW����������������

LFK ZHL� QLFKW ��������������������������������������������������

:DUHQ PLW GHU 0D�QDKPH %HHLQWUlFKWLJXQ�

JHQ YRQ 1DWXU XQG /DQGVFKDIW YHUEXQGHQ"

QHLQ �ELWWH ZHLWHU PLW )UDJH ����������������������������

MD�������������������������������������������������������������������� �
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:HQQ MD� ZRUXP KDQGHOWH HV VLFK GDEHL"

9HUVLHJHOXQJ ���������������������������������������������������

%HHLQWUlFKWLJXQJ GHV /DQGVFKDIWVELOGV ������������

%HHLQWUlFKWLJXQJ E]Z�

%HVHLWLJXQJ YRQ /HEHQVUlXPHQ �����������������������

%HVHLWLJXQJ YRQ *U�QVWUXNWXUHQ �����������������������

VRQVWLJHV ���������������������������������������������������������
XQG ]ZDU�

:XUGHQ $XVJOHLFKV� XQG (UVDW]PD�QDKP�

HQ GXUFKJHI�KUW"

QHLQ �ELWWH ZHLWHU PLW )UDJH ����������������������������

MD�������������������������������������������������������������������� �

:HQQ MD� XP ZHOFKH $XVJOHLFKV� XQG (U�

VDW]PD�QDKPHQ KDQGHOWH HV VLFK"

(QWVLHJHOXQJ ���������������������������������������������������

([WHQVLYLHUXQJ

ODQGZLUWVFKDIWOLFKHU 1XW]XQJ ����������������������������

(LQJU�QXQJ ������������������������������������������������������

$QODJH YRQ %LRWRSHQ �������������������������������������� �

VRQVWLJH �������������������������������������������������������� �
XQG ]ZDU�

:LH KRFK ZDU GHU ILQDQ]LHOOH 8PIDQJ GLH�

VHU $XVJOHLFKV� XQG (UVDW]PD�QDKPHQ"

(85

:RKHU NRPPHQ GLH 8QWHUQHKPHQ� DQ GLH 6LH GLH $XIWUlJH I�U GLH %DXPD�QDKPHQ YHUJHEHQ

KDEHQ XQG ZLH KRFK ZDUHQ XQJHIlKU GLH $XIWUDJVVXPPHQ"

$Q]DKO EHDXIWUDJWH

8QWHUQHKPHQ

$XIWUDJVVXPPH JHVDPW

%LWWH :lKUXQJ DQJHEHQ�

DXV GHP HLJHQHQ 'RUI � GHP JOHLFKHQ 2UWVWHLO

DXV GHU HLJHQHQ �6DPW�� *HPHLQGH � 6WDGW

DXV GHP HLJHQHQ /DQGNUHLV

DXV GHP HLJHQHQ %XQGHVODQG

YRQ DX�HUKDOE GHV HLJHQHQ %XQGHVODQGHV

YRQ DX�HUKDOE 'HXWVFKODQGV

:HOFKHV 8QWHUQHKPHQ KDW GLH JU|�WH

$XIWUDJVVXPPH HUKDOWHQ" �%LWWH QXU � .UHX]��

'DFKGHFNHUEHWULHE�������������������������������������������

0DXUHUEHWULHE���������������������������������������������������

=LPPHUHLEHWULHE�����������������������������������������������

7LVFKOHUHLEHWULHE�����������������������������������������������

0DOHUHLEHWULHE��������������������������������������������������

(OHNWUREHWULHE���������������������������������������������������

+RFKEDXXQWHUQHKPHQ��������������������������������������

7LHIEDXXQWHUQHKPHQ�����������������������������������������

*DUWHQODQGVFKDIWVEDX������������������������������������� �

VRQVWLJH��������������������������������������������������������� �
XQG ]ZDU�

)DOOV HV VLFK EHL GHU JHI|UGHUWHQ �%DX��

0D�QDKPH XP HLQ *HElXGH KDQGHOW �]�%�
'RUIJHPHLQVFKDIWVKDXV� +HLPDWPXVHXP

XVZ��� +DW GLH *HPHLQGH (LQQDKPHQ DXV

GHU *HElXGHQXW]XQJ"

QHLQ �ELWWH ZHLWHU PLW )UDJH ���D� ���������������������

MD�������������������������������������������������������������������� �

:HQQ MD� UHLFKHQ GLHVH (LQQDKPHQ ]XU 'H�

FNXQJ GHU %HWULHEVNRVWHQ GHV *HElXGHV"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

JHJHQZlUWLJ QHLQ ���������������������������������������������

JHJHQZlUWLJ MD �������������������������������������������������

]XN�QIWLJ YRUDXVVLFKWOLFK QHLQ ��������������������������

]XN�QIWLJ YRUDXVVLFKWOLFK MD ������������������������������
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7HO�� ���� � �������� RGHU ����� Â )D[� ���� � ��������

/HLVWHW GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPH HLQHQ

%HLWUDJ ]XU 9HUEHVVHUXQJ GHU LQQHU|UWOL�

FKHQ 9HUNHKUVVLWXDWLRQ"

QHLQ �ELWWH ZHLWHU PLW )UDJH ���D�����������������������

MD����������������������������������������������������������������������

)DOOV MD� ZHOFKH GHU LP )ROJHQGHQ DXIJH�

I�KUWHQ :LUNXQJHQ WUHIIHQ ]X"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

$ RSWLVFK DQVSUHFKHQGHUHV 6WUD�HQELOG�������

% $XIZHUWXQJ GHV 6WUD�HQEHJOHLWJU�QV������� �

& ZHQLJHU /lUP

LP 6WUD�HQUDXP ���������������������������������������

' JHULQJHUH 9HUVFKPXW]XQJ

GHV 6WUD�HQUDXPV �����������������������������������

( PHKU � EHVVHUH 6LW]P|JOLFKNHLWHQ

LP 6WUD�HQUDXP ���������������������������������������

) EHVVHUH $XIHQWKDOWVTXDOLWlW

LP 6WUD�HQUDXP� DOOJHPHLQ ���������������������

* N�U]HUH :HJH I�U )X�JlQJHU��������������������

+ N�U]HUH :HJH I�U 5DGIDKUHU ���������������������

, EHVVHUH %HGLQJXQJHQ I�U )DKUUDGIDKUHU����

- EHVVHUH %HOHXFKWXQJ��������������������������������

. EHVVHUH 4XHUXQJVP|JOLFKNHLWHQ���������������

/ 9HUULQJHUXQJ GHU *HVFKZLQGLJNHLW

DQ GHQ 2UWVHLQJlQJHQ �����������������������������

0 9HUNHKUVEHUXKLJXQJ 6WUD�HQ��������������������

1 (QWVFKlUIXQJ *HIDKUSXQNWH ���������������������

2 (QWVSDQQXQJ GHU 3DUNSODW]VLWXDWLRQ����������

3 $XIZHUWXQJ GHV g319������������������������������

4 (UOHLFKWHUXQJHQ

I�U GHQ ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ 9HUNHKU���������

5 9HUEHVVHUWH $Q� XQG $EOLHIHU�

EHGLQJXQJHQ I�U JHZHUEOLFKH %HWULHEH������

6 VRQVWLJHV �������������������������������������������������
XQG ]ZDU�

%H]RJHQ DXI )UDJH ���E� :HOFKH :LUN�

XQJHQ KDEHQ VLFK LQ EHVRQGHUHU :HLVH

HLQJHVWHOOW" �%LWWH I�JHQ 6LH GLH YRUDQJHVWHOOWHQ

%XFKVWDEHQ GHU )UDJH ���E LQ HLQH 5HLKHQIROJH� %LWWH
VFKUHLEHQ 6LH GLH %XFKVWDEHQ GD]X LQ GLH QDFKIROJHQGHQ
.lVWFKHQ��

/HLVWHW GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPH HLQHQ GL�

UHNWHQ RGHU LQGLUHNWHQ %HLWUDJ ]XU (QW�

ZLFNOXQJ GHV )UHPGHQYHUNHKUV LP 'RUI"

QHLQ �ELWWH ZHLWHU PLW )UDJH ���D� ���������������������

MD�������������������������������������������������������������������� �

)DOOV MD� ZHOFKH GHU LP )ROJHQGHQ DXIJH�

I�KUWHQ :LUNXQJHQ WUHIIHQ ]X"

JHVWLHJHQH =DKO GHU 7DJHVWRXULVWHQ������������������

JHVWLHJHQH =DKO GHU hEHUQDFKWXQJHQ���������������

QHXH JDVWURQRPLVFKH (LQULFKWXQJHQ�����������������

YHUEHVVHUWH

JDVWURQRPLVFKH (LQULFKWXQJHQ������������������������ �

QHXH hEHUQDFKWXQJVNDSD]LWlWHQ��������������������� �

YHUEHVVHUWH hEHUQDFKWXQJVNDSD]LWlWHQ������������

QHXH )UHL]HLWHLQULFKWXQJHQ������������������������������ �

YHUEHVVHUWH )UHL]HLWHLQULFKWXQJHQ���������������������

EHVVHUH $XVODVWXQJ

EHVWHKHQGHU (LQULFKWXQJHQ ������������������������������

VRQVWLJHV����������������������������������������������������������
XQG ]ZDU�

/HLVWHW GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPH HLQHQ

%HLWUDJ ]XU 9HUEHVVHUXQJ GHU 8PZHOWVLWXD�

WLRQ LP 'RUI"

QHLQ �ELWWH ZHLWHU PLW )UDJH ���D� ���������������������

MD���������������� ��������������������������������������������������� �

)DOOV MD� ZHOFKH GHU LP )ROJHQGHQ DXIJH�

I�KUWHQ :LUNXQJHQ WUHIIHQ ]X"

)|UGHUXQJ � 6FKXW] W\SLVFK

G|UIOLFKHU /HEHQVUlXPH XQG

3IODQ]HQDUWHQ���������������������������������������������������

6FKXW] � $QODJH QDWXUQDKHU

/HEHQVUlXPH���������������������������������������������������

6LFKHUXQJ

VHOWHQHU 7LHUDUWHQ �]�%� )OHGHUPlXVH����������������

6WHLJHUXQJ GHV *U�QIOlFKHQDQWHLOV�������������������

6FKXW] � 9HUEHVVHUXQJ

YRQ )OLH�JHZlVVHUQ���������������������������������������� �

9HUULQJHUXQJ /lUPEHOlVWLJXQJ��������������������������

(QWVLHJHOXQJ YRQ )OlFKHQ������������������������������� �

9HUEHVVHUXQJ GHU 8PZHOWELOGXQJ �

6HQVLELOLVLHUXQJ GHU 'RUIEHY|ONHUXQJ����������������
� � � � � � � �
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7HO�� ���� � �������� RGHU ����� Â )D[� ���� � ��������

.RQQWHQ QDFK )HUWLJVWHOOXQJ GHU �%DX�� 0D�QDKPH QHXH $UEHLWVSOlW]H JHVFKDIIHQ RGHU

EHVWHKHQGH $UEHLWVSOlW]H JHVLFKHUW ZHUGHQ"

QHLQ� HV HUJDEHQ VLFK NHLQHUOHL $UEHLWVSODW]HIIHNWH �ELWWH ZHLWHU PLW )UDJH ���F� �������������������������������������������������

MD� HV JLEW $UEHLWVSODW]HIIHNWH� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

%LWWH WUDJHQ 6LH GLH $Q]DKO GHU JHVFKDIIHQHQ RGHU JHVLFKHUWHQ $UEHLWVSOlW]H LQ GLH IROJHQGH

7DEHOOH HLQ� �(5/b87(581*� $OV QHX JHVFKDIIHQH $UEHLWVSOlW]H ZHUGHQ VROFKH EH]HLFKQHW� GLH YRUKHU QLFKW

EHVWDQGHQ� *HVLFKHUWH $UEHLWVSOlW]H VLQG $UEHLWVSOlW]H� GLH RKQH GLH 0D�QDKPH DEJHEDXW ZRUGHQ ZlUHQ��

9ROO]HLW 7HLO]HLW

0lQQHU )UDXHQ 0lQQHU )UDXHQ*HVFKDIIHQH

$UEHLWVSOlW]H

9ROO]HLW 7HLO]HLW

0lQQHU )UDXHQ 0lQQHU )UDXHQ*HVLFKHUWH

$UEHLWVSOlW]H

:HUGHQ LQ GHQ QlFKVWHQ � -DKUHQ LQIROJH GHU �%DX�� 0D�QDKPH QHXH $UEHLWVSOlW]H JHVFKDIIHQ"

MD� YRUDXVVLFKWOLFK FD� BBBBBBBBBBBBBBB $UEHLWVSOlW]H����������������������������������������������������������������������������������� �

QHLQ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

:LH ]XIULHGHQ ZDUHQ 6LH PLW IROJHQGHQ $VSHNWHQ GHU )|UGHUXQJ" �=XWUHIIHQGHV ELWWH DQNUHX]HQ�

VHKU

XQ]XIULHGHQ XQ]XIULHGHQ ]XIULHGHQ

VHKU

]XIULHGHQ

.RQWDNWDXIQDKPH PLW GHQ ]XVWlQGLJHQ 6WHOOHQ

�JOHLFKEOHLEHQGHU� $QVSUHFKSDUWQHU

(UUHLFKEDUNHLW GHV $QVSUHFKSDUWQHUV

=XVDPPHQVWHOOHQ GHU EHQ|WLJWHQ 8QWHUODJHQ

:DUWH]HLW ELV ]XP %HZLOOLJXQJVEHVFKHLG

$XV]DKOXQJVPRGDOLWlWHQ

%HUDWXQJ GXUFK GDV /DQGUDWVDPW

%HUDWXQJ GXUFK GHQ 'RUIHUQHXHUXQJVSODQHU

JJI� *HQHKPLJXQJ GHV YRU]HLWLJHQ 0D�QDKPHQEHJLQQV

$XIODJHQ I�U GLH )|UGHUXQJ

WHUPLQOLFKH 9RUJDEHQ I�U GLH (QGDEUHFKQXQJ

=XVDPPHQDUEHLW PLW %DXXQWHUQHKPHUQ�+DQGZHUNHUQ

+|KH GHV LQVJHVDPW I�U GLH 'RUIHUQHXHUXQJ

IHVWJHVHW]WHQ )|UGHUUDKPHQV

VRQVWLJHV� XQG ]ZDU�
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:HQQ 6LH GLH IHUWLJJHVWHOOWH 0D�QDKPH LQVJHVDPW EHWUDFKWHQ� :HOFKH 9HUlQGHUXQJHQ VLQG

GXUFK GLH 0D�QDKPH HLQJHWUHWHQ"

��������������
����'���-�
��
����
���.�
���
�����������

:DQQ KDEHQ 6LH LQ ,KUHU *HPHLQGH GHQ

%HVFKOXVV JHIDVVW� HLQHQ $QWUDJ DXI $XI�

QDKPH LQ GDV '(�3URJUDPP ]X VWHOOHQ"

�0RQDW� -DKU�

:DQQ ZXUGH GDV 'RUI DOV

)|UGHUVFKZHUSXQNW DQHUNDQQW"

�0RQDW� -DKU�

:LH LQIRUPLHUHQ 6LH GLH %HY|ONHUXQJ �EHU

GLH 'RUIHUQHXHUXQJ"

%�UJHUYHUVDPPOXQJ ����������������������������������������

,QIRUPDWLRQ LP *HPHLQGHEODWW ��������������������������

,QIRUPDWLRQ LQ 7DJHV]HLWXQJ ��������������������������� �

:XUIVHQGXQJ ���������������������������������������������������

EHL 9HUHLQV� XQG 9HUEDQGVWUHIIHQ ������������������� �

$XVVWHOOXQJHQ���������������������������������������������������

,QIRUPDWLRQVEURVFK�UHQ �����������������������������������

VRQVWLJHV ���������������������������������������������������������
XQG ]ZDU�

:LH ZDU GLH 5HVRQDQ] DXI GLH 'RUIHUQHX�

HUXQJ YRQ 6HLWHQ GHU %�UJHU"

IDVW DOOH VLQG DNWLY EHWHLOLJW��������������������������������

GLH 0HKUKHLW LVW DNWLY EHWHLOLJW�������������������������� �

GLH 0HKUKHLW LVW SDVVLY EHWHLOLJW�

GLH 0LQGHUKHLW LVW DNWLY EHWHLOLJW�������������������������

HV VLQG QXU HLQ]HOQH 3HUVRQHQ E]Z�

.OHLQJUXSSHQ DNWLY��������������������������������������������

:HOFKH $UEHLWVNUHLVH ZXUGHQ JHELOGHW"
�ELWWH QHQQHQ�

:LH RIW NDPHQ E]Z� NRPPHQ GLHVH GXUFK�

VFKQLWWOLFK ]XVDPPHQ"

Z|FKHQWOLFK �����������������������������������������������������

DOOH ��� :RFKHQ ����������������������������������������������

PRQDWOLFK ������������������������������������������������������� �

QDFK %HGDUI� PDO PHKU ± PDO ZHQLJHU ��������������

)DOOV GLH 'RUIHUQHXHUXQJ VFKRQ DEJH�

VFKORVVHQ LVW� 7UHIIHQ VLFK GLH $UEHLWVNUHL�

VH DXFK QRFK QDFK $EVFKOXVV GHU 'RUI�

HUQHXHUXQJ"

MD ���������������������������������������������������������������������

MD� ]XP 7HLO����������������������������������������������������� �

QHLQ �����������������������������������������������������������������

LFK ZHL� QLFKW ��������������������������������������������������

)�U ZHOFKH GHU IROJHQGHQ 3HUVRQHQ�

JUXSSHQ ZXUGHQ EHVRQGHUH $NWLYLWlWHQ

GXUFKJHI�KUW� XP VLH LP 5DKPHQ GHU 'RUI�

HUQHXHUXQJ HLQ]XELQGHQ" �]� %� H[WUD $UEHLWV�

NUHLVH � $UEHLWVNUHLVVLW]XQJHQ� JHVRQGHUWH %HJHK�
XQJVWHUPLQH XVZ��

NHLQH EHVRQGHUHQ $NWLYLWlWHQ

I�U HLQ]HOQH 3HUVRQHQJUXSSHQ��������������������������

)UDXHQ������������������������������������������������������������ �

.LQGHU �������������������������������������������������������������

-XJHQGOLFKH������������������������������������������������������

bOWHUH 0HQVFKHQ��������������������������������������������� �

%HKLQGHUWH 0HQVFKHQ ��������������������������������������

DXVOlQGLVFKH 0LWE�UJHU ������������������������������������

$XVVLHGOHU��������������������������������������������������������

VRQVWLJH���������������������������������������������������������� �
XQG ]ZDU�

:LH KDW VLFK GHU VR]LDOH =XVDPPHQKDOW LP

'RUI GXUFK GHQ 3UR]HVV GHU 'RUIHUQHX�

HUXQJ YHUlQGHUW"

HU LVW LQWHQVLYHU JHZRUGHQ���������������������������������

HU LVW KlXILJHU JHZRUGHQ�����������������������������������

HU LVW JOHLFK JHELHEHQ���������������������������������������

HU KDW VLFK YHUVFKOHFKWHUW�������������������������������� �
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:LH ]XIULHGHQ VLQG 6LH PLW GHP HUVWHOOWHQ

'RUIHQWZLFNOXQJVSODQ"

LFK ILQGH GHQ 3ODQ JXW ��������������������������������������

LFK ILQGH GHQ 3ODQ ]XIULHGHQVWHOOHQG���������������� �

LFK ILQGH GHQ 3ODQ QLFKW VR JXW��������������������������

LFK ILQGH GHQ 3ODQ VFKOHFKW�������������������������������

:HU KDW VLFK DQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ EH�

WHLOLJW" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

$ 2UWVYRUVWHKHU��������������������������������������������

% %�UJHUPHLVWHU ������������������������������������������

& *HPHLQGHYHUWUHWHU������������������������������������

' %�UJHULQLWLDWLYHQ����������������������������������������

( 9HUHLQVYHUWUHWHU����������������������������������������

) .DPPHUQ � 9HUElQGH��������������������������������

* 3ODQXQJVE�UR�������������������������������������������

, /DQGUDWVDPW���������������������������������������������

- 9HUWUHWHU GHU 7HLOQHKPHUJHPHLQVFKDIW

GHU )OXUEHUHLQLJXQJ��������������������������������� �

. .LUFKHQYHUWUHWHU����������������������������������������

/ -XJHQGJUXSSHQ�����������������������������������������

0 /DQGZLUWH��������������������������������������������������

1 /DQGIUDXHQ�����������������������������������������������

2 6RQVW� )UDXHQYHUElQGH�����������������������������

3 +HLPDWSIOHJHU�������������������������������������������

4 VRQVW� (LQ]HOSHUVRQHQ����������������������������� �
XQG ]ZDU�

%H]RJHQ DXI )UDJH ��� :HU YRQ GHQ %HWHL�

OLJWHQ KDW VLFK EHVRQGHUV LP 3UR]HVV GHU

'RUIHUQHXHUXQJ HQJDJLHUW" �%LWWH I�JHQ 6LH GLH

YRUDQJHVWHOOWHQ %XFKVWDEHQ GHU )UDJH �� LQ HLQH
5HLKHQIROJH� 7UDJHQ 6LH GLH %XFKVWDEHQ GD]X LQ GLH
QDFKIROJHQGHQ .lVWFKHQ HLQ��

+DW ,KUH *HPHLQGH LQ GHQ OHW]WHQ � -DKUHQ

DXFK )|UGHUPLWWHO DXV HLQHP GHU IROJHQGHQ

3URJUDPPH LQ $QVSUXFK JHQRPPHQ"

=LHO � ���������������������������������������������������������������

/($'(5 � �������������������������������������������������������

,17(55(* ,,, ��������������������������������������������������

6WlGWHEDXI|UGHUXQJ������������������������������������������

DQGHUH 3URJUDPPH����������������������������������������� �
XQG ]ZDU�

QHLQ���������������������������������������������������������������� �

$UEHLWHW ,KUH *HPHLQGH LP 5DKPHQ HLQHV

�EHU|UWOLFKHQ (QWZLFNOXQJVSUR]HVVHV
�6WLFKZRUWH� /($'(5� ,17(55(*� 6WUXNWXUNRQIHUHQ]�
5HJLRQDONRQIHUHQ]� ,QWHJULHUWHV (QWZLFNOXQJVNRQ]HSW�
5HJLRQDOHV (QWZLFNOXQJVNRQ]HSW� /lQGOLFKH 6WUXNWXU�
XQG (QWZLFNOXQJVDQDO\VH �/6(�� $JUDUVWUXNWXUHOOH (QW�

ZLFNOXQJVSODQXQJ �$(3� XVZ�� PLW DQGHUHQ

|IIHQWOLFKHQ XQG SULYDWHQ 6WHOOHQ

]XVDPPHQ"

QHLQ���������������������������������������������������������������� �

MD� ������������������������������������������������������������������ �
XQG ]ZDU LP 5DKPHQ YRQ � HLQHU� �3UR]HVVDUW� V�R��

)DOOV ,KUH *HPHLQGH LP 5DKPHQ HLQHV ��

EHU|UWOLFKHQ (QWZLFNOXQJVSUR]HVVHV DNWLY

LVW� LQ ZHOFKHP =XVDPPHQKDQJ VWHKW GLH

JHI|UGHUWH 0D�QDKPH PLW GLHVHP 3UR�

]HVV"

LQ NHLQHP =XVDPPHQKDQJ��������������������������������

GLH 0D�QDKPH LVW LP 5DKPHQ GLHVHV

3UR]HVVHV DEJHVWLPPW ZRUGHQ� �����������������������

GLH 0D�QDKPH LVW LP 5DKPHQ GLHVHV

3UR]HVVHV HQWVWDQGHQ��������������������������������������

:LHYLHOH SULYDWH XQG |IIHQWOLFKH 0D��

QDKPHQ �PLW XQG RKQH (8�)|UGHUXQJ�

KDEHQ 6LH ELVODQJ LQVJHVDPW LP 5DKPHQ

,KUHV ODXIHQGHQ 'RUI�

HUQHXHUXQJVYHUIDKUHQV GXUFKJHI�KUW"
�ELWWH I�OOHQ 6LH QDFKVWHKHQGH 7DEHOOH DXV�

+DQGOXQJVIHOGHU

$Q]DKO

SULYDWHU

0D�QDKPHQ

$Q]DKO

|IIHQWOLFKHU

0D�QDKPHQ

6DQLHUXQJ |IIHQWOLFKHU
%DXVXEVWDQ]

6DQLHUXQJ SULYDWHU
%DXVXEVWDQ]

JHVWDOWHULVFKH
0D�QDKPHQ
LP |IIHQWOLFKHQ 5DXP

9HUEHVVHUXQJ
LQQHU|UWOLFKHU
9HUNHKUVYHUKlOWQLVVH

8PQXW]XQJ
�ODQGZLUWVFKDIWOLFKHU�
%DXVXEVWDQ]

*HPHLQZHVHQ�
HLQULFKWXQJHQ

GRUI|NRORJLVFKH
0D�QDKPHQ

3ODQXQJV�� %HUDWXQJV�
X� 9RUEHUHLWXQJV�
SUR]HVVH

6RQVWLJHV�

� � � � � � � �
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:LHYLHOH (LQZRKQHU KDW GDV JHI|UGHUWH

'RUI"

(LQZRKQHU

:LH KDW VLFK GLH (LQZRKQHU]DKO LQ GHQ

OHW]WHQ �� -DKUHQ HQWZLFNHOW"

VWDUN DQJHVWLHJHQ ��������������������������������������������

VFKZDFK DQJHVWLHJHQ ��������������������������������������

JOHLFK JHEOLHEHQ ����������������������������������������������

OHLFKW ]XU�FNJHJDQJHQ �������������������������������������

VWDUN ]XU�FNJHJDQJHQ �������������������������������������

:LH ZHLW LVW GDV QlFKVWH 2EHU]HQWUXP

�PHKU DOV ������� (LQZRKQHU� XQJHIlKU HQW�

IHUQW"

ZHQLJHU DOV �� NP ������������������������������������������ �

�� ELV �� NP�����������������������������������������������������

�� ELV �� NP�����������������������������������������������������

PHKU DOV �� NP�������������������������������������������������

:XUGHQ LP 'RUI LQ GHQ OHW]WHQ �� -DKUHQ

:RKQEDXODQG RGHU *HZHUEHIOlFKHQ DXVJH�

ZLHVHQ"

MD� :RKQEDXODQG ���������������������������������������������

MD� *HZHUEHIOlFKHQ ���������������������������������������� �

QHLQ������������������������������������������������������������������

:LHYLHOH /DQGZLUWH �+DXSW� XQG 1HEHQ�

HUZHUEVODQGZLUWH� JLEW HV DNWXHOO LP 'RUI"
�ELWWH WUDJHQ 6LH QDFKIROJHQG GLH =DKOHQ HLQ�

/DQGZLUWH LQVJHVDPW

GDYRQ LP +DXSWHUZHUE

GDYRQ LP 1HEHQHUZHUE

:LH VFKlW]HQ 6LH GLH 6LWXDWLRQ GHU /DQG�

ZLUWVFKDIW LP 'RUI HLQ" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ

P|JOLFK�

GLH 0HKU]DKO GHU ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ
%HWULHEH ZLUG LQ GHU KHXWLJHQ )RUP

IRUWEHVWHKHQ �������������������������������������������������� �

+DXSWHUZHUEVEHWULHEH ZHUGHQ
]XN�QIWLJ DOV

1HEHQHUZHUEVEHWULHEH IRUWJHI�KUW ��������������������

HLQLJH %HWULHEH ZHUGHQ VLFK QHXH
1LVFKHQ HUVFKOLH�HQ �]�%� LP 7RXULVPXV�

LQ GHU 'LUHNWYHUPDUNWXQJ XVZ�� ������������������������

HLQLJH %HWULHEH ZHUGHQ

LP *HQHUDWLRQHQZHFKVHO DXIJHJHEHQ ��������������

EHL DXIJHJHEHQHQ %HWULHEHQ
ZLUG HV VFKZLHULJ� OHHUVWHKHQGH *HElXGH

]X QXW]HQ ��������������������������������������������������������

EHL DXIJHJHEHQHQ %HWULHEHQ
EHUHLWHW HV NHLQH 3UREOHPH�

OHHUVWHKHQGH *HElXGH ]X QXW]HQ ��������������������

:HOFKH 4XDOLWlWVEHVFKUHLEXQJ WULIIW ,KUHU

0HLQXQJ QDFK DP HKHVWHQ DXI GDV

$UEHLWVSODW]DQJHERW GHV 'RUIHV ]X"

PHKU DOV GLH +lOIWH GHU LP 2UW

ZRKQHQGHQ $UEHLWVNUlIWH DUEHLWHQ

DXFK LP 2UW����������������������������������������������������� �

HWZD GLH +lOIWH GHU LP 2UW ZRKQHQGHQ

$UEHLWVNUlIWH DUEHLWHQ

DXFK GRUW����������������������������������������������������������

ZHQLJHU DOV GLH +lOIWH GHU LP 'RUI

ZRKQHQGHQ $UEHLWVNUlIWH DUEHLWHQ

DXFK LP 2UW����������������������������������������������������� �

VR JXW ZLH NHLQH GHU LP 2UW ZRKQHQGHQ

$UEHLWVNUlIWH DUEHLWHQ LP 2UW� VLH DUEHLWHQ

DEHU �EHUZLHJHQG LQ GHU QlKHUHQ

8PJHEXQJ �XQWHU �� NP�����������������������������������

VR JXW ZLH NHLQH GHU LP 2UW ZRKQHQGHQ

$UEHLWVNUlIWH DUEHLWHQ LP 2UW� VLH SHQGHOQ

JU|�WHQWHLOV �EHU ZHLWH 6WUHFNHQ

�PHKU DOV �� NP�����������������������������������������������

:HOFKH ZLUWVFKDIWOLFKH 5ROOH VSLHOW GHU

7RXULPXV LQ ,KUHU *HPHLQGH �VRZRKO hEHU�

QDFKWXQJV� DOV DXFK 7DJHVWRXULVPXV�"

LVW GHU ZLFKWLJVWH :LUWVFKDIWV]ZHLJ�������������������

KDW HLQH EHGHXWHQGH 5ROOH� DEHU HV JLEW

ZLFKWLJHUH :LUWVFKDIWV]ZHLJH����������������������������

KDW PLWWOHUH %HGHXWXQJ ������������������������������������

VSLHOW HLQH HKHU NOHLQH 5ROOH������������������������������

KDW NHLQH %HGHXWXQJ ����������������������������������������
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$XVZHUWXQJ GHU VFKULIWOLFKHQ %HIUDJXQJ |IIHQWOLFKHU =XZHQGXQJVHPSIlQJHU

)UDJHERJHQ I�U |IIHQWOLFKH =XZHQGXQJVHPSIlQJHU

��

��

���

��

���

'LH $XVZHUWXQJ YRQ )UDJH � XQG )UDJH � ZLUG QLFKW GDUJHVWHOOW�

)UDJH �D� 6WHKW GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPH LQ HQJHP LQKDOWOLFKHQ XQG � RGHU UlXPOLFKHQ

=XVDPPHQKDQJ PLW DQGHUHQ JHSODQWHQ RGHU EHUHLWV GXUFKJHI�KUWHQ 0D�QDKPHQ"

$QWHLO

Q ��

QHLQ ���

MD� PLW JHSODQWHQ 0D�QDKPHQ ���

MD� PLW EHUHLWV UHDOLVLHUWHQ 0D�QDKPHQ ���

)UDJH �F� +DEHQ 6LH I�U GLH EHUHLWV UHDOLVLHUWHQ 0D�QDKPHQ )|UGHUPLWWHO HUKDOWHQ"

$QWHLO

Q ��

NHLQH $QWZRUW ���

QHLQ ���

MD� WHLOZHLVH ��

MD ���

)UDJH �G� :HQQ MD� DXV ZHOFKHP 3URJUDPP"

�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

$QWHLO

���

��

��

��

��

��

���

��

��

)UDJH �� :R OLHJHQ GLH JHI|UGHUWHQ 2EMHNWH"

$QWHLO

Q ��

���

���

LQ HLQHP 0LVFKJHELHW ���

DQ HLQHU 'XUFKJDQJVVWUD�H ���

��

��

5�FNODXITXRWH

Q ��

(QWZLFNOXQJVSODQ

/($'(5

DQGHUH

LP DOWHQ 2UWVNHUQ

$Q]DKO IHUWLJJHVWHOOWHU 3URMHNWH

6WLFKSUREHQJU|�H

6WLFKSUREHQTXRWH

$Q]DKO ]XU�FNJHVDQGWHU )UDJHE|JHQ

DP 'RUIUDQG

,17(55(*

=LHO �E �ELV �����

=LHO �

*$.

/DQGHVSURJUDPP 'RUIHUQHXHUXQJ

'HQNPDOVFKXW]PLWWHO

DX�HUKDOE GHU 2UWVODJH

6RQVWLJHV

$1+$1* � �0D�QDKPH R�

6HLWH �



)UDJH �D� :XUGH ,KUH 0D�QDKPH LQ YROOHP 8PIDQJ JHI|UGHUW"

$QWHLO

Q ��

MD ���

QHLQ ���

*HVDPW ����

)UDJH ��

$QWHLO

Q ��

$UWLNHO LQ /RNDO]HLWXQJ ���

$UWLNHO LQ )DFKPDJD]LQHQ ��

,QIRUPDWLRQHQ LP ,QWHUQHW ��

)O\HU� %URVFK�UHQ X�D� ���

%HULFKW LP 5XQGIXQN ��

%HULFKW LP �/RNDO�� )HUQVHKHQ ��

LP 5DKPHQ |IIHQWOLFKHU 9HUDQVWDOWXQJHQ ���

6RQVWLJHV ���

)UDJH �� +DEHQ LP 5DKPHQ ,KUHU 0D�QDKPH $VSHNWH GHV XPZHOWJHUHFKWHQ XQG

HQHUJLHVSDUHQGHQ %DXHQV HLQH EHVRQGHUH 5ROOH JHVSLHOW"

$QWHLO

Q ��

QHLQ ���

MD ���

)UDJH ��

:DV KlWWHQ 6LH JHPDFKW� ZHQQ 6LH NHLQH )|UGHUXQJ I�U ,KUH �%DX��0D�QDKPH HUKDOWHQ KlWWHQ"

$QWHLO

ZLU KlWWHQ VLH QLFKW GXUFKJHI�KUW ���

ZLU KlWWHQ VLH QXU ]XP 7HLO GXUFKJHI�KUW ���

:LU KlWWHQ VLH DXFK RKQH )|UGHUXQJ GXUFKJHI�KUW ��

)UDJH �� 'LH )|UGHUXQJ ZDU PLW $XIODJHQ YHUEXQGHQ� +lWWHQ 6LH GLHVH $XIODJHQ DXFK

EHU�FNVLFKWLJW� ZHQQ 6LH NHLQH )|UGHUXQJ EHNRPPHQ KlWWHQ"

$QWHLO

Q ��

MD� ZHLO GDV *HElXGH XQWHU 'HQNPDOVFKXW] VWHKW ���

���

QHLQ� ZLU KlWWHQ DQGHUH 0DWHULDOLHQ HLQJHVHW]W ��

��

LFK ZHL� QLFKW ���

:LH ZXUGH GLH gIIHQWOLFKNHLW �EHU GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPH LQIRUPLHUW"

MD� ZHLO HV RUWVW\SLVFK LVW

QHLQ� ZLU KlWWHQ HLQH DQGHUH EDXOLFKH $XVI�KUXQJ

JHZlKOW

6HLWH �



)UDJH ��D� :DUHQ PLW GHU 0D�QDKPH %HHLQWUlFKWLJXQJHQ YRQ 1DWXU XQG /DQGVFKDIW

YHUEXQGHQ"

$QWHLO

Q ��

NHLQH $QWZRUW ��

QHLQ ���

MD ���

)UDJH ��E� :HQQ MD� ZRUXP KDQGHOWH HV VLFK GDEHL"

$Q]DKO

9HUVLHJHOXQJ �

%HHLQWUlFKWLJXQJ GHV /DQGVFKDIWVELOGV �

%HHLQWUlFKWLJXQJ E]Z� %HVHLWLJXQJ YRQ /HEHQVUlXPHQ �

%HVHLWLJXQJ YRQ *U�QVWUXNWXUHQ �

VRQVWLJHV �

)UDJH ��F� :XUGHQ $XVJOHLFKV� XQG (UVDW]PD�QDKPHQ GXUFKJHI�KUW"

$Q]DKO

NHLQH $QWZRUW ��

QHLQ �

MD �

)UDJH ��G� :HQQ MD� XP ZHOFKH $XVJOHLFKV� XQG (UVDW]PD�QDKPHQ KDQGHOWH HV VLFK"

$Q]DKO

(QWVLHJHOXQJ �

([WHQVLYLHUXQJ ODQGZLUWVFKDIWOLFKHU 1XW]XQJ �

(LQJU�QXQJ �

$QODJH YRQ %LRWRSHQ �

VRQVWLJH �

)UDJH ��� :RKHU NRPPHQ GLH 8QWHUQHKPHQ� DQ GLH 6LH GLH $XIWUlJH I�U GLH

%DXPD�QDKPHQ YHUJHEHQ KDEHQ XQG ZLH KRFK ZDUHQ XQJHIlKU GLH

$XIWUDJVVXPPHQ"

Q ��

$QWHLO

$Q]DKO

$QWHLO

$XIWUDJV�

VXPPH

DXV GHP HLJHQHQ 'RUI �GHP JOHLFKHQ 2UWVWHLO �� ��

DXV GHU HLJHQHQ *HPHLQGH � 6WDGW ��� ��

DXV GHP HLJHQHQ /DQGNUHLV ��� ���

DXV GHP HLJHQHQ %XQGHVODQG ��� ���

YRQ DX�HUKDOE GHV HLJHQHQ %XQGHVODQGHV �� ��

YRQ DX�HUKDOE 'HXWVFKODQGV �� ��

6HLWH �



)UDJH ��� :HOFKHV 8QWHUQHKPHQ KDW GLH JU|�WH $XIWUDJVVXPPH HUKDOWHQ"

$QWHLO

Q ��

���

��

���

��

��

��

���

���

���

)UDJH ��D� )DOOV HV VLFK EHL GHU JHI|UGHUWHQ �%DX�� 0D�QDKPH XP HLQ *HElXGH

KDQGHOW �]�%� 'RUIJHPHLQVFKDIWVKDXV� +HLPDWPXVHXP XVZ��� +DW GLH *HPHLQGH

(LQQDKPHQ DXV GHU *HElXGHQXW]XQJ"

$QWHLO

Q ��

MD ���

QHLQ ���

WULIIW QLFKW ]X ���

)UDJH ��E� :HQQ MD� UHLFKHQ GLHVH (LQQDKPHQ ]XU 'HFNXQJ GHU %HWULHEVNRVWHQ GHV

*HElXGHV" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

$QWHLO

Q �

JHJHQZlUWLJ QHLQ ���

JHJHQZlUWLJ MD ���

]XN�QIWLJ YRUDXVVLFKWOLFK QHLQ ���

]XN�QIWLJ YRUDXVVLFKWOLFK MD ���

)UDJH ��D� /HLVWHW GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPH HLQHQ %HLWUDJ ]XU 9HUEHVVHUXQJ GHU

LQQHU|UWOLFKHQ 9HUNHKUVVLWXDWLRQ"

$QWHLO

Q ��

QHLQ ���

MD ���

*DUWHQODQGVFKDIWVEDX

6RQVWLJHV

=LPPHUHLEHWULHE

7LVFKOHUEHWULHE

+RFKEDXXQWHUQHKPHQ

7LHIEDXXQWHUQHKPHQ

NHLQH $QWZRUW

'DFKGHFNHUEHWULHE

0DXUHUEHWULHE

6HLWH �



)UDJH ��E� )DOOV MD� ZHOFKH GHU LP )ROJHQGHQ DXIJHI�KUWHQ :LUNXQJHQ WUHIIHQ ]X"

Q � $QWHLO

$ RSWLVFK DQVSUHFKHQGHUHV 6WUD�HQELOG ���

���

& ZHQLJHU /lUP LP 6WUD�HQUDXP ���

���

( PHKU � EHVVHUH 6LW]P|JOLFKNHLWHQ LP 6WUD�HQUDXP ���

) EHVVHUH $XIHQWKDOWVTXDOLWlW LP 6WUD�HQUDXP� DOOJHPHLQ ���

* N�U]HUH :HJH I�U )X�JlQJHU ���

+ N�U]HUH :HJH I�U 5DGIDKUHU ���

, EHVVHUH %HGLQJXQJHQ I�U )DKUUDGIDKUHU

- EHVVHUH %HOHXFKWXQJ ���

. EHVVHUH 4XHUXQJVP|JOLFKNHLWHQ ���

/ 9HUULQJHUXQJ GHU *HVFKZLQGLJNHLW DQ GHQ 2UWVHLQJlQJHQ

0 9HUNHKUVEHUXKLJXQJ 6WUD�HQ

1 (QWVFKlUIXQJ *HIDKUSXQNWH ���

2 (QWVSDQQXQJ GHU 3DUNSODW]VLWXDWLRQ ���

3 $XIZHUWXQJ GHV g319 ���

4 (UOHLFKWHUXQJHQ I�U GHQ ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ 9HUNHKU

5 9HUEHVVHUWH $Q� XQG $EOLHIHUEHGLQJXQJHQ I�U JHZHUEOLFKH

%HWULHEH

6 VRQVWLJHV

)UDJH ��D� /HLVWHW GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPH HLQHQ GLUHNWHQ RGHU LQGLUHNWHQ %HLWUDJ

]XU (QWZLFNOXQJ GHV )UHPGHQYHUNHKUV LP 'RUI"

$QWHLO

Q ��

QHLQ ���

MD ���

)UDJH ��E� )DOOV MD� ZHOFKH GHU LP )ROJHQGHQ DXIJHI�KUWHQ :LUNXQJHQ WUHIIHQ ]X"

$QWHLO

Q �

JHVWLHJHQH =DKO GHU 7DJHVWRXULVWHQ ���

JHVWLHJHQH =DKO GHU hEHUQDFKWXQJHQ

QHXH JDVWURQRPLVFKH (LQULFKWXQJHQ ���

YHUEHVVHUWH JDVWURQRPLVFKH (LQULFKWXQJHQ

QHXH hEHUQDFKWXQJVNDSD]LWlWHQ

YHUEHVVHUWH hEHUQDFKWXQJVNDSD]LWlWHQ

QHXH )UHL]HLWHLQULFKWXQJHQ ���

YHUEHVVHUWH )UHL]HLWHLQULFKWXQJHQ ���

EHVVHUH $XVODVWXQJ EHVWHKHQGHU (LQULFKWXQJHQ ���

6RQVWLJHV ���

)UDJH ��D� /HLVWHW GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPH HLQHQ %HLWUDJ ]XU 9HUEHVVHUXQJ GHU

8PZHOWVLWXDWLRQ LP 'RUI"

$QWHLO

Q ��

NHLQH $QWZRUW ��

QHLQ ���

MD ���

% $XIZHUWXQJ GHV 6WUD�HQEHJOHLWJU�QV

' JHULQJHUH 9HUVFKPXW]XQJ GHV 6WUD�HQUDXPV

6HLWH �



)UDJH ��E� )DOOV MD� ZHOFKH GHU LP )ROJHQGHQ DXIJHI�KUWHQ :LUNXQJHQ WUHIIHQ ]X"

Q �� $QWHLO

���

6FKXW] � $QODJH QDWXUQDKHU /HEHQVUlXPH ���

6LFKHUXQJ VHOWHQHU 7LHUDUWHQ �]�%� )OHGHUPlXVH�

6WHLJHUXQJ GHV *U�QIOlFKHQDQWHLOV ���

6FKXW] � 9HUEHVVHUXQJ YRQ )OLH�JHZlVVHUQ ��

9HUULQJHUXQJ /lUPEHOlVWLJXQJ ���

(QWVLHJHOXQJ YRQ )OlFKHQ ���

���

)UDJH ��D� .RQQWHQ QDFK )HUWLJVWHOOXQJ GHU �%DX�� 0D�QDKPH QHXH $UEHLWVSOlW]H

JHVFKDIIHQ RGHU EHVWHKHQGH $UEHLWVSOlW]H JHVLFKHUW ZHUGHQ"

$QWHLO

Q ��

QHLQ ����

MD ��

)UDJH ��� :LH ]XIULHGHQ ZDUHQ 6LH PLW IROJHQGHQ $VSHNWHQ GHU )|UGHUXQJ"

Q �� ELV ��

VHKU XQ�

]XIULHGHQ XQ]XIULHGHQ ]XIULHGHQ
VHKU

]XIULHGHQ
.RQWDNWDXIQDKPH PLW GHQ ]XVWlQGLJHQ 6WHOOHQ �� �� ��� ���

�JOHLFKEOHLEHQGHU� $QVSUHFKSDUWQHU �� �� ��� ���

(UUHLFKEDUNHLW GHV $QVSUHFKSDUWQHUV �� �� ��� ���

=XVDPPHQVWHOOHQ GHU EHQ|WLJWHQ 8QWHUODJHQ �� ��� ��� ���

:DUWH]HLW ELV ]XP %HZLOOLJXQJVEHVFKHLG �� �� ��� ���

$XV]DKOXQJVPRGDOLWlWHQ �� ��� ��� ���

%HUDWXQJ GXUFK GDV /DQGUDWVDPW �� ��� ��� ���

%HUDWXQJ GXUFK GDV 'RUIHQWZLFNOXQJVSODQXQJVE�UR �� �� ��� ���

JJI�*HQHKPLJXQJ GHV YRU]HLWLJHQ 0D�QDKPHQEHJLQQV �� �� ��� ���

$XIODJHQ I�U GLH )|UGHUXQJ �� �� ��� ���

WHUPLQOLFKH 9RUJDEHQ I�U GLH (QGDEUHFKQXQJ �� �� ��� ���

=XVDPPHQDUEHLW PLW %DXXQWHUQHKPHUQ�+DQGZHUNHUQ �� �� ��� ���

�� �� ��� ���

VRQVWLJHV� XQG ]ZDU� �� �� �� ��

)UDJH ��� :LH LQIRUPLHUHQ 6LH GLH %HY|ONHUXQJ �EHU GLH 'RUIHUQHXHUXQJ"

$QWHLO

Q ��

%�UJHUYHUVDPPOXQJ ���

,QIRUPDWLRQ LP *HPHLQGHEODWW ���

,QIRUPDWLRQ LQ 7DJHV]HLWXQJ ���

:XUIVHQGXQJ ���

EHL 9HUHLQV� XQG 9HUEDQGVWUHIIHQ ���

$XVVWHOOXQJHQ ���

,QIRUPDWLRQVEURVFK�UHQ ��

VRQVWLJHV ���

+|KH GHV LQVJHVDPW I�U GLH 'RUIHUQHXHUXQJ

IHVWJHW]WHQ )|UGHUUDKPHQV

9HUEHVVHUXQJ GHU 8PZHOWELOGXQJ �6HQVLELOLVLHUXQJ

GHU 'RUIEHY|ONHUXQJ

)|UGHUXQJ � 6FKXW] W\SLVFK G|UIOLFKHU /HEHQVUlXPH

XQG 3IODQ]HQDUWHQ

6HLWH �



)UDJH ��� :LH ZDU GLH 5HVRQDQ] DXI GLH 'RUIHUQHXHUXQJ YRQ 6HLWHQ GHU %�UJHU"

$QWHLO

Q ��

IDVW DOOH VLQG DNWLY EHWHLOLJW ���

GLH 0HKUKHLW LVW DNWLY EHWHLOLJW ���

GLH 0HKUKHLW LVW SDVVLY EHWHLOLJW ��

GLH 0LQGHUKHLW LVW DNWLY EHWHLOLJW ���

��

)UDJH ��� :LH RIW NDPHQ E]Z� NRPPHQ GLHVH GXUFKVFKQLWWOLFK ]XVDPPHQ"

$QWHLO

Q ��

NHLQH $QWZRUW ��

PRQDWOLFK ���

���

)UDJH ��� )DOOV GLH 'RUIHQWZLFNOXQJ VFKRQ DEJHVFKORVVHQ LVW� 7UHIIHQ VLFK

GLH $UEHLWVNUHLVH DXFK QRFK QDFK $EVFKOXVV GHU 'RUIHQWZLFNOXQJ"

$QWHLO

Q ��

NHLQH $QWZRUW ���

MD� ]XP 7HLO ��

QHLQ ���

LFK ZHL� QLFKW ��

)UDJH ��� )�U ZHOFKH GHU IROJHQGHQ 3HUVRQHQJUXSSHQ ZXUGHQ EHVRQGHUH $NWLYLWlWHQ

GXUFKJHI�KUW� XP VLH LP 5DKPHQ GHU 'RUIHQWZLFNOXQJ HLQ]XELQGHQ"

�]�%� H[WUD $UEHLWVNUHLVH�$UEHLWVVLW]XQJHQ JHVRQGHUWH %HJHKXQJVWHUPLQH XVZ��

$QWHLO

Q ��

���

)UDXHQ ���

.LQGHU ���

-XJHQGOLFKH ���

lOWHUH 0HQVFKHQ ���

EHKLQGHUWH 0HQVFKHQ ��

DXVOlQGLVFKH 0LWE�UJHU ��

$XVVLHGOHU ��

VRQVWLJH ��

)UDJH ��� :LH KDW VLFK GHU VR]LDOH =XVDPPHQKDOW LQ GHU 5HJLRQ � LP 'RUI GXUFK

GHQ 3UR]HVV GHU 'RUIHQWZLFNOXQJ YHUlQGHUW"

$QWHLO

Q ��

NHLQH $QWZRUW ��

HU LVW LQWHQVLYHU JHZRUGHQ ���

HU LVW KlXILJHU JHZRUGHQ ���

HU LVW JOHLFK JHEOLHEHQ ���

HV VLQG QXU HLQ]HOQH 3HUVRQHQ E]Z�

.OHLQJUXSSHQ DNWLY

QDFK %HGDUI� PDO PHKU PDO ZHQLJHU

NHLQH EHVRQGHUHQ $NWLYLWlWHQ I�U

HLQ]HOQH 3HUVRQHQJUXSSHQ

6HLWH �



)UDJH ��� :LH ]XIULHGHQ VLQG 6LH PLW GHP HUVWHOOWHQ 'RUIHQWZLFNOXQJVSODQ"

$QWHLO

Q ��

NHLQH $QJDEH ���

LFK ILQGH GHQ 3ODQ JXW ���

LFK ILQGH GHQ 3ODQ ]XIULHGHQVWHOOHQG ���

)UDJH ��� :HU KDW VLFK DQ GHU 'RUIHQWZLFNOXQJ EHWHLOLJW"

�LQVJHVDPW �� EHIUDJWH *HPHLQGHQ� $QWHLO

Q ��

2UWVYRUVWHKHU ���

%�UJHUPHLVWHU ���

*HPHLQGHYHUWUHWHU ���

%�UJHULQLWLDWLYHQ� ���

9HUHLQVYHUWUHWHU ���

.DPPHUQ � 9HUElQGH ��

3ODQXQJVE�UR ���

/DQGUDWVDPW ���

��

.LUFKHQYHUWUHWHU ���

-XJHQGJUXSSHQ ���

/DQGZLUWH ���

/DQGIUDXHQ ���

6RQVW� )UDXHQYHUElQGH ��

+HLPDWSIOHJHU ���

VRQVW� (LQ]HOSHUVRQHQ ���

)UDJH ��� +DW ,KUH *HPHLQGH LQ GHQ OHW]WHQ � -DKUHQ DXFK )|UGHUPLWWHO DXV HLQHP

GHU IROJHQGHQ 3URJUDPPH LQ $QVSUXFK JHQRPPHQ"

$QWHLO

Q ��

=LHO � ���

/($'(5 � ���

,17(55(* ,,, ��

6WlGWHEDXI|UGHUXQJ ���

DQGHUH 3URJUDPPH ��

)UDJH ��D�

$QWHLO

Q ��

NHLQH $QWZRUW ���

QHLQ ���

MD ���

$UEHLWHW ,KUH *HPHLQGH LP 5DKPHQ HLQHV �EHU|UWOLFKHQ

(QWZLFNOXQJVSUR]HVVHV PLW DQGHUHQ |IIHQWOLFKHQ XQG SULYDWHQ 6WHOOHQ

]XVDPPHQ"

9HUWUHWHU GHU 7HLOQHKPHUJHPHLQVFKDIW

GHU )OXUEHUHLQLJXQJ

6HLWH �



)UDJH ��E� )DOOV ,KUH *HPHLQGH LP 5DKPHQ HLQHV �EHU|UWOLFKHQ (QWZLFNOXQJVSUR]HVVHV

DNWLY LVW� LQ ZHOFKHP =XVDPPHQKDQJ VWHKW GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPH PLW GLHVHP 3UR]HVV"

Q � $QWHLO

���

���

)UDJH ��� :LH KDW VLFK GLH (LQZRKQHU]DKO LQ GHQ OHW]WHQ �� -DKUHQ HQWZLFNHOW"

$QWHLO

Q ��

VWDUN DQJHVWLHJHQ ���

VFKZDFK DQJHVWLHJHQ ���

JOHLFK JHEOLHEHQ ���

OHLFKW ]XU�FNJHJDQJHQ ���

)UDJH ��� :LH ZHLW LVW GDV QlFKVWH 2EHU]HQWUXP �PHKU DOV ������� (LQZRKQHU�

XQJHIlKU HQWIHUQW"

$QWHLO

Q ��

�� ELV �� NP ���

�� ELV �� NP ���

PHKU DOV �� NP ���

)UDJH ��� :XUGHQ LP 'RUI LQ GHQ OHW]WHQ �� -DKUHQ :RKQEDXODQG RGHU *HZHUEHIOlFKHQ

DXVJHZLHVHQ"

$QWHLO

Q ��

MD� :RKQEDXODQG ���

MD� *HZHUEHIOlFKHQ ���

QHLQ ���

)UDJH ��� :LHYLHOH /DQGZLUWH �+DXSW� XQG 1HEHQHUZHUEVODQGZLUWH� JLEW HV DNWXHOO LP 'RUI"

0LWWHOZHUW

Q ��

/DQGZLUWH LQVJHVDPW ��

GDYRQ LP +DXSWHUZHUE �

GDYRQ LP 1HEHQHUZHUE �

)UDJH ��� :LH VFKlW]HQ 6LH GLH 6LWXDWLRQ GHU /DQGZLUWVFKDIW LP 'RUI HLQ"

LQVJHVDPW ZXUGHQ �� '|UIHU EHIUDJW $QWHLO

���

���

���

���

���

���

LQ NHLQHP =XVDPPHQKDQJ

HLQLJH %HWULHEH ZHUGHQ VLFK QHXH 1LVFKHQ HUVFKOLH�HQ �]�%� LP

7RXULVPXV� LQ GHU 'LUHNWYHUPDUNWXQJ XVZ��

GLH 0HKU]DKO GHU ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ %HWULHEH ZLUG LQ GHU

KHXWLJHQ )RUP IRUWEHVWHKHQ

+DXSWHUZHUEVEHWULHEH ZHUGHQ ]XN�QIWLJ DOV

1HEHQHUZHUEVEHWULHEH IRUWJHI�KUW

GLH 0D�QDKPH LVW LP 5DKPHQ GLHVHV

3UR]HVVHV DEJHVWLPPW

HLQLJH %HWULHEH ZHUGHQ LP *HQHUDWLRQHQZHFKVHO DXIJHJHEHQ

EHL DXIJHJHEHQHQ %HWULHEHQ ZLUG HV VFKZLHULJ� OHHUVWHKHQGH

*HElXGH ]X QXW]HQ

EHL DXIJHJHEHQHQ %HWULHEHQ EHUHLWHW HV NHLQH 3UREOHPH�

OHHUVWHKHQGH *HElXGH ]X QXW]HQ

6HLWH �



)UDJH ��� :HOFKH 4XDOLWlWVEHVFKUHLEXQJ WULIIW ,KUHU 0HLQXQJ QDFK DP HKHVWHQ DXI

GDV $UEHLWVSODW]DQJHERW GHV 'RUIHV ]X"

$QWHLO

Q ��

���

���

��

)UDJH ��� :HOFKH ZLUWVFKDIWOLFKH 5ROOH VSLHOW GHU 7RXULPXV LQ ,KUHU *HPHLQGH"

$QWHLO

Q ��

��

���

���

���

���KDW NHLQH %HGHXWXQJ

6R JXW ZLH NHLQH GHU LP 2UW ZRKQHQGHQ $UEHLWVNUlIWH

DUEHLWHQ LP 2UW� VLH DUEHLWHQ DEHU �EHUZLHJHQG LQ GHU

QlKHUHQ 8PJHEXQJ

6R JXW ZLH NHLQH GHU LP 2UW ZRKQHQGHQ $UEHLWVNUlIWH

DUEHLWHQ LP 2UW� VLH SHQGHOQ JU|�WHQWHLOV �EHU ZHLWH

6WUHFNHQ �PHKU DOV �� NP�

:HQLJHU DOV GLH +lOIWH GHU LP 2UW ZRKQHQGHQ

$UEHLWVNUlIWH DUEHLWHQ DXFK LP 2UW

LVW GHU ZLFKWLJVWH :LUWVFKDIWV]ZHLJ

KDW HLQH EHGHXWHQGH 5ROOH� DEHU HV JLEW

ZLFKWLJHUH :LUWVFKDIWV]ZHLJH

KDW PLWWOHUH %HGHXWXQJ

VSLHOW HLQH HKHU NOHLQH 5ROOH

6HLWH ��
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%HL )UDJHQ ZHQGHQ 6LH VLFK ELWWH DQ� %� .RFK 	 6� +DUWWKDOHU Â %XQGHVIRUVFKXQJVDQVWDOW I�U /DQGZLUWVFKDIW �)$/� Â

,QVWLWXW I�U %HWULHEVZLUWVFKDIW� $JUDUVWUXNWXU XQG OlQGOLFKH 5lXPH �%$/� Â %XQGHVDOOHH �� Â ����� %UDXQVFKZHLJ Â

7HO�� ���� � �������� RGHU ����� Â )D[� ���� � ��������
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��	��������

%LWWH VHQGHQ 6LH GHQ )UDJHERJHQ DQVFKOLH�HQG RKQH MHJOLFKHV $QVFKUHLEHQ LP

EHLOLHJHQGHQ EHUHLWV IUDQNLHUWHQ 5�FNXPVFKODJ RGHU SHU )D[ �)D[�1U�� ���� � ���������

ELV )UHLWDJ� GHQ  !"�#���	�
�$%%$ DQ XQV ]XU�FN� %HL 5�FNIUDJHQ ZHQGHQ 6LH VLFK

ELWWH DQ GLH LQ GHU )X�]HLOH JHQDQQWHQ $QVSUHFKSDUWQHU�

+LQZHLV ]XP $XVI�OOHQ GHV )UDJHERJHQV�

'LHVHU )UDJHERJHQ HQWKlOW YLHU $EVFKQLWWH�

� ,P HUVWHQ $EVFKQLWW EHIUDJHQ ZLU 6LH ]XP )|UGHUYHUIDKUHQ DOOJHPHLQ�
� ,P ]ZHLWHQ $EVFKQLWW VFKOLH�HQ VLFK )UDJHQ ]X ,KUHU PLW (8�0LWWHOQ JHI|UGHUWHQ 0D�QDK�

PH DQ�
� 'HU GULWWH $EVFKQLWW EHLQKDOWHW HLQHQ )UDJHQNRPSOH[ LP %HUHLFK (LQNRPPHQ XQG %H�

VFKlIWLJXQJ�
� ,P YLHUWHQ XQG OHW]WHQ $EVFKQLWW HUIUDJHQ ZLU DOOJHPHLQH $QJDEHQ ]XU 3HUVRQ� +LHU KDEHQ

6LH DXFK GHQ 5DXP I�U ZHLWHUJHKHQGH $QPHUNXQJHQ LKUHUVHLWV�

���������	
���
����&����'
��
(�
���
��

:RKHU KDEHQ 6LH HUIDKUHQ� GDVV 6LH

)|UGHUXQJ I�U ,KUH 0D�QDKPH EHDQ�

WUDJHQ N|QQHQ" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

%�UJHUYHUVDPPOXQJ�����������������������������

GLUHNWH SHUV|QOLFKH .RQWDNWH

]X %HK|UGHQ����������������������������������������

,QIRUPDWLRQ GXUFK 1DFKEDUQ

RGHU )UHXQGH������������������������������������� �

,QWHUQHW������������������������������������������������

,QIRUPDWLRQVEURVFK�UH�Q� ��������������������

)DFKSUHVVH �����������������������������������������

|UWOLFKH 3UHVVH����������������������������������� �

*HPHLQGHEODWW������������������������������������ �

$QVFKUHLEHQ GHU *HPHLQGH������������������

5XQGVFKUHLEHQ�������������������������������������

GXUFK�

VRQVWLJHV� ��������������������������������������������������� �

XQG ]ZDU�

:DUXP KDEHQ 6LH GLH JHI|UGHUWH 0D��

QDKPHQ GXUFKJHI�KUW"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

LFK KDWWH GLHVH 0D�QDKPH VRZLHVR

VFKRQ VHLW ODQJHP JHSODQW �����������������������

ZHLO LFK PLWWHOIULVWLJ RKQHKLQ HWZDV
KlWWH PDFKHQ P�VVHQ� XP PHLQH

6LWXDWLRQ ]X YHUEHVVHUQ ����������������������������

ZHLO PHLQ +DXV � *UXQGVW�FN
JHJHQ�EHU GHQ DQGHUHQ

VR XQDQVHKQOLFK DXVVDK ���������������������������

ZHLO 1DFKEDUQ XQG )UHXQGH
HEHQIDOOV 0D�QDKPHQ

GXUFKJHI�KUW KDEHQ �����������������������������������

ZHLO LFK SHUV|QOLFK �JXW� EHUDWHQ
ZXUGH XQG LPPHU HLQHQ

NRPSHWHQWHQ $QVSUHFKSDUWQHU KDWWH �����

ZHLO PLFK GLH 'RUIHUQHXHUXQJV�
SODQXQJ �EHU]HXJW KDW XQG LFK HLQHQ

%HLWUDJ OHLVWHQ ZROOWH ���������������������������������

ZHLO LFK HV ZLFKWLJ ILQGH� GDVV VLFK

P|JOLFKVW YLHOH %HZRKQHU EHWHLOLJHQ �����

ZHLO LFK =XVFK�VVH EHNRPPHQ KDEH �� �

VRQVWLJH *U�QGH �����������������������������������������

XQG ]ZDU�

$1+$1* � �0D�QDKPH R�
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)UDJHERJHQ I�U SULYDWH =XZHQGXQJVHPSIlQJHU )%�=(�+(�35,9�'(

%HL )UDJHQ ZHQGHQ 6LH VLFK ELWWH DQ� %� .RFK 	 6� +DUWWKDOHU Â %XQGHVIRUVFKXQJVDQVWDOW I�U /DQGZLUWVFKDIW �)$/� Â

,QVWLWXW I�U %HWULHEVZLUWVFKDIW� $JUDUVWUXNWXU XQG OlQGOLFKH 5lXPH �%$/� Â %XQGHVDOOHH �� Â ����� %UDXQVFKZHLJ Â

7HO�� ���� � �������� RGHU ����� Â )D[� ���� � ��������

:DV KlWWHQ 6LH JHPDFKW� ZHQQ 6LH

NHLQH )|UGHUXQJ I�U ,KUH �%DX�� 0D��

QDKPH HUKDOWHQ KlWWHQ"

LFK KlWWH VLH QLFKW GXUFKJHI�KUW���������������

LFK KlWWH VLH QXU

]XP 7HLO GXUFKJHI�KUW��������������������������������

LFK KlWWH VLH
]X HLQHP VSlWHUHQ

=HLWSXQNW GXUFKJHI�KUW ���������������������������� �

LFK KlWWH PHKU LQ (LJHQDUEHLW

� 1DFKEDUVFKDIWVKLOIH JHPDFKW����������������

LFK KlWWH VLH DXFK

RKQH )|UGHUXQJ GXUFKJHI�KUW �����������������

'LH )|UGHUXQJ ZDU PLW $XIODJHQ YHU�

EXQGHQ� +lWWHQ 6LH GLHVH $XIODJHQ

DXFK EHU�FNVLFKWLJW� ZHQQ 6LH NHLQH

)|UGHUXQJ EHNRPPHQ KlWWHQ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

MD� ZHLO GDV *HElXGH

XQWHU 'HQNPDOVFKXW] VWHKW�����������������������

MD� ZHLO LFK HV SHUV|QOLFK VFK|Q ILQGH��� �

MD� ZHLO HV RUWVW\SLVFK LVW ��������������������������

QHLQ� LFK KlWWH

DQGHUH 0DWHULDOLHQ HLQJHVHW]W���������������� �

QHLQ� LFK KlWWH HLQH DQGHUH EDXOLFKH

$XVI�KUXQJ JHZlKOW���������������������������������� �

+DEHQ 6LH LP 5DKPHQ GHU )|UGHUXQJ

HLQH IDFKOLFKH %HUDWXQJ EHNRPPHQ"

MD ��������������������������������������������������������������������

� YRP /DQGUDWVDPW�����������������������������������

� YRP 'RUIHUQHXHUXQJVSODQHU�������������� �

� YRP 'HQNPDODPW�����������������������������������

QHLQ �������������������������������������������������������������� �

+DEHQ 6LH LP 5DKPHQ ,KUHU 0D�QDKPH

HLQH :LUWVFKDIWOLFKNHLWVSU�IXQJ GXUFK�

I�KUHQ ODVVHQ"

QHLQ �������������������������������������������������������������� �

MD ��������������������������������������������������������������������

XQG ]ZDU GXUFK�

:LH ]XIULHGHQ VLQG VLH PLW GHP

HUVWHOOWHQ 'RUIHQWZLFNOXQJVNRQ]HSW"

LFK ILQGH GDV .RQ]HSW JXW ����������������������� �

LFK ILQGH GDV .RQ]HSW

]XIULHGHQVWHOOHQG�����������������������������������������

LFK ILQGH GDV .RQ]HSW

QLFKW VR JXW ��������������������������������������������������

LFK ILQGH GDV .RQ]HSW VFKOHFKW ���������������

LFK NHQQH GDV .RQ]HSW QLFKW �������������������

:LH YLHOH (LQZRKQHU KDW GDV 'RUI E]Z�

GHU 2UWVWHLO� LQ GHP ,KU JHI|UGHUWHV

2EMHNW OLHJW"

FD� (LQZRKQHU

:LH ]XIULHGHQ ZDUHQ 6LH PLW IROJHQGHQ $VSHNWHQ GHU )|UGHUXQJ" �=XWUHIIHQGHV ELWWH DQNUHX]HQ�

VHKU XQ�

]XIULHGHQ

XQ�

]XIULHGHQ
]XIULHGHQ

VHKU

]XIULHGHQ

.RQWDNWDXIQDKPH PLW ]XVWlQGLJHQ 6WHOOHQ

�JOHLFKEOHLEHQGHU� $QVSUHFKSDUWQHU

(UUHLFKEDUNHLW GHV $QVSUHFKSDUWQHUV

=XVDPPHQVWHOOHQ GHU EHQ|WLJWHQ 8QWHUODJHQ

:DUWH]HLW ELV ]XP %HZLOOLJXQJVEHVFKHLG

:DUWH]HLW ELV ]XU $XV]DKOXQJ G� )|UGHUPLWWHO

+|KH GHU )|UGHUXQJ

%HUDWXQJ GXUFK GDV /DQGUDWVDPW
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VHKU XQ�

]XIULHGHQ

XQ�

]XIULHGHQ
]XIULHGHQ

VHKU

]XIULHGHQ

%HUDWXQJ GXUFK GHQ 'RUIHUQHXHUXQJVSODQHU

*HQHKPLJXQJ GHV

YRU]HLWLJHQ 0D�QDKPHQEHJLQQV

$XIODJHQ I�U GLH )|UGHUXQJ

7HUPLQOLFKH 9RUJDEHQ I�U GLH (QGDEUHFKQXQJ

$XVI�KUXQJ GHU %DXDUEHLWHQ

=XVDPPHQDUEHLW

PLW %DXXQWHUQHKPHQ� +DQGZHUNHUQ

���������	����
����&��)�
��������*+,���������'
��
����,�-������

:RUXP KDQGHOW HV VLFK EHL ,KUHQ JH�

I|UGHUWHQ 2EMHNWHQ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

(UQHXHUXQJVPD�QDKPH ÄLQQHQ³
�,QQHQDXVEDX� ]�%� %|GHQ�

'HFNHQ� :lQGH� ����������������������������������������

+HL]DQODJHQ XQG GHUHQ %DXWHLOH ������������

(UQHXHUXQJVPD�QDKPH ÄDX�HQ³

�'DFK� )HQVWHU� )DVVDGH XVZ�� ��������������

$QEDXWHQ ���������������������������������������������������� �

1HXEDXWHQ����������������������������������������������������

+RIIOlFKH � =XIDKUW � 3OlW]H �������������������� �

(LQIULHGXQJHQ

�=lXQH� +HFNHQ� :lOOH X�D�� �������������������

*DUWHQ �����������������������������������������������������������

%HWULHEVPLWWHO

�0DVFKLQHQ� *HUlWH XVZ�� ������������������������

7UDQVSRUWHU � 7UDQVSRUWPLWWHO
�/.:� 3.:� $QKlQJHU�

/DGHU X�l�� ������������������������������������������

+DUG� � 6RIWZDUH

�3&� 0XOWLPHGLD XVZ�� �������������������������������

([LVWHQ]JU�QGXQJ DOOJHPHLQ �������������������

*HGHQNVWlWWH ��������������������������������������������� �

VRQVWLJHV ������������������������������������������������������

XQG ]ZDU�

:LH WHXHU ZDU LQ HWZD GLH NRPSOHWWH

�%DX�� 0D�QDKPH �HLQJHVFKORVVHQ

P|JOLFKH QLFKW JHI|UGHUWH $UEHLWHQ�"

FD� '0 RGHU (85 "

�QLFKW ]XWUHIIHQGH :lKUXQJ ELWWH VWUHLFKHQ�

:R OLHJW ,KU JHI|UGHUWHV 2EMHNW"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

LP DOWHQ 2UWVNHUQ��������������������������������������� �

DP 'RUIUDQG�������������������������������������������������

DQ HLQHU 'XUFKJDQJVVWUD�H����������������������

DX�HUKDOE GHU 'RUIODJH ��������������������������� �

VRQVWLJHV� ��������������������������������������������������� �

XQG ]ZDU�

6WHKW GDV JHI|UGHUWH 2EMHNW XQWHU

'HQNPDOVFKXW]"

MD���������������������������������������������������������������������

QHLQ��������������������������������������������������������������� �

QLFKW UHOHYDQW ����������������������������������������������

�GD GDV JHI|UGHUWH 2EMHNW NHLQ %DXZHUN LVW�
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:RKHU NRPPHQ GLH 8QWHUQHKPHQ� DQ GLH 6LH GLH $XIWUlJH I�U GLH LQVJHVDPW

GXUFKJHI�KUWHQ �%DX�� 0D�QDKPHQ YHUJHEHQ KDEHQ XQG ZLH KRFK ZDUHQ XQJHIlKU GLH

$XIWUDJVVXPPHQ" �EH]RJHQ DXI GHQ 2UW GHV JHI|UGHUWHQ 2EMHNWV�

$Q]DKO EHDXI�

WUDJWH 8QWHU�

QHKPHQ

$XIWUDJVVXPPH JHVDPW

�ELWWH :lKUXQJ DQJHEHQ��

DXV GHP 'RUI � GHP 2UWVWHLO

DXV GHU �6DPW�� *HPHLQGH � 6WDGW

DXV GHP /DQGNUHLV

DXV GHP %XQGHVODQG

YRQ DX�HUKDOE GHV %XQGHVODQGHV

YRQ DX�HUKDOE 'HXWVFKODQGV

:HOFKHV 8QWHUQHKPHQ KDW GLH JU|�WH

$XIWUDJVVXPPH HUKDOWHQ"
�ELWWH QXU � .UHX]�

'DFKGHFNHUEHWULHE������������������������������������ �

0DXUHUEHWULHE��������������������������������������������� �

=LPPHUHLEHWULHE������������������������������������������

7LVFKOHUHLEHWULHE������������������������������������������

0DOHUHLEHWULHE����������������������������������������������

(OHNWUREHWULHE��������������������������������������������� �

*DUWHQODQGVFKDIWVEDX������������������������������ �

+RFKEDXXQWHUQHKPHQ������������������������������ �

7LHIEDXXQWHUQHKPHQ����������������������������������

VRQVWLJH���������������������������������������������������������

XQG ]ZDU�

:DUXP KDEHQ 6LH GDV � GLH EHDXI�

WUDJWH�Q� 8QWHUQHKPHQ DXVJHZlKOW"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

HV LVW � VLH VLQG DP 2UW DQVlVVLJ�������������

HV � VLH KDWWH�Q�

GDV J�QVWLJVWH $QJHERW�����������������������������

HV � VLH ZXUGH�Q� YRQ )UHXQGHQ RGHU

1DFKEDUQ HPSIRKOHQ����������������������������������

HV LVW � VLH ZDUHQ VFKRQ KlXILJHU

I�U PLFK WlWLJ JHZHVHQ����������������������������� �

VRQVWLJHV�������������������������������������������������������

XQG ]ZDU�

%HDEVLFKWLJHQ 6LH LQ GHQ QlFKVWHQ �

-DKUHQ ZHLWHUH 0D�QDKPHQ DQ ,KUHP

*HElXGH E]Z� *UXQGVW�FN GXUFK]XI�K�

UHQ"

QHLQ �������������������������������������������������������������� �

LFK ZHL� QLFKW� YLHOOHLFKW �������������������������� �

MD� MHGRFK QXU

PLW ZHLWHUHQ =XVFK�VVHQ �������������������������

MD� DXFK RKQH ZHLWHUH =XVFK�VVH ��������� �

+DEHQ 6LH LP 5DKPHQ ,KUHU %DXDU�

EHLWHQ $VSHNWH GHV XPZHOWJHUHFKWHQ

XQG HQHUJLHVSDUHQGHQ %DXHQV EHU�FN�

VLFKWLJW" �]�%� 1XW]XQJ 6RODUHQHUJLH�

3KRWRYROWDLN� 8PZHOWZlUPH RGHU $EZlU�

PH� :lUPHGlPPXQJ� )DVVDGHQEHJU�Q�

XQJ� 5HJHQZDVVHUQXW]XQJ XVZ��

MD ��������������������������������������������������������������������

QHLQ �������������������������������������������������������������� �

+DEHQ GLH �%DX�� 0D�QDKPH GD]X EHL�

JHWUDJHQ� GDVV VLFK ,KUH =XIULHGHQKHLW

RGHU GLH ,KUHU 0LHWHU PLW GHQ :RKQ�

YHUKlOWQLVVHQ YHUEHVVHUW KDW"

MD ��������������������������������������������������������������������

QHLQ �������������������������������������������������������������� �

LFK ZHL� QLFKW ����������������������������������������������
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+DEHQ 6LH LP =XJH GHU 'RUIHUQHXHUXQJ

(LJHQOHLVWXQJHQ LQ 6HOEVWKLOIH HU�

EUDFKW"

MD� EHL PHLQHQ HLJHQHQ 0D�QDKPHQ������

MD� EHL 0D�QDKPHQ YRQ

1DFKEDUQ XQG )UHXQGHQ�������������������������� �

MD� EHL JHPHLQVFKDIWOLFKHQ E]Z�

|IIHQWOLFKHQ 0D�QDKPHQ������������������������� �

QHLQ��������������������������������������������������������������� �

)DOOV HV VLFK EHLP JHI|UGHUWHQ 2EMHNW

XP HLQ *HElXGH KDQGHOW� :DV I�U HLQ

*HElXGH LVW HV" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

HLJHQJHQXW]WHV :RKQKDXV�����������������������

IUHPGJHQXW]WHV :RKQKDXV
�GDXHUKDIW DQ HLQHQ

IHVWHQ 0LHWHU YHUPLHWHW� �������������������������� �

IUHPGJHQXW]WHV :RKQKDXV

�)HULHQZRKQXQJ� *lVWH]LPPHU R� l����� �

ODQGZLUWVFKDIWOLFKHV :LUWVFKDIWVJHElXGH�

� 6WDOO������������������������������������������������������� �

� 6FKHXQH����������������������������������������������� �

� +DOOH�������������������������������������������������������

� VRQVWLJHV�����������������������������������������������

JHZHUEOLFK JHQXW]WHV *HElXGH������������� �

G|UIOLFKHV *HPHLQVFKDIWVJHElXGH ��������

*HElXGH PLW VRQVWLJHU 1XW]XQJ

�]�%� DOV 3.:�8QWHUVWDQG� ����������������������

)DOOV HV VLFK XP :LUWVFKDIWVJHElXGH

RGHU JHZHUEOLFK JHQXW]WH *HElXGH

KDQGHOW� +DEHQ VLFK GXUFK GLH �%DX��

0D�QDKPHQ GLH 1XW]XQJVP|JOLFKNHLW�

HQ YHUlQGHUW"

'LH 1XW]XQJ KDW VLFK GXUFK GLH

�%DX�� 0D�QDKPH QLFKW YHUlQGHUW����������

'LH *HElXGH ZXUGHQ YRUKHU VFKRQ
JHQXW]W� DOOHUGLQJV KDW VLFK GLH
1XW]XQJVDUW QDFK GHU �%DX��

0D�QDKPH YHUlQGHUW���������������������������������

'LH 1XW]XQJ KDW VLFK QLFKW YHUlQGHUW�
GDV *HElXGH NDQQ MHW]W QXU EHVVHU
XQG ZLUWVFKDIWOLFKHU JHQXW]W

ZHUGHQ�����������������������������������������������������������

'LH *HElXGH ZDUHQ YRUKHU XQJHQXW]W�
VLH N|QQHQ MHW]W ZLHGHU

JHQXW]W ZHUGHQ��������������������������������������������

VRQVWLJHV ������������������������������������������������������

)DOOV 6LH GDV JHI|UGHUWH *HElXGH

YHPLHWHW KDEHQ� KDEHQ VLFK ,KUH 0LHW�

XQG 3DFKWHLQQDKPHQ LQ )ROJH GHU

�%DX�� 0D�QDKPH YHUlQGHUW"

VLH VLQG EHGHXWHQG DQJHVWLHJHQ������������ �

VLH VLQG JHULQJI�JLJ DQJHVWLHJHQ������������

VLH VLQG JOHLFK EOHLEHQ������������������������������ �

VLH VLQG JHULQJI�JLJ DEJHQRPPHQ�������� �

VLH VLQG EHGHXWHQG DEJHQRPPHQ�����������

)DOOV HV VLFK XP +RIIOlFKHQ� =XIDKUWHQ�

3OlW]H KDQGHOW� :LH KDEHQ VLFK GLH

)OlFKHQ YHUlQGHUW"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

EHVVHUH $EVWHOO� � 3DUNP|JOLFKNHLWHQ��� �

EHVVHUH =XIDKUW�������������������������������������������

EHVVHUH 5DQJLHUP|JOLFKNHLWHQ����������������

EHVVHUH /DJHUP|JOLFKNHLWHQ��������������������

VLH VHKHQ RSWLVFK DQVSUHFKHQGHU DXV���

VLH VLQG EHVVHU EHJHKEDU��������������������������

5HJHQZDVVHU NDQQ EHVVHU YHUVLFNHUQ���

NHLQH GHXWOLFKH 9HUlQGHUXQJ�������������������

VRQVWLJHV ������������������������������������������������������

XQG ]ZDU�

)DOOV GXUFK GLH )|UGHUXQJ HLQ

*HZHUEHEHWULHE GLUHNW RGHU LQGLUHNW

SURILWLHUW �]�%� GXUFK GLH )|UGHUXQJ HLQHU

EHWULHEOLFKHQ ,QYHVWLWLRQ RGHU GLH )|U�
GHUXQJ GHV *HElXGHV� LQ GHP GHU %HWULHE

DQVlVVLJ LVW�� XP ZDV I�U HLQHQ %HWULHE

KDQGHOW HV VLFK GDEHL" �%HLVSLHOH�

7LVFKOHUHL� )ULVHXU� 0DVFKLQHQEDXXQWHU�
QHKPHQ XVZ��
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(UZDUWHQ 6LH HLQH GDXHUKDIWH 9HUlQ�

GHUXQJ ,KUHV +DXVKDOWVHLQNRPPHQV

DXIJUXQG GHU GXUFKJHI�KUWHQ �%DX��

0D�QDKPH"

�+,1:(,6� 'DV +DXVKDOWVHLQNRPPHQ LVW
GDV (LQNRPPHQ DOOHU LP +DXVKDOW OHEHQ�
GHQ )DPLOLHQPLWJOLHGHU��

'DV +DXVKDOWVHLQNRPPHQ ZLUG�

EHGHXWHQG ]XQHKPHQ���������������������������

JHULQJI�JLJ ]XQHKPHQ��������������������������

JOHLFK EOHLEHQ������������������������������������������

JHULQJI�JLJ DEQHKPHQ��������������������������

EHGHXWHQG DEQHKPHQ���������������������������

%LWWH JHEHQ 6LH XQJHIlKU GLH HUZDUWHWH

1HWWR�9HUlQGHUXQJ SUR -DKU DQ�

�+,1:(,6� 1HWWR EHGHXWHW QDFK $E]XJ
YRQ 6WHXHUQ XQG 6R]LDOYHUVLFKHUXQJ�

PHKU DOV ������ ¼ ��������������������������������������

����� ELV XQWHU ������ ¼���������������������������

����� ELV XQWHU ����� ¼�����������������������������

����� ELV ����� ¼����������������������������������������

ELV ����� ¼����������������������������������������������������

��� � ¼����������������������������������������������������������� �

ELV ± ����� ¼����������������������������������������������� �

� ����� ¼ ELV ������ ¼���������������������������������

PHKU DOV ± ����� ¼��������������������������������������

LFK ZHL� QLFKW�����������������������������������������������

NHLQH $QJDEH�����������������������������������������������

+DEHQ 6LH LQ GHQ OHW]WHQ � -DKUHQ DXFK

)|UGHUPLWWHO DXV HLQHP GHU IROJHQGHQ

3URJUDPPH LQ $QVSUXFK JHQRPPHQ"

MD���������������������������������������������������������������������

XQG ]ZDU DXV

GHP $JUDULQYHVWLWLRQVI|UGHUXQJV�

SURJUDPP �$)3� �����������������������������������

GHP =LHO � ± 3URJUDPP������������������������

/($'(5 ������������������������������������������������

,17(55(* ,,, ����������������������������������������

DQGHUHQ 3URJUDPPHQ���������������������������

XQG ]ZDU�

QHLQ��������������������������������������������������������������� �

LFK KDEH )|UGHUPLWWHO HUKDOWHQ�
ZHL� DEHU QLFKW DXV

ZHOFKHP 3URJUDPP���������������������������������� �

.RQQWHQ QDFK )HUWLJVWHOOXQJ GHU �%DX�� 0D�QDKPH I�U 6LH VHOEVW RGHU I�U DQGHUH

3HUVRQHQ QHXH $UEHLWVSOlW]H JHVFKDIIHQ RGHU EHVWHKHQGH $UEHLWVSOlW]H JHVLFKHUW

ZHUGHQ"

MD� HV JDE $UEHLWVSODW]HIIHNWH �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

QHLQ� HV HUJDEHQ VLFK NHLQHUOHL $UEHLWVSODW]HIIHNWH���������������������������������������������������������������������������� �



��������	���
����������������������
���������������������
)UDJHERJHQ I�U SULYDWH =XZHQGXQJVHPSIlQJHU )%�=(�+(�35,9�'(

%HL )UDJHQ ZHQGHQ 6LH VLFK ELWWH DQ� %� .RFK 	 6� +DUWWKDOHU Â %XQGHVIRUVFKXQJVDQVWDOW I�U /DQGZLUWVFKDIW �)$/� Â

,QVWLWXW I�U %HWULHEVZLUWVFKDIW� $JUDUVWUXNWXU XQG OlQGOLFKH 5lXPH �%$/� Â %XQGHVDOOHH �� Â ����� %UDXQVFKZHLJ Â

7HO�� ���� � �������� RGHU ����� Â )D[� ���� � ��������
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IROJHQGH 7DEHOOH HLQ�
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0lQQHU )UDXHQ 0lQQHU )UDXHQ*HVFKDIIHQH

$UEHLWVSOlW]H

9ROO]HLW 7HLO]HLW

0lQQHU )UDXHQ 0lQQHU )UDXHQ*HVLFKHUWH

$UEHLWVSOlW]H

3ODQHQ 6LH LQ GHQ QlFKVWHQ � -DKUHQ

DXIJUXQG GHU �%DX�� 0D�QDKPH HLQHQ

QHXHQ $UEHLWVSODW] I�U VLFK VHOEVW RGHU

I�U DQGHUH ]X VFKDIIHQ"
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,Q ZHOFKHP %HUXIV]ZHLJ VLQG E]Z�

ZDUHQ 6LH WlWLJ"
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*DVWURQRPLH 	 %HKHUEHUJXQJV�
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XQG ]ZDU�

:HOFKHQ %H]XJ KDEHQ 6LH ]X GHP 2UW�

LQ GHP VLFK GDV JHI|UGHUWH 2EMHNW

EHILQGHW" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

LFK ZRKQH QLFKW LQ GHP 2UW� LQ GHP
VLFK PHLQ JHI|UGHUWHV
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LFK ZXUGH LP 2UW JHERUHQ ����������������������� �

LFK ELQ LP 2UW DXIJHZDFKVHQ ����������������� �

LFK ZXUGH KLHU LQ GHU 5HJLRQ JHERUHQ ���

LFK ELQ KLHU

LQ GHU 5HJLRQ DXIJHZDFKVHQ ����������������� �

LFK ELQ LQ GHQ 2UW ]XJH]RJHQ�

� DXIJUXQG HLQHU

+HLUDW � 3DUWQHUVFKDIW ������������������������

� DXIJUXQG VRQVWLJHU

IDPLOLlUHU *U�QGH �������������������������������



��������	���
����������������������
���������������������
)UDJHERJHQ I�U SULYDWH =XZHQGXQJVHPSIlQJHU )%�=(�+(�35,9�'(

%HL )UDJHQ ZHQGHQ 6LH VLFK ELWWH DQ� %� .RFK 	 6� +DUWWKDOHU Â %XQGHVIRUVFKXQJVDQVWDOW I�U /DQGZLUWVFKDIW �)$/� Â

,QVWLWXW I�U %HWULHEVZLUWVFKDIW� $JUDUVWUXNWXU XQG OlQGOLFKH 5lXPH �%$/� Â %XQGHVDOOHH �� Â ����� %UDXQVFKZHLJ Â

7HO�� ���� � �������� RGHU ����� Â )D[� ���� � ��������

� DXIJUXQG KLHU DQVlVVLJHU )UHXQGH��

� DXIJUXQG HLQHU $UEHLWVVWHOOH ����������� �

� DXIJUXQG J�QVWLJHU %DXODQGSUHLVH��

� DXIJUXQG GHU VFK|QHQ /DQGVFKDIW� �

� ZHLO HV PLU KLHU

LQVJHVDPW VHKU JXW JHIlOOW ����������������
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6WLFKSUREHQJU|�H XQG 5�FNODXITXRWH SULYDWH =XZHQGXQJVHPSIlQJHU
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)UDJH �� :DUXP KDEHQ 6LH GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPHQ GXUFKJHI�KUW"
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LFK KDWWH GLHVH 0D�QDKPH VRZLHVR VFKRQ VHLW

ODQJHP JHSODQW

ZHLO LFK PLWWHOIULVWLJ RKQHKLQ HWZDV KlWWH PDFKHQ

P�VVHQ� XP PHLQH 6LWXDWLRQ ]X YHUEHVVHUQ

ZHLO PHLQ +DXV � *UXQGVW�FN JHJHQ�EHU GHQ

DQGHUHQ VR XQDQVHKQOLFK DXVVDK

ZHLO 1DFKEDUQ XQG )UHXQGH HEHQIDOOV

0D�QDKPHQ GXUFKJHI�KUW KDEHQ
ZHLO LFK SHUV|QOLFK �JXW� EHUDWHQ ZXUGH XQG

LPPHU HLQHQ NRPSHWHQWHQ $QVSUHFKSDUWQHU

KDWWH

ZHLO LFK HV ZLFKWLJ ILQGH� GDVV VLFK P|JOLFKVW

YLHOH %HZRKQHU EHWHLOLJHQ

ZHLO LFK =XVFK�VVH EHNRPPHQ KDEH

VRQVWLJH *U�QGH

ZHLO PLFK GLH 'RUIHUQHXHUXQJVSODQXQJ

�EHU]HXJW KDW XQG LFK HLQHQ %HLWUDJ OHLVWHQ

ZROOWH

Q ���

)UDJH �� :RKHU KDEHQ 6LH HUIDKUHQ� GDVV 6LH )|UGHUXQJ I�U ,KUH 0D�QDKPH EHDQWUDJHQ N|QQHQ"

%�UJHUYHUVDPPOXQJ

GLUHNWH SHUV|QO� .RQWDNWH ]X %HK|UGHQ

,QIRUPDWLRQ GXUFK 1DFKEDUQ RG� )UHXQGH

,QWHUQHW

,QIRUPDWLRQVEURVFK�UH�Q�

)DFKSUHVVH

|UWOLFKH 3UHVVH

Q ���

5�FNODXITXRWH

*HPHLQGHEODWW

$QVFKUHLEHQ GHU *HPHLQGH

5XQGVFKUHLEHQ

'XUFK VRQVWLJHV

$XVZHUWXQJ GHU VFKULIWOLFKHQ %HIUDJXQJ SULYDWHU =XZHQGXQJVHPSIlQJHU

*UXQGJHVDPWKHLW

6WLFKSUREHQJU|�H

5�FNODXI

$QWHLO DQ GHU *UXQGJHVDPWKHLW

$1+$1* �� �0D�QDKPH R�

6HLWH �
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)UDJH �� +DEHQ 6LH LP 5DKPHQ GHU )|UGHUXQJ HLQH IDFKOLFKH %HUDWXQJ EHNRPPHQ"
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Q ��� +H'H

-D ��

1HLQ ���

)UDJH �� :LH ]XIULHGHQ VLQG 6LH PLW GHP HUVWHOOWHQ 'RUIHUQHXHUXQJVSODQ��NRQ]HSW"
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LFK KlWWH VLH QLFKW GXUFKJHI�KUW

LFK KlWWH VLH QXU ]XP 7HLO GXUFKJHI�KUW

LFK KlWWH VLH ]X HLQHP VSlWHUHQ =HLWSXQNW

GXUFKJHI�KUW

LFK KlWWH PHKU LQ (LJHQDUEHLW �

1DFKEDUVFKDIWVKLOIH JHPDFKW

)UDJH �� +DEHQ 6LH LP 5DKPHQ ,KUHU 0D�QDKPH HLQH :LUWVFKDIWOLFKNHLWVSU�IXQJ GXUFKI�KUHQ ODVVHQ"

Q ���

QHLQ� LFK KlWWH HLQH DQGHUH EDXOLFKH $XVI�KUXQJ

JHZlKOW

LFK KlWWH VLH DXFK RKQH )|UGHUXQJ GXUFKJHI�KUW

Q ���

LFK ILQGH GHQ 3ODQ JXW

LFK ILQGH GHQ 3ODQ ]XIULHGHQVWHOOHQG

LFK ILQGH GHQ 3ODQ QLFKW VR JXW

LFK NHQQH GHQ 3ODQ QLFKW

MD� ZHLO GDV *HElXGH XQWHU 'HQNPDOVFKXW] VWHKW

YRP 'HQNPDOVFKXW]

MD� ZHLO LFK HV SHUV|QOLFK VFK|Q ILQGH

MD� ZHLO HV RUWVW\SLVFK LVW

QHLQ� LFK KlWWH DQGHUH 0DWHULDOLHQ HLQJHVHW]W

Q ���

MD

YRP 'RUIHUQHXHUXQJVSODQHU

YRP /DQGUDWVDPW

Q ���

)UDJH �� :DV KlWWHQ 6LH JHPDFKW� ZHQQ 6LH NHLQH )|UGHUXQJ I�U ,KUH �%DX�� 0D�QDKPH HUKDOWHQ

KlWWHQ"

)UDJH �� 'LH )|UGHUXQJ ZDU PLW $XIODJHQ YHUEXQGHQ� +lWWHQ 6LH GLHVH $XIODJHQ DXFK EHU�FNVLFKWLJW�

ZHQQ 6LH NHLQH )|UGHUXQJ EHNRPPHQ KlWWHQ"

QHLQ

LFK ILQGH GHQ 3ODQ VFKOHFKW

6HLWH �
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)UDJH �� :LH ]XIULHGHQ ZDUHQ 6LH PLW IROJHQGHQ $VSHNWHQ GHU )|UGHUXQJ"

VHKU XQ]XIULHGHQ XQ]XIULHGHQ ]XIULHGHQ
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)UDJH �� :LH YLHOH (LQZRKQHU KDW GDV 'RUI E]Z� GHU 2UWVWHLO� LQ GHP ,KU JHI|UGHUWHV 2EMHNW OLHJW"

�

$XIODJHQ I�U GLH )|UGHUXQJ

7HUPLQOLFKH 9RUJDEHQ I�U GLH

(QGDEUHFKQXQJ

%HUDWXQJ GXUFK GHQ

'RUIHUQHXHUXQJVSODQHU

=XVDPPHQVWHOOHQ GHU

EHQ|WLJWHQ 8QWHUODJHQ
:DUWH]HLW ELV ]XP

%HZLOOLJXQJVEHVFKHLG

:DUWH]HLW ELV ]XU

$XV]DKOXQJ G� )|UGHUPLWWHO

+|KH GHU )|UGHUXQJ

.RQWDNWDXIQDKPH PLW

]XVWlQGLJHQ 6WHOOHQ
�JOHLFKEOHLEHQGHU�

$QVSUHFKSDUWQHU
(UUHLFKEDUNHLW GHV

$QVSUHFKSDUWQHUV

Q ��� ELV ���

$XVI�KUXQJ GHU %DXDUEHLWHQ

=XVDPPHQDUEHLW PLW

%DXXQWHUQHKPHQ�

+DQGZHUNHUQ

%HUDWXQJ GXUFK GDV

/DQGUDWVDPW

*HQHKPLJXQJ GHV

YRU]HLWLJHQ

0D�QDKPHQEHJLQQV
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)UDJH ��� :RUXP KDQGHOW HV VLFK EHL ,KUHQ JHI|UGHUWHQ 2EMHNWHQ"
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6WLFKSUREHQJUXSSH Q

*HVWDOWHULVFKH 0D�QDKPHQ �� ������

)UHLIOlFKHQ � ������

,QQHQDXVVWDWWXQJ � ������

8PQXW]XQJ �� �������

*HPHLQZHVHQ � ������
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)UDJH ��� 6WHKW GDV JHI|UGHUWH 2EMHNW XQWHU 'HQNPDOVFKXW]"

Q �� +H'H
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1HLQ ���

8PQXW]XQJ ]X *HZHUEH]ZHFNHQ

*HGHQNVWlWWH

6RQVWLJHV

+DUG��6RIWZDUH

([LVWHQ]JU�QGXQJ DOOJHPHLQ

8PQXW]XQJ ]X :RKQ]ZHFNHQ

8PQXW]XQJ DOV )HULHQZRKQXQJ � *lVWH]LPPHU

(LQIULHGXQJHQ �=lXQH� +HFNHQ� :lOOH X�D��

Q ���

Q ��

LP DOWHQ 2UWVNHUQ

)UDJH ��� :LH WHXHU ZDU LQ HWZD GLH NRPSOHWWH �%DX��0D�QDKPH �HLQJHVFKORVVHQ

P|JOLFKH QLFKW JHI|UGHUWH $UEHLWHQ�"

(UQHXHUXQJVPD�QDKPH �LQQHQ� �,QQHQDXVEDX�

]�%� %|GHQ� 'HFNHQ� :lQGH�

+HL]DQODJHQ XQG GHUHQ %DXWHLOH

*DUWHQ

%HWULHEVPLWWHO

(UQHXHUXQJVPD�QDKPH �DX�HQ�

�'DFK� )HQVWHU� )DVVDGH XVZ��

$QEDXWHQ

1HXEDXWHQ

+RIIOlFKH � =XIDKUW � 3OlW]H

DX�HUKDOE GHU 'RUIODJH

VRQVWLJHV

7UDQVSRUWHU�7UDQVSRUWPLWWHO

'XUFKVFKQLWWOLFKH ,QYHVWLWLRQVVXPPH LQ

(XUR

DP 'RUIUDQG

DQ HLQHU 'XUFKJDQJVVWUD�H

6HLWH �
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YRQ DX�HUKDOE GHV %XQGHVODQGHV
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)UDJH ��� :HOFKHV 8QWHUQHKPHQ KDW GLH JU|�WH $XIWUDJVVXPPH HUKDOWHQ"

Q �� $QWHLO

NHLQH $QWZRUW ��

'DFKGHFNHU ���

0DXUHU ��

=LPPHUHU ��

7LVFKOHUHL ��

0DOHU ���

(OHNWUR ��

*D/D%DX ��

+RFKEDX ��

7LHIEDX ��

VRQVWLJH ���

)UDJH ��� :DUXP KDEHQ 6LH GDV�GLH EHDXIWUDJWH�Q� 8QWHUQHKPHQ DXVJHZlKOW"
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DXV GHP 'RUI GHP 2UWVWHLO

6XPPH

Q ��

DXV GHU *HPHLQGH�6WDGW

DXV GHP /DQGNUHLV

DXV GHP %XQGHVODQG

YRQ DX�HUKDOE 'HXWVFKODQGV

6XPPH

$Q]DKO

6XPPH

$Q]DKO

6XPPH

$Q]DKO

6XPPH

$Q]DKO

Q ��

$Q]DKO

6XPPH

$Q]DKO

)UDJH ��� :RKHU NRPPHQ GLH 8QWHUQHKPHQ� DQ GLH 6LH GLH $XIWUlJH I�U GLH LQVJHVDPW GXUFKJHI�KUWHQ

�%DX��0D�QDKPHQ YHUJHEHQ KDEHQ XQG ZLH KRFK ZDUHQ XQJHIlKU GLH $XIWUDJVVXPPHQ"

VRQVWLJHV

HV LVW � VLH VLQG DP 2UW

DQVlVVLJ

HV � VLH KDWWH�Q� GDV

J�QVWLJVWH $QJHERW

HV � VLH ZXUGH�Q� YRQ

)UHXQGHQ RGHU 1DFKEDUQ

HPSIRKOHQ

HV LVW � VLH ZDUHQ VFKRQ

KlXILJHU I�U PLFK WlWLJ

6HLWH �
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NHLQH $QWZRUW ��
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NHLQH $QWZRUW
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1HLQ ��

,FK ZHL� QLFKW
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)UDJH ��� +DEHQ 6LH LP =XJH GHU 'RUIHUQHXHUXQJ (LJHQOHLVWXQJHQ LQ 6HOEVWKLOIH HUEUDFKW"
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MD� EHL PHLQHQ HLJHQHQ

0D�QDKPHQ

MD� EHL 0D�QDKPHQ YRQ

1DFKEDUQ XQG )UHXQGHQ

MD� EHL JHPHLQVFKDIWOLFKHQ

E]Z� |IIHQWOLFKHQ

0D�QDKPHQ

)UDJH ��� %HDEVLFKWLJHQ 6LH LQ GHQ QlFKVWHQ � -DKUHQ ZHLWHUH 0D�QDKPHQ DQ ,KUHP *HElXGH E]Z�

*UXQGVW�FN GXUFK]XI�KUHQ"

Q ��

NHLQH $QWZRUW

QHLQ

Q ��

MD� MHGRFK QXU PLW ZHLWHUHQ

=XVFK�VVHQ

MD� DXFK RKQH ZHLWHUH

=XVFK�VVH

LFK ZHL� QLFKW� YLHOOHLFKW

QHLQ

)UDJH ��� +DEHQ 6LH LP 5DKPHQ ,KUHU %DXDUEHLWHQ $VSHNWH GHV XPZHOWJHUHFKWHQ XQG

HQHUJLHVSDUHQGHQ %DXHQV EHU�FNVLFKWLJW"

)UDJH ��� +DEHQ GLH �%DX�� 0D�QDKPHQ GD]X EHLJHWUDJHQ� GDVV VLFK ,KUH =XIULHGHQKHLW RGHU GLH ,KUHU

0LHWHU PLW GHQ :RKQYHUKlOWQLVVHQ YHUEHVVHUW KDW"
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)UDJH ��� )DOOV HV VLFK EHLP JHI|UGHUWHQ 2EMHNW XP HLQ *HElXGH KDQGHOW� :DV I�U HLQ *HElXGH LVW

HV"

)UDJH ��� )DOOV 6LH GDV JHI|UGHUWH *HElXGH YHUPLHWHW KDEHQ� KDEHQ VLFK ,KUH 0LHW� XQG

3DFKWHLQQDKPHQ LQ )ROJH GHU �%DX��0D�QDKPH YHUlQGHUW"

)UDJH ��� )DOOV HV VLFK XP :LUWVFKDIWVJHElXGH RGHU JHZHUEOLFK JHQXW]WH *HElXGH KDQGHOW� +DEHQ

VLFK GXUFK GLH �%DX�� 0D�QDKPHQ GLH 1XW]XQJVP|JOLFKNHLWHQ YHUlQGHUW"

Q ��

VLH VLQG JOHLFK JHEOLHEHQ

VLH VLQG JHULQJI�JLJ

DQJHVWLHJHQ

'LH *HElXGH ZDUHQ YRUKHU XQJHQXW]W� VLH

N|QQHQ MHW]W ZLHGHU JHQXW]W ZHUGHQ

'LH *HElXGH ZXUGHQ YRUKHU VFKRQ JHQXW]W�

DOOHUGLQJV KDW VLFK GLH 1XW]XQJVDUW QDFK GHU

�%DX�� 0D�QDKPH YHUlQGHUW

Q ��

6WDOO

ODQGZLUWVFKDIWOLFKHV :LUWVFKDIWVJHElXGH�

6FKHXQH

HLJHQJHQXW]WHV :RKQKDXV

IUHPGJHQXW]WHV :RKQKDXV �GDXHUKDIW DQ HLQHQ

IHVWHQ 0LHWHU YHUPLHWHW�

IUHPGJHQXW]WHV :RKQKDXV �)HULHQZRKQXQJ�

*lVWH]LPPHU R� l��

+DOOH

VRQVWLJHV

JHZHUEOLFK JHQXW]WHV *HElXGH

G|UIOLFKHV *HPHLQVFKDIWVJHElXGH

*HElXGH PLW VRQVWLJHU 1XW]XQJ �]�%� DOV 3.:�

8QWHUVWDQG�

Q ��

'LH 1XW]XQJ KDW VLFK GXUFK GLH �%DX��

0D�QDKPH QLFKW YHUlQGHUW

'LH 1XW]XQJ KDW VLFK QLFKW YHUlQGHUW� GDV

*HElXGH NDQQ MHW]W QXU EHVVHU XQG

ZLUWVFKDIWOLFKHU JHQXW]W ZHUGHQ

6HLWH �



+H'H

��

��

��

��

���

��

���

��

��

+H'H

���

'DV +DXVKDOWVHLQNRPPHQ ZLUG�

��

��

���

��

��

)UDJH ��� %LWWH JHEHQ 6LH XQJHIlKU GLH HUZDUWHWH 1HWWR�9HUlQGHUXQJ SUR -DKU DQ�

+H'H

��

��

��

��

��

��

���

��

��

PHKU DOV � ����� (XUR ��

��

���

)UDJH ��� :LH KDEHQ VLFK GLH +RIIOlFKHQ� 3OlW]H RGHU VRQVWLJH )OlFKHQ YHUlQGHUW"

Q ���

����� ELV XQWHU ����� (XUR

EHGHXWHQG DQVWHLJHQ

JOHLFK EOHLEHQ

JHULQJI�JLJ DEQHKPHQ

NHLQH GHXWOLFKH 9HUlQGHUXQJ

VRQVWLJHV

NHLQH $QWZRUW

����� ELV ����� (XUR

����� ELV XQWHU ������ (XUR

NHLQH $QJDEH

EHVVHUH /DJHUP|JOLFKNHLWHQ

VLH VHKHQ RSWLVFK

DQVSUHFKHQGHU DXV

VLH VLQG EHVVHU EHJHKEDU

5HJHQZDVVHU NDQQ EHVVHU

YHUVLFNHUQ

EHVVHUH $EVWHOO� �

3DUNP|JOLFKNHLWHQ

EHVVHUH =XIDKUW

EHVVHUH

5DQJLHUP|JOLFKNHLWHQ

LFK ZHL� QLFKW

Q ���

EHGHXWHQG DEQHKPHQ

ELV ����� (XUR

��� � (XUR

ELV � ����� (XUR

� ����� ELV � ����� (XUR

PHKU DOV ������ (XUR

JHULQJI�JLJ DQVWHLJHQ

Q ���

NHLQH $QWZRUW

)UDJH ��� (UZDUWHQ 6LH HLQH GDXHUKDIWH 9HUlQGHUXQJ ,KUHV +DXVKDOWVHLQNRPPHQV DXIJUXQG GHU

GXUFKJHI�KUWHQ �%DX�� 0D�QDKPH"

6HLWH �



+H'H

��

��

��

��

��

���

��

Q ��� +H'H

NHLQH $QWZRUW ���

-D ���

1HLQ ���

6WLFKSUREHQJUXSSH 0lQQHU )UDXHQ 0lQQHU )UDXHQ

*HVWDOWHULVFKH 0D�QDKPHQ � � �� �

*HVWDOWXQJ YRQ )UHLIOlFKHQ � � � �

,QQHQDXVVWDWWXQJ � � � �

� � � �

*HPHLQZHVHQ � � � �

� � � �

�� � �� ��

6WLFKSUREHQJUXSSH 0lQQHU )UDXHQ 0lQQHU )UDXHQ

*HVWDOWHULVFKH 0D�QDKPHQ � � � �

*HVWDOWXQJ YRQ )UHLIOlFKHQ � � � �

,QQHQDXVVWDWWXQJ � � � �

� � � �

*HPHLQZHVHQ � � � �

�� � �� ��

�� � �� ��

6XPPH

QHLQ

*HVFKDIIHQH $UEHLWVSOlW]H

8PQXW]XQJ

5HVW

*HVLFKHUWH $UEHLWVSOlW]H

8PQXW]XQJ

5HVW

6XPPH

9ROO]HLW

$Q]DKO GHU $UEHLWVSOlW]H �(UJHEQLVVH GHU

%HIUDJXQJ KRFKJHUHFKQHW DXI DOOH

DEJHVFKORVVHQHQ 3URMHNWH ���� XQG �����

)UDJH ��� .RQQWHQ QDFK )HUWLJVWHOOXQJ GHU �%DX�� 0D�QDKPHQ I�U 6LH VHOEVW RGHU I�U DQGHUH

3HUVRQHQ QHXH $UEHLWVSOlW]H JHVFKDIIHQ RGHU EHVWHKHQGH $UEHLWVSOlW]H JHVLFKHUW ZHUGHQ"

GHP =LHO � � 3URJUDPP

7HLO]HLW

Q ���

)UDJH ��� +DEHQ 6LH LQ GHQ OHW]WHQ � -DKUHQ DXFK )|UGHUPLWWHO DXV HLQHP GHU IROJHQGHQ 3URJUDPPH

LQ $QVSUXFK JHQRPPHQ"

LFK KDEH )|UGHUPLWWHO HUKDOWHQ� ZHL� DEHU QLFKW

DXV ZHOFKHP 3URJUDPP

/($'(5 �

,17(55(* ,,,

DQGHUHQ 3URJUDPPHQ

9ROO]HLW 7HLO]HLW

GHP $JUDULQYHVWLWLRQVI|UGHUXQJVSURJUDPP

�$)3�

MD� DXV GHP

6HLWH �



$QJDEHQ ]XU 3HUVRQ�

)UDJH ��

Q ��� +H'H

NHLQH $QWZRUW ���

PlQQOLFK ���

ZHLEOLFK ���

NHLQH $QWZRUW NDQQ (KHSDDU� 9HUHLQ RGHU 8QWHUQHKPHQ EHGHXWHQ�

)UDJH ��� :LH DOW VLQG 6LH"

+H'H

���

�� ELV �� -DKUH ��

�� ELV �� -DKUH ���

�� ELV �� -DKUH ���

�� ELV �� -DKUH ���

�EHU �� -DKUH ���

)UDJH ��� ,Q ZHOFKHP %HUXIV]ZHLJ VLQG E]Z� ZDUHQ 6LH WlWLJ"

+H'H

/DQGZLUWVFKDIW ���

���

SURGX]LHUHQGHV *HZHUEH ��

�(LQ]HO�� +DQGHO ��

��

���

+H'H

��

���

���

LFK ZXUGH KLHU LQ GHU 5HJLRQ JHERUHQ ���

LFK ELQ KLHU LQ GHU 5HJLRQ DXIJHZDFKVHQ ��

DXIJUXQG HLQHU +HLUDW � 3DUWQHUVFKDIW ���

DXIJUXQG VRQVWLJHU IDPLOLlUHU *U�QGH ��

DXIJUXQG KLHU DQVlVVLJHU )UHXQGH ��

DXIJUXQG HLQHU $UEHLWVVWHOOH ��

DXIJUXQG J�QVWLJHU %DXODQGSUHLVH ��

DXIJUXQG GHU VFK|QHQ /DQGVFKDIW ��

ZHLO HV PLU KLHU LQVJHVDPW VHKU JXW JHIlOOW ���

DXIJUXQG VRQVWLJHU *U�QGH ��

LFK ZRKQH QLFKW LQ GHP 2UW� LQ GHP VLFK PHLQ

JHI|UGHUWHV 2EMHNW EHILQGHW

Q ���

LFK ZXUGH LP 2UW JHERUHQ

LFK ELQ LP 2UW DXIJHZDFKVHQ

)UDJH ��� 3ODQHQ 6LH LQ GHQ QlFKVWHQ � -DKUHQ DXIJUXQG GHU �%DX�� 0D�QDKPH HLQHQ QHXHQ

$UEHLWVSODW] I�U VLFK VHOEVW RGHU I�U DQGHUH ]X VFKDIIHQ"

Q ���

1XU YRQ � GHU ��� =XZHQGXQJVHPISlQJHU GLH JHDQWZRUWHW KDEHQ� ZXUGH GLHVH )UDJH PLW -D EHDQWZRUWHW�

6LH SODQHQ � $UEHLWVSOlW]H ]X VFKDIIHQ�

)UDJH ��� :HOFKHQ %H]XJ KDEHQ 6LH ]X GHP 2UW� LQ GHP VLFK GDV JHI|UGHUWH 2EMHNW EHILQGHW"

NHLQH $QWZRUW

Q ���

+DQGZHUN

*DVWURQRPLH 	

%HKHUEHUJXQJVJHZHUEH

6RQVWLJHV

6HLWH ��



)UDJH ��� )DOOV 6LH LP 2UW ZRKQHQ� 6HLW ZLH YLHOHQ -DKUHQ ZRKQHQ 6LH VFKRQ GRUW"

$QWHLO

ZRKQHQ QLFKW LP 'RUI RGHU NHLQH $QJDEH ���

��

]ZLVFKHQ �� XQG �� -DKUH LP 'RUI ���

���PHKU DOV �� -DKUH LP 'RUI

Q ���

ZHQLJHU DOV �� -DKUH LP 'RUI

6HLWH ��
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%HL 5�FNIUDJHQ ZHQGHQ 6LH VLFK ELWWH DQ� 5HJLQD *UDMHZVNL� 7HO� �������������� (�0DLO�

UHJLQD�JUDMHZVNL#IDO�GH�

�
������
�1���
��������������

,Q ZHOFKHU :HLVH LQIRUPLHUHQ 6LH �EHU GLH

)|UGHUP|JOLFKNHLWHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

(LJHQH ,QIRUPDWLRQVEURVFK�UHQ������������������������

ZHQQ MD� ELWWH PLW �EHUVHQGHQ

)DFKSUHVVH �����������������������������������������������������

|UWOLFKH 3UHVVH �������������������������������������������������

*HPHLQGHEODWW��������������������������������������������������

5XQGVFKUHLEHQ �������� ����������������������������������������

,QWHUQHW�3UlVHQWDWLRQ����������������������������������������

,QIRUPDWLRQVYHUDQVWDOWXQJHQ��������������������������� �

GLUHNWH SHUV|QOLFKH .RQWDNWH��������������������������� �

,QIRUPDWLRQ LP 5DKPHQ YRQ %HVXFKHQ YRU 2UW��

VRQVWLJHV��������������������������� ������������������������������

XQG ]ZDU"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

:HOFKH DQGHUHQ (LQULFKWXQJHQ LQIRUPLHUHQ

,KUHV :LVVHQV QDFK �EHU GLH )|UGHUP|J�

OLFKNHLWHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

3ODQXQJVE�UR���������������������������������������������������

*HPHLQGH������������������������������������������������ ��������

'HQNPDOVFKXW]EHK|UGH������������������������������������

0LQLVWHULXP����������������������������������� �������������������

,QYHVWLWLRQVEDQN �,%+� ��������������������������������������

6WLIWXQJHQ����������������������������������� ���������������������

VRQVWLJH����������������������������������� ������������������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

NHLQH����������������������������������������������������������������

+DOWHQ 6LH GLH ELVKHULJH ,QIRUPDWLRQVSROL�

WLN I�U DXVUHLFKHQG"

MD ���������������������������������������������������������������������

QHLQ �����������������������������������������������������������������

LFK ZHL� QLFKW ��������������������������������������������������

:HQQ QHLQ� ZR VHKHQ 6LH GLH ZHVHQWOLFKHQ
$QVDW]SXQNWH I�U 9HUEHVVHUXQJHQ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

DNWXHOOHUHV ,QIRUPDWLRQVPDWHULDO �����������������������

XPIDQJUHLFKHUHV ,QIRUPDWLRQVPDWHULDO ��������������

PHKU ,QIRUPDWLRQVYHUDQVWDOWXQJHQ������������������ �

EHVVHUH 3UHVVHDUEHLW����������������������������������������

EHVVHUH 3IOHJH GHU ,QWHUQHW�+RPHSDJH�������������

PHKU ,QIRUPDWLRQ GXUFK GLH ,%+����������� �������������

LQWHQVLYHUH SHUV|QOLFKH %HUDWXQJ������������������ �

PHKU ,QIRUPDWLRQHQ GXUFK 0LQLVWHULXP������� �������

PHKU ,QIRUPDWLRQHQ GXUFK 9HUElQGH�������������� ���

VRQVWLJH �����������������������������������������������������������

XQG ]ZDU"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1���
��������2�
��
����!


����
�
���

:LHYLHOH ODXIHQGH 'RUIHUQHXHUXQJV�

YHUIDKUHQ EHWUHXW ,KUH 'LHQVWVWHOOH ]XU

=HLW"

������������������������������������������������������������������$Q]DKO�

:LHYLHOH '|UIHU E]Z� 2UWVWHLOH KDEHQ LQ

,KUHP =XVWlQGLJNHLWVEHUHLFK HLQHQ $QWUDJ

DXI $XIQDKPH LQ GDV 'RUIHUQHXHUXQJV�

SURJUDPP JHVWHOOW XQG EHILQGHQ VLFK

GHU]HLW LQ GHU �:DUWHVFKOHLIH�"

FD�����������������������������������������������'|UIHU�2UWVWHLOH�

:HOFKH .ULWHULHQ OHJW ,KUH 'LHQVWVWHOOH DQ�

XP HLQ 'RUI RGHU 2UWVWHLO I�U HLQH

$XIQDKPH LQ GDV 'RUIHUQHXHUXQJV�

SURJUDPP YRU]XVFKODJHQ"

�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

.HLQH����������������������������������������������������������������

JHQHUHOOH 6WUXNWXUVFKZlFKH������������������������������

6LWXDWLRQ GHU |UWOLFKHQ /DQGZLUWVFKDIW ���������������

6LWXDWLRQ GHV +DQGZHUNV����������������� �����������������

)LQDQ]ODJH GHU *HPHLQGH���������������������������������

%HGHXWXQJ GHV )UHPGHQYHUNHKUV����������������� ����

$1+$1* �� �0D�QDKPH R�
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/DJH LQ HLQHU DQGHUHQ )|UGHUNXOLVVH

�]� %� =LHO � RGHU /($'(5�������������������������������

VRQVWLJH �����������������������������������������������������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

*LEW HV '|UIHU�2UWVWHLOH� GHUHQ :XQVFK� LQ

GDV '(�3URJUDPP DXIJHQRPPHQ ]X

ZHUGHQ� YRQ ,KQHQ QLFKW EHI�UZRUWHW ZLUG"

1HLQ����������������� ������������������������������������������������

-D����������������� ���������������������������������������������������

:HQQ MD� ZHOFKHV VLQG GLH *U�QGH"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

)|UGHUPLWWHO UHLFKHQ QLFKW DXV����������������� ���������

IRUPHOOH $XVVFKOXVVNULWHULHQ�����������������������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

LQKDOWOLFKH $XVVFKOXVVNULWHULHQ��������������������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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���
����RKQH ����� 6FKDIIXQJ YRQ

QHXHP :RKQUDXP XQG ������ (UKDOWXQJ XQG
9HUEHVVHUXQJ GHU G|UIOLFKHQ 1XW]XQJVYLHOIDOW�

:LH VWDUN ZHUGHQ )|UGHUPLWWHO LQ GHU]HLW

ODXIHQGHQ 'RUIHUQHXHUXQJVYHUIDKUHQ YRQ

|IIHQWOLFKHU RGHU SULYDWHU 6HLWH

QDFKJHIUDJW"

LP |IIHQWOLFKHQ %HUHLFK

VWDUN �JUR�HV ,QWHUHVVH� YLHOH $QWUlJH��������������

PLWWHO �PLWWOHUHV ,QWHUHVVH�Pl�LJH =DKO YRQ

$QWUlJHQ� ���������������������������������������������������������

JHULQJ �JHULQJHV ,QWHUHVVH� HKHU JHULQJH =DKO

YRQ $QWUlJHQ� ��������������������������������������������������

LP SULYDWHQ %HUHLFK

VWDUN �JUR�HV ,QWHUHVVH� YLHOH $QWUlJH��������������

PLWWHO �PLWWOHUHV ,QWHUHVVH�Pl�LJH =DKO YRQ

$QWUlJHQ� ���������������������������������������������������������

JHULQJ �JHULQJHV ,QWHUHVVH� HKHU JHULQJH =DKO

YRQ $QWUlJHQ� ��������������������������������������������������

:HQQ GLH 1DFKIUDJH YRQ |IIHQWOLFKHU RGHU

SULYDWHU 6HLWH PLWWHO ELV JHULQJ LVW� ZDV

VROOWH ,KUHU 0HLQXQJ QDFK JHWDQ ZHUGHQ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

QLFKWV����������������� ����������������������������������������������

8PVFKLFKWXQJ GHU )|UGHUPLWWHO LQ DQGHUH

VWlUNHU QDFKJHIUDJWH %HUHLFKH �������������������������

9HUVWlUNXQJ GHU gIIHQWOLFKNHLWVDUEHLW����������������

bQGHUXQJHQ GHU )|UGHUYRUDXVVHW]XQJHQ����� �

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(UK|KXQJ GHU )|UGHUVlW]H��������������������� �

:LH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

LQWHQVLYHUH SHUV|QOLFKH %HUDWXQJ����������������� �����

VRQVWLJHV����������������������������������������������������������

XQG ]ZDU"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

:HQQ GLH 1DFKIUDJH YRQ |IIHQWOLFKHU RGHU

SULYDWHU 6HLWH KRFK LVW� ZDV VROOWH ,KUHU

0HLQXQJ QDFK JHWDQ ZHUGHQ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

QLFKWV����������������� ����������������������������������������������

$XIVWRFNXQJ YRQ )|UGHUPLWWHOQ ]X 8QJXQVWHQ

ZHQLJHU QDFKJHIUDJWHU %HUHLFKH �����������������������

bQGHUXQJHQ GHU )|UGHUYRUDXVVHW]XQJHQ����� �

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

=XU�FNVWHOOXQJ LQ GDV QlFKVWH +DXVKDOWV�

MDKU�������������������������������������������������������������������

(LQI�KUHQ E]Z� 6HQNHQ YRQ )|UGHUK|FKVW�

JUHQ]HQ MH =XZHQGXQJVHPSIlQJHU �������������������

6HQNXQJ GHU )|UGHUVlW]H��������������������� ������������

ZLH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

VRQVWLJHV����������������������������������������������������������

XQG ]ZDUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

:LH KRFK LVW HWZD GHU $QWHLO YRQ HUVWHQ

$QIUDJHQ� GLH GDQQ GRFK QLFKW ]X

)|UGHUDQWUlJHQ I�KUHQ"

LP |IIHQWOLFKHQ %HUHLFK� FD�BBBBBBBBBBBB3UR]HQW

LP SULYDWHQ %HUHLFK� FD�BBBBBBBBBBBBBBB3UR]HQW
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:LH KRFK LVW HWZD GHU $QWHLO YRQ $QWUlJHQ�

EH]RJHQ DXI GLH *HVDPW]DKO GHU $QWUlJH�

GLH ]XU�FNJHVWHOOW ZHUGHQ"

LP |IIHQWOLFKHQ %HUHLFK� FD�BBBBBBBBBBBB3UR]HQW

LP SULYDWHQ %HUHLFK� FD�BBBBBBBBBBBBBBB3UR]HQW

:LH KRFK LVW GHU $QWHLO YRQ $QWUlJHQ� EH�

]RJHQ DXI GLH JHVDPWHQ %HZLOOLJXQJHQ� GLH

DEVFKOlJLJ EHVFKLHGHQ ZHUGHQ"

LP |IIHQWOLFKHQ %HUHLFK� FD�BBBBBBBBBBBB3UR]HQW

LP SULYDWHQ %HUHLFK� FD�BBBBBBBBBBBBBBB3UR]HQW

:HQQ $QWUlJH |IIHQWOLFKHU $QWUDJVWHOOHU

QLFKW EHZLOOLJW ZHUGHQ� ZHOFKHV VLQG GLH

YRUUDQJLJHQ *U�QGH" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ

P|JOLFK�

)|UGHUPLWWHO UHLFKHQ QLFKW DXV����������������� ���������

IHKOHQGH 6WUXNWXUZLUNVDPNHLW ���������������������������

0D�QDKPH HQWVSULFKW QLFKW GHP '(�.RQ]HSW ���

=ZHFNPl�LJNHLW XQG )LQDQ]LHUEDUNHLW LVW

QLFKW JHJHEHQ ��������������������������������������������������

:LUWVFKDIWOLFKNHLW LVW QLFKW JHJHEHQ�������������������

ZHLWHUH IRUPHOOH $XVVFKOXVVNULWHULHQ������������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ZHLWHUH LQKDOWOLFKH $XVVFKOXVVNULWHULHQ��������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

:HQQ $QWUlJH YRQ SULYDWHQ $QWUDJVWHOOHUQ

QLFKW EHZLOOLJW ZHUGHQ� ZHOFKHV VLQG GLH

YRUUDQJLJHQ *U�QGH" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ

P|JOLFK�

)|UGHUPLWWHO UHLFKHQ QLFKW DXV����������������� ���������

IHKOHQGH 6WUXNWXUZLUNVDPNHLW ���������������������������

SHUV|QOLFKH 9RUDXVVHW]XQJHQ VLQG QLFKW HUI�OOW�

=ZHFNPl�LJNHLW XQG )LQDQ]LHUEDUNHLW LVW QLFKW JH�

JHEHQ ��������������������������������������������������������������

:LUWVFKDIWOLFKNHLW LVW QLFKW JHJHEHQ ������������������

0D�QDKPH HQWVSULFKW QLFKW GHQ %HODQJHQ

GHV '(�.RQ]HSWV ���������������������������������������������

ZHLWHUH IRUPHOOH $XVVFKOXVVNULWHULHQ�����������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ZHLWHUH LQKDOWOLFKH $XVVFKOXVVNULWHULHQ��������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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:LH VWDUN ZHUGHQ )|UGHUPLWWHO I�U GLH

6FKDIIXQJ YRQ QHXHP :RKQUDXP XQG GLH

(UKDOWXQJ XQG 9HUEHVVHUXQJ GHU

G|UIOLFKHQ 1XW]XQJVYLHOIDOW LQ GHU]HLW

ODXIHQGHQ 'RUIHUQHXHUXQJVYHUIDKUHQ

QDFKJHIUDJW"

VWDUN �JUR�HV ,QWHUHVVH� YLHOH $QWUlJH� �������������

PLWWHO �PLWWOHUHV ,QWHUHVVH�Pl�LJH =DKO YRQ

$QWUlJHQ� ���������������������������������������������������������

JHULQJ �JHULQJHV ,QWHUHVVH� HKHU JHULQJH =DKO

YRQ $QWUlJHQ����������������������������������������������������

:HQQ GLH 1DFKIUDJH PLWWHO ELV JHULQJ LVW�

ZDV VROOWH ,KUHU 0HLQXQJ QDFK JHWDQ

ZHUGHQ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

QLFKWV����������������� ����������������������������������������������

8PVFKLFKWXQJ GHU )|UGHUPLWWHO LQ DQGHUH

VWlUNHU QDFKJHIUDJWH %HUHLFKH ��������������������������

9HUVWlUNXQJ GHU gIIHQWOLFKNHLWVDUEHLW����������������

bQGHUXQJHQ GHU )|UGHUYRUDXVVHW]XQJHQ����� �

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(UK|KXQJ GHU )|UGHUVlW]H��������������������� �

:LH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

LQWHQVLYHUH SHUV|QOLFKH %HUDWXQJ����������������� �����

VRQVWLJHV����������������������������������������������������������

XQG ]ZDU"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

:HQQ GLH 1DFKIUDJH KRFK LVW� ZDV VROOWH

,KUHU 0HLQXQJ QDFK JHWDQ ZHUGHQ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

QLFKWV����������������� ����������������������������������������������

$XIVWRFNXQJ YRQ )|UGHUPLWWHOQ ]X 8QJXQVWHQ

ZHQLJHU QDFKJHIUDJWHU %HUHLFKH �����������������������

bQGHUXQJHQ GHU )|UGHUYRUDXVVHW]XQJHQ����� �

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

=XU�FNVWHOOXQJ LQ GDV QlFKVWH +DXVKDOWV�

MDKU�������������������������������������������������������������������

(LQI�KUHQ E]Z� 6HQNHQ YRQ )|UGHUK|FKVW�

JUHQ]HQ MH =XZHQGXQJVHPSIlQJHU �������������������

6HQNXQJ GHU )|UGHUVlW]H��������������������� ������������

ZLH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

VRQVWLJHV����������������������������������������������������������

XQG ]ZDUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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:LH KRFK LVW HWZD GHU $QWHLO YRQ $QIUDJHQ�

GLH GDQQ GRFK QLFKW ]X $QWUlJHQ I�KUHQ"

FD�BBBBBBBBBBBB3UR]HQW

:LH KRFK LVW HWZD GHU $QWHLO YRQ $QWUlJHQ�

EH]RJHQ DXI GLH *HVDPW]DKO GHU $QWUlJH�

GLH ]XU�FNJHVWHOOW ZHUGHQ"

FD�BBBBBBBBBBBB3UR]HQW

:LH KRFK LVW GHU $QWHLO YRQ $QWUlJHQ� EH�

]RJHQ DXI GLH JHVDPWHQ %HZLOOLJXQJHQ� GLH

DEVFKOlJLJ EHVFKLHGHQ ZHUGHQ"

FD�BBBBBBBBBBBBBBB3UR]HQW

:HQQ $QWUlJH QLFKW EHZLOOLJW ZHUGHQ� ZHO�

FKHV VLQG GLH YRUUDQJLJHQ *U�QGH"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

)|UGHUPLWWHO UHLFKHQ QLFKW DXV����������������� ���������

IHKOHQGH 6WUXNWXUZLUNVDPNHLW ���������������������������

SHUV|QOLFKH 9RUDXVVHW]XQJHQ VLQG QLFKW HUI�OOW�

=ZHFNPl�LJNHLW XQG )LQDQ]LHUEDUNHLW LVW QLFKW JH�

JHEHQ ��������������������������������������������������������������

:LUWVFKDIWOLFKNHLW LVW QLFKW JHJHEHQ ������������������

0D�QDKPH HQWVSULFKW QLFKW GHP '(�.RQ]HSW ���

ZHLWHUH IRUPHOOH $XVVFKOXVVNULWHULHQ�����������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ZHLWHUH LQKDOWOLFKH $XVVFKOXVVNULWHULHQ��������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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:LH ZlKOHQ 6LH $QWUlJH DXV E]Z� ZLH Z�U�

GHQ 6LH DXVZlKOHQ� ZHQQ GLH +DXVKDOWV�

PLWWHO NQDSS ZHUGHQ" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ

P|JOLFK�

$XVZDKO LVW QLFKW HUIRUGHUOLFK� ZHLO DOOH $QWUlJH�
GLH GHQ IRUPHOOHQ .ULWHULHQ JHQ�JHQ� MHW]W XQG
ZDKUVFKHLQOLFK DXFK ]XN�QIWLJ EHZLOOLJW ZHUGHQ

N|QQHQ�������������������������������������������������������������

5DQJIROJHQELOGXQJ GXUFK GLH 'LHQVWVWHOOH

VHOEVW���������������������������������������������������������������

5DQJIROJHQELOGXQJ GXUFK H[WHUQH *XWDFKWHU��� �

5DQJIROJHQELOGXQJ QDFK GHU 3ULRULWlWHQOLVWH

LP '(�.RQ]HSW����������������������������������� ��������������

9RUUDQJ I�U $QWUlJH DXV GHP NODVVLVFK ODQG�

ZLUWVFKDIWOLFKHQ %HUHLFK������������������������������������

:LQGKXQGYHUIDKUHQ������������������������������������������

6FKZHUSXQNWVHW]XQJ DXV GHP

SROLWLVFKHQ 5DXP ���������������������������������������������

9RUUDQJ I�U $QWUlJH DXV =LHO ��

*HELHWHQ����������������������������������� �����������������������

9RUUDQJ I�U $QWUlJH DXV /($'(5��*HELH�

WHQ����������������������������������� ��������������������������������

9RUUDQJ I�U $QWUlJH DXV %09(/�

0RGHOOUHJLRQHQ����������������������������������� ��������������

9RUUDQJ I�U 3URMHNWH ]XU :RKQUDXPVFKDIIXQJ���

9RUUDQJ I�U 3URMHNWH ]XU ([LVWHQ]JU�QGXQJ �������

VRQVWLJH $XVZDKONULWHULHQ ���������������������������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

�	����������
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*DE HV EHL ,KQHQ 8QVLFKHUKHLWHQ KLQ�

VLFKWOLFK GHU $EZLFNOXQJVPRGDOLWlWHQ LP

5DKPHQ GHV ($*)/� $EW� *DUDQWLH"

QHLQ� ($*)/�*DUDQWLHYHUIDKUHQ ZDU PLU EH�

NDQQW����������������������� �����������������������������������������

MD� ($*)/�*DUDQWLHYHUIDKUHQ ZDU Y|OOLJ

QHX I�U PLFK����������������� ������������������������������������

MD� DEHU QXU KLQVLFKWOLFK HLQ]HOQHU $VSHNWH�������������

)DOOV 8QVLFKHUKHLWHQ EHVWDQGHQ� DXI

ZHOFKH $EZLFNOXQJVVFKULWWH EH]RJHQ VLFK

KDXSWVlFKOLFK GLHVH 8QVLFKHUKHLWHQ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

8PJDQJ PLW GHQ hEHUJDQJVUHJHOXQJHQ ������������

=XODVVHQ GHV YRU]HLWLJHQ 0D�QDKPHQEHJLQQV��

$UW GHU HUIRUGHUOLFKHQ 8QWHUODJHQ GHV

$QWUDJVWHOOHUV EHL GHU $QWUDJVWHOOXQJ ����������������

'DWHQKDOWXQJ XQG �HUIDVVXQJ����������������������������

'XUFKI�KUXQJ GHU 9HUZDOWXQJVNRQWUROOH������������

,QDXJHQVFKHLQQDKPH ���������������������������������������

%HZLOOLJXQJ ������������������������������������������������������

=XVDPPHQDUEHLW PLW GHU =DKOVWHOOH �������������������

'XUFKI�KUXQJ GHU 9RU�2UW�.RQWUROOH ������������������

6DQNWLRQVUHJHOXQJHQ ����������������������������������������

8PJDQJ PLW 6$3�(UIDVVXQJVSURJUDPP ������������

$QHUNHQQXQJ QDWLRQDOHU .RILQDQ]LHUXQJV�

TXHOOHQ �������������������������������������������������������������

5HJHOQ I�U GLH =XVFKXVVIlKLJNHLW ����������������������

3U�IXQJ GHU GH�PLQLPLV�5HJHOXQJ���������������������

3XEOL]LWlWVYRUVFKULIWHQ���������������������������������������

VRQVWLJH����������������������� ������������������������������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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:DQQ HUIROJWH GLH :HLWHUJDEH GHU I�U GLH

$EZLFNOXQJ GHU (8�)|UGHUXQJ HUIRUGH�

OLFKHQ .HQQWQLVVH" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

'LH HUIRUGHUOLFKHQ .HQQWQLVVH �EHU $EZLFN�
OXQJVPRGDOLWlWHQ ZXUGHQ VFKRQ YRU GHU 3UR�

JUDPPJHQHKPLJXQJ EHNDQQW JHPDFKW�������������

'LH HUIRUGHUOLFKHQ .HQQWQLVVH �EHU $EZLFN�
OXQJVPRGDOLWlWHQ ZXUGHQ XQPLWWHOEDU QDFK GHU
3URJUDPPJHQHKPLJXQJ EHNDQQW JHPDFKW���������

�

'LH HUIRUGHUOLFKHQ .HQQWQLVVH �EHU $EZLFN�
OXQJVPRGDOLWlWHQ ZXUGHQ HUVW HLQLJH =HLW
QDFK GHU 3URJUDPPJHQHKPLJXQJ EHNDQQW

JHPDFKW�����������������������������������������������������������

8QVHUH 'LHQVWVWHOOH LVW GHU]HLW LPPHU QRFK
QLFKW VRZHLW LQIRUPLHUW� GDVV HLQJHKHQGH
$QWUlJH UHLEXQJVIUHL EHDUEHLWHW XQG DEJH�

ZLFNHOW ZHUGHQ N|QQHQ������������������������� �

6LQG DOOH 9HUIDKUHQVIUDJHQ I�U 6LH

DEVFKOLH�HQG JHNOlUW"

-D���������������������������������������������������������������������

1HLQ �����������������������������������������������������������������

ZHQQ QHLQ� ZHOFKH QLFKW"

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

:XUGHQ GLH DQIlQJOLFKHQ $QZHLVXQJHQ

VFKRQ JHlQGHUW"

1HLQ �����������������������������������������������������������������

-D���������������������������������������������������������������������

ZHQQ MD� ZHOFKH"

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)DOOV HV 8QVLFKHUKHLWHQ JDE� ZLH ZLFKWLJ ZDUHQ I�U 6LH IROJHQGH $VSHNWH� XP 8QVLFKHUKHLWHQ

EH]�JOLFK GHU $EZLFNOXQJ YRQ 'RUIHUQHXHUXQJVPD�QDKPHQ LP 5DKPHQ GHV KHVVLVFKHQ

(QWZLFNOXQJVSODQV DE]XEDXHQ"
�� VHKU ZLFKWLJ ELV � XQZLFKWLJ� ELWWH NUHX]HQ 6LH DQ��

� � � � �

+LOIHVWHOOXQJ YRQ .ROOHJHQ�9RUJHVHW]WHQ LQQHUKDOE GHV HLJHQHQ $PWHV

+LOIHVWHOOXQJ YRQ .ROOHJHQ DXV DQGHUHQ bPWHUQ

+LOIHVWHOOXQJ GXUFK GLH ,%+

+LOIHVWHOOXQJ GXUFK GDV 0LQLVWHULXP

+LOIHVWHOOXQJ GXUFK =DKOVWHOOH

%HVRQGHUH 'LHQVWDQZHLVXQJ GHV )DFKUHIHUDWHV

VSH]LILVFKH (UODVVH GHV )DFKUHIHUDWHV

VSH]LHOOHV ('9�3URJUDPP ]XU $QWUDJVEHDUEHLWXQJ XQG �DEZLFNOXQJ

,QWHUQH )RUWELOGXQJVYHUDQVWDOWXQJHQ

6FKXOXQJHQ LQ GHU $QZHQGHUVRIWZDUH

VRQVWLJHV�

*LEW HV DXV ,KUHU 6LFKW JUXQGVlW]OLFKH 3UR�

EOHPH LQ GHU $EZLFNOXQJ ($*)/�NRILQDQ�

]LHUWHU 0D�QDKPHQ� GLH DXI EHVRQGHUH

5HJHOXQJHQ LQ GLHVHP %HUHLFK ]XU�FN�

]XI�KUHQ VLQG"

QHLQ����������������������� ������������������������������������������

MD����������������������� ����������������������������������������������

ZHQQ MD� ZHOFKH"

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

*LEW HV DXV ,KUHU 6LFKW ILQDQ]WHFKQLVFKH

3UREOHPH� GLH GLH 8PVHW]XQJ GHU 0D�QDK�

PHQ HUVFKZHUHQ"

QHLQ������������������������������������������������������������������

MD����������������������������������������������������������������������

ZHQQ MD� ZHOFKH" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

+DXVKDOWVVSHUUH GHV /DQGHV����������������������� �����

.�U]XQJHQ G� QDWLRQDOHQ .RILQDQ]LHUXQJVPLWWHO ����

VSlWH 9HUDEVFKLHGXQJ GHV /DQGHVKDXVKDOWHV������
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VSlWH 9HUDEVFKLHGXQJ GHV %XQGHVKDXVKDOWHV �����

8QWHUVFKLHGOLFKNHLW GHU +DXVKDOWVMDKUH YRQ

(8 XQG /DQG������� ���������������������������������������������
*HQHUHOOH $EZHLFKXQJHQ YRQ GHQ $1%HVW�3
E]Z� $1%HVW *N ����������������������������������������������U

XQYHUPXWHWH 0LWWHODXIVWRFNXQJHQ���������������������

$XV]DKOXQJ GHU =XZHQGXQJ LP (UVWDWWXQJV�
YHUIDKUHQ �=XZHQGXQJVHPSIlQJHU P�VVHQ

]ZLVFKHQILQDQ]LHUHQ�����������������������������������������

-lKUOLFKNHLWVSULQ]LS ������������������������������������������

NRPPXQDOH )LQDQ]HQJSlVVH����������������������� �

VRQVWLJH������������������� ����������������������������������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

:LH VFKlW]HQ 6LH LQVJHVDPW GHQ 9HUZDO�

WXQJV� XQG .RQWUROODXIZDQG I�U ($*)/�

NRILQDQ]LHUWH 'RUIHQWZLFNOXQJVPD��

QDKPHQ HLQ" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

YHUJOLFKHQ ]X UHLQ QDWLRQDO ILQDQ]LHUWHQ 0D�QDKPHQ

(U LVW K|KHU DOV EHL UHLQ QDWLRQDO ILQDQ]LHUWHQ

0D�QDKPHQ����������������������� ������������������������������

(V EHVWHKW NHLQ 8QWHUVFKLHG ]X UHLQ QDWLRQDO

ILQDQ]LHUWHQ 0D�QDKPHQ����������������������� �����������

(U LVW JHULQJHU DOV EHL UHLQ QDWLRQDO ILQDQ�

]LHUWHQ 0D�QDKPHQ����������������������� ������������������

YHUJOLFKHQ ]X GHQ 5HJHOXQJHQ LP DOWHQ =LHO �E�

3URJUDPP

(V JDE LQ PHLQHP $PWVEH]LUN NHLQ =LHO��E�

3URJUDPP ��������������������������������������������������������

(U LVW JHJHQ�EHU GHQ 5HJHOXQJHQ LP

=LHO �E�3URJUDPP K|KHU�����������������������������������

(V EHVWHKW NHLQ 8QWHUVFKLHG ]X GHQ

5HJHOXQJHQ LP =LHO �E�3URJUDPP������������������ ��

(U LVW JHULQJHU JHJHQ�EHU GHQ 5HJHOXQJHQ

LP =LHO �E�3URJUDPP����������������������������������������

)DOOV 6LH HLQHQ 0HKUDXIZDQG VHKHQ� ZRUDXI

LVW GLHVHU 0HKUDXIZDQG NRQNUHW

]XU�FN]XI�KUHQ" %LWWH QHQQHQ 6LH GLH ZHVHQWOLFKHQ

8QWHUVFKLHGH LQ 6WLFKZRUWHQ�

JHJHQ�EHU UHLQ QDWLRQDO ILQDQ]LHUWHQ 0D�QDKPHQ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

JHJHQ�EHU GHP DOWHQ =LHO��E�3URJUDPP

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)DOOV 6LH HLQHQ JHULQJHUHQ $XIZDQG VHKHQ�

ZRUDXI LVW GLHVHU JHULQJHUH $XIZDQG NRQNUHW

]XU�FN]XI�KUHQ" %LWWH QHQQHQ 6LH GLH ZHVHQWOLFKHQ

8QWHUVFKLHGH LQ 6WLFKZRUWHQ�

JHJHQ�EHU UHLQ QDWLRQDO ILQDQ]LHUWHQ 0D�QDKPHQ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

JHJHQ�EHU GHP DOWHQ =LHO��E�3URJUDPP

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,P )DOOH HLQHV 0HKUDXIZDQGHV JHJHQ�EHU

UHLQ QDWLRQDO ILQDQ]LHUWHQ 0D�QDKPHQ RGHU

GHQ 5HJHOXQJHQ LP =LHO �E�3URJUDPP� :LH

KDEHQ 6LH GHQ K|KHUHQ $XIZDQG NRPSHQ�

VLHUW" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

%HUHLWVWHOOXQJ ]XVlW]OLFKHU +DXVKDOWVPLWWHO

�]� %� I�U 3&�$XVVWDWWXQJ����������������������������������

$XIVWRFNXQJ GHV 3HUVRQDOV �3ODQVWHOOHQ� ����������

WHPSRUlUH (UJlQ]XQJ GHV 3HUVRQDOV

�$XVKLOIHQ���������������������������������������������������������

SHUVRQHOOH 8PVFKLFKWXQJHQ LQQHUKDOE GHU

'LHQVWVWHOOH� �����������������������������������������������������

=XU�FNVWHOOHQ DQGHUHU $XIJDEHQ �����������������������

9RUKDQGHQHV 3HUVRQDO UHLFKW DXV� XP

0HKUDXIZDQG DE]XSXIIHUQ����������� ���������������������

,QWHUQH 8PVFKLFKWXQJ GHU $XIJDEHQ�����������������

2SWLPLHUXQJ GHU $UEHLWVDEOlXIH���������������� ��������

K|KHUH $UEHLWVEHODVWXQJ EHL JOHLFKEOHLEHQ

GHP 3HUVRQDO���������������� �����������������������������������

VRQVWLJHV����������������������������������������������������������

*LEW HV VSH]LILVFKH 5HJHOXQJHQ LP ($*)/�

9HUZDOWXQJV� XQG .RQWUROOYHUIDKUHQ� GLH GLH

1DFKIUDJH QDFK )|UGHUXQJ QHJDWLY EHHLQ�

IOXVVHQ"

QHLQ������������������������������������������������������������������

MD����������������������������������������������������������������������

ZHQQ MD� ZHOFKH"

8PIDQJ GHU HLQJHUHLFKWHQ 8QWHUODJHQ ��������������

$EUHFKXQJVPRGDOLWlWHQ����������� �������������������������

9HUZHQGXQJVQDFKZHLVSU�IXQJ �������������������������

VRQVWLJH����������� ������������������������������������������������

XQG ]ZDU"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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:HOFKH %HUDWXQJ XQG +LOIH ELHWHW ,KUH

'LHQVWVWHOOH GHQ �SRWHQ]LHOOHQ� =XZHQ�

GXQJVHPSIlQJHUQ EHL GHU 3ODQXQJ XQG

8PVHW]XQJ LKUHU 0D�QDKPHQ DQ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

%HUDWXQJ KLQVLFKWOLFK %DXDXVI�KUXQJ

XQG 0DWHULDOLHQ ������������������������������������������������

=XVDPPHQVWHOOXQJ GHU

HUIRUGHUOLFKHQ $QWUDJVXQWHUODJHQ ���������������������

,QIRUPDWLRQ �EHU DQGHUH �]XVlW]OLFKH�

)|UGHUP|JOLFKNHLWHQ �����������������������������������������

.HLQH ���������������������������������������������������������������

VRQVWLJH �����������������������������������������������������������

ZHOFKH"������������������������

�����������������������������

�����������������������������

�
������
��	����������������
���2������������+���
��������

0LW ZHOFKHQ %HK|UGHQ�(LQULFKWXQJHQ DUEHLWHQ 6LH EHL GHU $EZLFNOXQJ XQG %HJOHLWXQJ ,KUHU

0D�QDKPHQ ]XVDPPHQ RGHU VWLPPHQ 6LH VLFK DE� XQG LQ ZHOFKHU )RUP HUIROJW GLHVH

=XVDPPHQDUEHLW" �ELWWH NUHX]HQ 6LH DQ��

$EVWLPPXQJ LQ GHU )RUP

MD QHLQ UHJHOPl�LJHU

%HVSUHFKXQ�

JHQ

YRQ DG KRF

%HVSUHFKXQ�

JHQ MH QDFK

0D�QDKPH

GHU %HWHLOL�

JXQJ GHU 7g%

GHU :HLWHUOHL�

WXQJ�.HQQW�

QLVQDKPH YRQ

0D�QDKPHQ

1DWXUVFKXW]EHK|UGH

'HQNPDOVFKXW]EHK|UGH

6WUD�HQEDXDPW

6WLIWXQJHQ

9HUHLQH

,%+

7HLOQHKPHUJHPHLQVFKDIW
GHU )OXUEHUHLQLJXQJ

5HDOYHUEDQG

'RUIHQWZLFNOXQJVSODQHU

*HPHLQGHQ

.UHLV �DQGHUH 'LHQVWVWHO�
OHQ�

VRQVWLJH���

)�KUW GLH $EVWLPPXQJ ]ZLVFKHQ %HK|UGHQ

XQG (LQULFKWXQJHQ GD]X� GDVV ILQDQ]LHOOH

0LWWHO XQG 0D�QDKPHQ DXI EHVWLPPWH 'RUI�

HUQHXHUXQJVYHUIDKUHQ NRQ]HQWULHUW ZHUGHQ"

QHLQ �����������������������������������������������������������������

MD ���������������������������������������������������������������������

,KUH 'RUIHUQHXHUXQJVPD�QDKPHQ ZHUGHQ LP

5DKPHQ GHV KHVVLVFKHQ (QWZLFNOXQJVSODQ

I�U GHQ OlQGOLFKHQ 5DXP JHI|UGHUW� :LH JXW

VLQG VLH PLW GHQ DQGHUHQ DQJHERWHQHQ 0D��

QDKPHQ GLHVHV 3URJUDPPV YHUWUDXW"

JDU QLFKW�����������������������������������������������������������

ZHQLJ ���������������������������������������������������������������

GLH 0D�QDKPHQ LP *HVFKlIWVEHUHLFK GHV :LUW�

VFKDIWVPLQLVWHULXPV NHQQH LFK JXW ��������������������

JXWHU hEHUEOLFN �EHU GDV *HVDPWSURJUDPP������
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6HKHQ 6LH $QVDW]SXQNWH� 'RUIHUQHXHUXQJV�

PD�QDKPHQ YRU 2UW VLQQYROO PLW DQGHUHQ

0D�QDKPHQ GHV KHVVLVFKHQ (QWZLFNOXQJV�

SODQ I�U GHQ OlQGOLFKHQ 5DXP DEJHVWLPPW

XP]XVHW]HQ"

QHLQ �����������������������������������������������������������������

MD ���������������������������������������������������������������������

ZHQQ MD� PLW ZHOFKHQ"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6HKHQ 6LH $QVDW]SXQNWH� 'RUIHUQHXHUXQJV�

PD�QDKPHQ VLQQYROO PLW 0D�QDKPHQ DXV

DQGHUHQ )|UGHUEHUHLFKHQ �QLFKW +HVVLVFKHU

(QWZLFNOXQJVSODQ I�U GHQ OlQGOLFKHQ 5DXP�

YRU 2UW DEJHVWLPPW XP]XVHW]HQ"

QHLQ �����������������������������������������������������������������

MD ���������������������������������������������������������������������

ZHQQ MD� PLW ZHOFKHQ"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

:HQQ 6LH EHL )UDJH �� RGHU �� �QHLQ� DQJH�

NUHX]W KDEHQ� :DV EHKLQGHUW ,KUHU 0HLQXQJ

QDFK GHQ DEJHVWLPPWHQ (LQVDW] YRQ )|U�

GHUPD�QDKPHQ" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

IHKOHQGH $EVWLPPXQJ ]ZLVFKHQ 9HUZDOWXQJV�

EHK|UGHQ ���������������������������������������������������������

0D�QDKPHQLQKDOWH SDVVHQ QLFKW ]XVDPPHQ ����

XQWHUVFKLHGOLFKH )|UGHUYRUDXVVHW]XQJHQ ���������

MHGH %HK|UGH�(LQULFKWXQJ VHW]W LKUH HLJHQHQ

6FKZHUSXQNWH ��������������������������������������������������

IHKOHQGH �EHUJHPHLQGOLFKH 3ODQXQJVJUXQG�

ODJHQ����������������������������������������������������������������

DQGHUH %HK|UGHQ�(LQULFKWXQJHQ KDEHQ NHLQ

*HOG�����������������������������������������������������������������

VRQVWLJH �����������������������������������������������������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

:HQQ VLH EHL )UDJH �� RGHU �� �MD� DQJH�

NUHX]W KDEHQ� :DV I|UGHUW ,KUHU 0HLQXQJ

QDFK GHQ DEJHVWLPPWHQ (LQVDW] YRQ )|U�

GHUPD�QDKPHQ" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

�LQWHQVLYHU� $EVWLPPXQJVSUR]HVV ]ZLVFKHQ

%HK|UGHQ�,QVWLWXWLRQHQ �������������������������������������

0D�QDKPHQ SDVVHQ LQKDOWOLFK JXW ]XVDPPHQ ��

NRRUGLQLHUHQGH )XQNWLRQ ,KUHU 'LHQVWVWHOOH��������

LQWHJULHUHQGH )XQNWLRQ GHV '(�.RQ]HSWV����������

JXWH SHUV|QOLFKH .RQWDNWH ��������������������������������

$QNQ�SIHQ DQ HLQH EHUHLWV EHVWHKHQGH

JXWH =XVDPPHQDUEHLW ��������������������������������������

(QJDJHPHQW HLQ]HOQHU 3HUVRQHQ����������������������

TXDOLIL]LHUWH 0LWDUEHLWHU,QQHQ ����������������������������

VRQVWLJH �����������������������������������������������������������

XQG ]ZDU"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

.|QQHQ 6LH NRQNUHWH 3URMHNWEHLVSLHOH I�U GLH

JHOXQJHQH .RPELQDWLRQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ

PLW DQGHUHQ )|UGHUPD�QDKPHQ QHQQHQ"

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

+DEHQ GLH *HPHLQGHQ PLW ($*)/�JHI|UGHU�

WHQ 'RUIHUQHXHUXQJVPD�QDKPHQ LQ GHQ OHW]�

WHQ ]ZHL -DKUHQ DXFK )|UGHUPLWWHO DXV HLQHP

GHU IROJHQGHQ 3URJUDPPH LQ $QVSUXFK JH�

QRPPHQ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

/($'(5 ���������������������������������������������������������

'HQNPDOSIOHJHPLWWHO �����������������������������������������

)OXUEHUHLQLJXQJ ������������������������������������������������

=LHO ��3URJUDPP�����������������������������������������������

6WlGWHEDXI|UGHUXQJ������������������������������������������

,17(55(*�������������������������������������������������������

0RGHOOUHJLRQHQ GHV %09(/������������������������������

$QGHUH 3URJUDPPH ������������������������������������������

XQG ]ZDU�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1HLQ �����������������������������������������������������������������

.DQQ VHLQ� LVW PLU DEHU QLFKW EHNDQQW ����������������

�
��������6����������2�
��
!

����
������������

%HVWHKHQ DXV ,KUHU 6LFKW 9ROO]XJVGHIL]LWH EHL

GHU 8PVHW]XQJ GHV '(�.RQ]HSWHV"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

1HLQ �����������������������������������������������������������������

MD����������������������������������������������������������������������

:HQQ MD� ZHOFKHV VLQG GLH *U�QGH I�U
9ROO]XJVGHIL]LWH"

GHP '(�.RQ]HSW IHKOW GLH 5HFKWV�

YHUELQGOLFKNHLW ��������������������������������������������������

9RUKHUUVFKHQ HLQHU DXI )|UGHUPLWWHO DE�

]LHOHQGHQ SDVVLYHQ (UZDUWXQJVKDOWXQJ �������������

NHLQH %UHLWHQZLUNXQJ LQ GHU %HY|ONHUXQJ ����������

6FKLFNVDO GHV '(�.RQ]HSWV LVW

VWDUN DQ EHVWLPPWH 3HUVRQHQ JHEXQGHQ �����������

JHULQJH ILQDQ]LHOOH 0LWWHO GHV /DQGHV EHZLUNHQ
HLQHQ %UXFK ]ZLVFKHQ $QVSUXFK XQG

0DFKEDUNHLW �����������������������������������������������������

NRPPXQDOH )LQDQ]HQJSlVVH ����������������������������

VRQVWLJH �����������������������������������������������������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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:HQQ 9ROO]XJVGHIL]LWH EHVWHKHQ� ZDV VROOWH

,KUHU 0HLQXQJ QDFK JHWDQ ZHUGHQ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

VWlUNHUH UHJLRQDOH .RQ]HQWUDWLRQ GHU

)|UGHUPLWWHO �����������������������������������������������������

5HGXNWLRQ GHU LQ GDV 3URJUDPP DXI]XQHK�

HQGHQ '|UIHU ����������������������������������������������������

9HUPHLGHQ YRQ �VWHUHRW\SHQ 3ODQXQJHQ
]XJXQVWHQ YRQ '(�.RQ]HSWHQ� GLH VLFK GHX�
OLFKHU DOV ELVKHU DXI |UWOLFKH %HVRQGHUKHLWHQ

HLQVWHOOHQ ���������������������������������������������������������

(UJHEQLVVH GHV '(�.RQ]HSWHV VROOWHQ VWlUNHU

YHUELQGOLFK JHPDFKW ZHUGHQ �����������������������������

VWlUNHUH 2ULHQWLHUXQJ DXI GHQ 3ODQXQJV�
SUR]HVV� LQ GHP GDV '(�.RQ]HSW QXU HLQ $VSHNW

XQWHU YLHOHQ LVW �������������������������������������������������

XPVHW]XQJVRULHQWLHUWHUH 'RUIHUQHXHUXQJV�

SODQXQJ������������������������������������������������������������

VRQVWLJHV ���������������������������������������������������������

XQG ]ZDU"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,Q ZHOFKHP 8PIDQJ ZHUGHQ LQ ,KUHP 'LHQVW�

EHUHLFK (UJHEQLVVH GHV '(�.RQ]HSWHV GXUFK

8PVHW]XQJ LQ |UWOLFKHV %DXUHFKW YHUELQGOLFK

JHPDFKW ZHUGHQ"

hEHUKDXSW QLFKW ������������������������������������������������

0DQFKPDO ��������������������������������������������������������

G� K� LQ FD� BBBBBBBBBBBBBBBBBB 3UR]HQW GHU

'(�.RQ]HSWH

,PPHU���������������������������������������������������������������

+DEHQ 6LH $QUHJXQJHQ E]Z� .ULWLN ]XU ZHLWHUHQ 'XUFKI�KUXQJ GHU )|UGHUXQJ XQG GHV )|UGHU�

YHUIDKUHQV LP 5DKPHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ"

%HPHUNXQJHQ� .ULWLN� $QUHJXQJHQ ]XP )UDJHERJHQ�
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%HL )UDJHQ ZHQGHQ 6LH VLFK ELWWH DQ� 6� +DUWWKDOHU 	 %� .RFK Â %XQGHVIRUVFKXQJVDQVWDOW I�U /DQGZLUWVFKDIW �)$/� Â

,QVWLWXW I�U %HWULHEVZLUWVFKDIW� $JUDUVWUXNWXU XQG OlQGOLFKH 5lXPH �%$/� Â %XQGHVDOOHH �� Â ����� %UDXQVFKZHLJ Â

7HO�� ���� � �������� RGHU ����� Â )D[� ���� � ��������

� :DUHQ 6LH �EHU GLH 'RUIHUQHXHUXQJ

LQ ,KUHP 'RUI LQIRUPLHUW"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ VLQG P|JOLFK�

QHLQ���������������������������������������������������������� �

MD� DXV GHU =HLWXQJ������������������������������ �

MD� GXUFK *HVSUlFKH PLW DQGHUHQ���� �

MD� GXUFK GHQ *HPHLQGHEULHI������������ �

MD� GXUFK 9HUDQVWDOWXQJHQ LP 'RUI�� �

MD� GXUFK 0LWDUEHLW LP $UEHLWVNUHLV�� �

MD� GXUFK�

��������������������������������

� ,P 5DKPHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ ZDU

HV P|JOLFK� )|UGHUJHOGHU ]X EH�

NRPPHQ� +DEHQ 6LH VHOEVW DXFK

0D�QDKPHQ PLW )|UGHUJHOGHUQ

GXUFKJHI�KUW"

MD�������������������������������������������������������������� �

QHLQ���������������������������������������������������������� �

LFK ZHL� QLFKW������������������������������������������

��� :LH KDW GLH 'RUIHUQHXHUXQJ ,KU 'RUI YHUlQGHUW"

��� :HOFKH %HUHLFKH VLQG ,KQHQ ZLFKWLJ� GDPLW 6LH VLFK LQ LKUHP 'RUI ZRKO I�KOHQ"
�ELWWH NUHX]HQ 6LH LQ MHGHU =HLOH %HWUHIIHQGHV DQ�

)UDJH ��� )UDJH ���

'LH 'RUIHUQHXHUXQJ KDW LQ GLH�

VHP %HUHLFK ]X ��� JHI�KUW�

9HUEHV�
VHUXQJHQ

NHLQHQ
9HUlQ�

GHUXQJHQ

9HU�
VFKOHFK�
WHUXQJHQ

,FK
ZHL�
QLFKW

'LHVHU %HUHLFK

LVW ZLFKWLJ�

GDPLW LFK PLFK

LP 'RUI ZRKO

I�KOH�

%HUHLFKH

� R � MD QHLQ

DQVSUHFKHQGHV 2UWVELOG
�*HVWDOWXQJ YRQ 6WUD�HQ� 3OlW]HQ� +lX�
VHUIDVVDGHQ� *lUWHQ XVZ��

YHUNHKUVEHUXKLJWH 6WUD�HQI�KUXQJ

� $EVFKZlFKXQJ YRQ *HIDKUSXQN�

WHQ �]�%� DQ 2UWVHLQJlQJHQ� .UHX]XQJV�

EHUHLFKHQ� hEHUJlQJHQ XVZ��

)DKUUDG� XQG )X�JlQJHUZHJH

9HUNHKUVOlUP �9HUULQJHUXQJ�

3DUNP|JOLFKNHLWHQ I�U .)=

9RUKDQGHQVHLQ YRQ�

� /HEHQVPLWWHOOlGHQ XQG DQGHUHQ

*HVFKlIWHQ LP 'RUI �LQNO� +RIOlGHQ

XVZ��

� 3RVW XQG %DQN LP 'RUI

� bU]WHQ � 3IOHJHGLHQVWHQ LP 'RUI

� *DVWVWlWWHQ � &DIpV LP 'RUI

� hEHUQDFKWXQJVP|JOLFKNHLWHQ LP

'RUI �*lVWH]LPPHU DXI %DXHUQK|IHQ�

*DVWK|IH� Ä+HXKRWHOV³ XVZ��

� .LQGHUJDUWHQ XQG �*UXQG��

6FKXOH LP 'RUI

$1+$1* �� �0D�QDKPH R�



����������	
��	�������������	��	���������� 									)%�1%�'(�%

%HL )UDJHQ ZHQGHQ 6LH VLFK ELWWH DQ� 6� +DUWWKDOHU 	 %� .RFK Â %XQGHVIRUVFKXQJVDQVWDOW I�U /DQGZLUWVFKDIW �)$/� Â

,QVWLWXW I�U %HWULHEVZLUWVFKDIW� $JUDUVWUXNWXU XQG OlQGOLFKH 5lXPH �%$/� Â %XQGHVDOOHH �� Â ����� %UDXQVFKZHLJ Â

7HO�� ���� � �������� RGHU ����� Â )D[� ���� � ��������

� )RUWVHW]XQJ 7DEHOOH �

)UDJH ��� )UDJH ���

'LH 'RUIHUQHXHUXQJ KDW LQ GLH�

VHP %HUHLFK

]X ��� JHI�KUW�

9HUEHV�
VHUXQJHQ

NHLQHQ
9HUlQ�

GHUXQJHQ

9HU�
VFKOHFK�
WHUXQJHQ

,FK
ZHL�
QLFKW

'LHVHU %HUHLFK

LVW ZLFKWLJ�

GDPLW LFK PLFK

LP 'RUI ZRKO

I�KOH�

%HUHLFKH

� R � MD QHLQ

.LQGHUVSLHOSOlW]H LP 'RUI

)UHL]HLWHLQULFKWXQJHQ � 6SRUWVWlWWHQ

LP 'RUI �%RO]SODW]� 5HLWKDOOH� 6FK�W]HQ�

KDOOH� 6SRUWKDOOH XVZ��

'RUIJHPHLQVFKDIWVHLQULFKWXQJHQ
�'RUIJHPHLQVFKDIWVKDXV� -XJHQGKHLP�
VRQVWLJH 7UHIISXQNWH XVZ��

1DWXU XQG 8PZHOW �5HQDWXULHUXQJ
'RUIEDFK � 'RUIWHLFK� %HJU�QXQJV� X� $Q�
SIODQ]XQJVPD�QDKPHQ� (QWVLHJHOXQJ YRQ
6WUD�HQ XQG 3OlW]HQ XVZ��

$UEHLWVP|JOLFKNHLWHQ LP 'RUI

VRQVWLJHV� XQG ]ZDU�

� +DEHQ 6LH GHQ (LQGUXFN� GDVV VLFK

,KUH /HEHQVTXDOLWlW LQVJHVDPW GXUFK

GLH 'RUIHUQHXHUXQJ YHUlQGHUW KDW"
�%LWWH NUHX]HQ 6LH GLH 9HUlQGHUXQJ DXI GHU
IROJHQGHQ 6NDOD DQ� ±� EHGHXWHW ÄVWDUN YHU�
VFKOHFKWHUW³� �� ÄVWDUN YHUEHVVHUW³��

� �

�YHUVFKOHFKWHUW�

� � �

�YHUEHVVHUW�

� 6LQG 6LH PLW ,KUHP 'RUI � VR ZLH HV

MHW]W LVW � ]XIULHGHQ"

MD� VHKU��������������������������������������������������� �

MD� LP *UR�HQ XQG *DQ]HQ VFKRQ���� �

QHLQ� QLFKW JDQ]������������������������������������ �

QHLQ� �EHUKDXSW QLFKW�������������������������� �

LFK ZHL� QLFKW������������������������������������������

� :DV Z�UGHQ 6LH QRFK JHUQH lQGHUQ

E]Z� VLFK DQGHUV Z�QVFKHQ"

� ,P 5DKPHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ

ZXUGHQ LQ ,KUHP 'RUI JHVWDOWHULVFKH

0D�QDKPHQ DQ *HElXGHQ GXUFKJH�

I�KUW �]� %� GLH 6DQLHUXQJ YRQ 'l�

FKHUQ� )HQVWHUQ XQG )DVVDGHQ��

��� :DV GHQNHQ 6LH� ZHQQ 6LH GLHVH *H�

ElXGH VHKHQ"

LFK KDEH GDV ELVKHU QRFK JDU QLFKW

ZDKUJHQRPPHQ������������������������������ �

LFK ILQGH GDV �EHUIO�VVLJ������������������ �

LFK ILQGH HV JXW� GDVV GLH DOWHQ

*HElXGH HUKDOWHQ ZHUGHQ� DEHU

ELWWH RKQH )|UGHUJHOGHU���������������������� �

LFK ILQGH HV ULFKWLJ� GDVV GDI�U DXFK

)|UGHUJHOGHU HLQJHVHW]W ZHUGHQ��������
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%HL )UDJHQ ZHQGHQ 6LH VLFK ELWWH DQ� 6� +DUWWKDOHU 	 %� .RFK Â %XQGHVIRUVFKXQJVDQVWDOW I�U /DQGZLUWVFKDIW �)$/� Â

,QVWLWXW I�U %HWULHEVZLUWVFKDIW� $JUDUVWUXNWXU XQG OlQGOLFKH 5lXPH �%$/� Â %XQGHVDOOHH �� Â ����� %UDXQVFKZHLJ Â

7HO�� ���� � �������� RGHU ����� Â )D[� ���� � ��������

��� )�U ZLH ZLFKWLJ KDOWHQ 6LH GLHVH

0D�QDKPHQ I�U GDV 'RUI"

I�U XQZLFKWLJ��������������������������������������������

I�U ZLFKWLJ �����������������������������������������������

I�U VHKU ZLFKWLJ� ZHLO ����������������������������

� PHKU *lVWH � 7RXULVWHQ LQ

XQVHU 'RUI NRPPHQ� �����������������������

� PHKU 0HQVFKHQ KLHUKHU ]LHKHQ��� �

� LFK PLFK KLHU MHW]W ZRKOHU I�KOH�����

� ZLHGHU PHKU LP 'RUI ORV LVW�����������

� ZHLO����

� :DV KDW GLH 'RUIHUQHXHUXQJ DXV ,K�

UHU 6LFKW I�U ,KU 'RUI JHEUDFKW"

�����������	
�	�����	������

�

PlQQOLFK �������������������������������������������������������� �

ZHLEOLFK������������������������������������������������������������

�� :LH DOW VLQG 6LH"

XQWHU �� -DKUHQ����������������������������������������������

�� ELV �� -DKUH �������������������������������������������� �

�� ELV �� -DKUH �������������������������������������������� �

�� ELV �� -DKUH �������������������������������������������� �

�� ELV �� -DKUH �������������������������������������������� �

�EHU �� -DKUH ������������������������������������������������

�� 6HLW ZDQQ OHEHQ 6LH LP 'RUI"

VHLW PHLQHU .LQGKHLW �������������������������������������

VHLW PHKU DOV �� -DKUHQ������������������������������ �

VHLW ZHQLJHU DOV �� -DKUHQ������������������������� �

LFK ELQ LP 'RUI DXIJHZDFKVHQ�

ZDU HLQH =HLWODQJ ZRDQGHUV�

OHEH MHW]W DEHU ZLHGHU KLHU��������������������������

�� :HOFKHU EHUXIOLFKHQ 7lWLJNHLW JHKHQ

6LH QDFK"

$QJHVWHOOWHU � $QJHVWHOOWH���������������������

$UEHLWHU � $UEHLWHULQ�������������������������������

5HQWQHU � 5HQWQHULQ�������������������������������

+DXVPDQQ � +DXVIUDX���������������������������

6FK�OHU � 6FK�OHULQ��������������������������������

6WXGHQW � 6WXGHQWLQ������������������������������ �

6HOEVWVWlQGLJHU � 6HOEVWlQGLJH�����������

$UEHLWVORVHU � $UEHLWVORVH���������������������

�� :LH YLHOH 3HUVRQHQ OHEHQ LQ ,KUHP

+DXVKDOW"

3HUVRQ�HQ�

�����	������	���	������	����������	�������������	��	���	
������
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%XQGHVIRUVFKXQJVDQVWDOW I�U /DQGZLUWVFKDIW

,QVWLWXW I�U %HWULHEVZLUWVFKDIW� $JUDUVWUXNWXU XQG OlQGOLFKH 5lXPH �%$/�

%XQGHVDOOHH ��� �� ��� %UDXQVFKZHLJ

ZZZ�EDO�IDO�GH

7H[W XQG )RWRV� 'LSO��,QJ� 6LPRQH +DUWWKDOHU

2NWREHU ����

$1+$1* �� �0D�QDKPH R�
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8P LQQHUKDOE GHU 6WUXNWXUI|UGHUSHULRGH ���� ± ���� YRQ GHU (XURSlLVFKHQ .RPPLVVLRQ )|UGHUJHOGHU DXV

GHP (XURSlLVFKHQ $XVJOHLFKV� XQG *DUDQWLHIRQGV I�U GLH /DQGZLUWVFKDIW �($*)/� ]X HUKDOWHQ� KDEHQ GLH

%XQGHVOlQGHU QDFK 0D�JDEH GHU 9HURUGQXQJ �(*� 1U� ��������� (QWZLFNOXQJVSOlQH I�U GHQ OlQGOLFKHQ

5DXP HUVWHOOW� LQ GHQHQ XPIDQJUHLFK DXI GLH 0D�QDKPHQ HLQJHJDQJHQ ZLUG� ZHOFKH PLW GHQ (8�0LWWHOQ JHI|U�

GHUW ZHUGHQ VROOHQ� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ � 'RUIHQWZLFNOXQJ VWHOOW GDEHL QXU HLQH 0D�QDKPH YRQ HLQHU 9LHO]DKO

YHUVFKLHGHQHU )|UGHUPD�QDKPHQ GDU�

$Q GLH 9HUJDEH YRQ )|UGHUPLWWHOQ KDW GLH (XURSlLVFKH .RPPLVVLRQ GLH %HGLQJXQJ JHNQ�SIW� GDVV GLH 8PVHW�

]XQJ GHU )|UGHUXQJ � LQVEHVRQGHUH ZDV LKUH :LUNXQJHQ XQG (IIHNWH EHWULIIW � ]X EHZHUWHQ LVW� 'LHV PXVV MH�

ZHLOV ]XU 0LWWH GHU 3URJUDPPODXI]HLW �DOV =ZLVFKHQEHZHUWXQJ� XQG QDFK $EVFKOXVV GHU 3URJUDPPODXI]HLW �DOV

([�SRVW�%HZHUWXQJ� GXUFK XQEHWHLOLJWH 'ULWWH HUIROJHQ�

)�U GLH =ZLVFKHQEHZHUWXQJ GHU R�J� (QWZLFNOXQJVSOlQH KDEHQ VLFK GLH )OlFKHQOlQGHU +HVVHQ� 1LHGHUVDFK�

VHQ� 1RUGUKHLQ�:HVWIDOHQ XQG 6FKOHVZLJ�+ROVWHLQ VRZLH GLH ]ZHL 6WDGWVWDDWHQ %UHPHQ XQG +DPEXUJ HQW�

VFKLHGHQ� JHPHLQVDP HLQHQ %HZHUWHU �(YDOXDWRU� ]X EHDXIWUDJHQ� 1HEHQ .RVWHQJU�QGHQ HUJDEHQ VLFK GD�

GXUFK I�U GLH /lQGHU YHUVFKLHGHQH ZHLWHUH 9RUWHLOH� ]�%� HLQH EHVVHUH 9HUJOHLFKEDUNHLW GHU %HZHUWXQJVEH�

ULFKWH RGHU JHPHLQVDPH OlQGHU�EHUJUHLIHQGH 'LVNXVVLRQVP|JOLFKNHLWHQ� $OV =ZLVFKHQEHZHUWHU ZXUGH LP

+HUEVW ���� GDV ,QVWLWXW I�U %HWULHEVZLUWVFKDIW� $JUDUVWUXNWXU XQG /lQGOLFKH 5lXPH �%$/� DQG GHU %XQGHVIRU�

VFKXQJVDQVWDOW I�U /DQGZLUWVFKDIW �)$/� LQ %UDXQVFKZHLJ EHDXIWUDJW�

'LH 'XUFKI�KUXQJ GHU =ZLVFKHQEHZHUWXQJ GDXHUWH UXQG ]ZHL -DKUH� 6LH HQGHW �YRUOlXILJ� PLW GHU $EJDEH GHU

XPIDQJUHLFKHQ %HZHUWXQJVEHULFKWH DQ GLH MHZHLOV ]XVWlQGLJHQ /lQGHUPLQLVWHULHQ ]XP ���������� ZHOFKH GLH

%HULFKWH GDQQ ]XP �������� DQ GLH (XURSlLVFKH .RPPLVVLRQ QDFK %U�VVHO ZHLWHUOHLWHQ�

/�
�",
�����	����

0LW $XVQDKPH GHU 6WDGWVWDDWHQ QLPPW GLH 'RUIHUQHXHUXQJ �LQ 6FKOHVZLJ�+ROVWHLQ ZLUG VLH VHLW HLQLJHQ -DKUHQ

'RUIHQWZLFNOXQJ JHQDQQW� LQ GHQ (QWZLFNOXQJVSOlQHQ GHU JHQDQQWHQ /lQGHU HLQHQ ]XP 7HLO VHKU KRKHQ 6WHO�

OHQZHUW HLQ�

$QPHUNXQJ� 'HU .�U]H ZHJHQ ZLUG LQ GHQ QDFKIROJHQGHQ $XVI�KUXQJHQ QXU QRFK YRQ 'RUIHUQHXHUXQJ JH�

VSURFKHQ� DXFK ZHQQ I�U 6FKOHVZLJ�+ROVWHLQ GLH 'RUIHQWZLFNOXQJ JHPHLQW LVW�

%HVRQGHUV LQ GHQ )OlFKHQOlQGHUQ IOLH�W HLQ *UR�WHLO GHU (8�)|UGHUPLWWHO� GLH QDFK $UWLNHO �� GHU 9HURUGQXQJ

�(*� 1U� ��������� I�U GLH $QSDVVXQJ XQG (QWZLFNOXQJ YRQ OlQGOLFKHQ *HELHWHQ YRUJHVHKHQ VLQG� LQ GLH

'RUIHUQHXHUXQJ� 'LH %HZHUWHULQQHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ KDEHQ VLFK GDKHU DXVJLHELJ PLW GHU )UDJH EHVFKlI�

WLJW� ZHOFKH 0HWKRGLN JHHLJQHW LVW� GLH JHVDPWH %DQGEUHLWH GHU :LUNXQJHQ XQG (IIHNWH GHU 'RUIHUQHXHUXQJ ]X

HUKHEHQ XQG GDU]XVWHOOHQ�

(LQ XQYHU]LFKWEDUHV (OHPHQW ]XU %HZHUWXQJ GHU 'RUIHUQHXHUXQJVHIIHNWH VLQG GDEHL GLH 2UWVEHVLFKWLJXQJHQ

JHI|UGHUWHU 3URMHNWH XQG 2UWH VRZLH *HVSUlFKH PLW GHQ EHWHLOLJWHQ E]Z� ]XVWlQGLJHQ 3HUVRQHQ� ,P 6RPPHU

���� ZXUGHQ GDKHU HUVWH 2UWVWHUPLQH GXUFKJHI�KUW� XP 6FKZHUSXQNWH XQG %HVRQGHUKHLWHQ GHU 'RUIHUQHXH�

UXQJ LQ GHQ HLQ]HOQHQ /lQGHUQ NHQQHQ ]XOHUQHQ XQG ]X YHUWLHIHQ� 'LHVH �6RQGLHUXQJVSKDVH� VROOWH ]XP HUV�

WHQ ]HLJHQ� ZHOFKH %HVRQGHUKHLW XQG hEHUHLQVWLPPXQJHQ LQ E]Z� ]ZLVFKHQ GHQ /lQGHUQ EHVWHKHQ� XP GDUDXI

DXIEDXHQG GLH QDFKIROJHQGHQ WLHIHUJHKHQGHQ 8QWHUVXFKXQJHQ EHVVHU SODQHQ XQG GXUFKI�KUHQ ]X N|QQHQ�

1HEHQ GHU VWDWLVWLVFKHQ $XVZHUWXQJ GHU YRQ GHQ ]XVWlQGLJHQ 0LQLVWHULHQ EHUHLWJHVWHOOWHQ )|UGHUGDWHQ XQG

GHQ (UJHEQLVVHQ HLQHU VFKULIWOLFKHQ %HIUDJXQJ JHI|UGHUWHU 3URMHNWWUlJHU JHK|UHQ ]X GLHVHQ WLHIHUJHKHQGHQ

8QWHUVXFKXQJHQ DXFK GLH )DOOVWXGLHQ ± GHWDLOOLHUWH 8QWHUVXFKXQJHQ YRU 2UW�

'LH .DUWH DXI GHU QDFKIROJHQGHQ 6HLWH ]HLJW DOOH '|UIHU E]Z� 2UWH� GLH YRQ GHQ %HZHUWHULQQHQ LP 5DKPHQ GHU

=ZLVFKHQEHZHUWXQJ DXIJHVXFKW ZXUGHQ�

� 'LH JHRPHWULVFKHQ 6\PEROH �.UHLVH� 'UHLHFNH� 4XDGUDW� 5DXWH� PDUNLHUHQ GLH '|UIHU� GLH LP 5DKPHQ GHU

6RQGLHUXQJVSKDVH EHWUDFKWHW ZXUGHQ�

� %HL ]ZHL '|UIHUQ KDQGHOW HV VLFK XP VROFKH� EHL GHQHQ HLQH %HZHUWHULQ ]X HLQ]HOQHQ 6LW]XQJHQ GHU .RQ�

]HSWHQWZLFNOXQJVSKDVH E]Z� GHU 3KDVH GHU 'RUIHUQHXHUXQJVSODQ�$XIVWHOOXQJ KLQ]XJHNRPPHQ LVW� XP ]X

EHREDFKWHQ� ZHOFKH 7KHPHQ EHKDQGHOW ZHUGHQ� ZHOFKH $NWHXUH VLFK EHWHLOLJHQ� ZLH GLHVH PLWHLQDQGHU



0 ���������

XPJHKHQ� ZLH /|VXQJHQ HQWZLFNHOW ZHUGHQ XVZ� =LHO GHU %HREDFKWXQJHQ ZDU HV� $QVlW]H I�U G\QDPL�

VFKH (QWZLFNOXQJHQ LQ GHQ '|UIHUQ ]X LGHQWLIL]LHUHQ� GLH PLW GHU 'RUIHUQHXHUXQJ DXVJHO|VW ZHUGHQ�

� %HL GHQ PLW HLQHP 6WHUQ PDUNLHUWHQ

'|UIHUQ KDQGHOW HV VLFK XP GLH YLHU

)DOOVWXGLHQG|UIHU� DXI GLH LQ GLHVHU

'RNXPHQWDWLRQ KDXSWVlFKOLFK HLQJH�

JDQJHQ ZLUG�

'LHVH )DOOVWXGLHQ ZXUGHQ VFKOLH�OLFK ]ZL�

VFKHQ 'H]HPEHU ���� XQG )HEUXDU ����

GXUFKJHI�KUW�

,Q MHGHP )OlFKHQODQG ZXUGH ]XYRU HLQ )DOO�

VWXGLHQGRUI EHVWLPPW� ZHOFKHV GDQQ GHWDLO�

OLHUW XQWHUVXFKW ZXUGH�

$XVZDKONULWHULXP I�U GLH )DOOVWXGLHQG|UIHUQ

ZDU� GDVV GLH '|UIHU VFKRQ VHLW HLQLJHQ

-DKUHQ DXV GHU 'RUIHUQHXHUXQJVI|UGHUXQJ

DXVJHVFKLHGHQ VHLQ VROOWHQ� DP EHVWHQ

VROOWH GDV (QGH GHU )|UGHUXQJ ]ZLVFKHQ

���� XQG ���� OLHJHQ� XP VR PLWWHO� ELV

ODQJIULVWLJH :LUNXQJHQ EHVVHU HUNHQQHQ ]X

N|QQHQ� 'LH VR HUPLWWHOWHQ :LUNXQJHQ

N|QQHQ LQ GHU 5HJHO DXI GLH DNWXHOO JHI|U�

GHUWHQ '|UIHU �EHUWUDJHQ ZHUGHQ�

'DU�EHU KLQDXV VROOWHQ LQ GHQ '|UIHUQ 3UR�

MHNWH SULYDWHU XQG |IIHQWOLFKHU 3URMHNWWUlJHU

JHI|UGHUW ZRUGHQ VHLQ� GD GLHVH LQ LKUHU $UW

VHKU XQWHUVFKLHGOLFK VLQG XQG XQWHUVFKLHG�

OLFKH :LUNXQJHQ HQWIDOWHQ�

$X�HUGHP VROOWHQ GLH )DOOVWXGLHQG|UIHU YRQ

LKUHU /DJH XQG 6WUXNWXU P|JOLFKVW XQWHU�

VFKLHGOLFK VHLQ� XP JHJHEHQHQIDOOV YHU�

VFKLHGHQH (IIHNWH IHVWVWHOOHQ ]X N|QQHQ�

6R HUJDE HV VLFK� GDVV

� LQ +HVVHQ HLQ P|JOLFKVW VWUXNWXUVFKZD�

FKHV� SHULSKHUHV 'RUI LQ 0LWWHOJHELUJV�

ODJH JHVXFKW ZXUGH�

� LQ 1LHGHUVDFKVHQ HLQ VWDUN ODQGZLUW�

VFKDIWOLFKHV JHSUlJWHV 'RUI �PLW KRKHP

9HUHGHOXQJVDQWHLO��

� LQ 1RUGUKHLQ�:HVWIDOHQ HLQ YHUGLFK�

WXQJVUDXPQDKHV 'RUI XQG

� LQ 6FKOHVZLJ�+ROVWHLQ HLQ WRXULVWLVFK

JHSUlJWHV 'RUI �P|JOLFKVW LQ 2VWVHH�

1lKH��

'LH HLQ]HOQHQ 8QWHUVXFKXQJVVFKULWWH LP )DOOVWXGLHQGRUI LQ +HVVHQ VWHOOW GLH QDFKIROJHQGH 7DEHOOH GDU� 'LH $U�

EHLWVVFKULWWH ZXUGHQ GDEHL YRQ HLQHU %HZHUWHULQQHQ GXUFKJHI�KUW�

'LH 'DUVWHOOXQJ GHU )DOOVWXGLH EHJLQQW GDQQ DE 6HLWH �� 1DFK HLQHU NXU]HQ $XVI�KUXQJ ]XP 6WHOOHQZHUW GHU

'RUIHUQHXHUXQJ LQ +HVVHQ XQG HLQHP NXU]HQ 'RUISRUWUlW YRQ 0|UVKDXVHQ ZLUG GRUW DXI GLH ZLFKWLJVWHQ (UJHE�

QLVVH GHU 8QWHUVXFKXQJHQ HLQJHJDQJHQ�

'LH (UJHEQLVVH GHU )DOOVWXGLHQ DXV GHQ DQGHUHQ %XQGHVOlQGHUQ ZHUGHQ DQ GLHVHU 6WHOOH QLFKW GDUJHVWHOOW�

.DUWH �� /DJH GHU RUWVEHVLFKWLJWHQ XQG XQWHUVXFKWHQ '|UIHU

(UNOlUXQJ GHU 6\PEROH�

2UWVEHVLFKWLJWH '|UIHU � 5HJLRQHQ

LP 5DKPHQ GHU �6RQGLHUXQJVSKDVH�

)DOOVWXGLHQG|UIHU �HLQHV MH )OlFKHQODQG�

'RUI� LQ GHP GLH (UVWHOOXQJVSKDVH GHV

'RUIHUQHXHUXQJVSODQHV � � NRQ]HSWV

DQ PHKUHUHQ 7HUPLQHQ YRQ HLQHU %HZHUWHULQ

EHJOHLWHW ZXUGH �WHLOQHKPHQGH %HREDFKWXQJ�

6FKOHVZLJ�+ROVWHLQ

+DPEXUJ

1LHGHUVDFKVHQ

%UHPHQ

1RUGUKHLQ�:HVWIDOHQ

+HVVHQ

%URGHUVE\

%HYHUQ

/HQQLQJVHQ

0|UVKDXVHQ

/DWKHQ

/HKH

/lKGHQ

/LHEHQEXUJ�/HZH

9HUO�.DXQLW]

9HUVPROG�+HVVHOWHLFK

5|GLQJKDXVHQ

3HOOZRUP

7RGHQKDXVHQ

.DVVHEUXFK
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$UEHLWVVFKULWW (UOlXWHUXQJ

([SHUWHQ�

JHVSUlFKH

'XUFKJHI�KUW ZXUGHQ ([SHUWHQJHVSUlFKH PLW DQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ EHWHLOLJWHQ 3HUVRQHQ

ZLH ]�%� GHP %�UJHUPHLVWHU� HLQHP 9HUZDOWXQJVYHUWUHWHU� GHP 2UWVYRUVWHKHU� GHP 'RUI�

SODQHU� GHP 9RUVLW]HQGHQ GHV $UEHLWVNUHLVHV 'RUIHUQHXHUXQJ XQG HLQHP 9HUWUHWHU GHV

]XVWlQGLJHQ $PWHV GHU $JUDUVWUXNWXUYHUZDOWXQJ�

'LH *HVSUlFKH ZXUGHQ DXI GHU %DVLV HLQHV /HLWIDGHQV GXUFKJHI�KUW XQG EHL (LQYHUVWlQG�

QLV GHU %HIUDJWHQ PLW HLQHP $XGLRJHUlW DXIJH]HLFKQHW� -H QDFK GHQ 9RUNHQQWQLVVHQ GHU

%HZHUWHULQQHQ DXV ]XYRU JHI�KUWHQ *HVSUlFKHQ E]Z� GHP 6WXGLXP GHU JJI� LP 9RUIHOG

]XJHVFKLFNWHQ ,QIRUPDWLRQHQ �'RUIHUQHXHUXQJVNRQ]HSW� ,QIRUPDWLRQHQ ]XP 2UW HWF�� XQG

LQ $EKlQJLJNHLW GHU YHUI�JEDUHQ =HLW YRQ 6HLWHQ GHU %HIUDJWHQ KDWWHQ GLH ([SHUWHQJH�

VSUlFKH HLQH XQWHUVFKLHGOLFKH ]HLWOLFKH 'DXHU� 'LHVH ODJ LQ GHU 5HJHO ]ZLVFKHQ HLQ XQG

]ZHL 6WXQGHQ�

2UWV�

EHVLFKWLJXQJ

8P HLQHQ (LQGUXFN YRQ GHU 6LWXDWLRQ YRU 2UW ]X HUKDOWHQ� KDEHQ GLH %HZHUWHULQQHQ GDV

'RUI PHKUIDFK ÄGXUFKZDQGHUW³� 'DEHL ZXUGHQ ZLFKWLJH E]Z� PDUNDQWH *HJHEHQKHLWHQ IR�

WRJUDILVFK GRNXPHQWLHUW XQG JOHLFK]HLWLJ GLH :XUIVHQGXQJHQ DQ GLH +DXVKDOWH YHUWHLOW� ,Q

HLQLJHQ )lOOHQ HUJDEHQ VLFK GDEHL *HVSUlFKH PLW GHQ 'RUIEHZRKQHUQ ]XU 6LWXDWLRQ LP

'RUI XQG ]XU GXUFKJHI�KUWHQ 'RUIHUQHXHUXQJ�

6FKULIWOLFKH

%HIUDJXQJ GHU

+DXVKDOWH

�:XUIVHQGXQJ�

,P 5DKPHQ GHU 2UWVEHVLFKWLJXQJ ZXUGH HLQ NXU]HU� ��VHLWLJHU )UDJHERJHQ DQ GLH 'RUIEH�

ZRKQHU YHUWHLOW� 'LH $Q]DKO GHU :XUIVHQGXQJHQ ULFKWHWH VLFK QDFK GHU JHVFKlW]WHQ $Q]DKO

GHU +DXVKDOWH� GLH DXV GHU (LQZRKQHU]DKO GHV 'RUIHV DEJHOHLWHW ZXUGH� /DQGZLUWH HUKLHO�

WHQ GLHVH :XUIVHQGXQJ QLFKW� GD VLH ]X HLQHP JHULQJI�JLJ VSlWHUHQ =HLWSXQNW P�QGOLFK

EHIUDJW ZXUGHQ �V�X��� 'D MHGRFK QLFKW LPPHU NODU ZDU� RE HLQ *HElXGH QXQ YRQ HLQHP DN�

WLYHQ +DXSW� RGHU 1HEHQHUZHUEVODQGZLUW EHZRKQW ZLUG� NDQQ HV LQ (LQ]HOIlOOHQ YRUJH�

NRPPHQ VHLQ� GDVV HLQ /DQGZLUW HLQH :XUIVHQGXQJ HUKDOWHQ KDW XQG ]XVlW]OLFK P�QGOLFK

EHIUDJW ZXUGH�

6FKULIWOLFKH

%HIUDJXQJ GHU

*HZHUEH�

WUHLEHQGHQ

'LH %HIUDJXQJ LVW YRP 9RUJHKHQ PLW GHU VFKULIWOLFKH %HIUDJXQJ GHU +DXVKDOWH �V�R�� LGHQ�

WLVFK� 9HUWHLOW ZXUGH HLQ VSH]LHOO DXI *HZHUEHWUHLEHQGH ]XJHVFKQLWWHQHU ��VHLWLJHU )UDJH�

ERJHQ PLW HQWVSUHFKHQGHP $QVFKUHLEHQ XQG 5�FNXPVFKODJ DOV :XUIVHQGXQJ�

0�QGOLFKH

%HIUDJXQJ

GHU /DQGZLUWH

8P GLH 'RUIHUQHXHUXQJ EHVRQGHUV DXFK DXV 6LFKW GHU /DQGZLUWVFKDIW EHZHUWHQ ]X N|Q�

QHQ� ZXUGHQ GLH /DQGZLUWH SHUV|QOLFK GD]X EHIUDJW� 'LHV HUIROJWH GXUFK HLQH 6WXGHQWLQ GHU

$JUDUZLVVHQVFKDIWHQ �PLW 6FKZHUSXQNW :LUWVFKDIWV� XQG 6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ� YRQ GHU

-XVWXV�/LHELJ�8QLYHUVLWlW *LH�HQ DQKDQG HLQHV YRQ GHQ %HZHUWHULQQHQ HUDUEHLWHWHQ *H�

VSUlFKVOHLWIDGHQV� 'LH /DQGZLUWH ZXUGHQ GD]X LP 9RUODXI YRQ GHQ %HZHUWHULQQHQ SHUV|Q�

OLFK DQJHVFKULHEHQ XQG EHQDFKULFKWLJW� GDVV VLH ]XP =ZHFN GHU 7HUPLQILQGXQJ WHOHIRQLVFK

NRQWDNWLHUW ZHUGHQ� 'LH 5HVRQDQ] ]HLJW� GDVV GLHVH 9RUJHKHQVZHLVH DQJHPHVVHQ ZDU�

'LH $Q]DKO GHU HUUHLFKHQ /DQGZLUWH ZDU KRFK�

$QN�QGLJXQ�

JHQ LQ GHU

3UHVVH

8P YRU 2UW GLH DQVWHKHQGHQ 8QWHUVXFKXQJHQ DQ]XN�QGLJHQ� ZXUGHQ NXU]H 0HOGXQJHQ DQ

GLH ORNDOH 3UHVVH �7DJHV]HLWXQJ� NRVWHQORVHV :RFKHQEODWW� JHJHEHQ�

7DEHOOH �� 8QWHUVXFKXQJV� � $UEHLWVVFKULWWH GHU )DOOVWXGLHQ
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'LH )|UGHUXQJ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ KDW LQ +HVVHQ HLQH ODQJH 7UDGLWLRQ� (UVWH $QVlW]H YRQ 'RUIHUQHXHUXQJ

]HLJWHQ VLFK EHUHLWV YRU ����� 6HLWGHP ZXUGHQ GLH 7lWLJNHLWVIHOGHU GHU 'RUIHUQHXHUXQJ NRQWLQXLHUOLFK HUZHL�

WHUW� 'LH HUVWH )|UGHUXQJ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ HUIROJWH PLW GHP =XNXQIWVLQYHVWLWLRQVI|UGHUSURJUDPP DE �����

6HLW ���� ZLUG GLH 'RUIHUQHXHUXQJ LP 5DKPHQ GHU 6WUXNWXUI|UGHUSURJUDPPH JHI|UGHUW XQG VHLW ���� EHWHLOLJWH

VLFK DXFK GLH (XURSlLVFKH 8QLRQ LP 5DKPHQ GHV VR JHQDQQWHQ =LHO��E�3URJUDPPV DQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJV�

I|UGHUXQJ LQ +HVVHQ� $XIJUXQG GHU ODQJMlKULJHQ (QWZLFNOXQJVJHVFKLFKWH GHU 'RUIHUQHXHUXQJ E]Z� 'RUIHQW�

ZLFNOXQJ JLEW HV LQ +HVVHQ HLQH 9LHO]DKO SRWHQWLHOO I|UGHUIlKLJHU )|UGHUJHJHQVWlQGH� GLH LQ HQWVSUHFKHQGHQ

5LFKWOLQLHQ JHUHJHOW VLQG� 'HU]HLW ZLUG GLH 'RUIHUQHXHUXQJ �EHU GHQ (QWZLFNOXQJVSODQ I�U GHQ OlQGOLFKHQ 5DXP

JHI|UGHUW� ZHOFKHU HLQH /DXI]HLW ELV ���� KDW� 9RUDXVVHW]XQJ I�U GLH 'RUIHUQHXHUXQJVI|UGHUXQJ LVW GLH $XI�

QDKPH HLQHV 'RUIHV DOV VRJHQDQQWHU �)|UGHUVFKZHUSXQNW� LQ GDV 'RUIHUQHXHUXQJVSURJUDPP GHV /DQGHV XQG

GLH 'XUFKI�KUXQJ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ DOV HLQ 9HUIDKUHQ� ]X %HJLQQ GHVVHQ HLQ 'RUIHUQHXHUXQJVNRQ]HSW DXI�

JHVWHOOW ZLUG� $XV]�JH DXV GHP 'RUIHUQHXHUXQJVNRQ]HSW ZHUGHQ KlXILJ DOV %URVFK�UH� 3ODNDW� =HLWXQJ RGHU

,QIREODWW YHU|IIHQWOLFKW XQG MHGHP +DXVKDOW LP 'RUI �EHUUHLFKW�
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8QWHUVXFKW ZXUGH GDV 'RUI 0|UVKDXVHQ� HLQ 6WDGWWHLO GHU 6WDGW 6SDQJHQEHUJ LP

QRUGKHVVLVFKHQ 6FKZDOP�(GHU�.UHLV� ZHOFKHU QRFK VWDUN OlQGOLFK VWUXNWXULHUW LVW�

0|UVKDXVHQ LVW HLQ UHODWLY VWUXNWXUVFKZDFKHV KHVVLVFKHV 'RUI LQ 0LWWHOJHELUJVOD�

JH ���� P �EHU 11�� ZHOFKHV YRQ %HUJZlOGHUQ ELV ��� P �EHU 11 XPJHEHQ LVW�

'DV 'RUI KDW ��� (LQZRKQHU XQG OLHJW LP 7DO GHU 3ILHIIH� =DKOUHLFKH NOHLQHUH

:DVVHUOlXIH VLQG W\SLVFK I�U GDV 'RUI� 'LH (LQZRKQHU]DKO YRQ 0|UVKDXVHQ

VWHLJW GHU]HLW OHLFKW DQ� ZDV X�D� DXFK DXI HLQ DXVJHZLHVHQHV %DXJHELHW DP

'RUIUDQG ]XU�FN]XI�KUHQ LVW� 'LH *HPDUNXQJ XPIDVVW LQVJHVDPW ��� KD� 'LH

%DXZHLVH LP 'RUI LVW JHNHQQ]HLFKQHW YRQ YLHOHQ DOWHQ )DFKZHUNKlXVHUQ� 0|UV�

KDXVHQ LVW LQ HUVWHU /LQLH HLQ :RKQGRUI� DXFK ZHQQ HV QRFK HLQLJH +DQGZHUNV�

EHWULHEH� *HZHUEHWUHLEHQGH XQG 'LHQVWOHLVWHU �]ZHL $UFKLWHNWXUE�URV� LP 'RUI

JLEW� 'LH ,QIUDVWUXNWXUDXVVWDWWXQJ LVW YHUJOHLFKVZHLVH EHVFKHLGHQ� +HUYRU]XKH�

EHQ VLQG GDV 'RUIJHPHLQVFKDIWVKDXV� HLQ 6SRUWSODW]� HLQ .LQGHUVSLHOSODW] VRZLH

GHU NOHLQH 'RUISODW] �/LQGHQSODW]�� $X�HUGHP VLQG LQ 0|UVKDXVHQ HLQH 3IDUU�

VWHOOH XQG HLQH 5HYLHUI|UVWHUHL DQJHVLHGHOW� %LV ���� EHIDQG VLFK HLQ ('(.$�

/DGHQ LP 2UW� GHU MHGRFK PLW GHP 5XKHVWDQG GHV %HWUHLEHUV VFKORVV� ,P 'RUI

JLEW HV QRFK �� /DQGZLUWH� YLHU GDYRQ EHZLUWVFKDIWHQ LKUHQ %HWULHE LP +DXSWHU�

ZHUE� 6R JLEW HV LQ 0|UVKDXVHQ HLQLJH 'LUHNWYHUPDUNWHU� DX�HUGHP ZLUG GDV

'RUI WlJOLFK YRQ HLQHP IDKUHQGHQ %lFNHU XQG :XUVWKlQGOHU DQJHIDKUHQ� 'LH /D�

JH YRQ 0|UVKDXVHQ NDQQ MHGRFK QLFKW DOV SHULSKHU EH]HLFKQHW ZHUGHQ� GD HV QXU

� NP ELV ]XU .HUQVWDGW 6SDQJHQEHUJ ������ (LQZRKQHU� XQG � NP QDFK 0HOVXQ�

JHQ ������ (LQZRKQHU� VLQG� +LHU DUEHLWHQ GLH PHLVWHQ 0|UVKlXVHU� ,Q 0HOVXQ�

JHQ EHLVSLHOVZHLVH EHILQGHW VLFK HLQH GHU LQVJHVDPW QHXQ HXURSlLVFKHQ

('(.$�=HQWUDOHQ� $X�HUGHP KDW KLHU GLH )LUPD %UDXQ �ZZZ�EEUDXQ�GH� LKUHQ

6LW]� GLH 3URGXNWH XQG 'LHQVWOHLVWXQJHQ LP *HVXQGKHLWVZHVHQ DQELHWHW� (LQ %XV�

GHU ]ZLVFKHQ 6SDQJHQEHUJ XQG 0HOVXQJHQ SHQGHOW� NRPPW LQVJHVDPW �� 0DO

DP 7DJ GXUFK GDV 'RUI� (LQ $XWREDKQDQVFKOXVV DQ GLH $� EHL 0HOVXQJHQ HU�

P|JOLFKW 3HQGOHUQ ]XGHP )DKUWHQ ELV QDFK .DVVHO� ZR 'RUIEHZRKQHU LP 9RONV�

ZDJHQ�:HUN $UEHLW ILQGHQ� 0|UVKDXVHQ OLHJW LQ XQPLWWHOEDUHU 1lKH GHU 'HXW�

VFKHQ )DFKZHUNVWUD�H XQG GHU 'HXWVFKHQ )HULHQVWUD�H $OSHQ�2VWVHH� RKQH MH�

GRFK WRXULVWLVFK JHSUlJW ]X VHLQ� 2EZRKO HV UHODWLY ZHQLJ 9HUHLQH LP 'RUI JLEW ±

ZDV )UHL]HLWDNWLYLWlWHQ DQJHKW RULHQWLHUHQ VLFK 'RUIEHZRKQHU RIWPDOV QDFK

6SDQJHQEHUJ ± KDW 0|UVKDXVHQ HLQH VWDUNH 'RUIJHPHLQVFKDIW XQG HLQH VHKU DN�

%LOG �� 'RUIDQVLFKW�

0|UVKDXVHQ LP -DQXDU ����
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WLYH 'RUIMXJHQG�

0|UVKDXVHQ LP ,QWHUQHW� ZZZ�PRHUVKDXVHQ�GH
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'HU 2UWVYRUVWHKHU YRQ 0|UVKDXVHQ KDWWH LQ VHLQHU EHUXIOLFKHQ 7lWLJNHLW DOV )RUVWZLUWVFKDIWVPHLVWHU KlXILJHU LQ

GHU /DQGHVKDXSWVWDGW ]X WXQ XQG EUDFKWH YRQ GRUW HLQHV 7DJHV DXV GHP 0LQLVWHULXP HLQH %URVFK�UH ]XU 'RUI�

HUQHXHUXQJ LQ +HVVHQ PLW� ZHOFKH HU LQ GHQ 2UWVEHLUDW WUXJ� =HLWJOHLFK KDWWH 0|UVKDXVHQ YRQ XPOLHJHQGHQ

'|UIHUQ HUIDKUHQ� GDVV HV HLQ 'RUIHUQHXHUXQJVSURJUDPP JDE� ,P 2UWVEHLUDW HQWVWDQG VFKOLH�OLFK GLH hEHU�

]HXJXQJ� GDVV PLW +LOIH GHU 'RUIHUQHXHUXQJ GLH GHIHNWH .LUFKHQPDXHU VDQLHUW ZHUGHQ XQG � YRQ ZHLW JU|�HUHU

%HGHXWXQJ � GHU NRPPXQDOH 9HU� XQG (QWVRUJXQJVEHUHLFK YRUDQJHEUDFKW ZHUGHQ N|QQH� +LHU JDE HV LQ 0|UV�

KDXVHQ HLQLJH 0lQJHO� 6R IHKOWH ]�%� HLQH .OlUDQODJH� $X�HUGHP ZDU GLH .DQDOLVDWLRQ �YRQ ����� PDURGH XQG

GLH :DVVHUYHUVRUJXQJ VFKOHFKW� $XFK GHU =XVWDQG GHU 6WUD�HQ XQG GHU 7HOHIRQOHLWXQJHQ ZDU XQJHQ�JHQG�

'HU 2UWVEHLUDW KRIIWH� GDVV GLHVH $UEHLWHQ LQ 9HUELQGXQJ PLW GHU 'RUIHUQHXHUXQJ IU�KHU DOV JHSODQW GXUFKJH�

I�KUW ZHUGHQ N|QQHQ �6\QHUJLHHIIHNWH�� 'LHVH hEHUOHJXQJ JLQJ DXI�

1DFKGHP ���� GHU $QWUDJ DXI $XIQDKPH LQ GDV 'RUIHUQHXHUXQJVSURJUDPP JHVWHOOW ZXUGH� ZXUGH 0|UVKDX�

VHQ ���� DOV VRJHQDQQWHU �)|UGHUVFKZHUSXQNW� LQ GDV KHVVLVFKH 'RUIHUQHXHUXQJVSURJUDPP DXIJHQRPPHQ�

:lKUHQG GHU VRJHQDQQWHQ 9RUNOlUSKDVH NDP HV ]X HLQHU 2UWVEHVLFKWLJXQJ PLW DOOHQ ]XVWlQGLJHQ %HK|UGHQ

XQG bPWHUQ� $QVFKOLH�HQG IROJWHQ LQVJHVDPW ]ZHL %�UJHUYHUVDPPOXQJHQ XQG GLH *U�QGXQJ HLQHV 'RUIHUQHX�

HUXQJVEHLUDWHV PLW �� 0LWJOLHGHUQ� GDUXQWHU 9HUWUHWHU GHU )UDXHQ XQG -XJHQGOLFKHQ� ,QVJHVDPW KDW GHU 'RUIHU�

QHXHUXQJVEHLUDW UXQG �� 0DO JHWDJW� 'HU 'RUISODQHU EHJOHLWHWH GDV 9HUIDKUHQ PLW %HUDWXQJVJHVSUlFKHQ YRU

2UW�
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'DV �3DUDGHSURMHNW� LQ 0|UVKDXVHQ ZDU GDV DOWH 'RUIJH�

PHLQVFKDIWVKDXV �'*+� LQ GHQ 5lXPHQ GHU HKHPDOLJHQ

6FKXOH� 'DV *HElXGH ZXUGH XPJHEDXW XQG HUKLHOW HLQHQ

$QEDX� $X�HUGHP ZXUGH GHU $X�HQEHUHLFK QHX JHVWDOWHW�

.RQNUHW ZXUGH GDV ]HQWUDO OLHJHQGH '*+ X�D� U�FNVHLWLJ PLW

HLQHP EHKLQGHUWHQIUHXQGOLFKHQ $XIJDQJ YHUVWHKHQ� HUKLHOW

HLQHQ JU|�HUHQ 9HU�

DQVWDOWXQJVUDXP�

6LW]XQJV�� $EVWHOO�

XQG .�FKHQUlXPH

XQG HLQHQ VHSDUDWHQ

-XJHQGEHUHLFK PLW

6DQLWlUHLQULFKWXQJHQ

XQG .�FKH]HLOH� 'LH 'RUIJHPHLQVFKDIW KDW GDEHL VHKU YLHOH $UEHLWHQ LQ

(LJHQDUEHLW XPJHVHW]W� LQVEHVRQGHUH GLH %HSIODQ]XQJHQ GHV '*+�

8PIHOGHV ZXUGHQ VHOEHU YRUJHQRPPHQ�

$X�HUGHP ZXUGH GHU DOV 'RUISODW] JHQXW]WH /LQGHQSODW] QHX JHVWDOWHW�

GLH %HVRQGHUKHLW KLHUEHL LVW� GDVV GHU /LQGHQSODW]� GHU VLFK GXUFK HLQH

URWH 3IODVWHUXQJ YRP UHVWOLFKHQ 6WUD�HQUDXP XQWHUVFKHLGHW� YRQ HLQHU

.UHLVVWUD�H ��EHUTXHUW� ZLUG ± HLQ ELV GDKLQ HLQ]LJDUWLJHV 3URMHNW� 'LH�

VH 3URMHNWH ZXUGH LQ |IIHQWOLFKHU 7UlJHUVFKDIW GXUFKJHI�KUW�

%LOGHU � XQG ��

,P ,QQHUQ GHV '*+� *HPHLQGHVDDO �%LOG

REHQ� XQG -XJHQGUDXP �%LOG XQWHQ�

%LOG �� 'DV 'RUIJHPHLQVFKDIWVKDXV LQ 0|UVKDXVHQ
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'DQHEHQ JDE HV ]DKOUHLFKH SULYDWH 0D�QDKPHQ DQ :RKQ� XQG 1HEHQJHElXGHQ� ZLH LQ YLHOHQ DQGHUHQ %XQ�

GHVOlQGHUQ DXFK ZXUGHQ EHVRQGHUV YLHOH 'lFKHU� *LHEHO XQG )DVVDGHQ HUQHXHUW� 'XUFK GLH 1lKH ]XU GHXW�

VFKHQ )DFKZHUNVWUD�H VLQG LQ 0|UVKDXVHQ DOWH )DFKZHUNJHElXGH YRUKHUUVFKHQG� 'XUFK GLH 6DQLHUXQJVDU�

EHLWHQ NRQQWHQ YLHOH ZHVHQWOLFK RUWVELOGSUlJHQGHQ )DVVDGHQ KHUJHULFKWHW ZHUGHQ�

$X�HUGHP ZXUGH SULYDWHU :RKQUDXP JHVFKDIIHQ� )DVW DOOH GHU GDPDOV UXQG �� OHHUVWHKHQGHQ *HElXGH ZXU�

GHQ HLQHU GDXHUKDIWHQ :RKQUDXPQXW]XQJ ]XJHI�KUW� (LQJH]RJHQ VLQG �EHUZLHJHQG 3HUVRQHQ DXV GHP 8P�

ODQG� 7URW] GHU 1lKH ]XU GHXWVFKHQ )DFKZHUNVWUD�H ILQGHW HLQH WRXULVWLVFKH 9HUPLHWXQJ LQ 0|UVKDXVHQ QLFKW

VWDWW� $XFK DXIJUXQG IHKOHQGHU *DVWURQRPLH � GDV '*+ KDW QLFKW LPPHU JH|IIQHW ± LVW GDV 'RUI I�U 7RXULVWHQ

QXU ZHQLJ LQWHUHVVDQW�
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0LW GHQ DOV :XUIVHQGXQJ DXVJHJHEHQHQ )UDJHE|JHQ KDEHQ GLH %HZHUWHULQQHQ EHL GHQ +DXVKDOWHQ XQG *H�

ZHUEHWUHLEHQGHQ DEJHIUDJW� ZLH GLHVH GLH 'RUIHUQHXHUXQJ HPSIXQGHQ KDEHQ�

� 'LH 'RUIEHZRKQHU KDEHQ IROJHQGH 9HUlQGHUXQJHQ ZDKUJHQRPPHQ� �� � GHU EHIUDJWHQ 'RUIEHZRKQHU

EHPHUNWHQ HLQH 9HUEHVVHUXQJ EHL GHQ 'RUIJHPHLQVFKDIWVHLQULFKWXQJHQ� �� � EHWRQWHQ GLH 9HUEHVVHUXQJ

GHV 2UWVELOGHV XQG �� � VWHOOWHQ YHUEHVVHUWH )DKUUDG� XQG )X�JlQJHUZHJH IHVW� �� � ZLHVHQ DXI 9HUEHV�

VHUXQJHQ LP 1DWXU� XQG 8PZHOWEHUHLFK KLQ� $OV ZHLWHUH QHQQHQVZHUWH 9HUEHVVHUXQJHQ ZXUGHQ DXFK GHU

.LQGHUVSLHOSODW]� EHVVHUH 3DUNP|JOLFKNHLWHQ XQG GLH YHUNHKUVEHUXKLJWH 6WUD�HQI�KUXQJ JHQDQQW�

� 1DFK GHQ %HUHLFKHQ JHIUDJW� GLH GHQ 'RUIEHZRKQHUQ ZLFKWLJ VLQG� XP VLFK LP 'RUI ZRKO ]X I�KOHQ� ZXUGHQ

LQVEHVRQGHUH IROJHQGH %HUHLFKH JHQDQQW� 'DV DQVSUHFKHQGH 2UWVELOG ��� � GHU %HIUDJWHQ QDQQWHQ GLHV��

GLH 'RUIJHPHLQVFKDIWVHLQULFKWXQJHQ ��� ��� GHU 1DWXU� XQG 8PZHOWEHUHLFK ��� �� XQG GLH 9HUNHKUVEHUX�

KLJXQJ ��� ��� (V OlVVW VLFK GDPLW IHVWVWHOOHQ� GDVV GLH 'RUIHUQHXHUXQJ LQ GHQ %HUHLFKHQ ]X 9HUEHVVHUXQ�

JHQ I�KUW� GLH DXFK I�U GLH 'RUIEHZRKQHU ZLFKWLJ VLQG� XP VLFK LP 'RUI ZRKO ]X I�KOHQ�

,QWHUHVVDQWHV DP 5DQGH� 1XU �� � GHU %HIUDJWHQ JDEHQ DQ� GDVV LKQHQ $UEHLWVP|JOLFKNHLWHQ LP 'RUI

ZLFKWLJ VLQG� XP VLFK LP 'RUI DXFK ZRKO ]X I�KOHQ� RIIHQEDU KDEHQ VLFK GLH PHLVWHQ 'RUIEHZRKQHU GDPLW

DEJHIXQGHQ� ]XU $UEHLW ]X SHQGHOQ�

� 'LH %HZHUWHULQQHQ KDEHQ DXFK

JHIUDJW� ZLH GLH 'RUIHUQHXH�

UXQJ GLH /HEHQVTXDOLWlW GHU

'RUIEHZRKQHU YHUlQGHUW KDW�

�+DEHQ 6LH GHQ (LQGUXFN� GDVV

VLFK ,KUH /HEHQVTXDOLWlW LQVJH�

VDPW GXUFK GLH 'RUIHUQHXHUXQJ

YHUlQGHUW KDW"� 'LH 'RUIEH�

ZRKQHU NRQQWHQ DXI HLQHU

6NDOD YRQ ���� �VWDUN YHU�

VFKOHFKWHUW� ELV ���� �VWDUN YHU�

EHVVHUW� DQNUHX]HQ� 'LH $QW�

ZRUWHQ GHU 0|UVKlXVHU ]HLJW

GLH QHEHQVWHKHQGH $EELOGXQJ

�� (V ZLUG GHXWOLFK� GDVV GLH

/HEHQVTXDOLWlW GHU 0|UVKlX�

VHU� GLH DXI GLHVH )UDJH JHDQWZRUWHW KDEHQ� GXUFK GLH

'RUIHUQHXHUXQJ GXUFKZHJ YHUEHVVHUW ZXUGH� 'LH 9HU�

EHVVHUXQJ YDULLHUW GDEHL ]ZLVFKHQ OHLFKW YHUEHVVHUW XQG

VWDUN YHUEHVVHUW� (V LVW MHGRFK GDUDXI KLQ]XZHLVHQ� GDVV

� DQGHUV DOV LQ GHQ DQGHUHQ )DOOVWXGLHQG|UIHUQ � LQ

0|UVKDXVHQ QLHPDQG DQJDE� HLQH 9HUVFKOHFKWHUXQJ

VHLQHU /HEHQVTXDOLWlW VHL DXI GLH 'RUIHUQHXHUXQJ ]X�

U�FN]XI�KUHQ�

%LOG �� :RKQUDXP QDFK JHI|UGHUWHU 8PQXW]XQJ

$EELOGXQJ �� (LQIOXVV GHU 'RUIHUQHXHUXQJ DXI GLH SHUV|QOLFKH /HEHQVTXDOLWlW

�� HQWVSULFKW 9HUEHVVHUXQJ� � HQWVSULFKW 9HUVFKOHFKWHUXQJ�

��
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� 9RQ GHQ EHIUDJWHQ 'RUIEHZRKQHUQ KDEHQ QXU �� � VHOEHU )|UGHUJHOGHU HUKDOWHQ� 'LH JUR�H 0HKUKHLW GD�

JHJHQ HUKLHOW NHLQH ILQDQ]LHOOH )|UGHUXQJ� 'DPLW ]HLJW VLFK� GDVV GLH 'RUIHUQHXHUXQJ DXFK YRQ GHQ 3HUVR�

QHQ SRVLWLY DXIJHQRPPHQ ZLUG� GLH QLFKW XQPLWWHOEDU YRQ GHU )|UGHUXQJ SURILWLHUHQ�

� $XI GLH DEVFKOLH�HQGH )UDJH �6LQG 6LH PLW ,KUHP 'RUI � VR ZLH HV MHW]W LVW � ]XIULHGHQ"� DQWZRUWHWHQ �� �

GHU 0|UVKlXVHU �-D� VHKU�� XQG �� � VDJWHQ �-D� LP *UR�HQ XQG *DQ]HQ VFKRQ��� �� � GHU EHIUDJWHQ

0|UVKlXVHU VLQG GHPQDFK PLW LKUHP 'RUI ZHLWHVWJHKHQG ]XIULHGHQ� 1XU HLQ YHUJOHLFKVZHLVH NOHLQHU 7HLO

GHU 'RUIEHZRKQHU ± HWZD MHGHU =HKQWH ± ZDU GDJHJHQ QLFKW JDQ] RGHU �EHUKDXSW QLFKW PLW LKUHP 'RUI ]X�

IULHGHQ� 'LHVH 8Q]XIULHGHQKHLW NDQQ DEHU QLFKW DXI $VSHNWH GHU 'RUIHUQHXHUXQJ ]XU�FNJHI�KUW ZHUGHQ�

� :LH LQ YLHOHQ DQGHUHQ '|UIHUQ VWHKHQ GLH /DQGZLUWH LQ 0|UVKDXVHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ LQ HUVWHU /LQLH LQ

LKUHU )XQNWLRQ DOV �QRUPDOH� 'RUIEHZRKQHU JHJHQ�EHU� %HWULHEOLFKH 9HUlQGHUXQJHQ LQIROJH GHU 'RUIHUQHX�

HUXQJ NRQQWHQ PLW GHQ GXUFKJHI�KUWHQ 8QWHUVXFKXQJHQ QLFKW QDFKJHZLHVHQ ZHUGHQ� REZRKO VHFKV GHU

EHIUDJWHQ QHXQ /DQGZLUWH )|UGHUJHOGHU EHNRPPHQ KDWWHQ� 'LHVH ZXUGHQ I�U ,QVWDQGVHW]XQJV� XQG 6DQLH�

UXQJVDUEHLWHQ DQ :RKQKlXVHUQ� 6WlOOHQ� 6FKHXQHQ XQG +RIIOlFKHQ JHQXW]W� (LQ /DQGZLUW� GHU PHKUHUH

*HElXGH EHVLW]W� VFKDIIWH LP 5DKPHQ HLQHU JHI|UGHUWHQ 8PQXW]XQJ QHXHQ :RKQUDXP� GHQ HU GDXHUKDIW

DQ 'ULWWH YHUPLHWHW KDW� 'LHVHU %HWULHE ZDU GDQQ DXFK GHU HLQ]LJH� GHVVHQ +DXVKDOWVHLQNRPPHQ LQIROJH

GHU 'RUIHUQHXHUXQJ GXUFK ]XVlW]OLFKH 0LHWHLQQDKPHQ OHLFKW DQJHVWLHJHQ LVW� 'LH %HVFKlIWLJWHQVLWXDWLRQ KDW

VLFK MHGRFK EHL NHLQHP GHU EHIUDJWHQ /DQGZLUWH YHUlQGHUW� $FKW GHU QHXQ EHIUDJWHQ /DQGZLUWH JDEHQ HLQH

SRVLWLYH 9HUlQGHUXQJ LKUHU /HEHQVTXDOLWlW DQ� YLHU /DQGZLUWH JDEHQ DQ� GDVV VLH VLFK HWZDV YHUEHVVHUW KDW�

YLHU ZHLWHUH /DQGZLUWH EHPHUNWHQ HLQH JDQ] GHXWOLFKH 9HUEHVVHUXQJ� 'LH DXVUHLFKHQGH %HU�FNVLFKWLJXQJ

ODQGZLUWVFKDIWOLFKHU $QVSU�FKH LQQHUKDOE GHU 'RUIHUQHXHUXQJ ZXUGH YRQ I�QI /DQGZLUWHQ EHVWlWLJW� YLHU

/DQGZLUWH ZDUHQ PLW GHP 8PIDQJ QLFKW JDQ] ]XIULHGHQ� 'DPLW VLQG GLH 0|UVKlXVHU /DQGZLUWH GHQQRFK

PHKU DOV GLH DQGHUHQ /DQGZLUWH LQ GHQ DQGHUHQ )DOOVWXGLHQG|UIHUQ PLW GLHVHP $VSHNW ]XIULHGHQ� ZDV VL�

FKHUOLFK DXFK GDUDQ OLHJW� GDVV HLQ *UR�WHLO GHU /DQGZLUWH 0LWJOLHG LP 'RUIHUQHXHUXQJVEHLUDW ZDU� ,QVJH�

VDPW IlOOW DXI� GDVV GLH /DQGZLUWH PLW LKUHP 'RUI QDFK GHU 'RUIHUQHXHUXQJ VHKU ]XIULHGHQ VLQG� 6LHEHQ

/DQGZLUWH JDEHQ DQ� �VHKU� ]XIULHGHQ ]X VHLQ� XQG ]ZHL /DQGZLUWH VDJWHQ� VLH VHLHQ �LP *UR�HQ XQG *DQ�

]HQ� PLW LKUHP 'RUI ]XIULHGHQ�

� )�U GDV ORNDOH *HZHUEH LVW GLH 'RUIHUQHXHUXQJ YRQ XQWHUVFKLHGOLFKHU %HGHXWXQJ� =XP HLQHQ KDW GLH 'RUI�

HUQHXHUXQJ GXUFK GLH 9HUJDEH YRQ �%DX�� $XIWUlJHQ NRQNUHW EHVFKlIWLJXQJVI|UGHUQG JHZLUNW� ]XP DQGHUHQ

KDW VLH GXUFK LKUHQ JHVWDOWHQGHQ &KDUDNWHU GLH 6WDQGRUWDWWUDNWLYLWlW GHV 8QWHUQHKPHQV I�U .XQGHQ XQG

0LWDUEHLWHU YHUEHVVHUW�
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� (LQH %HVRQGHUKHLW LQ 0|UVKDXVHQ LVW VLFKHUOLFK GDV JHI|UGHUWH 'RUIJHPHLQVFKDIWVKDXV� ZHOFKHV )UHLWDJ

$EHQG ]XP �.QHLSHQDEHQG� XQG DP 6RQQWDJ 0RUJHQ ]XP �)U�KVFKRSSHQ� |IIQHW� %HLGH 7HUPLQH ZHUGHQ

YRQ GHU 'RUIJHPHLQVFKDIW VHKU JXW DQJHQRPPHQ� 'HU QHXH 6DDO NDQQ GDU�EHU KLQDXV I�U )DPLOLHQIHLHUQ

MHJOLFKHU $UW DQJHPLHWHW ZHUGHQ� GLH 1DFKIUDJH QDFK GHP 6DDO LVW GHUDUW JUR�� GDVV HU I�U :RFKHQHQGHQ

EHUHLWV HLQ -DKU LP 9RUDXV DXVJHEXFKW LVW� 'DEHL VLQG HV QLFKW QXU 0|UVKlXVHU� GLH GHQ '*+�6DDO DQPLH�

WHQ ZROOHQ� ]XQHKPHQG PHKU /HXWH YRQ DX�HUKDOE ZROOHQ LKUH )HLHUQ LP UXKLJHQ G|UIOLFKHQ 8PIHOG DEKDO�

WHQ� %HL GLHVHQ KDQGHOW HV VLFK YLHOIDFK XP 9HUHLQVNROOHJHQ DXV 6SDQJHQEHUJHU 9HUHLQHQ� GHQHQ DXFK

'RUIEHZRKQHU DXV 0|UVKDXVHQ DQJHK|UHQ XQG GLH �EHU GLH 0|UVKlXVHU YRQ GHP '*+ HUIDKUHQ KDEHQ�

$XFK EHL 'RUIIHVWHQ LQ 0|UVKDXVHQ LVW GHU $QWHLO GHU 1LFKW�0|UVKlXVHU GDKHU UHODWLY KRFK� ± ,P QHXHQ $Q�

EDX GHV '*+ KDEHQ GLH -XJHQGOLFKHQ LKUH 5lXPH� VR GDVV VLH ]ZDU I�U VLFK EOHLEHQ N|QQHQ� DEHU GRFK

MHGHU]HLW LQ GLH 'RUIJHPHLQVFKDIW LQWHJULHUW VLQG� *OHLFK]HLWLJ EOHLEHQ VLH GDPLW LQ JHZLVVHP 0D�H DXFK

XQWHU VR]LDOHU .RQWUROOH�

� 2EZRKO HV NHLQ DXVJHSUlJWHV 9HUHLQVOHEHQ LQ 0|UVKDXVHQ JLEW� ZDU GLH 5HVRQDQ] GHU 'RUIJHPHLQVFKDIW

DXI GLH DQVWHKHQGH 'RUIHUQHXHUXQJ VHKU JXW� 'LHV ODJ VLFKHUOLFK QLFKW ]XOHW]W DP 2UWVYRUVWHKHU� GHU DOV

�0RWRU� GHV G|UIOLFKHQ /HEHQV ZLUNW� (U LQIRUPLHUW GLH 'RUIJHPHLQVFKDIW UHJHOPl�LJ DP �.QHLSHQDEHQG� LP

'RUIJHPHLQVFKDIWVKDXV XQG KlQJW GRUW DQ GHU (LQJDQJVW�U HQWVSUHFKHQGH ,QIRUPDWLRQHQ DXV� $X�HUGHP

VWDWWHW HU GHQ 'RUIEHZRKQHUQ SHUV|QOLFKH %HVXFKH DE� XP YRQ DQVWHKHQGHQ *HPHLQVFKDIWVDNWLRQHQ XQG

QHXVWHQ (QWZLFNOXQJHQ ]X EHULFKWHQ XQG ,QIRUPDWLRQV]HWWHO ]X YHUWHLOHQ� )HUQHU ZLUNW HU GDUDXI KLQ� GDVV

1HXG|UIOHU GLH &KDQFH HUKDOWHQ� LQ GLH 'RUIJHPHLQVFKDIW HLQJHEXQGHQ ]X ZHUGHQ�

�
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� 'HU 2UWVEHLUDW 0|UVKDXVHQ EHVWHKW DXV I�QI 3HUVRQHQ� GLH LP 5DKPHQ GHU .RPPXQDOZDKO JHZlKOW ZHU�

GHQ� %HL MHGHU 2UWVEHLUDWVLW]XQJ NRPPHQ LQ 0|UVKDXVHQ MHGRFK FD� �� ELV

�� 3HUVRQHQ DOV =XK|UHU� ZDV lX�HUVW XQJHZ|KQOLFK XQG HLQPDOLJ LQ GHU

6WDGW 6SDQJHQEHUJ LVW� 'LH =XK|UHU GLVNXWLHUHQ JHPHLQVDP PLW GHP 2UWV�

EHLUDW� 8QWHU GHQ =XK|UHUQ VLQG YLHOH� GLH ]X =HLWHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ LP

'RUIHUQHXHUXQJVEHLUDW DNWLY ZDUHQ� GDUXQWHU

DXFK YLHOH /DQGZLUWH� $XI GLHVH :HLVH EHVWHKW

GHU 'RUIHUQHXHUXQJVEHLUDW LQGLUHNW ZHLWHU� ,QGHP

UHJHOPl�LJ YLHOH =XK|UHU GHP 2UWVEHLUDW EHLVLW�

]HQ� LVW DXFK HLQH JXWH ,QIRUPDWLRQ GHU 'RUIJH�

PHLQVFKDIW JHZlKUOHLVWHW�

� ,QIROJH GHU 'RUIHUQHXHUXQJ ZXUGH LP 'RUI HLQ

$UEHLWVSODW] QHX JHVFKDIIHQ� (V VLHGHOWH VLFK

HLQ $UFKLWHNW QHX DQ� GHU HLQ +DXV NDXIWH� GHV�

VHQ 8PEDXDUEHLWHQ PLW 'RUIHUQHXHUXQJVPLWWHOQ

JHI|UGHUW ZXUGHQ�

� $XV GHU 'RUIHUQHXHUXQJ KHUDXV LVW GDV -XJHQG�

OLFKHQ�3URMHNW �6SXUHQVXFKH� QHX HQWVWDQGHQ�

)�U lOWHUH 0HQVFKHQ ZXUGH HLQH )XQNYHUELQGXQJ

]XU 6R]LDOVWDWLRQ HLQJHULFKWHW�

� 1DFKGHP GHU /LQGHQSODW] ���� GXUFK GDV )lO�

OHQ GHU JUR�HQ DOWHQ PDXHUXPVWDQGHQHQ /LQGH

VHLQ W\SLVFKHV *HVLFKW YHUORU ± *UXQG I�U GLHVH 0D�QDKPH ZDU GLH (LQI�KUXQJ GHV %XVYHUNHKUV JHZHVHQ

± NRQQWH GHU 3ODW] JXW �� -DKUH VSlWHU PLW GHU 'RUIHUQHXHUXQJ ZLHGHU VR JHVWDOWHW ZHUGHQ� GDVV HU VHLQHP

1DPHQ (KUH PDFKW� 6R HUKLHOW HU QHEHQ HLQHU URWHQ 3IODVWHUXQJ HLQH QHXH �MHW]W QRFK NOHLQH� /LQGH� 6LW]�

JHOHJHQKHLWHQ VRZLH 6SLHOJHUlW I�U NOHLQH .LQGHU� $X�HUGHP KDW GLH 'RUIMXJHQG DP /LQGHQSODW] HLQHQ

%UXQQHQ DQJHOHJW� 'HU /LQGHQSODW] VWHOOW LQVRIHUQ HLQ 1RYXP GDU� DOV GDVV HU YRQ HLQHU .UHLVVWUD�H JH�

NUHX]W ZLUG� 6HLWGHP GHU /LQGHQSODW] HUQHXHUW ZXUGH XQG KLHU GLH $EVFKOXVVYHUDQVWDOWXQJ GHU 'RUIHUQHXH�

UXQJ VWDWWJHIXQGHQ KDW� ZLUG KLHU MlKUOLFK LP -XQL XP )URQOHLFKQDP GDV /LQGHQIHVW JHIHLHUW� 'HU $QWHLO

�DXVZlUWLJHU� *lVWH LVW GDEHL UHODWLY KRFK� 'LH 6WUD�H ZLUG DQ GLHVHP :RFKHQHQGH JHVSHUUW� $P /LQGHQ�

SODW] DXIJHVWHOOW ZXUGH DXFK GLH 'RUIFKURQLN� ZHOFKH GLH 'RUIHUQHXHUXQJ DOV OHW]WHQ PDUNDQWHQ (QWZLFN�

OXQJVVFKULWW NHQQ]HLFKQHW�

� ,P =XJH GHU 'RUIHUQHXHUXQJ E]Z� GHU YRUDXVJHJDQJHQHQ 6WUD�HQ� XQG .DQDOVDQLHUXQJ ZXUGH HLQH HLJHQH

.OlUDQODJH I�U 0|UVKDXVHQ JHEDXW �RKQH )|UGHUXQJ PLW 'RUIHUQHXHUXQJVPLWWHOQ�� 'DEHL KDQGHOW HV VLFK

XP HLQ 3LORWSURMHNW� GHQQ HV KDQGHOW VLFK XP HLQH EDXOLFK JHVFKORVVHQH .OlUDQODJH� 'LH JHVDPWH .OlU�

DQODJH ZXUGH LQ HLQHP +RO]KDXV DP 2UWVUDQG XQWHUJHEUDFKW� 'XUFK GLH JHVFKORVVHQH %DXZHLVH NRQQWH

GHU $EVWDQG ]XU %HEDXXQJ YRQ ��� P DXI ��� P UHGX]LHUW ZHUGHQ� =XGHP ZDU GLH (UULFKWXQJ YHUJOHLFKV�

ZHLVH SUHLVZHUW� 'D VLFK GLHVHV 0RGHOO EHZlKUW KDW� ZXUGHQ PLWWOHUZHLOH LQ GUHL ZHLWHUHQ 2UWVWHLOHQ lKQOL�

FKH .OlUDQODJHQ JHEDXW�
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2EZRKO GLH 0|UVKlXVHU PLW LKUHP 'RUI� VR ZLH HV MHW]W LVW�

�EHUZLHJHQG ELV VHKU ]XIULHGHQ VLQG� Z�QVFKHQ VLFK GLH

'RUIEHZRKQHU 0|UVKDXVHQV I�U GLH =XNXQIW LKUHV 'RUIHV

QRFK ]ZHL ZHLWHUH 9HUlQGHUXQJHQ� =XP HLQHQ HUKRIIHQ VLH

VLFK GLH 6FKDIIXQJ YRQ (LQNDXIVP|JOLFKNHLWHQ YRU 2UW XQG

]XP DQGHUHQ GLH (LQULFKWXQJ YRQ 9HUNHKUVEHUXKLJXQJHQ�

LQVEHVRQGHUH DQ GHQ 2UWVHLQJlQJHQ�

%LOGHU � �REHQ� XQG � �XQWHQ��

'HU QHXH DOWH /LQGHQSODW]

%LOG ��

'RUIFKURQLN DP /LQGHQSODW]

%LOG �� 'LH JHVFKORVVHQH .OlUDQODJH YRQ 0|UVKDXVHQ
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8P 7HLOH GHV 'RUIHUQHXHUXQJVSUR]HVVHV EHZHUWHQ ]X N|QQHQ� KDW HLQH %HZHUWHULQ HLQLJH 7HUPLQH GHU 'RUI�

HUQHXHUXQJ LP 'RUI 7RGHQKDXVHQ LQ GHU *HPHLQGH )ULHOHQGRUI� HEHQIDOOV LP 6FKZDOP�(GHU�.UHLV� EHVXFKW�

0LWWHOV WHLOQHKPHQGHU %HREDFKWXQJ ZXUGHQ (UNHQQWQLVVH ]XU %�UJHUEHWHLOLJXQJ XQG ]XU 0RELOLVLHUXQJ HQGR�

JHQHU 3RWHQWLDOH JHVDPPHOW� GLH KHOIHQ VROOWHQ ]X HUNOlUHQ� RE XQG ZLH GLH 'RUIHUQHXHUXQJ LQ GHQ '|UIHUQ G\�

QDPLVFKH 3UR]HVVH LQ GLH :HJH OHLWHW� ,Q GHU JOHLFKHQ :HLVH ZXUGH DXFK GLH QLHGHUVlFKVLVFKH 'RUIHUQHXH�

UXQJ .DVVHEUXFK EHJOHLWHW�
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2UWVELOG

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH ��� �� �� ��

9HUEHVVHUXQJHQ ��� ��� ��� ���

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� �� �� ��

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� �� ��

,FK ZHL� QLFKW ��� �� �� ��

YHUNHKUVEHUXKLJWH 6WUD�HQI�KUXQJ � $EVFKZlFKXQJ YRQ *HIDKUSXQNWHQ

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� ��� �� ���

9HUEHVVHUXQJHQ ��� ��� ��� ���

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� �� ��

,FK ZHL� QLFKW ��� ��� �� ��

)DKUUDG� XQG )X�JlQJHUZHJH

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� �� �� ��

9HUEHVVHUXQJHQ ��� ��� ��� ���

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� �� ��

,FK ZHL� QLFKW �� �� �� ��

9HUNHKUVOlUP

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� ��� ��� ���

9HUEHVVHUXQJHQ �� �� �� ���

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ ��� �� ��� ��

,FK ZHL� QLFKW �� �� �� ��

3DUNP|JOLFKNHLWHQ I�U .)=

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� ��� �� ��

9HUEHVVHUXQJHQ ��� ��� ��� ���

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� �� ��

,FK ZHL� QLFKW ��� �� ��� ��

� )RUWVHW]XQJ 7DEHOOH QlFKVWH 6HLWH �
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9RUKDQGHQVHLQ YRQ /HEHQVPLWWHOOlGHQ XQG DQGHUHQ *HVFKlIWHQ LP 'RUI

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� ��� �� ���

9HUEHVVHUXQJHQ �� �� �� ��

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ ��� �� ��� ���

,FK ZHL� QLFKW �� �� �� ��

9RUKDQGHQVHLQ YRQ 3RVW XQG %DQN LP 'RUI

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� ��� �� ���

9HUEHVVHUXQJHQ ��� ��� �� ��

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ ��� ��� ��� ���

,FK ZHL� QLFKW ��� �� �� ��

9RUKDQGHQVHLQ YRQ bU]WHQ � 3IOHJHGLHQVWHQ LP 'RUI

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� ��� ��� ���

9HUEHVVHUXQJHQ �� �� �� ��

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� ��� ��

,FK ZHL� QLFKW ��� �� �� ��

9RUKDQGHQVHLQ YRQ *DVWVWlWWHQ � &DIpV LP 'RUI

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� ��� �� ���

9HUEHVVHUXQJHQ �� ��� �� ���

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� ��� ��

,FK ZHL� QLFKW �� �� �� ��

9RUKDQGHQVHLQ YRQ hEHUQDFKWXQJVP|JOLFKNHLWHQ LP 'RUI

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� ��� ��� ���

9HUEHVVHUXQJHQ ��� ��� �� ��

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� ��� ��

,FK ZHL� QLFKW ��� �� ��� ��

9RUKDQGHQVHLQ YRQ .LQGHUJDUWHQ XQG �*UXQG�� 6FKXOH LP 'RUI

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� ��� �� ���

9HUEHVVHUXQJHQ �� ��� ��� ��

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� �� ��

,FK ZHL� QLFKW ��� �� �� ��
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9RUKDQGHQVHLQ YRQ .LQGHUVSLHOSOlW]H LP 'RUI

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH ��� ��� ��� ���

9HUEHVVHUXQJHQ ��� ��� ��� ���

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� �� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� �� ��

,FK ZHL� QLFKW ��� ��� �� ��

9RUKDQGHQVHLQ YRQ )UHL]HLWHLQULFKWXQJHQ � 6SRUWVWlWWHQ LP 'RUI

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� ��� �� ��

9HUEHVVHUXQJHQ ��� ��� ��� ���

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� �� ��

,FK ZHL� QLFKW ��� ��� �� ��

9RUKDQGHQVHLQ YRQ 'RUIJHPHLQVFKDIWVHLQULFKWXQJHQ

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� ��� ��� ��

9HUEHVVHUXQJHQ ��� ��� ��� ���

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ��

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� �� ��

,FK ZHL� QLFKW ��� ��� �� ��

1DWXU XQG 8PZHOW

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH ��� ��� ��� ��

9HUEHVVHUXQJHQ ��� ��� ��� ���

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� �� ��

,FK ZHL� QLFKW ��� �� �� ��

$UEHLWVP|JOLFKNHLWHQ LP 'RUI

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH ��� ��� ��� ���

9HUEHVVHUXQJHQ �� �� �� ��

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ ��� �� ��� ��

,FK ZHL� QLFKW ��� ��� ��� ��

DXVJHWHLOWH )UDJHE|JHQ� ��� 6W�FN

5�FNODXI� �� 6W�FN

7DEHOOH �� $QWZRUWHQ DXI GLH )UDJH� � :LH KDW GLH 'RUIHUQHXHUXQJ ,KU 'RUI YHUlQGHUW"� LP 9HUJOHLFK

� )RUWVHW]XQJ 7DEHOOH QlFKVWH 6HLWH �
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� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ VW|�W SULYDWH ,QYHVWLWLRQHQ DQ� GLH GDV 2UWVELOG YHUEHVVHUQ XQG :RKQUDXP VFKDI�

IHQ E]Z� YHUEHVVHUQ� RKQH GLH )|UGHUXQJ ZlUHQ GLHVH ,QYHVWLWLRQHQ JDU QLFKW� QXU ]XP 7HLO� LQ DQGHUHU

$XVI�KUXQJ RGHU HUVW YLHO VSlWHU JHWlWLJW ZRUGHQ�

� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ VW|�W |IIHQWOLFKH ,QYHVWLWLRQHQ DQ� GLH GDV 2UWVELOG� GLH 9HUNHKUVVLFKHUKHLW� GLH

'RUI|NRORJLH� GLH )XQNWLRQVYHUEHVVHUXQJ GHU 6LHGOXQJVVWUXNWXU X�D� ± DOVR GLH $XIHQWKDOWVTXDOLWlW LP $OO�

JHPHLQHQ ± YHUEHVVHUQ� RKQH GLH )|UGHUXQJ ZlUHQ GLHVH ,QYHVWLWLRQHQ DXIJUXQG GHU NRPPXQDOHQ +DXV�

KDOWVODJH QLFKW RGHU HUVW ]X HLQHP VSlWHUHQ =HLWSXQNW JHWlWLJW ZRUGHQ�

� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ PRELOLVLHUW GXUFK 6\QHUJLHHIIHNWH DXFK XQJHI|UGHUWH ,QYHVWLWLRQHQ LQ DQGHUHQ

%HUHLFKHQ �]�%� GLH 6DQLHUXQJ GHU .DQDOLVDWLRQ LQ ]HLWOLFKHU $EVWLPPXQJ PLW GHU JHI|UGHUWHQ 6WUD�HQ�

XPJHVWDOWXQJ�

� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ YHUEHVVHUW GLH 6WDQGRUWDWWUDNWLYLWlW GHU '|UIHU� VR GDVV VLFK GLH 'RUIEHZRKQHU

ZLHGHU ZRKOHU LQ LKUHP 'RUI I�KOHQ� QHEHQ 9HUEHVVHUXQJHQ GHV 2UWVELOGHV XQG GHU 9HUNHKUVVLFKHUKHLW

WUDJHQ EHVRQGHUV GLH *HPHLQVFKDIWVHLQULFKWXQJHQ ZLH ]�%� GLH 'RUIJHPHLQVFKDIWVKlXVHU ]XU =XIULHGHQ�

KHLW GHU 'RUIEHZRKQHU EHL�

� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ VWlUNW QDFKKDOWLJ GHQ *HPHLQVFKDIWVVLQQ XQG GDV =XVDPPHQJHK|ULJNHLWVJH�

I�KO GHU 'RUIJHPHLQVFKDIW GXUFK GLH hEHUQDKPH YRQ (LJHQYHUDQWZRUWXQJ XQG GDV $EOHLVWHQ YRQ (LJHQ�

DUEHLW ]XU 8PVHW]XQJ YRQ 3URMHNWHQ I�U GLH 'RUIJHPHLQVFKDIW�

� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ I�KUW DXI %DVLV GHU JHVWlUNWHQ 'RUIJHPHLQVFKDIW KlXILJ ]X JHPHLQVFKDIWOLFKHQ )RO�

JHSURMHNWHQ DX�HUKDOE GHU JHI|UGHUWHQ 'RUIHUQHXHUXQJ�

� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ ZLUNW GXUFK GHQ SUR]HVVKDIWHQ $QVDW] DXFK SRVLWLY DXI GLH ,QWHJUDWLRQ YRQ 1HX�

G|UIOHUQ�

� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ VWDELOLVLHUW YLHOIDFK GLH %HY|ONHUXQJV]DKOHQ DOV )ROJH YHUEHVVHUWHU 6WDQGRUWDWW�

UDNWLYLWlW� PDQFKHURUWV HQWZLFNHOQ VLFK GLH %HY|ONHUXQJV]DKOHQ VRJDU ZLHGHU SRVLWLY� RKQH 9HUlQGHUXQ�

JHQ LP 'RUI ZlUHQ :HJ]�JH YLHOIDFK QLFKW DXV]XVFKOLH�HQ�

� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ YHUEHVVHUW GLH 6WDQGRUWDWWUDNWLYLWlW I�U *HZHUEHEHWULHEH LQVEHVRQGHUH PLW ]DKO�

UHLFKHP .XQGHQYHUNHKU� GLH $QVLHGOXQJ YRQ *HZHUEHEHWULHEHQ LP 5DKPHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ NDQQ

]XGHP GXUFK GLH )|UGHUXQJ YRQ 8PEDXDUEHLWHQ DQ *HElXGHQ HUOHLFKWHUW ZHUGHQ�

� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ YHUEHVVHUW GLH G|UIOLFKH 8PZHOWVLWXDWLRQ E]Z� gNRELODQ] LQ YLHOIlOWLJHU :HLVH�

]�%� GXUFK GLH (QWVLHJHOXQJ� GLH %HSIODQ]XQJ PLW RUWVW\SLVFKHQ *HK|O]HQ� GHQ 6FKXW] XQG GLH 6FKDIIXQJ

YRQ /HEHQVUlXPHQ I�U 3IODQ]HQ XQG 7LHUH� GLH EHVVHUH $XVQXW]XQJ E]Z� 6XEVWLWXWLRQ QLFKW�HUQHXHUEDUHU

5HVVRXUFHQ � (QHUJLHQ� GHQ (LQVDW] YRQ QHXHQ 8PZHOWWHFKQRORJLHQ VRZLH �EHU GHQ :HJ GHU 8PZHOW�

VHQVLELOLVLHUXQJ XQG %HZXVVWVHLQVELOGXQJ EHL GHU 'RUIEHY|ONHUXQJ I�U XPZHOWYHUWUlJOLFKH %DXPDWHUL�

DOLHQ �KlXILJ 3URGXNWH DXV GHU 5HJLRQ� XQG I�U XPZHOWVFKRQHQGH %DXDXVI�KUXQJHQ�

� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ JUHLIW HQJ PLW GHP %XQGHVZHWWEHZHUE �8QVHU 'RUI VROO VFK|QHU ZHUGHQ ² 8Q�

VHU 'RUI KDW =XNXQIW� LQHLQDQGHU� ZDV ZLHGHUXP HUJlQ]HQGH XQJHI|UGHUWH 'RUIHUQHXHUXQJVPD�QDK�

PHQ KHUYRUEULQJW� GLH VLFK LQVEHVRQGHUH SRVLWLY DXI GHV 2UWVELOG DXVZLUNHQ�

� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ KDW GXUFK GLH 3ODQXQJ XQG 8PVHW]XQJ GHU JHI|UGHUWHQ 3URMHNWH NRQMXQNWXUHOOH %H�

VFKlIWLJXQJVHIIHNWH� EHVRQGHUV I�U GDV ORNDOH XQG UHJLRQDOH +DQGZHUN� GHQ +RFK� X� 7LHIEDX VRZLH GDV

EHUDWHQGH ,QJHQLHXU� XQG 6R]LDOZHVHQ �$UFKLWHNWHQ� 3ODQHU� *HPHLQZHVHQDUEHLWHU X�l��� 'DU�EHU KLQDXV

N|QQHQ YHUHLQ]HOW DXFK HLQLJH VWUXNWXUZLUNVDPH GDXHUKDIWH $UEHLWVSOlW]H JHVFKDIIHQ E]Z� JHVLFKHUW

ZHUGHQ�

� 'LH LQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ HUDUEHLWHWH 'RUIHUQHXHUXQJVSOlQH XQG �NRQ]HSWH GLHQHQ PLWXQWHU DOV ULFK�

WXQJVZHLVHQGH *UXQGODJH I�U GLH 'XUFKI�KUXQJ HUJlQ]HQGHU 0D�QDKPHQ XQG DOV 6WUDWHJLHSDSLHU I�U

GLH ZHLWHUH G|UIOLFKH XQG UHJLRQDOH (QWZLFNOXQJ�
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'LH DXIJHI�KUWHQ :LUNXQJHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ PDFKHQ GHXWOLFK� GDVV YRQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ HLQ ZLFKWLJHU

,PSXOV DXVJHKW� GLH G|UIOLFKH '\QDPLN DQ]XVWR�HQ XQG QDFKKDOWLJ ]X I|UGHUQ�

� %HVRQGHUV GDV 3UR]HVVKDIWH GHU 'RUIHUQHXHUXQJ I|UGHUQ GLH G|UIOLFKH '\QDPLN� 9RQ JUR�HU :LFKWLJNHLW

LVW GLH 3KDVH GHU .RQ]HSWHQWZLFNOXQJ E]Z� 'RUIHUQHXHUXQJVSODQDXIVWHOOXQJ� LQ GHU GLH 'RUIJHPHLQVFKDIW

DXIJHIRUGHUW LVW� VLFK XPIDVVHQG ]XU 6LWXDWLRQ LP 'RUI ]X lX�HUQ� 9HUEHVVHUXQJVYRUVFKOlJH ]X PDFKHQ

XQG VLFK DNWLY LQ GHQ 3UR]HVV HLQ]XEULQJHQ� 'XUFK ]DKOUHLFKH 7UHIIHQ �$XIWDNWYHUDQVWDOWXQJ� $UEHLWVJUXS�

SHQWUHIIHQ XVZ�� ZHUGHQ GLH .RQWDNWH ]ZLVFKHQ DOOHQ %HWHLOLJWHQ LQWHQVLYLHUW� *OHLFK]HLWLJ ZLUG QRWZHQGL�

JHV :LVVHQ YRQ HLQHU 3HUVRQ DXI DQGHUH 3HUVRQHQ ZHLWHUJHJHEHQ� 6R HQWVWHKHQ �SHUVRQHOOH 1HW]H��

ZHOFKH GLH 'RUIJHPHLQVFKDIW ]XQHKPHQG VWlUNHQ� $XFK HLQH EHUHLWV YRUKDQGHQH XQG IXQNWLRQVIlKLJH

'RUIJHPHLQVFKDIW SURILWLHUW YRQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ� LQ GHU 5HJHO ZLUG VLH GXUFK GHQ 'RUIHUQHXHUXQJV�

SUR]HVV QRFK DNWLYHU� $X�HUGHP ILQGHW RIWPDOV HLQH $XVGHKQXQJ GHV DNWLYHQ 3HUVRQHQNUHLVHV VWDWW� =X

GHP ÄKDUWHQ .HUQ³ GHUMHQLJHQ� GLH VLFK VFKRQ LPPHU I�U GDV 'RUI HQJDJLHUW KDEHQ� NRPPHQ QHXH 3HUVR�

QHQ KLQ]X�

� (LQ DQGHUHU $VSHNW LVW GLH (LQEH]LHKXQJ GHU 'RUIJHPHLQVFKDIW LQ GLH 8PVHW]XQJ GHU 'RUIHUQHXHUXQJV�

SURMHNWH� 'LH 8QWHUVXFKXQJHQ KDEHQ JH]HLJW� GDVV LP 5DKPHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ VHKU YLHOH $UEHLWHQ

YRQ GHU 'RUIJHPHLQVFKDIW LQ (LJHQDUEHLW GXUFKJHI�KUW ZHUGHQ� +LHUEHL NRPPW GDV HKUHQDPWOLFKH (QJD�

JHPHQW VWDUN ]XP 7UDJHQ E]Z� ZLUG GXUFK GHUDUWLJH 3URMHNWH ZHLWHU JHI|UGHUW� $XI GHU %DVLV GLHVHV JH�

PHLQVFKDIWOLFKHQ (QJDJHPHQWV ZHUGHQ KlXILJ DXFK QDFK $EVFKOXVV GHU 'RUIHUQHXHUXQJ QRFK ZHLWHUH

3URMHNWH GXUFKJHI�KUW� 'DEHL KDQGHOW HV VLFK ]�%� XP 3URMHNWH� GLH LP 5DKPHQ GHU JHI|UGHUWHQ 'RUIHU�

QHXHUXQJ DXIJUXQG EHUHLWV DXVJHVFK|SIWHU )|UGHUPLWWHO QLFKW PHKU XPJHVHW]W ZHUGHQ NRQQWHQ RGHU GLH

ZlKUHQG GHV )|UGHU]HLWUDXPHV QRFK QLFKW XPVHW]XQJVIlKLJ ZDUHQ� $XFK $NWLRQHQ LP 5DKPHQ GHV :HWW�

EHZHUEV �8QVHU 'RUI VROO VFK|QHU ZHUGHQ ± 8QVHU 'RUI KDW =XNXQIW� JHK|UHQ GD]X� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ

VW|�W GDPLW (QWZLFNOXQJHQ DQ� GLH RKQH VLH QLFKW� QXU WHLOZHLVH RGHU HUVW YLHO VSlWHU LQ *DQJ JHVHW]W ZRU�

GHQ ZlUHQ� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ ZLUNW LQ GLHVHQ )lOOHQ DOV Ä%HVFKOHXQLJHU³�

� :HUGHQ LP 5DKPHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ ]XGHP HLQ 'RUIJHPHLQVFKDIWVHLQULFKWXQJHQ VDQLHUW RGHU QHX

HLQJHULFKWHW� VHW]W GLHVHV PD�JHEOLFK ,PSXOVH I�U GLH QDFKKDOWLJH 9HUEHVVHUXQJ GHU G|UIOLFKHQ .RPPXQL�

NDWLRQ XQG ,QIRUPDWLRQ�
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1DFKGHP YHUVFKLHGHQH 8QWHUVXFKXQJHQ XQG 5HFKHUFKHQ GXUFKJHI�KUW ZXUGHQ� VWHOOHQ GLH %HZHUWHULQQHQ

IHVW� GDVV GLH 'RUIHUQHXHUXQJ GDQQ EHVRQGHUV JXW XQG HUIROJUHLFK YHUOLHI� ZHQQ EHVWLPPWH �(UIROJVIDNWRUHQ�

YRUKDQGHQ ZDUHQ� 'LHVH (UIROJVIDNWRUHQ ZDUHQ

��� PLQGHVWHQV HLQH VHKU HQJDJLHUWH 3HUVRQ YRU 2UW� GLH GLH 'RUIJHPHLQVFKDIW JXW NHQQW XQG VLH NRQWLQX�

LHUOLFK PRELOLVLHUW XQG LQIRUPLHUW� GLH LPPHU ZLHGHU ]XU 0LWDUEHLW DXIUXIW XQG GLH JJI� DXFK ]ZLVFKHQ YHU�

VFKLHGHQHQ 3DUWHLHQ YHUPLWWHOQ NDQQ� LQ YLHOHQ '|UIHUQ LVW GLHVH 3HUVRQ GHU 2UWVYRUVWHKHU�

��� HLQH JXWH %HWUHXXQJ GXUFK GDV ]XVWlQGLJH $PW XQG

��� HLQH VWUDWHJLVFKH 9RUJHKHQVZHLVH�

�D� �YRP .OHLQHQ LQV *UR�H� GHQNHQ XQG KDQGHOQ

�E� �$OOH PLW LQV %RRW KROHQ�� 0|JOLFKVW YLHOH 'RUIEHZRKQHU VROOWHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ SRVLWLY JHJHQ��

EHUVWHKHQ XQG GLHV GXUFK DNWLYH 0LWDUEHLW EHNXQGHQ� 'DPLW VSlWHU DOOH PLWPDFKHQ XQG DQ HLQHP

6WUDQJ ]LHKHQ� VROOWH GLH JHVDPWH 'RUIEHY|ONHUXQJ JOHLFK YRQ $QIDQJ DQ LQ GHQ 3UR]HVV HLQJHEXQ�

GHQ ZHUGHQ�

�F� $UEHLWVNUHLVH VROOWHQ VR EHVHW]W ZHUGHQ� GDVV GLH %HY|ONHUXQJ GDV *HI�KO KDW� JXW YHUWUHWHQ ]X VHLQ�

(V VROOWHQ GDKHU 9HUWUHWHU GHU DQVlVVLJHQ JHVHOOVFKDIWOLFKHQ *UXSSHQ JHEHQ LQ GLH $UEHLWVNUHLVH�

]�%� /DQGZLUWH� $QZRKQHU� *HZHUEHWUHLEHQGH� -XJHQGOLFKH� .LQGHU� )UDXHQ� lOWHUH 0HQVFKHQ XVZ�
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�G� (V VROOWHQ 3URMHNWH DXVJHZlKOW XQG GXUFKI�KUW ZHUGHQ� GLH LP ,QWHUHVVH P|JOLFKVW YLHOHU 'RUIEH�

ZRKQHU OLHJHQ� 'LHVH 3URMHNWH VROOWHQ GDQQ ]X HLQHP JUR�HQ $QWHLO LQ (LJHQDUEHLW XPJHVHW]W ZHU�

GHQ� GHQQ MH PHKU 'RUIEHZRKQHU DNWLY DQ GHU 8PVHW]XQJ EHWHLOLJW VLQG� GHVWR JU|�HU ZLUG DXFK GDV

9HUDQWZRUWOLFKNHLWVJHI�KOW I�U GDV 3URMHNW XQG VHLQHQ )RUWJDQJ�

�H� 'LH .RPPXQDOSROLWLN XQG GHU NRPPXQDOHQ 9HUZDOWXQJ VROOWH UHFKW]HLWLJ HLQJHEXQGHQ ZHUGHQ�

(PSIHKOXQJ� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ IXQNWLRQLHUW GDQQ VHKU JXW� ZHQQ DXFK YRQ �K|FKVWHU 6WHOOH� HLQ

JUR�HV (QJDJHPHQW YRUKDQGHQ LVW�

�I� 'LH =XVDPPHQDUEHLW PLW GHU *HPHLQGH XQG GHQ DQGHUHQ %HK|UGHQ VROOWH P|JOLFKVW YRUKHU VFKRQ

HLQPDO �HUSUREW� ZRUGHQ VHLQ �]�%� GXUFK JHPHLQVDPH %DXPVFKQLWWDNWLRQHQ RGHU 0�OOVDPPHODNWLR�

QHQ�� GDPLW VLFK GLH ]XVWlQGLJHQ 3HUVRQHQ VFKRQ NHQQHQ XQG HLQVFKlW]HQ N|QQHQ�

�J� �)DFKZLVVHQ� ]XU 'RUIHUQHXHUXQJ ILQGHW VLFK EHL GHQ ]XVWlQGLJHQ bPWHUQ XQG JXWHQ 3ODQHUQ XQG

VROOWH UHFKW]HLWLJ HLQJHKROW ZHUGHQ�

�K� 'LH HLJHQH (LQVWHOOXQJ XQG 0RWLYDWLRQ GHU EHWHLOLJWHQ 3HUVRQHQ LVW HLQH ZLFKWLJH 7ULHEIHGHU HLQHU

JHOXQJHQHQ 'RUIHUQHXHUXQJ� 'HVKDOE� ,QQRYDWLY GHQNHQ XQG QLFKW JOHLFK DOOHV DOV QLFKW SUDNWLNDEHO

DEWXQ�
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$EVFKOLH�HQG P|FKWHQ ZLU XQV EHL DOO MHQHQ EHGDQNHQ� GLH VLFK ZlKUHQG GHU JHVDPWHQ 'DXHU GHU =ZLVFKHQ�

EHZHUWXQJ EHL 7HOHIRQJHVSUlFKHQ� 2UWVWHUPLQHQ XQG DQGHUHQ 9HUDQVWDOWXQJHQ I�U XQV GLH =HLW JHQRPPHQ

KDEHQ � ]XP 7HLO LKU :RFKHQHQGH JHRSIHUW KDEHQ � YRQ �LKUHP� 'RUI ]X EHULFKWHQ� VFKULIWOLFKH ,QIRUPDWLRQHQ

EHUHLW]XVWHOOHQ� XQV KHUXP]XI�KUHQ XQG � PLW 3.: XQG 3IHUGHJHVSDQQ� � KHUXP]XIDKUHQ XQG XQV PLW .DIIHH�

7HH� *HElFN XQG DQGHUHQ UHJLRQDOHQ .|VWOLFKNHLWHQ EHZLUWHW KDEHQ��� XQG EHL GHQHQ ZLU XQV ZlKUHQG GHU

�(V VlKH WU�E DXV��

�(V ZlUH DOOHV QLFKW

VR JHNRPPHQ��
�9LHOH ZlUHQ

ZHJJH]RJHQ��

�9LHOHV ZlUH

QLFKW JHPDFKW

ZRUGHQ��

�2EZRKO GLH )|UGHUXQJ QXU HLQHQ

�7URSIHQ DXI GHQ KHL�HQ 6WHLQ� EHGHX�

WHW� LVW VLH HLQ $QODVV� DNWLY ]X ZHUGHQ�

DQGHUH ]LHKHQ VFKOLH�OLFK QDFK� XQG VR

NRPPW HLQH (LJHQHQWZLFNOXQJ LQ *DQJ��

�9LHOHV ZlUH HUVW ]X HLQHP

VSlWHUHQ =HLWSXQNW JH�

PDFKW ZRUGHQ��

�9LHOHV ZlUH

QLFKW SDVVLHUW��

�'DV 'RUI ZlUH QRFK QLFKW VR

ZHLW� ZHLO RKQH )|UGHUXQJ QLFKW

VR YLHO P|JOLFK JHZHVHQ ZlUH��

�9LHOHV LP 'RUI ZlUH QLFKW SDVVLHUW��
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ZLQWHUOLFKHQ 2UWVEHJHKXQJHQ LP 5DKPHQ GHU YLHU )DOOVWXGLHQ ]ZLVFKHQ 'H]HPEHU ���� XQG )HEUXDU ����

DXIZlUPHQ NRQQWHQ�

6LPRQH +DUWWKDOHU 	 %LUJLW .RFK
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